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III 

Systematisches Register 
der in Band XI bis XIV enthaltenen Entscheidungen -Nr. 1603 bis 2206 

1. Teil. 

jUaterieHes Dienstvertragsrecht. 

1. Sub j e k te des Arb-e i t s ver h ä 1 t n iss e s. 

A_. Dienstgeber. 

Binderm81ster einer Brauerei. Rückwirkung der Verfügungen der Brauerei auf das Arbeitsverhältnis 
zwischen dem 1feister und seinen Hilfsarbeitern. 1650. 

Der gewerbliche Unternehmer behält diese Eigenschaft, solange er den Gewerbeschein nicht zurück-
legt; auch ,venn er sich bei einem anderen Unternehmer zur Arbeit verdingt. 1630. 

Stellvertretung oder Pacbt. 1690. 
Der Kal!-jineur in einer Miltärkaserne ist nicht Unternehmer im Sinne der Gewerbeordnung. 1745. 
Haftung. des tatsächlichen Unternehmers, wenngleich das Gewerbe auf dessen Namen eing.etragen 

ist. 1767_ -
Der Agent haftet dem in seine Dienste aufgenommenen Handlungsgehilfen für den ganzen Gehalt 

und kann ihn nicht an das von ihm vertretene Haus \veisen. 182B. 
Der Agenturvertrag geht nicht in einen Dienstvertrag über, wenn Reise dureh kmze Zeit gegen Diäten 

nnd Provision, Einhaltung der Tour und täglicher Bericht vereinbart wird. 1835. 
Kein Dienstvertrag, wenngleich der Agent zur Krankenversicherung angemeldet worden ist. 1836 
Grobe Ehrenbeleidigung durch den Stel1vertreter des Gewerbeinhabers berechtigt zum Austritt. 

1857. 1867. 
D:e Eigenschaft des Dienstgebers wird durch verwandtschaftliches Verhältn's nicht berührt. 1930 
Zuständigkeit des Gewerbegerichtes für die Lohnklage eines selbständigen Schuhmachermeiste.s 

gegen einen Schuhwarenerzeuger, dem er seine Dienste verdungen hat. 2026. 

B. Dienstnehmer. 

1 Hilfsarbeiter im allgemeinen. 

Zum Begriff des Hilfsarbeiters ist regelmäßige Beschäftigung erforderlich. 1854. 

Gesellschaftsverhältnis oder Dienstverhältnis, 1859. 
Ein Schlossermeister, der das von ihm angemeld~te gewerbe in einem fremden Unternehmen ausübt 

und Wochenlohn bez-ieht, ist nicht Hilfsarbeiter. 1864. 
Dienstnehmer oder Agent? 1919. 2130. 
Der selbständige Akkordant ist im Verhältnisse zum Steinbruchbesitzer nicht Dienstnehmer. 2077. 

Dienstbote oder gewerblicher Hifsarbeitcr-? 2167. 
EinArbeiter, der während des Aussetzens bei einem anderen gewerblichen Unternehmer Arbeit ver

richtet, steht zu diesem nicht im Verhältnisse eines gewerblichen Hilfsarbeiters. 2159. 
Deichgräber, derenEntlohnung nach laufenden Metern vereinbart viTurde, sind weder als selbständige 

Unternehraer noch als Taglöhner, sondern als gewerbliche Hilfsarbeiter anzusehen. 2086. 
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Ein ArbeIter, der, ohne das Arbeitsbuch abzugeben, in seiner eigenen \,Vohnullg eine Arbeit, lIuder 
er selbst den Stoff liefert, für einenUnternehmer gegen Entgelt ausführt, ist nicht als gewerb
licher Hilfsarbeiter anzusehen. 2087. 

Der vor Jnbetriebsetzung der Fabrik für diese aufgenommene Arbeiter verliert nicht die Eigen
schaft eines gmverblichen Hilfsarbeiters, wenn er sich bis zur Betriebseröffnung zu anderen 
Arbeiten verwenden läßt. 2131. 
Heimarbeiter. Selbständige Heimarbeiter sind nicht gewerbliche Hilfsarbeiter im Sinne 

des § 73 Gew. O. 1647. 
Der zu Haus~ gegen Stücklohn unter zeitweise tagelangem Aussetzen arbeitende 
Schneidergehilfe ist nicht Hilfsarbeiter im Siune des § 73 Gew. O. 1717. 
Haftung für verspätete Lieferung. 1679. 
Kein Anspruch auf Entschädigung ·wegen vorzeitiger Entlassung. 1750. 

1. Hilfsarbeiter im allgemeinen. 
Lehrling siehe unter VI A. 
Taglöhner. 

Begriff des Taglöhners. 1709. 
Eine in einem Gast- und Schankgewerbe mit Geschirrwaschen und m'it Reinigung 
der Gasthauslokalitäten regelmäßig und dauernd beschäftigte Bedienerin ist nicht 
Taglöhnerin sondern Hilfsarbeiterin im Sinne des § 73 Gew. O. 1659. 
Der beim Spediteur mit Auf- und Abladen beschäftigte täglich entlohnte Arbeiter 
ist Taglöhner. 1676. 
Bestimmung der Entlohnung durch den Richter, wenn der Taglöhner einen besser 
bezahlten Arbeiter vertritt. 1605. 
Verweigerung einer in das Fach einschlagenden Arbeit bildet einen Entlassungs
grund. 1620. 
Entlassung untertags begründet keinen Lohnanspruch für den restlichen Tag. 1763. 
Die Arbeit cines Sandwerlers ist Lohnarbeit der gemeinsten Art. 1765. 
Verpflichtung zur Verrichtung jeder ihm aufgetragenen Arbeit. 1790. 
VVeigerung, unter einem bestimmten Vorarbeiter zu arbeitpn. 1921. 
Akkordlohn. 1923 
Die Entlassung des Taglöhners ist nur am Schlusse des Arbeitstages zulässig. 1977. 
Der bei einem Deichgräbermeister mit Erdarbeiten beschäftigte Arbeiter ist als 
Taglöhner anzusehen 1977. 
Desgleichen de7 bei einem Sägewerksbesitzer als nHofarbeiter" in Verwendung 
stehende Arbeiter. 1978. 
Probezeit bei Nachtschicht. 2049 

2. Zur Leistung kaufmännischer Dienste angestellte Personen. 

Die Verkäuferin in einem Bäckergeschäfte leistet kaufmännische Dienste. 1912. 

Ein Kalfeehauskellner verrichtet keine kaufmännischen Dienste. 1990. 
Die Kassieriu beim Detailverkaufe in einem Selcherladen leistet keine kaufmännischen Dienste. 1983. 

Eine Fleischbaukkassierin leistet weder kanfmäunische noch höhere Dienste. 2033. 
Die bei einer Unternehmung für Zeitungsausschnitte angestellte nLeserinH leist.et weder kaufmännische 

noch höhere Dienste. 2016. 
Der Geschäftsführer einer Gesellschaft m. b. H. ist nicht Hanulungsgehilfe. 2114. 

3. Zur Leistung höherer nicht kaufmännischer Dienste angestellte Personen. 
Der Korrektor einer Buchdruckerei leistet höhere Dienate. 1798. 1799. 

Ebenso der Faktor einer größeren Druckerei. 1918. 
Der dem Webereileiter unterstellte Webermeister leBtet nicht höhere Dienste. 1764. 

Ein Bauschreiber leistet nicht höhere Dienste. 1796. 
Ein Bauaufseher (Polier) leidet nicht höhere Dienste 1797. 1881. 1955. 
Nicht ieder Bauzeichner leistet höhere Dien,te. 1890. 

Desgleichen uicht der Vizepolier. 1953. 
Wohl aber der tec.hnische :leichner, der Skizzen nachzuzeichnen und die Zeichnungen nach 
angegebenen Maßzahlen auszuführen hat. 1954. 

Der Hauptpolier leistet höhere Dienste. 2188. 
1Ve1' ohne höhere Vorbildung bei einem Baumeister hauptsäehlich Plälle zu kopieren, Kostenrech

nungen nach Tarifen zu verfertigen und bei Lohnber8chnungen mitzuhelfen hat, leistet 
nicht höhere Dienste. 2089. . 

Der Zuschneider, der zugeschnittene Kleider den Arbeitern zuteilt und von diesen zur Prüfung' über
nimmt1 leistet nicht höhere Dienste. 1895. 

Der Zuschneider einer Kleiderfabrik leistet mit de:nAniertigen von Schnitten nach ihm vorgelegten 
kleinen :ßfustern höhere, nicht, kaufmännische Dienste. 2066. 

Aufsicht'3organe bei BauHihrungen sind nicht ohne weiteres als höhere Angestellte anzuseheu. 1989. 

Der Obermüller (Altmüller) einer kleineren Dampfmühle leistet keine höheren Dienste. lB9;;. 

Das Kassamädchen in einem Handelsgeschäft leistet höhere Dienste. 2088. 

V 

Der in einer Bijouteriewarenfabrik beschäftigte 1Iustermacher leistet nicht höhere Dienste. 2106. 

Die 1'aillenarrangeurin eines Kleidersalons leist.et, wenn ihr nicht eine leitende Stellung im Geschäfte 
zukommt, keine höheren Dienste. 2090. 

Vg. auch Entscheidung 2016 und 2033 unter I B 2. 

c. Diensteseigenschaft. 

Abwaschmädchen. Verzicht auf den Entlassungsgrund durch Küudigung. 1646. 

Agent. Entlassung wegen Weigerung, die besuchten Kunden zu nennen. 1634. 
Durch Abänderung der Vertragsbestimmungen über das Entgelt wird die ursprüngliche 
Vereinbarung über die Kündigung nicht berührt. 1641 
Entlassung wegen Vertragsverletzung (Konkurrenz). 1671. 
Beweispflioht bezüglich der Provisions ansprüche. 1715. 
Entlassung wegen Fälschung von Best·elJzetteln. 1756 
Anspruch im KrankheitsJalle. 1905. 

Akquisiteur. Probezeit. 1933. 
Anbinder. Nichterfüllung des Versprechens. besser entlohnte Arbeit zuzuweisen. 1888. 

Bedienung einer Maschine, die bisher von zwei Personen überwacht wurde. 1889, 
Akkordlohn. 1934. 
Geteiltes Verschulden. 2124. 

Anstreicher. Zurückhaltung des Arbeitsbuches. 1871. 
Unbeanständete Annahme von Lohnzetteln. 1897. 
Aussetzen als Auflösungsgrund. 1904. 

Aufseher. Verzicht au/Bezahlung der Überstunden. 1971. 

A ushillsmädch en. Entlassung wegen entstellter Wiedergabe einer Äußerung des Gewerbeinhabers 
1902. 

Auslagenarrangeur. Entlassung wegen Berauschung. 1761. 
Entlassung wegen Vertrauensunwürdigkeit. 1814. 

Ausnäherin. Gelegentliche Erklärungen über die Höhe des Wochenverdienstes begründen nicht 
den Anspruch auf ~nndestlohn. lö89. 

Bäcker. Entlassung wegeu Unfähigkeit. 1661. 
Widerrnf der Kündigung aus Rechtsirrtum. 1681. 
Bedeutung der Änßerung: "Sie können mir jederzeit das Buch geben". 1718. 
Haftung des Unternehmers, auf dessen Namen das Gewerbe nicht eingetragen ist. 1767. 
Entlassung wegen Zuspätkommens. 1849. 
Kollektivvertrag. 1981. 
Schadenersatz wegen schlechten Gebäcks. 2110. 
Ehrenbeleidigung. 2070. 
Rücktritt des Dienstgebers. 2067. 
Entlassung. 2110. 
Bedeutung des Stillschvi'eigens ZUlU Antrag. 2153. 
Eigenmächtige Wahl des Ruhetages. 2151. 

Bauarbeiter. Lohnvergütungsanspruch des Arbeiter!:!, dem Arbeit versprochen \'i'urde. 1619. 
Stillschweigende Vereinbarung des Kollektivvertrages. 1652. 
Ort der Rückstellung des Arbeitsbuches. 1752. 
Diebstahl des Arbeitsbuches. 2037. 

Bauleiter. Entlassung wegen Trunkenheit. 2027. 

Baupolier. Entlassung wegen Zuspätkommens. 1850. 
leistet nicht höhere Dienste. 1787. 1881. 
Advokatenkosten. 2126. 
Überstunden. 2166. 

Bauschreiber. Kenntnis der Arbeitsordnung bindet auch ohre Verlautbarung. ln1. 

Bautechn·iker. Überstunden. 2073. 
Zuständigkeit des Gerichtes. 2147. 

Bauwerkführer. Dienstzeugnis. 1947. 
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Bauzeichner. Dienstesoigenschaft. 1890. 
Zeugni~. Remune"ration. 1975. 
Vorzeitige Entfernung vom Arbeitsplatz. 2107. 

Betriebsbeamler. Konkurrenzkl.nsel. 1813. 
Weigerung des Dienstgebers, vor Mißhandlnng Mitangestellter zu schützen. 189l. 
Entlassung. 2132. 
Zeitpunkt der Kündigung. 2141. 

Bergd irektor. L:l1zuständigkeit des Gewerbegerichtes. 2127. 

Brotträger. Zeugnis. 2135. 
Ilrunnenmacher. Auslegung der Aufforderung, das Arheitsbnch gleich mitznnehmen, wenn er 

sich nicht bessere. 1705. 
Buchbinder. Tarilmäßige Entlohnung. 1843. 

Arbeitsvcrweigerung. 2045. 
Buchdrucker. Entlassung wegen zu langsamen Arbeitens. 1747. 
Buch halter. Austritt wegen Beschränkung seiner Belugnisse. 1640. 

Entlassung wegen Verletznng der Treuepflicht. 1815. 
Zulässigkeit des Abzuges von Pensionsversicherungsbeiträgen nach drei Monaten. 1880~ 
Retentionsrecht an den Bezügen. 1903. 
Zuständigkeit des Gewerbegerichtes im Streite gegen die Konknrsma'se. 1982. 
Abzüge lür Steuern. 2025 
Vorenthalten der Bezüge. 2061. 
ErlüllungBZwang. 2085. 
überstunden. 2098. 
Zuständigkeit des Gerichtes. 2148. 
Anspruch auf Neujahrsremuneration, 2199. 

Buchhandlungsgehille. Austritt. 2115. 
Bureauchef. Kündigungsfrist. 1994. 
Chauffeur. Unzuständigkeit des Gewerbegerichtes für Klagen des Chauffeurs einer Kuransta1t~ 

1696. 
Widerrul der Entlassung. 2181. 

Dachdecker. Ungültigkeit der Lohnvereinbarung lür besonders schwierige Arbeit. 1739. 
Kollektivvertrag. 2010. 2011. 

Dampfstuhlm~ister. KÜlldigungin einem aussetzenden Betrieb. 2117. 

Deichgräber. Gewerbliche HillsaJ'beit. 2086. 
Direktor. Bilanzanlechtung des Tantiemeberechtigten. 2000. 

Disponent. Probedienstverhältnis. 2035. 
Benützung von Betriebsmitteln des Dienstgebers .zu Privatz'\veeken. 2121. 

Druckereiarbeitcr. Geteiltes Verschulden. 1929-
Einkäufer. Remuneration. 2194. 
Einträger. Irrtum bei der Lohnauszahlung. 2081. 

Eisendreher. Aussperrung. 1651. 
Eintragung im Arbeitsbuch. 1863. 
Eintägige Arbeitszeit. 1879. 
Stillsclnveigende Lohnvereinbarung. 2120. 

Elektriker. Enllohnung lür Nachtarbeit. 1772. 

Emailarbeiter. Verpflichtung zur Rückstellung' irrtümlich zu viel erhaltenen Lobnes. 1680. 

Fabriksarbeiter. Schadenersatzanspruch wegen Vernichtung der Kleider durch einen Fabriks· 
brand. 160S. 
Wegen angekündigter Verlängerung der Arbeitszeit am Abend darf die Arbeit nicht schon 
vormittags verlassen werden. 1616. 
Stillscbweigende Zustimmung zur Auflösung. 1682. 
Widerruf der Kündigung durch Nicbtausfolgung des Arbe'tsbuches. 1683. 
Durcb Weiterverwendung wird das Entlassungsrecht nicht aufgehoben. 1780. 
Haltung' des Unternehmers wegen Abwesenheit des zur Ausfolgung ,Jes Arbeitsbuches be· 
stimmten Beamten. 1788. 
Aushilfsdienstverhältnis. 1837. 
Schadenersatzpllicht des Unternehmers wegen Nichtbeschäftigung. 1885. 
Sohadenersatz wegen Vorenthaltung des Arbeitsbuches. 1894. 
Beurlaubang statt Entlassung. 2125. 

Facohin. Gegenseitige Ehrenbeleidi!,ung. 1714. 
Verlautbarung der Arbeit,ordnung. 1716. 

Färber. Df'r Grund der Arbeitsverweigerung muß sofort angegeben werden. 1613. 
Entlohnung für geleistete Maurerarbeiten. 1775. 

Faktor fällt unter das Handlungsgehillengesetz. 1918. 
Vertrauensunwürdigkeit außer Dienst. 2038. 
Entlassung. 2083. 

F ili alle i tel'. Umsatzprovision. 1973. 
Filialleiter in. Ort der Dienstleistung. 2195. 
Fleischer. Entschädigung für nicbt geleistete Arbeit. 1846. 

Lohnzurückhaltung. 1964. 
Gröbliche Ehl'verletzung. 2051. 

Friseur. Entziehung der Trinkgelder als Austrittsgrund. 1855. 
Stelleuverlllittlung. 2184. 

Gär t n er. Zweifelhafte Austrittserklärung. 1866. 

Gerüster. A.rbeit<;leistung. 2168. 
Geschältsdiener. Entlassung wegen gelängJicher Anhaltung. 1615. 

Anspruch auf Ruhezeit. 1719. 
Verzögerung als Entlassungsgrund. 1753 
Entlassung wegen Verweigerung der Mitwirkung an der Inventur. 1762. 
Entlassung wegen überflüssiger Privatgänge. 1883. 
Entlassung für den Fall eines bestimmten Ere.ignjs'les. 2052. 
Entlohnung für goldenen Sonntag. 2099. 
Beharrliche Pllichtenvernachlässigullg. 2116. 
Entlassung. 2176. 

I.' Geschältslei ter. Jahresremuneration. 1738. 
, ~ - Urlaubsentschädigung. 1958. 

t!7( - Zeugnis. 2193. 
Gießer. Verzieht aul Minimallohn. 1844. 

Vertretungsbelugnis beim Gewerbegericht. 1898. 
Glasmacher. Entlassung entgegen den Bestimmungen der Arbeitsordnung. 1649 

N aturalwohnungastreit. 2201. 
Entlassung. 2206. 

VII 

Goldschleilerin. Die Ablehnung der unbedingten Verantwortung lür das Al'beitsmaterial ist keine 
Dienstverweigerung. 1638. 

Gradzieherin. V·erweigerung von StrE'lkarbeit berechtig,t zur Entlassung. 1754. 

Gürtler. Kollektivvertrag. 2093. 
Handlangerin. Kollektivvertrag. 2009. 
Handlungsgehilfe. Gerechtfertigte Dienstverhinderung. 1712. 

Diebstahlsbeschuldigung. 1748. 
Verrat von Geschältsgeheimnissen. 1757. 
Entlassung wegen verspäteten Dienstantrittes. 1758. 
Entlassung wegen Bezeichnung des Geschältes als "Schnackerlgeschäit". 1759. 
EnHassung wegen Verlassens der Arbeit. 1807. 
Probedienstverhältnis. 1812. 
Zulässigkeit teilweisen Verzichtes auf die Kündigungsentschädigung. 1822. 
Erhebliche Ehrverletzung. 1833. 
Vereinbarung des Kündigungsausschlusses. 1896. 
Herausschreiben von Adressen. 1913. 
Verspätete Aulgabe eines Geschältsbrieles. 1924. 
Vereinbarung über monatliche Kündigung. 1937. 
Entlassung wegen Drohung. 195.0. 
Abwehr unwahrer Beschuldigung. 1965. 
Unzulässigkeit der Feststellungsklage über den Gegenstand der Dienstleistung 1999. 
Pensionsvel'sicherungsbeitrag. 2023. 
Ersatz der Kost.en des Strafverfahrens. 2036. 
Barzahlung. 2065. 
Ehrverletzung. 2103. 
Pro'i,risionsallspruch. 2122. 
Probedienstverhält.nis. 2156. 
Schriftlicher Vertrag. 2160. 
Verzicht auf weitere Dienstleistung. 2185. 
Remuneration. 2187. 
Aushillsverhältnis. 2189. 
Pensionsversicherung . 2205. 

Hauptgerüster. Entlassung \yegen Trunkenheit. ~013. 
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<Hauptpolier. Höhere Dinste. 2188. 

Hausdiener. Rauchverbot. 2016. 

Hauskllecht< Urlaubsüberschreitung. 1722. 
Bestätigung im Arbeit3buch. 2076. 

Heizer. Kein Anspruch auf Zeugnis bei nicht ordnungsmäßigem Austritt. 1693. 
Kein Anspruch auf Prämie bei gerechtfertigter Entlassung. 1694. 
Beharrliche Pllichtvernachlässigung. 1963. 
Keine Lohnzablung während der Krankheit. 2134. 

Hemdennäherin. Herabset,<ung des Stücklohnes bei Einführung schneller arbeilender Maschinen 
1642. 

Hilfsarb eiter. Zniässigkeit des Vermerkes "lohnbefriedigt entlassen" im Arbeitsbucr. 1893. 
Passive Resistenz. 1949. 
Unzulässigkei( gewisser Zeichen im Zeugnis. 1952. 
Lohnvorschuß. 2072. 
Lohnvorschuß und Kündigungsausschluß. 2108. 
Arbeitsordnung. 2123. 
FeiCl·tagsarbeit. 2129. 
Akkordlohnteilung. 2149. 
Entlassung. 2162. 
Verweigerung von überstunden. 2164. 2165. 
Gruppenakkord. 2173. 
Unerlaubte Abzüge. 2177. 
Widerruf der Kündigung. 2178. 
Entlassung. 2191. 

Hofarbeiter. Austritt wegen Unfalles eines Mitarbeiters. 1786. 

Hotelstubenmädchen. Konventionalstrafe. 2152. 

Ingenieur. Verwertung der Geschäftskorrespondenz zur Wahrung eigener Interessen. 1969 

Inkassant. Zeitpunkt der Wirkung einer Kündigung, die vor dem wrtragsmäßigen Termin erklärt 
wurde. 1611, 

K alf e e k 0 eh. Geschlechtskrankheit. 2034. 

KaHeehausköchin. Beiderseitiges Verschulden. 2157. 
Ausbleiben über Nacht. 2167. 

Kanzleidiener. Entlohnung für Sonntagsarbeit. 1820. 

Kassier. Anspruch auf Gehalt bei Einbsrufung zur Militärdienstieistung. 1637. 

Kassierinleistet höhere Dienste. 2088. 
Entlassung. 2154. 

Kellner. Berechnung der Arbeitszeit. 1840. 
Undeutliche Entlasenngserklärung. 1847. 
Zureisekosten. 1901. 
Kürzung der Kündigungsfrist. 1985. 
Abkürzung der Kündigungsfrist. 2180. 

Kellnerin. Entlassung wegen verspäteten Eintrittes. 1708. 
Grobe Ehrenbeleidigung durch die Gattin des Gewerbeinhabers. 1857. 
Auflösung aus beiderseitigem Verschulden. 1860. 
Konventionalstrafe. 2047. 
Kollektivvertrag. 2156. 

Kesselwärter. Widerruf der Entlassung. 1961. 

Kommis. Entlassung wegen übergabe von Waren, ohne von der Kunde Geld zu fordern. 1785, 
Probezeit. 1957. 

Konstrukteur: Dienstzeugnis. 1948. 

Kontorist, Verlängerung der Probezeit. 1811. 
Neujahrsremuneration. 1816. 
Haftung des Dienstgebers für den Lohn. 1828. 
Eigenmächtiges Bezahltmachen aus dem Inkasso. 1832. 
Entlassung wegen Unfähigkeit. 1884. 
Stellerumehe. 1995. 

K 0 nt 0 ri s t. Austritt wegen Beleidigung durch den Bureauehet 1998. 
Pensions versicherung . 2024. 
Gehaltsaufbesserung . 2032. 
Probedienstverhältnis. 2100. 
Ehrenbeleidigung. 2142. 
Entlassung wegen Dienstesverweigerung. 2197. 
Anspruch auf Neujahrsremuneration. 2198. 
Anspruch auf Jahresremuneration. 2203. 

Kontoristin. Einfluß des Geschäftsverkaufes auf den Dienstvertrag. 1657. 
Fälschliche Angabe des ledigen Standes. 1744. 

IX 

Entlassung wegen Verwendung des Briefpapiers der Firma und halbtägigen Ausbleibens 
1784. . 
Weigernng, Briefmarken zu holen. 2019. 
Geschenkannahme. 2028. 
Zwang zur Dienstvel'tragserfüllung. 2080. 
Entlassung. 2192. 

Ko r res p 0 n den t. Entlassung \vegen Vertrauensmi1Jbrauches. 1858. 
- Verzicht auf Überstundenlohn. 2012. 

K orresponden tin. Eigenmächtige Entnahme von Geld in der Höhe des bereits verdienten Gehaltes 
aus der anvertrauten Kasse ist nicht ohne weiteres als Untreue anzusehen. 1639. 

Kutscher. SchadenersatzpUcht wegen Verweigerung der Feiertagsarbeit 1607. 
Zulässigkeit anderweitiger Verwendung. 16G4. 
Anlechtung des Vertrages wegen Irrtums in der Person 1675. 
Anspruch auf Entlohnung für Mehrarbeit. 1677. 
Begrenzung der Pflicht zur Arbeitsleistung. 1700. 
Entlassnng wegen feuergefährlicher Handlung. 1783. 
Entlassung wegen überlastung der Pferde und Fahren mit nicht beeehlagenen 
Pferden. 1794. 
Eigenmächtige Fuhren mit den Fahrbetriebsmitteln des Dienstgebers. 1842. 
Entlassung wegen abträglichen Nehengesehäftes. 1865. 
Anzeige des Austrittes bei Kündigungsausscbluß. 1869. 
Rückbehaltung des Lohnes. 1900. 
Einseitiger Kündigungsausschluß. 1939. 
Vertragsverletzung durch anderweitige Vt'l'wendung. 1974. 
Entlassung während der Krankheit. 20B7. 
Trunkenheit. 2104. 
Rntlassung. 2145. 

Lagerist. Urlaubsüberschreitung. 2186. 

Lohndiener. Kündigung statt Entlassung. 1848. 
Arbeitszeit. 1877. 

Magazineur Probezeit< 1829. 
KündigungsfrIst. 1960. 
Austritt wegen Ehrverletzung. 2202. 
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Bei Wiederaufnahme unterbrochener Arheit gelten die früheren Arbeitsbedingungen. 1697. 
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Versetzung in ~üne Filiale, wo unter ungünstigeren Bedingungen gearbeitet vrerden muß, 
berechtigt zum Austritt. 1658. 
Entlassung wegen Nichterlages einer Kaution. 1684. 
Stillschweigende Erneuerung. 1731. 
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Weber. Anspruch auf Prämien beim Jahresschlusse, im Falle früherer Auflösung des Dienstverhält
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1670, 
Undeutliche Erklärung der Kündigung. 1686. 
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Beschäftigung auf verschiedenen Webstühlen. 1774. 
Entschädigung wegen ~faschinengebrechen. 1838. 
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11ißlingen einer Arbeit. 2044. 
Lohnabzug. 2050. 
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\'i'ebmeister leistet nicht höhere Dienste. 1764. 

Werkmeister. Reisekosten. 1841. 
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Zahlkellner. Verrechnung des Kassageldes. 2031. 
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Entlassung. 2170. 
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Zeichner. Verletzung der Pflicht, sich anständig zu betragen. 1906. 
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Zcugschmied. Arbcitsbucheintragung. 2112. 

Ziegelar bei ter. Kein Zmüekbehaltungsrecht an Legitimationspapieren. 1962. 

Zimmerfrau. Meinungsverschiedenheit über den Umfang der Obliegenheiten berechtigt nicht zum 
Austritte. 1699. 

Zimmermann. Zuständigkeit dos Gorichtes. 2146. 

Zuckerbäcker. Unreinlichkeit. 2163. 

Zuschneider. Entlassung wegen abträglichen Nebengeschäftes. 1645. 
ist kein höherer Angestellter. 1895. 
Ungültigkeit des Dienstvertrages. 1959. 
leistet höhere Dienste. 2066. 

Zu träge r. Wegnahme des Lohnes durch einen Gläubiger des Arbeiters. 1740. 

II. Begründung und Änderung des Dienstverhältnisses. 
A. Vertragsabschluß durch die Parteien selbst. 

Vertragsabschluß im telegraphischen Wege. 1674. 

Die in einem Kollektivvertrag enthaltene Bestlmmung~ wonac~. jeder weitere Separatvertrag 
ungültig sein soll, steht dem Absohluß eines besonderen Ubereinkommens nieht im Wege. 
1730. 

Fähigkeit des Minderjährigen zum Abschlusse des Dienstvertrages. 1805. 

Die Aufnahme eines Reisenden durch einen protokollierten Kaufmann ist ein Handelsgeschäft. 1806. 

Ein Agent haltet dem in soine Dienste aufgenommenen Handlungsgehilfen für den ganzen Gehalt 
und kann ihn nicht an das von ihm vertretene Haus weisen. 1828. 

Kein übergang des Agenturvertrages in einen Dienstvertrag, wenn Reise aui bestimmter Tour durcb 
kurze Zeit gegen Diäten und Provision und täglichen Bericht vorgesohrieben ist. 1835. 

Kein Dienstvertrag, wenngleich der Agent zur Krankenversicherung angemeldet worden ist. 1836. 
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Wird die Wirksamkeit des Arbeitsvertrages von der .Beibringung des Arbeitsbuches abhängig gemacht, 
so gelten vor EmtrItt dIeser Bedmgung mcht die gesetzlichen Kündigungsfristen. 1875 

Für die Verbindlichkeiten aus einem durch den 1fiteigentümer eines Unternehmens abgeschlossenen 
DIenstvertrag halten alle 1fiteigentümer solidarisch. 1886. 

Abgrenzung zwischen Dienst- und Agenturvertrag. 1919. 

Begründung eines Dienstverhältnisses unter Brüdern. 1930. 

Wurde Kautionsbestellung mittels Postsparkasse-Einlagebüchels vereinbart, so kann der Arbeitgeber 
das Arbeitsverhältnis nicht nachträglich unter Berufung auf die Unpfändbarkeit von Post· 
sparkassaeinlagen auflösen. 2119. 

B. Duroh Bevollmäohtigte und gesetzliohe Vertreter. 
1. Durch Bevollmächtigte und gesetzliche Vertreter. 

überläßt der Arbeitgeber die Durchführung einer Arbeit und die Aufnahme der nötigen Arbeitskräfte 
semem Hillsarbeiter, so stehen die aufgenommenen Arbeiter im Dienste des Arbeitgebers. 
1695. 

Haftung Minderjähriger, wenn der Vertrag ohne Zustimmung des gesetzlichen Vertreters geschlossen 
wurde. 1882. . 

Entge"ennahme des Arbeitsbuches durch den Stellnrtreter des Dicnstgebers mit der Aufforderung, 
später IVJeder zu kommen, begründet noch nicht den Abschluß des Arbeitsvertrages. 1768. 

Durcb die Anmeldung des Gewerbeinhabers bei der Stellenvermittlung, daß er einen Arbeiter suche, 
und durch dieZuscndung eines solchen entsteht noch kein Dienstvertrag. 2184. 

2. Kollektivverträge. 1652. 1729. 1730. 1792. 1981. 2007< 2008. 2009. 2010. 
2011. 2014. 2029. 2041. 2059. 2092. 2093. 2158. 

C. Verhältnis zwisohen dem Unternehmer, Subunternehmer (Partieführer) 
und dem Arbeiter. 

Der Verwaltungsrat einer Brauerei ist nicht berechtigt, dem für sie ausschließlich tätigen Bindermeister 
Verpflichtungen aufzuerlegen: die das Arbeitsverhältnis zwischen dem Meist.er und seinen 
Hilfsarbeitern berühren. 1650. 

Wenn der Unternehmer einem Hilfsarbeiter eine Akkordarbeit übergeben hat, von der er wußte, daß 
dieser sie nicht allein besorgen kann, so steht der von dem Akkordanten aufgenommene 
Arbeiter in einem direkten Verhältnis zum Unternehmer. 1769. 

D. Ausdrüokliohe Vereinbarung. 
Die Erklärung des Arbeitgebers bei der Aufnahme eines Arbeiters, er nehme nur organisierte Arbeiter 

auf, enthält nicht die Festsetzung einer Bedingung. 1729. 

Die Bedingung des ledigen Standes muß ausdrücklich vereinbart sein_ 1744. 

Ein Verzicht auf weitere Dienstleistung während der Kündigungsfrist mit dem Vorbehalt, daß der 
gekündigte Dienstnehmer während der Kündigungszeit einen neuen Posten nicht antreten 
darf, ist zulässig. 2185. 

E. Stillsohweigende Vereinbarung. 
Stillschweigende Annahme der Arbeitsordnnng liegt nicht vor, wenn diese durch eine dritte vom 

Prinzipal hierzu nicht ermächtigte Person zur Verlesung gehracht wird. 1632. 

Stillschweigende Vereinbarung der Geltung des Kollektivvertrages. 1652. 

Stillschweigendes Weiterdienen bei Gesehäftsverkauf gilt als Zustimmung zur Fortsetzung des Dierst 
vertrages mit dem neuen Chef unter den alten Bed:ngungen. 1657. 

Bei Wiederaufnahme unterbrochener Arbeit gelten die früheren Arbeitshedingungen. 1697. 

Gestattung des Weiterdienens durch zwei Tage nach der Austrittserklärung ist keine stillschweigende 
Erneuerung des Dienstverhältnisses. 1731. 

Entgegennahme des Arbeitsbuches durch den Stellvertreter das Dienstgebers mit der Aufforderung, 
später wieder zu kommen, begründet noch nicht den Abschluß des Arbeitsvertrages. 1768. 
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Stillschweigender Verzicht auf den im Kollektivvertrag festgesetzten Lohnsa!z. 1792. 

Keine Erneuerung des Arbeitsvertrages, wenn der Unternehmer den Arbeiter eine bei Ablauf der 
Kündigungsfrist unterbrocbene Stücklohnarbeit später beendigen läßt. 1808. 

Erneuerung des Arbeitsverhältnisses unter den alten :Bedingungen. 1921. 

Bei einvetetändlicher teilweiser Änderung des Vertrages b1eibt der mit Stillschweigen übergangene
Teil des Vertrage, in Kraft. 1967. 

Stillschweigende Vereinbarung durch widerspruchslose Annahme des Dienstzettels. 1994. 

Ein Kollektiv-vertrag, der in der Betriebsstätte angeschlagen ist1 ist auch dann verbindlirh, wenft er
den einzelnen Arbeitern beim Dienstantritt nicht mitgeteilt wurde. 2007. 

Kollektivverträge sind für das Rechtsverhältnis von Unternehmern und Arbeitern. die den hetreffen
den Verbänden angehören, maßgebend, selbst wenn sie von dem Inhalt der Verträge keine 
Kenntnis haben. 2008. 

Ein Kollektivvertrag ist nicht verbindlich, wenn er weder in der Betriebsstätte angeschlagen no eh 
dessen Inhalt den Beteiligten bekannt war. 2009. 

Ein in der Betriebsstätte angeschlagener Kollektivvertrag ist verbindlich, wenngleieh dessen Inhalt 
den Beteiligten nicht bekannt war. 2010. 

Ein in der Betriebsstätte nicht angeschlagener Kollektivvertrag ist verbindlich. wenn dessen Inhalt 
den Beteiligten bekannt war. 2011. 

Fortdauer der Arbeitsbedingungen bei Veräußerung des Unternehmens. 2014. 

Stillschweigende Annahme eines niedrigeren als des im Normaltarif vorgesehenen und dem Arbeiter 
bekannten Lohnes gilt als Verzicht auf höhere Entlohnung. 2041. 

Auch durch stillschweigende Vereinbarung kann von den Bestimmungen eines Kollektivvertrages 
abge\vichen werden. 2158. 

F. Form der Vereinbarung. 
Vereinbarung mittels Dienstzettels. 1994. 

Verbindlichkeit des in der Betriebsstätte angeschlagenen Kollektivvertrages. 2007. 2010. 

Vereinbarung des Kündigungsaus3chlusses dureh Kollektivvertrag. 2008. 

Ein Kollektivvertrag ist nicht verbindlich, wenn er weder in der Betriebsstätte angeschlagen roch 
dessen Inhalt den Beteili<;ten bekannt war. 2009. 

Ein ia der Betriebsstätte nicht angeschlagener Kollektivvertrag ist verbindlich wenn dessen Inhalt 
den Beteiligten bekannt war. 2011. ' 

Der Handlungsgehilfe kann sich nicht damit entschuldigen, daß er den schriftlichen Dienstvertral' 
nicht gelesen habe. 2160. -

G. Ungültigkeit des Vertrages. 
Anfechtung des Vertrages wegen Irrtums in der Person des Hilfsarbeiters. 1675. 

Die Vereinbarung täglicher Berichterstattung, w'lrigens der Reisetag nicht zu honorieren sei verstößt 
nicht gegen die guten Sitten. 1809. ' 

Ungültigkeit ehrenwörtlioher Bekräftigung der KonkurrenzklauseL 1813. 

Der Dienstvertra~ ist ungültig, wenn dem Dienstgeber bei Vertragsabschluß bekannt war, daß der 
DIenstnehmer für die Zeit des Dienstantrittes durch einen anderen Dienstvertrag gebunden 
ist. 1959. 

Gültigkeit de'3 Kollektivvert.rages\auch wenn einzelne Bestimmungen nicht eingehalten werden. j 981 ~ 

Unverbindlichkeit der Bestimmung im Kollektivvertrag, daß abweichende Vereinbarungen unZl:", 
lässig sein sollen. 2092. 

BieVereinbarung, daß der Provisionsagellt nur bei Erzielung eines 'Umsatzes in bestimmter Höhe 
Provision zu beanspruchen hat, kann, wenn das Entgelt den tatsächlich geleisteten Diensten 
nicht entspricht, ungültig sein. 2122. 

in der Arbeitsordnung die Ausfolgung eines Exemplares an den Deu eintretenden Arbeiter 
"".,;"",o •. ,,,iosto'.ochat die Gnterlassung der Ausfolgung keinen Einfluß auf die Gültigkeit des 

2123. 
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IH. Dauer des Dienstverhältnisses. 

A. Auf unbestimmte Zeit. Kündigung. 

Unverbindlichkeit der Zusicherung: "Für Jahresposten wird garantiert" und "Diese Stelle ist eine 
J "hresstelle, respektive Lebensstellung". 1701. 

Die Zusioherung von Arbeit für Winter und Sommer enthält nicht die Verbindllohkeit, den Arbeiter 
ein volles Jahr zu behalten. 1702. 

Widerspruchslose Entgegennahme einer Kündigung für einen ungesetzlichen Termin gilt als Verein. 
harung. das Dienstverhältnis zu diesem Termin zu lösen. 1810. 

Das Versprechen, einen Hilfsarbeiter in einem aussetzenden Betriebe bei neuerlicher Inbetrieb
stellung ,vieder zu beschäftigen, ist kein Hindernis für die Erteilung der Kündigung in der 
Zwischenzeit. 2117. 

1. Gesetzliche Kündigungsfrist. 

Der beim Spediteur mit Au!- und Abladen beschäftigte und täglich entlohnte Arbeiter ist Taglöhner 
und hat keinen Anspruch auf die gesetzliche Kündigungsfrist. 1676. 

Die Geltung der Kündigungsfrist für Bauzeichner ist durch deren Dienstleietung bedingt. 1890. 

Der Akkordarbeiter kann auoh vor Fertigstellung der Akkordarbeit gekündigt und entlassen werden 
1916. 

Wegen eines Entla,sungsgrundes kann der Arbeitgeber die Kündigungsfrist nicht kürzen. 1985. 

Der Hilfsarbeiter, dem mangels Vereinbarung dreitägig gekündigt ,vird, hat, obwohl er die Kündigung 
widerspruchslos entgegengenommen hat, auf die gesetzliche Kündigungsfrist Anspruch, 
wenn er ihn vor Ablauf der Kündigungsfrist geltend macht. 2094. 

2. Vereinbarte Kündigungsfrist. 

Durch Abänderung der Vertragsbestimmungen über das Entgelt wird die ursprüngliche Vereinbarung 
über die Kündigung nicht berührt. 1641. . 

Ist eine nach dem Handlungsgehilfengesetz unzulässig kurze Kündigungsfrist vereinbart, so gilt die 
kürzeste zulässige einmonatliche Frist. 1896 1912. 

Vereinbarung der Kündigung am Ersten mit der Wirkung für den Letzten des Monates ist nach dem 
Handlungsgehilfengezetze zulässig. IB37. 

Stillschweigende Zustimmung zur Kürzung der Kündigungsfnst? 1985. 

Die vereinbarte sechswächentliche Kündigungsfrist muß nicht mit dem Kalendervierteljahre zu
sammenfallen. 1994. 

Berechnung der Kündigungsfrist im Falle einer unzulässigen Kündigungsvereinbarung. 2066. 

3, Ausschließung der Kündigung. 

a} Durch ausdrückliche Vereinbarung. 

Die ÄUßerung nSie können mir jederzeit das Buch geben" ist ein Antrag auf sofortige Lösbarkeit des 
Arbeitsverhältnisses. 1718. 

Dem Bauarbeiter, dem am Samstag nicht gekündigt, sondern Arbeit für Montag versprochen wurde, 
gebührt Lohnverg;ttung, wenn er am Montag erschienen ist und ihm Arbeit nicht gewährt 
wurde. 1619. 

rst jederzeitige Lösbarkeit des Dienstverhältnisses vereinbart wordeu, so hat der untertags entlassene 
Arbeiter keinen Lohnanspruch für den restlichen Tag. 1763. 

In Arbeitsverhältnissen nach der Gewerbeordnung kann einseitig den Arbeitnehmer trelfender 
Kündigungsausschluß nicht vereinbart werden. 1939. 

Kündigungsausschluß auf Grund Vereinbarung mit dem Vorgänger des Arbeitgebers. 2014. 

Ein Werkstättenvertrag, der Kündigungsausschluß festsetzt, wird durch einen Kollektivvertrag, der 
über die Kündigung nichts enthält, nicht aufgehoben. 2059. 

Ist Kündigungsausschluß vereinbart, so steht der Umstand, daß der Arbeiter einen vom Dienstgeber 
erhalteuen Lohnvorschuß noch nicht abgearbeitet hat, seinem Austritt nicht entgegen. 
2108. 

b) Durch stillschweigende Vereinbarung. 

Stillsch'iyeigende Y ere:nbarung de~ KündigunzsHus5chluS38S. 1652. 

ZUZl'undekQ'e:n des mit dem Trüheren Gescl:äit<::inhaber vereinbarten Aussc.hlusses 
Künd~gullg. 1657. 

zum VorarbeiteT \vi-:,'d der mit ihm ursprüng-]ich yereinbarte Kündi· 
nicht aufgehoben. :173? . 

\Virkung Vor:::ChU3S€S für die näehsie Akkordarbeit auf die Vereinbarung des KündigU11gsalls-
1789. 

vViederholte unbeanstäIldete Annahme 1'011 Lohnzetteln) in denen Kündigungsau~s"-:h]uß restg-esetzl 
ist) gilt als Zustimmung. 1897. 

Kündigungsausschluß durch Kollektiyvertrag. 2008. 2010. 

nicht. 'iVenll der ihn le'ts",,,,,n",e Kollektivvertrag weder in deI' BetriebE· 
uo'eh dessen Inhalt den bekannt war. 2009. 

',o""""',,,,u," in dem beidf'll Teilen bekannten Kollektiyyertrage gilt, \renngleic~b dioser in 
Betriebsstätte nicht angesrhlagen ·war. 2011. 

Das bloI.k Sel11,"cjgen des Gehilfen zum 
KliJldigung" enthält noeh keine 

deS :;Ieisters: "Bei mir 
des Antrages. 2153. 

von hC'ul e an 80fo1'tig(0 

4. Beginn und Ende der Kündigungsfrist. 

"Suchen Sie sich vom Eist.en einen anderen Posten" bedeutet: daß die Kündigungsfrist bereits am 
nächsten Ersten abläuft. 1728. 

Berechnung der. Kündigungsfrist. 191<1. 

Kündigung mittels rekommandierten Brjele~ 'ivird mit der Zustellung an einen Hausgenossen wirksam 
1956. 

Durch die einmonatliche Kündigung am 1. 
Vereinbarung, daß am 1. und 15. 

Die trotz Vi'."ninh,,·,nlP 
nicht 

el'k]~i.rlc viel'wöchen1..liche Kündigullg i~~l 
zulässigen Termin. 2095. 

eines bestimmten Tages für die Lösun.g bJeibt v;irks21l1) auel! 
\\'ä1'8, erklärt worden ist. 2086. 

5. Einfluß von Krankhoit~ Sonn- und Feiertagen aui den Ablauf. 

durch die Frau iniolge Krankheit des Dienstnehmers nüt Bt:zug 
1957. 

Bei Ki'endigu'ng3aU13sclhltlß kanll der Hilfsarbeiter aUl'h \Yährend der Krankheit entlassen 'iYCl'dEl1. 

Be Stellensuche nach Kündigung, 

Eigenniächtiges Verlassen der Arbeit behufs Stcllcnsuche berf'chtigt zur Entlassung. 1988. 

Nach den Gepflogenhei.ten des \,\·'iener gpKwnOl.VTI'.n Handlungsgehilfen an jedem zweiten 
Tage durch zwei Stunden zur 0"''''''''"0'''' freizugeben. 19H5. 

n. Auf be;3.timmte Zeit. 

Ist die Dauer des Arocitsn"rhäHnisses auf bestimmte Zeit vereinbart, so gilt diese) nicht aber die in 
der Arbeitsordnung vorgesehene Kündigungsfrist, 1770. 

Ein nach Ahlaul der 
DienstverbäHnis für 

bis zum Eintritte des 
Dauer anzusehen. 1!J8S. 

C. Bis zur VollendLmg einer bestimmten Arbeit. 
Bei Aufnahme eines Arbeiters zur Verrichtung einer bestimmten Arbeit ist das Arbeitsvedlältnis mit 

Vullendung der Arbeit gelöst. 16BS 

Keine Erneuerung de'l Arbeit.svertrages) ,:venn der 'Cnterncbmcr den Arbeiter eine bei Ablauf flet 
Kündigungsfrist unterbrochene Stücklohnarbeit später beendigen läßt. 1808. 

b 



D. Auf Probe. 

tbergftllg des Dic:lSlyel'hi-i]t11lSS8S auf Probe in ein Iixes. 1625. 

Bestimmung der für die Erprobung des Hilfsarbeiters ausreichenden Zeit durcb den Rieliter. 1713. 

Vereinbarung einf'i3 P.i.'obcuienstyerl1ältnisses. 1809. 1812. 

Lösung des Probedienstycrhältnisses bei yerlängerter Probezeit. 1811. 

Fristberechnung bei der .Probezeit. 1829. 

Bei Dereehnung der Probezeit ist der mitzurechnen. 1915. 

Bei Entlassung :ll11pl'halb der Probezeit ist das Entgelt nur bis zum Entlassungstag'c, nieht bis zum 
Ausgange der Probezeit zu bezahlen. 1933. 

Der erste Tag d('1' Dienstleistung ist in die vereinbarte Probezeit einzurC'chnen. 19~7. 

hln auf Probe ycre,inbarlrs Diellstyerhältnis kann auch ;;or Antritt des Dienstes gplöst ·werden. 203b. 

Berechnung der Rcht'Uigigeri. Probezeit für Nachtsehichtarbeiier. 2049. 

der Probezeit an e'mem ~\lontag' um ~'~9 l~hr früh austritt, 
nur eilFlchließlieh Samsü"g der yorhergehonden "\Yocho. 2100. 

Dem 

D(!l' Pro!)emonai. ist llicllt nach §fJ02 a. b. G. B.'-snnclr.rJ1 nac:h J ... rt. 328: Z. 2, H. G. B. zu bereehnen. 
2102. 

, ". :211 t und. aUf einen '\veiteren 21fonat enWl,erleo Pnho-
Ei.lJ nnp\W~;l~~~~:e~\~~l~~llilsOl~~~n~~la ' ües z\':eiten P!,<1hemnna.ts nicht jederzeit, 

dessen Ahlauf ~elöst \YBrden. 2156. 

Dic.l Yereinhal'ung ein('~ ProlJeuiollstycrhiiltnisses muß der Bohauptende be\veisen. 2080. 

1e". Aushilfsdienstverhältnis. 
,.Sie "i\Tcrden für einen Kranken arbei.ten'< begründet ein Aushilfsdienstverhältnis. 1837. 

'Ein Dienstverhältnis: des~cJl nach Ablauf der Kündigungsfrist bis zum Eintritte drs 
Nachfolgers ysreinbal't auf bestimmte Zeit j nicht für die Zeit vorübergehenden 
Bedarfes eingegangen. 

Dauerndes oder AushilfsdiensLyerl1ältnis? 2029. 

Ei:] Anc.:!lil1sdienstyerlüihnls kann für bf'~-:.:tiIllrnte Zeit eir'PT8aI1Q'c;n "i\~erden, "iycnn OOl' Gl'lll1tl (l('s 
yoriihclg'chf'lldr'.ll BeuRE'fos rUillcr bezejchnot worden 2189. 

IV. Inhalt des Dienstvertrages. 
_1. Arbeiterschutz. 

1. Obsorge für Leben und Gesundheit. 

]1 altul15;' des "i,'Gnn durch das Platzen yon W l'rkgerätschaftcl1 die Kleidt;l' des HiEsR 
arbeiters werden. 1778. 

Die 

2. Entgeltansprüche während der Zeit der Dienstverhinderung. 

a.) \Vegen Krankheit. oder Unglücksial1es. 

p,'r,p,,,.nr";llllmlW". daß der VOll der faktischen Arbeitsleistung abhängig ist l 
der Erkrankung zu einem Abzug YOill Gehalt. 1905. 

Er~'.;1tz lür eine Straßenbahnlahrkal'tB ist. nicht EntgeltsunSpl'llCh und gehührt rlcm erkl':mkirl1 
I-I::l.n?llung~.crehilt'en nicht. 20~}n. 

Boi Krankheit \Yährencl der Kündignng-~fl'i;;i' i:'3t kr,in Lobn zu ßntrichtcn. 213,L 

u) \Vogen "I\Iilitärclienstlcistung. 
Falle der Einberufung zur außerordentlichen lIilitär-

yor Vollendung (les Dinnstjahres ahgelei~idün 

c) \Yegon anderer wiclltigCl' Gründe. 
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3. Arbeitsordnung. 

Wirkung der Verlautbarung durch dritte vom Dienstgeber nicht ermächtigte Personen. 1632. 

Der bloße Anschlag der Arbeitsordnung und deren Ausfolgung gelegentlich einer früheren Dienst· 
. leistung genügen nicht. 1716. 

Die in der Arbeitsordnung vorgesehene Kündigungsfrist gilt nicht, wen!l eine bestimmte Dauer des 
Arbeitsverhältnisses vereinbart wurde. 1770. 

Kenntnis der Arbeitsordnung bindet auch ohne Verlautbarung. 1771. 

Anwendung des § 1155 a. b. G. B. trotz Bestimmung der Arbcitsordnung, daß für schlechtes Material 
keine Vergütung geleistet wird. 1773. 

Anwendnng der Arbeitsordnung auf ähnliche, in ihr nicht vorgesehene Fälle. 1941. 

:flchträgliche Geltendmaehung von Ansprüchen, die laut Arbeitsordnung innerhalb einer bestimmten 
Frist zu erheben waren, ist ausgeschlossen. 2003. 

Auslegung eines in der Arbeitsordnung enthaltenen Entlassungsgrundes. 2044. 

\Venngleich in der Arbeitsordnung die Ausfolgung eines Exemplares an den neu eintretenden Arbeiter 
vorgesehen ist, hat die Unterlassung der Auslolgung keinen Einfluß auf die Gültigkeit nes 
Arbeitsvertrages. 2123. 

B. Unfall- und Krankenversicherung. 

Der Unternehmer ist zur Schadenersatzklage wegen nicht rechtzeitiger Anmeldung des Arbeiters zur 
Krankenkasse nicht passiv legitimiert. 1660. 

Die dreimonatliche Frist zum Abzuge der Pensionsversicherungsbeiträge ist eine Präklusivfrist. 1819, 
vgl. aber 1880. " 

Die Verpflichtung zur Zahlung von Pensionsversicherungsbeiträgen, sobald die Versicherungspflicht 
rechtskräftig festgesetzt wird, ist rechtsverbindlich. 2023. 

Vereinbarungen, nach welchen die Pensionsversicherungsbeiträge vorläufig als Vorschüsse ausbezahlt 
und später in Abzug gebracht werden sollen, sind, insoweit die dreimonatliche Frist über
schritten wird, ohne rechtliche Wirkung. 2024. 

Die Vereinbarung, daß die Pensionsversichernngsbeiträge von der Remuneration abzuziehen sind~ ist, 
insoweit die dreimonatliche Frist überschritten wird, ohne rechtliche Wirknng. 2025. 

Der Dienstgeber, der von dem ihm im § 36 P. V. G. eingeräumten Abzugsreeht keinen Gebrauch 
gemacht hat, ist zur nachhel'igenEinklagung der für den Versicherten geleistet.en Prämien R 

quoten im Grunde des § 1042 a. b. G. B. nicht berechtigt. 2063. 

In Ansehung bereits fäIliger~ jedoch vom Dienstgeber an die Pensionsanstalt noch nicht abgeführter 
Prlimienquoten besteht das Abzugsrecht des § 36 P. V. G. nicht. 2064. 

Der Angestellte, der die ihm abgezogenen Versicherungsbeiträge von der Pensionsanstalt zurück
erhalten hat, kann die Rückzahlung der ihm angeblich rechtswidrig abgezogenen·Verslche R 

rungRbeitI'äge nicht auch vom Dienstgeber verlangen. 2205. 

C. Gegenstand der Arbeitsleistung 

,-1ieinnngsverschiedenheiten über den Umfang der Obliegenheiten berechtigen den Arbeiter nicht zum 
Austritt. 1699. 1918. 

Der Taglölmer muß jede ihm aufgetragene Arbeit verrichten. 1790. 

Unzulässigkeit der Zuweisung anderer als der vereinbarten Arbeit. 1881. 

Vorübergehende Zuteilung des zu selbständiger Dienstleistnng anfgenommenen Hilfsarbeiters behuls 
Einführung ist keine Vertragsverletzung. 1974. 

Unzulässigkeit der Feststellungsklage über den Gegenstand der Dienstleistung; 1999. 

Der als Reisende Angestellte hat Anspruch, auch während der Kündigungszeit auf Reisen geschickt 
zu '\verden, solange es in der Branche üblich ist. 2069. 

Der hei einem Bauunternehmer bedienstete Gerüster ist yel'llfliehtel, sieh anch al:, ArlH:iier br.illl 
Kanalgrabeu ven'i'endcn zu lassen. 2168. 
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D. Arbeitszeit. 
1. Normale. 

Angekündigte Verlängerung der Arbeitszeit am Abend berechtigt nicht zum sofortigen Verlassen der 
Arbeit am Vormittag. 1616. 

Nach Beendigung der Tagesarbeit kann der Arbeiter nicht verhalten ,,,-erden, für einen anderen RiHs
arbeiter weiter zu arbeiten. 1700. 

Berechtigung zur Verweigerung einer Arbeit) deren Ausführung die elfstündige Ruhezeit verkürzen 
würde. 1719. 

An den Dienstnebmer dürfen nicht Anforderungen gestellt werden. decen Erfüllung physisch unmöglich 
ist. 1877. 

Ein Zeichner, der höhere Dienste leistet, muß dringende Arbeiten auch nach sechs Chr a.bends fertig 
stellen. 2139. 

2. Überstunden. 

Anspruch des Kutschers aUI Entlohnung für 1f.ehrarbeit trotz Vereinbarung der Arbeitszeit nnach 
Bedarl". J 677. 

Solidarhaftung der Arbeiter bei gemeinschaftlicher vertragswidriger Verweigerung von Überstunden 
1672. 

Der Geschäftsleiter eines photographischen Ateliers hat keinen Anspruch auf Bezahlung der ÜberE 

stunden. 1874. 

Der Anspruch auf Entlohnung der Überstunden ist bei einer auf die ganze Arbeitszeit sich beziehenden 
Lohnvereinbarung unbegründet. 1932. 

Dauernde Nichtreklamierung der Bezahlung von Überstunden gilt als Verzicht. 1971. 2098. 

Verstößt ein Verzieht auf Entlohnung von Überstunden gegen die guten Sitten? 2012. 

Die Weigerung, nicht bedungene Überstunden zu machen, bildet keinen Entlassungsgrund. 2021. 

Ist vereinbarungsgemäß an Stelle der in der Arbeitsordnung vorgesehenen ellstündigen eine zwöll-
ständige Arbeitsschicht getreten, so ist die einstündige Mehrleistung nicht als Überstunde 
anzusehen. 2048. 

Kein Anspruch des Bautechnikers höherer Kategorie auf Entlohnung der überstunden. 2073. 

Die wiederholte V\Teigerung, Überstunden, die in einem Kollektiyycrtrag yorgesellen sind, zu machen, 
begründet die Entlassung. 2165. 

Desgleichen die Verweigerung yon tberstunden behufs Fertigatell11ng dringlicher Arbeiten während 
der Kündigungsfrist. 2164. 

Zur Frage der Entlohnung eines Baupoliers für Überstunden. 2166. 

3. Naehtarbeit. 

Inventursaufnahme zur Nachtzeit ist erlaubte Arbeit; die Verweigerung der Mitwirkung berechtigt 
zur Entlassung. 1762 

Der Verzicht aul die Entlohnung von Üb.erstunden gilt nicht auch für N8chlarbeit. 1772. 

Bereehnung der achttägigen Probezeit für Nachtschichtarbeiter. 2049. 

4. Arbeitspause und Sonntagsruhe. 

Schadenersatzpllicbt wegen Verweigerung der Feiertagsarbeit. 1607. 

Nichtieistung gewerblicher Arbeit am Sonntag in der Privatwohnung des Arbeitgebers bildei ke:nen 
Entlassungsgrund. 1621. 

Solidarhaftung der Arbeiter bei gemeinschaftlicher vertragswidriger Verweigerung von Feiertags· 
arbeit. 1672. 

Der Anspruch auf Entlohnung für Sonntagsarteit besteht nur, wenn diese aufgetragen oder durch 
besondere Verhältnisse notwendig wurde. 1678. 

Für Sonutagsarbcit gebührt kein Lohn. 1732. 

Für Sonntagsarbeit gebührt Lohn. 1820. 

Nachträgliche Entschädiguug für nicht gewährte ErBatzruhetage kann nieht gefordert werden. 1874. 
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11 ein Anspruch auf Entlohnung für die Mittagspause, wenngleich diese im Arbeitslokal zugebracht 
werden muß. 2003, 

Arbeit am goldenen Sonntag ist zu entlohnen. 2099. 

Lohnabzüge für die an Feiertagen freigegebene Zeit sind bei vereinoartem 'Wochenlohn unzulässig. 
2128. 

?Jfangels Vereinbarung entscheidet der Ortsgebrauch, ob für Feiertage, an welchen nicht gearbeitet 
, wird, Lohn zu bezahlen ist: 2129.. . 

Der Hilfsarbeiter, der entgegen seiner besonderen Verpflichtung, am Sonntag in die Kanzlei zu 
kommen,-dies unterläßt, hat unbefugt die Arbeit verlassen. 2144. 

Der Hillsal'beiter ist nicbt berecbtigt, sich eigenmächtig den ihm gebührenden Ruhetag zu nehmen. 
2151. 

5. Aussetzen mit der Arbe; t. 

Kein Lobnanspruch; wenn der Hilfsarbeiter mit der Aussperrung einverstanden war. 1651-

Bei Kündi!mngsausschluß kann der Arbeiter, der ausgesetzt bat, keine Entschädigung verlangen. 
wenn die Zusicherung der Arbeitsgewährung nicht eingehalten wurde. 1743. 

Bei einyerständlichem Aussetzen ist ein Aullösungsgrund erst dann gegeben, wenn der Gehilfe Arbeit 
verlangt und nicht erhalten h~t. 1904. 

6. Urlaub 

Eigenmächtiges Überschreiten des Urlaubes bildet einen Entlassungsgrund. 1722. 2186. 

Urlaub, der für ein Kalenderjahr vertragsmäßig gebührt, kann mangels anderer Vereinbarung nicht 
schon in den ersten Tagen des J abres angetreten werden. 1734. 

Entschädigung für verweigerten Urlaub. 1958. 

Der Urlaub kann auch während der Kündigungsfrist gewährt werden. 1994. 

Keine Entschädigungspllicht des Dienstgebers, wenn Urlaub nicht verlangt wurde. 2039. 

. In den Urlaub fallende Feiertage sind einzurechnen. 2073. 

Kein Anspruch auf Entschädigung für den 'Crlaub, der nicht verlangt wurde. 2073. 

Je'. Arbeitsort. 
Der Arbeiter kann entlassen werden, wenn er sieh weigert, am Dienstorte außerhalb der Werkstätte 

Arbeiten zu verrichten. 1984. 

Ein Handlungsgehilfe ist nicht yerpflichtet, an einer anderen Retriebsstätte Dienste zu leisten: als 
an der, für die er aufgenommen wurde. 2195. 

1". Entgelt. 
Dem Bestellten gebührt der Lohn auch dann, wenn die Arbeit ohne Wissen des Bestellers und Bestellten 

von einem Dritten verrichtet wurde. 1848. 

\Viru ein Hilfsarbeiter an Stelle der Entlassung für einen Tag gegen seinen Willen beurlaubt1 so ge
bührt ihm der Lohn für diesen Tag. 2125. 

1. Arten. 

a) Akkordlohn. 

Schadenersatzanspruch des Akkordarbeiters, wenn wegen Kälte im Arbeitsraume nicbt oder weniger 
gearbeitet werden konnte. 1609. 

Herabsetzung des Stücklohnes bei Einführung schneller arbeitender Maschinen. 1642. 

Gelegentliche Erklärungen über die Höhe des Wochenverdienstes des Akkordarbeiters begründen 
noch nicbt das Versprechen des Mindestlohnes. 1689. 

Erhöhung des Akkordlohnes durch den Richter, wenn der Arbeiter bei Übernahme der Arbeit deren 
Umfang nicht erkannte. 1711. 

Voraussetzungen für die Beendigung der Akkordarbeit. 1735. 

Vereinbarung einet Akkordarbeit ohne Festsetzung des Lohnes ist nicht Vereinbarung eines Akkord· 
vertrages. 1736. 
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Dem Akkordarbeiter, der vor Vollendung der Arbeit rechtmäßig entlassen wurde gebührt keine 
Entschädignng. 1700. ' ,. 

Anwendung: des § 1155 a. b. G. B. trotz Bestimmung der Arbeitsordnung, daß für schlechtes Material 
kerne Vergütung geleistet wird. 1773. 

Besondere Entlohnung eines Akkordwebers, der innerhalb weniger Tage auf verschiedenen Webstühlen 
beschäftigt wurde. 1774. 

Empfang eines Vorschusses auf die nächste Akkordarbeit schließt die Lösung des Dienstverhältnisse, 
vor Vollendung trotz Kündigungsausschluß aus. 1789. 

Keine Entschädigung, wenn der Akkordarbeiter das Maschinengebrechen nicht angezeigt hat. 1838, 

Entschädigungspflicht des Unternehmers, wenn der Akkordarbeiter bei einer reparaturbedürhgen 
Maschine verwendet wird. 1839. 

Der Anspr~ch des Akkordarbeiters auf Entschädignng wegen Zeitverlustes setzt einen am Lohne 
erlittenen Abbruch voraus. 1923. 

Die einem Akko;darbeiter gegebene Zu~age, er werde wöchentlich mindestens 12 K verdienen. enthält 
noch mcht dle ZUSIcherung eIlleS Wochenlohne. im eigentlichen Sinne. 1934. ' 

Haben "",ei Arbeiter, die. nicht dieselbe Befähigung besitze", gemeinschaftlich eine Akkordarbeit 
u~ernomm~n, so. Ist der Lohn mangels Vereinbarung unter Berücksichtigung ihrer Arbeits
leLStung aufzuteIlen. 2149, 

Der Akkordarbei~er kann Entschädigung verlangen) ",venn er durch Verschulden des Arbeitgebers an 
der Fertlgstellung der Akkordarbeit gehlndert wird. 2172. 

Im Gruppenakkord ka.nn vom Arbeitgeber yorIäufig nur Abrechnung des AkkordJohlles und allenfalls 
Zahlung an die Gesamtheit der Gruppenakkordanten verlangt werden. 2173 

b) Zeitlohn. 

Berechnung des Arbeitstages im Gastgewerbe. 1840. 

Eine Vermehrung der Arbeit, durch die die Arbeitszeit nicht verlängert wird begründet keinen An-
spruch auf Lohnerhöhung, 1926. ' 

Dem Handlu.~gsgebilfen, der wä~reI:d der Probezeit an einem ~fontag um %9 (,hr früh austritt, 
gebuhrt der Lohn nur bls emscbließlich Samstag der vorgehenden Woche. 2100. 

c) Provision, Diäten, Reisekosten. Tantiemen. 

Der Reisende hat Anspruch auf Entschädigung, wenn er grundlos an den ihm geWährleisteten Rei,€n 
behlndert wird. 1667. 

Der Provisionsbereehtigte muß den Bestand und die Höhe seiner Provisionsansprüche beweisen. 1715. 

Rückreisekosten sind zu .. vergüten, wenn dem Arbeiter ein gesetzlicher Grnnd zur sofortigen Lösun~ 
des Dlenstverhaltmsses gegeben wurde. 1737. -

Die Vereinbarung, daß ein Reisender nur bei Erzielung eines bestimmten Umsatzes einen Uonatsgebalt 
bezwhen, sonst aber auf DIäten beschränkt sein soll, ist gültig. 1669. 

Die Vereinbarung täglicher Berichterstattung, widrigens der Reisetag nicht zu honorieren sei, verstößt 
mcht gegen die guten Sitten. 1809. 

Provision für Geschäfte, die vom Reisenden eingeleitet worden sind. 1831. 

"Reisekosten gänzlich zu bezahlen" verpflichtet zur Vergütung der Rückreisekoslen. 1841. 

Anspruch d.~ Reisenden auf Ersatz der Spesen für den Kundenbesuch am Platze. Spesen für Vor-
bereItung der Gesehäftsreise. 1876. 

Die unter einer Bedingung vereinbarten Zureisekosten gebühren wenn der Gewerbeinhaber wiUkürl'cb 
dle Erfüllung der Bedingung vereitelt hat. 1901. ' 

Provisionsanspruch des Reisenden im Falle einer im Vertrage nicht vorgesehenen Verwendung. 1931. 

"Sie können s~ielend eine jährliche Umsatzprovision von 4000 K verdienen" ist keine Garantie dieseE 
VerdIenstes. 1973. 

Der Tantiemeberechtigte hat kein Recht, die Bilanz wegen Minderbewertung einzelner Yermögens
stücke anzufechten, 2000. 

Unter den Reisespesen eines Handwerksgehilfen sind im Zweifel auch die das Fahrgeld übersteigenden 
Auslagen zu verstehen. 2060. 
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_""'"""OUC, hatAnspl'uch~ auch \vährend der Kündigungszeit auf Reisen ge::;clJickl 
es in der Branche üblich ist. 2069. 

zu erstatten und chdurch rec:hl-
Anspruch für die \YEülCl'Cll Hti:-:ets.'zl·, 

dJ Naturalbezüge (Kost, Quartier). 

Fntq"""riWrlllC für yertl'agsmäßige Naturalleistung kann der Dienstllehmer nic1rL \\"811'1 

,n"p;'\nn1\~ unentgeltlich erhielt und den Dienstgebel' kei1l Ycrsc]JUlden 1945, 

Dir 
'weg'on der dem A.rbeiLer unentgeltlie;ll überlassenen ::.\a1..uj";l1\Y(11111lln~· :--ill,i nieht 

aus dom Besta,nd - sündern aus llCll.l .A .. J'beitsyedülLuiss{~, :2201. 

e, Trinkgclder~ Prämien, Remuneratioll l ::\cujahrsgcld. 

DerAnspruch auf die beim Jahresschlusse zu zahlenden Prämien richtet sich hinsichtlich .der im Laufe 
des Jahres ausgeschiedenen Arbeiter nach der Art der Lösung des Dienstverhältnisses. 1603. 

Der Anspruch auf Zulage für schwerere Arbeit erlischt, wenn der Arbeiter vr;rüer in semer früher€D 
Beschäftigung verwendet wird. 1604. 

KOl11 Anspruch auf Prämie, wenn der Arueiter gerechtfertigt entlassen \yi1'd, :l GB4.. 

J"ahresremuneration kann nicht gefordert werden, wenn der Angestellte das DiensLverhälLnis selbst 
vor Abiaul des JaLres gelöst hat. 1738, 

Der Anspruch auf den verhältnismäßigen Anteil an der Neujahrsremunerat.ioll gebührt auc.h 1m Falle 
rechtmäßiger Entlassung. 1815 

UllO'eachtet wiederholten Bezuges der Neujahrsremuneration besteht kein "'1cnn der 
~ Prinzipal erklärt hat, es stehe ihm frei, eine Remuneration zu geben 

Aberkennung des Anspruches auf eine nicht vereinbarte Jahresremuneration wegen SclüidigUilg 
des Unternehmers. 1830 

Trinkgelder gehören zum Verdienst. 1855. 

Besteht in einem Geschäftshause die Übung von \Veihnacl1tsremunerationel1. so hat jeder A .. ngestellte 
hierauf Anspruch, wenn dagegen nicht besondere Gründe vorliegen. 1946. 

llemuneration gebührt nach den Umständen auch ohne ausdrückliche Vereinharung. 1975. 

Der ohne Grund ausgetretene Dienstnehmer hat nicht Anspruch auf sofortige Zahlung ~ler 1:\clljahrs
remuneration. 1998. 

Die Vereinbarung, daß die Pensionsversicherungsbeiträge von der Hemuneration abzuziehen sind, ist. 
insoweit die dreimonatliche Frist überschritten vlird, ohne rechtliche \Virkung. 2025. 

Hat sich ein Handlungsgehilfe, vor die Wahl gestellt, ob er Gehaltsaufbesserung oder R.emunerat.ion 
vorziehe: für letztere entschlossen: so gebührt sie ihm auch für die FolgE'zeit. 2032. 

Kein Anspruch auf Remuneration, 'ivenn nicht Vereinbarung vurliegt. 2073. 

Fnbestimmte Zusag8 einer Gratifikation gewährt keinen Anspruch. :2UU;I. 

l~ntlassungsgrÜnde allein begründen keine Ver\Yirkung der yereinbarte~l H t:lllllJ1ennion. :21 ~ 1 .. 

dann, v/enu sie mit so1clter Regelmäßigkeit ~e\\'~ihrt \yjl'd, daI.! t1er ;\.Jj

Bezuge rechnet. 2187. 

Die Frage, ob eine Remuneration gebührt: ist nach allgemeinen EechbgrundsiiLzCll übl'~' Y(;rl ril.::;·I
zu beantworten. 2194, 

DorDienstnehmer hat für die Zeit) wällrend ,,-eIcher er aui Grund einer mit dem ~T~ 
troffenen Vereinbarung zvmr in dessen Diensten bleibt, aber nicht büschäHigt 
Anspruch auf den entsprechenclen Teil der Neujahrsl'emuneration. 21.98. 

Auch \"I0Hn nach dem Ortflgebrauch eine N eujalrsremuneration üblich 
auf eine solche keinen Anspruch, 'wenn aus ,yelchen lWl'YOrg-n\ll: (1<1j: 
der Dienstgeber eine N eujahrsremuncration ge'währen wollte, 219n, 

Der llandlll11gsgehiHclmi auf die Jahrcsremuncl'atioll anel] ohne ausdrücklichn ZU'iie]:nulI:E 
,,"enn sie yom Dienstgeber wiihrend ei.nes längeren Zeitraumes regolwäßig duu 
gegebon wurde. 2203. 
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2. Fe3lstellung. 

a) Durch Vereinharung. 

Bedeutung der Redensart des Arbeiters: I,Ich verlange keinen Heller, ich schenke euch alles." 1711. 

Die Lohnvereinbarung hat normale Arbehsleistung zur Voraussetzung, für ahnormal schwierige 
Arbeit gilt die Vereinbarung nicht. 1739. 

Gelegentliche Erklärungen über die Höhe des Wochenverdiellstes begründen noch nicht das Ver· 
sprechen des Mindestlohnes. 1689, 

Vereinbarter Lohn kann vom Unternehmer nicht einseitig herabgesetzt \\-erden, selbst wenn bei der 
Berechnung ein Irrtum unterlief. 1927. 

Ist behufs Erlernung der Fähigkeit Unentgeltlichkeit vereinbart worden, so kann nicht Entgeit 
unter Berufung auf eine Gewohnheit verlangt werden. 1932, 

"Sie können spielend eine jährliche Umsatzprovision von 4000 K verdienen" ist keine Garantie 
dieses Verdienstes. 1973. 

Nichterfüllung eines ganz allgemein gegebenen VersprecheDs der Lohnerhöhung berechtigt nicht 
zum Austritt. 1992. 

eine selten vOi'kommende Arbeit nach einem bestimmten Lohnsatz 
iiueh bei gleichen später6n Arbeiten als stillsclnvcigend 

b) Durch Tarife. 

Unanwendbarkeit des Tarifes, wenn der Hilfsarbeiter zu einer anderen Arbeit verwendet wird~ alH 
zu der er aufgenommen wurde. 17754 

Stillschweigender Verzicht auf den im Kollektivvertrag festgesetzten Lohnzuschuß für Untenveisung 
der Lehrlinge. 1792. 

Der tarifmäßige Lohn gebührt auch dann: wenn der Arbeiter daneben im geringen Umfang andere 
Arbeiten besorgen muß. 1843. 

Verzicht auf den tarifmäßigen :llfinimallohn durch Annahme des niedrigeren AkkordYBrdienstes. 1844. 

Der durch Zeitverlust verkürzte Akkordarbeiter kann bei tarifmäßiger Festsetzung eines Mi~~mal
lohnes nur diesen als Entschädigung fordern. 1845. 

Lohnbe2timmung durch den Arbeitgeber beim Bestande eines LohntarHes mit l\:finlmalsätzen. 1852. 

Sti.llsehweigende Annahme eines niedrigeren als des im Normaltarif vorgesehenen und dem Arbeiter 
bekannten Lohnes gilt als Verzicht auf höhere Entlohnung. 20<1 

Unverbindlichkeit der Bestimmung im Kollektivyertrag, daß ab"v;eichende LohnvGreinbarung(~n 
unzulässig sein sollen, 209:3. 

Der Arbeiter, der sich mit dem vereinbarten niedrigeren Lohn begnügt kann nicht nachb>äg]jch 
die Nachzahlung bis zur Höhe das im Kollektivvertrag n,'"'' """tAn :ßIinimallohnes yer
langen. 2093. 

c) Durch den Richter, 

Bestimmung der Entlohnung durch den Richter, wenn ein gegen bestimmten Taglohn aufgenommener 
Hilfsarbeiter aushilfsweise einen besser bezahlten Arbeiter vertreten hat. 1605. 

Erhöhung des Akkordlohnes durch den Richter, 1711. 

Festsetzung des Provisionsanspruches durch den Richter bei anderweitiger Verwendung des Re;sendcn. 
1931. 

Mangels Vereinbarung eines Lohnes kann der Arbeiter austreten~ wenn ihm der angemessene Lohn 
verweigert wird. 2002. 

Der zum Anlernen einer Fert.igkeit aufgenommene Hilfsarbeiter erwirbt nach Ablauf eines entspre· 
ehen den Zeitraumes den Anspruch aul Lohn. 2053. 

Bestimmung des Lohnes für den Probemonat durch den Richter. 2102. 

3. Lohu:t.ahlung. 
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Arbeitgebers für den Teil des Lohnes, der währe~d der Auszahlung von 
des Arbeiters eigenmächtig weggenommen wurde. 1740. 

Die Zahlung des fälligen Monatsgehaltes kann trotz mutmaßlich vorgekommener Unregelmäßigkeiten 
bei der Geschäftsgebarung meht verweigert werden. 2000. 

Der I-lilisarbeiter ist nicht yerpf1i~htet! d~e ~~hlung des verdienten Lohnes, entgegenzunehmen, wenn 
sie ihm unter dem Titel emer freiWillIgen Zuwendung angeboten Wird. 2054. 

Die 

a) Barzahlung 

Barzahlung der Löhne schließen die Kompensation mit der Forderung 
aus abgenommenen "Waren nicht aus, 2065. 

b) Unerlaubte Abzüge. 

Lohnabzüge zur Deckung einer Alimentationsforderung dürfen gegen die gesetzlichen Bestimmungen 
über die l'fändung der Bezüge Privatbediensteter nicht verstoßen. 16.14. 

Abzüge ~om Lohn für die Benütznng der elektrisch betriebenen Maschinen des Arbeitgebers zur 
_4....rbeit müssen im voraus vereinbart sein. 1692. 

Nach Ablauf von drei Monaten können Pensionsversicherungsbeiträge von den Bezügen des Ver
sicherten nicht in Abzug gebracht werden. 1819, vgl. aber 1880. 

Der Arbeitgeber ist nicht berechtigt, dem Arbeiter jenen Betrag vom Lohne abzuziehen, den ein 
Dritter Jür dem Arbeiter während der Arbeitszeit gewährte Kost nnd Wohnung von diesem 
zu fordern hat. 1997. 

Vereinbarungen, nach welchen die Pensionsversicherungsbeiträge vorläufig als Vorschüsse ausbezahlt 
und später in Abzug gebracht werden sollen, sind, insoweit die dreimonatliche Frist über· 
schritten wird, ohne rechtliche Wirkung. 2024. 

Die Vereinbarung, daß die Pensionsversicherungsbeiträge von der Remuneration abzuziehen sind, 
ist, insoweit die dreimonatliche Frist überschritten wird, ohne rechtliche Wirkung, 2025. 

IllAnsehullg bereits fäl1iger~jedoch vom Dienstgeber an die Pensionsanstalt noch nicht abgeführter 
Prämienquo(en besteht das Abzugsrecht des § 36 P. y, G. nicht. 2064. 

Ist einem Arbeiter ein Lohnvorschuß gegen die Verpflichtung geWährt worden, ihn in bestimmten 
wöchentlichen Teilbeträgen, bei vorzeitigem Austritt aber auf elnmal zu bezahlen, so 
ist der Dienstgeber, "venn er den Arbeiter entläßt, nicht berechtigt, mehr als die bereits 
fälligen Teilbeträge abzu7,iehen. 2072, 

Der Arbeitgeber, der dem Arbeiter kündigt, ist nicht berechtigt, die noch nicht fälligen Raten eines 
in Raten abzuzahlenden Schadensbetrages auf einmal abzuziehen. 2177. 

Lohnabzügefür die anFeiertagen freigegebeneZeit sind bei vereinbartem Wochenlohn unzulässig, 212f. 

Der Angestellte, der die ihm abgezogenon Vere-icherungsbeiträge von der PCllsionsanstalt zurück
erhalten hat, kann die Rückzahlung der ihm angeblich rechtswidrig abgezogenen Ver
sicherungsbeiträge nicht auch vom Dienstgeber verlangen. 2205. 

c) Erlaubte Abzüge, insbesondere Vorschüsse. 

Das Versprechen, "der Arbeiter werde wöchentlich 19 K bezahlt erhalten", steht dem Abzuge des 
Krankenkassebeitrages nicht im Wege. 1606. 

Zulässigkeit der Kompensation mit der Lohnforderung bei Lösung des Dienstverhältnisses, selbst 
wenn ratenweise Tilgung der Vorschüsse vereinbart war. 1712. 

Abzüge zur Deckung der Kosten des die ~1aschine des Arbeiters treibenden elektrischen Stromes 
sind zulässig. 1821. 

Gewinn des Dienstnehmers aus eigenmächtigem HandEln kann vom Dienstgeber durch Lohnabzug 
hereingebracht werden. 1842. 

Zulässigkeit des Abzuges von Pensionsversicherungsbeiträgen nach Ablauf der dreimonatlichen 
Frist. 1830, vgl. aber 1819. 

Die Verpflichtung zur Zahlung von Pensionsversicherungsbeiträgen, sobald die Versicherungspflicht 
rechtskräftig festgesetzt wird, ist rechtsverbindlich. 2023. 

Zulässigkeit von Abzügen für die Personaleinkommensteuer. 2025. 
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Der durch schlechte Arbeit verursachte Schaden kann vom Lohne abgezogen werden. 2040. 

Zu lässigkeit des Lohnabzuges für WebeiehIer vom späteren Lohn für nicht schadhafte Stücke. 2050. 

d) Zeit der Lohnzahlung. 

Der am Samstag ausbezahlte Geldbetrag ist zunächst aui den Wochen101m und nicbt auf eine andere 
Forderunll abzurechnen. 1776. 

Bei einverständlicher vorzeitiger Lösung kann der Lohn nicht bis zum AbJauf der Kündigungst:-ist 
zurückbehalten werden. 1900. 

Kein Retentionsrecht des Dienstgebers an den Bezügen behufs Erzwingung notwendiger Aufklärungen. 
1903. 

Keine Zurückhaltung rückständigen Lohnes wegen Verdachtes einer strafb:uen Handlung. 1904. 
Kein Grund für die Zurückbehaltung des Gehaltes, wenn sich der Handlungsgebilfe vor Fiilligkeit 

vielleicht eines zum Schadenersatze verpflichtenden Ve!'haltem schuldig machtf'~ 2056. 
daß auch bei Kilndlig1111fi'saus,:ehluß deI' Lohn nur :1!1 Sam.;;:tagen ausbe;:ahlt ,yjn1, 

e) Ort der Lohnzahlung. 

4. Konventionalgeldstraien. 

Die Vereinbarung unverhältnismäßig hoher Konventionalstrafen verstößt gegen die guten 'Sitten, 
1943. 

Die Verabredung des Verfalles verdienten Lohnes bei Austritt ohne Kündigung gilt als Vereinbarung 
einer Konventionalstrafe, die der richterlichen Mäßigung unterliegt. 2047. 

Die Verebbal'ung einer K rll1venti malstrafe für den Fall des yorzeitigen Dienstau'3trittes ist zuLissi!~ 
2152, 

G. Konkurrenzverbot. 
a) Gesetzliches. 

Verpliichtung des Handlungsgehilfen zur Überlassung des Gewinnes aus einem Konkurrenzgeschäft. 
1671. 

b) Vertragsmäßig es (Konkurrenzklausel). 
Ungliltigkeit der Konkurrenzklausel und ehrenwörtlicher Verpflichtung. 1813. 

Ein Verzicht auf die ,veitere 
gekündig'ie Dienstnehmer 
darf: ist zulässig. 2185. 

,,,",,·nM.''''·'''"mii dem Vorbehalt. dur; dor 
neuon Posten nicht 'antJ den 

H. Sohadenersatzpflioht wegen Yertragsverletzung. 
Schadenersatzpflicht wegen Verweigerung der Feiertagsarbeit. 1607. 

Dem Bauarbeiter, dem am Samstag nicht gekündigt! sondern für nächsten Montag Arbeit ver· 
sprochen wurde, gebührt Lohnvergiitung, wenn er S.n1 Montag er~chienen 1st und ihm Arbeit 
nicht gewährt wurde. 1619. 

FabriksarbE'ite!', dje \ertragswid!ig Überstunden (,der Foiertag>;arb('~t gcmejpschaftltch '\'erweigcrn, 
baiten 901idarisch. 1672. 

Heimarbeiter haften für vcrspitete Lieferung. 1679. 

Heimarbeiter, die für verschiedene Dien~tgeber arbeiten, haben keinen ElJischädlgungsansprucll 
\'iregen vorzeitiger Entla.ssung. 1750. 

1st jederzeitige Lösba.rkeit des D1E'n2tverhäHllls~eg vereinbart werften, Hi hat der unterÜ'::.:''j ent.~ 
lassene Arbeiter keinen Lohnallspruch für den restlichen 'Tag. 1763. 

Bei Kündigungsausschluß gebührt dem entl .. senen Arbeiter der Lohn für die let.zte begonnene 
Arbeitsstunde. 1825. 

Scbade:t:ersatzpflicht des Unternehmers, wenn df'r Akkordarbeiter wfgcn ArbeitsvenVC'igrrung 
weder entlassen noch anderweitig beschäftigt wird. 1885 

Entschädigung wegen Njchterfüllung des Versprechens, besser entlohnte Arbeit zuzU\veisen. 181:)8. 

Der als HeisoJ1de Angestellte hat 
zu werden: solange es in 

auch währcud d(~r KÜlluigUllgszcii auf Heisoll 2"::.:~chi(".kL 
ü),lieh ist. 2069. 
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I. Sonstige Ersatzansprüche aus dem Arbeitsvertrag. 
Schadenersatzpflicht des Unternehmers wegen Vernichtung der Arbeiterkleider durch einen Fabriks

brand. 1608. 

Schadenersatzansprueh des Akkordarbeiters für jene Tage, an denen ,yegen Kälte im Arbeitsraum 
nicht oder weniger gearbeitet werden konnte. 1609. 

Die Unterlassung rechtzeitiger Benachrichtigung des Arbeitgebers von der Erkrankung des Hilfs
arbeiters ist diesem als Verschulden zuzurechnen. 1622. 

Verpflichtung des Hilfsarbeitrrs zur Rückerstattung des trrtümliclwr\,,'else zu viel erhaltenen Lohnes. 
1680 

Trifft den Arbeiter ein Unfall, der ihn verhindert, seine 'Werkzeuge selbst zu "erwahren, so ist der 
Geschäftsinhaber verpflichtet, sie in Verwahrung zu nehmen. 1741. 

Die Venveigerung der Ausfolgung eines Krankenzettels brg-l'ündet nicht ahnt' \veiteres eine Ersatz-
pflicht.. 1742. 

Schadenersatz wegen einer verdorbenen Schlosserarbeit. 1777. 

Haftung des Unternehmers für Beschädigung der Kleider des Hilfsarbeiters. 1778. 

Schadenersatzanspruch des Unternehmers wegen Überlastung der Pferde und Fahrens mit nicht 
beschlagenen Pferden. 1794. 

Ein Kutscher: der eigenmächtig mit dem Fuhrwerk des Dienslgebel's Fuhren besorgt, muß diesem 
den Gewinn überlassen. 184.2. 

Minderjährige, die ohne Zustimmung des gesetzlic-hen Vertreters zu :;;elbständ~gen Verkäufern bestellt 
worden sind, haften für Eingl'i:l'.l'e in die Kassa, nicbt aber fur unaufgeklärte Abgänge. 1882. 

Die übernahme des Auftrages, aui das Geschäft achtzugeben, begründet. für sich allein noch nicht 
die Verbindlichkeit zum Schadenersatz, \venn aus dem Geschäft ein Gegenstand abhanden 
gekommen ist. 1910. 

Schadenersatzpflicht des Dienstnehmers für verspätete Aufgabe eines Geschäftsbriefes. 1924. 

Gettendmachung eines das Entgelt übersteigenden Schadens und der Kosten des Strafverfahrens. 
2036. 

Für zufälligen Schaden an der Dienstkleidung haftet der Arbeiter nur dann, wenn er ihn widerrechtlich 
veranlaßt hat. 1944. 

Der Gewerbeinhaber ist verpflichtet, für einen entsprechenden Raum zur sicheren 'Lntel'bl'ingulJg 
der Kleidungsstücke de, Arbeiters zu sorgen. 2015. 

Der Arbeitgeber, der dem Arbeiter den Auftrag gibt, seine Kleider in der Bauhütte zu verwahren, 
haftet aus dem Verwahrungsvertrag. 2042. '21(1). :21H'2. 

Eine besondere Haftung des Unternehmers für Arbeiterklei(ler besteht außer dem Verwahrungs
vertrag nicht. 2043.2105. 

Entschädigungsanspl'uch wegen Benützung von Betriebsmitteln des Dienstgebel's zu Pri.vatz\ye.ek<:ll 
des Dienstnehmers. 2121. 

Schadenersatz ,vegen schlechten Gebäcks. 214.0. 

Der Zahlkellner haftet für die Beträge, die er Gästen ohne \Vissen.und Zustimmung des Diünsig-eln<rb 
kreditiert. 2150. 

DrnDicllstgeber, der jegliche Überprüfung der Eintragung VOll Aufiriige:q in das Orderhu('h dun'li 
den Angestellten unterläßt, trifft ein :nntyerschulden an dem durch unriehLige EintrllgUll:,;' 
entstandenen Schaden. 2198. 

Der Dicnsigeber ist vf'rpflichtet, die in der Fabrik verwahrt.en Arbeitskleider dcr Arbeiter gegeH 
Brandschaden entsprechend zu versichern. 2200. 

V. Auflösung des Dienstyerhältnisses. 

A. Duroh Ablauf der Zeit. 

Ein Dienstverhältnis, dessen Fortsetzung nach Ablauf der Kündigungsfrist bis zum Eintritt des Nach
folgers vereinbart wird, i:::t nicht a.Is Dienstverhältnis: für die Zeit vorübergehenden Be
darfes~ sondern alR Dienstverhältnis für bestimmte Dauer anzusehen und endet spätestens 
am nächsten Quartalletzten. 1938. 
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u. Infolge Aufhörens des Geschäftsbetriebes. 
Entiassung ohne Kündigung br~ Aufhären des Ge'werbebrtr!ebes. 1610. 

c. Dl1l"2b \\Tillensübereinstimmung beider Fa.l"te~en. 

Stillschweigende Zustimmung zur Auflösung: ,venn auch nur einer det' Arbeiter aich ausd. .. ück;;ch 
einverstanden erklärt, die anderen dagegen schweigen. 1682. 

D~e Vieigerung des Hilfsarbeiters, unter einem bestimmten Vorarheiter zu arbeiten: gilt als bedingter 
Antrag auf Lösung des Arbeitsverhältnisses. 1921. 

Einverständliche Lösung durch Zuriick\veisung eines ohne Grund ausgetretenen Dienstnehmers, der 
seinB Dienste wieder zur Verfügung steilte, 1987. 

Ii. Infolge Kündigung. 
Die Einhaltung bcsonderer Formen für die Kündigung ist nicht vorge.~chrieben. 1972. 

Das ein61l Hilfsarbeiter in einem 
v.-icder zu beschäftigen l ist kein Hindernis 

L"ilS"m'nZeJ 2117. 

1. Zeitpunkt. 

Betriebe bei neuerlicher Inbetrjob
die Erteilung der Kündigung in der 

Einer Kündigung) die vor dem vertragsmäßigen Termin gegeben \vurde
l 

kommt von diesem Tage 
an d'e volle Reehtswirkung zu. 1611. 

Der Tag des Einlangens der Kündigung an das vorausbestimmte Postamt gUt als Tag der Zustellung 
an den Re:senden. 1668. 

Die Worte des Prinzipals am Beeten des Monates "Ieh kann Sie nicht brauchen, suchen Sie sich vom 
Ere.ten einen anr:eren Pmten" enthalten eine Kündigung m~t der Wirkung, daß das Dienst-
verhältnis bere;t.!! am n1ichsten Ersten endigt. 1728. .-

Bei Kündigungslus.schluß bedeuten die \Vorte H8ie sind gekündigt" die sof"ortige Entlassung. 1909 .. 

Nae1 nem Handlungsgehilfeng"etz kann an jedem beliebigen Tage gekündigt werden. 1914. 

Der Akkordarbeiter kann auch vor Fertigstellung der Akkordarbeit gekündigt und entlas:.sen werden . ., 
1916. 

Kündigun{ mittels reko:n:nandierten Briefes wird mit der Zustellung an einen Hausgenossen 
wirksam. j 956. 

Durch die E'inmonatliche Kiindigung am 1. April wird das Dienstverhältnis mit 15. Ma.i aufgelöst, 
trotz Verejnbarung, daß am 1 und 15. gekündigt werden kann. 1960. 

Die vereinbarte sechswöchentliche Kündigungsfrist muß ~icht mit dem KalenderYierteljahre zu. 
sammenfallen. 1994. 

Ist nach der Arbeitsorduung die Kündigung bis 9 Uhr früh zuläsi31g
j 

so gilt auch die> um 9 Uhr früb 
abgegebene Kündigung. 2046. 

Die trotz e""m"n"l1nv einmonatlicher Kündigung erklärte vierwöch3ntliche Kündigung ist nicht 
\'drkt für den näcbsten zulässig-en Termin. 2095. 

eines bestimmten /fages füt' die Lösung bleibt \virksam, auch 
\värc, erklll't. worden ist. 2096. 

Rechtzeitigkeit einer am 16. ZU!ieh:onlmeullil sechswächentlichen Kündigung bei Vereinbarung einer 
Kündigung am 1. oder 2141. 

Dei Kündigungsausschluß kann der Stückarbeiter auch Yor Vollendung der Arbeiten entlassen 
werden. 2113. 

2. Ansdrückliche Erklärung. 

,:Wenn Sie iBrtig werden, wird auf diesen \Vebstuhl keine Kette kommen" ist keine Kündigung. 
1686. 

Die Worte: "Sie taugen nicbt für unser Geschäft" enthllten noch keine Kündigung. 1713. 

Bedingte Kündigung für den Fall der Abweisung des Begehrens um Lohnaufbesserung ist wirksam. 
2046. 

Der gröblich beleidigte Gebille, der kündigt, verzichtet damit auf das Austrittsrecht 2051. 

Die Kündigung kann als solche durch Beifügung einer Bedingung unwirksam sein. DeutliChkeit der 
Erklärung. 2055, 

XXIX 

3. Stillschweigende Erklärung. 

Verzicht auf d~n Ansprueh für die Kündigun~sfrist durch Nichtbeant\Yortung der Frage, ob der 
HiUSRrbeiter ausgeglichen sei. 1617. 

Kündigung durch konkludente HanJ.lungen. 1940. 

Der Hilfsarbeiter, dem Inangels Vereinbarung drcitägig 
widerspruchslos 
"Nenn er ihn vor 

Annahme der Kündigung. 21(31. 

4. Widerrnf. 

Die Auflösung des Dieu9tverhältni sses kann nicht auf eine Kündigung gestützt werden, die - wenn 
auch aus Rechtsirrtum - widerrufen ist. 1681. 

Widerrnf der Künd.igung durch Nichtausfolgung des Arbeitsbuches. 1683. 

Die Worte deg Arbeitgebers: i,Er werde sich dle S~ehe noch überlegen", bilden keinen \Viderruf der 
gegebenen Kündigung. 1720. 

In der Geetattung einer knrzen Verlängerung der Kündigung,!rist behufs Beendigung des normalen 
Arbeitsquantums liegt kein Widerruf der Kündigung. 1968. 

Der "VViderruf einer unter der irrigen Annahme des Kündigungsausschlusses yom Dif.llSl ~ 
aURgesprochenell Entlassung ist zulässig. 2178. 

E. Durch einseitige Eridärung (Entlassung oder Austritt). 
Auch bei vereinbartem Kündigungsausschluß muß der Hilfsarbeiter den Austritt dem Gewerb,· 

inhaber anzeigen. 1869. 

Ist Kündigungsa.u::3chluß vereinbart, so steht der 
erhaltenen Lohnyorschuß noch nicht 
2108. 

daß der Arbeiter einen vom Dionsigeber 
hat, seinem Austritt nicht entgegen. 

Abkürzung der Kündigungsfrist statt Entlassung ist zulässig. 2180. 

1. Zeitpunkt. 

D:e am SonntaQ' früh nach beendigter Nachtschicht ausgesprochene Entlfissung eines Arbeiters, der 
in der Nacht vom Freitag zum Samstag einen Elltlassungsgrund gegeben hat! ist nicht Yf'r
spätet. 1612. 

Sobald der SteHvertreter gekündigt har, kann der Prinzipal nicht mebr au, demselben Anlasse die 
Entlassung aussprechen. 1643. 

Der Arbeiter kann nicht mehr entlassen werden~ wenn ihm vom ArbeitgeLer in Kenntnis des Eilt
lassungsgrundes gekündigt wurde. lM6. 

Die Entlassung ist nicht verspätet, wenn der Arbeiter noch zur Beseitigung des von ihm verurgachten 
Schadens verwendet wurde. 1780. 

DiB Entlassung des Taglöbne" ist mIr am Schlusse dee Arbeitstages zulässig. 1977. 

,Venn der Dienstnehmer infolge eines hat, kaun er nicht. mehr llQcli-

träglieh aus demselben Grunde seinen 2115. 

Die Entlassung \\'ird erst mit der Ausfolgung des Al'beitsbuches vollzogen. 2181. 

2. Ausdrückliche Erklärung. /' 

"Sie richten mich zugrunde, entweder gehen Sie oder ich" bedentet keine Entlassung 1624. 

"Wenn das noch einmal vorkommt J werde ich Sie entlassen" ist als Verzicht. auf den Entiassungs
grund anzusehen. 1653. 

In dem Entre;ßen der Zügel und den Worten: "Schauen Sie, daß Sie weiterkommen", unter gleich
zeitiger Zuweisung einer anderen Arbeit l'Jt keine Entlassung gelegen. 1703 

Die dem Arbeiter gegenüber gemachte Änßerung) llwenn er sich nIcht bes~ere: seI es ihm (Arbeitgeber) 
Heber, wenn "er dag Arbeitsbuch gleich mitnehmen würde", enthäit keine Entlassung. 1703. 

,Entweder lügen Si, sich meinen Anordnungen oder es ist Schluß" berIeutet keiue Entlassung. 1818. 

"Wenn Sie nachmittags nicht gekommen sind, so kann ich Sie jetzt auch nicht mehr brauchen" ist 
keine Entlassung. 1847. 
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Kein Austritt, wenn der Arbeiter im berauschten Zustand zu einem Kameraden sieb äußert, er werde 
nicht mehr arbeiten, aber im Dienste verbleibt. 1866. 

Beim Kündigungsausschluß bedeuten die Worte ,~Sie sind gekündigt" diE' sofortige Entlassung. 
1909. 

Entlassung mit den Worten: "W:r haben schon eine andere." 1936. 

Die Folgen einer undeutl;cben Austrittserklärung bat der Erklärende zu tragen. 196G. 

Wegen eines Entlassungsgrundes kann der Arbeitsgeber nieh! die Kündigungs!rist kürzen. 1980. 

I: '\Venn Sie woUen, können Sie gleicb gehen" ist keine Entlassungo 2051. 

,:Ich nicht mehr ';venn Sie \vollen) können Sie sich einell andflren Posten snc)18n~ 
keine Entlassung. 2082. 

Die i,Vorte: "Sie können glf'ich gehen" bedeuten noch keine Entlassung. 2091. 

:,8ie können sich hier unmöglich haltrn1 es ist besser, Sie gehen gleich" ist keine Entlas::;ung. 2132. 

,,\Venn es Ihnen nicht paßt) so können Sie gehen" ist keine Entlassung. 2137. 

Die W"-orte "Gegen Sie nach Hausc\ sich ausschlafen" Emt.halten keine Entlassung. 2170. 

Die in der Kanzl-ei 'vom Arbeitgeber zugerufenen '\Vorte: "Hinaus! schaut, daß Ihr hinauskommt. 
laßt mich in Ruhe" enthalten keine Entlassung. 2206. 

3. Stillschweigende Erklärung. 

Hinwerfen von Werkzeug ist noch keine Austrittserklärung. 1925. 

Es bedeutet keine EntlassunQ', wenn dem Pferdeknecht die sonst von ihm geführten Plerde ent
zogen und einem anderen zugeteilt werden. 1976. 

4. Widerruf. 

Die Aufforderung, weiter zu arbeiten~ ist nicht ohne weiteres als Zurücknahme der Entlassung anzu
sehen. 1632. 

Rechtzeitiger Widerruf der vom Meist er ausgesprocbenen Entlassung durch den Betriebsleiter. 1961 

Yur Ausfolg'ung des Arheitsbuelws kann die Entlassung vdderrufen werden. 2181. 

F. Fortsetzung des Dienstverhältnisses nach Ablauf der Kündigungsfrist 
oder nach der Auflösungserklärung. 

Keine Erneuerung des Arbeitsvertrages, wenn der Unternehmer den Arbeiter eine bei Ablan! der 
Kündigungsfrist unterbrochene Stücklobnarbeit später beendigen läßt. 1808. 

Verzicht auf die Kündigungsentschädigung dureh Wiedereintritt in das Dienstverhältnis. 1817. 

Df'r Unternehmer, der wegen ein~s EntlMsungsgrundes kündigte, die Kündigungsfrist aber vera 
strejellen ließ, kann später nicht mehr auf den Entlassungsgrund zurückgreifen. 1848. 

G. Entlassungs- und Austrittsgriinde im allgemeinen. 
Wenn in der Arbeitsordnung die Entlassungsgründe aufgezählt sind, kann der Arbeiter wegen eines 

~esetzlicben, in dip Arbeitsordnung nicht aufgenommenen Entlassungsgrundes nicht ent
["ssen werden. 1649. 

Die wiederholte Äußerung des Hilfsarbeiters, er werde nicht im Akkord, sondern nur im Taglohn 
arbeiten, rechtfertigt noch nicbt die Entlassnng. 1687. 

Wegen Nicbterlages der Kaution kann der Han<1lungsgehilfe nicbt entla"en werden, wenn das Prob,
dienstverhältnis bereits in ein definitives übergegangen ist. 1684. 

Entlassung ist zulässig, wenn für spätes Erscheinen zur Arbeit nur mit Lohnabzug gedroht wurde. 
1802. 

Entlassungsgründe können auch dann geltend gemacht werden l wenn sie zur Zeit der EntlRsslln~ 
dem Unternehmer nicht bekannt waren. 1908. 

Mangel an Arbeit ist kein Entlassungsgrund. 1862. 

Die Einberufung des Arbeite" zur Walfenübung berechtigt nicht zu dessen Entlassung. 1870. 

Kein Entlassungsgrund, wenn sich die Dienstnehmerin als ledig ausgibt und der ledige Stand nwbt 
zur Bedingung gesetzt wurde. 1744. 
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:\., cI1trä:;!liche Heranziehung eines längHe Zeit geduldeten Dnfuges zur Verstärkung des Entlassungs
v 

-'~ . - ~ grundes ü::t unzulässig. 19(]3. 

JIißlingen einer einzelnen Arbf'it ist kein Entlassungsgrund. 2044. 

Androhung der Entlassung für den Fall des Ausbleihens am l\Iontag. 2052. 

Insulycllz dcs Dlenstgebc·rs und dadurch bedingter ~rangel an Arbeitsgelegenheit berechtigen nicht 
zur Ent.lassung. 2071. 

Eintnq'lll1gE'll im Arbeitsbuch, die hei der Aufnahme wahl'-
20G8. 

so kann der Arhehgeber 
nprau.llOarB:en yon Post-

dienstfreien Zeit 
E~ liezt kGill hnti3sstll1.0:sgl'Ultll 

einmal ohne 

Die des H2.,ndlnng.;;gchilfen, die I liY8ntur mitzuuntOl'fertigen, hildet keinen Entlassunzs .. 
2190. 

If. Entlaosung durch den Dienstgeber. 

I. Au! Grund der Gewerbeordnung. 

2) Wegen Irreführung. 

Entlassung des Dienstnehmers wegen Nichtübereinstimmung der Abschrift eines DiGllstzeugnisse,.; 
mit dem Original. 1874. 

b) Wegen Unfähigkeit zur vereinbarten Arbeit. 

Entlassung des als DÜllllmacher aufgenommenen Bäckergehilfen wegen schlechter Gärung der 
Teig". 1.661. 

D nfähigkeit des Schneidergehilfen zur "kleinen Arbeit". 1791. 

Ein Schuhmachergehilfc: der nicht se.lbst die nötigen i,Yerkzeugc mit.bringt~ kann entlassen werden. 
21f1. 

c) Wegen Trunksuch t. 

Entlassung wegen Unfähigkeit zur Arbeit in folge Trunkenheit. 2013. 

die diese kann auch nicht auf die durch Trunken-
erschl.!ldet" Al'be,itsunfältig-!cei Zustand crkHirte Al'heits\rerweigerung 

gestützt werden. 2104. 

d) 1. Wegen strafbarer Handlungen, insbesondere Diebstabl und Velo 
untreuung. 

2. ·'Wegen VCl'trauel1sverlustes durch eine strafbare Handlung. 

e) i,Vegen Verrates eine.s Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisses oder wegen 
abträglichen Nebengeschäftes. 

Der Zuschneider, der für eigene Rechnung ohne Zustimmung des Prinzipals dritten Personen Kleider 
anfertigen läßt) kann entlassen ,,,"erden. 1645. 

Der Kutscher, der heimlich 'Vare von der Konkurrenzfirma bezieht und sie dem Kunden liefert 
kann entlassen werden. 1865. 

Ein Hilfsarbeiter, der außer der Arboitszeit für DriJt.e Arbeiten die seinem Arbeitgeber 
nieht zugek0ll1111C'll Ydrell: kann deshalb nicht entlassen werden. 

f) 1. Wegen unbefugten Verlassens der Arbeit. 

Die \Veigerung des SchlossergehiHen! dem Lehrling beim Transport über eine steHe Straße zu helfen) 
ist einem unbefugten Verlassen der Arbeit gleichzustellen. 1628. 

Die Weigerung des Hilfsarbeiters, die unbedingte Verantwortung für Arbeitsmaterial zu übernehmen; 
ist nicht als unbefugtes Verlassen der Arbeit anzuseben. 1638. 

lJnbefugies Verlassen der Arbeit liegt nicht vaf l ·wenn 0iner Gebärenden Hilfe geleistet wurde. 16:)4., 



:\xxu 

Die Weig~rung d~s H~lfsa:beiterB, Gänge zur Herbelschaffnng notwendigen Werkzeuge zu ver
flehten, 1st meht lmmer als unbefugtes Verlassen der Arbeit anzusehen. 1655. 

Eine Kellnerin, die zwischen 7 und 1/;,8 Uhr irüh den Dienst antritt, kann nicht WC!J'en versoäteten 
Eintrittes entlassen werden. 1708, " o. 

Eigenmächtiges Überschreiten des Urlaubes bildet einen Entlassungsgrund. 1722. 

Eigenmäcbtiges, dUTeh schwere Erkrankung der Frau gerechtfertigtes eintägig-€s Ausbleiben ist kein 
Entlassungsgrund, 1724, 

Oie Verweigerung einer in das Fach einschlagenden Arbeit ist aL, unbefugtes Verlassen der Arb~lt 
anzusehen. 1620, 

Verzögerung der Ausführung eines Auftrages ist dem unbefugten Ver,lassen der Arbeit noch nicht 
gleiehzuaßhten. 17:)3. 

Entfernung aus dem Geschäfte ohne Lösung des vorgeschriebenen Passierscheines berechtigt nicht 
zur Entlassung, wenn der Angestellte erkrankt ist. 1755. 

Verweigerung der Mihvirkung bei der zur Nachtzeit vorgenommenen Inventur berechtigt zur Ent
lassung. 1762, 

Das Verlassen der Arbeit~ um die Erfüllung einer um"\'€sentEchcn Vertragsbestimmung zu erzwingen, 
i'5t unbefugt. 1807. 

Einmaliges vcrspätetes Erscheinen zur Arbeit rechtfertigt noch nicbt die Entlassung. 1827. 

Kein Entlassungsgrund, \venn ein Bäckergehilfe, der verschlafen ba t, um 2J/ 2 Stunden zu spät kOI::1mt. 
1849. 

Der BaupoEer kann ivcgen Zuspätkommens um 31/:; Stunden entlas;;en werden. 1850. 

Der Hilfsarbeiter, der anstat! zu arbeiten bei den Behördenübernüssige Auskü;lte einhult, kann 
entlassen werden. 1883, 

Die \Veigerung des Mitarbeiters, bei einem anderen Meister auszuheUen, begründet nicht, die Er.it~ 
lassung. 1887. 

Betrieb einer Nebenbeschäftigung reehtfertigt das Ausbleiben nicht.. 1928, 

Der Arbeiter kann entlassen wenlen) wenn er sich \veigert 1 am DiclJ9torte außerhalb der ,VerkstäLte 
Arbeiten zu verrichten, 1984. 

Elgenmächtiges Verlassen der Arbeit behufs SteDensuche berechtigt zur Entlassung, 1988, 1995, 

Die Erklärung de8 Hilfsarbeiters: daJ3 er sich d€ffi Streik anschließe l berechtigt zur EDtlas~ullg. 1991. 

Kein unbefugtes Verlassen der Arbeit, wenn der Arbeiter behufs Ausübung des Wahlrechtes die 
Arheit eine Stunde vor der üblichen :Mjttagspause verläßt. 2006. 

Ein Gehilfe
l 

der seinen Dienst erst um :: 42 l'h1' nachmittags antritt, kann ohne Kündigung ent~ 
lassen ,verden. 2079, 

Eigenmächtige 'Vahl des Ruhetages berechtigt zur Entlassung. 2151. 

Die einem Mitarbeiter gegenüber abgegebene 
verlassen, gibt dem Arbeitgeber noch kein 

die Arheit an ein'?D1 
zur Entlassung an 

Ein Hilfsarbeiter, der die rechtzeitige Anzeige \'on seine(Erkrankung, unterläßt) kann wegen seines 
Ausbleibens entlassen werden. 2176. 

Fernbleiben vom Geschäfte während des jüdischen Neujahrsfestes bildet einen Entlassungsgrund. 
2192. 

Der Hilfsarbeiter, der entgegen seiner besonderen Verpflichtung) amSonntag in die Kanzlei zu kommen, 
dies unterläDt, hat unbefugt die Arbeit verlassen. 21{,1. 

Arbeitseinstellung wegen Anschlusses an die Streikbe\vegung jst unbefugtes Verlassen der Arbeit. 
2145. 

2. Wegen beharrlicher Vernachlässigung der Pflichten, 

Der Grund der Arbeitsverweigerung ist sofort anzugeben; die nachträgliche Angabe bei uer Streit· 
verhandlung ist verspätet. 1613, 

Entlassung wegen einmaligen Zuspätkommen,. 1614. 

Nichtieistung ge'werblicher Arbeit am Sonntag in der Privatwohnung des: .. \rbeitgebers bildet· keinen 
Bntlassungsgrund. 1621. 
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Die Weigerung, eine gefährliche Arbeit zu übernehmen, bildet keinen Entlassung'sgrund. 1666. 

Xichtheachtung des Verbotes, während der Mitt.agspause Mitarbeiter in anderen Arbeitssälen zu be-
- suchen, bildet keinen Entlassungsgrund. 1685 

Eine beharrliche Pflichtvernachlässigung liegt nicht vor, wenn der Arbeiter es ablehnt, nach Be· 
endigung der Tagesarbeit für einen anderen Hilfsarbeiter weiter zu arbeiten. 1700. 

Die 'Weigerung des lI-fusterwebers, Pakete mit dem Handkarren zur Post zu beförrlern, bildet keinen 
Entlassungsgrund. 1721. 

Die \Veigerung eines seit Jahren im Schneidergewerbe tätigen Gehilfen, einen Kantorentalar zu 
nähen, berechtigt zur Entlassung. 1723. 

Die Verweigerung einer vom Arbeitgeber aufgetragenen Änderung der bisherigen Gebarung berechtigt 
zur Entlassung, 1746. 

Entlassung \yegen zu langsamen Arbeitens ungeachtet Ermahnung ist gereehtiertigt. 1747. 

Venvejgerung von Arbeit die in folge Streiks in einer anderen Betriebsstätte zugewiesen wurde, 
berechtigt. zur Entlassung. 1754. 

Entlassung eines Nachtwächters, der die Fabriksräume nicht vorschriftsmäßig begeht. 1779. 

Der Entlassungsgrund ist gegeben, \VellU die vereinbarte 1Iinimaltagesleistung nicht erreicht wird. 
1781. 

Entlassung wegen Unfleißes nach der Kündigung, 185l. 

Die \Veigerung des Dienstnehmers, die Aufträge der vom Dienstgeber ermächtigten Kontoristin zu 
befolgen! 1st beharrliche Pflichtenvernachlässigung. 1868. 

Der Dienstnehmer kann 
genaue Erfüllung 

unregelmäßIger Dien;;;tleistung nicht entlassen werden) wenn dE'ren 
unmöglich ist. 1877. 

Beharrliche Verletzung der Pflicht, sich anständig zu betragen, bildet einen Entlassungsgrund. 1906. 

Entlassung wegen passiver Resistenz. 1949. 

Die vVelgerung, nicht bedungene Überstunden zu machen, bildet keinf'n Entlassungsgrund. 202L 

Die Entlassung eines Gehilfen, der seine Arbeit verrichtet, aber deren Eintragung in ein Verze~chnis 
verweigert, ist nicht gerechtfertigt. 2·045. 

2104. 

die.se kann. auch nicht auf die durch Trunken· 
Zustand erklärte Arbeitsvenveigel'ung 

Beharrliche Pflichtenyernachlässigung setzt ein Verschulden des HilfsarbcHers voraus. 2116. 

angestellten tlilfsarbeitel's 

Die \i'ileigerung, behufs Ferti'"3tellI11l dringlicher Arbeiten 'während der Kilndig:un::;szcit tberstunden 
zu machen, 2164. 

Die wiederholte IV Bwe".I1IW Überstunden, die. in einem Kollektiv\7crtrag YOl'gcsr}lcn sind, zu macheT), 
begründet 2165. 

mehrfacher Aufforderung uni erlitßi, eis·e.n8 \V'3rkzeuge mit· 
2171. 

Nicht pünktliche Ablieferung der Losung durch den Zahlkellner hildet cinen Entlassungsgrund, 
2179, 

rllU""U<Jwm. der stets his 8 Uhr abends gearboitet hatte) Cl' arbeite nur mehr 
Entlassung. 2191. 

3, Wegen Verleitung der Hilfsarbeiter und Hausgenossen zum Ungehorsam 
und zur Auflehnung. 

Einflußnahme auf die Mitarbeiter, die Arbeit nach AuiheLung der AusBIJerrung nicht anzutret.en, 
berechtigt zur Entlassung. 1651. 

Das Bereden der Mitarbeiter, einen Antrag auf Abänderung der Arbeitsordnung zu steHen, enthält 
keine Verleitung zum Ungehorsam. 1653. 

Die Aufforderung des Mitarbeiters zur Kündigung rechtfertigt noch nicht die Entlassung. 1823, 
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und sich erbietet. 

\Yird DiE'l1sigi:"bt'l' durch 
die Annabmc geteilt 0n 

HiHsarbeiier und HausQ'enOSS€ll zu unordent
zu ul1sittllehen oder gesetz\\'idrigen Handlungen. 

g) 1. "\Vegen grober Ehrenbeleidigung, 

.~ "Venn Sie mir das so kann ich Sie nur au:::lachcI1" enthält eine grübe Ehl'Gnbeleicligung des 
1623. 

Entlassung im Fane gegenseitiger grober EJlrcnbc1eidigung. 1663. 

Die auch 
lYeI.'UelTlilaUir ausgesprochene Beleidi~ung 

Wegen der 1ußerung: 1,or werde sich rädlon" 1 kanu der IlilfsarbeitC'T entlassen \verden. 1726. 

als 

Die des Hilf~arbeiter8 mit aer und der Entz:chung sämtlicher 
aus dem Betriebe bildet keinen 172G. 

J'iTI,m,"'lllg eines Arbeiters Iyeg'en groher Ehrcnbc1cidigung: die er yor der .,A uinalime begangen bat. 

einer seine Interessen zu 

Dei' Arheiter kann entlassen werdün, ':YBml :3jel~ (liner gr'IIJoll Ehr;:nbE'leidig1.mg eines. Jlau~gmlOSf:en 
sc1mldic- ll1rlchL 2070. 

2. 1,YGgen K~jl'perycrletzung oder gefährlicher Drohn-ng. 

Entlassung eines Akk0rdarbeiicr,') wegen BeJrolmnR eines l\Iit<:·Ll'beitDl'3. 1760. 

3. \"Fegen feuergefährlicher Handlungen. 

Ein Kutscher: der yor dem Einsclliafen das Licht brennen iäßt: kann enilassen \Y€l'den. 1783. 

Eine lJ.1afeJ mit der Aufschrift nRauchon 'i'crboten" gilt a1'3 yorgängige Vel'v;arnung. 2016. 

h) L \-Vegen auschrockender Krankheit. 

Ein Kaffeekoch kann ,\yoge11 Geschlechtskrankheit cll11aa-sen \yerdCll. 2034. 

2. \Yegen yerselluldcicr Arbeiisunfä.-higkeit. 

Entlassung wegen selhslyersclmldclu Arheitsunfähigkeit blolge ~runkcIllleit. 2013. 

3. \Vegen unvEil'schuldeter Arbe tsullfähigkeit yon mehr als vier 'Vochen. 

i) \Vegen geiänglichcl' Anhaltullg. 

Der Dn,tla.ssumg'grunli An haltung maellt keinen L~ntel'sel1ied z\vlschen Strafhafi 

TL Auf Grund des HandlungsgchilIengcseizGs (Handelsgesetzbuches), 

a) \VegGll Untreue. 

Entlassung eines Kommis l der einer Kunde \Y:lre ohne Bntgeh gegeben h3 t. 178.5. 

Unbefugtes Notieren von Adressen aus düm Debitorenycrzeichnis ist eine Verletzung der Treuepfiicbt 
1815, 

Eigenmächtige Entnahme von Geld in der Höhe d{'s berEits H;rdientea Gehaltes aus der anvertrauten 
Kasse ist nicht ohne weite:'es als Untreue anzusehen. 1639. 

Unbefugtes Herausschreiben der ::Jamcll und Adressen YOll Kunden berechtigt zur Ent-las~ung. 1913 

Die Drohung de~ 
abkaufen~ 

seine Anverwandten -werden dem Dienstgober nichls mehr 
1950, 

Entlassung wegen UuregC'ltfläßigkeiLcll bei d8f Geschäftsgebarung. 2000. 

Die 
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gegenüber gemachte luf,.-;rung: "Dann gehe ich zur Konkurrenz i
' r8chi

noch nicht die Entlassung. 2109. 

1. Annahme von Belohnungen von dritten Personen. 

,-___ ',-.1"'",,nIT der soiortigen Lösung des Dienstverp.ältnisses im Falle einer Geschenkannahme ist 
2028. 

2. Vertrauensunwürdigkeit. 

in den Bestellungsorders v?m Reisenden das Datum der Bestellung absichtlich unrichtig an~ 
geReben, so kann der ReJsende entlassen werden. 1633. 

Cnwahre Angabe? des Reisenden über den Tag seiner Ankunft im Domizil des Prinzipals berechtigen 
diesen lllcht unter allen Umständen zur Entlassung des Reisenden. 1625~ 

Der Agent~ der einen BestelIzettel durch Einsetzen eines höheren Betrages fälscnt, kann entlassen 
werden. 1756. 

a.~ dritte _Personen über ~ie beim Prinzipal vorgenommenen Pfändungen sowie über 
Hohe des Umsatzes bßrechtIgen zur Entlas5ung des Handlungsgehilfen. 1757. 

Benützung des Briefpapiers des Prinzipals und unwabre Angaben zur Rechtfertigung einer halb
tägIgen Abwesenheit begründen noch nicht dIe J;Jntlassung. 1784. 

Enl1a3wng eines Auslagenarrangeurs, der sich von dem Konkurrenten zur Herstellung einer Auslage 
verwenden 1äßt. 1814. 

Kein Entlassung~grund, wenn ein Dienstnehmer sich für das widerrechtlich vorenthaltene Entgelt aus 
dem Inkasso bezahlt macht. 1832. 

Ein Dienstnehmer, der Fakturen jener Firmell, von denen sein DIenstgeber \Varen bezieht anderen 
Firmen übersendet, kann entlassen ,verden. 1858. ' 

Verwertung der Geschäftskorrespondenz zur \Vahrung eigener, vom Dienstgeber gefäbrdeter Inter
essen? 1969. 

\'8rtrauensunwürdigkeit wogen Verhaltens außerhalb des Dienstes begründet die Entlassung. 2038. 

1)1.;)" Faktor, der einen Lehrling veranlaßt, im Arbeltsyorrochnungsbuch unrichtige Angaben oinzu~ 
tragen, kann entlassen \verden. 2083. 

b) Unfähigkeit zur Dienstleistung. 

Elltiassung wegen Unfähigkeit. 1884. 

Ein der infoige Trunkenheit zur Verrichtung ries Dienstes unfähig ist, kann entlassen 
2027. 

c) Übertretung des Konkurrenzverbotes. 

Entlassung des Handlungsgehilfen wegen Konkurrenzgeschäfte. 1671. 

d) 1. Wegen Unterlassung und Verweigerung der Dienstleistung. 

Der Plat.zagent~ der sich weigert, die an einem bestimmten Tage besuchten Kunden zu nennen, kann 
entlassen werden. 1634. 

_~usbleiben wegen Teilnahme an der Hochzeit des Bruders ist kein Entlassungsgrund. 1629. 

Das Ausbleiben des Handlungsgehilfen ist entschuldigt, wenn er infolge Abreise seiner Gattin zu ihrer 
schwer erkrankten Mutter genötigt war, für einige Tage die Obsorge über seine drei un
mündigen Kinder zu übernehmen. 1712. 

Entlassung des Handlungsgehilfen wegen verspäteteu Dienstantrittes wenn der Grund der Ver-
spätung nicht angezeigt wurde. 1758. ' 

!lalbtägige Abwesenheit fällt nicht unter den Begriff "erheblicher Zeit". 1784. 

Verspätete Aufgabe eines Gesehäftsbrieies bildet noch keinen Entlassungsgrund. 1924. 

'Ir e;gerung der Kontoristin, Briefmarken an Stelle des abwesenden Dieners zu bolen, berechtigt zur 
Entlassung. 2019. 

J) as Verlassen des 
fertigt noch 

am Pfingstsamstag um 4 Uhr: statt um ß Chr nachlnittags l'echt
Entlassung. 2107. 

der höhere Dienste 
nach ß Uhr abends 

kann entlassen \vcrden, wenn er sich weigert., eine dringende 
zu stallell. 2139. 
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Der Handlungsgehilfe kann entlassen -werden, ,,'i"enn er sich weigert) der Anordnung des Direktor,<:: 
sieh stets um 6 Uhr abends bei Kontorschluß zu melden, Folge zu leisten. 2197. 

2. Aullehnung und Verleitung anderer Bediensteter zum Ungehorsam. 

e) Wegen Dienstverhinderung durch längere Zeit. 

1. Infolge Krankheit. 

2.Infolge Unglücksfalles. 

3. Infolge Freiheitsstrafe. 

4. Infolge Militärdienstleistung 

f) Wegen Tätlichkeiten. Ehrverletzungen und Verletzungen der Sittlichkeit. 

Der Handlungsgehilfe, der das Gesehält seines Prinzipals als "Schnackerlgeschäft" bezeichnet, kann 
entlassen werden. 1759. 

Wegen starker Beranschnng kann der Handlungsgehilfe entlassen werden. 1761. 
"Er kann mich gern haben", "Das sind für mirh Drehs" erhebliche Ehrverletzungen. 1833. 
"I('.h bin ein ehrlicher Mensch, m~r g~aubt man bei Gericht mehr" ist e~ne erhebliche Ehrvp.rletzung. 

1950. 
Grenzen der Abwehr gegen unwabre Bescbuldigungen des Dienstgebel's. 1965. 

• T. Austritt des Dienstnehmers. 

1. Auf Grnnd der Gewerbeordnung. 

a) Wegen Gesundheitsgefährdung. 

Kein Austrittgl'und, wenn der Mitarbeiter einen Cn!all erlitten hat. 1786. 

b) Wegen tätlicher Mißhandlung oder grober Beleidigung durch den Dienst· 
geber. 

Die Drohung, dem Arbeiter etwas an den Kop! zu wel';en, berechtigt noch nicht zum Austritl. 1656. 

Grobe Ehrenbeleidigung du"ch den Stellvertreter des Gewerbeinhabers berechtigt zum Austritt. 
1857. 1867. 

"Sie sind verrücktH ist keine grobe Beleidigung. 1749. 

c) Wegen Verleitung zu nnsittliehen oder gesetzwidrigen Handlungen. 

d) 1. Wegen Vorenthaltens bedungener Bezüge. 

Herabsetzung des Stüchlohnes bei Einführung schneller arbeitender 1faschinen berechtigt nicht 
zum Austritt. 1642. 

Nichterfüllung eines ganz allgemein gegebenen Versprechens der Lohnerhöhung berechtigt nicht 
zum Austritt.' 1992. 

Mangels Lohnvereinbarung kann der Arbeiter austreten, wenn ihm der angemessene Lobn ver
weigert wird. 2002. 

Bei Irrtum in der Lohnausza.hlung liegt nicht ungebührliches Vorenthalten der b{ dun genen Bezüge 
vor. 2081. 

2. Wegen Vertragsv'erletzung. 

Wegen angekündigter Verlängerung der Arbeitszeit am Abend darf die Arbeit nicht schon vormittags 
verlassen werden. 1616. 

Versetzung einer Verkäuferin in eine Filiale, wo unter ungünstigeren Bedingungen gearbeitet werden 
muß, bildet eine Verletzung wesentlicher Vertragsbestimmungen. 1658. 

Zuweisnng des als Kutscher aufgenommenen Hilfsarbeiters zur Arbeit im Kohlendepot bildet eine 
wesentliche Vertragsverletzung. 1664. 

Vorübergehende Verwendung der Hilfsarbeiter bei einem anderen Meister begründet noch keine 
Vertragsverletzung . 1800.-

Erweiterung des Magazins- und Verkaufslokales ist kein Austrittsgrund. 1804. 
In der Entziehung der Bedienung von G'isten, die Trinkgelder gewähren, liegt die Weigerung, dem 

Hilfsarbeiter Vel'llienst zu geben. 1855 
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Zurückweisung der Tätigkeit auf dem im Aufnahmsbrie! bezeichneten Bau ist Verletzung einer 
wesentlichen Vertragsbestimmung. 1881. 

l\ichterfüllung des Versprechens, besser entlohnte Arbeit zuzuweisen, berechtigt nicht zum Austritt) 
sondern gibt nur einen EntsehädigungsaI'spruch. 1888. 

Die Forderung, eine Maschine allein zu bedienen, di~ bisher von zwei" Personen bedient wurde, be~ 
rechtigt den Arbeiter nicht zum Austritt. 1889. 

Vorübergehende Zuteilung des zu selbständiger Dienstleistung auigenommenen Hillsarbeiters be
hufs Einführung ist keine Vertragsverletzung. 1974. 

e) Wegen Mangels an Arbeit. 

Nicht die bloße Besorgnis, sondern tatsächlicher Mangel und Verdienstunmöglichkeit begründen den 
Austritt. 1800. 

Mangel der Arbeitszuweisung an den Akkordarbeiter duroh mehrere Stunden trotz Aufforderung 
berechtigt zum Austritt. 1899. 

II. Auf Grund des Ilandlungsgehillengesetzes (Handelsgesetzbuches). 

a) 1. Wegen Unfähigkeit zur Die~stleistung. 

2. Wegen SohädIgung der Gesundheit oder Sittlichkeit. 

b) Wegen Schmälerung des Entgeltes, Vertragsverletzung. 

Beschränkungen des als alleiniger Überbuchbalter Angestellten im Umfange seiner Tätigkeit be
reohtigen nicht zum Austritt. 1640 . 

Ebensowenig :iYIeinungsverschiedenheiten über den Umfang der Dienstleistung. 1918. 

Die Zahlung des fälligen Monatsgehaltes kann trotz mutmaßlich vorgekommener Unregelmäßig. 
keiten bei der Gesohäftsgebarung nicht verweigert werden. 2000. 

Der Austrittsgrund wegen Nichtzahlung des Gehaltes .besteht auch dann, wenn der Dienstgeber sißh 
auf Zahlungsunfähigkeit berufen kann. 2061. 

c) Wegen Verletzung der gesetzlichen Fürsorgepllicht. 

d) Wegen Tätlichkeiten, Ebrverletzungen und Verletzungen der Sittlichkeit. 

Der Angestellte der eine ihm ins Gesicht geschleuderte Diebstahlsbeschuldigung hingenommen 
hat, ka'un nicht deshalb austreten, weil der Dienstgeber ihn auch dritten Personen gegen
über des Diebstahls beschuldigte. 1748. 

Der Dienstgeber hat den Sohutz vor Mißhandlungen durch MitangestBlite nicht verweigert, ,venn er 
auf die Aufforderung erwidert, er wi~.se noch nichts davon. 1891. 

Beleidigung durcb den Bureauchef, der nicht Stellvertreter des Prinzipals ist, bildet kE'in,en Austritts
grund. 1998. 

Gröbliche Ehryerletzung durch Fragestellung. 2088. 

Der Dienstnehmer ist nicht 
erhebliche Ehl'vcrleLzungen 
zurufen. 2103. 

Erhebliche Ehrverletzung. 2142. 

vorzeitig auszutreten, wenn er es unterlassen hat, gegen 
eines Angehörigen des Dienstgebers dessen SC11Utz au-

Die Außerung des Dienstgebers : ,,'Vollen Sie mich dumm machen oder stellen Sie sich so dumm, und 
wenn Sie sieh so stellen, so muß ich Sie auch dafür halten" ist keine erhebliche Ehr\'er~ 
letzung. 2202. . 

1(. Entschädigung wegen vorzeitiger Auflösung. 

1. Wegen ungerechtfertigter Entlassung. 

Verzicht auf den Anspruch für die Kündigungsfrist durch Nichtbeantwortung der Frage, ob der 
Hilfsarbeiter ausgeglichen sei. 1617. 

Bei Berechnung der Entschädigungssumme ist -das Entgelt, das bisher für den Ver?icht auf den 
Ersatzruhetag gegeben wurde, nicht zu berücksiohtigen. 1681. 

Heimarbeiter, die für verschiedene Dienstgeber arbeiten, haben keinen Entschädigungsanspruch 
we{(en vorzeitiger Entlassung. 1750. 
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Der Anspruch auf Entschädigung wegen grundloser Entlassung kann im vollen Betrage nicht mehr" 
geltend gemacht werden, wenn die Parteien die Zahlung einer geringeren Summe vereinbart 
haben 1822. -

Entsehädigungspflicht dfS Dienstgebers trotz der im guten Glauben verfügten Entlassung. 1922. 

~'vli'''6'cu,;, vor Antritt des Dienstes \~om Vertrage zurücktritt: ist er zum Ersatze des 
Kündigungsfrist yerpfliclltet. 2067. 

Der Entlassunzsg-rund kann nicht mehr 
Ken;tnis dem Arbeiter neue 

gemacht wCl'd€IJ: "\yenn der Arbeitgeber trotz dessen 
zUlyeist. 2162. 

2. Wegen ungerechtfertigten Austrittes. 

Wer bloß auf die Mitteilung der Arbeitsgenossen, daß der Dienstgeber die Entlassung beabsichtigE' 
austritt l hat keinen Anspruch auf Kündigungsent'3chädigung. 1970. 

Der Dienstgeber kann bei yorzcitigem AustrHt nicht Erfüllung: &(Jlldern Schadenersatz ","erhngon. 
208,1. 2085. 

3. Bei beiderseitigem Verschulden. 

Bei beiderseitigem Verschulden an der vorzeitigen Auflösung des Arbeitsverhältnisses tragen beide 
Teile den Schaden verhältnismäßig. (Die Hälfte der Kündigungsentschädigung.) 1622. 

Auch ohne gesetzlichen Austrittsgrund kann wegen beiderseitigen Versehuldens an der Auflösung des 
Dienstverhältnisses dem Arbeiter eine Entsehädigung zugesproehen werden. 1618. 

Auf teilung der Entschädigung, wenn ein Handlungsgehilfe nach Ablauf der Probezeit entlassen wurde, 
weil er keine Erfolge erzielte. 1829. 

Anwendung des § 32 H. G. G. auch auf gewerbliche Arbeitsverhältnisse. 1834. 

Auflösung aus beiderseitigem Versehulden. 1860. 1950. 1065. 19~9. 2157. 

Annahme geteilten Versehuldens, wenn der Arbeiter infolge ungerechtfertigter Drohung mit Ent
lassung das Arbeitsbuch verlangt und erhält. 1929. 

Verweigerung des fälligen :üronatsgehaltes in Verbindung mit der späieren Feststellung von tj nregcl~ 
mäßigkeiten des Angestellten bei der Geschäftsgebarung rechtfertigt die Auflösung aUf~ 
beinerseitigem Verschulden. 2000. 

Zuspruch der HäHte der Kündigungsclltschädigullg bei beiderseitigem -'Fcrsehuldc-n. 20'75. 

\Vird die Entlassung \yegen 
plötzliehen Bruch mit ehlcr 
schuldens zulässig. 212-1. 

y(,m Dionsigehel' dUl'ell \~(~Jj 
die Annahme geteilten \;(,r-

L. Zwang zur Rückkehr in die Arbeit. 

Der oll1le Grund YOl'zeilig au,~e Ln:"" 
nisses "erhalten 

de'i Dienst \"o1'11;i;1-

Es besteht kein Erfüllullgsz\'l-ang gegenüber dem yurz{·ihg ausgetretenen Handlung.sgehilfl'n. :208-1. 
2085. 

VI. L ehr ver h ä 1 t n i s. 

A. Subjekte des Lehrverhaltnisses. 
Ilildhauerlehrling. Austritt wegen Diebstahlsycrdächtigung. 1795. 

Damenschneiderlehrling. Austritt wegen Gesundheitsgefährdung. 1920. 

Eisengießerlehrliug. Inhalt des Lehrzeugnisses. 1787. 

Golddruckerlehrling. Gehilleneigenschalt. 2018. 

Kaufmännischer Lehrling. Entlassung wegen unrichtigen ~Iessens der EtoHe. 1631. 

Kleidermacherlehrling. Schadeuersatz wegen Nichtaus!olgung des Arbeitsbuches .. 2022. 

Kochlehrmädchen. Anspruch auf Rückerstattung des Lehrgeldes. 1766. 

Kontorpraktikant. Schadenersatz wegen Entlassung. 1951. 
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Auflösung des Lehryerhältnisses \vegen Vernachlässigung der 
1627. 

UUgCJlü"ender Ausbildung. 1636. 
1803. 

fhot,cgraphenlehrling. ~Iißbrauch des Zuchtrechtes. 1801. 

Bit: 111 er lehrling. Yertragsahschluß durch einen ?iIinderjähl'lgen. 

ing. CntauglkhkeiL ~:17J. 

11'iscblel'lehl'ling. Entlassung \vcgen Vertrau8nsunwürdig1.,:eit. 

"'\Yagnerlehrling. Cllzulässige Venyendung. 2020. 

Weberlehrling. Akkoldentlolmu11g. 1892. 

1861. 

1979. 

B. Begründung und Änderung des Lehrverhaltnisses. 

L Vertragsabschluß durch die Parteien selbst 

Der durch den dem V<,tter eine La~t meht auferlegt ,vird, kanu vom :ßiinderjährigÜJ3 
ab.~esclllossen werden. 186l. 

Die des Lehrvertrages ist von der in § 99 GC\v. O. vorgesehenen Form nicht abhängig. 

2. ~Iitwirkung der gesetzlichen Vorüeter. 
die Schuld abzn,tl'heitellj i5t olme Zustill1111Ullg 

C. Dauer des Lehrverhältnisses und Probezeit. 

Durch Ablauf der Lehrzeit erlangt der Lehrling Gehilfeneigenschalt. 1751. 

Lehrling erwirbt die Gehilfeneigenschaft erst durch die FreisDrechung, nicht schon durd:l 
endigung der Lehrzeit. 2018. 

D. Inhalt des Lehrvertrages. 

1. Pflichten des Lehrlings. 

2. Pflichten des Lehrherr11. 

durch drei MonaLB als 
\venn der Lehrling zur ZBit der 

Kein Rückbe.haltungErecht an de:l vom Lehrling hin~erlegLGlPDokulllenten. 1824. 

3. Lehrgeld. 

4. Lohn. 

Durch eriangt der Lehrling Gehilleneigellsehaft und hat Anspruch auf Enl· 
1751. 

Anspruch eines im Akkord en1Jolm~en Lehrlings auf Entschädigung gemäß" § 1~55 a. b. G. B. 1892. 

I".'. Auflösung des Lehrverhältnisses. 

Dei' ohne Grund entlassene 
verhältnisses belangen. 

den Lehrherrn zunächst nur aui Fortsetzung des Lehr~ 

1. Durch einseitige Erklärung. 

a) Von selten des Lellrherrn. 

Entlassung "\vegen unrichtigen lI1essens der Stoife" lG31. 

Entlassung ""wegen Arbeitsyerweigerung. 1635. 

Entlassung wegen versuchter körperlieher Beschädigung eines Gehilfen. 

Entlassung "\ycgen rntauglichkcit. 2174. 

1979. 
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b) Von seiten des Lehrlings. 

Auflösung des Lehrverhältnisses, wenn der Lehrherr erklärt, er könne weder für die körperliche 
Sicherheit des Lehrlings noch dafür sorgen, daß dieser etwas lerne. 1627. 

Der Lehrling kann austreten, wenn der Lehrherr weder selbst mitarbeitet noch einen Gehilfen hä:t. 
1636. 

Wenn der Lehrling das Lehrverhältnis während der Probezeit löst; kann er die Rückerstattung eines 
'feiles des Lehrgeldes verlangen. 1766. 

Beleidigung des Lehrlings durch den Meister. 1793. 

Die Bemerkung des Meisters, daß in der Werkstätte ein Dieb sei, berechtigt den Lehrling nicht zur 
Lösung des Lehrverhältnisses. 1795. -

Austritt wegen Mißbrauches des väterlichen Zuchtreehtes. 180l. 

Aullösung wegen mangelhafter Ausbildung. 1803. 

Austritt wegen Gesundheitsgefährdung. 1920. 

Wiederholte Verwendung des Lehrlings zum Fortschaffen schwerer Lasten nach Feierabend berechtigt 
zur Lösung des Lehrverhältnisses. 2020. 

2. Kündigung des Lehrverhältnisses. 

3. Erlöschen des Lehrvertrages. 

F. Lehrzeugnis. 
Die Bestätigung vollkommen befriedigender Ausbildung kann nur da.nll verlangt werden, wenn sie 

der Wahrheit entspricht. 1787. 

Über die Zulässigkeit des Vermerkes im Zeugnisse, daß der Lehrling zu einem wesentlich verschiedenen 
Gewerbe übergegangen ist. 1803. 

VII. A r bei t s b ü ehe r. 

A. Rechtliohe Bedeutung der Übernahme und Ausfolgung. 
Bedeutung der Übernahme oder Nichtübernahme des Arbeitsbnches. 1854. 

Zurückhaltung des Arbeitsbuches beim Fehlen von Werkzeug ist nicht zulässig. 1871. 

In der bloßen Annahme des Arbeitsbuches ist ein Verzicht auf die Kündigungsentschädigung nicht 
zu erblicken. 1878. 

UnzuHtssigkcit der Entlassung \yegen Eintragungen im Arbeitsbuch
1 

die bei der Aufnahme wahr
genommen werden konnten. 2068. 

.ß. Aufbewahrung. 

c. Eintragungen. 
1. Zulässige. 

Die Eintragung "Lohnbelriedigt und gesund entlassen" ist zulässig. 1863. 1893. 

Die Eintragung einer eintägigen Arbeitszeit ist zulässig. 1879. 

Auslüllung der Spalten des Arbeitsbuches, trotzdem der Dienst nicht angetreten wurde. 1996. 

2. Unzulässige. 

Nichtauslüllung gewisser Stellen oder Eiusetzung von Strichen und Schlingen, die Verdacht erwecken 
können, sind unzulässigen Eintragungen gleichzuachten. 1952. 

Die Eintragung im Arbeitsbuch: ,,\Vurde \vegen 'Zu selllvcrer Arbeit auf elgenes Ansuchen entlasson'! 
ist unzulässig. 2112. 

Die Eintragung: "und verließ auf meine Kündigung das Haus' ist unzulässig. 2183. 

3. Einholung der Bestätigung. 

Der Dienstg~ber ist elltschädigungspflichiig, wenll der Gehilfe durch 1/erspätete Einholung der Be
stätIgung der Genossenschaft auf dem ArbeitsLuch an der Abreise gehindert war. 2076. 
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D. Ausfolgung. 

1. Zei tpunkt. 

Bei nicht ordnungsmäßigem Austritt ist der Arbeitgeber zur Herausgabe des Arbeitsbuches vor 
Ablauf der Kündigungsfrist nicht verpflichtet. 1699. 

Bei Empfang eims Vorschusses auf die nächste Akkordarbeit kann trotz Kündigungsausschluß die 
sofortige Ausfolgung des Arbeitsbuches nicht begehrt werden. 1789. 

Der Dienstgeber ist im Verzug: wenn er die Ausfolgung des Arbeitsbuches von der Vurlage einer 
Bestätigung über die gegebene Kündigung abhängig macht. 1894. 

Kein Zurückbehaltungsrecht an Legitimationspapieren ausländischer Arbeiter wegen Vorschüssen. 
1962. 

Der Arbeitgeber dar! das Arbeitsbuch nicht länger zurür-khalten, wenn er einen ohne Grund aus
getretenen Arbeiter, der seine Dienste wieder anbietet, zurückweist. 1987. 

Die \Veigerung des Arbeiters, eine Erklärung des llll,altes zu unt"ersc~reiben," daß er an ~en Arbeit
geber keinerlei Forderung mehr zu stellen habe, berechtIgt dlesen mcht zur Zuruck~a1tung 
des Arbeitsbuches. 2004. 

Der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, dem Akkordarbeiter das Arbeitsbuch vor Fertigstellung der 
übernommenen Akkordarbeit auszufolgen. 2030. 

Solange der Zahlkellner das erhaltene Kassageld nicht verrechnet hat, ist das Dienstverhältnis uicht 
ordnungsffi&.ßig gelöst. 203l. 

2. Ort. 

Ort der Rückstellung des Arbeitsbuches ist im Baugewerbe die Arbeitsstätte, in der der Arbeiter 
zuletzt gearbeitet hat. i 752. 

3. Übergabe an Gemeinden, Genosseuschaften und Behörden, gerichtlicher Erlag. 

Der Dienstgeber kann die Zeugnisse, wenn der Dienst ni.cht angetreten wurde, an ~en KeHn~rve:ein 
zurückstellen, durch dessen Vermittlung der D18nst abgeschlossen und d,e Zeugnl3Se Ihm 
eingesendet wurden. 2058. 

E. Schadenersatz wegen nioht reohtzeitiger Ausfolgung und wegen 
unzuläs:;iger Eintragungen. 

Keine Entschädigungsverpflichtung bei Zurückhaltung des Arbeitsbuches im Falle nicht ordnungs
mäßiger Lösung des Dienstverhältnisses. 1656. 

Entschädigungspflicht, wenn aas Arbeitsbuch zwar vorbereitet war, aber wegen Abwesenheit des 
Beamten nicht ausgefolgt wurde. 1788. 

Der Dienstgeber haftet für die verzögerte Rückstellung des Arbeitsbuches, aucb wenn ihn kein Ver
schulden trifft. 1826 . 

Kein Schadenersatzanspruch, wenn der Arbeiter das Arbeitsbuch wegen des Beisatzes "Lohnbefriedigt 
entlassen" nicht angenommen hat. 1893. 

Schadenersatz wegen Vorenthaltung des Arbeitsbuches bis zur Vorlage einer Bestätigung über die 
gegebene Kündigung. 1894. 

Der Entschädiaunaspflicht wegen verspäteter Ausfolgung des Arbeitsbuches genügt der Unternehmer 
durch~ A;bietuucr von Arbeit im eigenen Betrieb für die fragliche Zeit t wenn kein stich~ 
haItiger Grund z~r Ablehnung der Arbeit vorliegt. 1935. 

Ein verlogtes Arbeitsbuch ist nicht als ein in Verlust geratenes anzusehen. 1942. 
Der Umstand daß der entlassene Arbeiter weiter beschäftigt worden wäre, wenn er sich bei dem 

Unte~nehmer um Arbeit beworben hätte, befreit nicht von der Ersatzverbindlichkeit wegen 
Nichtauslolgung des Arbeitsbuches. 2001. 

Für die Zeit, während deren die Einbringung der Klage auf Ausfolgung des Arbeitsb"uehes verzögert 
wird, gebührt keine Entschädigung. 2022. 

Der Arbeitgeber haftet nicbt, wenn das Bnt.sprechcnd verwahrte Arbeitsbuch gestohlen wird. 2037. 
Die Entschädigunaspflicht nach § 80 g.G. O. bezieht sich nicht auf den Behaden, den der Hilfsarbeiter 

dadurch ~rleidet~ daß er sieh nicht auf die in das abhandengekommene Arbeitsbuch ein
getragenen Zeugnisse berufen kann. 2118. 

Geteiltes Verschulden bei verspäteter Ausfolgung des Arbeitsbuches. 2136. 
In der erst am 11. August erfolgten Ausfolgung der Duplikate der beimFabriksbl'and am 7. August 

vernichteten Arbeitsbücher ist ein Verschulden nicht gelegen. 2200. 
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1". Erneuerungen. 
In der ersi am 11. Au~[ust der I.Hjm Fai)!,üi::~1Jrand am 7. ~~ug'Uq 

gelegen. 2200. 

VIII. Z e u g n i s. 
Heimarbeiter haben keinen An"3pruch auf ein Zeugnis. 1647. 

Der Gewerbeinhaber ist nicht verpilichtet, den Grund der Auflösung des Arbeitsverhältnisses in das 
Zeugnis aufzunehmen (wurde 'Gber eigenes _4nsuchcn entlassen;. 1670. 

Der Gewerbeinbaber ist nur bei ordnungsmäßigem Austritt des Hilfsl'.rbeitBrs verpflichtet. ein Zeugnis 
auszustellen. 1693. . 

Das Fehlen der \Vorte: ntreu und fleißig" im Zeugnis macht den Dienstgeber nicht schadenersatz
pilichtig. 1710. 

Die Bemerkung "aui eigenes Ansuchen" ist der Gewerbeinhaber eiuzuirag-en nicht v€l'pilichtet. 
1863. 

Eine ohne Absicht auf Begründung eir..es dauernden Dienstverhältnisses nur zu einzelnen Arbeiten 
auigellommene Person bat keinen Anspruch auf ein Zeugnis. 1911.. 

Keine Verpflichtung des Dienr:tgebers, die 
"Bauwerkführer" zu kennzeichnen. 

des Bttutechnikel's im Zeugnis mit dem "\Vorte 

Das Zeugnis hat sich nur auf die Gesamttätigkeit, llicht auf jede Einzelarbeit zu beziehen. 1948. 

Das Zeugnis des Handlungsgehilfen muß dessen Stellung im :Setriebe, nicht bloß dessen jeweilige 
Verwendung zum Ausdruck bringen. 1975. 

Unzulissigkeit gewisser Zeichen im Zeugnis
j 

die eine für den Dienstnehmer ungünstige Deutunrr 
zulassen. 1952. ~ 

Der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, in das Zeugnis die Bemerkung aufzunehmen, daß der Arbeiter 
ohne Grund entlassen ymrde. 2005. 

Auch der Handlungsgehilfe hat Anspruch auf Ersatz wegen verzögerter Rückstellung seiner Zeugnisse. 
2058. 

Dc'r Hilisarbeiter j der in einem Speziallach verwendet wird. kann die Anführung dieser Spezial~ 
beschäftigung im Zeugnisse verlangen. 2062 ' 

Voraussetzungen 

Die 

Der Arb :-üer 

Zeugnis. 

11. Teil. 
r eJ'falirml in gewerblichen 

1. Zuständigkeit. 

A. fachliche. 

ühel' da,') 
das lW(:L. 

Das Gewerbegericht ist zuständig für Stn';tigkeiten zvi'ischen dem Gewerbeinhaber und selo w 

ständigen Heimarbeitern. 1647. 

für Schadeuersatzklagen 'wegen nicht rec'~t'zeitiger An".e"'m,q des Arbeiters zur Kranken
kasse, doch ist der ünternehmer nicht pa-ssiv 

für Klagen gegen den tatsächliche?l Inhaber des Unternehmers. \venngleich das Gev':erbe 
nicht auf dessen Namen eingetragen isL 1767. . 

irolz der Behauptnng des Beklagten, daß die 
1St und das D:ellstverhältnis nur aus 
1930. 

nicU zu betrachten 
eingegangen \vurde. 
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Das Gc\vcrorgericht ist zuständig für Streitigkeiten Z\visehen einem Gärtner! wenn er auch 
größtenteils V rproduzent ist, und seinem Obergärtner. 1980. 

für die Lohnklage eines selbständigen 8chuhmachermeisters gegen einen Schuh waren
erzeuger, dem er seine Dienste ais Meist.er "erdungen hat. 2026. 

für Klagen \vcgen \veiteren, das vertragsmälJige Entgelt übersteigenden Schadens des 
Handlungsgehilfen. 2036. 

Die Streitigk{Oitcn 'i'iTq'e:l ÜC~' d8~1l ~\l'b\-'itOi' 
Streitigkeiten Rl1:i dcm Bestande 

Das Gewerbegericht ist nicht zuständig für Streitigkeiten zwischen dem gewerblichen Unter
nehmer und eluem bei ihm in Verwend'J.ng stehenden gewerblichen Unternehmer I solange 
letzterer den Gewerbeschein nicht zurückgelegt hat. 1630, 

für Streitigkeiten z\vischen einem I\Iarketender oder Kantinenbesitzer in. einer vom Militär 
belegten Kaserne und dessen Kellner. 1662. 174.5, 

für Streitigkeiten \vegen Herausgabe der dem Unternehmer übergehenen Zeugnisse aus 
früberen Arbeitsverhältnissen und Ersatz des aus der Xichtausfolgung entstand-enen Schadens. 
1663. 

für Klagen des Gewerhcinhabers gegen scinen Stellvertreter :Pächter) auf Einhaltung des 
Vertrages. 1G90. 

für Klagen des Chaufieurs einer Kuranstalt. 1696, 

für Streitigkeiten z\yischen dem Gastw-irt und der nur zum Schein als Kellnerin bezeiehneten 
Pächterin: 1859. 

für Streitigkeiten z\'i'ischen einem gewerblichen Unternehmer und den von ihm bloß zum 
Herumtragen von Reklametafeln gedungenen Ar-beitern. 1872. 

für Streitigkeiten zwischen einer Heimarbeüerin und dem Inhaber eines Gastge\verbes 
1873. 

für Streitigkeiten zwischen der Konkursmasse und dem Arbeiter des in Konkurs yerfallenen 
Unternehmens, das von der Konkursmasse nicht fortgeführt wird. 1982. 

für Klagen des Arbeiters gegen den Erben des Arbeitgebers. 1980, 

für Klagen gegen ein Unternehmen, dessen AUEübung von der Ert.eilung einer Konzession 
abhängig Ist, jedoch ohne diese betrieben wird. 2057. 

für St reitiz'keitpll zwi~clHm einem Steiahrl1eh heshzel' und srinem sdbständi2'ell Akkurdalllul' 
2077. 

für Klagen 
2111. 

110i einet' Druc;;:erei und Yerlag~untCtnehmung angestellten Züichner~, 

für Klagcu dcs GescllähsHihrcn; oi11t1' G8sell~(:haH m. b. n. ?,P·gCll dir:,se Gesellschaft. 211..1, 

für die Kbg(', einGs B31'gdÜ'eldor::. 2127. 

für Klagen \~on AngestelltC'll <ler Spal'- lHlet hÜll:?l111f\'€reil!.c' ~13S. 

für Klagen eiE€s Zimmermanns 
meisterg-ewerbe nicht bC3itzt. 

einen BaUllleister) der die KOllzessiun für das Zimmer-

für Klagen einc3 Bautechnikers gegell finell r\l'dtit?kten. 21-±7. 
für Klag'cn eines DiellSlUchlIlcrs den auf Ersc:.tz des während d jr DiBllSt~ 
leist.ung~ durch die stt'<:tfharc verursachten ~chadens. 2148 . 

.i'lll.sc,ne.[(lrLllQ· über die Klage eInet' Finna duc]] frühoren Heiseilden auf Rüekzal:-
des hezahl~en Pcr30naleinkommensteuer. 

B. Örtliche. 

Betriebsstätte und Arbeitsstätte als Zustindigkeitsmerkmale. 1681. 
Der örtliche Gerichtsstand der Betl'ieb~stätte ist nur g('geben~ wenn die EetriebsstäUe bei Anbringung 

der Klage noch ba,icht. 1856. 

Bei KlaQ'en 1'on 
- sitz des 

für die ZU3-tälldig'keit nicht der Heit:ebl::zirk und der 'Yolm
sondern d3!' Sill der Firma inaßgehcmd, 2078. 

yun Dampfpflüg?-!1 gilt als BetriebssLilte der Ort: \"0 die 
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I1. V e rf a b ren in e r s t e r Ins ta n z. 
A. Prozeßfähigkeit. 

B. Advokaten vor Gewerbegerichten. 
Advokatenkosten der 1. In3tanz sind nicht zuzusprechen. 1916. 
Das G8\verbegericht ist zur Bestimmung' der beim Berufung3gericht erlaufenen Advokatenkosten 

nicht zust.ändig, 2126. 

C. Verhand.lung und Beweisverfahren. 
Unzulässigkeit der "Unterbrechung des Veriahrens bis zur Erledigung des Strafverfahrens; wodurch 

Gegenforderungen des Beklagten festgestellt werden sollen. 1618. 
Nur eigenbereebtigte Angehörige oder Angestellte können zu Bevollmächtigten bestellt werden. 

1898. 
R.echtfertigung des Ausbleib8ns von der Streitverhandlung kann nicht mittels Berufung gegen das 

Säumnisurteil; sond~rn nur mitiels Antrag auf Wiedereinsetzung geltend gemacht werden 
2113. 

n. Urteil. 
a) Sänmnisurten. 

Abweisung des Klagebegehrens trotz Säumnis des Beklagten. 1673. 
Die Erlassung eines Säumnisurteiles gegen den Beklagten ist auch zulässig, wenn der am Sitze des 

Gewerbegerichtes wohnende Beklagte die Ladung zur Streitverbandlung erst am Vortage 
erbalten hat. 1704. 

Fällung eines SäumnisurteUes gegen den außerhalb des Geriehtsor!es wohnenden Bek agten, dem die 
Ladung am Tage vor der Verhandlung zugestellt "\yurde. 1853. 

b) Urteil nach Streitverhandlung. 

III. Berufungs ve rfah ren. 
A. In Sachen im Werte unter 100 K. 

Die Berufung des Beklagten ist, wenn der 100 K übersteigende KJageanspruch durch das Urteil 
unter 100 K herabgesetzt wurde, nicht nach § 31, sondern nach § 30 Ge",. Ger. Ges. zu 
behandeln. 1626. 

B. In Sachen im Werte über 100 K. 

Unznlässigkeit von Neuerungen im Berufungsverfahren gegen ein Säumnis urteil. 1673. 
Die mangelnde oder ungenügende Bezeichnung der Berufungsgründe ist ein wesentlicher Mangel 

der Berufungsschrift, der die Berulung selbst unzulässig macht. 1706. 
Der Beklagte, gegen den ein Verstiuillnisurteil erlassen ,yurde, kann jene Einwendungen) mit denen 

er iuiolge der Versäumung ausgeschlossen ist~ in der Verhandlung vor dem Berufungs
gerichte nicht mit Erfolg geltend machen. 1707. 

Die Annahme der rechtzeitig bei der Einladstelle des Gewerbegerichtes eingelangten Berufungs
schrift darf, wenn sie an das Gewerbegerioht rubfiziert ist, nicht aus dem Grunde ver
weigert werden, weil die Kuvertadresse an das Bezirksgericht lautete. 1727. 

Unznlässigke;t nenen tat,ächliehen Vorbringens im Berufungsverfahren. 1861. 
Ausbleiben der Partei von der mündlichen BerufungS\'erhandlung zieht keine Säumnislolgen nach 

sich. 1907. 

Auch im Falle eines Versäumnisurteiles ist im Berufungsyerfahren über die Frage der sachlichen 
Zuständigkeit des Gewerbegerichte; zu verhandeln. 1917. 

Im Berufungsverfahren 
Z. P. O. VOCIY,lSr.ilrJeO"T Förmlichkeiten 
und Stellung eines hestimmten 
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Verzeichnis der in den Entscheidungen berührten Gesetzes
stellen. 

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch: 

- §2. 1822. 
- § 6. 1901, 1905, 1941. 2060. 
- § 7. 1834, 1941. 
- § 10. 1709. 
- § 19. 1807. 
- § 145. 1801. 
- § 1Ii1. 1751, 1805. 
- § 152. 1805. 
- § 24+.1882. 

§ 24.6.1751,1805,1861,1882. 
§ 269. 1956. 
§ 425. 1740. 
§ 426. 1740. 
§ 44;<. 2119. 
§ 4Hl. 2119. 

-- § 471. 1824. 
§ Gn5. 2052. 
§ 6Hß. 1684, 1837, 2052. 
§ GÜ9. 1603, 1604, 1669. 
§ ·104. 1603. 

- § 861. 1657, 1674, 1680, 1699, 1789, 1931, 
1985 2153. 
§ 863. 1617, 1652, 1657, 1658,1682,1683, 
1718, 1732, 1771, 1792, 1820, 1844, 1848, 
1878, 1897, 1899, 1904. 1921, 1927, 1931, 
1932, 1940, 1967, 1970, 1971, 1975, 2000, 
2003, 2030, 2039, 2041, 2054, 2093, 2094, 
2098, 2120, 2158, 2161, 2194, 2199. 

- § 865. 1751. 
- § Süll. 1657, 1672, 1674. 1689, 1711, 1822, 

1992, 2000, 2099, 2119. 
- § 870. 1751, 2156. 
- § sn. 1675, 1739, 1744, 1803, 1804, 1874, 

2023. 
- § 872. 1804. 
- § 873. 1874. 

§ 875. 1822. 
§ 87(j. 1675, 1680, 1718, 1739, 1803, 1927, 
1966, 1967, 2023, 2121. 
§ 8i8. 1681, 1773, 1813, 1877, 1939, 194.3, 
1959, 2012, 2052,2122, 2133. 

- § 883. 1861, 1972. 
- § 88,'. 2123. 
- § 887. 1672, 1680, 2160. 
- § 891. 1886. 
- § SM. 1604, 2052. 
- § 001. 1681. 
- § 902. 1752, 1840, 1957, 2102. 
- § 905. 1752. 
- § BH. 1822, 1901, 1905, 1934, 1941, 2046, 

2095, 2117. 

- § 91;'. 1689, 1841, 1931, 2060, 2093, 2118, 
2119, 2120. 

- § \116. 1690. 
- § mH. 1871, 1951, 1981, 2085. 
- § \141. 1603. 
- § \'57. 1608, 1663, 1824, 2106, 2182. 
- § Ufil. 1824, 1869, 1942, 2042, 2058. 
- § ~H2. 1824. 
- § 968. 1824. 

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch: 

- § lHH. 1608, 1741, 2037, 2042, 2043. 
2105, 2106. 

- § 1)70, 1608. 
- § B73. 1869. 
- § 9iH. 1944. 
- § 1009. 1769, 1842. 
- § 1012. 1882. 
- § lOH. 1695,1769,1857. 
- § IO!!7. 1~46. 
- § 1039. 1842. 
-- § 1M2. 2063. 
- § n',I. 1674, 1886, 1918, 1930, 2000. 
- § 1152. 1605, 1642, 1644, 1677, 1695, 1772, 

1775, 1789, 1820, 1852, 1918, 1926, 1931, 
2002, 2050, 2053, 2120, 2166. 

- § 11.5:3. 1661, 1679, 1711, 1842, 1903, 1964, 
2ü50. 

- § 1154. 1679. 
- § U55. 1609,1612,1619,1627,1640,1653, 

1682, 1689, 1701, 1723, 1744,1773, 1774, 
1838, 1839, 1846, 1885, 1889, 1892, 1923. 

- § 1156. 1841, 1900, 1903, 2133. 
- § HeO. 1610,1653,1735,1760,1789,1870, 

1916. 
- § 1293. 1671. 
- § 1294. 1608, 1924, 2121. 
- § 129;;. 1607, 1608, 1661, 1671, 1672. 1679, 

1741, 1778, 1901, 1924, 1958. 2050, 2121, 
2152, 2182, 2198. 

- § 1297. 2036, 2HO. 
- § 1298. 1679, 2106. 
- § 129lJ. 2054. 
- § 1301. 1672. 
- § 11}02. 1607, 1672. 
- § 1304. 1777, 1834, 1950, 2000, 2112, 

2119, 2121, 2124, 2136, 215"7, 2198. 
- § lilO'. 1783. 
- § 1311. 1975. 
- § 1313. 2036. 
- § 1323. 1607, 1935. 
.- § 1324. 1607,1671, 1830,2110. 
- § 1331. 1869. 
- & 13::6. 2047, 2152. 
- § 13(18. 2119. 
- § 1378. 2119. 
- § 1389. 1617, 1772. 
- § 1412. 1673, 1740, 1900. 
- § 1413. 1903, 2054. 
- § 1415. 1740. 
- § 1416. 1776. 
- § 1417. 177g. 
- § H,20. 1683. 
- § 1431. 1680, 1739. 
- § 14;);,. 1766. 

- § 1438. 1607, 1673, 1679, 1794. 1832, 
1842, 1924, 1997, 2000, 2050, 2056, 20G5. 

- § H3!!. 1618, 1712,2056. 
- § 1444. 1617, 1878, 1932, 2000. 
- § 1449. 2046. 
- § 1497. 1819. 
- § 1501. 2064. 
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Einführungsgesetz zum HanDelsgeselzlHlch: 

- § 2~,. 1610. 
- § :W. 2017. 

Allgemeines Handelsgesetzhuch: 

- Art. 1. 1611. 
- Art. 4. 1912. 
- A l't. :11. 2 )00. 
- Al"t. öl. 1669,1886. 
- Art~ GO~ 1637. 
- Art. (H. 1611,1640,1657,1668,1741, 1764, 

1886. 
- Art. 62. 1629,1633,1640.1684.1712.1714. 

1748~ 1756~ 175~,176j, 1784.' . . 
- Art. 6:1. 1640. 
- Art. 64, 1629, 1669, 1671, 1712, 1759, 178.1, 

1832, 
- Art. 2()fJ. 2000. 
- Art. 224. 2000. 
~ Art. 2~7. 2088. 
- Art. 2:19. 2000. 
- Alt. 240. 2000. 
- Art.2ll. 1912. 
- Art. 273~ 1806. 
- Art. 274. 1806. 
- Art. 267. 1806, 2102. 
- Art. 278. 1728,1812,1931, 1937. 
- Art. 27n. 1937, 
... Art. 288. 1671,1744. 
- Art. 818. 1657. 
- Art. 322. 1ß82, 1806. 
- Art. 32G. 1957. 
- Art. 328. 1329,1937,2102. 

Hanctiungsgehiifengesetz vom 16. Jänner i910 
R. G. 131. Ne. 20 : 

~ § 1. 1828, 1836,1905,1912,1930, 1 ~90, 2033, 
20GB, 2137, 2130, 2193. 
§ 2. 1796, 1797, 1798, 1799, 1881, 1890, 
1903, 1912, 1953, 1954, 1955, 1983, 1989, 
1990,1993,2017,2033, 2139, 219ß, 

ij. 2127. 
H. 1730, 1918, 2000, 2102. 
7, 2185. 
S. 1906, 1945, 2073. 
12. 1931, 2069, 2122, 
U;. 1903,2056.2061,2102. 
W. 1815, 1830, lOtS, 1975, 1998, 2032, 

2121, 2187, ,219J, 2198. 
§ 1958. 2039. 

- § 1 J. 1809; 1811, 1812, 1829, 1896, 
1938, 1957, 1960. 2035,2100, 2102, 

- § 20. 181~, 1881, 1890, 1912, 1914, 
1937, 1938, 1939, 1956, 1960, 1965, 
1990, 2028, 2033, 2061. 206!3, 20,'8, 
2H-l, 2156, 2189, 2190, 2195. 

- , ~2. 1995, 
- § 23. 1982, 
- § 2i\. 1830, 1924. 1960, 2000, 2027, 218>5. 
- § ~(j. 1918, 2061, 2142. 
- § 2H, 2. 1806, 2056, 2061. 

Handlungsgehilfengese!z vom 16. Jänner 1910, 
H, G. BI. Nr. 20 : 

- § 2(;, Z. 4. 1891, 1950, 1998, 2088, 2103, 
21n. 2202. 

- § 27: 1830, 1870, 1918, 1%0, 2000, 20S3, 
9:130 ')189 91 Co7 

- § 27: z. 1: 1814', 1815, 1832, 1858, 1913, 
1950, 1969, 2028, 2036, 2056, 2121-

- § 27, Z. 2. 1829, 1884. 
- § ~7, Z. 3. 2056. 
- § 27, Z.4. 1924., 1995, 2019, 210D, 2139, 

2192, 
- § z, 6. 1891, 1950, 1965. 
- § 18341 2056, 2080, 208--1, 2086. 
- § 2~. 1806, 1834, 1891, 1896, 1915, 195~, 

1957, 1980, 1965, 1369. 1982. 198\1, 19HR 
1998, 2000, 2036, 2061, 2088, 2103, 2109, 
2189, 
§ :w. 2058. 
§ :n. 1806, 1982, 1983. 

- ~ ~2. 1829, 1834, 1929, 1965,2000, Zl1B, 
2124, 2157. 

- § :m. 1982. 
- § :a. 2036, 2085, 
- § 313. 1813. 
- § !lH. 1947.1948,1975,2193. 
- § 40. 1812, 1905, 1933, 1960, 2028, 2035, 

2061-
- § {1. 1836, 1930, 19S2, 2036 2111, 2127, 

2148, 220,1, 
- 9 4!?4 1834, 1969, 2000, 2038: 208,1, 203G 

2160. 21'.7. 
- Art. IU. 2036, 

Kandmachungspatent zur Gewel'bf:ordnung: 
- A.rt. IV. 1980. 
- Art. V, lit. a. 1980, 
- Art. V, lit. c. 2147. 
- Art. V, m. d. 1659, 1676, 1709, 1765, 1977, 

1978,2009,2087, 2127. 
- Art. Y, lit. g. 1696. 
- Art. V, lit. L 2138. 

Y. liL 2111. 
niL 

Ge\verteordnung: 
- ~ L 1767.207·1. 
- § 1ii. 1990. 
- § 1G. 1877, 1990. 
- § W. 1690,1859,1867. 
- § :\6. 1767. 
- § 3,(. 1767. 
- § 3\1. 
- § 44. 2169. 
- § ~'}. 1690, 1867, 1998, 
- § ,2. 1630, 1649, 1670, 1672, 1680, 1695, 

1834,1871,1901,1939,2052,2123, 
- § ,:1. 1610, 1617, 16,,9, 1717. 1719, 1733, 

1750, 1797; 17B8~ 1(99) 1835, 18~4, 1873, 
1874, 1881, 1890, 1911. 1950, 1953, 1954, 
1955, 1990, 2033, 2057,2089, 2131, 213\1, 
214-G: 2159, 2167,2138, 21BG. 

-- § 74, 160S, 1778, 1786,2015, 2200, 
- § 'i0. 1647, 1714, 174G! 1747, 17,j9, 1781 1 

1782, 1851, 1865, 1877, 1881, 1887, 1889. 
1901, 1902, 190G, 1925, 1926, 1928, 1950, 
1959,1969, 2021, 2116, 2197. 

Gewerbeordnung: 

1827~ 
1881, 

~9~~, 
.... 04.0, 
2125, 
2167, 

1871, 2050, 20G", 

lH, g, 1651, 1665, 1685, 17'l0, 1782, 
1902, 1925, 2016, 2070, 2157. 
ht. h. 1649, 1659, 1870, 2013, 2034, 
2101. 

i. 1 Ei15. 
- § a.1642, 1737, 2008, 2030, 20B·;, 
- § 82 ", lit. a. 1700, 1786. 
- § 82, lit. b, '603, 1656, 1714, 1749, 18,,7, 

1867, 2051, 2075. 
§ 82 a, Iit. d. 1616, 
1737, 1776, 1874, 
1901,1974,2002, 
§ lit, e. 1651, 

- § 1610. 2071, 
- § lßOSt 1610, 1621, 1649, 1G54, 16581 

1659, 1661, 1664, 1665, 1700, 1708, 1709, 
1714, 1716, 172,1, 1732, 1737, 1763, 1771, 
1776, 1782, 1834, 1854, 1857, 1860, 1862, 
1866, 1867, 1874, 1871, 1878, 1881, 1889, 
1902, 1904, 1921, 1922, 1935, 1936, 1939. 
1961, 1966, 1968, 1972, 1976, 1983, 1989, 
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Gewerbeordnung: 

1993, 2002, 2009, 2014, 2034, 2051, 
2067, 2075, 2085, 208(3, 2104, 2116: 
2132, 2157) 21'76, 21'78, 2200. 

-§ 
-§ 
-- § 

1672, 1707, 1834, 1855, 1875, 1900, 
2047, 208.!., 2085. 
2081. 

S8 fi. 1672, 1688, 1716, 1770, 1771, 1797, 
20"4 219 9 

1857; 1867; 1998. 
\12. 1610. 

1772. 
n. 1772, 1840, 1874, 1971,2048. 

)JG b. 1712. 
ü6<1.1719, 
ilfl h. 1719, 
riß a. 207J, 
(In. 1751, 1861. 

3. 1766,1933,2018. 
1627, 1803. 

lfl1. 1635, 1979, 2020. 217 ±, 
Z. 2.1707,1793,1795. 
Z. 2, lit. a. 1627, 1920, 
Z, 2; lit. b. 1627, 1793, 1801, 1803, 

Gewerbegerichtsgesetz : 
- § 1. 1630, 1662, 1690, 1696, 1745, 1767, 

1778, 1859, 1864, 1872, 1873, 1917, 1980, 
1982, 198G) 2057: 2077) 2j26, 2127: 2138, 
2146, 2148, 2159. 

- § :1. '1767, 1982, 2148. 
- § 4. 1663, 1691, 1930, 2036, 2078, 212G: 

2127, 2148, 2169,2204. 
- § 4, lit. b. 1859. 
- § 4, lit. 0.1660, 1663, 1767, 1778. 
- § 4, lit. g, 1767, 
- § .). 1859, 1917~ 2057 1 2077, 2087, 212'{: 

2146,2159,2169. 
- § [it, a.1733, 1881. 
- § liL b, 1733, 1864, 1872, 1873. 
- § lit, c.1647, 1873. 
- § lit. d. 1690, 1872, 1919. 
- § 1898. 
- § 2:;. 1630, 1662, 1663, 1690, 1601, 

1856, 1859, 1873, 1898, 1917, 2057, 
2111,2148,2159,2169,2201. 

- § 24. 2111. 
- S 25. 2126. 
- § 26, 1704, 
- § 3':. 1626, 1706, 2201. 
- § ;)1. 1626,1707,1861,1917,1932,2108, 

§ iJ7. 1691. 
- S :W. 1982. 

Jurisdiiüiünsnorm: 
- § H. 1690, 2127, 
- § 4:2. 1745. 
- § 43. 1690. 
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- § ;)6. 2001. 
- § 65. 1691. 
- § 66. 1691. 
- § 8i. 1691. 

ZivilprozeBordnung: 
- § 29. 1898. 
- § 41. 1916,2150. 
- § 125. 1957, 1960. 2102. 
- § 126. 1957. 
- § 146. 1853. 
- § 147. 2113. 
- § 191. 1618. 
- § 226. 1715, 1999, 2127. 
- § 228. 1999. 
- § 231. 1704. 
- § 272. 2021, 2110, 2152,2163, 2180. 
- § 2;3. 1605, 1607, 1608, 1609,1778,1869, 

1876,1882, 1931, 1946, 1965, 2040, 2069, 
2106, 2122, 2149, 2172, 2183, 2200. 

- § a47. 2152. 
- § 364. 1605,1608,1746,1772,2200. 
- § 3M. 1618. 
- § :In;,. 2150. 
- § 3!'U. 1707, 2113. 
- § 40n. 1998. 
- § Hl. 1794. 
- § 41". 1353. 
- § 4:m. 1704. 
- § 442. 1707.2113. 
- § HS. 2201. 
- § H9. 1898. 
- § 467. 2199. 
- § 4m, Z. 3.1706, 2199. 
- § 4H8. 1727. 
- § 471. 2113,2201. 
- § 47t, Z. 3. 1706. 
- § 4n. 1706, 2201. 
- § 477. 1917,2201. 
- § 47., Z. 3.1767. 
- § 477, Z. 4.1704,2113. 
- § 482. 1673. 
- § 503. 2063, 2064. 
- § 56(1. 2201. 
- Art. IX, Z. 4, 2119. 

Einführungsgesetz zur Exekutionsordnun9: 

Exekutionsordnung : 

- § 2:;1. 1871, 1962. 
- § a,{. 1871, 1962. 

Einquartierungsgeselz vom 11. juni 1879, 
R. G. BI. Nr. 93: 

- § 17. 1662,1745, 

Krankenvers!cherungsgesetz vom 30. März. 
1888, R. G. BI. Nr. 33: 

- § 3. 1647. 
- § 13. 1660,1742. 
- § 22. 1660. 
- § 31. 1660. 
- § :H. 1606. 
- § 3(;. 1606, 2064. 
- § 41. 1660. 
- § 67. 1660. 

Pensionsversicherungsaeselz vom 16. Dezem· 
ber 1906, R. G. BI. Nr. 1 ex 1907: 

1819, 1880, 1881, 1890, 202S, 2024, 2025, 
2063, 2064, 2205. 

Gesetz vom 16. Jänner 1895. R. G. BI. Nr. 21 
(Sonn· und Feiertagsruhe): 

1607,1621, 1672, 1678, 1681, 1732, 1874, 
2192. 

Gesetz vom 14. Jänner 1910, R. G. BI. r'r. 19 
(Arbeitszeit und Ladensehluß). 

1719. 

Strafgesetz : 
- § 2. 1969. 
- § 8. 1979. 
- § 20ll. 2036. 
- § 411, 1979. 
- § 430. 1869. 
- § 4M. 1979. 
- § ,Wl. 2115. 
- ~ 4\Je. 1749,2115. 

Strafprazeßordnung: 
- § 34. 2036. 
- § 86. 2036. 
- § Hl~. 20;)6. 
- § 8!H. 2036. 
- § :lfM. 2036. 

Personaleinkommensteuergeseiz: 
2025. 

Gesetz vom 29. April 1873, R. G. BI. Nr.S3: 
1964. 

Gesetz vom 26. Dezember 1393, R. G. BI. Nr.193: 
2057, 2146. 

Konkursordnung : 
- § 12411. 1982. 
- § 137 11. 1982 

Gass:z vom 23. Juli 1902, R.G.BI.Nr.15S: 
1939, 

Unfallversieherungsgesetz vom 28. Dezember 1887, 
R, G. BI. Nr. I ex 1888 

2064. 

Gesetz vom 6. März 1906, R. G. BI. Nr. 58, über 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung: 

21H. 

Gesetz vom 28. Mai ! 882, R. G. BI. Nr. 56 
(Postsparkassen gesetz) ; 

2119. 

Ho/dekret vom 4. Oktobsr 1833. J. G. S. NI'. 2633. 
2126. . 

Berggesetz: 
- § 200 H, § ~, § 6. 2127. 

Preßgesetz vom 17. Dezember 1862, R. G. BI. 
Nr. 6 ex 1863: 

2111. 

XLIX 

Verzeichnis der in Band XI bis XIII aufgenommenen 
Entscheidungen. 

Anssig. 
Entscheidung vom 

- 14. Oktober 1908, Cr. H. 70;8. 1694. 
- 3. Februar 1909, Cr. Il. 7/9. 1693. 
- 13.1Iai 1909, Cr. 1. 21/9 .. 1690. 
- 6. Au~ust 1909, Cr. Jf. 93/9. 16[12 
- 11. November 191(), Cr. 11. 132/10. 1797. 
- 13. Jänner 1912. Cr, II. 5/12. 2062. 

1. Juni 1912, Cr. 11. Gß/12, 2081. 

ßieHtz. 
Entscheidung vom 
- 2. April 1907, Cr. 1. 4217. 1721. 
- 13. AUg'ust 1907, Cr. 1.114/7. 1722. 
- 19. Au~ust 1907, Cr. I. 111/7. 1723. 
- 15. November 1907, Cr. 1.177/7. 1725. 
- 21. November 1907, Cr. I. 16,1/7. 1727. 
- 10. Dezember 1907, Cr. 1.185/7. 1717. 
- 23. April 1905, Cr. 11. 20/8. 1720. 
- 1. 1Iai 1908, Cr. 1. 64/8. 1724. 
- 26. November 1908, Cr. I. 146/8. 1718. 
- 3. Dezember 1908, Cr. I. 145/8. 1726 

Bt·Unn. 
Entscheidung vom 
-.3. November 1906. Cr. 11. 678/6. 1607. 
- 10. Jänner 1907, Cr. I. 20/7. 1610. 
- 8. Mai 1907, Cr. 1. 186/7. 1618. 
- 21. Juni 1907. Cr. r;'491/7. 1613. 
- 22. August 1907, Cr. I. 356/7. 1611. 
- 27. August 1907, Cr. 1. 369/7. 1614, 
- 8. Oktober 1907, Cr. L 430/7. 1606. 
- 8. November 1907, Cr. J. 469/7. 1617. 
- 21. November 1907, Cr. 1. 486/7. 1615. 
- 26. Noyember 1907, Cr. I. 497/7. 1612. 
- 19. Dezember 1097, Cr. II. 641/7. 1675. 
- 9. Jänner 1908, Cr. I. 8/8. 1609. 
- 12. Jänner 1908, Cr. 1.110/8. 1603. 
- 12, Februar 1908, Cr. 1. 150/8. 1605. 
- 12. Februar lü08, Cr. LI51/8. 1616. 
- 3. ~lärz 1908, Cr. I. 185/8. 1604. 
- 5. ~lärz 1905, Cr. 1.187/8. 1008. 
- 6. März IGO~, Cr. 11. .123/R. 1681. 
- 14. AprillG08, Cr. I. 244/8. 1685. 
- 14. April1D08, Cr. I. 255/8. 1686. 
- 8. Juli 1905, Cr. I. 3ö8/8. 1650. 
-- 15. Juli 1905, Cr. I. 375/8. 1G88. 
- 22. Juli 1908, Cr. I. 386/8,387,8, 390/8. 

g9li8, 392/8. 1689. 
- 22. Juli 1908, Cr. 1. 394/8. 1683. 
- 23. Juli 1908. Cr. I. 384/8. 1684. 
- 31. August 1908, Cr. 1. 433/8. 1682. 
- 31. Augu't 1905, Cr.I. 437/8. 1671. 
- 29. September 1908, Cr. I. 458/8. 1679. 
- 30. September 1908, Cr. I. 459/8. 1669. 
- 6. November 1908, Cr. I. 500/8. 1687. 
- 6. November 1908, Cr. 1. 503/8. 1677. 
- 7. November 1908, Cr. I. 504/8, 505/B. 

1657. 

Entscheidung vom 

- 10. November 1908, Cr. I. 507/8. 1670. 
- 18. November 1908, Cr. 1. 510/8, 1678. 
- 28. November 1908, Cr. T. 539/8. 1676. 
- 15. Dezember 1908. Cr. I. M6/8. 1674. 
- 26, Jänner 1909, Cr I. 20/9. 1776. 
- 8. März j9W. Cr. I. 74/9. 1780. 
-- 9. März 1909. Cl'. H. 67/9. 1768. 
- 16. März 1909, Cr. I. 92/9. 177~. 
- 31.1I1ärz 1909. Cr. H. J06/9. 1771. 
- 1. April 1909, Cr. I. ,0,1/". 1672. 
- 27.ApriI19m, Cr. 1.138/9. 1788. 
- 14. Mai 1909, Cr. 1.151/9. 1769. 
- 29. ~fai 1909, Cr. LIG9/9. 1778. 
- 3. Juni 1909, Cr. 1. 175/9. 1786. 
- 8. Juni 1909, Cr. 1. 180ID. 1772. 
- 15. Juni 1909, Cl'. I. 191/9. 1770. 
- 10. August 1909, Cl'. 1. 230/9. 1784. 
- 17. August 1909, Cl'. I. 241/9. 1774. 
- 17. August 1909, Cr. II. 337/9. 1789. 
- 27. Au\(ust 1909, Cl'. 1. 248/9. 1779. 
- 7. September 1909, Cr. I. 258/9. 1783. 
- 22. September 1909, Cl'. 1. 270/9. 1764. 
- 28. September 1909. Cr. I. 283/9. 1777. 
- 2. November 1909, Cr. 1. 313/9. 1787. 
- 17. November 1909, Cr. I. 333/9. 1782. 
- 20. November 1909, Cr. I. 342/9. 1785. 
- 27. November 1909, Cr. 1. 340/9. 1775. 
- 5. Jänner 1910, Cr. I. 5/10. 1837. 
- 7. Jänner 1910. Cl'. Ir. 3/10. 1846. 
- 18. Jänner 1910, Cr. 1. 15/10. 1853. 
- 26. Jänner 1910, Cl'. 11. 20/10. 1849. 
- 26. Jiinner 1910, Cr. Ir. 22/10. 1840. 
- 9. Februar 1910, Cl'. 11. 48/10. 1843. 
- 26. Februar 1910, Cr. 1. 55/10. 1839, 
- 1. ~Hirz 1910, Cl'. 1. 47/10. 1835. 
- 8. :März 1910, Cr. 1. 61/10. 1851. 
- 8.JlUrz 1910, Cr. 11. 73/10. 1848. 
- 12. März 1910, Cr. 1. 65/10. 1892. 
- 19. 11Mz 1910, Cl'. H. 80/9. 1781. 
- 2. April 1910, Cr. I. 87/10. 1841. 
,- Ü. April 1910, Cl'. 1. 93/10. 1894. 
-- 9. April 1910. Cl'. II.124/10. 1847. 
- 20. April 1910, Cr. 1.106/10. 1838. 
- 22. April 1910, Cl'. 1.113/10. 1842. 
- 21. Mai 1910, Cl'. 1.140/10. 1719. 
- 4. Juni 1910, Cr. I. 155/10. 1833. 
- 9. Juni 1910, Cr. 1.131/10. 1831. 
- 24. Juni 1910, Cr. 1.173/10. 1832. 
- 28. Juni 1910, Cr. 1.179/10. 1845. 
- 28. Juni IDI0, Cr. H. 232/10. 1850. 
- 3. August 1910, Cr. 1. 231/10. 1883. 
- 5. August 1910, Cr. I. 227/10. 1834. 
- 5. August 1910, Cr. I. 228/10. 18G3. 
- S. August 1910, Cl'. J. 234/10. 1836. 
- 23. Au;:ust 1910, Ce. 1. 237/10. 1885. 
- 31. August 1910, Cr. 11. 330/10. 1890. 
- 2. September 1910, Cr. I. 251/10. 1829, 
- G. September 1910, Cl'. 1. 253/10. ISH. 
- 7. Oktcber ID10, Cr. I. 288/10. 1887. 
- 12. Oktober 1910, Cl'. 1. 293/10. 1828. 
- 24. Oktoher 1910, Cr. 1. 307/10. 1830. 
- 21. November 1nlO, Cr. II. 409;10. 1881. 
- 2. JÜll)ler 1911, Cr. 1. 727/10. 1882. 

d 
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Entscheidung vom 

- 12. Jänner 1911, Cr. 1. 12/11. 1888. 
- 13. Jänner 1911, Cr. I. 20/11. 1889. 
- 27. Jänner 1911, Cr. I. 52/11. 189l. 
- 31. Jän."er 1911, I. 58/11. 1922. 
- 7. Februar 1911, 1. 70/11. 1923. 
- 13. Februar 1911, 1. 75/11. 1924. 
- 25. Februar 1911, 1. 107/11. 1925. 
- 28. Februar 1911, Cl'. 1.118/11. 1926. 
- 1. !tfärz 1911, Cl'. 1.120/11. 1927. 
- 3. J\Iärz 1911, I. 125/11. 1928. 
- 7. März 1911, I. 136;11. 1929. 
- 9. März 1911, 1.137/11. 19,0. 
- 23. März 1911, I. 165/11. 1932. 
- 24. März 1911, I. 164/11. 1931. 
- 4. April 1911, Cl'. I. 179/1l. 1931. 
- 5. April 1911, Cr. H. 116/11. 1938. 
- 19. April 1911, Cr. 11.133/11. 1939. 
- 25. April 1911, Or. 1. 208/11. 1935. 
- 5. Mai 1911, Cr.170/11. 1940. 
- 30. Mai 1911, Cr. 1. 244/11. 20M. 
- 6. Juni 1011, Cr. 11. 224/11. 1941. 
-- 6. Juni 1911, Cr. 1. 250 bis 256/11. 2046. 
- 16. Juni 1911, er. H. 243/11. 1942. 
- 21. Juni 1911, Cl'. 1. 275/11. 1936. 
- 30. Juni 1911, Cr. I. 284/11. 1933. 
- 18. Juli 1911, Cr. 1. 299/11. 2048. 
- 3. August 1911, Cr. 1. 333/11. 1937. 
- 29. August 1911, Cl'. 11. 356/11. 2056. 
-- 30. August 1911, Cr. H. 360/11. 2059. 
- 26. September 1911, Cl'. 11. 379/11. 2058. 
- 10. Oktober 1911, Cr. Ir. 412/11. 2060. 
- 1. Dezember 1911, Cr. I. 541/11. 2052. 
- 5. Dezember 1911, Cr. 1. 54.6/11. 2050. 
- 6. Dezember 1911, 1. 551 /11. 2049. 
- 14. Dezember 1911, I. 563/11. 2053. 
- 18. Dezember 1911, Cr. I. 566/11. 2036. 
_.- 29. Dezember 1911, Cr. I. 584/11. 2054. 
- 5. Jänner 1912, Cr. I. 1/12. 2118. 
- 16. Jänner 1912, Cr. 1. 33/12. 2116. 
-- 19. Jänner 1912, Cl'. I. 37/12. 2119. 
- 19. Jänner 1912, Cl'. 1. 38/12. 2117. 

6. 1912, Cr. 1. 47/12. 2121. 
- 9. 1912, Cr. 1. 60/12. 2122. 
_.- 20. Februar 1912, Cl'. 1. 78/12. 2123. 
- 24. Februar 1912, Or. I. 88, 89, 90, 91/12. 

2120. 
-- 27. Febru~r 1912, Cl'. 1. 94/12. 2124. 
- 7. März 1912, Cl'. 1. 123/12. 2115. 

Graz. 
Entscheidung vom 
- 15. Jänner 1909, Cr. 1. 20/9. 1621. 
~ 22. Februar 1909, Cl'. 1. 87/9. 1622. 

.e:- 17.li.färz 1909, Cl'. I. 124/9. [623. 
~·24·.März 1909, Cr. I. 129/9. 164B. 
- 9. Apl'il1909, Cr. I. 161/9. 1648. 
- 17. Juli 1909, Cl'. I. 306/9. 1703. 
- 6. August 1909, Cr. 1. 350/9. 1706. 
- 4. September 1909, Cr. I. 397/9. 1701. 
- 11. Oktober 1909, Cl'. I. 448/9. 1705. 
- 12. Oktober 1909, 01'. II. 62/9. 1704: 
- 5. November 1909, Cr. I. 665/9. 1707. 
- 6. November 1909, Cl'. 1. 507/0. 1702. 
- 17. November 1909, Cl'. 1. 520/9. 1696. 
- 14. Dezember 1909, Cl'. 1. 571/9. 1708. 
-.19. Jänner1910,Cr. I. 29/10. 1762. 
- 7. Februar 1910, Cl'. 1. 56/10. 1767. 

2137. 

Jäg·el'lHlol'f. 

Entscheidung vom 
- 2. August 1910, Cl'. 21/10. 1818. 

213G. 
2135. 
2139. 
2138. 
31H. 

- 30. August 1910, Cl'. 24/10. 1806. 
- 10. läHller 1912, Cr. 12. 2129. 
--- 5, 1912) Cl', 2134. 
- 12. 1912, 21·]0. 
-- 30. 1912, 
- 10. 1912, Cl'. 

Kl'almu. 
Entscheidung vom 
- 5. Jänner 1909, Cr. I. 1/9. 1808. 
- 12. Jänner 1909, Cr. I. 10/9. 1827. 
- 16. Jänner 1909, Cr. H. 70/9. 1801. 
- 18. Jänner 1909, Cl'. I. 39/10. 1854. 
- 25. Jänner 1D09, Cr. III. 41/9. 1807. 
- 26. Jänner 1909, Cl'. I. 60/9. 1852. 
.- 6. März 1909, Cl'. H. 126/9. 1802. 
- 22. März 1909, 11. 276/9. 1803. 
- 4. Oktober 1909, III.234/9, 1801. 

I,aibll.cll. 
Entscheidung vom 
- 5. Jänner 1910, Cl'. I. 1/10. 1868. 
- 21. März 1910, Cl'. I. 23/10. 1866. 
- 11. April 1910, Or. 1. 30/10. 1862. 
- 26. April 1910, Cr. 1. 38/10. 1860. 
- 2. Juni 19iO, Cl'. I. 58(10. 1856. 

Entscheidung vom 

:lHihl'lsC]I·ÜstI'RU. 
En'scheidung vom 
- 13. Oktober 1908, H.713/8. 1857. 

1908, 11. 757/S. 1863. 
19D8, 11. 779/8. 1865. 

~ 12. November 1908) Ir. 818/8. 1874, 
- 22. Oktober 1909, Cl'. 11. 624/9. 18.71. 
- 17. Dezember 1909, Cr. II. 717/9. 1B75. 
- 11. Jänner 1910, Cr. 1. 2/10. 1876. 
- 25. Februar 1910, Cl'. 11. 88/10. 1877. 
- 5. April 1910, Cr. 11. 135/10. 1878. 
- 20. Mai 1910, Cr. TI. 222/10. 1800. 
- 28. Juni 1910, Cl'. 11. 102G/10. 1855. 
- 3. Februar 1911, Cr. I. 8/11. 1905, 
- 24. Februar 1911, Cl'. 1. 17/11. 1903. 
- 24. Februar 1911, Cr. 11. 82/11. 1901. 
- 2·1. Fehruar 1911, Cr. G. 83/11. 1902. 
- 17. 1911, Cl'. Ir. 181/11. 1897. 
- 17. 1911, Cl'. J1.132/11. 1904. 
- 19. Apri11911, C". II. 199/11. 1898. 
- 9. A{ai 1911, Cr. H. 251/11. 1899. 
- 12. Aiai 1911, Cr. TI. 269/11. 1900. 
- 23. JlIai 1911, Cl'. H. 293/11. 1961. 
- 30. Mai 1911, Cr. TI. 33/11. 1965. 
-- 30. 1fai 1911, Cr. H. 309/11. 1962. 
- 80. 1911, Cr. H. 816/11. 1964. 
- 30. 1911, Cl'. H. 318/11. 1963, 
- 14. Juni 1911, Cr. H. 367/11. 1966. 
- 23. Juni 1911, Cr. 11. 394/11. 1967. 
- 25. Juni 1911, Cr. H. 516/11. 1965. 
- 27. Juni 1911, Cr. I. 306/11; 1969. 
- 30. Juni 1911, Or. II. 414/11. 1970. 
- 1. September 1911, Cr. 11. 663/11. 1971. 
- 5. September 1911, Cl'. 11. 671/11. 1972. 
- 13. Oktober 1911, Cr. 1. 310/11. 1973. 
- 20. Oktober 1911, Cr. 1. 312/11. 1975. 
- 20. Oktober 1911, 01'. H. 859/11. 19U. 

Entscheidung vom 
- 27. Mai 1906, Cr. 1. 48/6. 1695. 
- 17. Juli 1906, Cr. 1. 51/6. 1697. 
- 29. September 1906, Cr. 1. 69/6. 1698. 
- 18. Juli 1907, Cr. 1. 33/7. 1699. 
- 7. Oktober 1907, Cl'. 1. 56/7. 1700. 

LI 

FUsen. 

En-;.scheinung vom 

- 7. 1909, Cr. 1. 97/9. 16,,0. 
- 7. 1909, Cr. 1.142/9. 1619. 
- 7. Mai 1909, Cr. 1. 144/9. 1620. 
- 22. Juni 1909, 1.187/9, 1889. 1Gbl. 
- 28. Juni 1909, I. 210/9. 1652. 
- 10. h'mer 1910 Cr. II. 2/10. 1728. 
- 9. 1910, Cr. I. 198110. 1793. 

1910, Cr. H. 243/10. 1790. 
1910, Cl'. I. 269/10. 179i. 

1910, Cr. I. 290/10. 1792. 
1910, 1. 346/10. 1794. 

1910
j 

I. 469/10. 179[, 
1910, C,:. 1. 3\H,fl0. 1879. 

- 10. Jänner 1911, Cr. 11. 1/11. 1880. 
- 6. 1911, Cr. 11. 8/11. 1884. 
- 11. 1911, Cr. H. 21/11. 1960. 

1911, Cr. I. 263/11. 1921. 
1911, Cr. II. 55/11. 1918. 

- 19. 1911, Cr. I. 457111. 1920. 
12. Dezember 1911, Or. 11. 61/11. 2000. 

Enischei:'lung vom 
.:... 11. Juni 1907, Cl'. II. 479/7. 1663 
- 19.1Iärz 1908, Cr. 1. 264/8. 166R. 
- 3. Februar 1909, Cr. Ir .. 1ß/D. 1666. 
- 5. Pcbruar 1909, Ol'. 1. 97/9. 1661. 
- 6. Februar 1908, Cl'. Il. 77/9. 1667. 
- 16.1färz Cr. I. 212/9. 1659. 
- 17. April Cr. 11. 268/9. 1665. 
- H. luE 1909. 11. 460/9. 1668. 
- 29. Oktober 1909, Cl'. L 815/fi. i660. 
- 6. November 1909, Cl'. I..836/9. 1662. 
- 10. November 1909, Cr. H. 843/9. 166,1. 
- 16. November 1909, Cr. 1. 856/9. 1658. 
- 21. Dezember 1909, Cl'. 1. 941/9. 1869. 
- 4. Jänner 1910, Cr. 1. 9/10. 18n. 
- 19. Juli 1910, Cr. 1. 556/10. 1867. 
- 25. November 1910, Cl'. J. 871/10, 1798. 
- 9. Dezember 1910, Cl'. I. 920/10. 1872. 
- 20. Dezember 1910, Cl'. 1. 958/10. 1799. 
- 25. Jänner 1911, Cl'. II. 30/11. 1993. 
- 3.l1ärz 1911, Cr. 1. 167/11. 1990. 
- 4 .• April 1911, Cl'. I. 237/11. 1983. 
- 11. Dezember 1911, Cl'. I. 896/11. 2047. 
- 16. Februar 1912, Cr. 1.158(12. 2055. 
- 20. Februar 1912, Cl'. 1. 172/12. 2045. 
-- 27. Februar 1912, Cl'. H. 169/12. 2148. 
- 3. April 1912, 01'. IV. 260/12. 2057. 
- 7. Juni 1912, Cr.I. 428/12. 2051. 
--. 1ö. Oktobet 1.912, CLl. 7-14/12. 21bb. 
- 22. November 1912) Cl'. 1. 840/12. 21St" 
- 3. Dezember 1912, Cr. I. 866/12. 2154. 
-- 3. Dezember 1912) Ur. 1. 869/12. 2161. 
- 10. Dezember 1912, Cr. 1. 868/12. 2170. 
- 10. Dezember 1912, Or. 1. 892/12. 2153. 
- 18. Dezember 1912, Cr. IV. 1101/13. 2HG. 
_. 27. Dezember 1912, Cl'. 1. 935/12. 2157. 
- 27. Dezember 1912, Cr. 1. 941/12. 21H2. 
- 3. Jänner 1913, Cl'. IV. 1138/12. 21JH. 
- 13. 1913, Cr. I. 9/13. 2169. 
- 16. 1913, Cr. I. 135/13. 2169. 
- 26. Februar 1913, Cr. IH. 187/13. 2159. 
- 12. März 1913, Cr. 1. 177/13. 2167. 



li 

LI! 

Proßnitz. 
Entscheidung vom 
- 27. Jiinner 1911, Cr. IJ 203/11. 2084. 
- 7. Fehruar 1911, Cr. 1.19/11. 2070. 
- 10. März 1911, Cr. 1. 28/11. 2067. 
- 5. ~bi 1911, Cr. 51/11. 2082. 
- 15. Juli1911, Cr. I. 66/11. 2065. 
- 12. Jänner 1912, Cr. I. 4/12. 2066. 
- 24. Mai 1912, Cr.1. 53/12. 2068. 
- 19. Jun; 1912, Cr. I. 62/12. 2071. 

Tepiitz. 
Entscheidung vom 
- 9. Jänner 1911, Cr. I. 5/11. 2199. 
- 24. April 1911, Cr. I. 91/11. 2202. 
. - 16. September 1911, Cr. I. 211/11. 2200. 
- 3. Jänner 1912, Cr. I. 401/11. 2204. 
- 3. Jänner 1912, Cr.1. 1/12. 2203. 
- 29. ~[ärz 1912, Cr. I. 69/12. 2198. 
- 21. Juni 1912, Cr. 1. 566/12. 2201. 
- 1. Juli 1912, Cr. I. 209/12. 2206. 

11. Septemher 1912, Cr. I. 265/12. 2197. 

Triest. 
Entscheidung vom 
- 14. August 1905, Cr. 210/8. 1709. 
- 21. Au~ust 1908. Cr. 217/8. 1710. 
- 25. Septemher 1908, Cr. 318/3. 1716. 
- 29. September 1908, Cr. 328.'8. 1713. 
- 16. Oktober 1908, Cr. 362/8. 1711. 
- 4. NOYember 1908. Cl'. 398/8. 1714. 
- 23.lIärz 1909, Cr. II. 48/9. 1712. 
- 14. Alai 1909, Cl'. II. 78/9. 1715. 
~.- 8. Juli 1910, Cr. II. 110/10. 1886. 

Wien. 
Entscheidung vem 
- 17. November 1908, Cr. I. 784/8. 1655. 
- 26. November 1908, Cr. II. 1303/8. 1656. 
- 28. Dezember 1908, Cr I. 890/8. 1653. 
- 3. April 1909, Cr. IV. G09/9. 1654. 
- 10. Mai 1909, Cl'. VI. 916/9. 1625. 
- 12. Alai 1909, Cr. IV. 817/9. 1624. 
- 26. ~lai 1909, Cl'. I. 412/9. 1627. 
- 3. Juni 1909, Cr. VI. 1021/9. 1626. 
- 11. Juni 1909, Cl'. VI. 1054'9. 1633. 
- 11. Juni 1909, Cr. VI. 1056/9. 1629. 
- 18. Juni 1909,.Cr. V. 594/9. '1630. 
- 7. Juli 1909, Cr. I. 5zr,/9. 1628. 
- 7. Juli 1909, Cr. IV. 1121/9. 163l. 
- 8. Juli 1909, Cr. VI. 1190/9. 1632. 
- 15. Juli 1909, Cl'. VI. 1203/9. 1634. 
- 15. ,Tuli 1909, Cr. VI. 1221,'9. 1635 
- 20. Juli 1900, Cl'. L 567/9. 1636. 
- 22. Juli 1909, Cl'. VI. 1078/9. 1637. 
- 6. August 1909, Cr. I. 611/9. 1638. 
- 9. August 1909, Cl'. VI. 1288/9. 1639. 
- 16. Au,,"ust 1~09, Cr. VI, 1231/9. 1640. 
- 23. Au~ust 190n, Cr. VI. 1453'9. 1641. 
- 26. Au~ust lDGn, Cr IV. 1350/9. 1M2. 

11. September 190n, Cr. 11'.1421/9. 1643. 
- 13. September 1909, Cr. III. 1417/9. 1644. 
- 15. September 1909, Cr. IV. 1462/9. 1645. 
- 30. September 1909, Cr. IlI. 155S;9. 1M6. 

~ 8. Oktober 1909, Cr. 1. 757/9. 1647. 

Entscheidung vom 
- 12. Oktober 1909, Cr. V.1007/9. 1737. 
- 13. Oktober 1909. Cr. IH.le30/9. 1732. 
- 14. Oktober 1909, Cr. Il. 991/9. 1749. 
- 20. Oktober 1909, Cr. VI. 1769/9. 1758. 
- 30. Oktober 1909, Cr. 1. 814/9. 1738. 
- 8.::'fowmber 1909. Cr. VI. 1850/9. 1761. 
-11.November1909,Cr.IL1091/9. 1747. 
- 16. November 1909, Cr. n.1914/9. 1744. 
- 20. Novemher 19W, Cr. 1. 9,4/9. 1735. 
- 26. November 1909, Cr. V. 1204/9. 1741. 
- 27. No\'ember 1909, Cr. III. 1903/9. 1740. 
- 4. Dezember 1909, Cr. I. 1044/9. 1760. 
- 6. Dezember 1909, C7. n.1459/9. 1746. 
- 9. Dezember 1909. Cr. IV. 190D/9. 1731. 
- 13. Dezember 1909, Cr. VI. 20i7 /9. 1755. 
- 17. Dezember 1909, Cl'. V.1240j9. 1742. 
- 28. Dezember 1909, Cr. V. 1344/9. 1752. 
- 5. Jänner 1910,'Cr. 1.1179/9. 1743. 
- 7. Jänner 1910, Cr. V.1375,!9. 1733. 
- 11. Jänner 1910, Cr. V. 1306/9. 1739. 

. - 19. Jänner 1910, Cr. VI. 2066/9. 1756. 
- 22. Jänner 1910, Cr. IV. 153/10. 1729. 
_. 5. Fehruar 1910, Cr. I. 132110. 1734. 
- 10. Februar 1910, Cr. VI. 476/10. 1757. 
- 12. Februar 1910. Cl'. IV. 369110. 1754. 

12. Februar 1910, Cr.IV.3G9/lO. 1754. 
- 16. Februar 1910, Cr. VI. 550/10. 1759. 
-- 1. Mitrz 1910, Cr. V. 258/10. 1730. 
- 3.l\Iärz 1910, Cl'. 1. 237/10. 1736. 
- 9. März 1910. Cr. IV. 545/10. 17.'\0. 
- 10. März 1910, Cr. VI. 50/10. 1748. 
- 26. März 1910, Cr. IV. 657/10. 1753. 
- 8. April 1810, Cl'. L 361/10. 1751. 
- 7.M"i 1910, Cr. ITI. 807/10. 1745. 
- 31. Mai 1910, Cr. V. 5R3/10. 1820. 
- 1. Juni 1910, Cl'. IV.I007 /10. 1821. 
- 3. Juni 1910, Cr. V. 514/10. 1826. 
- 6. Juni 1910, Cr. VI. 1116110. 1819. 
- 10. Juni 1910, Cr. V. 614/10. 1825. 
- 27. Juli 1910, Cr. VII. 97/10. 1812. 
- 12. August 1910, Cr. VII. 14fi/l0. 1817. 
- 18. August 1910, Cr. III.1509/10. 1822. 
- 19.August1910,Cr. VII. 19l/10, 1796. 
- 24. August. 1010, Cr. VII. 140/10. 1809. 
- 7. September 1910, Cr. VII. 225/10. 1811. 
- 7. September 1910, Cr. IV. 1533/10. 1823. 
- 16. Sep\ember 1910, Cr. VII. 247/10. 1810. 
- 19. Sept ember HllO, Cr. VIL 269/10. 18lG. 
- 29. September 1910, Cr. VII. 284/10. 1815. 
- 1. Oktober 1010. Cr. IV. IG64/10. 1814. 
- 5. Oktober 1910, Cr. VI, 1809/10. 19:,6. 
- 11. Oktober 1910, Cr. VII. 335/10. 1958. 
- 11. Oktober 1910, Cr. n.l020/l0. 1949. 
- 12. Oktober 1910. Cr. IV. 1739/10. 1805. 
- 13. Oktober 1910, Cr. VII. 342/10. 1813. 
- 14. Oktoher 1910, Cr. J. 391.'10. 1824. 
- 28. Oktober 1910, Cr. VII. 390/10. 1954. 
- 4. November 1910, Cr. VII. 436/10. 1695. 
- 11. November 1910, Cr. VII. 464/10. 1948. 
- 6. Dezember 1910, Cr. VII. 537/10 1896. 
- 9. Dezember 1910. Cr. VII. 574/10. 1946. 
- 24. Dezember 1910, Cr. IV. 2144/10. 1909. 
- 28. Dezember 1910, Cr. IV. 2109/10. 1906. 
- 29. Dezember 1910, Cr. VII. 2362/10. 1957. 
- 13. Jänner 1911, Cr. V. 85/11. 1953. 
- 17. Jänner 1011, Cr. V.RS/l1. 19l? 
- 11. Februar 1911, Cr. IV. 288/11. 1952. 
- 15. Februar 1911, Cr. IV. 317/11. 1950. 

Entscheidung vom 
- 18. Februar 1911, Cr. Irr. 218/11. 1944. 
- 21. Februar 1911, Cr. V. 214/11. 1955. 
- 24. Februar 191.1, Cr. VII, 1/11. 1943. 
- 27. Februar 1911, Cr. VI. 511/11. 1911. 
- 1. M:l,z 1911, Cr. V. 21)1/1 t. 1951. 
- 13. ~nrz 1911, Cl'. VII. 773/11. 1945. 
- 15. März 1911, Cr. IV. 14/11. 1959. 
- 19. 11 [:r,l 1"11, Cr. IV. 664/11. 1908. 
- 22. April 1911, Cr. IV. 695/11. 1910. 
- 1. Juni 1911, Cr. 11. 590/11. 2029. 
- 1. Juni 1911, Cr. VI. 1229/11. 2017. 
- 7. Juni 1911, Cr. IlI.1036/11, 2034. 
- 10. Juni 1911, Cr. VI. 147/11. 2080. 
- 16. Juni 1911, Cr. Ir. 666/11. 2030. 
- la. Juni 1911, Cr. V. G73/11. 2011. 
- 21 .. Tuni 1911, Cr. I. 65/11. 2006. 
- 23. Juni 1911, Cr. V. 741/11. 2.013 . 
- 4. Juli 1~11, Cr. V. 652/11. 2009. 
- 7. Juli 1811, Cr. I. 701/1 L lU9G. 
- 8. Juli l~ll, Cr. III.1129/11. 2031. 
- 15. Juli 1911, Cr. IH.1369/11. 2033. 
- 21. Juli 1911, er. 1. C51/11. 2014. 
- 27. Ju!i 1911, Cr. VI. 1612/11. 2023. 
- 2Q. Juli 1911, Cr.l. 751/11. 1997. 
- 28. Juli 1911, Cr. IV. 1200/11. 2008. 
- 28. Juli 1910, Cr. IV. 12D7/11. 2022. 
- 4. Angu;t 1811, Cr. 1. 760/11. 2005. 
- 23. AU!(U1t 1911, Cr. VII. 986/11. 2024. 
- 29. Auqu;t 1911, Cr. I. S29111. 2004. 
- 4. Eo>ptember 10ll, Cr. II. 885/11. 2021 
- 5. Septemim j 911. Cr. 1. 8~9 /11. 2003. 
- 11. ßeptember 1911, Cr. H. 8ßQ/l1. 2020. 
- 14. September 1911 Cr. V1.1S3·;/11. 2012. 
- 19. September 1911, Cr. V. 1092/11. 2015. 
- 19. September 1911, Cr. VI. 181G/l1. 1994. 
- 22. September 1911, Cr. I. 89G/11. 2002. 
- 2o!. September 1911, Cl'. VII.I0S5/1i. 2028. 
- 27. S'ptember lDlt, Cr. VI. 1970/11. 1995. 
- 28. September 1911, Cr.VII.I00? /11. 2025. 
- 2. Oktober 1911, Cr. L 905/11. 2001. 
- 2. Oktr,her lfjll, Cr. Il. 973/11. 2018. 
- 12. Oktober 19l1, Cr. VII. 998/11. 2027. 
- 16. Oktober 1911, Cr. IL 993/11. 2007. 
- !O. Oktober IHll, Cl'. Vr. 20%/11. 1999. 
- 23. Oktober Wl1, Cr. VI. 2079/11. 2032. 
- 9. November 19l1, Cr. VI 2229/11. 1998. 
- lO.November 1Pll, Cr.VII. 1332/11. 2010. 
- 14. Novemher 1011, Cr. V. 1328/11. 2010. 
- 15. November 1()1l, Cr. VII. 1404/11. 2026. 
- 20. Novemher 1911, Cr. V. 13;,l/11- 2016. 
- 7. Jänner 1012, Cr. IrI. 2750/12. 2179. 
- 18. Jänner 1012, Cr. VI. 387/12. 2099. 
- 22. Jänner 1912, Cr. VI. 417/12. 2109. 
- 23. Jänner 1012, Cr. V.117/12. 20~2. 
~ 29. Jänner 1912, Cr. VI. 439/12. 2100. 
- 9. Jänner lül2, Cr. VI. 449/12. 2103. 
- 6. Februar 1912, Cr. 1'.167/12. 203? 
- 8. Februar 1912, Cr. VIII. 9Z}12. 2035. 
- 9. Fehruar 1 Hl2, Cl'. VII. 167/12. 2038. 
-.20. Februar 1912, Cr. VII. 413/12. 2039. 
- 23. Februar 1912, Cr. III. 379/12. 2004. 
- 27. Februar 1012, r:r. V. 22[,/12. 2043. 
- 27. Februar 1012, Cr. V. 252/12. 2105. 
- 29. Februnr 1912, Cr. VI. 62[)j12. 20ßO. 
- 2. ~rürz 1912, Cr. Ill. 471/12. 2113. 
- 7.1LLrz 1012 Cl'. IH. 4%,'12. 2110, 
- 7. März H112 Cr. VI. 665/12. 2102. 
- 1(), M"r.1912, Cl'. 11. 334/12. 20~O. 

UII 

Entscheidung \'Om 
- 18. ~I1r7. 1012, Cr. VI. 712/12. 2095. 
- 20 März 1912, Cr. IV. 497/12. 2041. 
- 27.lIHirz 1912, Cr. I. 300/12. 2086. 
- 28. ~Iärz 1912, Cr. VI. 775/12. 2097. 
- 28. M~rz 1912, Cr. VI. 799/12. 2104. 
- 4. April. 1912, Cr. 1'1.1. 669/12. 2114. 
- 13. '\1',,11912, Cr. '11. 704/12. 2111. 
- 18. AprillDl2, Cr. VUI. 21/12. 2085 

22. April 1912, Cr. VI. 891/12. 2088' 
- 1.1fni 1912, Cl'. VI. 813/12. 2101. . 
- 10.1[ai 1912, Cr. II. 53.[/12. 2108. 
- 13. Mai 1912, Cl'. VI. 978/12. 2091 
- 17. ~[ai 1912, Cr. IV. 701/12. 2092: 
- 21. ~rai 1912, Cr. VII. 400/12. 2098. 
- 21. ]\fai 1912, Cr. V. 599/12. 2106. 
- 25. ::\Iai 1912, Cl'. 11. 598/12. 2072 
- 30. Mai 1912, Cr. VII. 232/12. 2083. 
- 7. Juni 1912, Cl'. 903/12. 2107. 
- 12. Juni 1912, Cr. I. 478/12. 2112. 
- 24. Juni 1912, Cr. VII. 979/12. 2090. 
- 26. Juni 1912, Cr. I. 517/12. 2090 . 
- 26. Juni 1912, Cr. I. 562/12. 2093. 
- 4. Juli 1912, Cr. VII. 1008/12. 2089. 
- 8. Juli 1012, Cr. IV. 1077/12. 2178. 
- 8. Juli 1012, Cl'. IH. 1381/12. 2163. 
- 10. Juli 1912, Cr. VI. 1265/12. 2187. 
- 18. Juli 1912, Cr. UI. 1462/12. 2184. 
- 18. Juli 1912, Cr. IH. 1471/12. 2183. 
- 20. Juli 1912, Cr. VIII. 3%/12. 2190. 
- 29. Juli 1912, Cl'. IV. 1182/12. 2171. 
- 31. Juli 1912, Cr.1. 470/12. 2087. 
- 1. August 1912, Cl'. VI. 1344/12. 2188. 
- 16. August 1012, Cl'. VII. 1288/12. 2147. 
- 17. August 1912, Cr. VIII. 432/12. 219l. 
- 19. August ID12, Cr. IV. 1271/12. 2177. 
- 22. August 1912, Cr. VI. 1-165/12. 2185. 
- 2. September 1912, Cl'. VI. 1498/12. 2156. 
- 5. September 1912, Cl'. V. 1025/12. 2182. 
- 6. September 1912, Cr. II. 905/12. 2164. 
- 23. September 1912, Cr. VI. 160S/12. 2192. 
- 24. September 1912, Cl'. V. 1117/12. 2173. 
- 17. Oktober 1912, Cr. IH. 2061/12. 2152. 
- 22. Oktober 1912, Cl'. VII. 1553/12. 2195. 
- 26. Oktober 1912, Cr. Ir. 1106/12. 2185. 
- 29. Oktober 1912, Cr. V. 1356/12. 2166. 
- 29. Oktober 1912, Cr. VI. 1791/12. 2193. 
- 5. November 1912, Cr. Yll. 1621/12. 2160. 
- 7. November 1912, Cr. Irr. 2330/12. 2151. 
- 12. November 1912, Cr. VII. 1660/12. 2205. 
-, 18. November 1912, Cl'. VI. 1884/12. 2194. 
- 10. NO"ember 1912, Cr. VII. 1673/12.2196. 
- 28. November 1912, Cr. IU. 2465/12. 2150. 
- 28. November 1912, Cr. II!. 2482/12. 2181. 
- 12. Dezember 1912, Cl'. IV. 1853/12. 2176. 
- 14. Dezember 1912, Cr. 11. 1267/12. 2172. 
- 14. Dezember 1912, Cr. Ir. 1288/12. 2155. 
- 18. Dezember 1912, Cr. IV. 1880/12. 2175. 
- 19. Dezember 1912, Cl'. V. 1509/12. 2168. 
- 19. Dezember 1912, Cr. V.IBOS/12. 2188. 
- 19. Dezember 1912, Cl'. III. 2668/12. 2180. 
- 27. Dezember 1912, Cr. IV. 1922/12. 2174. 
- 2. Jänner 1913, Cr. VI. 2098/12. 2189. 

Landesgericht ßl'i.inn, 
Entscheidung vom 
- 28. Nov~mber 1905.eg. r. 436/8,437/8. 1657. 
- 12. Mai 1909, Cg. 1. 186/9. 1672. 

e 



LIV 

Entscheidung vom 
-- 14. Februar 1910, R. 1. 1/10. 1853. 
- 3. Juni 1910, eg. 1.182/10. 1847. 
- 5 Oktob€r 1918. eg. 1. 398/10. 1829. 
- 4. Februar Cg. 1. 40/11. 1882. 
- 30. März 1911. I. 1/11. 1930. 
- 22. April 191i; 1. 19S/1 1. 1932. 
- 5. Oktober 1911, II. 485/11. .2056. 
- 2. April 1912, Cg. 188/12. 2115. 

Landcsge:riclü Graz. 

Erdscheidung vom 
- 6. Juni 1910;R. 1. 
~. 23. Juni 1910, R. 1. 
- 1"7. Septemhor 
- 17. Juni 1911. (> 
- 16. Oktober 
-- 12. Dezem ber 

vom 

1861. 

- 19. R. VIII. 187/9. 1690. 
- 24. Dezember Ne. VIII. 52/9. 1691. 

- 10. J'uli 
- 22. Juli 

VIII. l/n. 21>19. 
2022. 

2204. 

Entscheidung vom 
- 28. ~1ärz 1911, Cg. 1. 105/1.1. 1903. 
- 27. 1911. eg. L 234/11. 1965. 
- 10. 1\n1, Cg. I. 267/11. 1969. 
- 21. 1911, Cg. I. 394/11. 1973. 

Kreisg'ertcht OlmUtz. 
Entscheidung vom 
- 11. März 1912, üg", 1. 1/12. 2066< 

Kreisgericht PUsen. 
Entscheidung vom 
- 15. Juni 1909, Cg. IH. 32/9, 1650. 

I;ßU(lesg'cricht Pl'ag< 
Ef1~scheidung vom 

II.4/9. 1667. 
II. 11/9. 1668. 
8/11. 1990. 

- 26. April 1912, II.118/12, 2057. 
- 30. NOYCll1ber 1912, Cg.II. 2158. 
- 11. Jänner 11. 2170. 
-- 17. März 
,- 19. ~färz 

Kreisgericllt 'reschen. 
Entscheidung vom 
- 26. November 1907, Cr. 11/7. 1727. 

LtHlflGsgcricht "','."~n",, 
Enrscheici!mg vom 
- 29. August 1910, eg. IL 258/10. 1818. 

:r..andcsgericht \l'ien .. 
Entscheidung vom 

Oberster Gerichtshof. 
Entscheidung vom 
- 17. Jliai 1911. Rv. 11. 2063. 
- 14·, Juni ]~1111 Hv. L 2064. 

Gewerbegerichtliche Entscheidungen. Nr. 2063. 1 

Nr.2063. 

Dienstgeber, der von dem ihm im § 36 PensVG. eingeräumten 
Abzugsrechte keinen Gebrauch gemacht hat, ist zur nachherigen Ein

der für den Versicherten geleisteten Prämienquoten im Grunde 
des § 1042 a. b. G. B. nicht berechtigt. 

Entscheidung des Obersten Gerichtshofes vom 17. Mai 1911, Rv 1I 319/11. 
IX. Senat. 

Der bei der klagenden Gesellschaft seit etwa zwei Jahren als Ver
käufer bedienstete Beklagte wurde mit Bescheid der zuständigen Landes
stelle der allgemeinen Pensions anstalt für Angestellte vom 10. Dezember 
1909 vom 1. Jänner 1909 an nach Maßgabe des Gesetzes vom 16. De
zember 1906, R. G. Bl. NI'. 1/7, für versicherungspflichtig erklärt und die 
Yersicherungsprämie mit monatlich 24 K bestimmt, wovon dem ;Beklagten 
die Hälfte zur Last zu fallen hatte. Der seitens der klägerischen Gesell
schaft gegen diese Vorschreibung erhobene Rekurs fand Anfangs Oktober 
1909 seine abweisliche Erledigung. Unter einem wurden die für die Monate 
Jänner bis einschließlich Oktober 1909 rückständigen Versicherungs
prämien bei der Dienstgeberin eingefordert und von ihr auch tatsächlich 
bezahlt. Mit dem 30. September 1909 war das Dienstverhältnis gelöst worden. 
Im Jahre 1910 hat der Beklagte bei der allgemeinen Pensionsanstalt um 
Rückerstattung der angeblich von ihm für die Monate Jänner bis einschließ
lich September 1909 eingezahlten Dienstversicherungsprämien im Gesamt
betrage von 108 K angesucht. Nun trat die klagende Gesellschaft gegen den 
Beklagten mit dem Anspruche auf den Ersatz der auf ihn für den vorer
'wähnten Zeitraum entfallenden Prämienquoten von zusammen 120 K im 
Prozeßwege auf und ersiegte in den beiden unteren Instanzen eine ihr 
günstige Prozeßentscheidung. 

Das Urteil des Prozeßgerichtes erster Instanz wurde auf 
folgende Gründe gestützt: 

Die zur Lösung der zwischen den Parteien streitigen Rechtsfrage 
heranzuziehenden Bestimmungen des Gesetzes vom 16. Dezember 1906, 
R. G. BI. NI'. 1/7, normieren folgendes: 

§ 33: "Von den zur Sicherstellung der gesetzlichen Anwartschaft 
auf die Leistungen im Sinne des § 4 zu entrichtenden Prämien fallen in 
den ersten vier Gehaltsklassen dem Dienstgeber zwei Drittel, dem Ver
sicherten ein Drittel, in den höheren je die Hälfte zur Last. Die Prämien 
sind laut § 34 am ersten Tage jedes Kalendermonates im voraus zu ent
richten". § 36 bestimmt: "Die Pr.ämien hat der Dienstgeber abzuführen. 
Derselbe ist berechtigt, die auf den Versicherten entfallende Quote von 
dessen Bezügen monatlich in Abzug zu bringen. Dieses Recht des Abzuges 
bereits geleisteter Prämien muß bei sonstigem Erlöschen binnen drei Mo
naten ausgeübt werden." Aus der zitierten Bestimmung des § 33 ergibt 

I 



2 Gewerbegerichtliehe Entscheidungen. Nr. 2063. 

sich daß die Verpflichtung zur Prämienzahlung in den erwähnten Ge
halt~stufen sowohl den Dienstgeber als auch den Dienstnehmer, sei es nach 
verschiedenen, sei es nach gleichen Anteilen trifft. Ihre rechtliche Stellung 
ist in diesem Belange die gleiche, sie sind beide beitrag~pflichtig, sind beide 
Schuldner, jeder von ihnen zahlt bei Entrichtung der ihn gesetzlich treffen
den Quote eine materiell eigene Schuld, erfüllt eine ihn selbst treffende Ver
bindlichkeit. Wenn nun § 36 sagt, die Prämien habe (u. zw. zur Gänze) der 
Dienstgeber abzuführen, so wird dadurch an dem Wesen dieses geteilten 
Schuldverhältnisses nichts geändert. Der vom Gesetze gewählte Ausdruck: 
"hat ............ abzuführen" beinhaltet an sich nur einen tatsächlichen 
Vorgang ohne weitere juristische Konsequenz. Aller~ings will das Gesetz 
offenbar eine Haftung des Dienstgebers für die von semem Angestellten zu 
entrichtende Prämientangente statuieren, wenn dies auch, insbesondere 
für den Fall der Notwendigkeit einer zwangsweisen Eintreibung, nicht 
ausdrücklich im Gesetze zum Ausdrucke gebracht erscheint (vgI. § 38 des 
Gesetzes). Als Korrelat für diese Haftpflicht gibt nun der § 36 dem Dienst
geber die Berechtigung, die auf den Versieherten entfallende Quote von 
dessen BezüO'en monatlich in Abzug zu bringen. Dieses Recht "des Ab
zuges" ist ab~r keineswegs gleichbedeutend mi~ "Anspruch auf.Rückersatz". 
Es bedeutet vielmehr letzterem gegenüber em Plus, stellt eIlle besondere 
Art von unter gesetzlichen Schutz gestellter Selbsthilfe dar. Während 
§ 1042 a. b. G. :8: für den einen Ersatz For~ernd~n. eine:l bereits für einen 
anderen gemachten Aufwand voraussetzt, gIbt § 3ä ~es m Rede stehenden 
Gesetzes dem für seinen Angestellten haftenden DWllstgeber das Recht, 
noch bevor er die Aufwendung für ersteren gemacht hat, zur vorbeugenden 
Selbsthilfe zu greifen und durch einen Gehaltsabzug sich von .der Not
wendigkeit einer Aufwendung aus eigenem Vermögen zu befreIen. Aber 
auch insoweit es sich um bereits geleistete Prämientangenten handelt, 
bede~tet § 36· Pens V G. gegenüber § 1042 a. b. G. B. einen erweiterten 
Schutz für den Dienstgeber, er sichert ihm nämlich unbeding~ das. Ree~t 
zur Kompensation mit dem Gehaltsanspr~che, währe~d Ja eme In 

sozialen BeweO'gründen wurzelnde Tendenz m der praktJsehen Gesetzes
auslegunO" dahin geht die Kompel1sationsberechtigung gegenüber Gehalts-
tl' 1 E· und Lohnansprüchen zum mindesten innerhalb der Gr~nze (es xlstenz-

minim~ms einzuschränken oder überhaupt zu negIeren. Wenn also 
§ 36 sagt, das Recht des Abzuges bereits geleisteter Prämien m~sse ~ei 
sonstigem Erlöschen binnen drei Monaten ausgeübt wer~en, so .. helß~ dIes 
nur, daß nach Ablauf dieser Zeit die außerhalb de~ allgememen burgerh~hen 
Rechts wurzelnden eben besprochenen Prärcgatryen verloren gehen, mcht 
aber daß der auf der allrremeinen Norm des § 1042 a. b. G. B. basierende 
Rückforderungsanspruch" nach dieser Zeit erlösche. Aus diesen prinzi
piellen Gründen muß die Klägerin sohin kraft Gesetzes für berechtrgter
achtet werden, den nach dem Gesetze dem Beklagten zur Last fall.enden, 
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von ihr für ihn gemußhtenAufwand, bestehend in der Berichtigung von zehn 
Versicherungsprämientangenten zu 12 K = 120 K rückersetzt zu verlangen. 

D1S Berufungsgericht hat sich von nachstehenden Erwägungen 
leiten lassen: 

Das Berufungsgeticht kann allerdings der Auslegung, die der 
Erstrichter dem § 36 PellsVG. gibt, nicht beitreten; es meint viel
mehr mit dem Beklagten, daß diese Norm im Belange der Rückforderung 
der vom Dienstgeber für den Versicherten bezahlten Prämientangentell 
in Abänderung der Vorschriften des allgemeinen Privatrechtes eine drei
monatliche Präklusivfrist statuiert, um das Anwachsen dieser Forderung 
auf Summen zu verhindern, deren Eintreibung die Wirtschaft des zumeist 
kapitalsschwachen Bediensteten in Unordnung bringen könnte. Gleich
wohl "mr das erstrichterliche Urteil zu bestätigen. Der zitierte § 36 ist als 
Spezial- und Ausnahmsbestimmung einer ausdehnenden Interpretation 
unzugänglich, er kann nur auf den vorausgesetzten. Fall bezogen werden, 
daß der "Abzug" von den "Bezügen" des Versicherten möglich ist, daß 
also das Dienstverhältnis noch besteht. Hier liegt die Sache nach den Ull

bestrittenen Feststellungen des Erstrichters anders. Zur Zeit, da die Vor
schreibung der Prämien rechtskräftig ~'Urde, war der Beklagte bereits aus 
dem Dienste getreten. Die Klägerin mußte nach dem Gesetze ebenfalls 
die ganze Prämie bezahlen, hatte aber numnehr gegen den Beklagten 
den Anspruch auf Vergütung seiner Quote nicht mehr nach§36PensVG., 
also auch unberührt von der Präklusivfrist dieser Norm, sondern nach 
§ 1042 a. b. G. B. durch die ganze allgemeine Verjährungsfrist. Wenn 
der Vertreter der Berufung ausführte, daß die Klägerin bis zur Ent
scheidung des Rekurses die Prämientangente des Beklagten zurückhalten 
durfte, so bietet das Pensionsversicherungsgesetz hierfür keinen Anhalts
punkt. Im Gegenteil muß der Suspensiveffekt des Rekurses gegen die 
Prämienvorschreibung aus dem Fehlen einer ihn ausschließenden Norm 
als vom Gesetze gewollt angesehen werden. Auch von diesem Gesichts
punkte ergibt sich die Unhaltbarkeit der Ansicht der Berufung, daß die 
Präklusivfrist des § 36 PensVG. im vorliegenden Falle von dem Eintritte 
der Rechtskraft der Vorschreibung zu laufen begann. 

Der Oberste Gerichtshof hat der Revision des Beklagten Folge 
gegeben und das Klagebegehren derzeit abgewiesen. 

Gründe: 

Allerdings sprechen die §§ 33 und 35 des Gesetzes vom 16. De
zember 1906, R. G. BI. NT. 1/7, von einer Pflicht des Versicherten zur Prä
mienzahlung. Da, aber § 36 desselben Gesetzes bestinuut, daß die Prämien 
der Dienstgeber abzuführen hat und letzterem nur ein Regreßrecht gegen 
den Versicherten eingeräumt ",ird, das er durch Abzug von dessen Bezügen 
ausüben kann, ist klar, daß der Versicherungsanstalt gegenüber nur der 

1* 
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Diel1stgeber als Verpflichteter erscheint und der Versicherte nur dem 
Dienstgeber gegenüber zur Zahlung seiner Prämienquote verpflichtet ist, 
wie ja auch aus den §§ 29 und 38 PensVG. erhellt, daß Exekutionsschritte 
nicht gegen den Versicherten eingeleitet werden können. Hieraus folgt, daß 
der Dienstgeber, der die Prämien abführt, keineswegs eine Zahlung leistet, 
die der Versicherte selbst an die Anstalt zu leisten gehabt hätte, und 
daß dahcr § 1042 a. b. G. B. auf diesen Fall nicht anwendbar ist. Das 
Berufungsgericht anerkennt selbst, daß durch die dreimonatliche PräklusiY
frist des § 36 Pel1sVG. einem Anwachsen der Schuld des Versicherten und 
einer Gefährdung seiner Wirtschaft vorgebeugt werden sollte und ein Ersatz
anspruch nach dem allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuche nicht noch neben 
dem Abzugsrechte des § 36 Pens VG. bestehen könne. Im vorliegenden 
Falle sei aber von der Regel .eine Ausnahme zu machen, weil der Diel1st
geber nicht in der Lage gewesen sei, vor Rechtskraft der Prämienvor
schreibung Abzüge zu machen und bei Eintritt der Rechtskraft der 
V crsicherte nicht mern: beim Kläger bedienstet war. Für eine solche Ab
weichung vom Gesetze fehlt es an jeder Grundlage. Dem Dienstgeber stand 
sicherlich das Recht zu, die Quote des Beklagten zurückzuhalten und allen
falls zu Gericht zu erlegen, da ja noch nicht feststand, ob dem Beklagten 
oder der Versicherungsanstalt zu zahlen war. In keinem Falle geht es aber 
an, den oben angedeuteten Zweck des Gesetzes, die Schonung der wirt
schaftlichen Lage des Bediensteten dadurch zu vereiteln, daß, wenn das 
Abzugsrecht erloschen ist, die Bestilmnung des § 1042 a. b. G. B. für an
wendbar erklärt und eine Exekutionsfüln'ung in das Vermögen des Be
diensteten ·wegen weit höherer Beträge, als die dreimonatlichen Quoten 
ausmachen, ermöglicht wird. 

Es 'Nird auch geltend gemacht, daß der Beklagte bei der Pensiol1s
yersicherungsanstalt um Rückerstattung der angeblich von ihm geleisteten 
Quoten angesucht habe. SoUte Beklagter mit dem Rückerstattungsan
spruche durchdringen, dann wird Klägerin aus dem Titel der Bereicherung 
die Zahlung des eingeklagten Betrages verlangen können. Derzeit liegt eine 
Bereicherung noch nicht vor und war deshalb die Klage in Stattgebung der 
auf § 503, Z. 4 Z. P.O. gestützten Revision für derzeit abzuweisen. 

NI'. 2064-. 
in Ansehung bereits fälliger, jedoch vom Dienstgeber an die Pensions
anstalt noch nicht abgeführter Prämienquoten besteht das Abzugsrecht 

des § 36 PensVG. nicht. 
Entscheidung des Obersten Gerichtshofes vom 14. Juni 1911, Rv I 503/11. -

IH. Senat. 

Kläger war bei der beklagten Gemeinde als Sekretär angestellt und 
mit dem unangefochten gebliebenen Bescheide der zuständigen Landes-
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",elle der allgemeinen Pensionsanstalt für Angestellte vom 21. Juni 1909 
für die Zeit vom 1. Jänner 1909 ab als nach dem Gesetze vöm 16. Dezem
ber 1906, R. G. BI. NI. 1/7, versicherungspflichtig erklärt. Die Versiche
nmgsprämie wurde auf monatlich 24 K bestimmt, wovon die Hälfte auf 
den Kläger als Versicherten entfiel. Wegen schwebender Entscheidung über 
die Versicherungspflicht des Klägers wmden von der Gemeinde die Ver
sicherungsprämien für die Monate Jänner bis einschließlich Juni 1909 an 
die Landesstelle der allgemeinen Pensionsal1stalt für Angestellte nicht 
abgeführt; sie ,vurden auch nach dem 1. Juli 1909 nicht entrichtet. Gleich
wohl wurden aber von der Gemeinde die für das erste Halbjaln' 1909 auf 
den Kläger entfallenden Quoten von zusammen 72 Kam 1. November 1909 
\'on dessen Gehalt in Abzug gebracht und wurde der weg'en dieses Abzuges' 
\'om Kläger nicht angenommene restliche Novembergehalt von 170 K 
für ihn bei einer Sparkasse erlegt. Dem nunmehr vom Kläger gegen die 
beklagte Gemeinde im Prozeßwege gestellten Begehren auf Bezahlung 
des ungeschmälerten Novembergehaltes von 242 K wurde vom Prozeß
gerichte erster Instanz nur bezüglich des Teilbetrages von 170 K 
stattgegeben, indem der Abzug von 72 Kmit folgender Begründung für 
gerechtfertigt erkannt wurde. 

Kläger behauptet, daß Beklagte nach dem Gesetze nieht berechtigt 
monatlich mehr als 12 K in Abzug zu bringen (§§36, 79 und 83Pens VG.). 

Kläger wurde mit Bescheid vom 21. Juni 1909 ab 1. Jänner 1909 als 
nrsicherungspflichtig . erklärt. Es waren demnach bis zur Zustellung' 
dieses Bescheides mindestens schon sechs Prämien fällig. Die Prämien 
sind im voraus zu entrichten (§ 34) und durch den Dienstgeber abzu
führen (§ 36). Hätte Beklagte z. B. im Juni 1909 die bereits fälligen 
Prämien bezahlt und wäre sie nach § 83 nicht berechtigt, vom :Monats
gehalte mehr als die den Kläger treffende Quote in Abzug zu bringen, 
dann würde Beklagte gar nicht in der Lage sein, vom Kläger die auf 
ihn entfallende Hälfte der geleisteten Prämiensumme im Wege des Ab
zuges hereinzubringen, weil nach § 36, Absatz 2 das Recht des Abzuges 
nach drei J\10naten erlischt. Derartige Fälle können aus verschiedenen 
Gründen - Ergreifung von Rechtsmitteln - leicht eintreten. Der Dienst
geber müßte demnach dieses Risiko der Einbringlichkeit der den Be
diensteten treffenden Prämienquoten tragen. Bei dieser Erwägung kam 
das Gericht zu der Anschauung, daß der § 83 im Zusamlnenhalte mit den 
§§ 34, 35 und 36 dahin aufzufassen ist, daß der Diel1stgeber dem Versicherten 
von dem Monatsgehalte nicht melu' abziehen darf, als der letztere zu den 
Prämien beizutragen hatte. Der von der Beklagten dem Kläger gemachte 
,\bzug kann deshalb nielit als gesetzwidrig angefochten werden: . 

Vom Berufungsgerichte wurde der Abzug von '72 K für un
statthaft erklärt und dem Kläger dieser Mehrbetrag aus nachstehenden 
Er\vägungenzugesproehel1: . 
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Gemäß § 36 PensVG. erster Satz des ersten Absatzes, fungieren 
die Dienstgeber als Einziehungsorgane der Pensionsanstalt hinsichtlich 
der die Dienstnehmer treffenden Prämienquoten und sind berechtigt, 
diese Quoten vom Gehalte des ~ Dienstnehmers monatlich in Abzug zu 
bringen (§ 36, zweiter Satz des ersten Absatzes). Der Ausdruck" ent
fallende Quote" ist infolge der Zitation des § 33 im § 36 als der monat
liche Betrag der Prämie, den der Dienstnehmer zu leisten hat, aufzu
fassen. Der zweite Absatz des § 36 Pens V G. erklärt dieses Recht des 
Abzuges hinsichtlich geleisteter Prämien als erloschen, wenn es nicht 
binnen drei Monaten ausgeübt wird. D,is Berufungsgericht interpretiert 
den § 36 PensVG. folgendermaßen: 

Aus § 33, Absatz 2, ergibt sich, daß prämienpflichtig gegenüber der 
Pellsionsanstalt nach dem ebenda aufgestellten Schlüssel die Dienstgeber 
und die Dienstnehmer sind; dagegen erscheint gGmäß § 36, AbsBJz 1, erster 
Satz, hinsichtlich der Prämienquoten der Dienstnehmer als gesetzlicher 
Einkassierungsmandatar der Pensionsanstalt der Dienstgeber. Hieraus 
folgt weiter, daß es einer gesetzlichen Ermächtigung der Dienstgeber zum 
Abzuge der Prämienquote der Angestellten von deren Gehalte nicht be
durfte. Es muß daher dem zweiten Satze des ersten Absatzes des § 36 
PensVG. noch ein anderer gesetzgeberischer Gedanke innewohnen und 
diesen erblickt das Berufungsgericht darin, daß das Gesetz monatliche 
Abzüge, die die monatliche Prämien quote des Angestellten übersteigen, 
mit Ausnahme der im folgenden dargestellten Modifikation nicht zu
lassen wollte. Der Dienstgeber soll eben nur berechtigt sein, monatlich 
die Monatsprämienquote abzuziehen. Der gesetzgeberische Grundgedanke 
liegt darin, daß die Dienstgeber keine Anhäufung von Prämienquoten vor
nehmen und durch deren einmaligen Abzug oder deren Abzug in größeren 
Raten den Bediensteten in Notstand bringen und seine Lebensführung 
und Bedürfnisbefriedigung stören und außerdem auf diese Weise das als 
Wohlfahrtsinstitution gedachte Gesetz ad absurdum führen und zu einer 
Geißel für die Dienstnehmer machen. Im zweiten Absatze des § 36 ha,ndelt 
es sich nicht um die Abzugsbefugnis aus dem Grunde des gesetzlichen Ein
kassierungsmandates, wenn auch der Gesetzeswortlaut diesfalls irreführend 
ist, sondern um das Regreßrecht des Dienstgebers, der Prämienquoten für 
den Dienstnehmer bezahlt hat. Dieses Regreßrecht, das sonst an die all
gemeinen Verjährungsfristen gebunden wäre, wird unter eine privilegierte 
Verjährungsfrist von drei Monaten gestellt. Dar gesetzgeberische Grund
gedanke ist der gleiche, der hinsichtlich des ersten Absatzes .des § 36 aus
gefühxt wurde. Das Berufungsgericht gelangte nun mit Rücksicht auf 
dieses gemeinsame legislatorische Motiv .zur Anschauung, daß auch hin
sichtlich jener Prämienquoten, die Unternehmer noch nicht für ihre Ange
stellten hezahlt haben, deren Abzugsrecht biullendr€i Monaten nach Fällig
keit der betreffenden Quoten erlösche, so daß der zweite Satz des ersten 
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Absatzes des § 36 dahin zu interpretieren sei, daß die lHaximalabzugsquote 
für jeden Monat einundeinhalbe Prämiellquote betragen dürfe. Durch diese 
Interpretation des Gesetzes werden jene gewiß begründeten Bedenken des 
Erstrichters gegen die strengere Auffassung des § 36, Absatz 1 beseitigt 
und jene Härten, die sie im Gefolge hätte und die das Gesetz offensichtlich 
dnrch die Norm des zweiten Absatzes des § 36 vermeiden wollte, beseitigt. 
Die erstrichterliche Auffassung würde aber auch eine klaffende Lücke im 
Gesetze aufzeigen, die dem Gesetzgeber unmöglich zugemutet werden 
darf. Als Axiom muß g,üten, daß ein Gesetz, das ausschließlich eine Gesetz
materie regelt, ein in sich geschlossenes logisches Rechtssystem darstellt 
lInd daher ebensowenig für Lücken wie für unlösbare Widersprüche Raum 
hat. Entsprechend dieser Rechtsauffassung hat das Berufungsgericht ange
nommen, daß die Beklagte, die festgestelltermaßen für den Kläger über
haupt noch nicht einen Heller an Prämie bezahlt hat, zum Abzuge der 
Prämiel1quoten für die Zeit VDm 1. Jänner 1209 bis einschließlich 30. Juni 
1909 von zusammen 72 K nicht mehr berechtigt ist. 

Hieraus ergibt sich die Änderung des erstrichterlichen Urteiles im 
Sinne dieses Urteiles des BerufUllgsgerichtes. 

Der Oberste Gerichtshof hat der Re,risiol1 der beklagten Ge
meinde keine Folge gegeben. 

Gründe: 

Die Revision bekämpft unter Anrufung des Revisionsgrundes des 
§ 503, Z. 4 Z. P. O. lediglich den Zuspruch des Mehrbetrages von 72 K 
samt Zinsen, indem sie behauptet, Kläger· habe in Ansehung dieses ihm 
vom Gehalte abgezogenen Betrages die Verjährung im Sinne des § 36, 
Absatz 2 Pens VG. gar nicht eingewendet, von Amts wegen dürfe aber 
nach den Bestimmungen des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches die 
Verjährung nicht berücksichtigt werden, überdies sei auch die Rechts
ansicht des Berufungsgerichtes, daß das Abzugsrecht auch bezüglich noch 
nicht bezahlter Prämien binnen drei l\10natel1 erlösche, unrichtig. Die 
erstere Behauptung ist aktemvidrig; denn, wie aus dem Verhandlungs
protokolle vom 28. Dezember 1910 hervorgeht, hat Kläger die Berechtigung 
der Beklagten zum gegenständlichen Abzuge unter Berufung auf die §§ 36 
und 83 PensVG. bestritten. Da es sich übrigens auch im § 36, Absatz 2 
PensVG. um eine auf öffentlichrechtlicher Grundlage beruhende, z\\'ingende 
Gesetzesvorschrift handelt, wie sich aus § 79 PellsVG. ergibt, könnte 
die Vorschrift des § 1501 a. b. G. B. gegebenenfalls überhaupt nicht zur 
Anwendung kommel1. Was aber die angeblich unrichtige Auslegung des § 36 
Pens Y G. durch das Berufungsgericht betrifft, so ist folgendes zu bemerken: 
Die Pflicht zur Prämienzahlung begann für beide Prozeßpartein mit Rück
sicht auf den Zeitpunkt der Anstellung des Klägers im Dienste der 
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Beklagten (13. Dezember 1897) mit dem Tage des Beginnes der Wirksimilieit 
des Pensionsversicherungsgesetzes, wie sich aus den §§ 35 und 1 dieses 
Gesetzes ergibt; von diesem Zeitpunkte an hätte Beklagte auch ihr 
Abzugsrecht im Sinne des § 36.zit. Ges. monatlich ausüben können und die 
Prämien monatlich im vorhinein zahlen sollen, ohne daß es einer Prämien
vorschreibung durch die Landesstelle der Pensionsversicherungsanstalt 
bedurfte (§ 34 PensVG.). Das Gesetz räumt dem Dienstgeber ein Abzugs
recht überhaupt nur für fällige Prämien, die er bezahlt, ein und schränkt 
selbst dieses Abzugsrecht auf die Dauer von drei Monaten ein. Diese Be
stimmung beruht ebenso, wie die analoge des § 22 UVG. und des § 36 
KVG., auf Erwägungen sozialpolitischer Natur, die darauf gerichtet sind, 
unter allen Umständen zu verhüten, daß durch die Nachlässigkeit des 
Dienstgebers in der Abfuhr der Prämien, die er allein zu verantworten hat, 
die als Wohlfahrts einrichtung gedachte Zwallgsversicherung zu einer drücken
den Last für die im allgemeinen wirtschaftlich schwächeren Dienstnehmer 
werde. Ein Abzugsrecht in Ansehung fälliger, aber nicht geleisteter Prämien
quoten könnte aber für den Dienstnehmer um so verderblicher werden, 
als im Pensionsversicherungsgesetze auch die Beschränkung der Dauer ,eines 
solchen Rechtes nicht vorgesehen ist, was ebenso deutlich erkennen läßt, 
daß das Gesetz ein solches Abzugsrecht als gar nicht bestehend ange
nommen hat. In einem solchen zeitlich nicht beschränkten Abzugsrechte 
würde überdies eine nicht zu rechtfertigende Begünstigung des mit den 
Prämienzahlungen säumigen Dienstgebers gegenüber dem nichtsäumigen 
liegen, dessen Abzugsrecht schon binnen drei .Monaten erlischt. Eine aus
dehnende Auslegung des zweiten Absatzes des § 36 PensVG. dahin, daß 
auch in Ansehung nicht geleisteter Prämien ein Abzugsrecht für die 
Dauer von drei .Monaten bestehe, erscheint mit Rücksicht auf den klaren 
und bestimmten Wortlaut des Gesetzes ausgeschlossen. Indem der zweite 
Absatz des § 36 mit den Worten "dieses Recht" auf den ersten Absatz 
Bezug nimmt, schränkt er das in diesem normierte Abzugsrecht auf die 
bereits geleisteten Prämien ein. .Mit Recht hat deshalb das Berufungs
gericht den unberechtigt in Abzug gebrachten Teilbetrag von 72 K samt 
Zinsen dem Kläger zugesprochen. 

Nr.2065. 
Die Vorschriften über die Barzahlung der löhne schließen die Kom
pensation mit der Forderung des Gewerbeinhabers aus abgenommenen 

Waren nicht aus. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Proßnitz vom 15. Juli 1911, Cr. I 66/11. 

Gegenüber der ihrer Richtigkeit und Fälligkeit nach unbestrittenen 
Gehaltsforderung ihres Handlungsgehilfen per 60 K, machte die Be
klagt!3,welche die Kleiderkonfektion en gros betreibt, lediglich eine Gegen-
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forderung von 120 K geltend, welche ihr dadurch erwachsen war, daß der 
Kläger bei ihr für sich und seine Familienangehörigen fertige Kleider und 
Stoffe abgenommen hat. 

Unbestrittenermaßen hat die Beklagte dem Kläger diese Waren 
ohne Nutzen überlassen und ihm freigestellt, seine Schuld in beliebig hohen 
Raten, die ihm allmonatlich von seinem Gehalte in Abzug gebracht wurden, 
abzustatten. 

Die Kompensationseinwendung der Beklagten wurde als zulässig 
erklärt und das Klagebegehren abgewiesen. 

Gründe: 

Gegen die Klage macht die Beklagte eine Gegenforderung von 120 K 
kompensando geltend. Nach § 1438 a. b. G. B. entsteht eine gegenseitige 
Aufhebung der Verbindlichkeiten (Kompensation), wenn Forderungen 
zusammentreffen, die richtig, gleichartig und so beschaffen sind, daß eine 
Sache, die dem einen als Gläubiger gebührt, von diesem auch als Schuldner 
dem anderen entrichtet werden kann. 

Es war daher zu prüfen, ob die Y oraussetzungen in diesem Falle 
zutreffen. Der Kläger bestreitet dem Beklagten dieses Kompensations
recht unter Berufung auf die Bestimmung des § 78 Gew. 0., weil nach 
Absatz 1 dieser Gesetzesstelle der Lohn in barem Gelde auszuzahlen ist 
und überdies eine Kompensation im Grunde der Bestimmung des § 78 e 
Gew. O. ausgeschlossen ist, da es sich im vorliegenden Falle um eine For
derung für Waren handelt, welche dem Kläger auf Rechnung seines Lohnes 
kreditiert wurden und somit diese Forderung auch durch Anrechnung 
nicht geltend gemacht werden darf. Die Heranziehung dieser Gesetzes
stellen ist jedoch eine irrige, weil der Kläger selbst zugeben muß, daß er jene 
Waren von der Beklagten zum Erzeugungspreise, somit ohne Gewinn 
erhalten hat, wobei ihm die Höhe der monatlichen Abzahlungen allheim
gesteIlt vm.rde; es kann davon nicht die Rede sein, daß es sich um eine 
Lieferung von Waren gegen das Verbot der §§ 78, 78 a und 78 b Gew. O. 
handle, denn das Gesetz verfolgt mit diesem seinem Verbote lediglich den 
Zweck, den Arbeitl1ehmel: vor Ausbeutung seitens des Arbeitgebers zu 
schützen, wovon nach dem eben Gesagten im vorliegenden Falle nicht ge
sprochen werden kann. 

Wenn auch der § 78 Gew. O. vorschreibt, daß der Lohn im baren 
Gelde auszuzahlen ist, hat er damit keineswegs eine Kompensation aus" 
schließen wollen, sondern bloß verordnet, daß die Bezahlung des. Lohnes 
nicht etwa in Waren etc. erfolgen dürfe, was im gegebenen'Falle nicht ge
schehen ist. Für die Zulässigkeit der Kompensation sprechen gerade jene 
Gesetzesbestimmungen, aus welchen der Kläger deren Unzulässigkeit 
ableiten will, weil sonst die ausdrückliche Festsetzung des Kompensations.~ 
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verbotes im § 78 c Gew. O. bezüglich bestimmter Forderungen überflüssig 
gewesen wäre. 

Es mußte daher die im übrigen ihrer Höhe nach unbestrittene 
Gegenforderung der Beklagten zur Kompensation zugelassen und demgemäß 
das Klagebegehren abgewiesen werden. 

NI'. 2066. 
Der Zuschneider einer Kleiderfabrik leistet mit dem Anfertigen von 
Schnitten nach ihm vorgelegten kleinen Mustern höhere, nicht kauf
männische Dienste. Berechnung der Klindigungsfrist im Falle einer 

nach dem H. G. G. l.tnzuläßigen Vereinbarung. 
E~tsc~eidung ~es Gewerbegeri.chtes Proß~itz vom 12. J~nner 1912, Cr. I 4/12, 
teilwClse abgeandert durch dlO EntscheIdung des KreIsO"erichtes Olmütz als 

Berufungsgerichtes vom 11. März 1912, Cg.oI 1/12. 
Der Kläger stand in der Kleiderfabrik der beklagten Firma als 

Zuschneider durch mehrere Jahre in Diensten, wurde am 12. Dezember 1911 
14tägig gekündigt und verließ nach Ablauf dieser Frist seinen Posten. 
Der Kläger behauptet nun, daß mi t ihm eine sechswöchentliche Kündigungs
frist vereinbart worden sei, daß er überdies nicht einfacher Zuschneider 
sO~ldern Werkführer war, und verlangt VOll der Beklagten den Ersat~ 
semes Gehaltes für die restlichen vier Wochen seiner vereinbarten sechs
wöchentlichen Kündigungsfrist. 

Die Beklagte behauptet, daß sie mit dem Kläger bloß eine 14tägige 
Kündigungsfrist. vereinbart habe, daß die Dienstleistungen des Klägers 
untergeordneter Art waren, und beantragt Abweisung der Klage. 

Das Gewerbegericht gab der Klage s tat t, indem es annahm, daß 
die Dienste, welche der Kläger nach den eigenen Angaben der Beklagten 
leisten mußte, als: Aus~abe von Arbeit an die Schneider, Erteilung von 
Auft~~en und Winken an diese über die Art der Anfertigung, Übernahme 
und Uberprüfung der fertigen Arbeit, Anfertigung von Schnitten nach den 
vorgelegten Mustern etc. sich als solche darstellen, welche den Kläger zum 
Dienstnehmer höherer Kategorie im Sinne des H. G. G. qualifizieren. 

. Gemäß § 20, Absatz 2 und Art. III H. G. G. hat nun liie Verein
barung einer kürzeren als einer einmonatlichen jeweils am 15.·oder 30. des 
Monates endigenden Kündigungsfrist keine Gültigkeit und da dem Kläger 
die quartalmäßige Kündigung gebührt, er aber bloß den Ersatz für 4 W oehen 
verlangt, stellt sich seine Klage als durchaus begründet dar, ohne daß es 
einer näheren Prüfung bedurft hätte, ob eine 14tägige oder eine seehs
wöchentliche Kündigung vereinbart wurde. 

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Beklagten teilweise 
Folge und änderte das erstrichterliche Urteil dahin ab, daß dem Kläger der 
Lohn bloß für 20 Tage zuerkannt, das Mehrbegehren aber abge
wiesen wurde. 

Gewerbegerichtliche Entscheidungen. Nr. 2066. 11 

Im Bel1lfungsverfahren wurde eine Reihe von Zeugen über die 
Dauer der Kündigungsfrist und die Art der Beschäftigung des Klägers 
einvernommen. 

Gründe: 

Das Berufungsgericht nahm auf Gl1lud der eidlichen Aussage des 
Zeugen B., Direktors der beklagten Firma, als erwiesen an, daß der Kläger 
mit der Beklagten eine 14tägige Kündigungsfrist vereinbart hatte; darnach 
wäre das Klagebegehren unbegründet, wenn es sich um nicht kaufmännische 
Dienste untergeordneter Art handelte. So wie sich aber die Dienste des 
Klägers als kaufmännische oder höhere, nicht kaufmännische, qualifizieren, 
hat die Bestimmung des § 20, Absatz 1 und 2 H. G. G. platzzugreifel1. 

Das Gericht kam nun auf Grund der Aussage des Zeugen B. zur 
Annahme, daß es sich im vorliegenden Falle um nicht kaufmännische 
Dienste höherer Art handelt. Denll aus der Aussage dieses Zeugen, der druJ 
gegenseitige Verhältnis der Parteien am besten kennt, geht hervor, daß 
Direktor B. bloß die Muster ersonnen und aufgezeichnet hat, während der 
Kläger nach ihnen auf Grund der ihm erteilten Winke die Schnitte an
fertigte. Mag man nun auch das Zuschneiden auf Grund vorgelegter Schnitte 
als eine Arbeit untergeordneter Art qualifizieren: die Anfertigung der 
Schnitte bloß auf Grund vorgelegter Entwürfe und Bilder muß als eine 
Arbeit höherer Art im Sinne des § 1 H. G. G. angesehen werden und da 
gerade diese Arbeit die Hauptbeschäftigung des Klägers bildete, muß sein 
Dienstverhältnis nach dem Handlungsgehilfengesetze beurteilt werden. 

Nach § 20, Absatz ~ und 2 dieses Gesetzes ist aber zu unterscheiden 
ob eine Kündigungsfrist yereinbart war oder nicht. Im letzteren Falle gilt 
die Bestini.mung des ersten Absatzes. Sowie aber eine Kündigungsfrist 
vereinbart war, hat die Bestimmung des Absatzes 2 dieser Gesetzesstelle 
platzzugreifen, nach welcher die Kündigungsfrist dmch Vereinbarung 
nicht unter einen :r.iollat herabgesetzt werden kann und stets am 15. oder 
am letzten Tage eines Kalendermonates enden muß. Im gegebenen Falle 
wurde nUll der Kläger am 12. Dezember 191114tägig gekündigt, während 
er nach der ob zitierten Gesetzesstelle rechtswirksam eine Kündigung bis 
zum 15. Jänner 1912 erhalten sollte und nur eine solche erhalten konnte. 

Während er nun nach dem Gesetze eine 34tägige Frist für sich hatte, 
kündigte ihm der Beklagte bloß 14tägig und bezahlte ihm den Lohn für 
diese Zeit. 

Das Klagebegehren stellt sich somit bezüglich der weiteren Frist 
von 20 Tagen als begründet dar, weshalb bezüglich des auf diese Zeit ent
fallenden Lohnbetrages die Berufung als unbegründet zurückgewiesen 
werden mußte, während sich die Klage bezüglich der weiteren auf vier 
Wochen fehlenden Frist als unbegründet darstellt, so daß in dieser Richtung 
der Berufung stattgegeben werden mußte. 
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Nr. 2067. 

Wenn der Arbeitgeber einseitig vor Antritt des Dienstes vorn Ver
trage zurücktritt, ist er zum Ersatze des Lohnes für die Kündigungs

zeit verpflichtet. 

Eutscheidung des Gewerbegerichtes Proßnitz vom 10. März 1911, Cr. I 28/11. 

Am 25. Februar 1911 nahm der Bäckermeister F. K. den Arbeiter 
c\. R. in seine Dienste als Bäckergehilfen gegen einen Wochenlohn von 7 K, 
freie Kost und Quartier auf und sollte der Dienst am 8.lV1ärz 1911 angetreten 
,yerden. Das Arbeitsbuch wurde vom Arbeitgeber sofort übernommen. 

Kurze Zeit vor dem Dienstantritte schickte jedoch der Bekiagte 
das Arbeitsbuch dem Kläger mit dem Bedeuten zurück, er brauche nicht 
mehr anzutreten, da der bisherige Gehilfe, an dessen Stelle er aufgenommen 
wurde, weiter bleiben werde. Auch als der Kläger am 8. 2VIärz beim Beklagten 
erschien und ihm seine Dienste ailbot, erklärte ihm dieser, er könne bleiben, 
wenn er sich mit einem Wochenlohne von 4 K nebst Kost und Quartier 
begnüge, was der Kläger jedoch unter gleichzeitiger Forderung des Ersatzes 
für 14 Tage ablehnte. 

Der Beklagte begründete die Nichtaufnahme des Klägers auch 
damit, daß er in Erfahrung gebracht habe, der Kläger wolle nach 14 Tagen 
die Arbeit wieder verlassen, weshalb er seinen bisherigen Gehilfen weiter 
behielt. 

Dem Klagebegehren des Bäckergehilfen auf Ersat~ yon 37 K 80 h 
für die 14tägige Kündigungsfrist wurde stattgegeben. 

Gründe: Unbestrittenermaßen ist zwißchen den Parteien em 
Lohnvertrag zustandegekommen und es ,var daher der BeKlagte ver
pflichtet, diesen Vertrag zuzuhalten, wenn er nicht einen der gesetzlichen 
Gründe für dessen Auflösung geltend zu machen in der Lage ist. 

Der von ihm behauptete Umstand, daß der Kläger ehestens wieder 
die Arbeit verlassen dürfte, kann aber als ein soleher gesetzlicher Grund 
nicht angesehen werden, da er unter keinen der im § 82 Gew. O. angeführten 
Gründe für die Auflösung des Arbeitsverhältnisses subsumiert werden kann. 
Der Beklagte mußte daher, da sein Rucktritt ein einseitiger ist, per analo
giam des § 84 Gew. O. und bei dem Umstande, als der Kläger zum Dienst
antritte bereit v.-ar, gemäß § 1155 a. b. G. B. zum Ersatze des Lohnes samt 
Nebengebühren für die gesetzliche Kündigungsfrist verurteilt werden. 

Auf den Vorschlag des Beklagten gegen einen Wochenlohn von 
4 K nebst Kost und Quartier in Arbeit zu treten, war der Kläger einzu
gehen nicht verpflichtet, \\-ei( dies den Abschluß eines neuen Vertrages 
voraussetzen . würde, was deIn freien Willen des Klägers überlassen ist; 
die einseitige Festsetzung eines niedrigeren, als des bedungenen Lohnes 
wiir.de den Kläger überdies gemäß § 82 a lit. d Gew .. 0. zum sofortigen Aus
tritte mit dem Anspruehe auf Ersatz berechtigen. 

Gewerbegerichtliche Entscheidungen. Nr. 2068-206\J. 13 

NI'. 2068. 

Unzulässigkeit der Entlassung wegen Eintragungen im Arbeitsbuche. 
die bei der Aufnahme wahrgenommen werden konnten. 

Entscheidung des Gewerhegerichtes Proßnitz vom 24. Mai 1912, Cr. I 53/12. 

Unbestritten ist, daß der Beklagte den Kläger am 19. :Mai 1912 in 
seine Dienste aufnahm, daß er dessen Arbeitsbuch übernahm, daß er ihn 
jedoch am nächsten Tage aus dem Grunde sofort entließ, weil ihm die 
Person des Klägers mit Rücksicht darauf verdächtig erschien, daß das 
Arbeitsbuch als Duplikat ausgestellt und von der Bezirkshauptmanllsch~ft 
in P. mit folgender Bestätigung versehen war: "Gilt auf 14 Tage als Legi
timation zum Reisen im Inlande auf dem Wege in die Heimat. " 

Der Klage auf Bezahlung für die 14tägige Kündigungsfrist wurde 
stattgegeben. 

Gründe: 
Die VOll dem Beklagten geltend gemachten Gründe für die sofortige 

Entlassung des Klägers lassen sich unter keinen der Fälle des § 82 Gew. O. 
subsumieren, weshalb sich die Entlassung des Klägers als unbegründet 
darstellt und diesen berechtigt, Ersatz für die 14tägige Kündigungsfrist 
zu verlangen. 

Wie aus dem unbestrittenen Parteivorbringen hervorgeht, hat der 
Beklagte sofort bei der Aufnahme des Klägers dessen Arbeitsbuch über
nommen und war so in der Lage, es zu prüfen und seine Bedenken zu 
äußern. Hat er dies unterlassen, so kann er später diese Bedenken nicht 
dadurch zur Geltung bringen, daß er einseitig den Vertrag auflöst; ganz 
abgesehen davon können aueh die Bedenken des Beklagten nicht für be
gründet angesehen werden, da es nicht etwas ungewöhnliches ist, wenn 
ein Arbeiter mit dem Duplikate seines Arbeitsbuches Arbeit sucht und der 
Beklagte sich durch einfache Anfrage bei der politischen Behörde über
zeugen konnte, daß jene Reisebestätigung' nichts Verdächtiges enthält, 
Yielmehr bloß aus Gründen der Vorsicht dem Kläger erteilt wurde. 

NI'. 2069. 

Der als "Reisender" angestellte Handlungsgehilfe hat Anspruch, auch 
während der KütHligungszeit auf Reisen geschickt zu werden, und 

zwar so lange, als es in der betreffenden Branche üblich ist. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 29. Februar 1912, Cr. VI 629/12. 

Der Klage eines Reisenden der Schuhwarellbranche in Wien gegen 
eine Handelsfirma auf Zahlung des Betrages von 200 K wurde in An
sehung des Teilbetrages von 120 K stattgeg'ebel1, bezüglich des 
Me'hrbetrages wurde die Klage abgewiesen. 
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Der Klage lag nachstehender Sachverhalt zugrunde: 
Es ist unbestritten, daß der Kläger vom 1. Juni 1910 bis 15. Dezem

ber 1911 als Handelsangestellter bei der beklagten Firma tätig war. Seit 
1. Juni] 911 ist er als Reisender angestellt und lautet der Anstellungsbrief 
vom selben Datum folgendermaßen: 

,;Wir engagieren Sie mit dem heutigen Tage als Reisenden mit einem 
fixen Monatsgehalte von 200 K nebst 15 K Reisediäten für jeden Reisetag. 
Während der Zeit, wo Sie nicht reisen, haben Sie sich im Geschäfte, laut 
unserer Verfügungen zu betätigen. Die Kündigung beträgt gegenseitig 
einen Monat." Die Diäten sind seither auf 20 K täglich erhöht worden. 

Die beklagte Firma hat dem Kläger am 15. November 1911 per 
15. Dezember 1911 ge'fündet und für den Kündigungsmonat den Gehalt 
gezahlt, ihn aber nicht auf die Reise geschickt. . 

Unbestritten ist auch, daß der Kläger bisher in Oberungarn gereist 
ist, u. zw. in der Weise, daß er auf jeder Route auch alle kleinen Orte der 
Reihe nach besuchte. Der Koffer, den er mit sich führte, wog höchstens 
100 kg. Der Kläger behauptet, daß die Zeit \"om15. November bis 15. De
zember in der Schuhbranche Reisezeit sei, daß er also damit rechnen konnte, 
diesen ganzen Monat auf der Reise zuzubringen, wodurch er durch Er
sparung seiner Verpflegung in Wien 200 K gewonnen hätte. - Er begehrt 
darum Verurteilung der beklagten Firma zur Bezahlung von 200 K. - Die 
beklagte Firma beantragt Abweisung der Klage, denn laut Vertrag vom 
1. Juni 1911 habe sie nur für die Reisetage DiMen zu bezahlen. 

Gründe: Der Vertrag vom 1. Juni 1911 bringt gewiß nicht zum 
Ausdrucke, daß es dem Gutdünken der beklagten Firma anheim gestellt 
ist, den Kläger beliebig auf die Reise zu schicken oder in Wien zurück
zubehalten, ohne ihm für Diätenentgang Ersatz leisten zu müssen. Der 
Vertrag bestimmt nur die Höhe der Diäten und daß Kläger, wenn er nicht 
auf der l{eise ist, im Geschäfte zu arbeiten hat. Wann und wie lange er zu 
reisen hat, ist im Vertrage nicht bestimmt; es ist aber unzweifelhaft, 
daß Kläger als Reisender angestellt war. Seine Haupttätigkeit bestand 
daher im Reisen und er hat Anspruch darauf, solange zu reisen und für den 
Entgang der Diäten entschädigt zu werden, als es in seiner Branche üblich 
ist, zu reisen. 

Das fachmännisch besetzte Gericht hat es als notorisch angenommen, 
daß in der Schnhbranche der Reisende im Herbste bis einige Tage vor 
Weihnaehten ununterbrochen auf der Reise ist, im vorliegenden Falle 
um so gewisser, als die beklagte Firma zugibt, erst seit 1911 den Schuh
handel (früher handelte sie nur mit Zubehör) zu betreiben, und darum keine 
Gelegenheit versäumen darf, ihren Absatz zu vermehren. 

Darum ist dem Kläger gemäß § 12 H. G. G. für die ganze Zeit vom 
15. November bis 15. Dezember 1911 jener Gewiml zu vergüten, den er 
aus den Diäten hätte erzielen können. 

Oewcrbegerichtliche Entscheidungen. Nr. 2069-2071. 15 

Das Gericht'hat vermöge seiner Fachkenntnis und gemäß § 273 
z. p, O. angenommen, daß der Kläger, welcher Oberungarn bereist, höch
stens 100 k Fracht mitführt, nur kurze Fahrten macht, da er auch die 
kleineren Orte aufsucht und aus demselben Grunde auch weniger für Kost 
und Hotels aufwendet, von den Diäten per täglich 20 K durchschnittlieh 4 K 
in Ersparung bringen konnte, und darum als Entschädigung für den Diäten
entgang ihm 120 K zugesprochen, das JYIehrbegehren aber abgewiesen. 

Nr.2070. 

Der Gewerbeinhaber ist berechtigt, den Arbeiter aus seinen Diensten 
sofort zu entlassen, wenn er sich einer groben Ehrenbeleidigung 

eines Hausgenossen schuldig macht. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Proßnitz vom 7. Februar 1911, Cr. 119/11. 

Die Klage des A. H., Bäckergehilfen, gegen E. S. auf Ersatz von 
19 K 69 h für die vierzehntägige KÜLdigungsfrist wurd3 abgewiesen. 

Gründe: Die Behauptung des Klägers, grundlos aus den Diensten 
des Beklagten entlassen worden zu sein, erwies sich als unrichtig. Auf 
Gnmd der eidlichen Aussage der Zeugin A. S., Schwester des Beklagten, 
welche diesem den Haushalt besorgt, hat das Gericht als erwiesen ange
nommen, daß der Kläger am 2. Februar 1911 in der Küche vor dem Dienst
personale des Beklagten der A. S. vorwarf, daß sie sieh gestern bei der 
Heimkehr von einer Unterhaltung in der Nacht auf der Straße von einem 
:Manne umarmen ließ. Weiters nahm das Gericht auf Grund der Aussage 
derselben Zeugin als erwiesen an, daß der Kläger sie am Nachmittag jenes 
Tages vor demselben Dienstpersonale an der Brust unzüehtig betastete. 

In beiden Handlungsweisen des Klägers erblickt aber das Geri(.lht eine 
grobe Ehrenbeleidigullg einer Hausgenossin des Beklagten, weshalb dieser 
gemäß § 82lit. g Gew. O. zur sofortigen Entlassung des Klägers berechtigt war. 

NI'. 2071. 

Insoillenz des Arbeitgebers und dadurch bedingter Mange! an Arbeits
gelegenheit berechtigen "den Arbeitgebei' nicht :zur sofortigen Ent

lassung des Arbeiters. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Proßnitz vom 19. Juni 1912, Cr. I 62/12. 

Der bei der beklagten Firma als Heimarbeiter beschäftigte Schneider 
C. wurde von dieser mit der Begründung entlassen, daß sie infolge Ablebens 
eines ihrer Gesellschafter in Zahlungsschwierigkeiten geraten sei, infolge
dessen ihre Insolvenz erklärt und damm für den Kläger keine Arbeit habe. 

Der Kläger verlangt Ersatz für die 14tägige Kündigungsfrist unter 
Anerkennung der von der bekllJ{Sten Firma bezüglich ihrer Insolvenz an
geführten Umstände. 

Der Klage wurde stattgegeben. 
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Gründe: Gemäß § 83 Gew. O. erlischt das Arbeitsverhältnis von 
selbst nur durch das Aufhören des Gewerbebetriebes. Die Insolvenz des 
.bu'beitgebers kann aber als ein Fall des Aufhörens des Gewerbebetriebes 
nicht angesehen werden" da die Insolvenz lediglich ein vorübergehendes 
Ereignis ist, das in der Regel kaum eine Betriebsstockung herbeiführt, 
mag sie auch in der Folge zu dem das Aufhören des Gewerbebetriebes 
bewirkenden Konkurse führen. In jedem Falle aber gilt die weitere Be
stimmung des § 83, Absatz 2 Gew. 0., daß der Arbeiter Schadloshaltung 
für den Entgang der Kündigungsfrist zu beanspruchen berechtigt ist, 
''lenn seine vorzeitige Entlassung infolge eines den Gewerbeinhaber 
treffenden Zufalles notwendig würde. Daß aber die Insolvenz nur als ein 
in der Person des Arbeitgebers eingetretener Zufall betrachtet werden 
kann, steht wohl außer allem Zweifel, weshalb der Anspruch des Klägers 
auf Ersatz für den Entgang der Kündigungsfrist als begründet anerkannt 

werden mußte. 
NI'. 2072. 

Ist einem Arbeiter ein lohnvorschuß gegen die Verpflichtung gewährt 
worden, ihn in bestimmten wöchentlichen Teilbeträgen, bei vorzeitigem 
Austritte aber auf einmal zu bezahlen, so ist der Dienstgeber, wenn 
er den Arbeiter entläßt, nicht berechtigt, mehr als die bereits fälligen 

Teilbeträge abzuziehen. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 25. Mai 1912, Cr. II 598/12. 

Der Kläger (Hilfsarbeiter) erhielt von seiner Dienstgeberin (Möbel
tischlerei) einen Lohnvorschuß gegen die scln'iftlich abgegebene Ver
pflichtung, ihn in wöchentlichen Raten a 3 K, bei vorzeitigem Austritte 
auf einmal zu bezahlen. Die Beklagte entließ ihn dann zu einer Zeit, da von 
den Wochenraten nur ein Teil fällig geworden war, und brachte ihm bei der 
letzten Lohnauszahlung den ganzen Vorschußrest in Abzug. Kläger be
gehrte die Ausbezahlung des weiteren Lohnbetrages, so weit die ihm in 
Abzug gebrachten Raten des Vorschusses noch nicht fällig waren. Ent
gegen dem Antrage ;der Beklagten, welche sich darauf berief, daß unter 
dem Ausdrucke "vorzeitiger Austritt" jede Beendigung des Arbeitsver-

,.hli)tnisses zn verstehen, somit bei der letzten Lohnzahlung der ganze noch 
',," aushaltende Vorschußrest fällig gewesen sei, hat das Gericht' dem Klage-

begehren stattgegeben. 
Gründe: Unter dem Ausdrucke "Austritt" ist nach dem Wort-

gebrauche der Gewerbeordnung nur die Auflösung des Arbeitsverhält
nisses seitens des Arbeitnehmers zu verstehen und keineswegs auch die 
von dem Arbeitgeber uusgesprocheneEntlassung, welche den geraden Gegen
satz hiezu bildet. Somit durfte in dem vorliegenden Falle der nach Maßgabe 
der vereinbarten wöchentlichen Abzahlung noch nicht fällige Teil des V or
schusses dem Kläger nicht abgezogen werden. ' 
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NI'. 2.073. 

I. MaieiS Vereinbarung hat ein Ba~~echniker höherer Kategorie keinen 
nspruch auf Bezahlung von Uberstunden kürzerer Dauer. 

11. Vorauss~tzungen für die Ansprüche auf Remuneration auf d 
Geha.lt wahrend der Waffenübung und auf Urlaubsentschädigung. en 

EntscheIdung des Gewerbegerichtes Gra,z vom 24. Mai 1912, Cr. I, 272 12. 

n .. 
o 
. • Nach ~en; ~bereinstü:ll11enden Vorbringen beider Streitteile trat der 

I'\..Jager am 10. lYral 1911 bei dem Beklao-ten als Bautech 'k' . . 'f . h 1 '" L III er gegen eIllen 
L\.ll angs~e at von 160 K und monatliche Kündigung in den Dienst. 

l\fIt 1. Jänner 1912 wurde sein Gehalt ö,uf 180 K erhöht. 

Am 9. April 1912 rückte der Kläger zur 28tägigen WaU "b " 
yon der er am 8. :Mai 1912 wieder zurücl'keln'+e Ulld d D' t enu Ullg em, 

, u ' en 18ns, antrat. 

"Crlaub~ om 23. Dezember 1911 bis 28. Dezember 1911 war der Kläger auf 

, , Am lö. L~priI19;2 vmrde dem Kläger dlJ"s Dienstverhältnis auf einen 
IIIonat gekundlgt una trat er a1l1 15 llI' 19' 2 d . Beklagten aus. >. ." al 1., aus em DIenste des 

Bei seinem Austritte wurde dem Kläo'er der Geholt f' ' d' Z . 
8. ,Mai 1912 bis 15. Mai 1912 im Betnwe vo~ 48 K aus'b"e'zal.~tl l~l e,It ,VdOl1l 
B kl t d'o L li , wa n'ena er 

e. ag e le Zahlung des Gehaltes für die Dauer der v\TO,ffellu"bullg' 
weIgerte. \ u \Ter-

Beträg~er Klägel: begehrt nun vom Beklagten die Bezahlung l11whstehender 

1. ~es Gehtoltes' für die Dauer der vierwöchentlichen Waffepü bU'l • 
zu dessen .uahlung der Beklöpte v"rpflicll"L'et seI' ]'ln B t ' ü. oL g, 

• 0 v ' ", oragevonl68K; 
2. Der E~1tschädigung für den ihm noch zustehenden UrIo'l" . 

der Dauer von SIeben Tagen 42 K Während seines T"'lau'be" D an u, III 1°11 2'2 D CL" S 1m eze'nDe" 
,u vom oJ. ~zember bis 28. Dezember 1911 seien mehrere F-eie:ta : 
g~wesen, .welche III ~en Urlaub nicht eingerechnet 'werden dürfen Q. d~ße 
el effektrv nur dr81 Tag'e U I h 'b~ ,uD a 're O' ~T. ," rau", gena L habe; da ihm gesetzlich zohn 
_~oe l)l~aub g~buln'el1, habe er noch Anspruch auf sieben Taue vy,q, d 

S8111er DienstzeIt habe er diesen Urlaub nicht beo'ehrt auch n'~ht I "',~en, 
der Waffen übung zurückgekehrt sei; "'" 1 1 a S GI 1'011 

" 3. D~s ~quivalellt seiner Weihnachtsremulleration für d' Z', T 

1. Jalll1Cr bIS Ib. Mai 1912 15 K; 1e eL.' om 

Eine Remuneration sei ihm vertragsmäßig nicht zug'esiche"t w d 
er habe aber zu Neu' h '1912 _ B . . I or en, 
er1 e" , T _ i Ja I ' \. o~ .. ekllJ,gten eIlle Remuneration von 40 K 
~.",ILI1-, .VI olJeL der Beklagte bel "Cberreichung des Geldes gesaO'~ hö. b . 

".l:..me kIeme Aufmerksö,mkeit". oL "e. 

II 
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4. Des Gehaltes für 140 Überstunden alK 50 h 2~0 K. . 
Diese Überstunden habe er im Laufe seiner ~edlenstung be.n11. Be

klagten gemacht; genau verrechnen könne er diese U?erst~nden mCh:,. e~ 
habe aber vielleicht die doppelte Anzahl gemacht; er seI ]edell.Tag zu MItta", 
eine halbe Stunde länger im Bureau geblieben, ~ei auch vnederholt nac~l 
6 Uhr abends tätig gewesen; während er alleil~ belln.Beklagten gewesen se;, 
habe er jeden Sonntag Dienst gehalten, als ell1 zweI~:r Beamter al:gestellt 
.worden sei, jeden zweiten Sonntag. Er habe für diese 1Jberstund~n me etwas 
verlanot und hätte sie auch jetzt nicht geltend gemacht, wenn 111111 der Be
klaote bdie Zeit der Waffenübung gezahlt hätte. 

o. Bezüglich der Überstunden sei eine Vereinbarung nicht getroffen 

·worden. . 
Hie und da habe der Beklagte verlangt, daß er länger n11 BUl:ea~1 

bleibe in der Regel habe er aber aus eigenem Antriebe länger ge~rbeIt,~t. 
Die B~lreaustundell seien von 8 bis 12 Uhr vormittags und yon 2 bIS 6 Ulw 

nachmittao's angesetzt gewesen. 
Der" Kläger beantragt die Verurteilung des Beklagten zur Zahlung 

des Betrages von 435 K. . . 
Der Beklagte bestreitet den Klagsanspruch und beö,ntragt die Ab-

v,eisuno' des KlaO'ebegehrens. 
Er führt ;u den einzelnen Ansprüchen des Klägers an: 
ad. 1. Auf Bezahlung des Gehaltes für die Zeit ~er IN a~fellübUl:g hab,e 

der Kläger keinen Anspruch, da das Dienstverhältms zu (heser Zelt nOCH 

kein Jalw gedauert Imtte, ....,. -T 1 ' , D r • 

d 2 w'f Vergütuno' des Lohnes fnr emen restlIchen Ur<aub haov cleI 
Klt~o'e/)k~il1' R~cht, da derb Kläger den restlichen Urla,ub, w~lcher höchstens 
viero aber nicht sieben Tage betrage, nicht verlangt und er l~m daher au~h 
nie verweigert worden sei; überdies hll,?e cr ~en ~läger ZWeI Tage vor An-
lauf der Kündio'ungsfrist entlassen und Ihm dIese rage gezahlt,. J 

ad. 3. a~,f ein Äquivalent einer IN eihnachtsremuneratlOn hab~ ~er 
, Kläo'er keinen Anspruch; da ihm eine solche nie ~uges~gt wo~den SeI; 1m 
Die~stzettelsei bei der Remuneration al:sdrückhch em .. Stnch g;n~~ch~ 
worden. Kläo'er gibt dies zu; die 40 K, welche ~r dem Klager zu N8h]ahr 
gegeben hab:' seien eine durchaus ~.reiwillige LGls:ung gewese:1, " . 

n;] 4 e'ne BezahlullO' von Uberstunden kDllue der I{lager lllcM a1:
<NU. • 1 ° . . d d I{1" d· 

• sprechen, da deren Zahlung nie vereinbart worden SeI Ul1 er Lager lC 

Bezahlung nie begehrt habe. . ' . ; 
Bei der Aufnahme des Klägers seI verembart w?rden, daß er l?del1 

zweiten S011n- und Feiertag Dienst zu halten habe; emen.Auftrag, Ubcr
stunden zu machen, habe der Kläger nicht gehabt und hä~te1:1 de~ normalen 
ATbeitszeit leicht seine Arbeiten vr;rrichten können .. RI?htlg seI, .. daß ~er 

J 
. d J ]'11 d.er· Kanzlei oO'ebliebel1 seI, WIe der Klager aaer 

Kläger 118 un (13- -
zu 140 komme, wisse er nicht. 
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Das Klagebegehren wurde abgewiesen. 
Gründe: ad. 1. § 8 des Handlungsgehilfellgesetzes bestimmt, daß 

ein Dienstnehmer nur dann seinen Anspruch auf seine Geldbe.züge bis zur 
Dauer von vier Wochen während Ableistung' der JYIilitärdienstpflicht behält, 
,yel1n das Dienstverhältnis ununterbrochen bereits ein Jahr gedauert hat. 

Da der Kläger am 15. Mai 1911 beim Beklagten eingetreten ist, die 
Waffellübung aber scho~} in der Zeit vom 9. April bis 8. JlIai 1912 abgeleistet 
hat, hatte das Dienstverhältnis zu dieser Zeit noch kein Jahr gedauert und 
steht dem Kläger daher kein Anspruch auf Zahlung des Gehaltes zu. 

ad. 2. Das Begehren auf Zahlung' des Gehaltes für die Zeit des unver
branchten Urlaubes erscheint nicht ge~echtfertigt, da es dem Kläger frei
gestanden wäre, vom Beklagten den restlichen Urlaub zu begehren; da er 
dies nicht getan hat und daher eine Urlaubs\veigerung nicht vorliegt, 
steht ihm ein Anspruch auf den Gehalt für die Dauer seines restlichen Ur
laubes nicht zu. 

ad. 3. Da der Kläger unbestrittenermaßell einen vertragsmäßigell 
Anspruch auf eine periodische Remuneration nicht hat und sich die Zahluno' 
der 40 K zu Neu]' ahr 1912 als eine vollkommen freiwilliae LeistullO' darstell; '" b , 

erscheint der auf § 16 H. G. Ges. gegründete Anspruch nicht gerechtfertigt. 
ud. 4. Die Aufstellung der Anzahl der vom Kläger behaupteten t~ber

stunden erscheint ganz willkürlich und vollkommen unkontrollierbar und 
setzt sich größtenteils aus halben Stunden zusammen, die der Kläger länger 
in der Kanzlei verQracht haben "ill, sowie aus dem Sonntagsdienste. 

Der Kläger bezieht Monatsgehalt und wird nicht nach Stunden be
zahlt. Wenll ein Angestellter daher für Extrastul1den eine Bezahlung bean
spruchen will, so ist eine diesbezügliche vorher oder gleichzeitig getroffene 
Vereinbanmg erforderlich, da SOllst wohl angenommen werden ~l1Uß, daß 
der AJ~~estellte, welcher seine geistige Arbeitskraft zur Verfügung stellt, 
kurze Uberzeitel1 nicht in der Erwartung einer abgesonderten Entlohnung 
arbeiten will, sondern Arbeiten freiwillig im eigenen Interesse 
vollendet, um die Sache nicht noch einmal in die Hand nehmen zu müssen, 
und nicht wie ein nach Stunden gezahlter Arbeiter Schlag 12 Uhr und 

6 Uhr die Arbeit verläßt. 

Der Sonntagsdienst war von vomeherein vereinbart, ohne daß eine 
abgesonderte Entlohnung hiofür zugesagt oder verlangt wurde. 

Auch der Kläger hat das Empfinden gehabt daß er für seine so
genannten Überstunden keine Bezahlung beansprudl1811 kann, da er eine 
solche nie verlangt hat und dies überdies dautlich dadurch zum Ausdrucke 
bringt, daß er diese Forderung nicht gestellt hätte, weUll ihm für die Zeit 
der Waffenübung der Gehalt gezahlt worden wäre. 

Der Ansprv:ch des Klägers auf Bezahlung von Überstunden erscheint 
demnach vollkommen unberechtigt. 

II* 
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Nl;, 2074. 

Voraussetzungen für die BezeiciTUng eines Hilfsarbeiters als 
~ Monteur" im Zeugnis. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Graz .-vom 10, Mai 191?, Cr. I, 248,12 u,~d 
des Landesgerichtes Graz als Berufungsgenchtes vom 4. Jum 1912, Cg, 1,403 i2. 

Unbestrittenermaßen stand der Kläger vqm 30. Jänner 1911 bis 
2. Mai 1912 beim Beklagten in Arbeit und erhielt zuerst 32 h Stundenlohn 
und kam mit der Zeit auf einen Stundenlohn von 46 h. 

Zwischen den Parteien war Kündigungsausschluß vereinbart. 

Bei seinem Austritte begeln'te der Kläger vom Beklagten ein Zeugnis 
als III 0 n t e ur. Der Beklagte erklärte darauf, daß er nicht in der L8,ge sei, 
ihm ein Zeugnis als JHonteur auszustellen, da die Genossenschaf.t ein der
artiges Zeugnis nicht bestätige. 

:Mit Schreiben vom 3 . .Mai 1912 erklärt sich der Beklagte bereit, dem 
Kläger einJHonteurzeugnis auszustellen, wenn er ihm von der Genossenschaft 
eine Bestätigung beibringe, daß ihn (Beklagten) die Genossenschaft zur Aus
stellung eines solchen ermächtige. 

Am 4. Mai 1912 erhielt sohin der Kläger YOlll Beklagten das Zeugnis 
de dato 2. Mai 1912, '.velches n8~chstehel1den Inhalt hat: "Inhaber dieses 
war vom 30. Jänner 1911 bis zum heutigen Tage in meinem Installations
geschäfte zur Herstellung von Gas-, Was88r- und Pumpenil1~tall~tionen, 
beschäftigt und hat, nachdem er sich die entsprechende:l Fert1gk,Clt8n b~l 
mir crvmrben, alle ihm aufgetragenen Arbeiten zu memer ZufnedenheIt 
ausgefülnt. Sein Verhalten war ein zufriedenstellendes und mit Rücksicht 
auf Vorstehendes kann ich dem Reicher dieses meine beste Empfehlung 

o'eben. 
b Der Austritt erfolgt heute gesund und 101mzufrieden. " 

Der Kläger erklärt sich mit diesem Zeugnis nicht einverstanden und 
verlangt ein Zeugnis als Monteur. 

Zur BeoTündunO' dieses Begehrens führt der Kläger an, er sei am 
b b > 

30. Jänner 1911 vom Beklagten als Hilfsmonteur mit der Zusicherung aut-
genommen worden, daß er sich nfühe geben werde, ihn, nac;hdem er schon 
im vorhergehenden J",ln'e bei ihm zeitweilig unter Aufsicht eines 1VIonteurs 
},.rbeiten gemacht habe, vollständig zum :l\Ionteur heranzubilden. 

Er (Kläger) habe dö~nl1 gleich ",uf Bauten zu arbeiten ,mgefangen und 
yom ersten Momente an schon selbst auf Rohrleitungen gearbeitet, nur habe 
zu dieser Zeit der Beklagte noch selbst mitgearbeitet und die ganze ~\rbeit 
geführt. 

\'0111 Anfang Mai 1911 ö,n habe ihm der Beklagte einen Hilfsarbeiter 
und das Werkzeug 
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Von dieser Zeit an habe er selbständig auf Bauten nach Plänen oder 
nö~ch Angaben des Beklag'ten Arbeiten ausgeführt. Der Beklagte habe nur 
jede '\Yoehe einige Male auf den Bauten nachgeschaut, wie weit die Arbeiten 
stehen und ob er ihm noch weitere Angaben zu machen habe. 

Der Beklagte bestreitet den Klagsanspmch und führt aus, daß der 
Kläger früher bei der Firma J'\. N. beschäftigt gewesen sei und nicht selbst
ständig gearbeitet habe, sondern unter einem Monteur. 

" Er. habe den K~äger als Hilfsarbeiter aufgenommen. Wie der Kläger 
bel 111m emg·etreten seI, habe er nicht gleich selbständig gearbeitet, sondern 
zuerst mit ihm (Beklagten). 

Ab Mitte Mai habe er dem Kläger vJlerdings Werkzeug anvertraut 
und ihm einen Hilfsarbeiter beigestellt ; aber auch von dieser Zeit hat der 
Kläger die Arbeiten nach seinen (des Beklagten) speziellen Angaben und 
unter seiner ständigen Kontrolle ausgeführt. 

Der Kläger habe Gasrohrleitungen, Wasserrohrleitungen, Pumpen 
L;nd Badeöfel1anschlüsse angefertigt, alles über seine (Beklagten) persön
lIchen Angö~ben und über seine 'Weisungen, er sei von ihm geleitet, geführt 
und unterwiesen worden. Beim Austritte habe er dem Kläger gesagt, er 
würde ihm ganz gerne ein Zeugnis als Monteur geben, er könne und dürfe es 
aber nicht, weil die Genossenschaft in einer anderen Sache ihr Gutachten im 
negativen Sinne abgegeben habe. 

Der als Sachverständiger vernOlllmene Vorstand der SpeIlO'ler und 
Installateure in Graz hat folgendes Gutachten abgegeben: " 

Ein Zeugnis als selbständiger Monteur könne nur derjenige bean
spruchen, welcher das InstiJJlationsgewerbe auf Grund der Statuten in drei 
oder vier Jaln·en erlernt habe, der dann auf Grund des Lehrzeugnisses und 
der Lehrlingsregeln ein Zeugnis als Monteur ausgestellt bekomme. 

Weiters hätten auf ein selbständiges M':onteurzeugnis Anspruch die 
folgenden Arbeitskategorien Ifach zweijähriger praktischer Tätigkeit im 
Installationsgewerbe : 1. die gelernten Spengler, aus denen das Installations
gewerbe hervorgegangen sei; 2. die Schlosser, 3. die Kupferschmiede und 
4. die ::\fechaniker. 

": oraussetzung sei, daß diese Arbeiter ordnungsmäßig aufgedungen 
und freIgesprochen worden seien. Die Qualifikation als Monteur bedeute 
einen ausgelernten Installateur oder einen aus den vier genannten Gewerben 
hervorgegangenen Arbeiter. 

Unzulässig sei es, anderen Handlangern oder Hilfsarbeitern oder aus 
anderen Brltl1chen hervorgegangenen Arbeitern ein Monteurzeugnis aus
zus,teIlen, denll sonst wäre die LeIn'zeit sowie die Lehrlingsprüfung illu
SOrIsch. 

Es haben deshalb die Mitglieder der Genossenschaft nicht die Be
rechtigung', ohne Erfüllung der obigen Bedingung ein Zeugnis alsiMonteur 
auszustellen. 
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Der Grund, warum Kichtberechtigten ein Zeugnis als Monteur nicht 
ausgestellt werden könne und dürfe, sei der, daß auf Grund eines IIIol1teur
zeugnisses um eine Konzession angesucht werden könne, der betreffende 
aber, der die Vorbildung nicht habe, keine Konzession bekommen könne. 

Das Klagebegehren ·wurde abgewiesen. 

Gründe: Gemäß § 81 Gew. O. ist jeder Gewerbeinhaber verpflichtet, 
dem Hilfsarbeiter au:!' Verlangen beim ordnungsmäßigen Austritte aus dem 
Arbeitsverhältnisse ein Zeugnis über die Art und D,mer der Beschäftigung 

auszustellen. 
Diese Bedingungen hat der Beldr,gte nach dem Gutachten des Sach-

verständigen und nach der Auffassung des Gewerbegerichtes vollkommen 

erfüllt. 
In dem ZeuO'nisse ist die Art der Beschäftigung des Klägers genügend 

detailliert angegeb~n und läßt keinen Zweifel offen, zu welchen Arbeiten der 

Kläger verwendet wurde. 
Auf Ausstellung eines Zeugnisses als JYlonteur hat der Kläger keinen 

Anspruch, da ihm einerseits nach dem Gutachten des Sachverständigen 
dieser Titel nicht gebührt, andrerseits das Gesetz auch keine Bestimmung 
enthält, daß die Tätigkeit des Angestellten mit irgend einem, die Tätigkeit 
zusammenfassenden einzelnen IVorte charakterisiert werden müsse, wenn 
dies auch in der Regel zur Vereinfachullg und zwar dann geschieht, wellll 
ein Zweifel über den Inhalt der Wortbezeichl1ung nicht besteht. D3,s Gesetz 
verlangt nur, daß die Art der Dienstleistung anzugeben ist. G"eschidlt dies 
in umfassender Weise durch genaue Anführung der Dienstleistungen, so ist, 
vorausgesetzt, daß diese Angaben aueh den Tatsachen entsprechen, dem 

Gesetze Genüge geleistet. 
Diesen AnfordeTungen hat der Bekhtgte, vyie erwähnt, vollkommen 

entsprochen. 
Wenn der Kläger sich trotzdem gerade darauf steift, das strittige 

IV ort ":;V[onte\lr" in das Zeugnis aufgenommen zu sehen, so stellt sich sein 
Klagebegehren auf Ausstellung eines derartigen Zeugnisses als gesetzlich 

nicht begründet dar und war abzuweisen. 

Das Berufungsgericht hat dieses erteil bestätigt. 

Gründe: Der Berufungssenat hat sich den in den Entscheidungs
gründen des erstgerichtlichen "Crteiles vertretenen Anschauungen voll
inhaltlich I),ngeschlossen; diese werden der Sach- und Rechtslage voll-

kommen gerecht. Da~ Sachverständigengutacliten, auf das sich die Entscheidung be-
ruft, gründet sieh auf die einschlägigen gewerberechtlichen Bestimmungen. 

Das Gewerbe der Ausfülrrung von Gasrohrleitungen, Beleuehtungs
einrichtungen und Wassereinleitungen ist zufolge § 15, Punkt 17 des Gesetzes 
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yom 15. März 1883, R. G. Bl. Nr. 39, ein konzessioniertes Gewerbe. Die be
sonderen Erfordernisse zur Erlallgung einer Konzession als Gas- oder W asser
leitungsinstallateur werden gegenwärtig durch Punkt 8 der l\linisterilü
ycrordnung vom 6. August 1907, R. G. BI. NI'. 196, geregelt; hienach ist 
zur Erlangung einer solchen Konzession nebst dem -Nachweis einer vier
jährigen Verwendung bei den einschlägigen Installationsarbeiten vor allem 

der. Erlern~ng des Gas- oder W asserleitungs-Installatiol1sgewerbes 
oder des Mechamker-, Schlos8er-, Spengler- oder Kupferschmiedgewerbes 
erforderlich .. An Stelle dieses letzteren Nachweises kann in Verbinchwg mit 
del~l AusweIS über .eine mindestens zweijährige Verwendung in dem be
treffenden InstallatlOl1sgewerbe das Zeugnis über gewisse an bestimmten 
~ehrans~(JJten abgelegte Prüfungen treten. Abgesehen hievon, kann aber der 
.:'\gchw81s der Erlernung der oben genannten vier Gewerbe nUT nach Maß
gabe ~er Bestimmungen der Gewerbeordnung über die ordnungsmäßige 
BeendIgung der Lehrzeit, über das Lehrzeugnis und den LeJnbrief (bei 
halldwerksmäßigen Gewerbeli den Gesellenbrief) erbracht werden. (§ 104 des 
(Jesetzes vom 5. Februar 1907, R. G. BI. Nr. 26). 

Der Kläger gibt zu, daß er diesen Bedingungen der Erlernung des 
h:stallationsgewerbes nicht entsprochen hat. Durch ein "Monteurzeugnis", 
WlC, er es beansprucht, könnte aber allerdings der Schein erweckt werden, 
als l1ätte der Kläger eines der vorgel1annten Gewerbe in der vorgeschriebenen 
Weise durch Aufdingung als Lehrling, durch Vollstreckung der Lehrzeit 
m'~ch § 98 a des zitierten Gesetzes, nach dem Genossenschaftsstatute und 
durch ordnungsmä13ige Beendigung des Leln'Verhältnisses erlernt. 

Will dies aber mit der vom Kläger gewünschten Bezeiclmung als 
:,:Jlonteur" nicht beabsichtigt werden, dann hat er auch keinen Grund; das 
Ihm ausgestellte Zeugnis zu beanständen, mit dem die Art seiner Beschäfti -
g·llng den Tatsachen entsprechend bezeichnet erscheint. 

Nr.2075. 

Beiderseitiges Verscimiden an der Auflösung des Dienstverhältnisses. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Graz vom 8. März 1912, Cr. I, 142/12. 

Die Klägerin verließ die Arbeit, weil sie von der Beklagten beschimpft 
w:lrde, und begehrt Vergütung ihrer Bezüge für die gesetzliche Kündigungs
fnst. 

Die Beklagte bestreitet den Klagsanspruch und führt an daß die 
KJ:ägerin am ~. März 1~12 nachmittags trotz wiedBl'holter Ermahndng immer 
gelacht und SIe durch Ihr Benehmen und ihre Antworten so zum Zorne 0'6-

reizt habe, daß sie nicht anders gekollnt habe, als sie eill freehes Ding "'zu 
Hennen. 
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Die als Zeugin vernommelle Näherin N. N. gibt an, daß ihr die Klä
gerin am 1. :März 1912 während der Arbeit etwas erzählt habe, worüber sie 
(Zeugin) ge1cwht habe. Dann sei die Beklagte hinzu gekommen und habe der 
Klägerin etwas bei der Arbeit gezeigt. Die Beklagte habe sie (Zeugin) sodann 
gefragt, warum sie lache, sie (Zeugin) sei hierauf ruhig gewesen und habe 
keine Antwort gegeben. 

Dann habe die Geklagte die Klägerin, welche auch gelacht habe, 
gefragt, warum sie lache; die Klägerin habe keine Antwort gegeben und 
weiter gelacht. Als die Beklagte neuerlich gefragt habe, warum sie lache, 
habe die Klägerin wieder keine Antwort gegeben. Die Beklagte habe darauf 
erklärt: "Ich bin so zornig, ich könnte Sie bei den Haaren reißen". - Die 
Klägerin habe weiter gelacht und gesagt: "Ja, Fräulein, reißen Sie mich nur 
bei den Haaren". 

Die Beklagte habe darauf gemeint: "Da wüßte ich wohl nicht, ob die 
Haare in meiner Hand ·wären, Sie freches Ding ".Weiter habe sie dann nichts 
mehr gehört, weil sie selbst zu aufgeregt gewesen sei. - Weder die Klägerin 
noch sie (Zeugin) hätten die Beklagte ausgelacht; es sei lediglich über etwas 
gelacht worden, was die Klägerin erzählt habe. 

Der Klägerin wurde die Hälfte der Kündigungsentsehädigung zu
gesprochen. 

Gründe: Das Gewerbegericht hat auf Grund des beiderseitigen Vor
bringens in Verbindung mit der Aussage der Zeugin als erwiesen angenommen, 
daß die Klägerin am 1. März 1912 von der Beklagten gröblich besehimpft 
·wurde, es wurde aber andrerseits angenommen, daß die Klägerin durch ihr 
Benehmen die Beklagte gereizt hat, so daß diese sich zur Beleidigung der 
Klägerin hinreißen ließ. 

Die Klägerin war demnach einerseits im Sinne des § 82 a, lit. b Gew. 0, 
bereehtiE,'t, das Arbeitsverhältnis sofort zu lösen und gemäß § 84 Gew. O. 
Ersatz zu fordern, muß aber andrerseits aueh teilweise die Folgen ihres lll1-

gehörigen Benehmens selbst tragen. 

NI'. 2076. 

Der Dienstgeber ist entschädigungspflichtig, wenn der Gehiife durch 
verspätete Einholung der Bestätigung der Genossenschaft auf dem 

Arbeitsl'Hlch an der Abreise gehindert war. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Graz vom 10. Jänner 1912, Cr. I, 712. 

-Nach dem unbestrittenen Vorbringen beider Streitteile trat der 
Kläger "0111 18. Dezember 1911 bei dem Beklagten als gewerblieher Haus
knecht gegen einen vereinbarten Monatslohn von 20 K und freie Station 
in die Arbeit. 
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Am 4. Jänner 1912 wurde das A.rbeitsverhältnis einverständlich ge
löst und erklärte der Kläger, daß er sich am nächsten Tage sein Arbeitsbuch 
holen werde; am O. Jänner erhielt der Kläger vom Beklagten sein Arbeits
buch ausgefolgt, in welchem die Bestätigung des Genossenschaftsvorstehers 
fehlte. 

Der Kläger behauptet, daß er sich mit dem Arbeitsbuche ins städtische 
Amtshaus begeben habe, um sich die Eintragungen bestätigen zu lassen. 
Dortselbst ·sei ihm bedeutet worden, daß das ihm im Arbeitsbuehe ein
getragene Zeugnis nieht einmal vom Beklag'ten unterschrieben sei und habe 
man ihn ange·wiesen, die Bestätigung bei der Genossensehaft einzuholen. 
El' llabe sich hierauf zum Beklagten beg'eben und ersucht, im Arbeitsbuche 
seinen Namen und Charakter einzutragen und ihm die Bestätigung des Ge
nossenschaJtsvorstandes zu versch.affen, da er auf die Reise gehen wolle. 

Der Beklagte habe das Zeugnis unterschrieben, die Einholung der 
Bestätigung des Genossensehaftsvorstandes aber mit dem Bemerken ver
II-eigert, daß dies wegen einer so kurzen Zeit nicht nötig sei. Durch diese 
·Weigerung war er gez·lYungen, statt auf die Reise zu gehen, in Grazzu ver
bleiben, daer riskiere, auf der Landstraße vonSieherheitsorganen 
zu werden. Er erleide durch diesen Aufenthalt eillen Schaden von 3 K pro Tag. 

Der Kläger beantragt Verurteilung des Beklagten zur der 
Bestätigung des GClloss6nschaftsvorstandes und Zahlung einer Entschädi
gung von täglich 3 K vom 5. Jänner 1912 bis zur Ausfolgullg des ergänzten 
"\rbeitsbuches. Der Beklagte bestreitet den Klagsanspruch und führt an, daß 
da Kläger amo. Jänner 1912 sein Arbeitsbuch olme Eimyendung in Empfang 
genommen habe. 

Nach einig'er Zeit sei der Kläger wieder g'ekommen und habe ihn er
sucht, er mögeimArbeitsbuche unter seinen Namen, das Gewerbe: "Fleischer
meister" dazusehreiben ; daß er ihm die Bestätigung des Genossensehafts
vorstandes verschaffen solle, habe der Kläger nieht gesagt und sei daher sein 
diesbezügliches Ansuchen nicht abgeschlagen worden; der Kläger habe ihn 
nur gebeten, er solle ihm ein längeres Zeugnis eintragen, welches Ansinnen 
er aber abgelehnt habe. 

Zwischen der ersten Tagsatzung und der mündliehen Streitverhal1d
lung habe Cl sich in die Genossensehaftsvorstelmng begeben, um im Arbeits
buche die Bestätigung einzuholen, habe aber die Kanzlei versperrt ange
troffen, d,wn sei er zum Genossenschaftsvorsteher gegangen, 'welcher ihm 
mitgeteilt habe, daß nur Dienstag und Freitag am Abende von 6 bis 8 Uhr 
Iünzleistunden seien. 

Ihm (Beklagten) könne daher kein Verschulden beigemessen werden 
und sei der Schadenersatzanspruch des Klägers ungerechtfertigt. 

Aus dem Arbeitsbuche des Klägers ergibt sich, daß bei dem Zeug
nisse, welches der Beklagte ausgestellt hat, die Bestätigung durch den Ge-
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nossenschaftsvorstand fehlt und daß nicht nur das Wort "Fleischermeister" , 
sondern auch der Name des Beklagten zu einer späteren Zeit eingetragen 
~wurde als dv,s Zeugnis. Außerdem ergibt sich aus dem Arbeitsbuche, daß der 
Kläger eine Reisebewilligung hat. 

Der Beklagte wurde schuldig erkannt, im Arbeitsbuche des 
Klägers die Bestätigung des Genossenschaftsvorstehers einzuholen und dem 
Kläger einen Betrag VOll 10 K zu bezahlen, die weiteren Ersatzansprüche 
wurden derzeit abgewiesen. 

Gründe: § 80 d Gew. O. bestimmt: "Beim ordnungsmäßigen Aus
tritte hat der Gewerbeinhaber die Rubriken des AIbeitsbuches mit Tinte 
auszufüllen, zu unterfertigen und die Bestätigung des Genossenschafts
vorstehers oder, ViO eine Genossenschaft nicht besteht, der Ortspolizei
behörde einzuholen. 

§ 80 g Gel\". O. erldärt, daß ein Gewerbeinhaber, welcher die 1"01'

schriftsmäßigen Eintragungen zu mcwhen unterlassen hat, dem Hilfsarbeiter 
entschädigungspflichtig ist. 

Die Verurteilung des Beklö,gten zur Eil1holung der Bestätigung des 
Genossensehaftsvorstehers ist delllnach in der oben zitierten Bestimmung 
des § 80 d Gew. O. begründet. 

Was den Entschädigungsal1spruch des Klägers anbelangt, so lG',nn 
ihm die Berechtigung nicht abgesprochen werden. 

Die Kontrolle der reisenden Handwerksburschen ist eine sehr strenge 
und erscheint es daher vollkommen begreiflich, daß der Kläger mit seinem 
letzten Zeugnisse, bei welchem die Bestätigung des GenossenschöJtsvor
standes fehlt, und das er gerade so gut selbst geschrieben hö,ben kann, ;;,uf 
der Reise Beanständul'gell ausgesetzt wäre und demnach auf die Einholung 
der Bestätigung dringt. 

:Mit Rücksicht darauf, daß der Kläger tatsächlich ein zweites Mal beim 
Beklagten war und zugestandenermaßen Ergänzungen in seinem Arbeits
buche verlangte, hat das Gewerbegericht die Überzeugung gewonnen, daß 
der Kläger vom Beklagten wirklich die Einholung der Bestätigung des Ge
nossenschaftsvorstehers verlangte. Daß der Beklagte dies ablehnte, erscheint 
ganz glaubwürdig, da di8 Einholung der Bestätigung mit: Zeitverlust yer
bunden ist. und vi elf<' eh für überflüssig gehalten wird. 

Da den1l1ach der Kläger durch Verschulden des Beklagten an dem 
Antritte der Reise gehindert war, ist Beklagter dem Kläger gemäß § ~80 g 
Ge\y. O. entschädigungspflichtig. Als Entschädigung wurde ein Betrag von 
10 K für die Zeit bis zur Urteilsfällung als 1!ugemessen erachtet, dö, einer
seits nicht anzunehmen ist, d" ß der Kläger sofort Arbeit findet, andrer
seits aber in Betracht gezogen werden muß, daß der Kläger auf der Reise 
Yerpflegsstationen besuchen tmnn, somit umsonst lebt, "lYährend er sich in 
Graz selbst verköstigen muß. 
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Nr.2077. 

Das Gewerbegericht ist nicht zuständig für Streitigkeiten zwischen 
einem Steinbruchbesitzer und seinem selbständigen Akkorddanten. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Graz vom 5. Juli 1912, Cr. I, 355/12. 

~ ach dem Vertrage vom 26. Februar 1912 übernahm der Kläger vom 
Beklagten sämtliche SchottermaJ,erialerzeugung und jede vorkommende 
Yerantwortung im ärarischen Steinbruche als "Akkordant". 

Nach dem Vertrage verpflichtete sich Kläger bis Ende Dezember 
1912 die Erzeugung von 2000 1)13 Normalschotter und Riesel gegen einen 
bfstilmnten Verdienstbetrag durchzufülll"eu. 

Der Kläger hatte die Arbeiter, deren er für die Schottergewinnung 
bedurfte, selbst aufzunehmen und die Krankenkassabeiträge, Unfallsbei
träge und sonstige Regiekosten selbst zu leisten und die Anmeldungen selbst 

zu besorgen. 
Tatsächlich hat der Kläger seine ~~'beiter auf seinen Namen bei der 

Krankenkasse angemeldet. 
Kläger begehrt ,"om Beklagten die Zahlung eines restlichen Ver-

dienstes von 157 K 58 h. 
Das Gewerbegericht hat die Klgge wegen sachlicher Unzuständig

keit des Gewerbegerichtes mit folgender Begründung zurückgewiesen: 
Aus dem vorstehenden Saclwerhalt ergibt sich, daß der Kläger zum 

Bekl,,"gten nicht in einEm Dienstverhältnisse, sondern als selbständiger 
Fnternehmer in einem anderen Vertrll,gsverhältnis gestanden ist. 

Da gemäß § 1 G. G. die Gewerbegerichte nur zur Aus-
tragung von gewerblichen Rechtsstreitigkeiten zwischen ~ gewerblichen 
~Gnternehmern und Arbeitern, ferner zwischen Arbeitern desselben Betriebes 
untereinander berufen sind, erscheint das Gewerbegericht für den vorliegen
den Rechtsstreit, welcher zwischen zwei Lnternehmern geführt wird, sach
lich nicht zuständig. 

:Sr. 2078. 

Bei Klagen von Provisions reisenden ist für die Zuständigkeit nicht 
der Reisebezirk und der Wohnsitz des Reisenden, sondern der Sitz 

der Firma maßgebend. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Graz vom 9. Mai 1912, Cr. H, 25/12. 

Nv,ch Inhalt der Klage war der Klä.ger bei der protokollierten Firma 
in Wien als Provisiol1sreisender für die Alpenländer angestellt und hat gegen 
sie noch eine Provisions- und Spesenforderung zu stellen. 

Der in Graz wohnhafte Kläger hat seine Forderung beim Gewerbe' 
gerichte in Graz geltend gemacht. 



28 Gewerbegerichtliehe Entscheidungen. NI'. 2078-2079. 

Die Klage 'wurde wegen örtlicher Unzuständigkeit zurück
ge wi es en. 

Gründe: Gemäß § 23 G. G. Ges. ist zur VerhandlUllD' und Ent
scheidung der im §4 zitierten Gesetzes bezeichneten Streitigkeit~n mit Aus
schluß aller anderen Gerichtsstände dasjenige Gewerbeg'ericht zuständio' 
ü: ?essen Sprengel sich die Betriebsstätte befindet oder, wenn im § 5, lit."'~ 
zItI.erten. Gesetzes bezeichnete Personen in Frage kommen, das Gewerbe
gencht, III dessen Sprengel die }\..rbeit zu leisten oder die Auszahlung de8 
Lohnes zu geschehen hat. 

Der Sprengel des Gewerbegerichtes Graz erstreckt sich auf die Be
zirksgerichtssprengel Graz und Umgebung Graz. 

_. Die gesetzl.ichen Voraussetzungen für die örtliche Zuständigkeit 
dIeses Gewerbegenchtes treffen nun vorliegend nicht zu, da die beklöpte 
Firma ihren Sitz und ilu'e Betriebsstätte in Wien hat, der Kläger nicht "zu 
den im. § 5, lit c zitierten Gesetzes bezeichneten Personen gehört und sein 
WohnsItz, den er zufällig in Graz aufgeschlagen hat, für die örtliche Zu
ständigkeit unentscheidend ist. 

NI'. 2079: 

Ein Gehilfe, der seinen Dienst erst um 3/42 Uhr nachmittags antritt, 
kann ohne Kündigung entlassen werden. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Graz vom 13. März 1912, Cr. I, 150,12. 

Nach dem beiderseitigen Vorbringen sollte Kläger am 1. März 1912 
in da,s Photographengeschäft des Beklagten als Retoucheur eint.eten. 

Am 1. l\färz 1912 um %2 Uhr nachmittags erschien der Kläger und 
meldete sich zum Dienstantritte, wurde aber vom Beklagten als verspätet ein
getroffen nicht mehr angenommen. Der Kläger sieht seine Entlassung als 
g~setzlich nicht gerechtfertigt an, da er von Steinhaus am Semmering gar 
mcht früher in Graz habe eintreffen können, und beantragt die Verurteilung 
des Beklagten zur Vergütung des Lohnes für die Kündigungsfrist. 

Der Beklagte bestreitet den KlagslJ,l1spruch, indem er erklärt, daß er 
mit Rücksicht auf das verspätete Eintreffen des Klägers zu dessen Ent
lassung berechtigt gewesen wäre. 

Der Kläger hätte in der Früh eintreten sollen und nicht N achmittao's . 
er habe ohnehin bis 1/212 Uhr mittags auf den Kläger gewartet; da er abel: 
nicht erschienen sei, mußte er annehmen, daß er überhaupt nicht mehr 
konlme und habe daher an einen anderen Gehilfen depeschiert. 

Das Klagebegehren wurde abgewiesen. 

Gründe: In dem verspäteten Eintreffen des Klägers zum Dienst-
311tritte, welcher ordnungsgemäß in der Früh zu erfolgen hatte, ist ein Ul1-
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befugtesYerlassen der Arbeit zu erblicken, welches den Beklagten gemäß 
§82, lit. f Gew. o. berechtigte, den Kläger zu entlassen. Die Einwendung des 
Klägers, daß er von Steinhaus nicht früher als um 3/42 lThT in Grn hätte 
eintreffen können, erscheint nicht ernst, denn der Kläger war nicht gehalten, 
erot am 1. März 1912 von Steinhaus wegzufahren; um pünktlich den Dienst 
anzutreten, hätte der Kläger am 29. Februar Steinhaus "erlassen sollen. 

Es kann keinem Unternehmer zugemutet werden, auf den Dienst
antritt des Gehilfen zu warten, der ihm nicht einmal die Zeit seines ver
späteten Eintrittes bekamt gibt. 

NI'. 2080. 

Der Prinzipal ist berechtigt, den ohne rechtmäßigen Grund vorzeitig aus
tl'etenden Handlungsgehilfen zur Fortsetzung der Dienstleistung während 

der vereinbarten oder gesetzlichen Kilmiigungsfrist zu verhalten. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 10. Juni 1911, Cr. VI 147/11. 

Der Klage einer prot. Firma J. eh. (B::mk- und Wechselgeschäfts
inlmbers) des Inhaltes: "Die Beklagte (Kontoristin) sei schuldig, binnen 
24 Stunden behufs Fortsetzung des Dienstverhältnisses zu ihr bis zum 
Ablaufe der gesetzlichen Kündigungsfrist in das Dienstverhältnis zurück-
zukehren, wurde stattgegeben. ' 

Die Klägerin beruft sich daß die Beklagte, welche am 1. .!Hai 
1911 als Kontoristin gegen 40 K Jifonatsgehalt und ohne Kündigungs
Yereil1barung in Dienst getreten am 31. :lVlai ohne Grund und ohne 

Kündigung eigenmächtig den Dienst verlassen habe. 

Die Beklagte beantragte die Abweisung diesesBegehrel1s, indem sie 
behauptet, es sei bei Eingehung des DienstyerhäItllisses eine einmonatliche 
Probezeit vereinbart worden, so d,tß sie zum ~\ustritte am 31. Mai berech-

gewesen SeI. 

Die Klägerin stellt dies in Abrede. 

Die bei der Klägerill als KOlltoristill bedienstete J. L. hat als Zeugin 
unter Eid angegeben, sie habe nicht alles "erstanden, was z,yischen der Be-

und K. Ch. (Inhaber der klagenden Firma) gesprochen wurde; als 
die erstere erwähnte, wie viel Gehalt sie bisher gehabt habe, habe eh. 
erwidert, daß sie bei ihm nicht soviel bekomme; er habe ihr gesagt, daß sie 
sichsgut überlegen solle, bevor sie eintrete, denn ein allzu rascher Wechsel 
sei bei ihm nicht gebräuchlich, ,yelm jemand eintrete, müsse er schon ver-

'" ,":<,",toll. 2 bis 3 Jö.hre zu bleiben. Beklagte sei von eh. wiederholt im Rech
nen geprüft worden und als sie ihn nach dem Ergebnisse der Prüfung 

habe Ch. ihr . "Das Ergebnis der Prüfung ist wohl nicht be-
aber Sie können eintreten und ich hoffe, daß Sie 
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sich recht bald einarbeiten werdcil und e., wird sich schon machen." Y Oll 

der Abmachung einer Probezeit habe sie (Zeugin) nichts gehört. 

Es wurden dann auch die Bekla.gte sowie K. eh. über die Behauptung 
der ersteren bezüglich der Abmachung einer Probezeit unbeeidet zum Be

weise vernommen. 
Die Beklagte bekundete, sie hgbe, nachdem sie bei eh. zwei Prüfungen 

abgelegt hgtte, sich eines Tages bei diesem eingefunden und habe ihm ge
meldet, daß sie erst am 1. Jlilai eintreten könne. Ch. habe dm'auf erwidert: 
"Fräulein, ja ich nehme Sie auf. Sie können am Ersten eintreten, aber das 
sage ich Ihnen gleich, der erste Monat ist ProbezC'it." Es sei dann noch 
über den Gehalt gesprochen v,orden und sie habe sich mit allem ein"ver

standen erklärt. 
K. Ch. gab an, er habe, als die Beklagte nach Ablegung zweier Auf

nahmsprüfungen sich eines bei ihm meldete und mitteilte, daß sie 
erst 2,111 1. Mal eintreten könne, ihr gesa,gt, daß sie sich die Sache noch gut 
überlegen solle, daß sie aber, wenn sie frei sei, eintreten kÖllne; von einer 
Probezeit habe er mit keinem Worte etwas erwähnt. 

Gründe: Da im Zweifel ein Dienstyerhältnis als auf unbestimmte 
Zeit eingegangen, somit nur durch Kündigung lösbar betrachtet werden 
muß, "wäre es Sache der Beklö,gtell, für ihre Belumptung, daß ein I\'[onat als 
Probezeit yereinbart worden sei, den Be,veis zu erbringen. In dieser Be
ziehung hat die der J. 1. einen Beweis, allerdings auch 
einen bestimmten Gegenbeweis nicht ergeben, es wurde deshsJb der Be"weis 
durch Vernehmung der Streitteile aufgenommen. Auch ans diesem Bs
vveise hat das Gericht die Überzeugung von der Wahrheit der Beh3,uptnng 
der Beklagten nicht ge,YOllllen; das Gericht erhielt den Eindruck, daß so
wohl die Beklagte als auch ihr Gegner im guten Glauben ausgesagt habe, 
daß somit einer von beiden in einem Irrtum befangen sein müsse, ohne daß 

werden könne, ,mI welcher Seite der Irrtum vorliege. Aus diesenl 
Grunde hatte das Gericht Gmch keine durch Beeidiglmg des 
einen der Streitteile eine KLu·stellung zu erzielen und es wurde 
deshalb von einer Beeidigung abfte:3ekt8n 

Ist nun die Behauptung der nicht als erwiesen zu betrßch-
ten, so muß ihr Austritt als gelten, ihr Dienstgeber kann auf 
Wiedereintritt der Beklagten, auf weitere Leistung der bedungenen Dienste 
dringen. Dem steht die Bestimmung des § 28 H. G. G., wonach in dem 
Falle des yorzeitigen Austrittes des Dienstnehmers der Dienstgeber den 
Ersatz des ihm yerursachten Schadens beanspruchenlnnn, nicht entgegen, 
denn damit ist nicht gesagt, daß der Dienstnehmer überhaupt nur Schaden
ersatz und 11icht, wenn er dies vorzieht, Erfüllung des Dienstvertrages be

gehren könne. 
Es war demnach im Sinne des Klagebegehrel1s zu entscheiden. 
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NI'. 2081. 

Bei Irrtum in der Lohnauszahlung liegt nicht ungebührliches Vorent
halten der bedungenen Bezüge vor. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Aussig vom 1. Juni 1912, Cr. II 66/1'2 

Kläger war als Eintrager bei der beklagten Glashütte bis 26. :Mai 1912 
gegen einen Taglohn yon1 K 60 hund eil1wöchentliche Kündigung in Arbeit 
und erhielt bei der Lohnzahlung einen Lohn von 3 K 07 hausgezahlt. 
Kläger sollte an Lohn 7 K 71 h bekommen und erhielt auf seine am 29. :ll'Iai 
1912 vorgebrachte Reklamation sofort den Restlohn per 4 K 64 h. 

Kläger ist nach der Lohnzahlung am 25. :Mai 1912 von der l\Tbeit 
ausgeblieben und begehrt wegen ungebührlichen V orellthaltens des Lohnes 
die Entschädigung des Lohnes für die wöchentliche Kündigungsfrist per 
9 K 36 h nebst Kostenersatz. 

Die Beklagte e.i;blickt in dem Versehen bei der Lohllzahlung keinen 
Austrittsgrund und beantmgt Klageabweisung. 

Die jIlage auf Bezahlung des Betrages VOll 9 K 36 h nebst Kosten
ersatz wurde abgewiesen. 

jGrÜllde: Der Tatbestand des "ungebührlichen Vorellthaltens" ist 
erst dann anzunehmen, wenn ersichtlich ist, daß der Dienstgeber den Dienst
nehmer in seinem Einkommen zu verkürzen beabsichtigte. 

In einem Versehen bei Auszahlung des Wochenlohnes, wie es der 
vorliegende Fall ist, kann von einer derartigen Absicht des Dienstgebers 
um so weniger gesprochen werden, als der Dienstgeber bei Reklamierung 
des restlichen Lohnes sofort den Lohn in-der begehrten Höhe auszahlte. 

~ Da, der Kläger olme gesetzlichen Austrittsgrund einseitig das A.rbeits
nrhältnis gelöst hat, so war das egehren auf Entschädigung nach § 82 a, 
lit. d, Gew. O. abzuweisen. 

NI', 2082. 

In den Worten des Arbeitgebers gegen den eine Lohnaufbesserung 
fordernden Arbeiter: "Ich kann ihnen nicht mehr zahlen' wenn Sie 
woHen, können Sie sich einen anderen Posten suchen, w~ Sie mehr 
bekommen; ich werde Ihnen Ihr Arbeitsbuch sofort ausfolgen'" -
kann eine sofortige grundlose Entlassung nicht erblickt werden. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Proßnitz vom 5: Mai 1911, Cr. 51/11. 

Unbestritten ist, daß der Kläger B. Z. bei dem Tischlermeister A.. D. 
seit 10. Juli 1910 als Tischlergehilfe beschäftigt war und am 30. April 1911 
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ausgetreten ist. Bei der Lohnauszahlung am 29. April 1911 abends yerlangte 
nämlich Kläger von seinem J\ieister, er möge ihm etwas an Lohn zugeben, 
'was jedoch der Meister mit der Begründung ablehnte, daß er ihm mehr 
zu zahlen nicht in der Lage sei, er könne sich anderswo umsehen, wo er mehr 
bekomme, er werde ihm das },.rbeitsbuch sofort ausfolgen. Als dann der 
Kläger das Buch sofort verlangte, verwies ihn der Beklagte auf den nächsten 
Tag, da das Arbeitsbuch nicht vorbereitet sei. Der Kläger kam al1ll1ächstell 
Tage um das Buch und verließ sofort den Dienst, verlangt jedoch trotzdem 
wegen grundloser Entlassung Ersatz für 14 Tage. 

Das Klagebegehren ,yurde abgewiesen. 

Gründe: In der mit den oben näher angeführten Worten erfolgten 
Ablehung einer Lohnaufbesserung kann eine grundlose Entlassung des 
Klägers im Sinne des § 82 Gew. O. nicht erblickt werden, da diese Äußerung 
bloß hypothetisch lautete und es dem Kläger völlig 1:tnheimgestellt blieb, 
auch noch \veitel'hin in den Diensten des Beklagten zu verbleiben. Der 
Kläger hat nUll dadurch, daß er VOll dem Beklagten das Al'beitsbuch yer
langte, selbst die zweite, ihm gestellte Altern1:letive, sich um einen besseren 
Posten umzusehen, gewählt und kann darum, dVe er freiwillig aus dem 
Dienste ausgetreten ist, nicht noch Ers,üz für die gesetzliche Kündigungs
frist verlangen. 

NI', 2083. 

Der Faktor, der einen Lehrling veranlaßt, im Arbeitsverrechmmgs. 
buche unrichtige Angaben einzutragen, kann sofort entlassen werden. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 30. ,i\fai 1912, Cr. VII 232/12. 

Das gegen seine Dienstgeberill, eine Schriftgießerei, mit Klage 
geltend gemachte Begehren eines Faktors auf Kündigungsentschädigung 
wurde abgeweis e11. 

Gründe: hat zugegeben, daß er einen in dem Betriebe 
beschäftigten Lehrling, als dieser in der letzten "Voche zu wonig besc1üi.f
tigt gewesen war und anfragte, was 81' für diese Woche in das ArbeitsYer
rechnungsbuch eintragen solle, angewiesen 20 kg Petit Steinschrift 
einzuschreiben, ob'wohl der Lehrling diese Schrift schon in der voran
gegangenen W oehe eingeschrieben hatte. Er wurde danmf von seiner 
Dienstgeberin mit Recht olme Kündigung entlassen, weil er durch Er
teilung der Anweisung in1 den Lehrling sich einer Handlung schuldig 
machte, welche ihn des Vertrauens seiner Dienstgeberin unwürdig er
scheinen läßt. Die Beklagte ,'mI" daher zur \~orzeitigell Verirags,nlflösung 

§ 27 H. G. G-. berechtigt. 
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Xr.2084. 

Ist der Dienstnehmer ohne wichtigen Grund vorzeitig ausgetreten, so 
steht dem lJienstgeber lediglich der Anspruch auf Ersatz des ihm 
verursachten Schadens, nicht aber der Anspruch auf die weiteren 

Dienste des Dienstnehmers zu. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Proßnitz vom 27. Jänner 1911, Cr I 203/11. 

1\ ach dem unbestrittenen Vorbringen beider Teile stand der Be
klagte in der Kleiderfabrik des Klägers durch mehrere Jahre als "\V erk
führer in Diensten, u. zw. gegen ein8 beiderseitig yereinbarte Kündigungs
frist von 4 Wochen. Unbestritten ist weiters, daß der Beklagte eines 'Tages 
ohne Rücksicht auf diese Vereinbarung 8tägig kündigte und trotz Ab
lehnung dieser Kündigungsfrist nach deren Ablauf aus den Diensten des 

tmt. 
Die von dem Kläger erhobene Klage, der Beklagte sei schuldig, den 

Dienstvertrag einzuhalten, sofort in die Fabrik des Klägers zurückzukehren 
und diesem seine Dienste als Werkführer zu leisten, vmrde abgevyiesen. 

Gründe: § 28, Absatz 1, H. G. G. bestimmt, daß, wenn der Dienst-
nelnner ohne 'wichtigen Grund vorzeitig austritt, dem Diel1stgeber der 

auf Ersatz des ihm verursachten Schadens zusteht. 
Da nun das Gesetz cmsdrücklich nur von dem Ersatze des \'er

urs achten spricht, gemäß § 42 H. G. G. aber die Heranziehung 
der Bestimmungen der §§ 85 und Abs.3 Gew. 0., welche die Handhabe 

den eigenmächtig ausgetretenen Arbeiter zur Rückkehr in die AJ"beit 
zu ausgeschlossen kann es keinem Zweifel unterliegen, daß'das 
Gesetz an den grundlosen Austritt des Dienstnehmers lediglich die Rechts
folge des Ersatzes des Schadens knüpfen wollte, der dem Dienstgeber durch 
diesen Austritt erwachsen ist. 

Es mußte daher die lediglich auf Vertragszuhaltung und Rückkehr 
in die Dienste als zurückgewiesen werden. 

NI'. 2085. 

Der Dienstgeber kann gegen den Handlungsgehilfen, der ohne wichtigen 
Grund austritt, nur Anspruch auf Ersatz des Schadens, nicht 

auf Erfüllung des Vertrages erheben. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes \Yien vom 18. April 1912, Cr VIII 21/12, 
bestätigt mit Grteil des Landes- als BerulUllgsgerichtes Wien vom 13. Mai 1912, 

Cg V 364/12. 

Die Klage eines Prinzipa,ls des Inhaltes: " Der (Buchhalter) 
sei seinen Dienst beim Kläger sofort wieder aufzunehmen und 
bis 30. April 1912 ordnungsmäßig zu yersehell - dies binnen'24 Stundcll 
bei sonstiger Exekution - wurde kostenpflichtig esen. 

m 
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Der Sachverhalt 'war folgender: 
Es ist beiderseits unbestritten, daß der Beklagte beim Kläger als 

Buchhalter mit einer einmonatlichen Kündigungsfrist angestellt war und 
während der Zeit, da sich Kläger auf Geschäftsreisen befand, die laufende 
Korrespondenz zu erledigen ha~tte und daß ihm wäln'end dieser Zeit auch 
die Verfügung über die eingehenden Gelder und Schecks sowie über das 
Bankkonto zustand. 

Hiebei bestand zwischen den Streitteilen die Vereinbarung, daß 
Beklagter während der Dauer der geschäftlichen Abwesenheit des Klägers 
auf Reisen seinen Posten nicht kündigen durfte. Kläger hat am 15. Februar 
1912 eine Geschäftsreise angetreten und ist, von dieser Reise zurückgekehrt, 
am 6. April 1912 zum ersten j\1ale wieder in seinem Wiener Bureau er
schienen. WähTend der geschäftlichen Abwesenheit des Klägers war der 
Beklagte mit der Firma S. & R., einer schaxfen Konkurrentin des Klägers, 
in Unterhandlungen 'wegen Eintrittes in deren Dienst getreten und strebte 
mit Rücksicht darauf, daß er sich hievon eine wesentliche Verbesserung 
seiner materiellen Lage versprach, die einverständliche Lösung des zwischon 
ihm und dem Kläger bestehenden Dienstverhältnisses, u. zw. per ultimo 
.März 1912, an. In dieser Angelegenheit entspann sieh zwischen den beidell 
Streitteilen eine längere Korrespondenz, die jedoch nicht zu dem vom Be
klö,gten angestrebten Ziele führte, sondern vielmehr den Kläger auf Grund 
der ihm yon seiner Vertrauensperson Frau J. :N. zugegangenen .ß1itteilungen 
über das Yerhalten des Beklagten (er soll angeblich seinen Dienst beim 
Kläger yernachlässigt haben und allstatt für seinen Diel1stgeber zu arbeiten 
für eine Konkurrenzfirma tätig gewesen sein) veranlv,ßte, dem Bekhgtell 
durch seinen Rechtsanwalt am 30. :i\tIärz 1912 per ultimo April zu kündigen. 

Als dann der Beklagte 11m 9. April 1912 den Kläger persönlich 
neuerlich ersuchte, das Dienstverhältnis mit ihm einverständlich zu lösen, 
schlug Kläger dieses Anerbieten ab, worauf Beklagter den Posten beim 
Kläger verließ und am 10. April 1912 seinen neuen Posten bei eilier Kon
kurrenzfinna antrat. Der Kläger verlangt nun - unter Hinweis darauf, daß 
der vorzeitige Diel1staustritt des Beklagten ganz und gar ungerechtfertigt 
erfolgt sei - Erkenntnis döJün, daß Beklagter verurteilt werde,. seine 
Dien~te bei ihm sofort wieder lulfzunehmen und bis 30. April 1912 ordllungs
mäßig zu verrichten. 

Der Beklagte bestreitet die Berechtigung der Klage und beantragt 
deren kostenpflichtige Ab,yeisung, indem er nachstehende Einwendungen 
vorbringt. 

1. Wird auf die Bestimmung des § 28 des Gesetzes vom 16. Jänner 
1910. R. G. Bl. Nr. 20, verwiesen, wonach dem Dienstgeber gegenüber dem 
vertragsbrüchigen Dienstnehmer nur der Anspruch auf Ersatz des ihm ver
ursachten Schadens zusteht. 
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2. Wird behauptet, daß der Beklagte zum vorzeitigen Dienstaustritte 
berechtigt gewesen sei, weil sich der Kläger anläßlich der zwischen den 
Streitteilen am 9. April 1912 stattgefundenen Unterredung eine erhebliche 
Ehrverletzung gegen den Beklagten habe zuschulden kommen lassen. 

Beklagter behauptet nämlich, Kläger habe anläßlich der Besprechung 
am 9. April ·1912 sein Verhalten als "impertinent und arrogant" be
zeichnet, habe ihm vorgeworfen, daß er sein Geschäft an die Konkurrenz 
verraten habe, und sich geäußert, "Beklagter müsse (hinaus) fliegen". 

Auf die Einwendungen des Beklagten er-widert der Kläger: 
ad 1. Wird die Stichhaltigkeit der Rechtsausfümungen des Beklagten 

unter Hinweis auf § 919 a. b. G. B., der durch das Handlungsgehilfen
gesetz nicht aufgehoben worden sei, bestritten. 

fid 2. Zugegeben wird, daß Kläger das Verhalten des Beklagten als 
"impertinent und arrogant" bezeichnet und ihm Vorwürfe wegen seines 
Verhaltens gegenüber Konkurrenzfirmen gemacht habe. 

Diese Außerungen stellen sich jedoch lediglich als eine Kritik des 
Yerhaltens des Beklagten dar und waren insbesonders in Anbetracht des 
Benehmens des Beklagten am 9. April 1912 und des Tones, den dieser 
dem Kläger gegenüber als seinem Chef anschlug, gerechtfertigt. Übrigens 
habe Beklagter selbst zugegeben, daß sein damaliges Benehmen dem 
Kläger gegenüber ein respektwidriges gewesen sei. Beklagter sei am 9. April 
1912, obwohl ihn Kläger aufgefordert hatte, ihn in Ruhe zu lassen und an 
.seine Arbeit zu gehen, immer wieder in dessen Bureau gekommen und 
habe in der Absicht, den Kläger zu provozieren und zu einer unüberlegten 
Äußerung zu reizen, die er dann als EntlassungserkläIUng oder Austritts
grund verwenden könnte, stets von neuem seine vorzeitige Entlassung be
gehrt und schließlich erklärt, er komme morgen nicht mehr ins Geschäft. 

Kläger bietet Zeugenbeweis durch mehrere Zeugen über die tat
sächliche Richtigkeit seiner Repliksbehauptungel1 an. 

Beklagter stellt nicht in Abrede, daß sein Benehmen vom 9. Sep
tember 1912 vielleicht ein respektwidriges dem Kläger gegenüber gewesen 
sein mag. 

Die vom Kläger angebotenen Zeugenbeweise über die Richtigkeit 
seiner tatsächlichen Repliksbehauptul1gen wurden vom Gerichte nicht 
zugelassen. 

Gründe: Das Gericht ist, entgegen dem von der Theorie (siehe 
lvIayer-Grünberg, Kommentar zum Handlungsgehilfengesetze, dann den 
Aufsatz in der Gerichtszeitung vom 10. Dezember 1910, Nr. 50) ein
genommenen Standpunkte, wonach der vertragsbrüchige Dienstnehmer 
vom Dienstgeber verhalten werden könne, seine Dienste während der ver
einbarten oder gesetzlichen Kündigungsfrist zu leisten, der Anschauung, 

III* 
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daß dem Dienstgeber, ,yem1 der Dienstnehmer olme ,yichtigen Grund 
vorzeitig austritt, nur der Anspruch auf Ersatz des ihm y;rursachten 
Schadens zusteht. 

Dies auf Grund nachstehender Erwägungen: 
Die erläuternden Bemerkungen zu den §§ 21 und 23 der ersten und 

auch der z,yeiten Regierungsvorlage des Handlungsgehilfengesetzes heben 
ausdrücklich hervor, daß die Folgen einer vorzeitigen Auflösung des Dienst
verhältnisses durch einen VOll beiden Teilen bisher im Gesetze llicht ge
regelt waren, daß jedoch in dem Augenblicke, in dem eine Reihe anderer 
Bediensteter hinsichtlich der privatrechtlichen Seite des Dienstvertrages den
selben Grundsätzen unterworfen wird, wie die Handlungsgehilfen, es nicht 
mehr angeht, diese Lücke bestehen zu lassen, weil die Bestimmungen des 
a. b. G. B. in dieser Hinsicht nicht ausreichen und die allgemeinen Be
stimmungen über Vertragsbruch zu -wenig entsprechenden Resultaten führen. 

Zur Ausfüllung der bestehenden Lücken werden in den §§ 21 unc123 
Bestimmungen über die aus Anlaß der vorzeitigen Auflösung des Dienst
yerhältnisses entspringenden zivilrechtlichell Ersatzansprüche getroffen. 
Daraus ergibt sich, daß es war, speziell die Folgen des Ve1'-

yollständig im Gesetze zu nicht aber neben dem diese 
Frage betreffenden neuen Gesetzinhalte noch andere Be-
stimmungen gelten zu lassen; mlch die im ersten Entwurfe 
subsidiäre Geltung der Ge,yerbeol'dnung, welche im § 85 des Gesetzes ,'om 
8. März 1885, R. G. BI. Kr. einen Erfüllungsansprnch zuläßt, wurde 
im zweiten Entwurf als subsidiäre Rechtsquelie fallen und durch 
§ 42, Abs. 2 des Gesetzes vom 16. Jänncr R. G. BI. Nr. 20, die Yor-
schrift der §§ 84 und 85 der bezüglich der durch das 
Handlungsgehilfengesetz Dienstverhältnisse außer Wirksamkeit 

\\'omit zum Ausdrucke gebracht wurde, daß die im 
gehilfengesetz normierten Folgen die einzigen welche den vertrags
brüchigen Kontrahenten treffcu so daß gemäß § 42, Abs. 1, des 
Gesetzes vom 16. JämlGr 1910, R. G. BI. Nr. 20, der § 919, a. b. G. B., 
nicht mehr -werden kann. 

Es darf auch nicht ~'erkallnt daß der sozialpolitische Inhalt 
des Handlungsgehilfengesetzes in der günstigeren Behandlung des Dienst
nehmers besteht und daß sich diese mthezu den ganzen Zweck des Gesetzes 
darstellende Tendenz bei eines Erfüllllngsanspruches des 

0'-"'0"00'0 gar nicht verwirklichen ließe. Aus' dem Gesetze selbst 
übrigens auch mit Sicherheit hervor, daß ein Erfüllungsanspruch des 
Dienstgebers dem Dienstnehmer ,yerden wollte. 

Unter der Mal'giual-Eubrik: "Endigullg des Dienstverhältnisses" 
wird auch der Fall des § 28, u. ZW. als eine Art der Endigung des Dienst
yorhältnisses durch die in den §§ 25 bis 31 
ihre nähere Hegelll11g findet. 
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Schon daraus geht hervor, daß auch die yorzeitige Auflösung eine 
Beendigung des Dienstverhältnisses be,yirkt, das auch durch den Beklagten 
nicht wieder hergestellt und daher nur im Wege des Schadenersatzes 
äquivaliert werden kann. Durch das ganze Gesetz zieht sich der Grund
gedanke, daß die zwischen Dienstgeber und Dienstnehmer entstehenden 
Streitigkeiten im Wege des Schadenersatzes ausgeglichen \yerden sollen 

und werden alle auftauchenden Differenzen und Folgen der unrecht
Auflösung des Dienstverhältnisses durch Normierung VOll An

sprüchen auf Schadeners8~tz geregelt. - Auch die Frist des § 34 ist nur 
auf Schadenersatzanspruch angelegt. IV ollte man die Bestimmung des 
§ 919 a. b. G. B.als subsidiäre Gesetzesquelle heranziehen, sonach, ent
sprechend dieser Bestimmung, den Erfüllungsanspruch als den primären, 
den Ersatzansl~ruch als den sekundären Anspruch annehmen, dann wäre 
es nicht abzusehen, warum der primäre Anspruch unbefristet sein soll 
da die :Motiv8 sehon betreffs der Befristung des Ersatzanspruches hervor~ 
heben, daß ei~le solche Kollision zu einer beschleunigten Behandlung 

was beIm Erfüllungsanspruch ge,yiß noch mehr Zutreffen würde. 
Hierzu kommt, daß naeh dem bürgerlichen Rechte der Erfüllungsallspruch, 
wenn er möglich ist, zuerst erhoben werden muß. Der Ersatzanspruch 
anstatt des Erfüllungsanspruches hlll1 nicht nach beliebiger 'Vahl geltend 
gemacht werden, während unstreitig die Anschauung, § 919 a. b. G. B. 

im vorliegenden Falle subsidiär, zu einem Wahlrecht des Dienst
gebers führen müßte, was aber nach dem Gesetze nicht der Fall ist; denn 

.' aus § 28 geht hervor, daß der Ersatzanspruch schon primär gegeben ist. 
Es ergibt sich 1JJso, daß der § 919 a. b. G. B. schon vermöge dessen, daß sein 
hauptsächlicher Inhalt (zuerst Erfüllung und nur wenn diese nicht mödich 

EI:satzan~pruch) mit dem. Handlul1gsgehilfengesetze nicht in Einlaang 
zu brmgen Ist, als glatterdmgs anzuwendende subsidiäre Norm nicht 
herangezogen werden kann. 

Läßt sich also das bürgerliche Recht nicht anwenden, gibt es also 
in dieser Hinsicht keine subsidiäre Norm und geht aüs dem § 28 nicht her
vor, daß ein Wahlrecht im Gegensatze zur allgemeinen Bestimmung' des 
§ 919 a. b. G. B. festgelegt werden wollte, dann muß man trotz der Fa;sung 
des Gesetzes zum Schluß gelangen, daß nur Schadenersatz als Folge des 
Vertragsbruches festgestellt wurde und daß für den Dienstgeber ein Er
füllnngsanspruch nicht besteht. 

Daß der § 28 des Gesetzes vom 16. Jänner 1910, R. G. BL Nr. 20. 
die subsidiäre Geltung des § 919 a. b. G. B. nicht festsetzen wollte, ero'ibt 
sich auch daraus, daß die Tendenz der Gesetzgebung dahin geht, die "'Be_ 
stimmung des § 919 a. b. G. B. für das ganze Rechtsgebiet auszuschließen; 
denn der § 149 der RegierungsvQrlage über das Gesetz, betreffend die Än
denmg und Ergänzung einiger Bestimmungen des allgemeinen bürgerlichen 
Gesetzbuches erklärt § 919 a. b. G. B. für aufgehoben und trifft bezüglich 
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des Dienstvertrages im § 173 dieselben Bestimmungen wie der § 28 des 
Handlungsgehilfengesetzes. Da anzunehmen ist, daß der Gesetzgeber die im 
EntVvllrfe der Novelle zum allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuche ausge
drückte Tendenz in der früher zum Abschlusse gelangten Regelung des 
Dienstvertrages verwirklichen wollte, so ist es logisch, anzunehmen, daß die 
Norm des § 919 a. b. G. B. im Handlullgsgehilfengesetze nicht rezipiert wurde. 

Schließlich ist der Ausschluß des Erfüllungszwanges in de~ Natur 
der zu erfüllenden Leistung begründet: erzvvungene Dienstleistungen haben 
in einem Verhältnisse, in 'welchem es hauptsächlich auf gegenseitiges Ver
trauen ankommt, keinen 'vVert, ganz abgesehen davon, daß die erzwungene 
Dienstleistung oft in einem so späten Zeitraum stattfinden würde, in welchem 
diese Tätigkeit auch für den Dienstgeber keinen Wert mehr hätte. Auf 
Grund dieser vom k. k. obersten Gerichtshofe ausgesprochenen Erwägungen 
(siehe die im "Gewerberichter" VII. Jahrgang i'lr. 2 vom 1. Februar 
1912 abgedruckte Entscheidung), denen sich das Gericht voll und ganz an
schließt, kanl1 das Klagebegehren als gesetzlich begründet nicht angesehen 
werden, weshalb, ohne auf die Erörterung der Frage. ob der Beklagte mit 
Rücksicht auf die Vorgänge vom 9. ~-\.pril 1912 zum sofortigen Dienst
austritte berechtigt \'I'ar, einzugehen und auf die vom Kläger angebotenen 
nach dBr Sach- und Rechtslage entbehrlichen Zeugenbeweise über die 
Richtigkeit seiner tatsächlichen Repliksbehauptungen abzugehen, auf 
kostenpflichtige Abweisung der Klage zu erkennen ,var. 

Die vom Kläger gegen dieses Urteil eingebmchte Berufung wurde 
verworfen und das Urteil I. Instanz aus llaehstehenden Gründen bes tätigt: 

Vor allem ist hervorzuheben, daß der Kläger in seiner Klage ein 
Erkenntnis begehrt, das voraussichtlich nicht vollstreckbar v{erden konnte 
und das, wenn dem Klagebegehren bei der mündlichen Streitverhandlung 
am 18. April 1. J. stattgegeben worden wäre, gewiß nicht vollstreckbar 
gewesen wäre. 

Er begehrte Verurteilung des Beklagten zur Leistung yon Diensten 
bis zum 30. April 1912. 

Da das Urteil vom 18. April erst um 3. Mai Rechtskraft erlangt, 
an diesem Tage aber der vom Kläger selbst gesetzte Endtermin der Dienst
zeit schon abgelaufen ist, kann von einer Exekutionsfähigkeit des ein
geklagten Anspruches keine Rede sein. 

Allein abgesehen dayon, daß ein nicht exequierbarer Anspruch 
geltend gemacht wird, während ja doch gemäß § 235 Z. P. O. das Interesse 
des Klägers an den zu leistenden Diensten gefordert werden konnte, ist 
das Berufungsgericht zur Überzeugung gelangt, daß die vom Kläger 
erhobenen Berufullgsgründe nicht vorliegen. 

Was zunäcllst die behauptete unrichtige rechtliche Beurteilung der 
Streitsache betrifft, so hat das Berufungsgericht die Frage, ob nach dem 
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"Handlungsgehilfengesetz dem Dienstgeber im Falle des unbefugten vor
zeitigen Austrittes des ilibeitnehmers ein Recht zusteht, Erfüllung des 
Vertrages vom A.rbeitnehmer zu verlangen, yerneint. 

Dies aus folgenden Gründen: 
Im § 28 H. G. G. wird der Fall des vorzeitigen Dienstaustrittes des 

Arbeitnehmers als ein Fall der Beendigung des Dienstverhältnisses hin
gestellt und ausgesprochen, daß der Dienstgeber vom Dienstnehmer den 
Ersatz seines Schadens beanspruehen kann. Die rechtliche Folge des vor
zeitigen ungerechtfertigten Austrittes des Arbeitnehmers ist also gell au 
angegeben: Der Arbeitgeber hat Anspruch auf Schadenersatz. Der Be
mful1gswerber wendet dagegen ein, daß nCl,ch § 919 3.. b. G. B. der Gegner 
dessen, der den Vertrag gar nicht oder nicht 11m gehörigen Orte, zur ge
hörigen Zeit oder auf die bedungene Weise erfüllte, genaue Erfüllung und 
Ersatz fordern k301111, und meint unter Berufung auf die einschlägige 
Literatur, daß die Bestimmung des § 919 8.. b. G. B. durch § 28 H. G. G. 
nicht aufgehoben worden sei. 

\7\'äre diese Allschauung riehtig, würde der Dienstgeber Yertrags
erfüllung und Schadenersatz fordern können, dann wäre überhaupt über
flüssig ge'wesen, im Handlungsgehilfengesetze yon dem Rechte des Dienst
gebers, Schadenersatz vom yertragsbrüchigen Arbeitnehmer zu fordern, 
zu erwähnen. 

Denn dieses Redü s1ünde ihm schon nach dem bürgerlichell Rechte 
w. Das Handlungsgehilfeilg'esetz hat aber ausdrücklich das Recht, Schaden
ersatz zu fordern, angeführi, yon dem Rechte, auf Yertragserfüllung zu 
dringen, aber nichts erwähnt. 

Dazu kommt noch folgendes: 
Das Recht, Schadenersatz zn yerlangen, ist nach § 9Hl a. b. G. B. 

ein subsidiäres; in erster Linie ist Erfüllung zu fordern und nUf, insoweit 
sie nicht gefordert 'werden kann, tritt das Recht auf Schadenersatz ein. 
1m § 28 H. G. G. findet sich kein Hinweis darauf, daß das Hecht Schaden
ersatz zn fordern, nur ein subsidiäres sein solL 

Was aber am meisten gegen die gegenteilige Annahme spricht, ist 
die im § 34 H. G. G. normierte Befristung der Ersatzansprüche. 

Sowohl die Ersatzforderung des Dienstgebers als die des Dienst
nehmers ist an eine Frist gebunden. Der Anspruch auf Yertragserfüllung, 
\yenu ein solcher noch bestünde, wäre unbefristet. Welchen Sinn hätte es, 
in dem Falle, 'wenn der auf 5 Jahre in Dienst genommene "\.ngestellte 
schon nach dem ersten Monate der Dienstzeit vertragsv,-idrig austritt, 
dem Dienstgeber das Recht auf Ersatz des Schadens schon 11ach 6 ::\Ionatell 
zu nehmen, das Recht aber, nach 43/ 4 Jahren den Angestellten zur Fort
setzung der Dienste zu zv,ingel1, ohne Befristung zu belassen? Aus welchem 
Grunde sollte das Gesetz einem c\.nspruch einen so großen Schutz yerleihen, 
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der auf eine Leistung gerichtet ist, deren Wert höchst fraglich ist? Denn' 
daß en';wungene Dienste "enig ·IYert sind und daß derjenige, der sie leistet, 
wenn er die Dienste nicht 19isten will, genug :lHacht hat, den Wert diesrr 
Dienste für den Dienstgeber zu yerringern, ist wohl einleuchtend. 

1'011 einer unrichtigen rechtlichen Beurteilung der Sache durch die 
1. Instanz kmm aus den yorangeführten Gründen nicht die Rede sein. 
Ist tl.ber die Ansicht, daß ein Recht, Vertragszuhaltung von dem vertrags
widrig austretenden AngestellÜm zu fordern, nach § 28 H. G. G. nicht 
besteht, richtig, dann ,'{v X es auch überflüssig, die klägerischerseits ange
botenen Beweise zu erheben. 

Die Berufung des Klägers war daher als unbegründet zurückzuweisen. 

NI'. 2086. 

Deichgräbel', deren Entlohnung nach laufenden Metern vereinbart 
wurde, sind weder als selbständige Unternehmer noch ais Taglöhner, 

sondem als gewerbliche Hilfsarbeiter anzusehen. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 27. :!\Iärz 1912, Cr I 300/12. 

Der Klage eines Hilfsarbeiters gegen eine Gesellschaft für Be
leuchtungswesen m. b. H. auf Zahlung' der 14tägigen Kündigungsentschädi
gung wurde stattgegeben. 

Wie beiderseits unbestritten ist, ist der Kläger aIn 7, März 1912 bei 
der beklagten Gesellschaft als Deichgräber für Wasserleitungsallbohrungen 
in die Arbeit getreten, hat sein Arbeitsbuch abgegeben und wurde mit ihm 
eine tägliche Entlohnung von 4 K vereinbart. Nach einigen Tagen wurde die 
mit dem Kläger ursprünglich getroffene Lohllvereinbarung dahin abge
ändert, daß er als Entlohnung für jedes laufende l\ieter einen Betrag yon 
2 K 40 h erhalten solle. 

Am 31. März 1912 vHlrde Kläger von der beklagten Gesellsel1aft 
wegen Arbeitsmangels entlassen. 

Der Kläger behauptet nun, es sei über die Kündigungsfrist mit 
ihm nichts vereinbart worden; nachdem er bereits ungefähr 1 IVoche 
bei der beklagten Gesellschaft gearbeitet hatte, habe man ihm einen 
Zettel, welchi"r die Vereinbanmg das Kündigungsausschlusses enthielt, 
vorgelegt; er habe jedoch die Unterschrift unter Hinweis darauf, daß bei 
seiner Aufnahme über die Kündigungsfrist eine Vereinbarung nicht ge
troffen worden sei, yerweigert. Da die Entlassung des Klägers ohne gesetz
lichen Grund erfolgte, verlangt er unter der Behauptung, d(J~ß er als Akkord
arbeiter bei der beklagten Gesellschaft täglich etwa 10 K verdient habe, 
von der beklagten Gesellschaft als Entschädigung für die ihm gebührende 
gesetzliche 14tägige Kündigungsfrist Zahlung des Betrages von 120 K. 

Gewerbegerichtliehe Entscheidungen. Nr. 2086. 41 

Dieses Begehren hat Kläger im Zuge der mündlichen Streit\'erhand
lung auf Zahlung des Betrages von 72 Keingeschränkt. 

Die beklagte Gesellschaft bestreitet die Berechtigung des ein
geschränkten Klagebegehrens, gegen dessen ziffermäßige Höhe ein Einwand 
nicht erhoben wird, und beantragt kostenpflichtige Abweisung der Klage, 
indem sie folgende Einreden vorbringt: 

1. Kläger ist mit Rücksicht darauf, daß er auf Grund der mit der 
beklagten Gesellschaft getroffenen Nachtragsvereinbarnng eine Entlohnung 
von 2 K 40 pro laufendes Meter zu bekommen hatte, als selbständiger 
cntemehmel' anzusehen. 

Hiezu bemerkte die beklagte Gesellschaft, daß sie außer dem Kläger 
auch noch andere Arbeiter zu denselben Lohnbedingungen, wie sie mit dem 
Kläger vereinbart waren, aufgenommen und beschäftigt hat. Die Aus
führung eines bestimmten Werkes (Fertigstellung einer bestimmten Deich· 
gräberarbeit) wurde mit dem Kläger nicht vereinbart. 

2. Die Arbeit des Klägers stellt sich als Lohnarbeit der gewöhnlichstell 
Art (Taglöhl1erarbeit) dar und hat Kläger aus diesem Grunde auf eine 
14tägige Kündigung keinen Anspruch. 

3. Übrigens wurde mit dem Kläger bei seiner Aufnahll1e in den Dienst 
der beklagten Gesellschaft ausdrücklich Kündigungsausschluß vereinbart, 

Auf diese Einwendungen der beklagten Gesellschaft erwidert der 
Kläger: 

Pod L Bestritten wird, daß Kläger als selbständiger Unternehmer 
gegenüber der beklagten Gesellschaft anzusehen sei. 

ad 2. Bestritten wird, daß sich die Arbeit des Klägers als Taglölmer
arbeit qualifiziere. Zur Ausführung der vom Kläger zu leistenden Arbeiten 
(Anlage von Wasserleitungsbohrungen in einer Tiefe von mehr als 2 rn) 
gehört Yielmehr eine gewisse Fachkenntnis und können derartige I\rbciten 
nicht von einem beliebigen Arbeiter ausgeführt werden, 

ad 3. Bestritten wird, daß mit dcm Kläger bei seiner Aufnahme 
in den Dienst der beklagten Gesellschaft Kündigungsausschhiß vereinbart 
worden sei. Im übrigen wird auf die K18~gsausführungen verwiesen. 

Zeuge O. Y., Werkführer der beklagten Gesellschaft, hat unter Eid 
angegeben: Ich habe persönlich sämtliche vier heute anwesenden Kläger 
für Deichgräbemrbeiten bei der beklagten Firma aufgenommen und habe 
mit ihnen einen Taglohn von 4 K vereinbart. Über die Kündigung wurde bei 
der Aufnahme nichts gesprochen. Zwei Tage nach dem Arbeitsantritte der 
Kläger wurde in Abänderung der ursprünglich getroffenen Vereinbarung 
mit den Klägern vereinbart, daß sie fortab 2 K 40 h pro laufendes Meter 
bezahlt erhalten sollen. Über die Kündigung wurde auch damals nichts 
gesprochen. Nachdem die Kläger bereits ungefähr 14 Tage bei der beklagten 
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Firma gearbeitet hatten, legte man ihnen Erklämngen zur l'nterschrift 
vor, welche die Yereinbamng des Kündigungsausschlusses enthielten. Die 
Kläger verweigerten die Unterschrift dieser Erklämng mit der Begründung, 
daß sie nach 8 Tagen nichts unterschreiben. Am 20. ~lärz wurde den Klägern 
erklärt. daß sie nunmehr aussetzen müssen, weil keine Arbeit für sie da sei. 
Die Kläger erklärten, sie wollen nicht aussetzen, sondern in Regie weiter 
arbeiten und verlangten, daß man ihnen für die Tage, an welchen keine 
Arbeit sei den Tao'lohn zahle. Ich habe den Klä2:ern in dem Zeitpunkte, 
als sie die :'u'beiten in Akk~rd übernahmen, gesagt,~daß sie, falls die Akkord
a;rbeit beendet sei, einige Tage pausieren müssen; damit erklärten ,sieh die 
Kläger mit den Worten eürrerstanden, daß man das Gute mit dem Schlech
ten nehmen müsse. Für Montag den 18. März 1912 waren die Kläger ;;u 
Arbeiten in der Starhembergg;sse bestellt, fanden sieh aueh zur :ubeit 
ein, konnten aber nieht besehäftigt werden. Am Mittwoch den 20. }lärz 
1912 arbeiteten die Kläger einen halben Tag und beendeten die yon ihnen 
übernommenen Akkordarbeiten. :'\oeh am selben Tage erklärte ich persön
lich den Klägern, daß sie nunmehr einige Tage aussetzen müssen. Anlangend 
die Antworten der Kläger, verweise ich auf obige Angaben. Als die Kläger 
aus der "ubeit weggingen, war ieh nieht zugegen; das Arbeitsyerhältnis 
zwisehen den Streitteilen endete glaublich am 21. :ifärz 1912. 

Gründe: Die beklagte Gesellschaft gibt selbst zu~ den Kläger 
am 21. März 1912 entlassen zu haben und gibt als Ursaehe der Entlassung 
lediglieh Arbeitsmangel, also keinen der im § 82 des Gesetzes vom 8. }Iärz 
1885, R. G. BI. NI'. 22, aufgezählten Entlassungsgrüllde an. 

Es war deumaeh zu prüfen, ob die gegen den ziHermäßig unbe
strittenen eingesehränkten Klagsanspruch, 'weleher auf die Bestimmungen 
der §§ 77 und 84 Gew. O. gestützt wird, beklagterseits vorgebrachten 
Eimeden als stichhaltig angesehen 'werden können. Bei Beantwortung 
dieser Fragen ist das fachmänniseh besetzte Gericht yon nachstehenden 

/ Erwägungen au sgegallgen : 
ad. 1. Daß der Kläger der beklagten Gesellsehaft gegenüber nieht 

als selbständiger Unternehmer angesehen ,yerden kann, ergibt sich SChOll 

aus der Tatsaehe. daß er als Hilfsarbeiter mit Arbeitsbuch aufgenommen 
und ihm die AusÜbung eiües bestimmten Werkes (Verriehtung einer ganz 
bestimmten Deiehgräberarbeit) nicht übertragen, sondern mit ihm yorerst 
ein Taglohn von 4 K, nachträglieh aber die Zahlung eines Betrages von 
2 K 40 h pro laufendes Meter vereinbart wurde. 

ad. 2. Die vom Kläger bei der beklagten Gesellschaft zu leistende 
Arbeit kann als Lohnarbeit der gemeinsten Art, Taglöhnerarbeit im Sinne 
des Art. V, lit. d des Kundmachungspatentes zur Gewerbeordnung, aus dem 
Grunde nicht angesehen werden, weil es sieh im vorliegenden Falle um 
\Vasserleitringsbohrullgen in der Tiefe von mehr als 2 111 handelt, zu 
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deren klagloser Ausführung immerhin eine gmüsse Erfahrung und Saeh
kenntnis erforderlieh ist. 

ad. 3. Die Behauptung der beklagten Gesellsehaft, daß mit dem 
Kläger Kündigungsausschluß vereinbart worden sei, ist nach dem Yer
handlungsergebnis nicht nur nicht erwiesen 'worden, Yielmehr geht aus der 
eidlichen Aussage des von der beklagten Gesellschaft selbst geführten 
Zeugen O. V. hervor, daß eine rechtsverbindliehe Abmaehung bezüglich der 
Kündigungsfrist zwischen den Streitteilen überhaupt nicht zustalldekam. 

Da demnaeh sämtliehe Einwendungen der beklagten GesellschaEt 
als stiehhaltig nieht angesehen iyerden können, war ill der Hauptsaehe 
naeh dem eingeselu"änktell Klagebegehren zu erkennen. 

NI'. 2087. 

Ein Arbeiter, der -- ohne das Arbeitsbuch abzugeben in seiner 
eigenen Wohnung eine Arbeit, zu der er selbst den Stoff liefert, für 
einen Unternehmer gegen Entgelt ausfUhrt, ist nicht als gewerblicher 

Hilfsarbeiter anzusehen. 
Beschluß des' Gewerbegerichtes Wien vom 31. Juli 1912, Cr I 470/12. 

Das Gewerbegerieht Wien hat die Klage eines Bildhauergehilfen 
gegen einen Erzeuger von Brollze-lVIöbelbeschlägen auf Zahlung eines ver
einbarten Lohnbetrages von 29 K 30 h wegen saehlicher Unzuständigkeit 
zurüekgewiesen und die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte zur 
Entscheidung dieser Reehtssaehe ausgesprochen. 

Dies mit nachstehender Begründ ung: 
Der Kläger beruft sieh darauf, daß er in der Zeit vom 1. bis 8. April 

1912 für den Beklagten' eine Modellarbeit, nämlieh mehrere lilodelle für 
Möbelbesehläge nach Zeichnungen, die ihm der Beklagte gab, ausgeführt 
habe, für 'welche ein Lohn von 69 K 20 h vereinbart worden sei, worauf ihm 
der Beklagte noch den Betrag yon 29 K 20 h sehulde. 

Bei Erörterung der Zuständigkeitsfrage gab der Kläger an, daß er 
gewöhnlich bei gewerblichen "Gnternehmern in deren Werkstätte gegen 
Stundenlohn arbeite, bei ihnen aueh sein Arbeitsbuch abgebe, daß er aber 
yon dem Beklagten lediglich den einen Auftrag übernommen habe, chne 
sein Arbeitsbuch bei ihm abzugeben, daß er diese Arbeit dann in seiner 
Wohnung, nicht in der Werkstätte des Beklagten, ausgeführt und den Roh
stoff dazu, nämlich das Holz, aus eigenem beigesteIlt habe. 

Der Beklagte ist zu der über die Klage angeordneten Tagfahrt 
trotz ordnungsmäßiger Ladung nieht erschienen. Dessenungeaehtet war 
die Zuständigkeitsfrage von Amts wegen zu prüfen. 

Da nUll der Kläger naeh den obigen Feststellungen nieht zu jenen 
Arbeitspersonen gezählt werden kann, die bei dem beklagten gewerbliehen 
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Unternehmer in regelmäßiger Beschäftigung stehen, selbstverständlich 
auch nicht zu den Taglöhnern (Art. V lit. d des Kundmachungspatentes 
zur Gewerbeordnung), ebensowellig <J,ber zu den weiteren in § 5 G. G. G. an
geführten Personen, insbesondere nicht zu den im § 5 lit. cerwähnten, 
- denn er stellte den Rohstoff zu den lIIodellen selbst bei - kann er als 
ein Arbeiter im Sinne des Gewerbegerichtsgesetzes nicht angesehen und die 
Zuständigkeit des Gewerbegerichtes nicht anerkannt werden. 

NI'. 2088. 

Ein in einem Handelsgeschäfte angestelltes "Kassamädchen" leistet 
kaufmännische Dienste. Gröbliche Ehrverietzullg durch Fragestellung. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 22. April 1912, Or VI 891/12. 

Der Klage einer Kontoristin gegen ein Großhandlungshaus auf 
Zahlung der einmonatlichen Kündigungsel1tschädigung im Betrage von 
50 K 55 h wurde sta ttgege ben. 

Wie unbestritten, war Klägerin bei der beklagten Aktiengesellschaft 
,vom 21. Mai 1910 bis 15, April 1912 mit einem W och81110hn von zuletzt 
11 K beschäftigt. 

Die Klägerin behauptet, als Kontoristin bei der beklagten Gesell
schaft tätig gewesen zu sein. Am 13. April 1912 wurde sie vom Direktor 
der beklagten Gesellschaft K. St. gröblich beleidigt. Sie trat darum 
am 15. April 1912 aus und begehrt die Lohnentschädigung entsprechend 
einer monatlichen Kündigung bis zum 15. Mai 1912, demnach den Betrag 
yon 50 K 50 h. 

Die beklagte Gesellschaft beantragt Abweisung der Klage; denn 
Klägel'in vmr bei ihr nicht Handelsangestellte, sondern nur Laufmädchen. 
Direktor St. ist nicht Vorstandsmitglied der Beklagten, sondern selbst 
nur ,Angestellter; die Beleidigung der Klägerin wird bestritten. { 

Bezüglich der Verwendung der Klägerin ist es unbestritten, daß sie 
als Kassamädchen mit 8tägiger Kündigung aufgenommen worden ist. 
Ihre Hauptbeschäftigung bestand darin, daß sie die mit dem Aufzuge herab
langenden, an die Kunden zu expedierenden Waren nach dem Namen der 
Kunde den Strazzisten. zur Eintragung in die Strazza zutrug, die Liefer
scheine alphabetisch sortierte und einlegte. In der letzten Zeit war sie in 
der Korrespondenz beschäftigt worden, wo sie die Briefe öffnete und mit 
N Ulllmern versah. Klägel'in behauptet überdies die Verrechnung der Brief
marken gehabt zu haben und während der Inventur zum Schreiben der 
Inventur verwendet worden zu sein. 

Bezüglich der Stellung des, Direktors St. bei der beklagten Gesell
schaft ist unbestritten, daß er der Personalchef ist, welcher Angestellte 
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untergeordneten R~nges, zu welchen auch die Klägerin gehört, selbständig 
aufnimmt und entläßt. Die Beklagte behauptet, daß die Entlassung, nach
dem sie schon geschehen, dem Verwaltungsrate gemeldet 'werden muß. 

Bezüglich der Beleidigung der Klägerin a111 13. April 1912 gibt der 
Zeuge K. St. an, er hatte gehört, daß die Klägerin mit einem Mitange
stellten Beziehungen habe und von ihm auch Geschenke erhalte, ins
besondere sei ihr eine Bluse geschenkt worden. 

Zeuge licß die Klägerin in sein Kontor kommen und frug sie in 
Gegenwart des Abteilungschefs E., ob die Bluse, die sie anhabe, yon der 
Firma G. sei oder ob sie sie von einem Herrn geschenkt bekommen habe. 
Klä!l'erin antwortete, daß sie die Binse VOll ihrer lIIutter habe. Zeuge fragte 
sie. ~b es ihr recht sei, daß er bei der Mutter anfragen lasse und als Klägerin 
di~s bejahte, schickte er den E. zur Mutter. E. brachte die Post, daß die 
Bluse von der :l\Iutter sei. Zeuge erklä~t, nicht behaupten zu können, daß 
die Bluse VOll der Firma G. stamme. 

Gründe: 

Die des K. St ist glauhwürdig, da sich 
durch seine Aussage selbst belastet hat. Nach seiner Aussage ist es 
zweifellos, daß er am 13. April 1912 die Klägerin gröblich beleidigt hat. 
Indem er der Aussage der Klägerin keinen Glauben beimaß, sondern ihr 
erklärte, er \yolle bei ihrer :iYIutter fragen zieh er sie der Unwahrheit; 
indem er sie frao·te, ob sie die Bluse von einem Herrn geschenkt bekommen 
ha,be, machte e~ ihr, einem 18jährigen illädchen, den Umgang mit einem 
Manne zum Vorwurfe und stellte ihre Sittlichkeit in Frage; indem er endlich 
der Provenienz der Bluse nachging und insbesondere fragte, ob sie yon der 
Firma G. daIm die Antwort der Klägerin, die Bluse sei ein Geschenk 
ihrer Mutter, in Zweifel zog, brachte Cl' ganz deutlich zum Ausdrucke, 
daß er den Verdaeht daß die Blnse durch eine unehrliche Hmi.dlung 
in den Besitz des '{ erehr8r8 der Klägerin geraten sei, der dann die Bluse 
der Klägerill zum Geschenke machte. Daß er der Klägerin die l\Iitwissen
schaft zum Vorwurfe macht, geht aus dem der Klägerin erklärten Miß
trauen hervor. Zu diesen Beschuldigungen oder Verdächtigungen hatte 
St. keinen hinreichenden Grund; denn die Bluse selbst besah er sich 
erst ,Yäln'encl des Verhöres mit der Klägerin und konstatierte nun, 
daß man nicht behaupten könne, d8~ß die Bluse yon G. stamme. Sein Ver
dacht beruhte also nur auf Mitteilungen anderer Bediensteter. Daß St. 
bci der Prüfung der Vertrauens\vürdigkeit seiner G8\Yährsleute nicht m!t 
der gebotenen Genauigkeit vorgegangen erhellt da:'aus, daß er ~le 
Xamen seiner Gewährsleute nicht mehr zu nennen 111 der Lage 1st. 
Demnach ist es zweifellos, daß K. St. die Klägerin an ihrer Ehre erheblich 
Y81'letzt hat. 
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K. Sr. ist, da er nicht dem Vorstande der beklagten Aktien
gesellschaft angehört (Art. 227 H. G. B.) nicht selbst der Dienstgeber 
der Klägerin. Nachdem er aber zugegebenermaßen der Personalchef und 
ermächtigt ist, die Bediensteten der Kategorie der Klägerin selbständig 
aufzunehmen und zu entlassen, muß er der Klägerin gegenüber als der 
Stellvertreter des Dienstgebers angesehen werden und ist die durch ihn 
geschehene Beleidigung des Dienstnehmers von derselben Wirkung, als 
wenn der Dienstgeber selbst die Beleidigung begeht. 

Daß aber die Klägerin als Handelsangestellte zu betrachten ist, 
ergibt sich zweifellos aus dem unbestrittenen Parteienvorbringen. Ein 
Kassamädchen ist an sich Handelsangestellte ; ebenso ist das Sortieren 
der Lieferscheine und das Numerieren der einlangenden Briefe die 
Tätigkeit einer Handelsangestellten und nicht die eines Laufmädchens 
eder einer Handlangeril1. Demnach, ist Klägerin berechtigt, nach § 26, Z. 4 
und § 29 H. G. G., Entschädigung zu begehren. 

Nachdem z''I-ischen den Parteien 8tägige Kündigung bedungen 
worden war, ist diese Kündigungszeit auf die nach § 20 H. G. G. zulässige 
kürzeste Kündigul1gszeit auszudehnen, so daß der Klageanspruch ge
rechtfertigt erscheint. 

NI'. 2089. 

Wer ohne höhere Vorbildung bei einem Baumeister hauptsächlich 
Pläne zu kopieren, Kostenabrechnungen nach Tarifen zu verfertigen 

clHH! bei Lohnberechm.mgen mitzuhelfen hat, leistet nicht höhere Dienste. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 4. Juli 1912, Cr VII 1008/12. 

Die Klage eines Bautechnikers gegen seinen ehemaligen Dienstgeber, 
einen Baumeister, welcher ihn ohne Kündigung entlassen und ihn in dem 
Zeugnisse als "Bauwerkführer" bezeichnet hatte, auf Bezahlung des auf 
die Kündigungszeit nach; dem Handlungsgehilfengesetze entfallenden 
Gehaltes wurde abgewiesen. 

Gründe: Die Frage, ob der Kläger als höherer Angestellter im Sinne 
des Handlungsgehilfengesetzes anzusehen ist, war zu verneinen. Als fest
stehend ·wurde ö~ngellommen, daß die Tätigkeit des Klägers hauptsäehlich 
im Kopieren von Plänen und in der A.l1fertigung von Kostenabrechnungen 
nach Tarifen sowie in der Beihilfe bei den Lohnabreclmungen, wobei der 
Kläger nicht selbständig arbeitete, bestanden habe und daß er, was seine 
Vorbildung anbelangt, die Staatsgewerbeschule, u. zw. alle vier Kurse der 
Werkmeisterschule besucht, aber keine besonderen Prüfungen gemacht 
habe. Das Gericht geht nun davon aus, daß angesichts des Mangels einer 
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im Handlungsgehilfengesetze enthaltenen Festsetzung des Begriffes der 
höheren, nicht kaufmännischen Dienste diesfalls auf § 73, letzter Absatz 
Gew. O. zurückgegriffen werden müsse, welcher beispielweise eine Reihe 
yon Personen anführt, die als höhere Angestellte zu betnwhten sind. Da 
nun das fachmännisch besetzte Gewerbegericht in der geschilderten Tätig
keit die Kennzeichen höherer Dienstleistungen nicht erblicken konnte, weil 
alle derartigen Arbeiten auch durch Kallzleihilfsarbeiter besorgt zu werden 
pflegen, ihnen das Merkmal der Selbständigkeit fehlt und für sie eine höhere 
fachliche Qualifikation nicht erforderlich, auch eine

Q 
höhere Vorbildung 

bei dem Kläg.jOI nicht vorhanden ist, indem der Besuch VOll Kursen ohne 
Ablegung von Fachprüfungen keine Gewähr für eine entsprechende Aus
bildung bietet, da ferner die Bezeichnung des Klägers in dem Zeugnisse 
bedeutungslos ist, weil es bei der Unterordnung unter das Handlungs
gehilfengesetz nicht auf die Benennung, sondern auf die tatsächliche Ver
wendung ankommt und der Kläger nach seiner Verwendung üicht Bau
werkführer war, unter deml\usdrucke "Zeichner" im § 73, Gew. O. aber 
nur ein selbständig zeichnender und nicht auch ein Abzeiclmer zu ver
stehen ist, hat das Gericht in dem obigen Sinne entschieden. 

NI'. 2090. 

Die Taiilenarrangeurin eines Kleidersalons ist, wenn ihr nicht eine 
leitende Stellung im Geschäfte zukommt, als höhere Angestellte im 

Sinne des Handiungsgehilfengesetzes nicht anwsehen. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 24. Juni 1912, Cr VII 978/12. 

Das gegen die Inhaberil1 eines Kleidersalons von einer Arrangeurin, 
welche gegen einen täglichen Lohn von 6 K bedienstet geweS811 und 
nach einer am 28. Mai 1912 erfolgten Kündigung mn 18. Juni unter Be
zahlung des Lohnes bis zu diesem Tage entlassen worden war, mit Klage 
gestellte Begehren auf Bezahlung des Gehaltes für die nach dem Handlungs
gehilfengesetze sich ergebOlide Kündigungszeit, nlso für die Zeit vom 10. 
Juni bis 30. September "mrde abgewiesen. 

Gründe. 

Es wurde als feststehend angenommen, daß die Klägerin mit einem 
Arbeitsbuche versehen war, nach desse!1 Eintragungen sie bisber als 
Schneiderin und Arrangeurin Dienste geleistet hatte und welches sie bei 
der Aufnöchme in den Dienst der Beklngten abgegeben hatte. Ihre Tätigkeit 
bei der letzteren bestand darin, daß sie Taillen arrangierte und deren Aus
führung in entsprechender Art durch die Arbeiterinnen überwachte. Mit 
Rücksicht daxauf, daß hierin eine höhere Dienstleistung nicht erblickt 
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werden kann, daß das ~f\xrangieren und die Ausfertigung der Taillen \yoh1 
entsprechende Fertigkeit und Übung, Verständnis für die Zusammenstel
lung der Stoffe nach .Axt und Farbe erfordern mögen, nicht aber Kennt
nisse,' die auf Grund einer besohderen höheren Vorbildung erworben \yerden 
müssen, daß ferner die Klägel'in keinerlei leitende Tätigkeit bezüglich der 
Aufnahme, Entlohnung und Entlassung der im Betriebe tätigen -",Tbeite
rinnen hatte und auf ein bestimmtes :I..rbeitsfach als Schneiderin beschränkt 
war, konnte sie als höhere Angestellte nicht angesehen \yerden und es 
entsprach daher die nach § 77 Gew. O. ausgesprochene 14tägige Kündigung 
dem Gesetze. 

NI'. 2091. 

Die Worte. "Sie können gleich gehen" bedeuten noch keine Entiassung. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes \Vien vorn 13. ]\lai 1812, Cl' VI 978/12. 

Die Klage einer Kontoristin gegen ihren Dienstgeber auf Zablung 
der quartalsmäßigen Kündigungsentschädigung im Betrag VOll 162 K 50 h 
\ymde kostenpHichtig ab g e wie S <311. 

Wie unbestritten, ,yaI Klägerin beim Beklagten vom 20. 
1910 bis 15. April 1912 als KOl1toristin mit 65 K Monatsgehalt bedienstet; 
Klägerin hatte am 15. April 1912 mit der im Geschäfte mitarbeitenden 
Gattin des Beklagten eine Auseinandersetzung und fragte die H. T., 
.,Wie ist die ?" H. T. antwortete: "Sie können ' 
Kläg'orin verließ hierauf den Dienst. Die Kliigerin behauptet, daß die Aut·· 
\vort der H. T. , können gleich gehen," im befehlenden Tone gesprochen 
"\Hll'de ; sie betrachtet sich als olme Grund entlr,ssen und begehrt den Ge·· 
halt bis Ende Juni 1912, demnach 162 K 50 h. 

Der h""nt .. ~,,·t Abweisung der Klage, da die H"'"'f,L'HH nicht 
entlassen worden sei. 

Zeugin F. V. an, daß H. T. die IV orte können gleich gehen" 
im ruhigen, nicht befehlenden Tone sprach. 

"Sie können gleich gehen", enthalten gD.l1Z 
deutlich nur eine nicht Billen Befehl. Der Tonfall, womit diese 
,Vorte wurden, könnte zn deren nur dann heran-
gezogen \\"enn der Sinn der Worte sein könute. Dies ist 
hier nicht der Fall, da doch die Worte als Antwort auf eine Frage der 
Klägerin ,Huden. Übrigens die Zeugin V., daß TI. T. im 
ruhigen und nicht befehlenden Tone Die Kliigerin betrachtet sich 
darum mit Unrecht als entlassen und sind ihre auf eine grundlose Ent

sich stützenden Gehaltsansprüche hinfällig. 
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NI'. 2092. 

Unverbindlichkeit der Bestimmung im Kollektivvertrag, daß ah
weichende Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

unzulässig sein sollen. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 17. Mai 1912, Cr IV 791/12. 

Das von einem Schuhmachergehilfen gegen seinen Dienstgeber, 
einen Schuhmachermeister, mit Klage gestellte Begehren auf Bezahlung 
der Differenz zwischen dem ihm bereits ausbezahlten Loh...'1 und jenem 
Lohne, welcher ihm nach der zwischen der Schuhmachergenossenschaft 
und der Gehilfenversammlung gemäß § 114 b, Gew. O. geschlossenen, von 
der Statthalterei genehmigten Vereinbarung zu bezahlen wäre, wurde a b
gewiesen. 

Gründe; 

Als feststehend wurde angenommen, daß der Kläger bei Zugrunde
legung d~r Lohnansätze des Kollektivvertrages mit Bedacht auf die Lage 
der Betnebsstätte des Beklagten für die geleisteten Arbeiten nach der 
zweiten Tarifklasse zu entlohnen gewesen wäre und daß er tatsächlich nach 
der ersten Tarifklasse, also mit geringeren Beträgen entlohnt wurde. 

Der Kollektivvertrag enthält die Bestimmung: "Weder Arbeitgeber 
noch Arbeiter haben das Recht diese Vereinbarung selbständig umzu
ändern oder zu umgehen. Die Arbeitgeber sOvvie die Arbeiter sind ver
pflichtet, zur Durchführung und Aufrechthaltung dieser Vereinbarung nach 
Kräften beizutragen und vorkommende Zmviderhandlungen dem Ge
hilfenausschuß, eventuell der· Genossenschaftsvorstehung bekanntzu
geben, welche berechtigt sind, über die Einhaltung dieses Vertrages eine 
geeignete Kontrolle vorzunehmen." 

Als erwiesen wurde angenommen, daß der Kläger bei seiner Auf
mÜ1l118 einen ihm von dem Beklö,gten vorgelegten Zettel unterschrieb, laut 
dessen er sich einverstanden erklärte, nach dem Tarife 'für die I. Klasse 
entlohnt zu werden. Durch diese schriftliche Erklärung des Klägers ist 
eine Vereinbarung zustandegekommen, wonach er ungeachtet der Lage der 
Betriebsstätte des Beklagten il1 einem Bezirke, für welche nach dem 
Kollektivvertrage die II. Tarifklasse gelten soll, nicht llach dieser Tarif
klasse, sondern nach den Sätzen der I. Tarifklasse für seine Arbeit entlohnt 
werden sollte. 

Die angeführte Bestimmung des Kollektivvertrages über die Unzu
lässigkeit von Umänderungell oder Umgehungen der darin enthaltenen 
Vereinbarungen konnte lHlgesichts der Vorschrift des § 114 b Gew.O., 
nach welcher nur in dem Fall, als von den Gewerbeil1habern mit ihren Hilfs
arbeitern in dieser Beziehung nicht im Wege des Vertrages oder der 
Arbeitsordnung abweichende Vereinbarungen getroffen worden sind, die 

IV 

.. 
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Kollektivverträge für sie rechtsverbindliche Geltung haben, nicht die Wir
kung haben, daß abweichende Yereinbarungen, die ungeachtet der erwähnten 
Bestimmung zwischen einem Gewerbeinhaber und seinen Arbeitern mittels 
eines besonderen Vertrages getroffen wurden, rechtsunwirksam sind. 

NI'. 2093. 

Der Arbeiter, der sich mit dem vereinbarten niedrigeren Lohn begnügt 
hat, kann nicht nachträglich die Nachzahlung bis zur Höhe des im 

Kollektivvertrage vereinbarten Minimallohnes verlangen. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 26. Juni 1912, Cr I 562/12. 

Die Klage eines Gürtlergehilfen auf Zahlung einer Lohndifferel1z 
im Betrage von 42 K wurde abgewiesen. 

Der Kläger, welcher am 5. März 1911 seine Lehrzeit beendet hatte,' 
trat am 2. Oktober 1911 als Gürtler in den Dienst des Beklagten und wurde 
damals zwischen beiden ein Wochenlohn von 21 K vereinbart. 

Der Kläger verblieb in dieser Stellung bis zum 12. Juni 1912, an 
welchem Tage das Dienstverhältnis gelöst wurde. Nun besteht ein am 
20. November 1909 zVlrischen dem Gehilfenausschusse der Bronzearbeiter 
in Wien, namens des österreichischen Metallarbeiterverbandes und dem 
Verein der Genossenschaftsmitglieder der Gürtler und Bronzewaren
erzeuger in Wien, dem der Beklagte als Mitglied angehört, für die in den 
Betrieben beschäftigten Arbeiter mit Gültigkeit bis 30. Juni 1913 abge
schlossener Vertrag, welcher die Mindestlöhne für gelernte Gürtler, Ziseleure, 
c\usschneider, Silberarbeiter und Graveure, u. zw.: Für das erste Halbjahr 
Imch der Auslehre mit 18 K, für das zweite Halbjahr nach der Auslehre mit 
20 K, für das zweite Gehilfenjahr mit 24 K, für das dritte Gehilfenjahr mit 
d6 K wöchentlich festsetzt. Es wurde dem Kläger aber, welcher Mitglied 
2es österreichischen lVIetallarbeiterverbandes ist, auch nachdem seit seinem 
~\ustritt aus der Lehre ein Jahr verstrichen war und bis zur Beendigung' 
des Dienstverhältnisses der Lohn sowie von anfang an mit ,yöchentlich 
21 K bezahlt. Der Kläger hat sich bei seinem Dienstgeber hierüber nie
mals beschwert. Er hat nur, v,ie er angibt, die Sache beim Gehilfenaus
i"chusse zur Sprache gebracht, doch wurde der Beklagte hievo11 nicht be
nachrichtigt. 

Der Kläger verlangt auf Grund dieses Sachverhaltes die nachträg
liche Bezahlung von 3 K für jede seit 9. März bis 8. Juni verstrichene Woche, 
da er um 3 K weniger als den lVIindestlohn bekommen habe, demnach im 
gi1J1Zen 42 K. Der Beklagte beantra~gt die Abweisung dieses Begehrens, da 
er (J,ngesichts der stets unangefochten gebliebenen Weiterbezahlung des 
mit dem bei seinem Eintritte vereinbarten Wochenlohnes zu einer 
sülehen Xachtragszahhmg nicht verpflichtet sei. 
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Gründe: Die Bestimmung'en des Vertrages vom 20. Noyelilber 1909 
wären für das Rechtsverhältnis zwischen dem Kläger und dem Beklagten 
mit Rücksicht auf die bei bei den Teilen bestehende" :Mitgliedschaft an den 
betreffenden Yereinen allerdings maßgebend, wenn zwischen ihnen nicht 
abweichende Vereinbarungen getroffen worden wäreni der Kläger hat aber, 
indem er nach Ablauf des zweiten Halbjahres seit Beendigung seiner Lehr
zeit seinem Dienstgeber gegenüber in keiner Weise geltend machte, daß er 
nach dem erwähnten Vertrage nun mehr Lohn verlangen könnte, vielmehr 
viele Wochen hindurch, ohne sich zu beschweren, den ihm nach Vlrie vor im 
Sinne der bei seinem Eintritte getroffenen Abmachung bemessenen Lohn 
in Empfang nahm, sich im Sinne des § 863 a. b. G. B. stillschweigend damit 
einverstanden erklärt, daß er bis auf weiteres mit diesem Lohne vorlieb 
nehmen wolle. Diese Auffassung seines Verhaltens kann durch die dem Ge
hilfenausschusse gemachte Mitteilung, da diese dem Beklagten nicht zur 
Kenntnis gebracht wurde, in keiner Weise aus der Welt geschafft werden. 
Jedenfalls durfte der Beklagte mit einer solchen Annahme rechnen und, 
sollte der Kläger es anders gemeint und nur, um seine Stelle nicht zu ver
lieren, vorläufig geschwiegen haben mit dem inneren Vorbehalte der 
späteren Geltendmachung weiterer Ansprüche, so müßten nach § 916 
a. b. G. B. dieselben Rechtsfolgen eintreten. Unter diesen Umständen er
scheint das Begehren des Klägers nicht gerechtfertigt und war abzuweisen. 

NI'. 2094. 

Der Hilfsarbeiter, dem mangels einer Vereinbarung über die Kündigung 
dreitägig gekündigt wird, hat, obwohl er die Kündigung widerspruchslos 
entgegengenommen hat, auf die gesetzliche Kündigungsfrist Anspruch, 

wenn er ihn vor Ablauf der Kündigungsfrist geltend macht. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 23. Februar 1912, Cr!II 379/12. 

Der Klage eines Branutweinverkäufers auf Z(J~hluug der Entschädi
gung für die restliche 11tägige Kündigungsfrist im Betrage von 47 K 63 h 
wurde stattgegeben. • 

Aus dem Vorbringen der Parteien ergab sich nachstehender Sach
verhalt. 

Der Kläger war bei dem Beklagten durch ungefähr 6 Monate als 
Branntweinverkäufer mit einem1Vlonatslohne YOll 40 K, voller Verpflegung, 
Quartier und Wäsche bedienstet gewesen und bewerteten beide Parteien 
die Naturalbezüge mit täglich 3 K. 

Über die Kündigung bestand nach Angabe des Klägers kein Über
einkommen, IYährend der Beklagte glaubt, daß seine Gattin A. bei der Auf
nahme des Klägers mit diesem eine 3tägige Kündigung vereinbart haben 
dürfte, was Kläger bestreitet. 

IV* 
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Unbestritten ist es, daß die Ehegattin' des Beklagten dem Kläger, 
der sich von Kunden angeblich wegen unlauterer Manipulationen fälsch
lich verfolgt glaubte und den Wunsch äußerte, seine Stellung aufzugeben, 
am 8. Februar 1912 3tägig kündigte und Kläger dagegen keine Ein
sprache erhob. Am Abend des 11. Februar 1912, also am letzten Tage 
der Kündigungsfrist, erhob jedoch Kläger den A.nspruch auf Gewährung 
einer 14tägigen Kündigungsfrist, welchem Begehren aber '{om Beklagten 
unter Berufung auf die vom Kläger stillschweigend hingenommene 3tägige 
Kündigung keine Folge gegeben ,vurde. , 

Der Kläger bezeichnete diesen Vorgang als ungesetzlich und be
antragte die Verurteilung des Beklagten iin Sinne des Klagebegehrens. 

Der Beklagte nahm den Standpunkt ein, daß Kläger, wenll vielleicht 
auch eine 3tägige Kündigung nicht vereinbart g8lvesen sein sollte, ',,10111 

8. Februar 1912 gegen diese keine Einsprache erhoben und daher still
schweigend zugestimmt habe, und beantragte die kostenpflichtige Ab
weisung des Klägers. 

Das Beweisverfahren ergab folgendes Resultat: 

1. Die Zeugin A. S. konnte sich nicht erinnern, mit dem Kläger 
seinerzeit eine 3tägige Kündigung vereinbart zu haben. 

2. Die Zeuginnen A. S. und W. K. bestätigten, daß Kläger am 
8. Februar 1912 die ihm gegebene 3tägige Kündigung stillschweigend zur. 
Kenntnis nahm. 

Gründe: Nachdem die Parteien bei Aufnahme des Klägers über 
die Kündigung kein Übereinkommen getroffen hatten, konnte das Arbeits
verhältnis gegenseitig und ordnungsgemäß gemäß § 77 Gew. O. nur nach 
vorausgegangener 14tägiger Kündigung gelöst werden, falls nicht die V oraus~ 
setzungen nach § 82 oder 82 a Gew. O. zur sofortigen Lösung des Arbeits
verhältnisses vorlagen. 

Letzteres wird jedoch von keiner Seite behauptet. Der Beklagte 
hat sich nun auf die Bestimmungen des § 863 a. b. G. B. berufen und be
hauptet, daß sich Kläger mit der ihm gegebenen 3tägigen Kündigung still
schweigend einverstanden erklärte. 

Das Gewerbegericht war jedoch der Ansicht, daß die Konsequenzen 
des Stillschweigens den Kläger nur dann treffen konnten, wenn er während 
der 3 Tage der Kündigungszeit weiter geschwiegen und seinen Anspruch 
auf 14 Tage erst nach Ablauf der 3tägigen Kündigungsfrist geltend ge
maeht hätte. 

Der Kläger hat jedoch unbestritten vor Ablauf der ihm gegebenen 
Kündigung seinen gesetzlichen Ansprueh auf 14 Tage reklamiert, der Be
khgte war noch in der Lage, die gesetzliche Kündigungsfrist einzuhalten 
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Ulld mußte daher, weil er der Reklamation, nach Ansicht des Gewerbe
gerichtes grundlos nicht stattgab, als sachfällig angesehen werden. 

Es war daher dem Klagebegehren stattzugeben. 

NI'. 2095. 

Die trotz Vereinbarung einmonatlicher Kümligungsfrist erklärte vier
wöchentliche Kündigung ist nicht ungültig, sondern wirkt gemäß 

§ 20, Abs. 2 H. G. G., für den nächsten zulässigen Termin. 

Der Anspruch auf Ersatz der Straßenbahnfahrkarte ist kein Entgelts-, 
anspruch; er gebührt daher nicht dem erkrankten Handlungsgehilfen. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 18. März 1912, Cr VI 712/12. 

Die Klage eines Platzvertreters gegen eine Handlungsfirme auf 
Zahlung des Betrages yon 784 K 25 h ,mrde kostenpflichtig abgewiesen. 

Folgender Sachverhalt ist unbestritten: 
Der Kläger ist am 16. Dezember 1911 als Platzvertreter in die Dienste 

der beklagten Firma getreten. Laut Dienstvertrag gebührte ihm ein 
:iYIonatsgehalt von 240 K, 5% Provision VOll allen von ihm zugebrachten und 
namhaft gemachten direkten und indirekten, sowie von ihm ausgeführten 
Geschäften nebst Vergütullg der il1:onatskarte für die elektrische Straßen
bahn. Es war einmonatliche Kündigungsfrist bedungen. Die beklagte Firma 
hat dem Kläger mit Schreiben vom 3. Jänner 1912 vierwöchentlich ge
kündigt. Kläger erkrankte am 23. Jänner 1912 und war von da an bis 
7. März 1912 dienstunfähig. Am 12. Februar 1912 schrieb der Vertreter 
des Klägers Dr. G. F. der beklagten Firma einen Brief, worin die 
Kündigungsfrist pro 3. Februar 1912 als ungesetzlich bezeichnet wird, 
die Kündigungsfrist könne erst am 15. Februar 1912 enden. In diesem 
Briefe begehrt der klägerische Vertreter den Gehalt bis 15. Februar (bis 
31. Jänner 1912 war Kläger schon lohnbefriedigt) = 120 K, 5% Provision für 
die Geschäfte A, B, C, D = 99 K 25 h, Ersatz der Straßenbahnkarte bis 
15. Februar 1912 = 12 K (bis 31. Jänner 1912 hatte Kläger die Monatskarte 
gehabt und war ihm deren Preis per monatlich 24 K ersetzt worden) endlich 
die Kösten der advokatorischen Vertretung per 10 K; daraufhin und jeden
falls vor der Klage hat die beklagte Firma dem Kläger den Gehalt bis 
15. Februar 1912 per 120 K und die Provision für das Geschäft Aper 31 K75 h 
bezahlt. 

Der Kläger hat am 28. Februar 1912 von F. aus, wo er sich 
zum Kurgebranch befand, schriftlich und am 7. März 1912 persönlich der 
beklagten Firma seine Dienste zus Verfügung gestellt; seine Dienste wurden 
aber nicht angenommen. In der vorliegenden Klage behauptet Kläger, 
daß die Kündigung vom 3. Jänner 1912 als ungesetzlich ohne Wirkung sei, 
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und begehrt wegen grundloser Entlassung Gehalt für die Zeit vom 15. Fe
bruar bis 30. April 1912 mit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 600 K - h 
die :Monatskarte für die Zeit vom l. Februar bis 30. April 1912 
(3 :Monate a 24 K) ................. . . . .. . . . . . . . . . . .. 72" - " 

An Verdienstentgang für die Zeit vom 15. Dezember 
bis 30. April 1912, d. i. 41/ 2 :Monate, monatlich 32 K = 144K, 
abzüglich der ihm bezahlten Provision für das Geschäft Aper 
:31 K 75 h = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 112 " 25 " 

Zusammen ....... 784 K 25 h 
Bezüglich des letzten Punktes hat der Kläger erklärt, daß er sich 

vorbehalte, in einem besonderen Prozeß unter Namhaftmachuno' sämt
licher von ih~ der beklagten Fi:'ma zugebrachten Kunden auf E~teilullg 
yon Buchauszugen, betreffend dIe von der Beklagten mit diesen Kunden 
abg~schlossenen ~e~chäfte zu dringen und dann auf Bezahlung der ihm 
gebuhrenden ProvlslOnen zu klagen. 
. In ~i~sem Pr~zeß versteht er unter Verdienstentgang den Ausfall 
Jener ProvlslOnen, dle er während seiner Krankheit und nach seiner Ge
ll.esun? bis 30. April 1912 ins Verdienen hätte bringen können, zumal er 
slCh dIe Krankheit im Dienste der Beklagten zugezogen habe. 

Die beklagte Firma beantragte die Abweisung der Klage. 

Gründe: Die Kündigung ist eine einseitige Willenserkläruno' sie 
bedarf zu ihrer Wirksamkeit nicht der Annahme seitens des Gegners.bEine 
~\1ll1ahme kann.nur die Wirkung haben, daß eine an sich ungesetzliche Kün
cHgUll?, dur~h dle Anna~lme voll ,:irksam Y\'ird; so daß z. B. eine Kündigung 
auf eme kurzere als dle gesetzlich zulässige Frist sogar schon an diesem 
lläher~n Termin in Kraft tritt. Wenn nUll die Kündigung zu ihrer Wirk
samkeIt der Annahme durch den Gegner nicht bedarf, kann auch das Zu
rück,,:eisen e~ner Kündigung keine Rechtsvvirkungen erzeugen. Es ist also 
auch Im vorliegenden Falle der Umstand, daß der Kläger die KündigunO' 
vom 3. Jänner 1912 zurückgewiesen hat, ohne Bedeutung. Es ist zu unter~ 
s~ch~n, o.b die Kündigung der Beklagten unabhängig von der Aufnahme, 
dIe SIe benll Kläger gefunden hat, von Wirkung ist. Selbst wenn 4 W o ehen 
al~ mit einem M~nat gleichbedeutend angesehen werden, so ergibt doch der 
W.ortlaut des Bne~es vom 3. Jänner 1912, daß die Beklagte die Lösung des 
DIenstvertrages llllt 3. Februar bezweckte. Es ist also wohl zweifellos. daß 
diese Kündigung gegen die Vorschrift des § 20 H. G. G. verstößt. ' 

Dagegen findet sich nirgends eine gesetzliche Vorschrift, daß ein 
d~rartiger ~erstoß die Ungültigkeit der Kündigung zur Folge haben soll. 
EUle derartIge Erschwerung der Kündigung würde weder den Interessen 
des Verkehres noch der Billigkeit entsprechen. Nachdem der Wille des 
Kün~igenden, das Dienstverhältnis tunliehst rasch zur Lösung zu bringen, 
deutlich zum Ausdrucke gebracht ist, entspricht es der Auslegmigsregel 

Gewerbegerichtliehe Entscheidungen. Nr. 2095-2096. 55 

des § 914 a. b. G. B. am besten, daß die zu kurze Kündigungsrist auf die 
kürzeste gesetzlich zulässige Kündigungsfrist erweitert werde. Die Kündi
gung der Beklagten muß daher für den 15. Februar 1912 wirksam allerk~nnt 
werden, in welchem Sinne sie i a auch der Vertreter des Klägers laut semes 
Schreibens richtig aufgefaßt hatte. Denmach sind alle Ansprüche des Klägers, 
die sich auf ein Andauern des Dienstyerhältnisses über den 15. Februar 1912 
hinaus und auf angeblich grundlose Entlassung stützen, ungerechtfertigt. 
Aber auch für die Zeit vom l. bis 15. Februar kann der Kläger, obwohl 
er noch im Dienste der Beklagten stand, eine Straßenbahnkarte, eventuell 
Ersatz hiefür nicht ansprechen; denn, nachdem er zugibt, damals krank 
und erwerbsunfähig gewesen zu sein, konnte er die Karte nicht ausnützen, 
der Anspruch auf diese Karte bildet gar nicht einen Teil des Entgeltes 
der klägerischen Arbeitsleistung; durch Bezahlung der Karte soll nur dem 
Kläger der Aufwand vergütet werden, den er im Dienste der Beklagten 
macht. Nachdem Kläger nicht gearbeitet helot, ja gar nicht behauptet, 
für Tramwayfahrten im Interesse der Beklagten in dieser Zeit etwas 
aufgewendet zu haben, ist sein Anspruch auf Ersatz für diese Karte ein 
yöllig grundloser. 

Ebenso ungerechtfertigt sind die "\l1Sprüche des Klägers wegen Ver
dienstentgang. Während seiner Tätigkeit für die Beklagte gebührt ihm 
nur Provision von den zugebrachten Aufträgen; wieso er für diese Zeit V er
dienstentgang ansprechen kann, ist nicht erklärlich. 

We11n er im Dienste der Beklagten erkrankte, so folgt daraus nicht, 
daß die Beklagte seine Erkrankung verschuldet hat.~ Letzteres ,virdvom 
Kläger gar nicht behauptet. Nach dem l~ . ..Fehruar 1912 aber gebührt ihm 
überhaupt kein Entgelt mehr, denmach war das IGl)ogebegehren zur Gänze 

abzuweisen. 

NI'. 2096. 

Die Kündigung unter Bezeichnung eines bestimmten Tages für die 
Lösung des Dienstverhältnisses bleibt wirksam, auch wenn sie früher 

erklärt wurde, als dies nach der Vereinbarung notwendig wäre. 

Entscheidung des GAwerbegerichtes Wien vom 26. Juni ,1912, Cr I 517/12. 

Die Klage eines JVIechanikergehilfen auf Zahlung einer 3 tägigen 
Kündigungselllsehädigung im Betrage von 16 K 20 h wurde abgewiesen. 

Gründe: 

Der Kläger beruft sich darauf, daß ihn der Beklagte, bei welchem 
er seit 21. Mai 1912 als Gehilfe gegen 54 h Stundenlohn und gegen 3tägige 
Kündigung bedienstet war und der ihm am 25. :Mai, Samstag vor den Pfingst
feiertagen, morgens gelüindigt, ihn aber danll bis 20. Mai weiter behalten 
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hatte, am Abend dieses Tages ohne Grund entlassen habe. Da seiner lYlei
nung nach die am 25. Mai ausgesprochene Kündigung nicht für den 29. Mai 
rechtswirksam ist, beansprucht er die Vergütung des auf eine weitere 
3 tägige Kündigungsfrist entfallenden Lohnes mit 16 K 20 h .. Der Beklagte 
wendete ein, er habe dem Kläger lJcJlerdings am 25. j}1:ai gekündigt, habe 
a,ber dem Kläger, um ihm noch 3 'Werktage Kündigungsfrist zu gewähren, 
gleich gesagt, daß er ihm für 11ittwoch, also für den 29. l\fai kündige; er sei 
demnach berechtigt gewesen, an diesem Tage das Dienstverhältnis zu lösen. 

Der Kläger stellt die Behauptung des Beklagten in Abrede; der bei 
dem letzteren als Dreher bedienstete K.' F. hat aber als Zeuge bestätigt, 
daß am Samstag, den 25. Mai am Schlusse eines erregten Wortwechsels 
der Beklagte zu dem Kläger gesagt habe: "Gut, maehen Sie ihre 3 Tage, 
die sind bis Mittwoch auf die Naeht aus." 

" Da, wie das Gericht nach der Zeugenaussage als erwiesen annimmt, 
der Beklagte dem Kläger bei der Kündigung sagte, daß die Kündigungsfrist 
mit Mittwoch (29. Mai) abends ablaufe, und da es niem'tnd verwehrt 
werden kann, eillG die Lösung des Dienstverhältnisses mit einem bestimmten 
Tage bezweckende Kündigung schon früher anszuspredlen, als dies zur recht
mäßigen Lösung des Verhältnisses notwendig wäre, zuil1al dies dem Gegner 
des Kündigenden nur zum V urteile gereicht, so war, wenn auch im allge
meinen Sonn- und Feiertage ganz gewiß in die Kiil1digungszeit einzu
rechnen sind, doch in dem YJJrliegenden Falle dem Kläger ganz ordnungs
gemäß fü]; den ll'bend deB 29. Mai gekündigt worden; er kann demnach 
wogen seiner an diesem Tag erfolgten Entlassung keinerlei weitere Lohn
\~ergütung beanspruch€m. 

NI'. 20$17. 

Bei vereinbartem Klim:ligungsatisschluß ist die sofortige Entlassung 
des Hilfs,u'beiters auch während einer Krankheit zulässig. 

/ Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 28. März 1912, Cl' VI 775/12. 

Die Klage eines Kutschers gegen einG Flaschenbierhandlung auf 
Zahlung der 14 tägigen Kündigungsentsehädigung im Betrage yon 53 K 12 h, 
wurde auf Grund nachstehenden SachverhBJtes abgewi es en: 

Es ist unbeetritten, daß der Kläger bei der beklagten Firma vom 
11. November 1911 bis 21. März 1912 als Geschäftskutscher mit 26 K56 h 
Wochenlohn beschäftigt ,var, daß beim Dienstantritte unter den Parteien 
vereinbart worden war, daß das Dienstverhältnis beiderseits zu jeder Zeit 
olme Kündigung gelöst ~erden könne, und daß der Kläger von der Be
klagten am 21. März 1912 entlassen worden ist. 

Der Kläger begehrt Lohnentschädigung für die 14tägige Kündi
gungsfrist, weil die Entlassung zu einer Zeit erfolgte, wo er im Kranken
stande sich befand. 

Gewerbegerichtliehe Entscheidungen. NI. 2097 -2099. 57 

Die Beklagte begehrt Ab,yeisung der Klage. 

Gründe: Aus der Bestilmmmg des § 82, lit. h Gew. 0., läßt sich nur 
der Schluß ziehen, daß die Krankheit zum A.nlasse der sofortigen Ent
lassung dann nicht genommen werden könne, wenn nach Vertrag oder 
Gesetz eine Kündigung Platz zu greifen hätte. 

Dagegen läßt sich keine gesetzliche Bestimmung finden, welche :8 
dem .AIbeitgeber untersagt, das Arbeitsverhältnis währell:d der Kr~nkheJt 
des Arbeitnehmers in vertmgsmäßiger 'Weise zu lösen. Nachdem lln vor
liegenden Falle der Kündigungsausschluß vertragsmäßig bedungen war, 
ist der Klageanspruch unbegründet. 

NI'. 20!)S. 

Ein Angestellter, der über die gewöhnliche Arbeitsze.it hinaus. ge
arbeitet, bei der jeweiligen Gehaltsauszahlung aber eme besonaere 
Entlohnung hiefiir nicht verlangt hat, ist zur nachträglichen Geltend-

, machung des Anspruches nicht berechtigt. 
}~ntscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 21. Mai 1912, Cr VII 490/12. 

Das Klao'ebeO'eln'en eines Buchhalters auf besondere Entlohnung 
b b d b 

YOIl 150 halben Überstunden mit je 28 h, im ganzen 42 K, wur e a ge-
wiesen. 

Gründe: Kläger beruft sich darauf, daß er wä~'end-~eiller Die~~st
zeit täO'lich eine halbe Stunde länger als vorgeschneben Im Geschafte 
geblieb~n war; er gibt jedoch zu.' wä~rßl:d sehler Dienstzeit eine Bezahlung 
für die Verlängerung der I\rbeJtszmt mcht verlangt. zu haben. Aus dem 
Umstande, daß Kläger während seiner Dienstzeit 8me solche Bezahlung 
nicht verlangt und den Monatsgehalt jeweilig angenommen hat, geht ~ber 
hervor daß er sein Einverständnis mit der für seine Dienstleistung Ihm 
gegebe~len Entlohnung bekundet hat (§ 86~ a. b. G. B.), weshalb der nach
träglich geltend gemachte Anspruch abgeWIesen werden mußte. 

NI'. 2099. 

Die am sogenannten "goldenen Sonntag" !geleistete Arbeit ist separat 
zu enUohnen. 

Die unbestimmte Zusage einer Gratifikation gewährt kei~en Rechts
anspruch auf Zahlung einer WeihnachtsremuneratIOn. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 18. Jänner 1912, Cr VI 387/12. 

Der Klage eines Geschäftsdieners gegen ein Kaufhaus auLZahlung : 

1. Der Entlohnung für am "goldenen Sonntag" (24. Dezember 1911) 
gel€istete Arbeit im Betrage yon 6 K 05 h ; 
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11. einer Weihnachtsremuneration im Betrage yon 20 _ K wurde 
ad I stattgegeben ad II dagegen keine Folge gegeben. 

Es ist unbestritten, daß Kläger beim beklagten Unternehmen als 
Diener mit 3tägiger Kündigung und Wochenlohn angestellt war. 

Am 6. Jänner 1912 trat er aus. Laut Vereinbarung bestand 10stün
dige Arbeitszeit; als Entschädigung_ für geleistete Überstunden wurde an 
Wochentagen 55 h pro Stunde bezahlt. - Sonntag, den 17. Dezember 1911 
\mrde bei der Beklagten gearbeitet und wurden dem Kläger damals die 
Arbeitsstunden-wie Überstunden entlohnt. Auch Sonntag, den 24. De
zember 1911 wurde gearbeitet, u. zw. arbeitete Kläger 11 Stunden, wurde 
aber hiefür jücht entlohnt. Der Kläger begehrt darum für diese .-\.rbeits
leistung 6 K 05 h. 

Die Beklagte beantragt Abweisung dieses Begehrens, da sie den 
Arbeitern den Wochenlohn voll bezahlte, auch wenn in der Woche Feier
t~ge vorkommen, an denen nur bis 12 Uhr mittags gearbeitet werde. 

Der Kläger begehrt weiters eine Weihnachtsremuneration per 20 K, 
da die Beklagte den Dienern ,>erboten hatte, bei den im Hause der Beklagten 
eingenüeteten Geschäftsleuten Neujahrsgelder einzusammeln, dagegen 
selbst versprochen habe, den Dienern eine Gratifikation zu gewähren, ohne 
die Höhe zu nennen. Die Geschäftsleute des Hauses veranJaßten über lnitia
ative des Restaurateurs F. eine Sammlung und brachten 512 K zusammen, 
die der Beklagten eingehändigt und von ihr auch unter das Personal ver, 
teilt \\'llrden, ohne daß die Beklagte aus eigenem etwas dazu gegeben hätte. 

Die Beklagte beantragt auch die Aoweisl\)1g dieses zweiten Bec 

gehrens, da ihre Zusage erfolgt sei, ohne einen bestimmten Betrag zu nennen, 
und da sie ihrem Versprechen aueh insofern nachgekommen sei, als sie 
den 512 K noch 140 K hinzufügte und 652 K verteilte. 

Zeuge E. D. gab an, daß die beklagte Firma tatsächlich zu den 
I"OlU Restaurateur F. übergebenen 512 K aus eigenem 140 K hinzufügte 
und die Gesamtsumme so verteilte, daß der Hausinspektor K. 100 K 
erhielt, der Rest aber unter den Dienern aufgeteilt wurde. Unter den Be
teiligten befanden sich auch 2 Ausreibfrauen, 2 Toilettefrauen und 3 Nacht
wächter. Das kaufmännische Personal wurde hingegen nicht aus den 652 K, 
sOlldem separat bedacht. F. hatte die Verteilung der Beklagten anheim
geg'eben und war auch einverstanden, daß der Hausinspektor bedacht werde. 

Gründe: Daß die Beklagte verpflichtet sei, dem Kläger die Arbeit 
am 24. Dezember 1911 (dem sogenannten "goldenen Sonntag") separat zu 
entlohnen, ergibt sich daraus, daß die Beklagte gar nicht behauptet ha~t, 
dem Kläger für diese Sonntagsarbeit unter der Woche freie Zeit gewährt 
zu haben, demnach eine effektive Arbeitsmehrleistung vorliegt, die also 
auch zu entlohnen ist. Daß im vorliegenden Falle die Sonntagsarbeits
stunden als tb81'stunden zu entlohnen seien, wurde darum angenommeü, 
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weil die Beklagte selbst zugibt, die Arbeit am vorausgegangenen Sonnt~g 
in dieser Weise bezahlt zu haben. Dem Klagebegehren wurde daher m 
seinem ersten Teile stattgegeben. 

Was aber die begehrte Weilmachtsremuneration anbelangt, entbehrt 
die ganz unbestimmte Zusage einer Gratifikation gemäß § 869 a. b. G. B. 
jeder Verbindlichkeit. Übrigens ist durch die Zeugenaussage d.es E. D. 
erwiesen, daß die beklagte Firma einen namhaften Betrag als W 8lhnachts
remuneration ausgesetzt hat. 

Selbst weun der Kläger Recht hätte, zu beanstanden, daß daran 
auch der Hausiuspektor partizipiert hat, so hat doch die Beklagte über die 
dem Hausillspektor übergebene Spende hinaus noch weitere 40 K aus
schließlich unter die Diener verteilt und so in jedem Fall ihr Versprechen 
erfüllt. Das Begehren auf Weihnachtsremuneratioll war also abzuweisen. 

Xl'. 2100. 

Dem Handlungsgehilfen, der während der Probezeit ~n ei.nem ~on~ag 
um 1/29 Uhr früh austritt, gebührt der lohn nur biS emschlleßllch 

Samstag der vorhergehenden Woche. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 29. Jänner 1912, Cr VI 439/12. 

Die Klage eines am :Montag, den 22. ,Jänner 1912 vormittags 
81/2 Uhr (.l,US d-em Probedienstverhältnis beim Beklagten plötzlich aus
g~tretellen Kontoristen auf Zahlung des ganzen für Sonntag, den 21. Jänner 
1912 und ein Viertel des für -Montag, den 22. Jänner 1912, entfallenden 
Gehaltes im Betrage von 5- K wurde abgewiesen. 

Wie unbestritten, trat Kläger am 15. Jänner 1912 als Kontorist 
mit 120 K :Monatsgehalt in den Dienst des Beklagten und wurde einmonat
liche Probezeit vereinbart. Am Sonntag, den 21. Jänner ruhte die Arbeit. 
Kläger kam am Montag, den 22. Jänner früh ins Bureau, erklärte aber, 
als um 1/29 Uhr früh der Chef im Bureau erschien, daß er sofort austrete. 
Der Chef der beklagten Firma ließ ihn ziehen, bezahlte ihm aber den Gehalt 
nur bis einschließlich Samstag, den 20. Jänner. 

. Der Kläger begelll't Bezahlung des Gehaltes für Sonntag, den 
21. Jänner = 4 K und für ein Viertel (11/2 Stunden) des Montags = 1 K, zu
sammen 5 K. Einen Grund für seinen plötzlichen Austritt gibt er nicht an. 

Die Beklagte beantragte Abweisung der Klage. 
Gründe: Nach S 19 H. G. G. kann ein auf Probe yereinbartes 

Dienstyerhältnis während des ersten Monats der Probezeit von beiden Teilen 
jederzeit gelöst werden. Denmach war der Kläger gewiß bereehtigt,Montag 
um 81/ 2 Uhr früh den Diel1st zu verlassen. Was aber d~e El1t1o~mung für den 
angebrochenen Tag bei derartiger' grundloser plötzlicher Emstellung der 
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Arbeit anbelangt, muß entsprechend der Verkehrssitte der Tag als Arbeits
einheit aufgefaßt werden, da bei Unterbrechung der Arbeit während der 
Arbeitszeit nur beide Teile geschädigt werden, der Arbeitgeber,'da er schwer 
einen Ersatz findet, der Arbeitnehmer, weil er eben so schwer für den Rest 
des Tages A . .rbeit findet. Daß die F/2 stündige Al"beit des Klägers für die 
beklagte Firma wertlos war, kann wohl angenommen werden. Es gebührte 
demnach dem KJäger für diese Arbeit am Montag keine Entlohnung, 
wie umgekehrt dem Kläger gewiß der volle Tageslohn zugebilligt worden 
wäre, weun der Dienstgeber ihn während der Probezeit ohne Grund unter
tags entlassen hätte. Aber auch für den unmittelbar vorhergehenden Sonn
tag war dem Kläger keine Entlohnung zuzusprechen, weil, ,vie schon dar
getan, seine Arbeitsleistung am Montag als Arbeit nicht anerkannt \vird, 
demnach seine letzte zu entgeltende Arbeit am Samstag geleistet wurde. 

Das Klagebegehren wurde daher abgewiesen. 

NI'. 2101. 

Der Reisende, der es ullterläßt, auftragsgemäß täglichen Bericht zu 
erstatten und dadurch seine rechtzeitige Abberufung unmöglich macht, 

hat keinen Anspruch auf Diäten für die weitel'en Reisetage. 
Entscheidung des Ge\verbegerichtes Wien vom _1. Mai 1912, Cr VI ß13/12. 

Der Klage eines für eine l'robetour engagierten Handlungsreisenden 
gegen eine Handelsfirma auf Bezahlung von geisediätcn im Betrage von 
78 K wurde in Ansehung des Teilbetrages von 14 K stattgegeben, bezüg
lich des Mehrbetrages wurde die Klage abgewi.esen. 

Folgender Sachverhalt ist unbestritten: 

Der Kläger wurde von der beklagten Firma als Reisender mit 150 K 
Monatsgehalt zunächst für eine Probetour von längstens 14 Tagen aufge
genommen. Die Reise sollte am 19. :i\:Iärz 1912 angetreten werden und hatte 
Kläger die ersten 2 Tage in Budapest zu arbeiten. Er war verpflichtet, 
jeden Tag zu berichten und seine Tour anzuzeigen. Selbst im Falle früherer 
Abberufung sollte er jedenfalls einen halben Monatsgehalt erhalten. 

Ail Diäten wurden für die ersten 2 Tage zusammen 25 K, für jeden 
folgenden Reisetag je 16 K vereinbart. Der Kläger erhielt am 19. März 
150 K V orsclmß und fuhr nach Budapest; am 22. l\1ärz (Freitag) schrieb 
er aus Komorn der beklagten Firma, er habe in Budapest einen Tag länger 
sich aufgehalten, er setze die Tour nach Fovaros und Esztergom fort. 
Beide Orte sind unweit von Komorn. Am 27. März berichtete Kläger aus 
Neuhäusel, 11m 28. März erhielt er das Telegramm der beklagten Firma, die 
ihn von der Tour abberief, und er traJ noch am 28. März in Wien ein. Außer 
den zwei Berichten (vom 22. :11ärz und 27. März) hat Kläger der beklagten 

Gewerbegerichtliche Entscheidungen.Nr. 2101-2102. GI 

Firma keine Berichte eingeschickt; während der ganzen Tour hat er für. die 
Beklagte nur einen Auftrag auf Warenlieferung im Werte von 12 K erZIel!. 

Der Kläger begehrt den halben }\Ionatsgehalt .......... ,. 75 h., 
Diäten, u. zw. für die Reisetage am 19. und 20. l\1:ärz .......... 25 K, 
für die Reisetage vom 21. bis 28. März ........................ 128 ~2 

228 K, 
abzüglich des Vorschusses per ................................ 150 K, 

also ... 78 K. 
Die bekla,gte Firma anerkennt den halben Monatsgehalt. .. 7~ I~, 

dann Diäten für die Reisetage vom 19. und 20. März .............. 20 R 
und für die Reisetage vom 21. bis 24. März. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 64 K, 

• zusammen ... 164 E, 
abzüO'lich des Vorschusses per ................................ 150 K, 

'" also ... 14 K 
zu schulden beantraO't daaeaen die Abweisung des Mehrbegehrens, denn 

, t>" " l' I b' ht nur dadurch, daß der Kläger seiner Vertragspflicht - täg Ie 1 zu enc eu--
nicht nachgekommen ist, ist es ihr unmöglich geworden, den Kl~ger von der 
ganz erfolo losen Tour bereits am 24. !iIärz 1912 abzuberufen, SIe habe also 
für die Re'isetage 25., 26., 27. und 28. März keine Diäten zu bezahlen. 

Gründe: Es ist unbestritten, daß Kläger vertragsmäßig verpflichtet 
war täo1ich Bericht zu erstatten. Nachdem Kläger zugeben muß, auf der 
10tigig:n Tour nur einen Umsatz von 12 K erzielt zu haben, ist es begreif
lich U daß die beklao'te Firma ihn schon in den ersten Tagen von der Tour 
abz;berufen Veral~assung hatte. Nachdem Kläger zugibt, a~ll 23. März 
keinen Bericht abgesendet zu haben, die Beklagte aber durch elllen solchen 
Bericht in die Lage gekommen wäre; am 24. März den Kläger VOl: der Tour 
abzuberufen, was sie auf Grund des Berichtes vom 22. :lYIärz l1lcht mehr 
tun konnte da bei der Nähe des im Berichte vom 23. März angegebenen 
Reisezieles ~l1genommeil werden mußte, daß Kläger diese zwei N achblJxorte 
noch am selben Tage besucht h&,ben würde, yerweigert die beklagte Fir~na 
mit Recht die Bezahlung der Diäten für die Reisetage nach dem 24. ThIarz 
1912. Es war daher der Klage nur bis zu dem anerkannten Betrage von 
14 K stattzugeben, das lYIehrbegehren dagegen abzuweisen. 

NI'. 2102. 

Der Probemonat ist nicht nach § 902 a.· b. G. B., sondern nach 
Art. 328. Z. 2, H. R B. zu berechnen. Bestimm.ung des angemessenen 

'. lohnes durch den Richter. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 7. März 1912, Cl' 'VI 665/12. 

Der Klage eines Verkaufers gegen eine Mal1~lfakturwarel1handlUl:g 
auf Zahlung des Betrages von 223 K 66 h, wurde m Ansehung des Tell-
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betrages 1'011 32 K 10 hstattgegeben; hinsichtlich des :lYlehrbetrages 
wurde die Klage abgewiesen. 

Es ist unbestritten, daß der Kläger am 30. Jänner 1912 als Ver
käufer auf 1 l\1:onat zur Probe in die Dienste der beklagten Firma getreten 
und am 29. Februar 1912 entlassen worden ist, und dli,ß die beklaote Firma 
ihm für die Tage vom 30. und 31. Jänner 7 K und für den Monat Februar 
100 K bezahlt hat. 

Der Kläger behauptet, es sei bei der Aufnahme bedungen worden, 
daß der Gehalt monatlich 160 K zu betragen habe und daß nach Ablauf 
des Probemonats einmonatliche Kündigung eintrete. Nachdem der Probe
monat mit dem zweitletzten Tage des Jänners be<Yonnell hat. sei er mit 
27. Februar zu Ende gegangen; es gebühre also dem'" Kläger, da' die Entlas
sung erst am 29. Februar erfolgte, der Gehalt bis Ende März. demnach für 
2 Tage im .Jänner ..................................... ' 10 K 66 h 
und für die l\lonate Februar und März. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 320 K - h 

zusammen ... 
abzüglich bezahlter ................................... . 

·woranf das Klagebegehren gerichtet ist. 

330 K 66 h 
107 K - h 

223 K 66 h 

Die beklagte Firma beantragt Abweisung der Klage; die Entlas
sung erfolgte im Probemonate ; der Gehalt von 160 K sei nicht versprochen 
worden, vielmehr hatte der Prokurist der beklagten Firma L. G. dem 
Kläger bei der Aufnahme erklärt, Cl' werde ihm für den Probemonat minde
stens 100 K bezahlen. 

Z~uge L. G. gab an, er habe den Kläger bei der Aufnahme gefragt, 
was. er bIsher an Gehalt gehabt habe. Kläger antwortete: ,,240 K" Zeuge 
erwiderte: "Für den Probemonat kann ich keine Versprechungen mache11; 
was würden Sie verlangen?" Kläger sagte: ,,70 bis 80 fl." Zeuge sagte 
darauf: "Da,s kann ich nicht zugestehen; damit Sie aber wissen daß ich 
Sie nicht ausnutzen will, unter 100 K werde ich nicht gehen." Kläg~r machte 
keine Einwendung. Bei der Entlassung gab Zeuge dem Kläger 100 K. 
!üäger verlangte noch Entlohnung für die 2 Tage im Jänner. Darauf gab 
Ihm Zeuge noch 7 K; Kläger nahm sie und ging fort, ohne weitere Allsprüehe 
zu maehen. 

Dar Kläger weist ein Zeugnis der Möbelhandlung L. B. in Simmering 
vor, wonach er dort vom 1. August 1907 bis 30. September 1911 als Ver
käufer zur vollsten Zufriedenheit gearbeitet hat. 

Grün de: Der Probemonat dauert nicht etwa nach § 902 a. b. G. B. 
30 Tage; 'seine Dauer ist vielmehr nach Art. 328, Z. 2, H. G. B. und 
§ 125 Z. P. O. nach der Kalenderkomputation zu berechnen; denn es 
handelt sich hier nieht um die Zeit zur Erfüllung eines Vertrages, sondern 
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um die Dauer eines Dienstverhältnisses. Nach der Verkehrssitte wird hier 
unter einem Monat ein Kalendermonat yerstanden, wie ja aueh der lI'Ionats
gehalt unabhängig von der Dauer ~es l\101~ats mit dem gleic~en Betrage 
bezahlt wird (§ 15 H. G. G.). Dazu 1st vorliegendenfalls der Dienstvertrag 
für die beklagte Firma ein Handelsgeschäft, und gelten darum für diesen 
Vertrag gemäß Art. 277 H. G. B. die Bestimmungen des 4. Buches des 
Handelsgesetzbuches. Es hat also im yorliegenden Falle der Probemonat 
bis inklusive 29. Februar gedauert und war die beklagte Firma gemäß § 19 
H. G. G.am 29. Februar noch bereehtigt, den Kläger ohne Kündigung zu 
entlassen. 

Demnach gebührt dem Kläger das Entgelt nur für die Zeit vom 
30. Jänner bis 29. Februar; daß aber C]ie Tage des Jänners separat zu ent
lohnen sind, hat die beklagte Firma selbst anerkannt, indem sie für diese 
Tage dem Kläger eine separate Entlohnung zugestand. 

Es erÜbrigt nur noch die Feststellung der Höhe des Monatsgehaltes. 
Das Gericht hat der beeideten Zeugenaussage des L. G. vollen Glauben 
beigemessen. Gerade aus dieser Zeugenaussage hat aber das. Gericht die 
rb~rzeugung gewonnen, daß der :Monatsgehalt nicht durch Vereinb,mmg 
fixiert worden ist. Kur so viel ist vereinbart worden, daß der Monatsgehalt 
nicht unter 100 K betragen wird; dagegen wurden die vom Kläger begehrten 
1110natliehen 140 K abgelehnt. Das Gericht hat also gemäß § G H. G. G. 
daR ,mgemessene Entgelt festzusetzen. Die festzusetzende Summe muß 
sich zv\:ischen 100 und 140 K bewegen und erschien dem Gerichte mit 
Rücksieht darauf, daß Kläger bereits vom 1. August 1907 bis 30. September 
1911. also durch mehr als 4 ,Jahre ununterbrochen in einem anderen Hand
lU!lg~hause zur vollsten Zufriedenheit gedient hat, ein Monatsgehalt von 
130 K seiner Dienstleistung angemessen. Es waren darum dem Kläger 
fü r die im Jänner geleisteten Dienste noch '3 K 10 h, für den Monat -Februar 
noch 30 K zuzuspreehen; das :M€hrbegehren war abzuweisen. 

NI'. 2103. 

Der Dienstnehmer ist zum vorzeitigen DienstaustriUe nicht berechtigt, 
wenn er es unterlassen hat, gegen erhebliche Ehrverietzungen seitens 

eines Angehörigen des Dienstgebers dessen Schutz anzurufen. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes \Vien vom 29. Jänner 1912, Cr. VI 449/12. 

Die Klage eines Handlungsgehilfen auf Zahlung der Kündigungs
entsehädigung wurde auf Grund nachstehenden Sachverhaltes abge
\yjesen. 

Der Kläger begehrt von der beklagten Firma die Bezahlung einer 
Entsehädigung für die Kündigungszeit, indem er behauptet, daß die Gattin 
des Beklagten ihn am 12. Jänner 1912 "Fallot", "Gauner", "Blödist", be
schimpft und der etwa zehn Schritte von ihr abseits stehende Beklagte 
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hiezu geschwiegen habe; er sei demnach berechtigt gewesen, den Dicnst 
sofort zu verlassen und Ersatz des Entgeltes für die Kündigungsfrist 
anzusprechen. 

Der Beklagte beantragt die Abweisung der Kl8cge, indem er be
streitet, daß seine Gattin den Kläger beschimpft habe. Keinesfalls habe 
er seIhst die Beschimpfungen gehört und noch weniger habe Kläger seinen 
Schutz angerufen, 

Gründe: Wenn der Dienstnehmer von Angehörigen des Dienst
gebers erheblich beleidigt wird, ist er nach § 26, Z. 4, H. G. G. nur dann 
zum vorzeitigen Austritte berechtigt, wenn der Dienstgeber selbst es ver
weigert, den Dienstnehmer gegen solche Beleidigungen zu schützen. 

Vom Verweigern des Schutzes kann aber erst dann die Rede sein, 
wenn solcher Schutz seitens des Beleidigten angerufen wird, was aber im 
vorlieg'enden Falle der Kläge.r gar nicht beh,wpten kann. Sein vorzeitiger 
Austritt war also ein unberechtigter und darum sein Klagebegehren im 
§ 29 H. G. G. nicht beg~ündet. 

Kr. 2104. 
Einmalige Trunkenheit rechtfertigt nicht die Entlassung. Ebensowenig 
kann die Entlassung auf die dadurch verschuldete Arbeitsunfähigkeit 
oder in diesem Zustand erklärte Arbeitsverweigerung gestützt werden. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 28. Miirz 1912, Cl' VI 799/12. 

Der Klage eines Geschäftskutschers gegen eine Halldelsgesell
sch"Jt ö~uf Zahlung der 14tägigen Kündigul1gsentschädigung' wegen grund
los erfolgter Entlassung wurde stattgegeben. 

Gründe: Die sofortige Entlassung des Klägers am 25. März 1912 
ist durch die von der Beklagten angeführten Tatumstände nicht begründet. 
Einmalige Trunkenheit rechtfertigt die sofortige Entlassung nicht (§ 82 
lit. c, Gew. 0.). Die im Rausche abgegebene Erklärung, um 6 Uhr früh 
nicht ausfahren zu wollen, darf als unbefugtes Verlassen der Arbeit 
gemäß § 82, Iit. f, Gew. O. nicht angesehen werden, weil bei der unbestrit
tenermaßen vorhandenen starken Berauschung des Klägers an der Emst
lichkeit seiner Arbeitsweigerung gezweifelt werden mußte. Ebensowenig 
kann behauptet werden, daß Kläger sich durch eigenes Verschulden 
arbeitsunfähig gemacht habe (§ 82, lit. h, Gew. 0.) weil die Trunkenheit 
als Entlassungsgrund in der Gewerbeordnung separat behandelt ist, 
außerdem die Berauschung als vorübergehender Zustand mit Arbeits
unfähigkeit nicht verwechselt werden darf und Kläger am 25. März 1912 
(Feiertag) seine Arbeit wenigstens in der Hauptsache schon beendet hatte. 
Da die sofortige Entlassung des Klägers nicht gerechtfertigt ist, erscheint 
sein Entschädig;ungsanspruch im § 84 Gew. O. begründet. 

Gewerbegerichtliehe Entscheidungen. Nr. 2105. 65 

NI'. 2105. 

Der Baumeister haftet für das Abhandenkommen der in der Ballbude 
verwahrten Kleidungsstücke und Werkzeuge der Arbeiter nur unter 

der Voraussetwng eines Verwahrl.lngsvertrages. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 27. Februar 1912, Cr V 252/12. 

Der Kläger, "welcher bei dem Beklagten, einem Stadtbaumeister , 
als JYlaurergehilfe in Arbeit stand, bringt vor, es seien ihm aus der am Bau 
befindlichen Baubude einige Stücke Werkzeug im Gesamtwerte von 3 K 60 h 
und in der Woche darauf eine Arbeitsjacke, die er um 4 K 80 h gekauft und 
erst einen Winter getragen hatte, abhanden gekommen. Auftrag, seine 
Sachen in der Baubude zu verwahren, hatte er nicht, es wurde nur gesagt: 
"Ihr könnt euer Gewand in der Baubude aufhängen." Der Kläger hegt 
gegen einige am Bau beschäftigte l\iitarbeiter den Verdacht, daß sie die 
Sachen genommen haben. Er beansprucht aber von seinem Dienstgeber 
den Ers9"tz für diese Sachen mit 8 K 40 h. 

Gemäß dem Antrage des Beklagten, welcher seine Haftbarkeit 
bestritt, u. zw. bezüglich des Werkzeuges insbesondere mit Rücksicht darauf, 
daß der Kläger sein Werkzeug dem bei dem Bau angestellten Wächter 
hätte übergeben sollen, wurde das" Klagebegehren abgewiesen. 

Gründe: Da die Gewerbeordnung keine Bestimmungen über die 
Haftung des Arbeitgebers für Arbeitskleider und Werkzeuge der Arbeit
nehmer außer solchen sanitären Inhalts enthält, konute sich der klägerische 
Anspruch nur auf die Vorschriften des allgemeinen bürgerlichen Gesetz
buches über den Verwahnmgsvertrag gründell. 

Da nun Kläger selbst zugibt, daß er vom Arbeitgeber keinen Auf
trag hatte, seine Sachen in der Baubude zu verwahren, und daß ihm nur 
gestattet war, die Kleider dort aufzuhängen, könnte ein Verwahrul1gs
vertrag bezüglich der Werkzeuge überhaupt nicht, bezüglich der Kleider 
aber nur bedingungsweise als stillschweigend abgeschlossen angenommen 
werden, bezüglich letzterer nämlich dahin, daß Beklagter die Verpflichtung 
übernahm, die in der Baubude verwahrten Sachen gegen einen fremden 
AngriIf von außen zu schützen. 

Dagegen mußte in diesem Falle, da YJäger vvußte, daß auch die 
anderen 0.111 Bau beschäftigten Arbeiter zur Banbude Zutritt hatten und 
eine abgesonderte Verwahnmg der Effekten des einzelnen Arbeiters nicht 
erfolgte, auch der Umstand als stillschweigend vereinbart angenommen 
werden, daß der Beklagte für Entwendungen durch andere, dieselbeBaubude 
benützende Arbeiter llicht zu haften habe. 

Da nun Kläger selbst angibt, daß er bezüglich der Jacke andere 
Arbeiter desselben Baues im Verdacht habe und ein etwa von diesen be
gangener Diebstahl nach dem Obgesagten die Haftung des Beklagten 
nicht begründet, eine Unterlassung der pflichtgemäßen Obsorge des Ver-

V 
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wahrers 'im Sinne des § 964 a. b. G. B. in keiner Weise erwiesen ist, war 
bezüglich der Jacke das Klagebegehren als unbegründet abzuweisen. 
Bezüglich der Werkzeuge aber kann nach dem Vorgesagten ein auch· 
nur stillschweigend zustandegekomll1ener Verwahrul1gsnrtrag nicht ange
nonuuen werden und war, da bezüglich ihres Abhandenkommens ein Ver
schulden des Beklagten ullenviesen ist, auch diesbezüglich das Klage
begehren als unbegründet abzuweisen. 

NI'. 2106. 

Hat der Baumeister seinen auf dem Bau beschäftigten Arbeitern den 
Auftrag gegeben, ihre Kleider in der Baubudezu verwahren, so haftet 
er für den durch Unterlassung der pflichtmäßigen Obsorge verur-

sachten Schaden. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 21. JYfai 1912, Cl' V 599/12. 

Dem geg:en seinen Diensto'eber, einen Stadtbaumeister, '1'011 ei.nem 
Maurergehilfen U mit Klage geltel~d gemachten Anspruche auf Vergütung 
des Schadens, welchen er durch das Abhandenkommen der VOll ihm in 
der Baubude verwahrten Kleidungsstücke - eines Winterrockes und einer 
Mütze - erlitten hatte, wurde, unter Herabsetzung des Betrages auf die 
Hälfte des von dem Kläger beanspruchten, s tat t g e g e ben. 

Gründe: Es wurde als enYieSell angenommen, daß der Kläger und 
die übrigen auf dem Baue beschäftigten Arbeiter von dem Polier als dem 
Beauftragten des Beklagten angewiesen vvorden waren, ihre Kleider in der 
Baubude zu ,'erwahren, daß der Kläger die oben bezeichneten Kleidungs
stücke, im Anschaffungswerte von 44 K, welche er etwa 2 Monate getragen 
hatte, in der Baubude hinterlegte und daß diese Kleidungsstüeke von einem 
. Mitarbeiter aus der Baubude, welche unversperrt war, gp,stohlen wurden. 
Der Zuspruch des Betrages von 22 K wird dadurch begründet, daß Be
klagter durch den von ihm erteilten im Sinne des § 957 a. b. G. B. 
die ~Kleidungsstücke der Arbeiter in seine Obsorge genommen hat, daß er 
daher gemäß § 964 a. b. G. B. für den ",us der Unterlassung der pflichtmäßi
gen Obsorge verursachten Schaden, aber nicht für den Zufall hafte. Da 
gemäß § 1298 a. b. G. B. dem Beklagten der Beweis dafür, daß er .cHI der 
Rückstellung der in Verwahnmg genommenen Kleidungsstücke ohne sein 
Verschulden verhindert worden sei, obgelegen war, er aber diesen Beweis 
nicht erbracht hat, ist er somit für die abhanden gekommenen Kleidungs
stücke scha,denersatzpflichtig geworden. Da der Wert der Kleidungsstücke 
gerichtsordnung'smäßig nicht mehr feststellbar war,wurde vom Gerichte 
gemäß § 273 Z.V P. O. die Höhe des Schadens nach freier Überzeug'ung fest
gestellt und, da Kleider bei längerem Tragen an Wert bedeutend verlierim, 
mit der Hälfte des VOll dem Kläger angegebenen und den Verhältnissen 
entsprechenden Allkaufspreises festgestellt. 

Gewerbegerichtliche Entscheidungen. Nr. 2107. 67 

NI'. 2107. 

Das Verlassen des Arbeitsplatzes am Pfingstsamstag um 4 Uhr statt 
um 6 Uhr nachmittags bildet an sich noch keinen genügenden Grund 

zur sofortigen Entlassung. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 7. Juni 1912, Cr 903/12, be
stätigt mit Entscheidung des Landesgerichtes für Z. R. S. Wien als Berufungs

gerichtes vom 1. Juli 1912, Cg V 519/12. 

Der Klage eines Bauzeichners gegen einen Baumeister auf Bezah
lung des Gehaltes für die" Zeit von seiner Entlassung bis zum Ablaufe 
der nach dem Handlungsgehilfengesetze sich ergebenden Kündigungs
frist lag folgender Sachverhalt zugrunde: 

Der Kläger, welcher bei dem Beklagten als Bauzeichner in Ver
wendung stand, hatte am Piillgstsamstag, 25. Mai, schon um 4 Uhr 
anstatt um 6 Uhr nachmittags die Arbeit verlassen, olme hiezu Er
laubnis erhalten zu haben. Auf die Frage des Bureauvorstandes, wer 
ihm erlaube, 11m 4 Uhr fortzugehen, hatte er erwidert, daß er niemanden 
zu fragen brauche und zum Segen gehen müsse; der Bureauvorstand 
hatte darauf bemerkt, daß er diesbezüglich den cIHif fragen werde, der 
Kläger hatte sich aber dann entfernt, bevor noch der Bureauvorstand 
mit dem Bescheid des Chefs zurückkam. Zugleich mit dem Kläger hatten 
sich zwei andere, im selben Raume arbeitende Angestellte entfernt, doch 
diesen war gestattet worden, um 4 Uhr wegzugehen. Die übrigen Ange
stellten blieben bis 6 Uhr. Wegen seines vorzeitigen Fortgehens wurde 
der Kläger am nächsten Werktage, 28. Mai, entlassen, eine Kündigung 
war' nicht vomngE'g'angen. 

Daf Gewerbegericht gab dem Klagebegehren Folge . 

Begründung: Das Gericht ging davon aus, daß der Kläger 
'wohl keine Erlaubnis hatte, um 4 Uhr wegzugehen, der Bureauvorstand 
ihm aber auch keine Weisung erteilt hatte, nicht wegzugehen, bevor 
er hei dem Beklagten angefragt hätte. Durch die Äußerung der zwei 
anderen Angestellten: "Wir gehen um 4 Uhr!" konnte Kläger zu der An
nahme gelangen, a,uch seIhst diese Begünstigung in Anspruch nehmen 
und am Pfillgstsamstag um 4 Uhr naehmittags weggehen zu dürfen; 
,,"enn der Kläger eigenmächtig, olme ausdrückliche Erlaubnis weg
gegangen ist, kann in diesem seinem Verhalten weder eine Unterlassung 
des Dienstes während einer den Umständen nach erheblichen Zeit erblickt 
,yerden, da ja nur zwei Dienststunden in Betracht kommen, noch eine 
beharrliche Diel1stverweigerung, da er eben nicht ausdrücklich aufge
fordert worden war, bis 6 Uhr zu bleiben; somit war in seinem Ver
halten ein Grund zur vorzeitigen Entlassung nicht gelegen. 

Die von dem Beklagten dagegen eingelegte Berufung wurde 
von dem Landes- als Berufungsgerichte zurückgewiesen - mit 

V* 



68 Gewerbegerichtliche Entscheidungen. Nr. 2107 -2108. 

der Beg r ü n dun g, daß das Vorgehen des Klägers, insofern er olme 
die Nachricht des Bureauvorstandes, ob der Beklagte ihm das Fortgehen 
um 4 Uhr erlaube, abzuwarten, sich entfernte, zwar gewiß nicht gebilligt 
werden könne, die vorzeitige Entlass,!1ng eines Angestellten aber nach 
dem Wortlaute des Handlungsgehilfengesetzes nur aus wichtigen Gründen 
erfolgen dürfe, und da es sich hier nur um eine Nichtdienstleistung von 
zwei Stunden, also an sich nicht um einen sehr langen Zeitraum und 
zumal um den Pfingstsamstag handelte, an welchem - wie dem mit 
fachkundigen Beisitzern besetzten Gerichte bekannt sei - in allen größeren 
Geschäften um 4 Uhr nachmittags die Geschäftszeit schließt, der Kläger 
sich daher schon aus diesem Grunde für berechtigt halten mochte, um 
4 Uhr nachmittags das Geschäft zu verlassen, von der Beklagten überdies 
keine besonders dringende Arbeit angeführt wurde, zu deren Verrichtung 
der Kläger am 25. Mai in der Zeit von 4 bis 6 Uhr unentbehrlich ge
wesen wäre, sein vorzeitiges Fortgehen nicht als ein derart schweres 
Dienstvergehen angesehen werden könne, daß dadurch seine unyerzüg
liche Entlassung gerechtfertigt gewesen wäre. 

NI'. 2108. 

Ist Ausschluß der KUmligung vereinbart, so steht der Umstand, daß 
der Arbeiter einen von dem Dienstgeber erhaltenen Lohnvorschuß 

noch nicht abgearbeitet hat, seinem Austritte nicht entgegen. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 10. Mai 1912, Cl' II 534/12. 

Dem gegen seine Dienstgeberin, eine 1'l:öbelfabrik, von einem 
Hilfsarbeiter mit Klage geltend gemachten Begehren auf Bezahlung 
einer Entschädigung wegen Verweigerung der Ausfolgung des Arbeits
buches abzüglich des Restes eines von seiner Dienstgeberin erhaltenen 
Lohnvorschusses wurde stattgegeben. 

Der unbestrittene Sachverhalt war der folgende: Der Kläger, 
welcher gegen Wochenlohn und gegen Ausschluß der Kündigung bei der 
Beklagten in Arbeit stand, erhielt eines Tages einen Lohnvorschuß gegen 
die Verpflichtung, ihn in bestimmten, wöchentlichen Teilbeträgen, bei 
vorzeitigem Austritte aber auf einmal zurückzubezahlen. Kurze Zeit 
nachher erklärte der Kläger seinen Austritt und verlangte die Ausfolgung 
des bei seinem Dienstantritte abgegebenen Arbeitsl;JUches; damals haftete 
ein Teil des Lohnvorschusses noch aus. Die Beklagte vveigerte sich dem 
Kläger das Buch ö_uszufolgell, insolange der Vorschuß nicht zur Gänze 
getilgt sei. Mit Rücksicht hierauf, ferner darauf, daß ihm die Beklagte zwar 
nachträglich das Arbeitsbuch ausgefolgt habe, er aber in der Zwischen
zeit von seinem Austritte bis zur Ausfolgung des Buches verhindert ge
wesen sei, anderswo zu arbeiten, stellte er das obige Begehren. 

Gewerbegerichtliehe Entscheidungen. Nr. 2108-2109. 69 

Die Beklagte beantragte dessen Abweisung, weil ihrer Meinung 
nach der Kläger insolange zum Austritte nicht berechtigt war, als der 
Lohm-orschuß nicht getilgt war. 

Gründe: Mit Rücksicht auf den vereinbarten Kündigungsaus
schluß war der Kläger berechtigt, jederzeit ohne Kündigung aus der 
Arbeit bei der Beklagten auszutreten; es war sonach durch den von dem 
Kläger erklärten Austritt das Arbeitsverhältnis ordnungsmäßig gelöst. 
Der Umstand, daß sich der Kläger verpflichtet hatte, den erhaltenen 
Vorschuß oder Vorschußrest bei vorzeitigem Austritt auf einmal 
zurückzuzahlen, wurde nicht die ordnungsmäßige Lösung des Arbeits
verhältnisses gehindert, sondern nur die sofortige Fälligkeit des Vor
schußrestes herbeigeführt. Die Beklagte ist demnach durch die V orent
haltung des Buches schuldig geworden, dem Kläger den dadurch erlittt'nen 
Schaden zu vergüten. 

Nl'. 2109. 

Die .den Mitangestellten gegenüber gemachte Äußerung eines Handlungs
gehilfen: "Nun, dann gehe ich zur Konkurrenz" bildet an sich keinen 

gesetzlichen Entlassungsgrund. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 22. Jänner 1912, Cr VI 417/12. 

Der Klage einer Stenotypistin gegen eine protokollierte Handels
firma auf Zahlung der Entschädigung für die vereinbarte einmonatliche 
Kündigungsfrist im Betrage von 90 K wurde stattgegeben. 

Der Sctchverhctlt war folgender: 
Es ist unbestritten, daß die Klägerin bei der Beklagten seit 

15. ,Juli 1911 als Stenotypistin mit 90 K Monatsgehalt und einmonat
licher Kündigung bedienstet war, daß die Beklagte der Klägerin am 
22. Dezember 1911 zum 31. Jänner 1912 kündigte, sie aber am 27. Dezem
ber 1911 sofort entließ und ihr den Gehalt nur für die Zeit bis 31. De
zember 1911 ausbezahlte. 

Die Klägerin begehrt Bezahlung des Jällnergehaltes. 
Die Beklagte beantragt Abweisung der Klage; die Entlassung 

sei gerechtfertigt, weil die Klägerin am 27. Dezember 1911 im Bureau 
im Gespräche z.~ ihren Kolleginnen sagte: "NUll, dann gehe ich zur Kon
kurrenz". Die Außerung hörte der Jngenieur der beklagten Firma G. K. 
aus einem Nebenraume und veranlaßte die sofortige Entlassung der 
Klägerin. . 

Zeuge G. K. gab an, erhörte aus einem Nebenraume, wie Klägerin 
mit ihren zwei Kolleginnen sprach und im Gespräche mit erhobener 
Stimme sagte: :,NUll, dann gehe ich zur Konkurrenz". Sie dürfte gemerkt 
haben, daß er llTI Nebenraume beschäftigt sei, Den Zusammenhang der 
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beanstandeten Worte habe er nicht beachtet und auch nicht die Kolle
ginnen der Klägerin darum gefragt. 

Gründe: Die beanstandete Außerung der Klägerin bildet weder 
eine unzulässige Drohung, da die Klägerin durch eine Konkurrenzklausel 
im Sinne des § 36 H. G. G. nicht gebunden ist, 'noch eine Beleidigung, 
zlUnalnicht einnni feststeht, d"ß die Klägerin wußte, daß ein Vorgesetzter 
aus dem ~ ebenraume sie belausche. Es liegt aber auch nieht eine Ver
leitung zum Ungehorsam im Sinne des § 27 Z. 4 H. G. G. vor, da die olme 
Zusammenhang aus dem Gespräche der Klägerin aufgefangene Anßerung 
eine Aufforderung an die Kolleginnen nicht erkennen läßt. N aclldem 
die Beklagte es bisher unterlassen hat, nachzuforschen, in ,velcllem Sinne 
Klägerin die fragliche Außerung tat, und nur wegen der angeführten 
Worte schon an und für sich die sofortige Entlassung ö,usgesprochen hat, 
mußte diese Entlassung als ungerechtfertigt erkanllt und den im § 29 
H. G. G., begründetel1,Lolmansprüchel1 der Klägerin Folge gegeben werden. 

NI'. 2110. 

Der Gehilfe, der einen Lehrling ZI.! bewegen sucht, die Lehre bei 
seinem Dienstgeber vorzeitig zu verlassen und sich erbietet; ihm 
eine andere Lehre :w verschaffen, kann sofort entlassen werder.. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 7. März 1912, Cr UI 486/12. 

Die Klage eines Bäckergehilfen auf Zahlung einer 51/ 2wöchentlichen 
Kündigungsentschädigung im Betrage von 192 K 50 h wurde kosten
pfliehtig abgewiesen. 

Kläger begehrt' die Zahlung des Betrages von 192 K 50 h samt 
Zinsen und Kosten auf Grund nachstehenden Sachverh,ütes: 

Unbestritten blieb es, daß Kläger bei dem Beklagten vom 3. :Mai 
1911 bis 23. Februar 1912 als Bäckergehilfe mit einem W ochenlohlle 
von 35 K besehäftigt und der Ausschluß der Kündigung vereinbart war. 

Ebenso steht es außer Streit, daß sich Bekla,gter am 2. Oktober 
1911 Clnläßlich der Beilegung einer Lohnbewegung verpflichtete. vor 
Ablauf VOll 6 :Monaten keinen seiner Arbeiter ohne Yorliegen eines gesetz
lichen Entlassungsgrundes zu entlassen. 

Der Kläger brachte vor, daß er am 23. Februar 1912 grundlos 
entlassen wurde und beansprucht daher für die auf den Ablauf der sechs
monatlichen Frist noch fehlende Zeit VOll 51/ 2 Wochen die Bezahlung 
des hierauf entfallenden Lohnbetrages per 192 K 50 hals Entsehädigung. 

Der Beklagte beantragte die kostenpflichtige Abweisung des 
eingeschränkten mit nachstehenden Einwendungell : 

Gewerbegerichtliehe Entscheidungen. Kr. 2110. 

1. Der Kläger habe seinen Lehrling J. P. bewegen wollen, die Lehre 
vorzeitig zu verlassen, und habe sich angetragen, ihm einen anderen Leh1'-
herrn zu verschaffen. . 

2. Der Kläger habe zu wiederholten Malen das Gebäck verbrennen 
lassen und daher dem Beklagten Schaden zugefügt. 

Der Kläger bestritt diese Einwendungen zur Gänze und gab be
züglich des Lehrlings an, daß dieser selbst die Lehre ändern wollte und 
Kläger sich bereit erklärte, den Lehrling anderweitig unterzubringen. 
Im Beweisverfahren gaben an: 

Zeuge J. P.: Er sei seit 9. Jänner 1912 Lehrling des Beklagten. 
Schon kurze Zeit nach seinem Eintritte habe Kläger zu ihm gesagt, 
ob denn sein Vater für ihn keine bessere Lehre gefunden habe als 
bei dem Beklagten. Kläger habe auch den Zeugen zu überreden 
versueht, die Lehre des Beklagten zu verlassen und bei einem 
anderen Meister, den ihm Kläger verschaffen wolle, einzutreten. 
Kläger habe gesagt: "Ich wüßte dir eine bessere Lehre, da wirst 
du deieh aufgedungen und bekommst Trinkgeld und Gewand. Ich 
werd~ dich hinführen." Zeuge habe dann über j:uftrag des Klägers 
einen Brief an seine Eltern schreiben müssen, ".'orin er erklärte, aus 
der Lehre des Beklagten austreten zu wollen. Die Antwort der Eltern 
lautete aber abschlägig. 

Zeuge J. R.: Kläger habe zu ihm vor einigen "Wochen im Gast
hause gesagt: "Wir werden daß wir den Buben (er meinte ~.) 
zu einem anderen JHeister llach Ottakring bringen, und werden das Geld 
für die Zubringung teilen." 

Zeuge F. B: P. sei mit dem Beschlusse seiner <Eltern, das Bäcker
gewerbe Z~l lernen, nicht einverstcmden gelvesen, habe öfter geweint 
{md erklärt, er wolle kein Bäcker wteFden. Einmal habe er dabei alleh 
einen Brief in der Hand und erklärt, er lerne so nichts und 
werde Hierauf habe Kläger Zll P. gesagt: "Wenn dll nicht 
bleiben willst, mußt du nicht nach Hause fahren, wir werden sehen, daß 
du wo anders hinkommst." 

Gründe: Das Gewerbegericht hat auf Grund der Zeugenaus
sagen des J. P. und des J. R. gemäß § 272 Z. P. O. die Überzeugung ge .. , 
wonnen, daß Kläger den Zeugen P. bewegen wollte, die Lehre des Beklagten 
vorzeitig zu verlassen, und sich anheisehig machte, dem Zeugen eine an
dere Lehre zn verschaffen. Nach Ansicht des Gewerbegerichtes war aber 
dureh dieses Vorgehen der gesetzliche Entlassul1gsgrund naeh § 82 lit. f 
Gmy. O. gegeben, daher die Klage ohne Rücksicht auf den vom Beklagten 
in z,yeiter Linie geltend gemachten Entl3ssungsgnmd als unbegründet 
abzuweisen war. 
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Nr. 2111. 
Zur Entscheidung über die Klage des bei einer Druckerei und Verlags
unternehmung nur für die von ihr gedruckten und verlegten periodi
schen Druckschriften angestellten Zeichners ist das Gewerbegericht 

nicht zuständig. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 13. April 1912, Cr VII 704/12, 
bestätigt mit Entscheidung des Landesgerichtes für Zivilrechtssachen als 

Rekmsgerichtes vom 29. April 1912, R. V 26/12. 

Der Kläger, ein akademischer Maler, der bei der beklagtBnDruckerei
und Verlagsunternelllnung, die sich mit dem Betriebe einer artistischen 
Anstalt sowie mit der Stein-, Buch-, Kunst- und Musikalielldruckerei 
beschäftigt und zugleich den Verlag zweier periodischer Druckschriften 
betreibt, als Zeichner für diese Druckschriften angestellt und nach vor
heriger 14tägiger KÜl\digung am 4. März 1912 entlassen worden war, 
verlangt Bezahlung des Gehaltes für die nach dem Handlungsgehilfen
gesetze sich ergebende Kündigungszeit. Die Klage wurde von dem Gewerbe
gerichte mit der Begründung wegen sachlicher Unzuständigkeit ab
gewiesen, daß die Herausgabe der beiden Druckschriften eine Unter
nehmung periodischer Druckschriften sei, auf welche die Bestimmungen 
der Gewerbeordnung gemäß Art. V, lit. p. Kundmachungspat~nt zur 
Gevi'erbeordnung keine Anwendung finden, denmach gemäß §§ 23, 24 
G. G. G., und § 41 11. G. G. das Gewerbegericht unzuständig sei. 

In dem dagegen eingebrachten Rekurse brachte der Kläger vor, 
es habe die Bestimmung. des Art. I,T des Kundmachungspatentes zur 
Gew'erbeordnung durch das Preßgesetz vom 17. Dezember 1862, Nr. 6 
R. G. BI. 1863, eine Einschränkung erfahren, indem § 3 Preßgesetz be
stimmt, daß das Recht zur Erzeugung und zum Verlage von Druck
schriften und zum Verkehre durch die Gewerbegesetze geregelt werde, 
die Gewerbeordnung' tatsächlich eille Reihe von Bestimmungen über 

, Preßgewerbe enthalte, insbesondere mit gewissen Beschränkungen die 
allgemeinen Bestimmungen über konzessionierte Gewerbe auf die Preß
gewerbe Anwendung finden, und man somit heute nicht sagen könne, 
daß die Unternehmung periodischer Druckschriften der Gewerbeordnung 
entzogen sei; vielmehr komme die Gewerbeordnung auf diese, soweit 
es sich um die Erzeugung und den Verlag von Druckschriften handle, 
zur Anwendung; es dürfe ferner die Herausgabe der beiden Druck
schriften nicht als ein besonderer, eine selbständige, rechtliche Beurteilung 
erfordernder Geschäftszweig angesehen werden, denn die Herausgabe· 
dieser Druckschriften sei für die Beklagte ein untergeordnetes Neben
geschäft, die in der Steill- und Kunstdruckerei beschäftigten Leute seien 
eben auch mit dem Drucke dieser Zeitschriften betraut, es sei für die 
Arbeitsverteilullg gaul. gleichgültig, ob die Arbeiter sieh mit der Her-
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stellung der Zeitschriften oder anderer Druckereiarbeiten beschäftigen, 
im allgemeinen finde also auf die Unternehmung der Beklagten die Gewerbe
ordnung Anwendung. 

Das Landes- als Rekursgericht hat dem Rekurse keine Folge 
gegeben und den angefochtenen Beschluß bestätigt mit der Begründung, 
daß, wenn der Kläger zugebe, nur für die beiden periodischen Druck
schriften als Zeichner aufgenommen worden und nur für diese tätig 
gewesen zu sein, es unentscheidend sei, ob der sonstige Betrie~ der Be
klagten der Gewerbeordnung unterstehe oder nicht, denn für die beiden 
periodischen Druckschriften komme die Gewerbeordnung nach Art. V 
lit. P Kundmachungspatent zur Gewerbeordnung nicht zur Anwendung, 
mithin sei das Gewerbegericht gemäß § 41 H. G. G. zur Entscheidung 
der vorliegenden Rechtssache nicht zuständig. Die Rekursausführungen 
seien nicht zutreffend; § 3, Abs. 1, Preßgesetz spreche von Druckschriften 
im, allgemeinen, nicht aber von periodischen Druckschriften, es könne 
also von einer Abänderung des Art. V, lit. P Kundmachungspatent zur 
Gewerbeordnung durch das Preßgesetz nicht die Rede sein, und da 
Art. V, lit. P Kundmachungspatent zur Gewerbeordnung die Unter
nehmungen periodischer Druckschriften und ihren Verschleiß von der 
Gewerbeordnung ausschließe - llicht etwa den Verschleiß allein -
die Erzeugung aber und der Verlag zur Unternehmung gehören, könne 
auch nicht die Ansicht vertreten werden, daß etwa rücksichtlich der Er
zeugung und des Verlag'es periodischer Druckschriften die Gewerbe
ordnung Anwendung finde. 

Nr. 2112. 
Die Eintragung im Arbeitsbuch: .... "wurde wegen zu schwerer 
Arbeit auf eigenes Ansuchen entlassen" ist unzulässig ..... An

nahme geteilten Verschuldens. 
Entscheidung ~des Gewerbegerichtes Wien vom 12. Juni 1912, Cr I 478/12, 

Der Klage eines Zeugschmiedgehilfen gegen eine protokollierte 
Firma auf Zahlung einer Entschädigung im Betrage von 54 K 72 h wurde 
bezüglich des Teilbetrages von 27 K 36 h stattgegeben; in Ansehung des 
Mehrbetrages wurde die Klage abgewiesen. 

Aus dem übereinstimmenden Vorbringen beider Teile ergibt sich 
folgender Sachverhalt: 

Der Kläger stand vom 29. April bis 20. Mai als Hilfsarbeiter gegen 
einen:' Stundenlohn von 32 h bei neunstündiger Arbeitszeit im Dienste der 
Beklagten; als er am 20 . .Mai die Ausstellung eines Zeugnisses verlangte, 
wurde ihm von seiner ehemaligen Dienstgeberin folgendes Zeugnis in das 
Arbeitsbuch eingetragen: 

"Inhaber hat bei uns als Arbeiter bei der Bohrwalze vom 29. April 
1912 bis 20. Mai 1912 gearbeitet, sich während dieser Zeit treu, fleißig und zu 
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unsm:er Zufrie~enheit verhalten und ist am heutigen Tage wegen zu schwerer 
Arbeit auf eigenes Ansuchen gesund und lohnbefriedigt ausgetreten." 

Der Kläger vertritt nun den Standpunkt, es sei ihm durch die Auf
nahme der Bemerkung in das Zeugnis, daß er "wegen zu schwer~r Arbeit" 
ausgetreten sei, die Erlangung einer neuen Stellung unmöglich gemacht 
worden; er verlangt demnach für die in die Zeit vom 20. Mai bis heute 
fallenden 19 Arbeitstage eine Entschädigung mit je 2 K 88 h. im O"anzen 
54 K 72 h. . b 

Die Beklagte beantragt Abweisung dieses Begehrens, weil der Kläger 
selbst gebet~n ha?e, es n~öge der Grund seines Austrittes eingetragen 
,~erden ~nd uberdlEs gar mcht versucht habe, nach Erlangullg des Zeug
lllsses wIeder Arbeit zu finden, mithin nicht erwiesEn sei, daß die bean
standete Eintragung ihm wirklich einen Schaden verursacht habe. 

. Gründe: Die :,orliegendeEintragung muß jEdem, dem der Kläger 
bel Be,Y8rbung um emo Anstellung das Arbeitsbuch vorweist, den Ein
~ruck machen, daß der Kläger zu schwerer Arbeit nicht geeignet sei, sie 
Ist daher. für ihn el1~schieden nicht günstig und hätte gemäß § 80 lit. d 
Gew. O. m das ArbeItsbuch nicht aufgenommen werden sollen. Das mit 
sachverständigen Beisitzern besetzte Ge\verbegericht nimmt als fest
stehend an, daß dem Kläger hiednrch -die Erlal1gung einer neuen Anstel
lung sehr erschwert, ;:ülerdings nicht schlechterdings unmöglich gemacht 
wurde; es ist immerhin denkbar, daß der Kläger, wenll er sich fleißig um
getan hätte, doch eine Stellung gefunden hätte. 

Es trifft den}nach einerseits die BEklagte, anderseits aber auch den 
Kläger, da dieser es untt:rlass01 hat, alles, was in seiner lUacht stand. be
hufs Aufnahme in einen muen Dienst zu tim, ein \Terschuldfn an dem Ver
dienstentgange des letzteren; da das VErhältnis des Verschuldel18 auf der 
einen und auf der anderen Seite sich nicht bestimmen läßt, war im Sinne 
des § 1304 a. b. G. B. dem Kläger die Hälfte der beanspruchten Entschädi
gung' zuzusprechen, sein weiterer Anspruch aber abzuweisen. 

NI'. 2113. 

~echtfertig!ing des Ausbleibens vIJn der Streitvel'handlung kann nicht 
Im Wege der Berufung gegen das Säumnisurteii,sondel'n nur mittels 
Antrages auf Wiedereinsetzun.g geaeno gemacht werden. 
Entscheidung des L~ndesgerichtes in Zivilrechtssachen Wien als Berufungs-

genchtes vom 29. März 1912, Cg V 211/12. 

. Das. Landesgericht Wien in ZivilrcchtssaehEn als Berufungsgericht 
ill gevyerbhchEn Rechtsstreitigkeitm hat die Berufung des Beklagten gegEn 
das Versäumnisurteil des Gewerbegerichtes Wien vom 2. März 1912, 
CrIn 471/12 zurückgewiesen und das erstr~chterliche Urteil vollinhalt
lich bestätigt. 
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Der Sachverhalt ist folgender: 
Nach dem tatsächlichen ·Yorbringen des Kläger:s ist er am O. Fe

bruar 1912 bei dem Beklv,gten als Kellner in die Arbeit getreten und wurde 
zwischen bei den Teilen vereinbart, dö,ß Kläger keinen Lohn, dagegen 1% 
von der Tageslosung, -welche durchschnittlich pro Tag 90 K betrug, er
halten solle. 

Weiters wurde vereinbart, daß K..läger die Kost, die er mit täglich 
2 K bewertet, bekommen und eintägige Kündigung gelten solle. 

An Trinkgeld verdiente Kläger durch schnittlieh pro Tag 3 K 
~ßull 13. Februar 1912 wurde der Kläger entlassen, die Ausfolgung 

des Arbeitsbuches aber wegen eines Restes VOll 4 K 86 h verweigert. 
Bei der am 2. März 1912 anberaumten ersten Tagsatzung stellte der 

Kläger den Antrag, den trotz ausgewiesener Zustellung von der Verhandlung 
ausgebliebenen BeklagtEn durch Versäumungsurteil 

1. zur Ausfolgung des Arbeitsbuches, 
2. zur Zahlung einer Entschädigung von täglich 0 K 90 h für -die 

Zeit vom 14. Februar 1912 bis zum Tage der Urteilsschöpfung und zum 
Ersatze der Prozeßkosten zu verzurteilen. 

Da die ordnungsmäßige Ladung des BeklagtOl zur Ver.hulldlung 
ausgewiesen und zufolge § 442 Z. P. O. nach dem tatsächlichen Vorbrillgen 
des Klägers das Klagebegehren gerechtfertigt erschien, wurde dem Antrage 
des Klägers gemäß erkannt und der Beklagte im Sinne des Klagebegehrens 
verurteil t. 

Gegen dieses Urteil hat der Beklagte am 13. März 1912, die Be
rufung angemeldet und da.hin ausgeführt, daß er zu der am 2. :l'l1ärz 1912 
anberaumten Verhandlung krankheitshalber nicht erscheinell und auch 
keinen Bevollmächtigten entsenden konnte,weil er in den Morgenstunden. 
dieses Tages an Neuralgie des rechtEn Beines erkrankte und nicht gehfähig 
wr.x; außerdem bestritt er die Richtigkeit der klägerisch€ll AngabeIl. 

In der am 29. Ylärz 1912 angeordneten Berufullgsverhandlung 
stellte der Kläger den Antrag auf Abweisung der gegnerischen Berufung und 
Verurteilung des Beklagten im Sinne des Klagebegehrens, indem er bei
fügte, daß ihm das Arbeitsbuch bereits ausgefolgt worden sei. 

Der Beklagte gab dies zu und stellte den Antrag auf Stattgebung 
seiner Berufung. 

In dem vom Beklagten vorgelegten ärztlichEn Zeugnisse bestätigt 
der Stadtöxzt Dr. E. A., daß der Beklagte am 2. März 1912 wegen Neuralgie 
des rechten Beines in seiner ärztlichen Behandlung stand und tagelang 
nicht gehfähig war. 

Gründe: Der vom Beklagten geltend gemachte Umstand, daß er 
infolge einer am 2. IVIarz 1912 aufgetretenen Neuralgie zu der auf diesen 
Tag anberaumten ersten Tagsatzung vor dem Gewerbegerichte nicht er
scheinen konnte, ist vollkommen bE deutungslos ; denn die bloße Tatsache 
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des Nichterscheinens einer Partei zu der über die Klage anberaumten ersten 
Tagsatzung begründet eine Versäumung (§ 442 Z. P. 0.), so, daß der Be
rufungsgrund des § 471, Z. 4 Z. P. O. nicht vorliegt. 

Zu prüfen, öb die Versäumung zu entschuldigen ist, ist nicht Auf
gabe des Berufungsverfahrens, vielmeln' hätte der Beklagte diesen Erfolg 
nur im Wege einer Wiedereinsetzung (§ 147, Abs. 2 Z. P. 0.) erreichen 
können. 

Auch eine Nichtigkeit des Verfahrens mwh § 477, Z. 4 Z. P. O. war 
nicht gegeben, da der Beklagte ordnungsmäßig geladen war. 

Nach dem gemäß § 396 Z. P. O. für wahr zu haltenden tatsächlichen 
Vorbringen des Klägers erscheint das Klagebegehren im vollen Umfange 
als begründet und war die Berufung des Beklagten abzuweisen. 

NI'. 2114. 

Zur Entscheidung über die Klage des Geschäftsführers einer Gesell
schaft mit beschränkter Haftung gegen diese Gesellschaft ist das 

Gewerbegericht sachlich nicht ZlIständig. 
Be.s~hluß .des Gewel:begerichtes Wien vom 4. April 1912, Cr. VII 669/12, be
statlgt mIt EntscheIdung des Landesgerichtes für Zivilrechts sachen Wien als 

Rekursgerichtes vom 9. Mai 1912, R. V 25/12. 

Die gegen seine ehemalige Dienstgeberin, eine Gesellschaft mit be
schränkter Haftung, eingebrachte Klage eines Geschäftsführers dieser 
Gesellschaft auf Bezahlung des Neujahrsgeldes wurde von dem Gewerbe
gerichte we~en sachlicher Unzuständigkeit abgewiesen, weil 
der Geschäftsführer einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nicht 
Angestellter im Sinne des Handlungsgehilfengesetzes sei, sondern ein ge
sellschaftliches Organ nach den Bestimmungen der §§ 15 H. des Gesetzes 
vom 6. März 1906, NI'. 58 R. G. BI. 

Der gegen diese Entscheidung eingebrachte Rekurs wurde von 
dem Landes~ al.s Rekursgericht zurückgewiesen, mit der Begründung, 
daß der regIstrIerte Geschäftsführer einer Gesellschaft mit beschränkter 
Haf~ung .kein Angestellter im Sinne des Handlungsgehilfengesetzes sei, 
auf Ihn VIelmehr die Bestimmungen der §§ 15 H. des Gesetzes vom 6. März 
1906, R. G. BI. Nr. 58, Anwendung finden. Wenn der KläO'er angibt er sei . I " , seit 41 2 Jahren handelsgerichtlich registrierter Geschäftsführer der Be-
klagten gewesen, habe diese Stelle bis März 1912 eingenommen, vor der 
Bestellung zum Geschäftsführer sei er Handelsangestellter der Beklagten 
gewesen, er habe aber damals, wie ihm die Geschäftsfüln'ung übertragen 
wurde, sich nicht vorbehalten nach Enthebung von der Geschäftsführung 
al~ Handl.ungsgehilfe weiter zu dienen, so geht daraus hervor, daß jenes 
fruhere DIenstverhältnis offenbar in dem Augenblicke, da dem Kläger die 
Geschäftsführung übertragen wurde, einverständlich gelöst worden ist. 
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NI'. 2115. 

Wenn der Dienstnehmer infolge eines Allstrittsgrundes gekündigt 
hat, kann er nicht mehr nachträglich aus demselben Grund seinen 

Austritt erklären. 

Ents~hei~ung des ~andesgerichtes Brünn. vom 2. April 1912, Cg I 188/12, 
womIt die EntscheIdung des Gewerbegenchtes Brünn yom 7. März 1912, 

Cr I 123 /12 abgeändert wurde. 

Dem von einem Buchhalldlungsgehilfen gegen eine Buchdruckerei 
erhobenen Anspruche auf Ersatz für die Kündigungsfrist wurde in I. In
stanz stattgegeben, die H. Instanz wies das Klagebegehren ab. 

Gründe der 11. Instanz: Das Berufungsgericht fand den Be
rufungsgrund der uurichtigen rechtlichen Beurteilung der Sache für be
gründet. In tatsächlicher Beziehung liegt vor, daß der Prokurist der be
klagten Firma gegenüber dem Kläger am 1. März 1912 nachmittags die 
Worte "das ist eine Lüge, Sie sind ein aufgeblasener Mensch" gebrauchte, 
worauf Kläger sofort die einmonatliche Kündigung gab, jedoch noch 
bis zum Abend desselben Tages und am Vormittag des nächsten Tages im 
Geschäfte blieb und erst mit dem Schreiben vom 2. 1färz 1912 nachmittags 
der Firma anzeigte, daß er wegen jener Beleidigung das Dienstverhältnis 
auflöse. 

Bei Beurteilung der Sache sind zwei Fragen zu beurteilen, 1. ob der 
Ausdruck, durch den sich der Kläger getroffen fühlte, eine erhebliche 
Ehrverletzung nach § 26, Z. 4, H. G. G. darstellt, 2. ob dadurch, daß der 
Kläger nicht sofort nach dem Auftritte aus dem Dienste austmt, sondern 
nur die einmonatliche Kündigung gab, sein Austrittsrecht nicht konsu
miert worden ist. 

Die erstere Frage bejahte das Berufungsgericht im Einklange mit 
der I. Instanz, indem es in den von dem Prokuristen gebrauchten Worten 
einesteils den Vorwurf verächtlicher Eigenschaften nach § 491 St. G., 
anderenteils mit Rücksicht auf die allgemeine Bedeutung der Worte eine 
Beschimpfung nach § 496 St. G. erblickte. Die in dem Ausdrucke "das ist 
eine Lüge" gelegene Schmähung bezog sich darauf, daß sich der F.läger 
nach der bestrittenen Behauptung der beklagten Firma bei einer seine 
Pensionsversicherungspflicht betreffenden Einvernahme vor dem Ge
meindeamte den Titel eil1esGeschäftsführers beigelegt haben soll. Die 
Zulassung eines Wall1'heitsbeweises in dieser Richtung war entbehrlich. 
Denn es liegen tatsächlicli Umstände vor, aus denen der Kläger subjektiv 
annehmen konnte, er sei mehr als ein bloßer Verkäufer, da die übrigen im 
Geschäfte tätigen Personen dessen kommerzielle Seite nicht besoTgten. 
Wenn er sich ferner auch mit Unrecht als Geschäftsführer bezeichnete, 
so war dennoch der Vorwurf der Lügtmhaftigkeit unbegründet, weil er die 
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Grenzen der erlaubten Kritik überschritt. Die durch diese Schmähung' und 
durch die einen Wahrheitsbe'Y6is nicht zulassende Beschimpfung g'esetzte 
Ehryerletzuiig war endlich eine erhebliche, weil solche Ehrenbeleidigungen 
nach dem Strafgesetze verfolgbar sind. 

Hingegen war die zweite Frage zu verneinen. In dieser Beziehung 
führt der Kläger an, er habe eigentlich schon bei der Erteilung der Kündi
gung am 1. März 1912 an die sofortige Lösung' des Dienstverhältnisses 
gedacht und den Ausdruck "einmonatliche Kündigung" nur deshalb 
gebraucht, um das deutliche Begehren auf Zahlung für . einen Monat zu 
stellen, was auch aus seinem Schreiben vom 2. März 1912 henTorgehe. 
Ob nun auch der Kläger mit seiner Kündigung was immer zu erzielen 
gedachte, so muß doch erwogen werden, daß er denselben Tag und auch den 
nächsten Tag vormittags im Dienste verblieb und erst am nächsten Tage 
erklärte, er löse das Verhältnis auf. Weu11 auch zugegeben wird, daß das 
Gesetz nicht die Auflösung des Verhältnisses unmittelbar nach der 
Beleidigung fordert und daß es auf die Zeit allein, die zwischen der Belei
digung und dem Austritte vergeht, nicht ankommt, so darf doch in einer 
solchen Zwischenzeit die Kontinuität zwischen dem den Austrittsgrund 
bildenden Faktum und dell~ Austritte selbst nicht unterbrochen werden. 
Diese Unterbrechung liegt aber darin, daß der Kläger nach dem Auftritte 
zunächst die Kündigung gab und erst am nächsten Tage erklärte, er löse 
das Verhältnis auf. Da er sich mit der Kündigung als Antwort auf die ihm 
zugefügte Ehrverletzung begnügte, war er nicht mehl' berechtigt, aus dem
selben Grunde das Dienstverhältnis o.ufzulösen. 

Das Klagebegehren war somit abzuweisen. 

~r. 211ft 

Der Entlassungsgrund der beharrlichen Pflichtenvernachlässigung 
setzt ein Verschulden des Hilfsarbeiters voraus. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Brünn vom 16. Jänner 1912, Cr I 33/12, 

Dem Klagebegehren auf Entschädigung für die Kündigungsfrist 
wurde s ta ttgege ben. 

Gründe: Die Gewerbeordnung gestattet dem Arbeitgeber die 
unbefristete Kündig'ung' des Arbeitnehmers nach § 82lit. f Gew, O. wegen 
beharrlicher Pflichten vernachlässigung'. Im YOrliegellde:l Falle erfolgte 
die Entlassung des Klägers, der bei der beklagten Firma als Geschäfts
diener beschäftigt war, aus dem Grunde, weil er die VOll ihm beim Arbeits
antritte übernommene Verpflichtung, die Bureauräume in Ordnung zu 
halten, namentlich auch den Staub abzuwischen, nicht zuhielt und weil 
in der letzteren Richtung wiederholt erteilte Verweise fruchtlos blieben. 
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Lien-en somit die Yoraussetzullgen einer Entlassung nach § 82 lit. f 
Gew. O. a~scheinend vor, so kann doch nicht übersehen werden, daß eiI~ige 
der ill § 82 Gew. O. angeführten Tatbestände llicht .nur eille objektive Ver
letzung' der durch den Arbeitsvertrag gerechtfertIgten Erwartungen des 
tubeit'::.ebers darstellen, sondern auch außerdem ein Verschulden des 
:I\.rbeit~ehmers, sei· es grobe Fahrlässigkeit, sei es A~siel~t~chkeit bein
halten, Dieses letztere Erfordernis wird vom Gesetze III eInIgen Punkte:l 
ausdrücklich hel'Yorgehoben; bei der beharrlichen Pflichtenvernachlässl
O'uno'lieot es sprachlich in der durch das Moment der Stetigkeit versc~ärf~en 
]\1iß~cht~ng obliegender Pflichten und ist bei ihr nicht nur dl:rc~l dIe Ell1-
reihung zwischen den Entlassungsgrund des~T erlas.sens der ArbeIt, ,yelches 

- erst durch den Mangel der Befugnis das GeWIcht emes Entlassungsgrundes 
gewinllt, und zwischen jenen des offenbar böswilligen ~ erleitens. andel'e~ 
Personen zum Ungehorsam usw., sondern auch durch dIe Auslegung der 
Bestimmungen des VI. Hauptstückes der Gewerbeordnung (Ge~e~z v.om 
8. März 1885, R. G. BI. NI'. 22) als eines A:rbeiterschutzgesetz~s (l\1ullsterml
verordnung vom 13. September 1889, Z. 36074) gerechtfertIgt. 

Wird der hier unterliegende Tatbestand von diesen Gesichtspunkten 
geprüft, so ergibt sieh, daß de.l11 Kläg~r die. Reinigung von 7. Bu:eau
räumen, und jetzt zur WinterszeIt auch dIe BedIenung von 5 Ofen III dIesen 
Räumen oblao' wozu ihm die Zeit VOll 7 bis 1/29 Uhr vormittags zu Gebote 

0' • h J 'h stand. Entstand hierbei tatsächlicll ein Zwiespalt ZWISC en ~er yon Il~ 
übernommenen Arbeitsleistung und deren Erfüllung, so war dIese ErscheI
nung nicht auf ein Verschulden des Klägers durch Pflichtenvernachläs~ung, 
sondern auf seine Überlastung zurückzuführen und auch durch WIeder
holte Ermahnungen nicht zu beheben, weil die Unterlassung des Staub
abwischens no.ch der Überzeugung des Gerichtes aus Zeitmangel und,tr.otz 
einer im Sinne des § 76 Gew. O. nach besten Kräf~en besorgten .Arbßlt~
verrichtung eintreten mußte. Der Umstand, daß dIe beklagte ~ml1a dIe 
ohne Verschulden des Klägers eingetretene Pflichtenvernachlässlgullg als 
Entlassungsgrulld gebrauchte, hatte ihre Sachfälligkeit nach § 84 Gew. 0, 
zur Folge. 

NI'. 2117. 

Das Versprechen, einen Hilfsarbeiter in einem ausse.~z:nden ~etrie~e 
bei neuerlicher Inbetriehsteilung wieder zu beschaftlgen, Ist. kem 

Hindernis. für die Erteiiung der Kündigung in der Zwischenzeit. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Brünn vom 19. Jänner 1912, Or I 38/12. 

Nachdem das Fabriksgebäude der beklagten Firma am 26. August 
1911 in jenem Teile, in welchem sich die Weberei befand, einem ~ral1de zum 
Opfer gefallen war, bemühte sie sich, die durch den Brand l1utbetroffene 
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Arbeiterschaft anderweitig zu beschäftigen. Namentlich der in der Weberei 
als Dampfstuhlmeister mit Wochenlohn von 50 K bei 14 tägiger Kündigungs
frist tätig gewesene Kläger wurde mit der Weisung, sich während des 
Wiederaufbaues des abgebrannten Gebäudes bei ungeschmälertem Lohne 
zur Disposition zu halten, zu verschiedenen Arbeiten im sonstigen Betriebe 
herangezogen. Am 18. November 1911, als die Weberei noch lange nicht 
wiederaufgebaut war, erfolgte nach vorgängiger Kündigung seine Ent
lassung. 

Auf Grund dieses Sachverhaltes behauptet der Kläger, der ausge
sprochene Wille der beklagten Firma sei dahin gegangen, sich seiner Arbeits
kraft bis zum Wiederaufbau der Weberei zu versichern. J)'lit Rücksicht 
darauf habe er eine sich ihm bald nach dem Brande darbietende andere 
Arbeitsgelegenheit ausgeschlagen, hingegen seien nach der Entlassung 
seine Bemühungen um Erlangung eines Postens ohne Erfolg geblieben. 
Weil die Weberei noch nicht in Betrieb gesetzt ist, hält er die geklagte 
Firma für verpflichtet, ihm den bis zum Klagstage von 10 Lohnzahlungs
tagen ausgebliebenen Lohn a 50 K in der Höhe von 500 K zu ersetzen. 

Das Klagebegehren wurde abgewiesen. 

Gründe: Wenn der Kläger in der Weisung der beklagten Firma, 
er möge sich während des Wiederaufbaues der Weberei bei ungeschmälertem 
Lohne zur Disposition halten, eine vertragliche Vereinbarung über die 
Daue\1rdes Arbeitsverhältnisses erblicken zu können glaubt, so muß er sich 
die Auslegung dieser Vereinbarung nach § 914 a. b. G. B. gefallen lassen, 
weil ihre Tragweite bestritten ist. Nach dieser Gesetzesstelle ist ein zweifel
hafter Vertrag so auszulegen, daß er keinen Widerspruch enthalte und von 
Wirkung sei. Der beklagten Firma kann 8,ber nicht zugemutet werden, 
daß sie ernstlich ihr Kündigungsrecht für die Dauer der notstandsweisell 
Beschäftigung des Klägers einseitig aufgeben wollte, um es erst wieder 
aufleben zu lassen, bis er ihr entsprechende Dienste leisten wird. Da vielmehr 
die vereinbarte 14 tägige Kündigungsfrist nicht beseitigt wurde, liegt die 
Auslegung näher, daß die beklagte Finm, bei Erteilllug jener Weisung 
an eine baldige Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit dem Kläger nicht 
dachte, wie dies bei Eingehung und Fortsetzung VOll Arbeitsverhältnissen 
gewöhnlich geschieht, und daß sie ihm die Weiterbeschäftigung in der 
Weberei nach deren Wiederaufbau in Aussicht stellte. Dieses Versprechen 
hinderte aber keinen der Streitteile, das Arbeitsverhältnis mittlerweile 
durch Kündigung zu lösen, weshalb weder darin, daß der Kläger eine ander
weitige Arbeitsgelegenheit ausschlug, noch dm'in, daß er nach der infolge 
Kündigung erfolgten Entlassung postelllos blieb, ein Grund zur Ent
schädigungspflicht der beklagten Firma zu finden ist. Das Klagebegehren 
war somit a,bzuweisen. 

Gewerbegerichtliehe Entscheidungen. Nr. 2118. 81 

NI'. 2118. 

Die Entschädigungspflicht nach § 80 g, Abs. 2, Gew. O. bezieht sich 
nicht auf den Schaden, den der Hilfsarbeiter dadurch erleidet, daß 
er sich nicht auf die in das abhandengekommene Arbeitsbuch (linge-

getragenen Zeugnisse berufen kann. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Brünn vom 5. Jänner 1912, Cr I 1/12. 

Die beklagte Färberei konnte· dem bei ihr als Presser beschäftigt 
gewesenen Kläger bei Lösung des Al'beitsverhältnisses am 4. Dezember 1911 
sein Arbeitsbuch nicht ausfolgen, weil es ihr auf unaufgeklärte Weise ab
handen gekommen war. Sie versah ihn aber mit einem besonderen Zeug
nisse über die bei ihr zugebrachte mehrmonatliche Dienstzeit und ver
pflichtete sich, ihm nicht nur ein Duplikat des Arbeitsbuches, sondern auch 
besondere Zeugnisse an Stelle einiger im Arbeitsbuch eingetragener, dem 
Kläger für die Arbeitssuche wertvoll scheinender Zeugnisse über die A.rt 
seiner Dienstleistungen in anderen Betrieben zu beschaffen. Das ver
sprochene Duplikat des Arbeitsbuches folgte sie dem Kläger drei Tage 
nach der Lösung des Arbeitsverhältnisses aus; es eignete sich jedoch 
nicht zum Gebrauche, weil es unrichtige Angaben über seine Person enthielt. 
Die Beschaffung der besonderen Zeugnisse erforderte die Zeit bis zum 
22. Dezember 1911. 

Wegen des Mangels der Zeugnisse und eines tauglichen Arbeits
buches belangte der Kläger, der sich selbst erst am 29:-Dezember 1911 in 
den Besitz eines ordentlich ausgestellten neuen Arbeitsbuches· gesetzt 
hatte, die beklagte Färberei unter Berufung auf § 80 g, Abs. 2, Gew. O. 
auf Entschädigung für die Zeit vom 4. bis 22. Dezember 1911 in der Höhe 
von 80 K. 

Die beklagte Färberei lehnte diesen Anspruch mit dem Hinweis 
darauf ab, daß sie alles aufgeboten habe, um dem Kläger das abhanden 
gekonlluene Arbeitsbuch zu ersetzen. 

Dem Kläger wurde für fünf in die volle Arbeitswoche vom 4. bis 
9. Dezember 1911 fallende Arbeitstage a 5 K der Betrag von 25 K zuge
sprochen, der Mehranspruch aber abgewiesen. 

Gründe: Der vom Kläger geltend gemachte Entschädigungs
anspruch, insofern er von ihm auf den Verlust der in das Arbeitsbuch ein
getragenen Zeugnisse gestützt wird, ist nach § 80 g Gew. O. nicht begründet. 
Die Schutzbestimmungellder Gewerbeordnung für den Fall der bei der 
Lösung des Arbeitsverhältnisses unterbleibendeil Ausfolgung des Arbeits
buches behandeln dieses als den nach § 79 Gew. O. bei der Arbeitssuche 
vorgeschriebenen Ausweis, nicht aber als Träger sOllstio'er in ihm enthaltener . ." AufzeIchnungen und sehen vor allem dIe Neubeschaffung dieses Legi-

VI 
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timationspapieres vor. Hinsichtlich der Ausfertigung des Duplikates 
bestimmt § 80 f Gew. 0., daß es nur den Tag des Eintrittes in die letzte 
Beschäftigung und den Tag des Austrittes zu enthalten habe, von dem 
Zeugnisse wird nichts erwähnt. 

Es ist ferner zu erwägen, daß nach § 80 d und § 81 Gew. O. das Zeug
nis keinen notwendigen Bestandteil der Eintrag'ungen in das Arbeitsbuch 
bildet und daß es dem Hilfsarbeiter anheimgestellt ist, sich über ihm etwa 
wertvoll erscheinende Arbeitsgelegenheiten besondere Zeugnisse ausstellen 
zu lassen. Daraus folgt, daß der Arbeiter, der sich mit der Eintragung des 
Zeugnisinhaltes in das Arbeitsbuch begüügt, mit dem Verluste des Arbeits
buches auch den Verlust der eingetragenen Zeugnisse' riskiert, ohne hin
sichtlich dieser Zeugnisse, wenigstens aus der Gewerbeordnung, Entschädi
gungsallsprüche erheben zu können. 

Nur auf die letztere aber gründet der Kläger seinen Anspruch. Eine 
anderweitige Haftung der beklagten Färberei würde hinsichtlich der Zeug
nisse den Bestand eines Verwahrungsvertrages nach bürgerlichem Rechte 
zur Voraussetzung haben, welcher aber zu einer ganz anderen Beurteilung 
der Verschuldensfrage führen müßte und geeignet wäre, Zweifel an der 
gewerbegerichtlichen Kompetenz hervorzurufen. Eine solche Haftullg geht 
übrigens aus dem zu Gebote stehenden Prozeßmaterial nicht hervor, sie 
folgt namentlich nicht schon aus der Übernahme.~es Arbeitsbuches durch 
die Beklagte, weil sie sich nach § 80 c Gew. O. der Ubernahme des Ausweises 
trotz der darin enthaltenen Zeugnisse nicht entziehen durfte. Hat sie es 
aber freiwillig auf sich genommen, dem Kläger besondere Zeugnisse zu 
beschaffen, so ist diesem hieraus ein obligatorischer Anspruch entstanden, 
der sich mit der Beschaffung der Zeugnisse erschöpfte und nach § 915 
a. b. G. B. die Übernahme einer weitergehenden Verbindlichkeit nicht 
enthält. 

Hingegen ist nach § 80 g Gew. O. die Tatsache allein, daß die beklagte 
Färberei dem Kläger das Arbeitsbuch nicht rechtzeitig ausfolgen konnte, 
der Ausgangspunkt ihrer Entschädigungsverbindlichkeit. Die Entschädi
gung wurde dem Kläger für die erste Lohnwoche nach Lösung des Ver
hältnisses in angemessenem Betrage zugesprochen. Denn beim Abgange 
eines Ausweises war ihm zunächst die Arbeitssuche überhaupt unterbunden 
und es konnte nach den obwaltenden Verhältnissen mit dem Antritte 
einer neuen Arbeit vor Beginn der nächsten Woche nicht gerechnet werden. 
Spätestens bis dahin aber ist der Kläger imstande gewesen, sich selbst 
in den Besitz eines neuen Arbeitsbuches zu setzen; er hatte die Beschaffung 
des Duplikates nicht der beklagten Firma zu überlassen, sondern die m;
forderlichen Schritte auf Kostell der Beklagten zu unternehmen, wozu 
ihn die Gewerbeordnung anweist. Sein Mehranspruch war daher abzu
weisen. 

Gewerbegerichtliche Entscheidungen. Nr. 2119. 83 

:NI'. 2119. 

Wurde Kautionsbesteilung mittels Postsparkassa-Einlagebüchels ver
einbart. so kann der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis nicht nach
träglich unter Berufung auf die Unpfändbarkeit von Postsparkassa-

einlagen auflösen. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Brünn vom 19. Jänner 1912, Cr I 37/12. 

Der beklagte Schlossermeister suchte im Wege eines Zeitungs
inserates einen Schlossergehilfen, del~' eine Kaution im Betrage von 500 K 
zu erlegen imstande sei. Der Kläger, Schlossergehilfe, setzte sich infolge 
dieses Inserates mit ihm in briefliche Verbindung, indem er ihm bekannt 
gab, daß er übel' eine Kaution VOll 300 K, inneliegend in einem Postspal'
l~assabüchel verfüge, und erhielt hierauf die Weisung, er möge die Arbeit 
alsbald antreten und die Kaution, die er habe, mitbringen. Am 13 .. Jänner 
1912, einem Samstage, meldete sich der Kläger beim Beklagten und über- ' 

ih'l1 sein Arbeitsbuch; der Beklagte erklärte jedoch, daß ihm das 
Postspöxkassabüchel als Kaution nicht genüge, worauf besprochen wurde, 
daß der Kläger allmählich aus dem Büchel kleinere Beträge nach Zulaß 
des Postspa,rkassaverkehres erheben und dem Beklagten übergeben solle. 
Bei der Behebung stieß der Kläger, weil er kein Behebungsbüchel hatte 
und beim Postamte persönlich unbekannt war, auf Anstände, weshalb 
er über ihm erteilten Rat ohne Verständigung des Beklagten beim Post
sparkassenamte iil Wien unter Anschluß des Postsparkassabüchels um 
Zufertigung des Behebungsbüchels ansuchte. Aus diesem· Grunde hatte er 
am Montag, den 15. Jänner 1912, beim Antritte der Arbeit wedel' das Post
snarkassabüchel noch daraus behobenes Geld, weshalb ihm der Beklagte 
das Arbeitsbuch zurückgab und die Lösung des Arbeitsverhältnisses erfolgte. 

Dem auf Ersatz für die Kündigungsfrist gerichteten Klagebegehren 
wurde mit der Hälfte der angesprochenen Entschädigung stattgegeben, 
der Jifehranspruch wurde abgewiesen. 

Gründe: Die vorzeitige Lösung des Arbeitsverhältnisses hängt 
innig mit der Frage der Kautionsbestellung in der Form eines Postsparkassa
büchels zusammen. 

Zurückzuweisen ist in dieser Beziehung die von dem Beklagten 
gegen den Klagsanspruch aus dem Grunde erhobene Einwendung, daß 
er zur Lösung des Arbeitsverhältnisses wegen der Unpfäl1dbarkeit des als 
Kaution angebotenen Postsparkassabüchels berechtigt war. Es ist richtig', 
daß nach Art. IX, Z. 4 Eint Ges, zur E. O. und dem Gesetze vom 28. :Mai 
1882, R. G. BI. Nr. 56, A.rt.17, auf die beim Postsparkassenamte eingelegten 
Spargelder weder ein Verbot gelegt, noch ein Pfandrecht erworben werden 
darf, weshalb sich solche Einlagen zum Gegenstande eines Pfandes gemäß 
§ 448, 461 a. b. G. B. oder eines Pfandvertrages nach §§ 1368, 1373 a. b. G. B. 
Jücht eignen. 
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Die Bestellung einer Kaution ist jedoch nicht notwendigerweise 
identisch mit der Bestellung eines Pfandrechtes, vielmehr kann damit nur 
der Wille des einen Teiles dargetan werden, dem anderen Teil den aus der 
Verbindung etwa entstehenden Schaden zu ersetzen. Darum eigllen sich 
zur Bestellung einer Kaution sogar Gegenstände, dienur den Wert besonde
rer Vorliebe haben. In solchen Fällen wird zwischen den Vertragsteilell eine 
Art Retentionsrecht vereinbart, vermöge dessen die Sache von dem Über
nehmer so lange zurückbehalten werden darf, bis er mit seiner Forderung 
befriedigt ist. Dem entspricht auch die bei Gericht notorische Erscheinung, 
daß im gewerblichen Leben häufig Postsparkassabüchel als Kaution 
gegeben und genommen werden. In dem Verhältnisse zivischen dem Kläger 
und dem Beklagten war aber trotz der ziffermäßigen Angabe der Kautions
höhe die Bestellung des Postsparkassabüchels als Kaution in obigem Sinne 
gestattet, weil der Beklagte den Kläger aufgefordert hat, die Kaution, 
die er habe, mitzubringen und weil er vom Kläger unter Begründung 
des' Arbeitsverhältnisses das .Arbeitsbuch übernommen hat (§§ 915, 869 
a. b. G. B.). Schließlich sei nicht unerwähnt, daß ohne Zwang in der Hingabe 
des Postsparkassabüchels als Kaution eine Zession jenes Teiles der Post
sparkassaeinlage, der zur Deckung des etw'1igen Schadens des Beklagten 
erforderlich sein würde, erblickt werden kanll, welche nach Art. 6, Alinea 3, 
Gesetz vom 28. :Mai 1882, R. G. BI. Nr. 56, zulässig und durchführbar ist. 

Lag somit für den Beklagten vom Anfange an kein Grund vor, sich 
dem Dienstverhältnisse zu entziehen, so hat auf der anderen Seite der Kläger 
den oben erörterten Standpunkt am Samstag, den 13. Jänner 1912, nicht 
festgehalten und sich sogar einverstanden erklärt, Barbeträge aus dem 
Postsparkassabüchel zu beheben: er hat sich ferner durch die Absendung 
des Büchels an das Postsparkassenamt selbst in die Unmöglichkeit gesetzt, 
dem Beklagten beim Arbeitsantritte am 15. Jän.ner 1912 irgendeine Kaution 
zur Verfügung zu stellen. 

Wenn es infolgedessen am letzteren Tage zur vorzeitigen Lösung 
des Verhältnisses kam, so geschah dies aus Verschulden beider Teile, weshalb 
dem Kläger gemäß § 1304 a. b. G. B. unter analoger Anwendung des § 32 
H. G. G. die Hälfte der von ihm begehrten Entschädigung für die Kündi
gungsfrist zugesprochen wurde. 

Nr.2120. 
Wird in einem Betriebe eine selten vorkommende Arbeit nach einem 
bestimmten Lohnsatze entlohnt, so gilt dieser Lohnsatz auch bei 

gleichen späteren Arbeiten für stillschweigend vereinbart. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Brünn vom 24. Februar 1912, Cr I 88, 
89, 90, 91/12. 

Die Kläger waren in dem beklagten Metallgroßbetriebe als Eisen
dreher mit Grundlohn von 40 h stündlich, der sich bei der Arbeit auf zwei 
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Hobelbänken um 6·6 h erhöhte, beschäftigt. Am 18., 19. und 20. Februar 
1912 besorgten sie in 31 Arbeitsstunden das selten vorkommende Ausputzen 
von 2 Kesseln, ohne hinsichtlich des Lohnes im vorhinein etwas vereinbart 
zu haben. Diese A.rbeit wurde bisher von dem beklagten Betriebe stets 
mn 50 % höher als andere Mbeiten entlohnt und hiebei von dem Stunden
lohn für die Arbeit auf 2 Bänken ausg'egangen. Den Klägern gegenüber 
behielt die beklagte Firma wohl die 50%ige Erhöhung bei, sie ging jedoch 
von dem Grundlohn per 40 h für die Arbeit 'bei einer Hobelbank aus und 
fühlte sich zu dieser Lohnbestimmung als Arbeitgeberin berechtigt, während 
-die Kläger die Entlohnung nach dem Lohnsatze von 46·6 h für die Arbeit 
auf 2 Bänken beanspruchten. 

Dem Klagebegehren wurde stattgegeben. 

Gründe: Die Berechtigung der Inanspruchnahme einer höheren 
Entlohnung für die anstrengende Arbeit des Kesselputzens ergibt sich schon 
aus der von der beklagten Firma zugestandenen 50%igen Erhöhung. 
Hinsichtlich der Grundlage dieser Erhöhung aber war bei sonst ungeänderten 
Verhältnissen der von ihr bisher für die gleiche Arbeit in Anwendung 
gebmchte Lohnsatz gemäß § 863, 915, 1152 a. b. G. B. für bestimmend 
anzusehen. Da erfahrungsgemäß die Höhe von derlei besonderen Ent
lohnungen unter der Arbeiterschaft desselben Betriebes nach Art eines 
ständigen Lohntarifes behandelt wird, so ist mit Grund anzunehmen, 
daß die Kläger die Arbeit unter der Voraussetzung der 50 % igen Erhöhung 
des Lohnsatzes für die Arbeit auf 2 Bänken in Angriff genommen haben; 
auf der anderen Seite ist nieht einzusehen, warum die beklagte Firma 
ihre Absicht, die Arbeit diesmal niedriger zu entlohnen: nicht vor deren 
Beginn bekannt gab. 

Der von den Klägern in Anspruch genommene Lohllsatz wurde 
deshalb für stillschweigend vereinbart angesehen, was die Sachfälligkeit 
der beklagten Firma zur Folge hatte. 

NI'. 2121. 

1. Entlassungsgriinde allein begründen keine Verwirkung der verein
barten Remuneration. 

2. Benützung von Betriebsmitteln des Dienstgebers durch den Dienst
nehmer zu Privatzwecken als Grund eines Entschädigungsanspruches 

aus dem Dienstverhältnisse. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Brünn vom 6. Februar 1912, Cr. I 47/12. 

Der bei der beklagten Automobilhal1dlung als Disponent angestellt 
gewesene Kläger klagte die Firma nach seiner kündigullgslosell Entlassung 
auf den Gehalt pro Jänner 1912 per 125 K, auf den Rest per 400 K pro 1911 
der mit 600 K jährlich vereinbarten Remuneration und den anteiligen Betrag 
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für den Monat Jänner 1912 per 50 K, endlich auf Barauslagen per 102 K 90 h 
zusammen auf 677 K 90 h, jedoch abzüglich eines Vorschusses von 270 K 
so daß sich ein Klagsbetrag von 407 K 90 hergab. ' 

Die beklagte Firma wendete ein, der Kläger habe durch sein die 
Entlassung veranlassendes Verhalten den Anspruch auf die Remuneration 
verwirkt; sie führte ferner an, er habe ohne ihr Wissen einen ihrer Auto
mobilwagen zu Vergnügungsfahrten benützt und beiläufig 1.000 km soge
nannte Schwarzfahrten ge-macht, berechnete den Aufwand an Material
ver~rauch und Wagenabnützung bei diesen Fahrten auf 50 h pro Kilometer, 
s?mIt auf 500 K, während außerdem bei den Fahrten durch Vernichtung 
el11es :Mantels und Schlauches ein Schaden von 200 K entstanden sei. und 
machte aus diesen Gründen gegenüber dem Klagsanspruche eine G~gen
forderullgvon700K geltend, anerkannte aber ausdrücklich den Jännero'ehalt 
per 125 K und die Barauslagen per 102 K 90 h des Klägers. t> 

Dem Klagebegehren wurde stattgegeben. 

Gründe: Da durch das Vorbringen beider Teile festgestellt ist, 
daß die Remuneration des Klägers z"lvischen ihnen vereinbart war, hat sie 
den Charakter einer freiwilligen, in das Belieben der beklagten Firma 
gestellten Belohnung für die zufriedenstellende Dienstleistung des Klägers 
v~rloren und ist zu einem Teile des Entgeltes geworden. Entgelt aber ist 
l1lcht Belohnung, sondern der Gegenwert für Dienstleistungen ; ein Zurück
behaltungsrecht am Entgelt ist daher nicht bei unbefriedio'ender sondern 
nur bei in größerem Umfange aus Verschulden des Diensfnehm~rs unter
bleibender Dienstleistung zulässig. Die beklagte Firma stützt die Ver
weigerung. der Rem~ner~tion nicht auf Unterlassung dm'Dienstleistung, son
dern auf dIeselben w1ChtIgen Gründe, die sie zur kündigungslosen Entlassung 
des Klägers veranlaßten, hauptsächlich auf die schlechte Verwaltuno' einer 
Vertrauensstellung, in welcher Beziehung sie sich auch auf die Schwarz
fahrten berufen hat. 

Selbst wenn sich diese Gründe bewahrheiten sollten, würden sie 
nicht. geeignet sein, über die Entlassllngsbefugnis hinaus eine Entgelts
venvIrkung zu erzeugen; ebensowenig bestand ferner zwischen den Parteien 
im vorhinein eine Entgeltverwirkungsabrede für einen bestimmten Fall. 
Es ist daher die restliche Remunerationsforderung pro 1911 des Klägers 
als zurechtbestehend zu erkennen und nicht minder gebührt ihm o'emäß 
§ 16 H. G. G. der anteilige Betrag an Remuneration für den Monat Jänner 
1912, zumal die beklagte Firma den Gehaltsanspruch für diesen Monat 
ausdrücklich .anerkannt hat. 

Wohl aber konnte die beklagte Firma diesen und den übrigen Klags
anspruch durch Gegenansprüche, die ihr aus dem Dienstverhältnisse mit 
dem ~läger entstanden sind, bekämpfen. Einen konkreten Anspruch dieser 
}..rt bIldet der auf 700 K veranschlagte Schaden infolge der sogenannten 
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Schwarzfahrten des Klägers. Dieser als Vermögensverringerung auftretende 
Schaden der beklagten Firma gewann aber die ersatzpflichtige Relation 
zum Kläger nur dann, wenn letzterer gemäß §§ 1294, 1295 a. b. G. B. 
eine Yertragspflicht, hier die auch in § 27, P. 1 H. G. G. normierte Treue
pflicht, sei es absichtlich, sei es aus Versehen verletzte; anderenfalls konnte 
sich die beklagte Firma ihm gegElnüber ihres Schadens nicht erholen. 

Der Kläger gab die Benützung der Betriebsmittel der beklagten 
Firma teilweise auch zu Privatzwecken, nämlich zu Vergnügungsfahrtell, 
jedoch mit der Einschränkung zu, daß er sich, einem Wunsche des Firma
chefs entsprechend, im Autolllobilfahren einzulernen gedachte. Hingegen 
folgerte die beklagte Firma eine absichtliche Verletzung der Treuepflicht 
daraus, daß der Kläger die Zuriickstellung des Kilometerzählers um 900 km 
yerfügte, daß er die Chauffeure freihielt, um sie auf seiner Seite zu behalten, 
und daß er seine Abwesenheit vom Bureau anläßlich der Vergnügungs
fahrten vom Kanzleipersonal mit geschäftlichen Verrichtungen ent
schuldigen ließ. 

Bei der Imputierung einer absichtlichen oder versehentlichenPflicht
verletzung durch den Kläger mußte jedoch das Gericht sein Augenmerk 
darauf richten, daß dem Kläger durch seine Stellung als Disponent ein 
weitgehendes Maß von Selbstbestimmung eingeräumt zu sein schien, daß 
ihn der Firmachef wie einen Kompagnon hielt, daß ihm die Automobil
benützung zu Geschäftszwecken unbedingt, zum Vergnügen im Einver
'nehmen mit dem Firmachef freistand und daß ein ausdrückliches Verbot 
der Automobilbenützung nie erging. Demgegenüber verlieren die Verdachts
gründe der beklagten Firma wesentlich an Schärfe, sie wirken überhaupt 
nur bei Unterstellung einer beabsichtigten Untreue, während sich sonst 
die Zurückstellung des Kilometerzählers als ein bedeutungsloser Vorgang 
darstellt und die Freihaltung der Chauffeure sO\vie die Entschuldigung des 
Versäumnisses der Bureaustunden nicht notwendig die bewußte Schädigung 
der beklagten Firma durch die Automobilfahrten in sich schließt. 

Insbesondere verdiente bei Begrenzung der Treuepflicht Beachtung 
die ungenügende Umschreibung der Befugnisse des Klägers. Wenn nunmehr 
der Firmachef aus seinem Verhältnisse mit dem Kläger die Dienstesbezie
hungen in strenger Form in den Vordergrund stellt, so muß ihm das Übermaß 
des Vertrauens zu seinem Angestellten und der Mangel an einer gehörigen 
Beaufsichtigung zum Vorwurfe gemacht und ausgesprochen werden, daß 
bei entsprechendem Zutun seinerseits die Vergnügungsfahrten des Klägers 
überhaupt nicht erfolgen oder alsbald eingestellt werden konnten. Für einen 
selbstverschuldeten Schaden aber sieht das Gesetz einen Schadensersatz
anspruch nicht vor, was z. B. im § 876, § 1304 a. b. G. B. ausgesprochen ist. 
Wird ferner in der Vornahme der Fahrten selbst kein zum Schadensersatz 
nrpflichtendes Verhalten des Klägers erblickt, so kann ihm auch das aus 
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Anlaß dieser Fahrten eingetretene Defektwerden eines :Mantels und 
Schlauches nicht angerechnet werden, während die beklagte Firma einen 
anderen Grund der diesbezüglichen Schadensersatzpflicht nicht geltend 
machte. 

Dem Klagebegehren war somit in vollem Umfange stattzugeben. 

NI'. 2122. 

1. Voraussetzungen für die Entschädigungspflicht des Dienstgebers 
wegen vertragswidriger Verhinderung des Dienstnehmers, Provisionen 

zu verdienen. 
2. Die Vereinbarung, daß der Provisionsagent nur bei Erzielung eines 
Umsatzes in bestimmter Höhe eine Provision zu beanspruchen hat, 
kann, wenn das Entge!t den tatsächlich geleisteten Diensten nicht 

entspricht, ungültig sein. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Brünn vom 9. Februar 1912, Cr I 60 (12. 

Laut des zwischen den Parteien abgeschlossenen Dienstvertrages 
oblag dem Kläger vom 1. Jänner 1911 angefangen, die erstmalige Elo
zierung der Musterkollektionen der beklagten Tuchha,ndlungsfirma in 
einer großen Provinzhauptstadt ; er hatte dort die Sclmeider sukzessive 
aufzusuchen, die Kollektionen zu elozieren und der Firma vertrauens
würdige Kunden zuzuführen; für seine gesamte Tätigkeit gebührte ihm eine 
5 %ige Umsatzprovision für den Fall, daß von einer Kollektion in der 
Saison ein Mindestumsatz von 100 K erzielt würde, welche Bedingung aus
drücklich damit motiviert wurde, daß sonst das als Versuch eingeleitete 
Unternehmen für die Firma erträgnislos wäre. Erst vom August 1911 
bezog der Kläger ein fixes Entgelt von 60 K monatlich; außerdem floß 
ihm ein geringfügiger Betrag zu, den die beklagte Firma an Postporto 
ersparte, weil Kläger die Kollektionen selbst an die Kunden austrug. 
Im Laufe des Jahres 1911 gelang die Elozierung von 420 Kollektionen; 
der Umsatz betrug im ersten Halbjahre 8.000 K, im zweiten 12.000 K, 
während dem Vertrage gemäß die 5%ige Provision von einem Umsatze 
von 420 X 100 =42.000 K abhing. Deshalb verweigerte die beklagte 
Firma dem Kläger, gegen welchen übrigens ohne Erlaubnis einkassierte 
Beträge von 949 K 78 haushafteten, die Zahlung jeder Provision. Das 
Dienstverhältnis wurde vom Kläger nach einjähriger Dauer gelöst, worauf 
er die -Firma auf Zahlung der 5%igen Provision von dem erwarteten Um.
satze per 42.000 K in der Höhe von 2.100 K, abzüglich des obigen Inkassos 
im Reste von 1.150 K 22 h belangte und behauptete, der Umsatz sei durch 
Verschulden der Firma unter der erhofften Höhe geblieben. 

Dem Kläger wurde an Provision der Betrag von 1.000 K, abzüglich 
des obigen Inkassos im Reste von 50 K 22 h zugesprochen, der Mehr
anspruch aber abgewiesen. 
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Gründe : Der Klagsanspruch fällt zunächst unter den Gesichts
punkt der angemessenen Entschädigung nach § 12 H. G. G. für entgangene 
Provision, an deren Erzielung der Kläger durch vertragswidriges Benehmen 
der beklagten Firma verhindert ivurde. Aus dem diesbezüglichen Vorbringen 
des Klägers ist wohl ein Handeln der beklagten Firma gegen eine Verab
redung nicht zu entnehmen; denn hinsichtlich der behufs Begründung 
des geringen Umsatzes gerügten Punkte, nämlich: 1. der unordentlichen 
Warellliefel'Ullg, 2. der ungleichmäßigen Diskontogewährung, 3. der ver
späteten Ausfertigung der Kollektionen, 4. der unzweckmäßigen Fest
stellung der Preise - war zwischen den Parteien im vorhinein nichts be
sprochen worden. Allein eine Häufung der gerügten Umstände wäre ge
eignet, die bekh1gte Firma um ihre Absatzfähigkeit zu bringen und man 
könnte deshalb sagen, es habe stillschweigend ein sie ausschließendes 
Übereinkommen stattgefunden. 

Aber auch von diesem Standpunkte ausgehend, vermochte der 
Gerichtshof die aus vereinzelten Vorkommnissen hergeleiteten Beschwer
den des Klägers nicht für begründet anzusehen. Im einzelnen sei folgendes 
erwähnt: ad 1. das zufällige Ausgehen der Stoffe im Lager und die Ver
sendung von nicht bestellter Ware ist bei größeren Versandgeschäften so 
unausweichlich, daß der Käufer selbst mit solchen Vorkommnissen rechnen 
muß; ad 2. die Bestimmung der Höhe des Diskontos ist nach den Umständen 
des Falles dem Geschäftsherrn zu überlassen; es konnte in dieser Beziehung 
nicht unbeachtet bleiben, daß der Kläger selbst der beklagten Firma zur 
Gewährung verschiedener Diskontosätze eingeraten hat; ad 3. die Aus
fertigung und Aussendung der Kollektionen erfolgt bei Geschäften von dei' 
i\rt jenes der beklagten Firma im Laufe des Monates August und anfangs 
September, so daß die am 23. August 1911 effektuierte Zusendung der 
Kollektionen an den Kläger nicht als verspätet bezeichnet werden kann; 
ad 4. Preisbildungen der vom Kläger gerügten Art sind bei Tuchgroß
handlungen und bei Versandgeschäften überhaupt unvermeidlich und haben 
ihren Grund in den Betriebskosten, dem schlechten Einkauf, überhaupt 
im Kalkül. Infolge dieser Einflüsse ist der Betrieb manchmal außerstande 
die Konkurrenz zu unterbieten, wenn er sich auch wieder manchmal hiezu 
zu seinem Schaden bequemen muß. Unzulässig aber erscheint es, von der 
beklagten Firma Pl'eisherabsetzungen zu dem Zwecke zu verlangen, damit 
der Agent einen größeren Umsatz erziele. Ferner sind die höheren Preise 
der in die Kollektionen aufgenommenen Stoffe gegenüber den Preisen 
derselben Stoffreste, die der Kläger von der Firma außer den Kollektionen 
in der Hand hatte, vollkommen erklärt durch die Höhe der mit der Aus
fertigung der Kollektionen verbundenen Kosten (beiläufig 20 K für das 
Stück). Der Einwand des Klägers, daß durch solche Preisvariationen das 
Renommee der Firma leiden mußte, ist nicht ansschlaggebend. Denn 
gerade dadurch, daß er über verschiedene Preise derselben Stoffe verfügte, 
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"mr es ihm an die Hand gegeben, geschickt zu agentieren und den Vorteil 
der Firma mit seinem Vorteile zu verbinden. - Deshalb vermochte das 
Gericht ein die Erzielung eines höheren Umsatzes hinderndes, vertrag's
widriges Verhalten der beklagten Firma nicht anzuerkeIl.nen. 

Der Klagsanspruch umschließt jedoch das Begehren auf Zuerken
nung einer Provision für die vermittelten Geschäfte überhaupt. Die beklagte 
Firma verweigert sie unter Hinweis auf die diesbezügliche ausdrückliche 
Vertragsbestimmung. Wird jedoch erwogen, daß der durch den Kläger 
erzielte Umsatz denn doch 20.000 K betrug, daß die beklagte Firma damit 
einen festen Stamm von Abnehmern gewann und daß sie nach ihrem Zu
geständnisse von der geringeren geschäftlichen Gewandtheit des Klägers 
in dem Fache Kenntnis hatte, wäre es unbillig, die von dem letzteren auf
gewendete Mühe ohne entsprechendes Entgelt zu lassen, weshalb das 
Gericht die obige Vertragsbestimmung für ungültig nach § 878 a. b. G, B. 
ansah und den aus dem Dienstvertrage fließenden Anspruch des Klägers 
gRmäß § 273 Z. P. O. nach freiem Ermessen mit 1.000 K festsetzte. Hierbei 
wurde darauf Rücksicht genommen, daß bei Auflösung von Provisions
dienstverträgen auch eine Abfindung für die gewonnenen Geschäfts
verbindungen üblich ist, daß hingegen der Kläger seit August 1911 ein 
kleines fixes Entgelt, außerdem die oben erwähnte, geringfügige Vergütung 
für die persönliche Bestellung der Kollektionen bezog und daß die beklagte 
Firma bisher aus dem Geschäfte keinen offenbaren Vorteil hat. Abzüglich 
des Inkassos wurde somit dem Kläger ein Betrag von 50 K 22 h zugespro
chen, sein Mehranspruch aber abgewiesen. 

NI'. 2123. 

Wenngleich in der Arbeitsordnung die Ausfolgung eines Exemplares 
an den neu eintretenden Arbeiter vorgesehen ist, hat die Unter
lassung dieser Ausfolgung keinen Einfluß auf die Gültigkeit des 

Arbeitsvertrages. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Brünn vom 20. Februar 1912, Cl' I 78/12. 

Die beklagte Textilfirma handhabt eine ATbeitsordnung, welche 
die folgende Bestimmung enthält: "Jeder Arbeiter erhält ein Exemplar 
dieser Arbeitsordnung. Dieselbe bildet den Arbeitsvertrag zwischen dem 
Gewerbeinhaber und dem Hilfsarbeiter. ..... " Nach den sonstigen Fest
stellungen des Gerichtes wurde der Kläger am 12. Februar 1912 von der 
beklagten Firma als Hilfsarbeiter für die Trockenstube unter Verein
barung des Lohnes aufgenommen; er beRtätigte mit seiner Unterschrift 
die Verlautbarung der ATbeitsordnung, welche eine dreitägige Kündigungs
frist und eine achttägige über Verlangen des Arbeitgebers eintretende 
Probezeit vorsieht; die letztere wurde dem Kläger mit der Dauer bis Samstag 
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den 17. Februar angezeigt: die Arbeitsordnung wurde ihm nicht be
händigt. 

:Mit Bezug' auf die letztere Unterlassung bestritt der Kläger die Gültig
keit der aus der Arbeitsordnung genommenen Bestimmungen über 
Kündigungsfrist und Probezeit und belangte die beklagte Firma nach seiner 
aJl1 17. Februar 1912 erfolgten Entlassung auf Entschädigung für die 
gesetzliche 14 tägige Kündigungsfrist. 

Das Klagebegehren wurde abgewiesen. 

. Gründe: Nach § 88 ader österreichischen Gewerbeordnung ist 
abweichend von der deutschen Gewerbeordnung, die in § 134 e die Be
händigung der Arbeitsordnung an den neu eintretenden Arbeiter vor
schreibt, nur deren Verlautbarung angeordnet. Der beklagte Betrieb unter
liegt den Bestimmungen des § 88 a Gew. O. und hat die Verlautbarung 
seiner Arbeitsordnung an den Kläger bewerkstelligt. Es liegt deshalb vom 
Standpunkte der Gewerbeordnung' kein Grund vor, die Gültigkeit des 
Arbeitsvertrages zwischen den Streitteilen 'wegen der vom Kläger gerügten 
Unterlassung in Z\yeifel zu ziehen. 

Durch die Verlautbarung der ATbeitsordnul1g wurde das ATbeits
nrhältl1is auf die für und gegen beide Teile wirkende Basis der von der 
beklagten Firma als Vertrag bezeichneten Arbeitsordnung gestellt. Infolge 
der Beschränkung auf das Erfordernis der Verlautbarung sieht aber das 
Gesetz von der Kenntnisnahme der Arbeitsordnung durch den Arbeiter 
ab und schafft der Vermutung Raum, daß er dem Inhalte der Arbeits
ordnung zustimmt; er ist in dieser Beziehung geschützt durch die Anord
nung, daß die Arbeitsordnung nichts Gesetzwidriges enthalten soll. Deshalb 
ergriff die entgegen dem Vertrage unterlassene Ausfolgullg eines Exemplares 
der Arbeitsordnung nicht die Gültigkeit des Vertrages, wie der Kläger 
vehneint, sondern begründet für ihn lediglich das Recht zur Inanspruch
nahme dieses Exemplares, ob er nun schon bei der Verlautbarung' von 
dieser Bestimmung der Axbeitsordnung wußte oder nicht. Selbst wenn 
man diese letztere Bestimmung als Schriftlichkeit des Vertrages auslegen 
würde, könnte der Mangel der Vertragsausfertigung nicht die im § 884 
a. b. G. B. bezeichnete Folge auf den Abschluß des Vertrages haben; denn 
der Vertrag war hier schon durch die Verlautbarung perfekt geworden 
und dem Kläger stand nur das Recht zu, auf die schriftliche Ausfertigung 
zu dringen, während der Vertrag bestehen blieb. 

Da übrigens bei der Aufnahme des Klägers von der Probezeit ge
sprochen wurde, entstand schon hiedurch, abgesehen von der Arbeits
ordnung der beklagten Firma, ein nach § 72 Gew. O. zulässiges Dienst
verhältnis auf Probe, welches bis zum 17. Februar 1912" einseitig gelöst 
werden konnte. 

Der Klagsallspruch nach § 84 Gew. O. hat somit keine Berechtigung. 
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Nr.2124:. 

Wird ~er E~tlassungsgrund des § 82, fit. f, Gew. O. ~egen Verleitung 
der Mltar~elt:r zur A.~fle.hnun~. vom Dienstgeber durch den plötzlichen 
Br~ch ~I~ emer standlgen Ubung veranlaßt, so ist die Armahme 
beiderseitigen Verschulden.s an der vorzeitigen Lösung des Arbeits-

verhältnisses zulässig. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Brünn vom 27. Februar 1912, Cr I 94/12. 

Die beklagte Firma pflegte den in der Nachtschicht vom Freitag 
auf Samstag beschäftigten .'irbeitern über ihr Ansuchen den Lohn am 
Samstag früh bereits um 5 Uhr, anstatt gemäß der .'irbeitsordnung um 
1/26 Uhr ~u .dem Z,:ecke auszuzahlen, damit sie die Arbeiterzüge der Eisen
bahnen.fur Ihre HeImfahrt nicht versäumen. Als sich der Kläger, Anbinder, 
am FreItag, den 23. Februar 1912 abends mit dieser Bitte an den ihm vor
gese~zten Meister wandte, wurde er von ihm unter Verweisung auf die 
Bestimmungen der "'irbeitsordnung abgewiesen. Er teilte dies in erregter, 
nach Angabe der beklagten Firma in aufregender Weise den durch die 
Weigerung des Meisters mitbetroffenen Arbeitern mit, worauf alle, auch 
d~r Kläger, den Arbeitssaal verließen und den ]}tleister bestürmten, der 
11lerauf wohl die Weigerung zurücknahm, jedoch den Kläger sofort entließ. 

D~m Klagebegehren auf Entschädigung für die Kündigungsfrist 
wurde mIt der Hälfte des angesprochenen Betrages stattgegeben. 

Gründe: Nach seiner Zusammensetzung ist es dem Gerichte 
bekannt, daß Einführungen nach Art der hier in Betracht kommenden 
fr~heren Auszahlung des Lohnes an gewissen Tagen und zu einem be
stImmten Zwecke unter der Arbeiterschaft eines Betriebes so wirken 
als wären sie durch die Arbeitsordnung vorgesehen. Die von dem Meiste; 
entgegen der bisherigen Übung ausgesprochene Weigerung', dem Kläger 
am 24. Februar 1912 den Lohn statt um 1/26 Uhr schon um 5 1Jhr früh 
auszuzahlen, trug somit gmvisse Merkmale einer;J.f erletzung wesentlicher 
Vertragsbestimmungen im Sinne des § 82 a, lit. d, Gew. O. an sich, ohne aber 
einen Austrittsgrund zu konstituieren, weil nach der Arbeitsordnung die 
Lohnzahlung erst um 1/2 6 Uhr früh zu erfolgen hat und die Gültigkeit 
der letzteren durch die Beibehaltung der Form des jedesmalio'en Ansuchens 
ge\~ahrt blieb .. Hin?,egen. ergeben sich aus der erregten ;fitteilung der 
WeIgerung an dIe MItarbeiter und dem demonstrativen Auftreten derselben 
sowie des Klägers selbst gegen den Meister Anzeichen einer nach § 82, lit. f, 
Gew.'O. als Entlassungsgrund wirkenden Verleitung anderer Arbeiter zur 
Auflehnung;. es wird jedoch dieser Charakter der Einwirkung wesentlich 
dadvrch beemflußt, daß der Meister bei dem plötzlichen,· unmotivierten 
Bruche der bisherigen Übung diesen Erfolg vorauszusehen vermochte 
und daß er sogar die Weigerung rückgängig machte. 
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"Erfolgte unter dem Eindrucke dieser Vorgänge die Entlassung des 
Klägers, so war sie sOl'l'Ohl durch das Vorgehen des li'leisters als auch durch 
die Haltung des Klägers verschuldet und es trifft das Verschulden beide 
Teile gleichmäßig. Gemäß § 1304 11. b. G. B. unter analoger Anwendung 
des § 32 H. G. G. wurde deshalb dem Kläger die Hälfte der angesprochenen 
Kündigungsentschädigung' zugesprochen. 

NI'. 2125. 

Wird ein Hilfsarbeiter, an Stelle der Entlassung, auf einen Tag gegen 
. seinen Willen beurlaubt, so gebührt ihm der Lohn für diesen Tag. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Laibach vom 3. Februar 1912, Cr. I 19{12. 

Ein Fabriksarbeiter, der gegen eine 24stündige Kündigung auf
genommen war und durch mehrere ]}tIonate im Dienste stand, blieb am 
29. Jänner 1912 (an einem l'I'lontage) aus. Als er tags darauf in die Arbeit 
kam, wurde ihm vom Werkmeister bedeutet, daß er mit Rücksicht darauf, 
daß er am 29. Jänner 1912 von der Arbeit ausgeblieben war, für den 
30. Jänner beurlaubt und mit dem 31. Jänner entlassen sei. Da ihm der Lohn 
für den 30. Jänner nicht ausbezahlt wurde, verlangte er dessen Zahlung. 

Der beklagte Fabriksinhaber wendete ein, daß sein Werkmeister 
berechtigt gewesen sei, den Kläger gewissermaßen zur Strafe für einen Tag 
auf Urlaub zu schicken, weil er ungerechtfertigt von der Arbeit ausgeblieben 
war. 

Dem Klagebegehren wurde aus nachstehenden Gründen statt
gegeben: 

Es ist sicher, daß der Beklagte im Sinne des § 82, lit. f. Gew. O. zur 
sofortigen Entlassung des Klägers berechtigt war, weil dieser ohne Recht
fertigung einen Tag von der Arbeit ausgeblieben ist. Der Beklagte hat sich 
jedoch dieses Rechtes nicht bedient. Da, dem Kläger für einen Tag Urlaub 
gegeben wurde, ist hiermit deutlich zum Ausdrucke gebracht, daß Beklagter 
den Kläger noch für einen Tag als in seinem Dienste stehend ansah. Daß 
Kläger mit diesem unerbetenen Urlaub zufrieden gewesen sei, wird vom 
Beklagten gar nicht behauptet. Wohl aber zeigt die sofortige Einklagung 
des Lohnes für den Urlaubstag, daß ihm der Urlaub aufgezW1lngen wurde. 
Da der Kläger bereit war, am 30. Jänner den Dienst zu verrichten, von dem 
Beklagten aber zurückgewiesen wurde, ist der Beklagte zur Zahlung des 
Lohnes für diesen Tag verpflichtet. Zur Strafe hätte der Beklagte den 
Kläger auf einen nicht bezahlten Urlaub nur dann schicken kÖl1l1en, wenn 
dies früher zwischen den Streitteilen vertragsmäßig vereinbart worden 
wäre oder wenn Kläger eine solche Strafe genehmigt hätte. Da jedoch weder 
das eine noch das andere behauptet wird und dem Kläger das Arbeitsbuch 
erst am 31. Jänner ausgefolgt wmde, war dem Klagebegehren stattzugeben. 
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~r. 2126. 

Das Gewerbegericht 'ist zur Bestimmung der durch die Vertretung 
vor dem Berufungsgerichte erlaufenen Kosten eines Advokaten nicht 

iuständig. 
B~schluß des Gewerbegerichtes Laibach yom 5. Dezember 1912, Cr. I 163.12, 
bestätigt mit BeschJuß~ des Landesgerichtes Laibach vom 12. Dezember 1912, 

R. I 212. 

In der Rechtssache eines Baupoliers gegen eine Bauunternehmung 
ließ sich der Kläger vor dem Berufungsgerichte durch einen Advokaten yer
treten. Dieser stellte beim Gewerbegerichte den Antrag auf Kostenbestim
mung gegen seine eigene Partei. Der Antrag wurde vom Gewerbegerichte 
zurückgewiesen. 

Gründe: Nach § 25 des Gesetzes vom 27. November 1896, R. G. BI. 
NI'. 218, ist vor den Gewerbegerichten die Vertretung durch Advokaten 
ö~usO'eschlossen. Dem Gewerbegerichte ist hiermit jede Gelegenheit zur 
Bestimmung von Advokatengebühren genommen. Übrigens ergibt sich aus 
den Bestimmungen der §§ 1 und 4 des bezogenen Gesetzes, daß eine der
artige Gebührenbestimmung' nicht zum Wirkungskreise des Gewerbe
gerichtes gehört, ,yeil dieser in den bezeichneten Gesetzesstellen genau 
bestimmt ist. Eine Erweiterung des gesetzlich bestimmten Wirkungs
kreises ist aber unzulässig. 

Der gegen diesen Beschluß vom Antragsteller überreichte Rekurs 
v\llrde mit Hinweis auf die gesetzmäßige Begründung zurückgewiesen. 

Mit Rücksicht auf die Bestimmung des Hofdekretes vom 4. Oktober 
1833, J. G. S. Nr. 2633, welche auch für Rekursgerichte in gewerblichen 
Rechtsstreitigkeiten Geltung habe, wurden vom Rekursgerichte dem 
gestellten Eventualantrage gemäß die Advokatengebühren bestimmt. 

Nr. 2127. 

Das Gewerbegericht ist für die Klage des Direktors eines Kohlen
bergwerkes (Bergdirektofs) nicht zuständig. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Laibach vom 10. Oktober 1912, Cl'. I 155/12, 
bestätigt mit Entscheidung des Landesgerichtes Laibach vom 16. Oktober 1912, 

R I 1/12. 

Mit dem Dekrete vom 1. Februar 1909 wurde G. als oberster Beamter 
der Kohlengewerkschaft I. angestellt. Er war mit der Leitung und Beauf
sichtigung des Kohlenbergwerkes in K. betraut und führte den Titel "Berg
direktor". 

Die Klage des G. auf Zahlung einer Entschädigung wegen grund
loser Entlassung wurde vom Gewerbegerichte wegen sachlicher Unzu
ständigkeit zurückgewiesen. 
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Dem Rekurse des G. wurde aus nachstehenden Gründen nicht 
Folge gegeben: 

Beizupflichten ist der Ansicht des Rekurrenten, daß \3S für die Frage 
der Kompetenz des Gewerbegerichtes entscheidend ist, welche tatsäch
lichen Angaben der Kläger in der Klage zur Begründung der Zuständigkeit 
vorbringt. (§ 226 Z. P. O. und § 41 J. N.) 

Auch ist es richtig, daß außer den im § 1 des Handlungsgehilfen
gesetzes angeführten Personen nach § 5 des Gewerbegerichtsgesetzes noch 
eine Reihe weiterer Personen ihr Recht in den im § 4 dieses Gesetzes ge
nannten Hechtsverhältnissen vor dem G8'werbegerichte zu suchen hat. 
Dessenungeachtet kann dem Rekurse Berechtigung nicht zuerkannt werden. 

Eine wesentliche Voraussetzung der ausschießlichen gewerbe
gerichtlichen Kompetenz bildet nach § 1 des Gewerbegerichtsgesetzes und 
§ 41 des Handlung-sgehilfengesetzes das Erfordernis, daß der Dienstgebel' 
ein Unternehmen betreibe, auf welches die Gewerbeordnung' Anwendung 
findet. Nach Artikel V lit. d des Kundmachungspatentes zur Gewerbe
ordnung und § 5 H. G. G. findet aber die Gewerbeordnung auf den Bergbau 

und die nach dem Berggesetze von bergamtlicher Konzession abhängigen 
Werksvorrichtungen bzw. auf Personen, für welche die Bestimmungen 
des Berggesetzes gelten, keine Anwendung. 

Der Bergbau umfaßt jene Beschäftigungsart, welche durch das Berg-
gesetz geregelt wird. Da nach Inhalt der Klage insbesondere des El'l1ennungs
dekretes vom 1. Februar 1909 der Kläger als oberster Beamter der beklagten 
Gewerkschaft angestellt war, die Rechtsverhältnisse zwischen dem Berg
werksbesitzer und ihren Beamten vom Berggesetze geregelt werden (§§ 200ff) 
und die Bergbehörden auch die Aufsicht über den gesetzmäßigen Betrieb 
des Bergbaues zu führen haben (§§ 5 und 6 des Berggesetzes), kann nicht 
gezweifelt werden, daß der geltend gemachte Anspruch eine Bergbau
angelegenheit betrifft. 

Da nach diesen gesetzlichen Voraussetzungen zur Yerhaildlung und 
Entscheidung übel' die vorliegende Klage die sachliche Zuständigkeit des 
Gewerbegerichtes mangelt, wurde die Klage mit Recht zurückgewiesen. 

NI'. 2128. 

Lohnabzüge für die an Feiertagen freigegebene Zeit sind bei verein
bartem Wochenlohne unzulässig. 

Entscheidung des Ge\verbegerichtes I,aibach YGm 16. März 1912, Cr. I 39,12. 

Kläger trat am 31. August 1911 als Tischlergehilfe bei dem Beklagten 
ein. Es wurde freie Kost und Wohnung und ein Wochenlohn von 6 K ver
einbart. Der Lohn wurde nicht regelmäßig ausbezahlt, vielmehr erhielt 
Kläger nur Vorschüsse. Am 10. März 1912 trat er aus dem Dienste. Bei 
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Abrechnung wurde ihm für sieben Feiertage der Betrag von 7 K abgezogen; 
er verlangt dessen Zahlung im Klagswege. 

Der Beklagte wendete ein, daß er seinen Arbeitern für jene Tage, an 
welchen nicht gearbeitet werde, nichts zahle. 

Dem Klagebegehren wurde stattgegeben. 

Gründe: Es ist richtig, daß dem Arbeitnehmer für jene Zeit, ~ährend 
welcher die Arbeit ruht, grundsätzlich ein Anspruch auf Vergütung nicht 
zusteht. Dieser Grundsatz gilt ausnahmslos, wenn der Lohn nach Tagen 
oder Stunden festgesetzt ist. Die Frage des Lohnabzuges kann nur bei 
Wochen- oder Monatslohn entstehen. Abgesehen von den Stunden der ge
setzlichen Sonntagsruhe wird der gegen Wochen- oder Monatslohn auf
genommene Arbeiter auf Verlangen wohl auch an Feiertagen zur Disposition 
des Gewerbeinhabers stehen müssen. In dem Wochenlohne ist nämlich die 
Vergütung für die Arbeit der Gesamtwoche enthalten, auf deren Teil der 
Gewerbeinhaber wohl verzichten kann, aber nicht muß. Der Wochenlohn 
bildet also eine pauschalmäßige Vergütung der Arbeitsleistung für eine 
Woche, ohne Rücksicht auf die jedesmalige kürzere oder längere Arbeits
dauer. Der Wochenlohn ist so wie die Arbeitsleistung in der Woche ein 
Ganzes und erscheint es deshalb unzulässig, für die an Feiertagen frei
gegebene Zeit Abzüge zu machen. 

NI'. 2129. 

Mangels Vereinbarung entscheidet der Ortsgebrallch, ob für Feiertage, 
an welchen nicht gearbeitet wird, lohn zu bezahlen ist. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Jäg~rndorf yom 10. Jänner 1912, Cr. 1/12. 

Der Kläger begehrte Bezahlung von 9 K für die drei Feiertage am 
25. und 26. Dezember 1911 und 1. Jänner 1912, welcher Betrag ihm von 
seinem angeblichen Wochenlohn mit der Begründung abgezogen worden 
j"t, daß er an diesen Tagen nicht gearbeitet habe und es in Jägerndorf nicht 
ortsüblich sei, den Arbeitern für Feiertage, an welchen nicht gearbeitet wird, 
Lohn zu bezahlen. Er gab zu, daß er mit dem Beklagten eine gegenteilige 
Vereinbarung nicht getroffen hatte. Die Klage wurde abgewiesen. 

Gründe: Gemäß § 77 Gew. O. wird mangels Vereinbarung eine 
14tägige Kündigungsfrist und wöchentliche Entlohnung des Hilfsarbeiters 
vorausgesetzt. Diese wöchentliche Entlohnung ist aber nicht gleich
zustellen einem vereinbarten Wochenlohn e, und es kann ihr auch nicht 
der Sinn beigelegt werden, daß der Hilfsarbeiter berechtigt sei, auch für 
Tage, an welchen nicht gearbeitet \vird, Lohn zu verlangen. Da nun in 
Jägerndorf nicht ortsüblich ist, für solche Feiertage, an welchen nicht 
gearbeitet wurde, Lohn zu bezahlen und der Kläger zugab, eine ausdrück
liche gegenteilige Vereinbarung mit dem Beklagten nicht getroffen zu haben, 
war das Klagebegehren als unbegründet abzuweisen. 
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NI'. 2130. 

Abgrenzung der Begriffe "Handelsagent" und "Handlungsgehilfe". 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Laibach vom 13. August 1912, Cr. II 22;12. 

Am 14. Jlilai 1910 wurde zwischen dem Kläger Y. und dem beklao·tell 
HalldeIsmanne K. durch Wechsel von Sehlußbl'iefen ein Yertrag- n~ch-
stehenden Inhaltes geschlossen: -

Kläger stellte diese vom Beklagten angenommene Offerte: 

"Ich yerpflichte mich zur Anmeldung einer selbständigen Halldels
a?entur in Laibach, für deren gesetzliche Y orschriftenerfüllung ich allein 
dIe Verantwortung trage und übernehme ausschließlich für Sie den kom
missionsweisen Verkauf Ihrer Destillate und Spezel'eiwal'en unter folgenden 
Bedingungen: . 

Für den kOl11missionsweisen Verkauf erhalte ieh yon Ihnen folg-ende 
Vergütung: . 

1. Diäten, und zwar pro Tag 10 K, pro halben Tag 5 K. 
2. 5° ~ Verkaufs provision von Spirituosen, Verkaufs provision 

von Spezereiwaren. Die Verkaufsprovision gebührt vom NettobetraO'e der 
bezahlten ,Vare und wird periodisch verreelinet. b 

3. Vergütung der tatsächlichen Fahrtkosten. 

-1.. Ersatz der Portoauslagen. 

Ich habe für 1h1'e Rechnung nur von Ihnen vorgeschTiebelle Hontell 
zu befahren und bin verpflichtet, die mir vorgeschriebenen Routen ein
zuhalten. Bezüglich der Preise und Kolidition bin ich genan an Ihre V or
schrift gebunden und für die Überschreitung' schadenersatzpflichtig. 

Die Zeit und das Gebiet der Bereisung bleibt Ihrem Ermessen Y01'

behalten. Die Ausübung irgelldeiner merkantilen Tätigkeit während meines 
Vortrages mit Ihrer Firma ist ausgeschlossen. Bei Ausübung einer solchen 
würde sich unser Übereinkommen sofort von selbst auflösen. Unser Kom
missionsverhältnis kann von jedem Teile jederzeit aufgelöst werden." 

Infolge dieses Vertrages hat der Kläger bei der Gewerbebehörde die 
Handelsagentur angemeldet, zahlte die Erwerbsteuer, fatierte selbständio' 
die Einkommensteuer. Der Beklagte sehl'ieb ihm die Reiserouten vor und 
bezeichnete ihm die Per~onen, bei welchen er vorzusprechen hatte. Der 
Kläger unterbrach die Reise, ohne früher den BeklaO'tell zu frao'elJ ver-

d
· . d . b " , 

stän Igte ]e och nachträglich stets hiervon den Beklagten, der keine Ein-
,:endunge!l cr~ob. Zuweilen wurde Kläger vom Beklagten aufgefordert, 
SIch auf dIe ReIse zu begeben. Im Laufe des Jahres reiste der Kläger für den 
Beklagten 240 bis 270, nach Angabe des BeklaO'ten etwa 200 Tao·e. Die 
Reise wurde zuweilen auf einige Tage, zuweilml m~ch fÜr längere Zeit unter-
brochen. . 

VII 
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Am 3. November 1911 trat der Kläger vom Vertrage zurück, da er 
mit dem Beklagten bei einer Abrechnung nicht einig wurde, und verlangte 
bei diesem Gerichte die Zahlung der verdienten und bereits fälligen Pro
visionen im Betrage von 1839 K 09 h und an Reisekosten 250 K 

Jlirit dem Beschlusse vom 25. November 1911, Cr II 34/11, erklärte 
sich dieses Gericht für unzuständig, mit nachstehender Begründung: 

Die Streitteile stimmen überein, daß Kläger selbständiger Handels
agent mit dem Sitze in Laibach sei, daß er den Gewerbeschein besitze, die 
Erwerbsteuer zahle, die Einkommensteuer selbständig fatiere und bezüglich 
der Zeit der Reise vom Beklagten nicht abhängig sei. Er kann somit als ein 
Angestellter des Beklagten nicht angesehen werden, weshalb die Zuständig
keit dieses Gerichtes nicht begründet erscheint. 

Dieser Beschluß erwuchs in Rechtskraft. 

Am 9. August 1912 überreichte der Kläger ,vider den Beklagten eine 
neue Klage auf Zahlung weiterer fälliger Provisionen im Betrage von 850 K 
und auf Zahlung der bereits früher eingeklagten Reisekosten von 250 K, 
indem er die Zuständigkeit dieses Gerichtes so begründete: 

Der schriftliche Vertrag vom 14. Mai 1910 stützt sich auf eine voraus
gegangene mündliche Vereinbarung. Der erste Absatz wurde nur deswegen 
in den Vertrag aufgenommen, damit die Zahlung der Beiträge an die Pen
sionsanstalt entfalle. Da Beklagter die zu besuchenden Personen sowie die 
zu bereisenden Routen bezeichnete, ist das im Handlungsgehilfengesetze 
vorausgesetzte Abhängigkeitsverhältnis gegeben. Bezüg'lich der Zeit der 
Reisen war Kläger zwar der Ansicht, daß er ohne Einwilligung des Be
klagten die Reise nicht hätte unterbrechen dürfen, er tat dies jedoch, da 
doch Kläger eine' Einwendung nicht erhob. 

Der Beklagte wendete die sachliche Unzuständigkeit dieses Gerichtes 
ein, da der Kläger Ansprüche geltend mache, bezüglich welcher sich bereits 
das Gewerbegericht für unzuständig erklärt habe und auch jetzt dieselben 
Gründe für die Unzuständigkeit vorlägen. Der Kläger habe sich in keinem 
Abhängigkeitsverhältnisse befunden, er habe nach Belieben die Reise unter
nehmen und unterbrechen können, in seiner freien Zeit habe er leicht andere 
Dienste versehen. 

Der Einrede der Unzuständigkeit wurde aus nachstehenden 
Gründen stattgegeben: 

Da mit der vorliegenden Klage ein Teil jener Ansprüche, bezüglich 
welcher sich das Gewerbegericht bereits für unzuständig erklärt hat, ein
geklagt wird und der abweisende Beschluß in Rechtskraft erwachsen ist, ist 
die Unzuständigkeit dieses Gerichtes für diesen Teil des Klageanspruches 
bereits festgestellt. Übrigens hat sich die Grundlage, auf welcher der erste 
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Beschluß erflossen ist, nicht geändert, weshalb sich die Unzusländigkeit 
dieses Gerichtes aus den Gründen des Beschlusses vom 25. November 1911, 
Cl' II 34/11, ergibt und wird noch beigefügt: 

Auf das MotiY, ,yarum der erste Absatz in den schriftlichen Vertrag 
aufgenommen wurde, kommt es für die Gültigkeit des Vertrages nicht an. 
Der schriftliche Vertrag ist ordnungsmäßig abgeschlossen und auch aus
geführt. Das Dienstverhältnis bringt es mit sich, daß der Dienstnehmer 
ständig und in der Regel ausschließlich seine Arbeitskraft dem Dienstgeber 
widmet. Dies ist vorliegend nicht der Fall, indem der Kläger nur etwa zwei 
Drittel des Jahres für den Beklagten Al'beit leistete, die übrige Zeit jedoch, 
unter Ausschluß der Entwicklung einer merkantilen Tätigkeit, frei ver
wenden konnte. 

Ein Zeichen der Anstellung im Sinne des § 1 des Gesetzes vom 
16. Jänner 1910, R. G. BI. Nr. 20, ist auch die volle Eingliederung und 
Unterordnung des Dienstnehmers in den Geschäftsorganismus des Dienst
gebers. Der Kläger hat sich aber vertragsmäßig seine Unabhängigkeit nach 
außen hin ge"wahrt, indem er die Handels agentur anmeldete. Daran ändert 
nichts der Umstand, daß dem Beklagten die Reiserouten vom Beklagten 
yorgeschrieben wurden, weil diese Beschränkung vereinbart war. 

NI'. 2131. 

Der vor Inbetriebsetzung der Fabrik für diese aufgenommene Arbeiter 
verliert nicht die Eigenschaft eines gewerblichen Hilfsal'beiters, wenn 
er sich bis zur Eröffnung des Betl'iebes zu andet'en Arbeiten ver-

wenden läßt. 

I~ntscheidung des Gewerbegeriehtes Laibach vom 11. Februar 1912, Cr. I 26;1~. 

Der Kläger H. war durch längere Zeit Hilfsarbeiter in der Parketten
fabrik des T. Da er seinen Dienst zu wechseln beabsichtigte, bot er sich dem 
Beklagten B., der sich eine Parkettenfabrik baute, an und versprach dieser, 
daß er ihm schriftlich mitteilen werde, wann er den Dienst bei ihm antreten 
könne. Mit der Karte vom 3. Jänner 1912 teilte der Beklagte dem Kläger 
mit, er könne sofort zu ihm kommen, sobald er den Dienst in der Fabrik T. 
verlasse. Am 8. Jänner 1912 trat der Kläger in den Dienst des Beklagten 
und verrichtete, da die Parkettenfabrik, in welcher er beschäftigt werden 
sollte, noch nicht fertig war, verschiedene Arbeiten. In der letzten Zeit half 
er beim Montieren der Maschinen. Er bezog einen Taglohn von 2 K 60 h. 
Der Lohn wurde wöchentlich ausgezahlt; bezüglich der Kündigung war 
nichts verabredet Am 10. Februar, bevor noch die Fabrik in Betrieb gesetzt 
war, wurde der Kläger ohne Kündigung entlassen. 



100 Gewerbegerichtliehe Entscheidungen :NI. 2131--2132. 

Gegen das auf Kündigungsentschädigung für 14 Tage gerichtete 
Klagebegehren wendete der Beklagte ein, daß H. als gewöhnlicher Tag
lölmer anzusehen sei, da er in der Fabrik noch nicht regelmäßig 
beschäftigt war. 

Dem Klagebegehren \v'1lrde stattgegeben. 

Gründe: Kach § 73 Gew. 0., werden allerdings unter Hilfsarbeitern 
jene Fabriksarbeiter verstanden, welche bei Gewerbeunternehmungen in 
regelmäßiger Beschäftigung stehen. Obschon der Kläger als Parketten
arbeiter, in welcher Eigenschaft er aufgenommen wurde, noch nicht be
sehäftigt war, kann ihm trotzdem die Eigenschaft eines Gewerbehilfsarbeiters 
nicht abgesprochen werden. Der Kläger ';rar in der Fabrik des T. Parketten
arbeiter, hat als solcher dem Beklagten seine Dienste angetragen und wurde 
nm Beklagten zum Dienstantritte aufgefordert. Er erhielt zwar nicht die 
regelmäßige Beschäftigung in der Fabrik des B., da diese noch .nicht fertig' 
war, allein er verrichtete andere ihm aufgetragene Arbeiten. Hiermit hat er 
sich als Hilfskra.ft zu wirtschaftlichem Zwecke dem Beklagten untergeordnet, 
seine Tätigkeit nach den Aufträgen des Beklagten eingerichtet und hat die 
sich im gewerblichen Betriebe des Beklagten darbietende Erwerbsmöglich
keit auf Grund des Arbeitsvertrages ergriffen, womit sich der Begriff des 
Gewerbehilfspersonals erschöpft. Die vorübergehende Yerwendung zu 
Arbeiten, die in keinem inneren Zusammenhange mit der gewerblichen 
Unternehmung, d. i. der Parkettenfabrik standen, konnte dem Kläger die 
Eigenschaft eines gewerblichen Hilfsarbeiters nicht nehmen. Es war deshalb 
dem Klagebegehren stattzugeben. 

Xl'. 2132. 

"Sie können sich hier unmöglich halten, es ist besser, Sie gehen 
gleich" ist keine Entlassung. 

Entseheidung des Gewerbegerichtes Laibach yom 26. Juni ID12, Cl'. I DBtU: 

Der Kläger war seit 15. September 1911 bei der beklagten Baum
wollspinnerei in Laibach als Betriebsleiter mit einem :iYIonatsgehalte VOll 
160 K und freier W olmung angestellt. Die gegenseitige Kündigungsfrist war 
mit 6 Wochen vereinbart. Anfangs Juni 1912 wurde der Gehalt des Klägers, 
insoweit er den Betrag von 1600 K jährlich überstieg, exekutiv gepfändet. 

Der Kläger behauptet, daß ihm am 18. Juni 1912 der Direktor D., 
als diese Pfändung zur Sprache kam, gesagt habe: "Ich kaul1- Ihnen nur das 
eiüe sagen, Sie können sich hier unmöglich halten, es ist besser, Sie gehen 
gleich". Der Kläger hielt sich mit diesen Worten für entlassen und trat aus 
dem Dienste. Es wurde ihm der Gehalt bis Ende Juni ausbezahlt. Infolge
dessen verlangt er den Gehalt für weitere vier W oehen. 
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Die Beklagte stellt den Sachverhalt so dar: 
Am 18. Juni 1912 kam der Kläger mit dem Direktor D. in die Kanzlei 

des Fabriksleiters. Direktor D. sagte, Kläger möchte gerne austreten, weil 
sein Gehalt gepfändet sei. Darauf bemerkte der Kläger, er schäme sich vor 
den Arbeitern. Der Fabriksleiter willigte in den Austritt sowie in die Aus
zahlung des Gehaltes bis Ende Juni ein. Kläger ist somit freiwillig aus

getreten. 
\ Das Klagebegehren wurde mit nachstehender Begründung zu-

rückgewiesen: 
l\rach § 84 Gew. O. hat der Hilfsarbeiter Anspruch auf KündigungH-

entschädigung nur bei grundloser Entlassung. Ein solcher Fall ist vor
liegend nicht gegeben. Ohne weiter prüfen zu müssen, ob sich der Vorfall 
am 18. Juni 1912 so zugetragen, wie es die Beklagte behauptet, kann schOll 
nach der Anführung des Klägers selbst eine Entlassung nicht angenommell 
werden. Die Worte, die nach der klägerischen Angabe Direktor D. gebrauchte, 
können nicht anders gedeutet werden, als daß Direktor D. den Kläger auf 
seine mißliche, unhaltbare Lage, in die er durch die Gehaltspfändung ge
raten, aufmerksam gemacht habe. Diese Worte können zwar als ein Rat, den 
Dienst zu verlassCll, gedeutet werden, keineswegs kann ihnen jedoch der 
Sinn der Entlassung unterlegt werden. Es liegt somit tatsächlich ein frei
·williger Austritt des Klägers vor. 

NI'. 2133. 

Die Vereinbarung, daß auch bei Kündiglingsalisschluß der lohn nur 
an Samstagen ausbezahlt wird, verstößt gegen die guten Sitten und 

ist daher ungültig. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Laibach vom10. September 1912, Cr. 1145/12. 

Der Maurer W. war bei der Bauunternehmung S. mit dem Stunden
lohn VOll 26 Hellern beschäftigt. Die Kündigung war ausgeschlossen. Am 
10. September 1912 (Dienstag) wurde W. elitlassen und ihm bedeutet, daß 
er den rückständigen Lohn für 30 Stunden, d. i. für Freitag, Samstag und 
:Montag, am nächsten Samstag nachmittags, d. i. 14. September, ausbezahlt 
erhalten werde. 

Gegen das auf sofortige Zahlung gerichtete Klagebegehren wendete 
die Beklagte S. nachstehendes ein: 

Jedem Arbeiter werde bei der Aufnahme gesagt, daß die Kündigung 
ausgeschlossen sei und daß nur Samstag nachmittags die Zahlung statt
finde, u. zw. so, daß die Woche VOll Donnerstag bis Donnerstag gerechnet 
werde. Der Lohn für Freitag und Samstag werde deshalb, erst am nächstea 
Samstag berücksichtigt. 

Dem Klagebegehren wurde mit nachstehender Begründung statt 
gegeben: 
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Nach § 1156 a. b. G. B. gebührt in der Regel der Lohn nach voll
brachter Arbeit. Dies ist eine dispositive Bestimmung, welche durch ent
gegenstehende Vereinbarung abgeändert werden kann. Die von der Beklagten 
behauptete Vereinbarung i8t jedoch gegen die gute Sitte. Die Arbeiter sind 
in der Regel Personen, welche von iln'em Verdienste leben und ihr Leben 
schon im voraus nach ihrem Verdienste eingerichtet haben. Solange sich 
der Arbeiter im Dienste befindet, ist es ganz gleichgültig, wie ihm der Wochen
lohn ausbezahlt v,ird, weil er auf jeden Fall ordnungsmäßig zur Zahlung 
gelangt. Dies ändert sich jedoch mit dem Zeitpunkte, wenn der Arbeiter 
aus dem Dienste tritt, und des Geldes noch dringender bedarf, somit das 
größte Interesse daran hat, daß ihm der verdiente Lohn sofort ausbezahlt 
werde. Der Arbeitgeber anderseits kann an der Zurückhaltung' des Lohnes, 
'wie die Beklagte auch geltend macht, nur insofern ein Interesse haben, als 
anstatt der gemeinsameü Wochenliste für jeden austretenden Arbeiter 
einzeln die Lohnliste verfaßt, bz,y. abgeschlossen werden muß. Dies kann 
jedoch nicht in Betracht kommen, weil die Beklagte als Werkführer oder 
Poliere geeignete Personen angestellt hat, die die Verrichtung der Arbeit zu 
beaufsichtigen haben. Tatsächlich wurde auch im vorliegenden Falle dem 
Kläger vom Poliere die Bestätigung über die Anzahl der verrichteten 
Arbeitsstundenausgestellt, so daß in dieser Hichtung ein Hindernis für die 
Auszahlung nicht vorlag. 

Wird weiters erwogen, da.ß die Arbeiter nicht immer den W 011J1sitz 
des Arbeitgebers teilen, sehr oft auch Ausländer sind, so erscheint die frao'
liehe Vereinbarung noch unmoralischer. Obschon der Arbeiter an eiJ~e 
Kündigungsfrist nicht gebunden ist, könnte er vor dem Ablaufe der mit 
dem Donnerstage endenden Zahlung'swoche nicht austreten und erhielte 
auch in diesem Falle erst nach zwei Tagen seinen Lohn. Tritt er Samstag 
nachmittags aus dem Dienste, so muß er auf den Lohn für Freitag und Sams
tag sogar bis zum nächsten Samstage warten. Besonders hart sind die Folgen 
einer derartigen Vereinbarung, wenn der Arbeiter zur Unzeit vom Arbeit
geber entla.ssen wird und sich erst nach einer neuen Arbeit umsehen muß. 
Wird alles dies berücksichtigt, so ist der Schluß gerechtfertigt, daß eine der
artige Vereinbarung einem ökonomischen Bedürfnisse nicht entspringt und 
der Schikane des Arbeitgebers Tür und Tor offen läßt, folglich als gegen die 
gute Sitte verstoßend, nach § 878 a. b. G. B. ungültig ist. 

NI'. 2134. 

Bei Krankheit während der Kündigungsfrist ist kein Lohn zu entr~chten. 
Entscheidung cles Ge\verbegeriehtes Jägerndorf yom' 5. April 1912, Cr. H'12. 

Der beim Beklagten gegen Wochenlohn von 20 Kund ein
wöchentlicher Kündiguilg angestellte Kläger (Heizer) hat dem Beklagten 
am 16. März gekündigt. Seither erschien er nicht mehr zur Arbeit, weil er 
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k ankte'· am 21 März kam er zum Beklagten um einen Krankenzettel, 
er r , . "1 't 
wobei ihm der Beklagte erklärte, er sei aus .der Arb8l~ entlas~en, W8l er SeI . 
dem 16. März unentschuldigt aus der .ATbeIt ausgeblieben seI .. 

Das auf Bezahlung eines einwöchentlichen Lohnes genchtete Klage-
beo'ehren wurde abgewiesen. .. 

,., Gründe: Der Kläger hat vereinbarungsgemäß am 16;.l\1arz ~elb~t 
einwöchentlich gekündigt und ist während der K~ndigun?sfnst, d .. 1. bIS 
23. März nicht zur fu'beit erschienen; er hat also kemeArb8lt mehr S8lt d~lll 
16. Ivlär; geleistet und konnte auch keine leisten, . da er ~rst a;~: 3~. lVIal:z 
gesundete; er kann daher auch keil:en Lohn für dIe restlIche ~.~ndl~u~~'~
frist beanspruchen. Die Frage, ob die vom Beklagten 111:1 21: 1iIa:rz er klar te 
Entlassung grundlos oder berechtigt war, kommt daher 1u er l1lcht m Betrach. 

NI'. 2135. 

Der Gewerbeinhaber ist nur bei ordnungsmä~igem Austri.tte des Hilfs
arbeiters zur Ausstellung eines Zeugmsses verpflichtet. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Graz YOlll 19. Oktober 1912, Cr. I 55711~. 

Der Kläger, welcher beim Beklagten als Brotträger ge~en ~{lhttägige 
Kündigung bedienstet war, wurde vom B~klagten oh~le Kundlgung ent
lassen, weil er sich weigerte, den ihm zu~e\'llesenen ~ezJl'k zu besuchen. 

. Kläger begehrt die Ausstellung emes Zeugmsses; der Beklagte be-
streitet eine Verpflichtung hierzu. . ' 

Das Klagebegehren auf Ausst13liung eines fu'beltszeugmsses wurde 
abgewiesen. . 

Gründe: Gemäß § 81 Gew. O. ist jeder Gewerbemh~ber ver-
pflichtet, dem Hilfsarbeiter auf V erla~gen beim ordnungsmäßlg~n. Aus
tritte aus dem Arbeitsverhältnisse über dIe Art und Dauer der Beschartrgung 
ein Zeugnis auszustellen. . . . 7 ". • 

Es fragt sich nun, ob im vorlIegenden Falle der Austntt des hlagers 
ordnungsmäßig erfolgt ist. .... . . , , 

Diese Frage muß verneint werden, da das ArbeItsverh.altms mfolge 
Arbeitsverweigerung des Klägers vom Beklagten gemäß § 82 ht. f. Gew. 0., 
also durch Verschulden des Klägers vorzeitig gelöst wurde. . 

Dem Kläger steht demnach ein Anspruch auf Auss.tellung emes 
Zeugnisses nicht zu und war das Klagebegehren daher abzuw8lsen. 

NI'. 2136. 

Geteiltes Verschulden bei verspäteter Ausfolgung des AI'beitsbuches. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Graz yom 18. September 1912, Cr. 1488/12. 

Der Kläger behauptet, daß er, nachdem ihm und sein~lll Arbeit~
kollegen am 7. September 1912 vom Beklagten gesagt worden sel, daß er mit 
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der Arbeit aussetzen müsse, am H. September IH12 früh vom Beklaoten in 
der Werkstätte s:in A.r?eits~uch verlangt habe, worauf ihm dieserOgesagt 
habe, er solle es mIttags III selller Wohnung holen. l\:'Iittags sei er rnit Ö. dahin 
gegangen; wegen einer Lohndifferenz sei es zu einem Streite gekommen der 
darrrit el~dete, daß sie beide vom Beklagten hinausge\\iesen wurden, ~hne 
das :A:rb81tsbuch erhalten zu haben, es sei allerdings heftig gestritten worden, 
allem betrunken seien sie nicht gewesen. 

Erst bei der ersten Tagsatzung am 13. September 1912 habe der 
I~lä~e~ vom Beklagten das Arbeitsbuch bekommen; er verlangt daher für 
dIe Zert vorn H. September 1912 mittags bis 13. September 1912. also für 
~ier Tage, eine Entschädigung in der Höhe seines täglichen VerJienstes von 
bK 20 hundbeantragt, den Beklagten zur Zahlung des Betrages von 20 K 
40 h zu verurteilen. . 

Der Beklagte beantragt die kostenpflichtige Klagsabweisullg. 

.. Er habe am 7. September 1912 acht Arbeiter, darunter den Kläger 
und O. entlassen und ihre Arbeitsbücher mit den Lohnzetteln und dem 
Gelde zur Übergabe in der '~erkstätte hergerichtet, habe diese allen übrigen 
ausg:folgt, der Kläger und O. hatten sieh jedoch unter Zurücklassung der 
Arbertsbücher plötzlich entfernt, weil ein Gläubiger mit einem Exekutiv
organe gekommen sei, um deren Löhne abzunehmen. 

Am.l\Iontag früh habe er den beiden gesagt, daß er die Arbeits
bücher zu. Haus.e habe, sie mögen mittags kommen, und als sie mittags 
kamen, seren berde angetrunken gewesen. 

Infolge einer Lohndifferenz von 3 K, welche Ö. und Kläger zusammen 
verlangten, sei es zn einem heftigen Streite gekommen, infolgedessen er die 
beiden hinauswies, wobei auf die Ausfolgung der Arbeitsbücher vergessen 
~\Yurde. ' 

Er habe das Arbeitsbuch erst bei der ersten Tag'satzunO" auso'efolo"t ° 0 " und auch damals erst das Zeugnis hineingeschrieben, weil eine Eintragung 
{)ft VOll den Arbeitern nicht gewünscht wird. 

Dem Kläger \\1lrde die Hälfte seines ~A~nspruches zuerkannt. 

Gründe: Mit dem Zeitpunkte der Auflösung des .A.rbeitsverhält
nisses zwischen denStreitteilen entsprang für den Kläger das Recht, die 
Herausgabe seines Arbeitsbuches zu verlangen und für den Beklagten die 
Pflicht, diesem Verlangen zu entsprechen. 

Wie sich aus den beiderseitigen Parteienangaben und den Zeugen~ 
aussagen ergibt und vom Geriehte als erwiesen angenommen worden ist, 
haben sieh die Streitteile dahin geeinigt, daß der Kläger sein Arbeitsbueh 
an: H: September 1m2 mittags in der Wohnung abhole. Bei dieser Gelegen
heIt Ist es nun zu einem Streite gekolllmen, der Kläger so"ie sein Arbeits
genosse ,yaren angetrunken und wurden vom Beklagten hinausgewiesen, 
wobei auf die Ausfolgung des Arbeitsbuches vergessen wurde. 
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Es wurde nun aus der dargestellten Sachlage gefolgert, daß an der 
Verzögerung der Ausfolgung des Arbeitsbuches ebensowohl der Beklagte 
als auch der Kläger Schuld trägt. Der Beklagte deshalb, weil er seiner Ver
pfliehtung auf Ausfolgung des Arbeitsbuchesnieht sogleich nachgekommen 
ist, der Kläger deshalb, weil er zufolge seiner Trunkenheit im Vereine mit 
Ö. gegen den Beklagten in einer Weise aufgetreten ist, welche es zum Teil 
entschuldigt, wenn der Beklagte damals nicht zur Ausfolgnng der Arbeits
bücher gekolllmen ist. 

Da sich das Verhältnis des Verschuldens der bei den Streitteile nicht 
bestimmen läßt, wurde gemäß § 1304 a. b. G. B. der Schaden gleich geteilt 
\lud daher der Klagsansprneh zur Hälfte abgewiesen. 

~r. 2137. 

"Wenn es Ihnen nicht paßt, so können Sie gehen" ist keine Entlassung
Entscheidung des Gewerbeg'erichtes Graz yom 26. A~ugust 1912, Cr. I 455112. 

Der Kläger behauptete, vom Beklagten rrrit dieser Redewendung 
entlassen worden zu sein. Auch habe Beklagter ihm das Wegschaffen des 
Werkzeuges aufgetragen; er habe es vom Bau, wo er gearbeitet hatte, in die 

.Werkstätte getragen, dort habe es ihm der Geschäftsleiter abgenommen 
und, als er sein Arbeitsbuch verlangte, habe ihm dieser gesagt, er müsse die 
14tägig'e Kündigungsfrist hindurch noch arbeiten. Er sei jedoch bereits 
entlassen gewesen, brauche daher nicht zu arbeiten, sondern verlange die 
14 tägige Kündigungsentschädigung. 

Der Beklagte bestreitet, den Kläger entlassen zu haben, er habe ihm 
nach einem vorhergegangenen Streite wegen der Arbeit am Bau nur gesagt: 
Wenn es ihm nicht passe, so könne er von hier fortgehen und in der Werk
stätte weiter arbeiten. Er habe dann auch seinem Schwager und Geschäfts
leiter den Auftrag gegeben, dem Kläger nach Abnahme der Werkzeuge 
einen Platz -in der Werkstätte anzuweisen, wo er mit anderem Werkzeuge 
zu arbeiten habe, der Kläger habe jedoch sein Arbeitsbuch verlangt und 
sich geweigert, die 14tägige Kündigungsieit hindurch weiter zn arbeiten. 

Das Klagebegehren wurde abgewiesen. 
Gründe: In dem vom Kläger selbst angegebenen Wortlaut der 

Äußerung des Beklagten "Wenn es Ihnen nicht paßt, so können S!e gehen" 
kann eine Entlassung nicht erblickt werden, weil es im Sinne dieser Außerung 
gelegen ist, daß die Wahl zu gehen oder zu bleiben, dem Kläger über
lassen blieb. 

Nach Angabe des Beklagten hatte aber dieser nicht gemeint, daß der 
Kläger die A.rbeit gänzlich verlassen könne, sondern daß er nur die Arbeit 
am Bau mit der Arbeit in der Werkstätte vertausehen könne, in welehem 
Falle noch weniger von einer Entlassung gesprochen werden könnte. Auel! 
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da~ Abliefern der Werkzeuge ist nicht als Zeichen der Entlassung anzusehen, 
weIl fÜl" die Al"beit am Bau andere Werkzeuge verwendet zu werden pflegen, 
als für die Arbeit in der Werkstätte. 

Mangels einer grundlosen Entlassung entfällt aber der Anspruch des 
Klägers auf eine Kündigungsentschädig·ung. 

NI'. 2138. 

Ansprüche der Angestellten der Spar- und Konsumvereine gehören 
nicht vor die Gewerbegerichte. 

Beschluß (h's Gewerbegerichtes Graz WJln 4. Dezember 1912, Cr. Il 69(12. 

. Nach dem übereinstimmenden Vorbringen bei der Streitteile war der 
Kläger in der Zeit vom 1. I1'fai 1910 bis 28. Februar 1912 beim allgemeinen 
Spa;r- und Konsumverein in Graz als Geschäftsdiener im Dienste. 

Am 1. März 1912 wurde der Kläger in einer der 18 Filialen des Spar
und Konsumvereines als Lagerhalter angestellt. Der beklagte Verein be
treibt außer den 18 Filialen, in welchen Waren an die Mitglieder verkauft 
werden, noch drei Gasthäuser. 

Aus seiner Stellung als Lagerhalter leitet nun der Kläger Lohnan
sprüche ab. 

Mit den von dem beklagten Vereine betriebenen Gasthäusern hatte 
der Kläger nichts zu tun und war nur in obgenallnter Filiale angestellt. 

Es fragt sich nun, ob das Gewerb·egericht zur Austragung des VOr
liegenden Rechtsstreites sachlich zuständig ist. 

Das Gewerbegericht hat diese Frage in Übereinstimmung mit dem 
Beschlusse des Gewerbegerichtes in Wien vom 8. Juni 1905 Cl' VI 825/5 
Nr. 1228 der Sammlung, abgelehnt . , 

Nach § 1 des Statutes für den allgemeinen Spar- und Konsumverein 
in Graz ist Gegenstand des Unternehmens die Beschaffung ,;on Lebens
mitteln, Kleidungsstücken, Haushaltungsartikeln, wie überhaupt von 
Waren a~er Art, durch Einkauf, Herstellung oder Verarbeitung und die 
i\bgabe dIeser Waren an die Jl,tIitglieder gegen sofortige bm'e Zahlung, sowie 
die Ansammlung von Ersparnissen für die Mitglieder. 

Der Verkauf von Waren an Nichtmitglieder ist unbedingt aus
geschlossen. 

Nach den Erhebungen beim Stadtrate als Gewerbebehörde in Graz 
betreibt der beklagte Verein in den Filialen kein Gewerbe, wohl aber in den 
von ihm betriebenen Gasthäusern. 

Der Kläger war als Lagerhalter einer Filiale, somit in einem Teile 
des Betriebes des beklagten Vereines angestellt, welcher der Gewerbe
ürdnung nicht unterliegt. Da sich nun nach § 1 Gew. Ger. Ges. die sach-
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liehe Zuständigkeit des Gewerbegerichtes auf alle Unternehmungen, auf 
welche die Gewerbeordnung Anv,endung findet, sowie auf die in ATtikel V 
lit. 1 und im ATtikel VIII des Kundmachungspatentes zur Gewerbeordnung 
bezeichneten Unternehmungen bezieht, ergibt sich, daß die vorliegende 
Klage wegen sachlicher Unzuständigkeit abzuweisen war, da der Kläger in 
keinem der in § 1 Ge\y. Ger. Ges. angeführten Betriebe, für welche das 
Gewerbegericht zuständig erscheint, angestellt war. 

Anders läge die Sache, wenn der Kläger in einer der yom beklagten 
Vereine betriebenen Gastwirtschaften tätig gewesen wäre. 

~l" 213H . 

Ein Zeichner. der höhere Dienste leistet, kann entlassen wel'den, wenn 
er sich weigert, eine dringende Arbeit nach 6 Uhr abends fertig 

, zu stellen. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Graz .vom 24. Oktober ,191}, Cr. I 567 ;12. 
bestätigt mit Entscheidung des Landesgenchtes Graz vom 10. November 1912. 

eg. I R25/12. 

Kläger trat am 31. Juli 1912 bei der beklagten Firma als sogenannter 
Revisor in Stellung und behielt diese bis 1. September 1912. 

Er bringt vor, daß er mit 2. September 1912 als Zeichner in das 
Zeichenbureau der Schreibmaschinenbauabteilung übernommen worden 
sei. woselbst er bis 17. Oktober 1912 ausschließlich zum Zeichnen VOll 

M~schinenteilen, als: Schrauben, Stiften, Blechteilen usw., verwendet 
wurde, die er nach der Natur zu zeichnen gehabt habe. Diese seine Tätig
keit stelle sich als Leistung höherer, nicht kaufmännischer Dienste dar, wes
halb auf ihn die Bestimmungen des Handlungsgehilfengesetzes Anwendung 
zu finden haben. Am 17. Oktober 1912 abends sei er vom Ingenieur der 
beklagten Firma ohne Kündigung grundlos entlassen ,yorden. Es stehe ihm 
daher eine Entschädigung für die quartalmäßige Kündigung im Sinne des 
Handlungsgehilfengesetzes zu. 

Der Kläger beantragt demnach die Verurteilung der beklagten Firma 
zur Vergütung seiner Bezüge für die Zeit vom 19. Oktober 1912 bis 
31. Dezember 1912 im Betrage von 315 K. 

Die beklagte Firma bestreitet den Klagsanspruch und beantragt 
Abweisung des Klagebegehrens. 

Sie führt an: der Kläger sei bei der beklagten Firma nicht als tech
nischer Beamter, sondern als Schlosser aufgenommen worden. Im Arbeits
buche des Klägers sei auch diese Beschäftigung angegeben. Zur Grundlage 
des Arbeitsverhältnisses sei die in der Fabrik bestehende Arbeitsordnung 
genommen worden, welche eine 3tägige Kündigung bestimmt. Der Kläger 
sei zuerst in die Revision eingetreten, d. i. jene Abteilung, in welcher die 
von den Arbeitern gemachten Stücke revidiert ·werden. Nachdem er eine 
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Zeitlang in der Revision gedient habe, sei er in die Schreibmaschinenbau
abteilung übernommen worden, wo er zuerst praktisch als Schlosser ge
arbeitet habe. AItfangs September 1912 sei er in das Zeichenbureau dieser Ab
teilung gekommen, wo er zu leichteren schematischen zeichnerischen Arbeiten 
verwendet worden sei. Bei der Aufnahme in die zeichnerische Abteilung sei 
<1er Kläger ausdrücklich aufmerksam gemacht ".·orden, daß er im W ochen
lohne stehen bleibe wie bisher und daß er nicht als Beamter angestellt werde. 
Mit dieser Vereinbarung habe sich der Kläger auch einverstanden erklärt. 

Die Tätigkeit des Klägers babe darin bestanden, daß er leichtere 
schematische Zeichnungen zu machen gehabt habe, welche eine hervor
ragende Ausbildung nicht erfordere. Der Kläger sei demnach nicht als höher 
Angestellter im Sinne des HandIungsgehilfengesetzes, sondern als Hilfs
arbeiter im Sinne der Gewerbeordnung anzusehen. Die Entlassung des 

"Klägers sei deshalb erfolgt, weil er sich am 17. Oktober 1912 abends wieder-
holt geweigert habe, eine ihm aufgetragene Arbeit, welche höchst dringend 
gewesen sei, fertigzustellen. 

Der als Zeuge vernommene Ingenieur K. des Klägers hat ang egebell: 
Die Tätigkeit des Klägers in seiner Zeichenabteilung habe darin be

standen, daß er Zeichnungen von Schrauben, Unterlagscheiben, Stiften 
ulld kleinen Konstruktionsteilen angefertigt habe. Der Kläger sei vom 
2. September bis 17. Oktober 1912 ununterbrochen in der Zeichenabteilung 
mit diesen Arbeiten beschäftigt gewesen und habe seit dem2. September1912 
keinerlei Schl088e1'- oder .Mecbanikerarbeiten mehr verrichtet. 

Am 16. Oktober 1912 abends habe er dem Kläger Zeichnungen über
geben und ausdrücklich gesagt, daß die Sache eilig sei. Am nächsten V 01'
mittag habe er dann den Kläger gefragt, ob die Sache schon erledigt sei, 
worauf ihm dieser mitgeteilt habe, daß die Zeichnungen bereits in Arbeit 
seien. 

Am Kachmittag habe ihn der Kläger um einen Urlaub für die Zeit 
von 5 bis 6 Uhr abends ersucht, wozu er ihm - in der l\'Ieinung, daß bis 
dorthin die Pausen in Ordnung sein würden -- die Bewilligung erteilt habe. 
Gegen Abend habe er den Kläger neuerlich gefragt, ob die Pausen schon 
fertig seien, ,yorauf der Kläger zum Paus er gegangen sei und ihm dann die 
Nachricht gebracht habe, daß die Pausen nicht mehr gemacht werden 
könnten, weil es schon zu dunkel sei. Er habe dem Kläger darauf gesagt, daß 
die Pausen unbedingt noch heute gemacht werden müßten, unter diesen 
Umständen könne er (Kläger) nicht um 5 DIll' abends nach Hause gehen. 

Er habe dann dem Kläger einen zweiten JYlann zur Hilfe beigesteIlt, 
hätte also annehmen können, daß diese Arbeit um 6 Uhr abends würde 
fertig sein. Um 6 Uhr sei der Kläger noch nicht fertig gewesen, er habe aber 
trotzdem zum Nachhausegeh'3n parat gemacht. Er habe dem Kläger darauf 
Brklärt, daß er doch wisse, was er (Zeuge) zu ihm gesagt habe, daß die 
Sachen fertiggestellt werden müßten, worauf ihm dieser erwiederthabe, 
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· . "':' .. O'er als bis 6 Uhr zu verbleiben. Er 
daß er (KläO"er) es mcht notlg hatte, lan"k' acht daß eine solche 

' ö, .. d d' f aufmer sam gem " 
habe den Klager ann mau,' E tl UO' sei der Kläger habe trotz-· G d ofortIgen < n assu ö , T 

WeiO'erung em ru,n zur s . h .. t· ha··tte länger als bis 6 Dhr zu 
ö , b h "t d ß er es lllC t 110 19, . G P 

deIn daraul e an '. alb solle am nächsten Tag sem xe a 
arbeiten, worauf er Ihm gesagt 1a e, er . 

abholen und sich als entlassen be~r~cbhtedl:. allZ <rut bis 6 l~hr yollendeJl 
] ··t' . ArbeIt u er les g 'b . 

Der Kläger la te sem.e . T' 1 komI)liziertere Zeichnung bIS 
. d" ZeIchner eme v le . b" 

können, da em an er:1 . h h be dieser Zeichner habe ehe Ar eIt Jl1 
ß Uhr 20 Minuten fertlggebrac t a , 
20 Minuten fertiggestellt gehabt. . 

Tb' h' 1 wurde abo-ewlesen. '1" 
Das Klage ege IeI. '''F o-e ob die Entlassung des K agers 
Gründe: Bei BeurteIlull! der r~d' b der Kläger bei seinem Aus

gerechtfertigt war, ist vorers~ zu entsc~e~ ~~~';ar oder ob er als Hilfsarbeiter 
tritte zur Leistung höherer DIenste auges. e 

§ 73 G . 0 anzusehen waL . B t " b im Sinne des . ,,8\;\... d r Kläo-er als Hilfsarbeiter III den. e ne 
UnZWeIfelhaft 1st, daß ~ ~ "1,1 1 at aber im Laufe selller Be-

~. . t t Seme ::-;te unO" 1 , . 
der beklagten 'Bmna em Ta ., '. . d" r mit 2. September 1912 lJl 

• ''(T'' d nul'" erfahren 111 em e d . 
diel1stung eme ,'eran e b. I . ' b bteilung übernommen un 111 , ,. . der SehreIbmase Ullen aua ' 
aas ZeIchenbureau ,1 li ßlich verwendet wurde. , 
dieser durch nahezu 7 W ochen aus~? 1. ~ . t te gehen über den Rahmen 

Die Arbeiten, welche ~r leI b ~ItS l,e. 'us da der KläO"er nach der 
l 'b d ZelChenar 81 HIla,", " . 

mechanischer Sc 1r81 - un.. ßt somit eine Arbeit verrIchtete, 
Natur lVIaschine~best~ndt~Ile z~c!~l~nS~:lu~~g erfo;dert. 
welche eine geWIsse vorbrldun" "d 'daß der Kläger die entsprechende 

Hierbei muß hervorge,hobell \V eIl en, ß Id bereits bei einer Gesell
. d St t gewerbeschu e geno ur 

Vorbildung Ul er aa s Z . hner in Verwendung stand. 
schaft als technischer B~amter und 1 ;IC tnd und noch nicht offiziell ab 

Daß der, Kläger 111l Woche~l oB me St ~l 19 der' Stellung des Klägers 
. t f' dIe eur el Ul' . 

Beamter angestellt war, 18 ~r. .' tl' t 11g die tatsächlich geleIstet 
b d d die]emgc Dlens eIS u , .. d' 

nicht ausschlagge eu, a V., t 'le zuletzt beduncrell war, fur ,18 

wurde und nach dem Willen de:~;e~~t~:~:i::mend ist. " 
rechtliche Stellung d~s Ang.est . d Klärrer als eine Person anzusehen, 

Nach dieser DIenstleIstung 1st er
f 

.. "'. her Dienste im Geschäfts-
. 1 "1 e' nicht kau manmsc d welche zur LeIstung 10.1, er T, . . d § 2 H G G angestellt war un 

F· SUllle es .., 
betriebe der beklagten Ulna llll 'l .. ltnis die Bestimmungen des 
.' d daher auf das vorliegende Vertragsvena . 
sm, \. wendUllO" zu brmgen. 
Handlungsgehjlfen~esetzes zUl~r Ulkt tehen die Entscheidungen des Ver-

Auf dem gleIchen Stau pUle Sb 1911 Z 9847 vom 25. Oktober 
. h f T m 22 Septem er ,., . 1

f1
12 waltungsgenchts 0 es '0 . 1912 Z 2421 und vom 21. JUl1l v, 

1911, Z. 11030, vom 23. Februar ,. . 

Z. 7796. .. , belan t so hat das Gewerbegericht 
Waß die Entlassung des Kl~ers a~ V :' d mg mit dem Vorbringen 

auf Grund der Aussage des Ingemenrs m er III l 
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de~ Klägers als. erwiesen angenommen, daß sich der Kläger beharrlich ge
weIgert ~abe, .~I~e dringende Arbeit, zu deren Fertigstellung er nur mehr 
kurze Zelt benotJgte, noch am Abende zu machen. 

Das Gewerbegericht hat hierin eine grobe PflichtenvernachlässigUllO' 
e!·~.lickt, welch: die beklagte Firma gemäß § 27 H. G. G. berechtigte, de~ 
Klager ohne Emhaltung einer Kündigungsfrist zu entlassen. 

Die Dauer der Bureauarbeit eines für höhere DienstleistunO'en An
gestellten läßt sich gewiß nicht auf die lVIinute einteilen da dJ.inO'ende 
~!\rbeiten, insbeso.ndere wenn sie nur kurze Zeit in Anspr~ch nehm~ll, in 
Jedem Falle erledIgt werden müssen. 

Das Landesgericht hat diese Entscheidung bestätigt. 

Gründe: Daß die Dienstleistungen, die der Kläger im Betriebe der 
beklagten Gesellschaft als Zeichner seit September 1912 zu leisten hatte 
sich als höhere Dienstleistungen darstellen, und daß auf das Dienstverhältni~ 
des Klägers daher die Bestimmungen des Gesetzes vom 16. Jänner 1910. 
~. ~. BI. NI'. 20, Anwendung zu finden haben, steht nach den Feststellungen; 
dIe 1m Berufungsverfahren bezüglich der Art der Tätigkeit des KläO'ers 
gema~ht ,,:orden sind, ~n einwandfreier VI,Teise fest, weil sich daraus ergibt, 
d.aß dIe Z81clmungen, dIe der Kläger zu liefern hatte, weder durchwegs ganz 
emfacher Art noch auch in völlig mechanischer oder schematischer Weise 
herzustellen waren. Es ist denn auch von der beklagten Gesellschaft bei der 
Berufungsverhandlung anerkannt worden, daß dem KläO'er die Qualifikation 
eines höheren Bediensteten zuzubilligen sei. ". 

. Es erübrigt daher wesentlich nur die Prüfung' der Frage, ob die Ent
scheldu:lg des Gewerbegerichtes betreffs der Berechtigung oder Nicht
?erechtlgung d~r Entlassung des Klägers eine zutreffende ist. Diesbezüglich 
1st der EntscheIdung des Gewerbegerichtes beizupflichten. 

Nach § 27, Z: 4 H. G. G. ist der Dienstgeber zur vorzeitigen Dienstes
entlassung bere.chtIgt, w81:n der Dienstnehmer ohne rechtmäßigen Hin
derungsgrund SICh beharrhch weigert, seine Dienste zu leisten oder sich 
SOllst den Anordnungen des Dienstgebers zu fügen. 

. Im vorli~gendenFalle wurde nun durch die Aussage des Zeugen K. 
er:vlesen, daß dIes~r dem KI~ger (j,m 16. Oktober abends viel' Zeichnungen 
mIt d~m A~f~rage u~81'gab, SIe zwecks Pausierung in die Pauserei zü tragen, 
und hIerbeI dIe ArbeIt als sehr eilig bezeichnete; daß er am 17. Oktober vor
mitt~gs sich beim Kläger wegen der Fertigstellung der Pausarbeit e1'
k~ndlgte ~nd schließlich, als selbe zwischen 4 und 5 Uhr nachmittags noch 
mcl:t !ertIg ~ar, dem Kläger erklärte, dr,ß die Zeichnungen heute noch mit 
BleiStIf~ pausIert werden müssen und er daher nicht, wie ihm zu Beginn der 
Nachl1llttagsarbeit erlaubt 'vllrde, schon um 5 Uhr weggehen könne. 

' .. ~s "el'~cheil1t we.iters durch die Zeugen K. und P. erwiesen, daß K. 
um zIrka D 1hr nachl1llttll.gs von den durch Kläger aus der Pauserei herbei-
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geholten vier Zeichnungen je zwei Stück dem Kläger und P. zur Pau
sierul1g übergab, daß Kläger mit der Pausierung der einen Zeichnung um 
6 Uhr fertig ,,,ar, dann aber aufstand und sich zum IVeggehen anschickte 
und die Pausierung der z,veiten Zeichnung trotz Aufforderung des Ingenieurs 
und obwohl ihn dieser auf die Dringlichkeit der Arbeit und daß die Arbeits
verweigerung die Dienstesentlassung nach sich ziehen würde, aufmerksam 
machte, mit dem verweigerte, daß er nicht verpflichtet sei, länger als bis 
6 Uhr abends im Bureau zu verbleiben. 

Schließlich erscheint noch durch die Aussage der Zeugen K. und Kl. 
erwiesen, daß ersterer sohin dem letzteren die Pausierung diesel' Zeichnung, 
die Kläger noch hätte verrichten sollen, übertrug und daß selber mit dieser 
Arbeit um zirka halb 7 Uhr abf!nds fertig war, um welche Zeit auch P. mit 
der Pausierung seiner zwei Zeichnungen fertig geworden war. 

Es handelt sich nun um die Frage, ob und inwieweit dieser Tat
bestand unter die eingangs bezogene Gesetzesstelle subsumiert werden kann. 

Daß Kläger einen rechtmäßigen Hinderungsgrund gehabt hätte, die 
"!\rbeit nicht fertig zu stellen, geht aus obigem Sachverhalt nicht hervor, 
denn das bloße nicht arbeiten wollen über die g-ewöhnliche Bureauzeit 
hinaus ist nicht identisch mit dem nicht arbeiten können; daß Kläger nicht 
hätte weiter arbeiten können, behauptet er selbst nicht; es ist aber jeder 
Bureaubedienstete verpflichtet, im Bedarfsfalle und ausnahmsweise auch 
übel' die gewöhnliche Arbeitszeit hinaus zu arbeiten, und zwar besonders 
dann, wenn es sich, wie im vorliegenden Falle, nur um eine kaum halb
stündige "!\rbeitsvel'längerung handelte. 

Das Verhalten des Klägers ist also als eine direkte und unbegründete 
Dienstesverweigerullg anzusehen. Daß er sich geärgert haben mag, weil er 
nicht - wie ihm vorher erlaubt worden war - schon um 5 Uhr weggehen 
konute, rechtfertigt sein Verhalten nicht, und kann in dem i\rbeitsauftrage 
des Ingenieurs auch keine Schikane erblickt werden, da der Dienst den 
Privatarbeiten vorgeht und K. die dJ.·ingliche Arbeit unter den Kläger und 
P. gleichmäßig verteilte. 

Die Diellstesverweigerung des "Klägers ist aber auch a~~ eine "be
harrliche" zu bezeichnen, weil Kläger aus den wiederholten Außerungen 
seines Vorgesetztell K. wissen mußte, daß die Arbeit eilig sei und am selben 
Tage noch fertig werden müsse, K. ihn hieran auch bei der Arbeitseinstellung
erinnerte und auf deren Folg-en aufmerksam machte. 

Der Ausdruck "beharrlich" ist nicht identisch mit "wiederholt", 
dieser setzt mehrere Fälle einer Dienstesverweigerung . voraus, bei jenem 
genügt ein Fall, wenn der Dienstnehmer trotz Mahnung seine Dienstes
verweigerung aufrecht hält. 

Das Verhalten des Klägers war daher als eine unbegründete und 
beharrliche Dienstesverweigerung zu bezeich'len, weshalb seine sofortige 
Dienstesentlassung berechtigt war. 
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Nr. 214-0. 

Schadenersatz wegen schlechten Gebäckes. 
Entseheidung des Gewerbegerichtes Graz vom 5. Juli 1912, Cr. I 34~J!12. 

Xach dem übereinstimmenden Vorbringen beider Streitteile stand 
der Kläger yom 22. April 1912 bis 30. Juni 1912 bei dem Beklagten als 
Bäckergehilfe in Arbeit; bei seinem Arbeitseintritte hatte der Kläger eine 
Kaution YOll 10 K für eventuelle Schäden zu leisten. Bei seinem l\rbeits
austritte erhielt der Kläger von der Kaution nur einen Betrag von 2 K, 
während der Beklagte den restlichen Kautiollsbetrag yon 8 K als Ent
schädigung für verdorbenes Gebäck zurückbehielt. Der Kläger sieht diese 
Vorenthaltullg für gesetzlich nicht begründet an und beantragt Verurteilung 
des Beklagten zur Zahlung des Betrages von 8 K. 

Der Beklagte bestreitet den Klagsanspruch und beantragt ~\hweisullg 
des Klagebegehrens. 

Er führt an, daß der Kläger in der Nacht vom 24. auf den 25 .• Juni 
1912 übel' 400 Kipfel gänzlich verdorben habe, während er in der Nacht vom 
29. auf den 30. Juni 1912 einen großen Teil aller Semmeln derart gemacht 
habe, daß sie unverkäuflich gewesen seien. Er nehme aber nur den Verlust 
VOll 240 Stück Seull11eln an und habe dem Kläger hierfür einen Betrag von 
8 K in Abzug gebracht, da der Kläger einzig und allein an dem fehlerhaften 
Gebäck schuld sei; außer den 240 Semmeln seien ihm abends noch 60 Stück 
zurückgestellt worden. 

Der Kläger erklärt, daß er nichts dafür könne, wenn das Gebäck 
nicht schön ausgefallen sei. 

Dem Kläger wurde nur ein Betrag VOll 4 K 80 h zuerkannt. 

Gründe: Das Gewerbegericht hat auf Grund der Aussagen der 
Zengen und nach Besichtigung einiger vom Kläger erzeugter Semmeln als 
erwiesen angenommen, daß der Kläger 240 Stück schlechte Semmeln er
zeugt hat, welche im frischen Zustande unverkäuflich waren. Das sach
verständig besetzte Gericht ist weiters zur Überzeugung gekommen, daß 
diese schlechte Erzeugung auf ein Verschulden des Klägers zurückzuführen 
ist, welcher die erforderliche Aufmerksamkeit nicht anwendete, so daß ihm 
zum mindesten ein Versehen im Sinne der §§ 1297 und 1324 a. b. G. B. zur 
Last gelegt ,yerden muß. Der Kläger erscheint demnach verpflichtet, dem 
Beklagten den wirklichen Schaden zu ersetzen. 

Dieser Schaden beläuft sich, da der IV ert der frischen 
Sellllllein .............................................. . 8K 
der Wert der vom Beklagten übernommenen schlechten Semtreln 4 K 80h 

----=:-::-~ beträgt, auf die Differenz von . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 K 20 11 
welche vom Kautionsbetrage per 8 K in Abzug zn bringen war, so daß für 
den Kläger noch ein Guthaben von 4 K 80 h erübrigt. 
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NI'. 2141. 

Rechtzeitigkeit einer am 16. zugekommenen sechswöchentlichen Kün
digung bei Vereinbarung einer Klindigl.lngam.1. oder 15. des Monates. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Graz vom 9. Dezember 1912, Cr. I 634(12. 

Nach dem übereinstimmenden Vorbringen beider Streitteile trat der 
Kläger am 1. Oktober 1911 bei der beklagten Firma als Betriebsleiter 
gegen einen Monatsgehalt von 300 K in den Dienst, wobei eine dreimonat
liehe Probezeit vereinbart wUTde. 

Am 12. Oktober 1912 übergab die beklagte Firma dem Kläger ein 
Schreiben folgenden Inhaltes: 

"Nach Ihren Äußerungen waren Sie bei dem Fehlen einer früheren 
Abmachung über die Kündigungsfristen im unklaren und beheben nun 
diesen Mangel, indem wir nach persönlicher Besprechung- eine solche mit 
gegenseitiger Verbindlichkeit in der Dauer von 6 (sechs ) Wochen, vom 1. oder 
15. eines jeden Monates angefangen, festsetzen", ymmuf der Kläger mit 
Schreiben vom 12. Oktober 1912 alltl';ortete: 

"Im Besitze Ihres werten Schreibens vom 12. Okto.ber erkläre ich 
mich mit dem Inhalte desselben einverstanden und besteht also im gegen
seitigen Verhältnis eine Kündigungsfrist von 6 'vYochen vom 1. oder 15. eines 
jeden Monates angefangen." 

JVIit Schreiben vom 15. Oktober 1912, welches dem Kläger am 
16. Oktober 1912 mittags zukam, kÜlldete die beklö,gte Firma dem Kläger 
das Dienstverhältnis bis 30. Noyember 1912 auf. 

Mit Schreiben vom 16. Oktober 1912 erklärt der Kläger, die ihm zu
gekommene 6wöchentliche Kündigung wegen Nichteinhaltung der gesetz
lich geregelten Kündig-Engsfrist vom 15. November bis 31. Dezember 1912 
ni eh t anzunehmen. 

Mit 30. November 1912 wurde das Dienstverhältnis gelöst und er
hielt der Kläger von der beklagten Firma den Lohn bis zum 30. November 
1912 ausbezahlt. 

In seiner Klage b!)hauptet der Kläger, daß ihm ein Anspruch auf 
eine 3monatliche Kündigung zustehe, weil er eine 3mon8,tliche Probe
zeit gehabt habe und begehrt die Verurteilung der beklagten Firma zur 
Zahlung des Lohnes für die ihm zustehende restliche Kündigungsfrist vom 
1. Dezember 1912 bis 31. Dezember 1912 per 300 K. 

Die beklagte Firma bestreitet den Klagsallspruch und beantragt 
Ahweisung des Klagebegehrens. 

Der Direktor der beklagten Firma führt aus, daß der Kläger mit 
einer 6wöchel1tlichen Kündigungsfrist, welche nicht ans Quartal gebunden 
sei, einverstanden g8'\\'esel1 sei, daher nicht die gesetzliche quartalmäßige 

VIII 
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Kündigungsfrist beanspruchen könne. Er habe dem Kläger auch am 
15. Oktober die schriftliche Kündigung bei Kontorschluß übergeben wollen, 
dies sei aber nicht mehr möglich gewesen, da der Kläger gerade nn diesem 
Tnge einige Zeit vor Kontorschluß fortgegnngen sei. Er habe daher den 
Brief per Post an den Kläger geschickt, "welcher ihn nm 16. Oktober 1912 
vormittags erhalten haben müsse. 

Das Klö~gebegehren wurde nbgewiesen. 

Gründe: Gemäß § 20, Abs. 2 H. G. G. knnn die Kündigungsfrist 
durch Vereinbanmg nicht unter einen Monat hernbgesetzt "werden und muß 
stets am 15. oder am letzten Tag eines Kalendermonntes enden. 

In dem Briefe vom 12. Oktober 1912 ist eine Kündigung in der 
Dauer von 6 "Wochen, vom 1. oder 15. eines jeden Monates angefangen, ein
verständlich festgestzt worden. 

Die Fixierung dieser Kündigungsfrist deckt sich mit der Bestimmung, 
daß die Kündigung am 15. oder letzten enden muß, insofern nicht, als 
eine Kündigung von 6 Wochen am 1. oder 15. vor dem 15. oder 1. endet, ,ms 
gesetzlich nicht zulässig wäre. " 

Die beklagte Firma hat nun dem Kläger am 15. Oktober schriftlich 
gekündet, so daß dieser die Kündigung am 16. mittngs erhielt. 

Es frngt sich nun, ob diese Kündigung als rechtzeitig zur Beendigung 
des Dienstverhältnisses am 30. November 1912 angesehen 'NeI'den kann. 

Das Gewerbegericht h,l~t 1i,ngenol11men, daß das Schwergewicht der 
nreinbarten Kündigung auf die Dauer von 6 Wochen gelegt el'scheint und 
hat daher, da durch die Kündigung am 15., an den Kläger eingehändigt am 
16. Oktober, dem Kläger die 6wöchelltliche Kündigungsfrist vollauf ge
wahrt erscheint, die Kündigung als rechtzeitig und rechtsverbindlich an
gesehen und demnach das Kl8,gebegehren als unbegründet abge'wiesen. 

NI'. 2142. 

Auflösung des Dienstvertrages wegen er'heblicher Ehrverlet:nmg. 
Entsehcin.ung des Jägerndorf vom 30. August 1912, Cl'. 213/12, 

Der Kläger (Kontorist) begehrte die Entschädigung fiü' den Entgang 
der 6wöchentlichen Kündigungsfrist, indem er anführte, daß er den Dienst 
beim Beklagten vorzeitig verlassen mußte, weil er von diesem erheblich 
beleidigt wurde; bei einem \Vortwechsel habe ihm Beklagter vorgeworfen, 
daß er noch bei niemand so lange gewesen sei als bei ihm, und ihm ferner 
gesagt, er lasse die Polizei holen, die ihn hinführen werde, wohin er gehöre. 
Der Beklagte gab an, den Kläger lediglich zurechtgewiesen zu haben, als 
dieser ihm gesagt hatte, es sei eine Lüge, daß er nirgends länger gewesen 
wäre als bei ihm. Von der Anklnge wegen Ehrenbeleidigung durch obige 
;\ußerul1gen wurde Beklngter freigesprochen, 
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Das Klagebegehren wurde abgewiesen. 
Gründe: In Übereinstimmung mit dem Strafrichter hat das 

Ge\yerbegericht angenommen, daß die Äußerungen des ~eklag~81:: "Sie 
waren noch nirgends so lange \,ie bei mir" und: "Ic~ lasse dIe Po~zel holen, 
die Sie hinführen wird, wo Sie hingehören" - keme so erheblichen Ehl'
yerletzungen sind,' daß sie ei~en Grund bilden, den Kläger gemäß .§ 26 
H. G. G. zu berechtigen, den Dienst vorzeitig zu verlassen, zumal dle~en 
\Vortel1 ein Streit vorausgegangen war, in dessen Verlauf der Kläger slCh 
-zum mindesten unehrerbietig gegen den Beklagten, seinen Dienstgeber, 
]Jenahm. 

NI'. 214:3. 

Bei KUndigungsausschluß kann der Stückarbeitei' auch vor Vollendung 
dei' ihm übergebenen Arbeiten entlassen werden. 

Ent:;cheidung des Gewerbegerichtes Graz yom 20, Juli 1912, Cl'. I 385/12, 

N ach dem übereinstimmenden Vorbringen bei der Streitteile trat der 
KläO'er am 17. Jänner 1911 bei der beklagten Firma als Schleifer und Polierer 
geg:n Akkordlohn und Kündigungsausschluß in Arbeit, 

Zuletzt h'1tte Kläger das Schaftrohrschleifen im Akkord und hatte 
256 Fahrradgabeln partieweise zu schleifen und zu polieren. 

Am 16. Juli 1912 trat der Kläger aus der Arbeit und erhielt die bis 
zum Austrittstage geleistete A.rbeit bezahlt, während er für die ihm zur ~\us
führung übergebenen, aber nicht fertig'gestellten 141 Fahrradgabeln emen 
Lohn nicht erhielt. 

Der Kläo'er behauptet, daß er am 15. Juli 1912 grundlos entlassen 
und dadurch "'gehindert worden sei, die übernommene Akkordarbeit 
fertigzustellel1. Hiel'durch erleide er bei 135 Gabeln a 22 h einen 
Schaden von 29 K 70 h. 

Kläger beantragt demn:ch die Verurteilung der beklagten Firma 
:zur Zahlung der Entschädigungsbetrages von 29 K 70 h, 

Der Bekhwtenvertreter bestreitet den .K.lagsanspruch und beantragt 
Abweisung des IDagebegehrens, indem er anführt, daß die Beklagte mit 
Rücksicht auf den vereinbarten Kündigungsausschluß berechtigt gewesen 
sei, den Kläger ohne Kündigung zu entlassen und hierzu ll:eines gesetzlichen 
Grundes zur Entl1J~ssung bedurft habe. 

Das Klngebegehren wurde abgewiesen. 
Gründe: Die in den Fabriken üblichen Akkordübereinkommen 

:zv;ischen A..rbeitgeber und Arbeitnehmer stellen keinen Werkvertrag vor; 
sondern bilden nur einen ]it[aßstab für die Berechnung des Lohnes; während bel 
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der sogenannten Regiearbeit der Lohn nach der aufgewendeten Zeit (Stunden, 
Tag- oder Wochenlohn) berechnet wird, erhält der Akkordarbeiter seinen 
Lohn nach der geleisteten Arbeit gewöhnlich pro Stück gezahlt. Der Lohn 
läßt sich daher in beiden Fällen jederzeit gleich mühelos feststellen. 

Bei vereinbartem Kündigungsausschluß ist daher der Arbeitgeber 
nach Schluß eines jeden Tages auch berechtigt, den Arbeiter, welcher 
Arbeiten nach einem bestimmten Akkordsatze bezahlt erhält, ohne Kün
digung zu entlassen, bevor er sämtliche ihm bereits übergebenen Arbeits
stücke fertiggestellt hat. 

NI'. 2144:. 

Der Hilfsarbeiter, der entgegen seiner besonderen Verpflichtung, am 
Sonntage in die Kanzlei zu kommen, dies unterläßt, hat unbefugt die 

Arbeit verlassen. . 
Entscheidullgdes Gewerbegerichtes JägerndorfvomlO. September 1912, Cr. 28/12. 

Dem Begehren des Klägers (Vorarbeiter) auf Entschädigung für die 
14tägige Kündigungsfrist stellte Beklagter ( Spediteur) die Einwendung 
entgegen, daß dem Kläger überhaupt keine Kündigungsfrist zustehe, daß 
er wiederholt dem Beklagten und dessen ihn vertretenden Sohne den Ge
horsam verweigerte und auch die anderen Hilfsarbeiter zu Ungehorsam 
und Auflehnung verleitete, sowie daß der Kläger am 8. September 1912 _ 
einem Sonntage - entgegen dem ausdrücklichen Auftrage, am Sonntage 
in der Kanzlei zu ersGheinell, nicht in den Dienst gekommen sei, wiewohl 
er dafür, daß er am Sonntag in der Kanzlei zwecks Entgegennahme von 
Rechnungen, Aufträgen und Weisungen zn erscheinen habe, eine Lohn
erhöhung bekam. Dies letztere gab der Kläger ~"ls richtig zu, wie auch den 
umstand, daß der Beklagte ihm am Samstag, den 7. September 1912 den 
Auftrag erteilt hlJ"tte, am Sonntag in der Kanzlei zu erscheinen. 

Das Klagebegeln'en vvmde abgewiesen. 
Gründe: Es ist erwiesen, daß der Kläger verpflichtet war, am Son11-

ta"ge zur Entgegennahme versch}edener Aufträge und 'I\Teisungen in der 
Kanzlei des Beklagten zu erscheinen und daß er trotz ausdrücklich und 
speziell am 7. September 1912 hierzu erhaltenen Auftrages am 8. Sep
tember 1912 llicht in den Dienst kam. Hierdurch hat er sich, da die Vor
schriften der Soimtagsruhe dem nicht entgegenstehen, eines unbefugten 
Verlassens der Arbeit schuldig gemacht. Der Beklagte war daher berechtigt 
(§ 82 lit. f Gew. 0.), ihn sofort zu entlassen, olme Rücksicht darauf, ob 
zwischen ihm und dem Kläger die Kündigungsfrist ausgeschlossen war oder 
nicht und ob der Kläger seine Mitarbeiter zu Ungehorsam und Auflehnung 
verleitete. Es genügt ein Entlassungsgrund für die Auflösung des Dienst
vertrages und war daher nicht notwendig, auf diese beiden letztgenannten 
Einwendungen näher einzugehen. 
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NI'. 214:5. 

Arbeitseinstellung wegen Anschlusses an dieStreikbewegung ist 
unbefugtes Verlassen der Arbeit. 

. 1 G ' . 't J" "'f "om 1 ') cl Ugllst 191') Cr' ')3 11° EntscheIdungen (es eweroegencnes agelnuor, ~~. ~'- ~_, J • _ ! _ 

und 24;12. 

Der Kläger (Kutscher) hat am 8, August 1912 e~tgegen der aus
drücklich am selben Tage morgens vom Beklagten (SpedIteur) gemachten 
Äußerung, daß Kläger als entlassen gelte, wenn er ~u lYIittag die. Arbeit 
nicht fortsetze, in diesem Zeitpunkte, indem er slCh dem StreIke der 
Spediteurarbeiter anschloß, die Arbeit eingestellt. Sein auf Bezahlung der 
Entschädigung für den Entgang der 14tägigen Kündigungsfrist gerichtetes 
Klagebegehren vmrde abgewiesen. 

Gründe: Die erwiesene Tatsache der seitens des Klägers erfolgten 
r\rbeitseinstellung zu Mittag des 8. August 1912 ist ein unb~fugtes Ver
lassen der Arbeit und läßt daher den Arbeitgeber ohne RückSIcht darauf, 
daß der Grund der Arbeitseinstellung der Anschluß an die Streikbewegung 
ist, berechtigt erscheinen, den i\rbeitnehmer sofort zu entlassen. 

NI'. 2146. 

Das Gewerbegericht ist nicht zuständig für Kla~en .~ines Z!mmer
manr.es gegen einen Baumeister, der die KonzeSSIOn fur das Zimmer

meistergewerbe nicht besitzt. 

Entscheiduno' des Gewerbegerichtes Prag vom 18. Dezember 1912, Cr. IV 
o 1101/13. 

Der Kläger A. S. war bei dem Baumeister J. C. als Zimmermann 
seit November 1912 bis 2. Dezember 1912 beschäftigt, hat an diesem Tage 
die Arbeit selbst verlIJ"ssen, ist aber vom Beklagten am 4. Dezember 1912 
wieder in die Arbeit aufgenommen worden. 

Samstag am 7. Dezember 1912, wurde Kläger entlasse:l; er bean
sprucht Lohl1ersatz für die Zeit vom 9. bis 21. Dezember Im Betrage 
per 65 K 28 h. 

Beklaoter hat eingewendet, daß Kläger beim Arbeitsantritte im 
November 1912 die Erklärung unterschrieben habe, wodurch Kündigungs
ausschluß für beide Teile mit der ausdJ:ücklichen Bedingung vereinbart 
wurde daß dieser KündiO'ungsausschluß lJ"uch für den Fall, daß das Arbeits
verhältnis gelöst und de~ Kläger neuerdings vom Beklagten in die Arbeit 
aufgenommen werden wird, Geltung habe. 

Außerdem hat sich Beklagter auf den Kollektivvertrag, der zwischen 
den Zimmermeistern und den Zimmerleuten am 19. und 29. April geschlossen 
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wurde, berufen, 'wonach das }\.rbeitsvel'hältnis von beiden Teilen alll Sams
tag bei Lohnauszahlung ohne vorherige Kündigung gelöst werden kann. 

Kläger hat zugestanden, daß er die oberwähnte Erklärung unter
schrieben habe, hat jedoch eingewendet, daß sie in diesem Falle nicht gilt, 
weil Kläger selbst das Arbeitsverhältnis gelöst habe. Was den vom Beklagten 
erwähnten Kollektivvertrag anbelangt, gelte dieser nur dann, wenn es sich um 
ein Arbeitsverhältnis zwischen einem Zimmermeister und einem Zimmer
mann handle. Da jedoch der Beklagte Baumeister, aber nicht Zimmer
mann sei, kann der Kollektivvertrag nicht in Anwendung gebracht werden, 

Zur Anfrage des Gewerbegerichtes hat der Magistrat der königlichen 
Hauptstadt Prag mitgeteilt, daß der Beklagte die Befugnis zur _hsübung 
des Baumeistergewerbes hat; die Befugnis zur Ausübung des Zimmermeister
gewerbes besitzt der Beklagte ni eh t. 

Das Gewerbegericht hat sich zur Austragung dieser Rechtsstreitigkeit 
als unzuständig erklärt, u. zw. aus nachstehenden GründeIl. 

Gemäß § 1 des Gewerbegerichtsgeselz8s sind die Gewerbegerichte 
zur Austragung von gewerblichen Rechtsstreitigkeiten zwischen gewerb
lichen Unternehmern und Arbeitern zuständig. 

Für einen ge'werblichen Unternehmer kanu im Sinne dieses Gesetzes 
nur jener betrachtet werden, der zur Ausübung des G8Iyerbes nach den 
Bestimmungen der Gevyerbeordnung befugt erscheint. 

In diesem Falle handelt es sich auf Seite des Beklagten um das 
Zimmel'meistergewerbe, dessen Ausübung nach dem Gesetze vom 26. De
zember 1893, R. G. BI. NI'. 193, VOll der Erteilung einer Konzession ab
hängig ist (§ 1, Z. 4, des zitierten Gesetzes). 

Nach § 2 des Gesetzes vom 26. Dezember 1893, R. G. Bl. NI'. 193, 
hat sich der Baumeister hinsichtlich jener Gewerbe, welche in den Berechti
gungsumfang eines konzessionierten oder handwerksmäßigen Gewerbes, 
das bei einem Baue in Anwendung kommt, gehören, ausnahmslos der zu 
den betreffenden Arbeiten berechtigten Gewerbeinhaber zu bedienen 
und kann die betreffenden Arbeiten nur d1:um selbst ausführen. 'wenn er 
die bezügliche Konzession für die betreffenden Gewerbe enyorben hat 
(§ 8 des zitierten Gesetzes). 

Nach der oben erwähnten Mitteilung des Magistrates der könig
lichen Hauptstadt Prag besitzt der Beklagte die Zimmermeistergewerbe
konzession nicht. Wen11 mm Kläger beim Beklagten als Zimmermann 
in Beschäftigung stand, war er nicht im gewerblichen Betriebe des 
Beklagten beschäftigt und kann infolgedessen weder als Hilfsarbeiter im 
Sinne des § 73 Gew. O. noch als Arbeiter im Sinne des § 5 des Gesetzes 
vom 27. November 1896, R. G. BI. Nr. 218, betrachtet werden. Es handelt 
sich daheT in diesem Falle um keine gewerbliche Rechtsstreitigkeit (§ 1 des 
zitierten Gesetzes), weshalb zu deren Austragung das Gewerbegericht un
zuständig erscheint. 
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NI'. 2147. 

Zur Entscheidung über die Klage eine~ B~lIt.echniker~ 9,egen einen 
Architekten ist das Gewerbegericht mcht zustamhg. 

1 ' .' , erichtes \Vien yom 16. August 1912, Cr. VII 12~8/12, 
Bescüluß eles Ge", erbeg , . , t 0" Z R S "Yien als RekursP'enchtes 
bestätigt mit Beschluß des Lanuesgencneo 1,1 . ~. . co 

v vom 9. ~oyember 1912, R. \ 

D, G " ,'CIlt TITI'en hat cl l' e KlaO'e eines Bautechnikers gegen as ewerbeoen ,VI '-" • " -. 

. A l't kt "f ZaIllullg der 6wöchentlichen Künd1gungsentschad1-emen 'TC 11 e en au ' . - d' Z 
h1' h Unzuständigkeit zurückgeWIesen und. Ie H

gUl1O' wegen sac lC er, d E t h 'd' r ' 
stäI~di 'keit der ordentlichen Gerichte zur Verhandlung U11 nsc e,I . LLI~ 
über ~ese Klage ausgesprochen, '\Yeil der Beruf des Beklagten als ArChl-

1 
"ß Art V lit c des Kundmachungspatentes zur Gewerbe-teden gema ., '.:' 

ordum1O' dieser nicht unterlIegt. . ' . ' 
t'ber Rekurs des Klägers hat das. Lal1d~sgel'lcht "WIen dIese:: ~e-

schluß des Gewerbegerichtes aus den erstnchterlIchen Grunden bestatIgt 

und in seiner Begründung beigefügt: . , 
l\T 11 der eingelano·ten Auskunft des l1lagistratischen BezIrksamtes 
.L,ac " d t r d s Unt"-betreibt der Beklagte kein der Gev,-erbeor 11ung U11 e:- legen e ul-

nehmen. sondern die Architektur, die gemäß Art. ,Y, h~. c, . des ~un~-
h ' t t . GeYTerbeord'1Ul1g von der ßllll'erhung unter dIe mac ungspa en es zur \ '. 

Gev\erbeordnung ausgeschlossen erschemt. 
Nach einer Äußerung des 1-Iarktamtes kommt es wohl. vor, daß der 

Beklagte anläßlich der Übernahme von in seIn Fach emschlagen~~n 
. h Ab h1" ~uf Lieferungen für Rechnung des Bauhenn Arberten aue Li sc llsse ", . _ . , . 

macht hiefür aber separat nicht honoriert wIrd. LI~gt nun 111 solchen 
Ar'beit~n auch keine Betätigung der schönen Künste, so 1st doch das Ha~pt
gewicht auf die eigentliche Beru~stätigke~t des Beklagten:u l~gen ~~ld.meh~ 
auf die nebenbei entfalteten DIenste, dIe nur dann, wel111 Sl~ .. sta,ld1g ge 
leistet wurden, als gewerbliche Dienste angesehen werden konuten. . 

D R 1 . des Kla" O'ers war aus den angeführten Gründen kome em ,e{urse " 
Folge zu geben. 

NI'. 2148. 

Das Gewerbegericht ist sachlich lInwständig für ~Iagen ei.nes D~enst
nehmers geg~n den Dienstgeber auf Ersatz des wahrend emer Dienst
leistung dllr~h die strafbare Hamlhmg eines Dritten verursachten 

Schadens. 
, . 1.t p. -" 97 Felwuar 1919 Cr. II 160/12 Entseheidung des Gewei"begencH es rag ,OH1 _. J_ -, • 

Kläger, der hei der beklagten Bierbrauerei als Buchhalter und Pro
kurist angestellt 'war, wurde am 2. Juni 19?9 außerhalb des Brauha~~es 
während eines Dienstganges Y011 einem Ihm auflauernden GastwlIte 
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a~lgeschossen und körperlich verletzt. Er beansprucht von der beklao.ten 
Fll'ma als ~einel11 Dienstgeber Ersatz der Heilungskosten und des Sch~1er
z~nsgel~es 1111 ~esamtbetrage von 12.000 K aus dem Grunde, weil er während 
e~ner DIenstleIstUl;g beschädigt wurde und die Beklagte für diese Beschä
dIgung deshalb mIthaftet, da der Inhaber der lieklaO'ten Firma "wiewohl 
e! vom Kläger darauf aufmerksam gemacht wurde, daß ihm d81: Gastwirt 
Rache geschworen hat und draußen auflaure und er sich deshalb fürchte 
das Brauhaus zu verlassen, dem Kläger den Auftrag zu einem DienstO'anO'~ 
au~erhalb ~es ~~rauhauses erteilt hat und trotz der Befürchtunge~ d:s 
Klagers ben11 V ollzuge der Dienstesverrichtung beharrte. 

. Die Klage w"urde wegen sachlicher Unzuständigkeit des Gewerbe
genchtes abgewiesen. 

. .G I' ~ n d e: Weun auch feststeht, daß Kläger bei der beklaoten 
~Irma 111 e111em Dienstverhältnisse sich befand und noch befindet. wel~hes 
1111 Hal1dlungsg'ehiIfengesetze geregelt ist, und daß auf die Unter~ehmunO' 
der Beklagten die Ge\yerbeordnul1g Anwendung findet, weshalb nach 
§ 41 H. G. G. für Streitigkeiten aus dem Dienstverhältnisse des KläO'cr-s 
zur Beklagten das Gewerbegericht zuständig ist, darf doch nicht übersehen 
werden, daß die sa,chliche und örtliche Zuständigkeit der GewerbeD'erich~e 
ausschlie~lich in den Bestimmungen der §§ 1, 3, 4 und 23 Gew~ G. (~. 
gerege~t Ist. und daß dal:er auch bezüglich der nach § 41 H. G. G. den 
Gewe:'oegenchten zugeWIesenen Streitfällen nur die im § 4 Gew. G. G. 
taxatlv aufgezählten Streitgegenstände zu verstehen sind. 

. Das Ge"werbegericht könnte daher in dieser Rechtssache nur nach 
§ 4, .. h~. c, Gew, G. G. sachlich zuständig sein, wenn es sich um einen Ent
~chadlgungsanspruch aus dem Arbeits-, respektive Dienstverhältnisse 
handeln würde. 

~~u~ dem Umstande, dal;), der Gesetzgeber im § 4, lit. c, Gew. G. G. 
Ents~hadlgul1gs~.nsp.rüche ~us dem Arbeitsverhältnisse den Leistungen 
aus. dIesem VerhaItmsse glelChgestellt hat, folgt, daß der vor dem Gewerbe
?en~hte klagbare Schade seinen faktischen und rechtlichen UrspruuD' 
Im 8lgenen Inhalte des Arbeits- respektive Dienstverhältnisse haben muß 
und daß es s011ach r)icht genügt, wenn der Schade nur zufällio'erweise 
während einer Dienstleistung entstanden ist. b 

" 1 Im vorliege~~en Fa~e wm:de dem Kläger nach seinen Ang'aben 
e:.1 SC.lade zwar wlJ,nrelld emer D18nstesverrichtung, aber doch nur durch 
ell~~ strafbare .Handlung einer dritten Person verursacht und, wenn auch 
K~age~' der Memung- ist, daß die. beklagte J?ienstgeberindie Beschädigung 
nlltverschuldet hat, handelt es SICh doch mcht U111 einen El1tschädigun

rr
s

anspruch aus dem Dienstverhältnisse im Sinne des § 4, lit. c, Gew. G.o G. 

Es vmr daher die sachliche Unzuständigkeit des GewerbegerichteS 
nach § 23 Gew. G. G. von Amts wegen auszusprechen. 
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NI'. 2149. 

Haben zwei Arbeiter, die nicht dieselbe Befähigung besitzen, geme~n. 
sam eine Akkordarbeit übernommen, so ist der lohn ma,ngels yerem

barung unter Berücksichtigung ihrer Arbeitsleistung aufzuteilen. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Frag YGm 3. Jänner 1913, Cr. IV 1138/12. 

Der .lVlaul'er J. S. hat mit dem Hilfsarbeiter J. Z. VOll der Firma 
Se. Y. im Oktober 1912 die Herstellung von Betonfußboden in einer 
.lVIühle zur gemeinsamen Durchführung gegen Akkordlohn übernommen. 

Wie der Lohn unter sie zu teilen sei, haben die beiden nicht verabrede~. 
KläO'er, der Hilfsarbeiter J. Z., behauptet, daß für die ganze Arbert 

dem Bekla~ten, dem Maurer J. S .. ein Lohn von 1.40 K ausbezah}t ~\vurde; 
nachdem dieser zwei Hilfsarbeitern je 17 Kund elllem Maurer V. S. 30 K 
ausO'ezahlt hat, erübrigt für den Kläger und Bekl~"gtel1 76 K; da Kläger 
VOl~ Beklagten bloß 20 K erhielt, beansprucht er dIe Bezahlung des Rest-
betrages per 18 K. " 

Die Klage wUId3 abgewiesen. 

Gründe: Sichergestellt vl'urde durch Zeugeneinvernahme. ~es 
Inhabers der Firma Se. V., daß er für~ die betreffende AkkordarbeIt 1m 
ganzen 122 K 24 h dem Beklagten J. S. ausg~zahl~ hat,_ und daß, wenn 
er etwa,s dem Kläger J. Z. anordnen wollte, dIeSel' Ihn an den Be~lagten 
J. S. o'ewiesen hat; durch die Zeugel1cil1vernahme des lYlaurers V. S., daß 
er YOl~l Beklaoten 34 K ausgezahlt erhielt. Kläger hat Zeu:ent gemengt 
und zugeführt, Beklagter hat. "g.eklettet". DtJ"s fa?hm~nn::ch" b~s~tz,te 
Gewerbegericht geht von der AnslCht aus, ?aß mIt Ru~lm()hL .aara:J, 
daß der Beklagte ein Maurer, der Kläger em bloßer H~lfsarbe.IteJ' 1st 
dann mit Rücksicht auf die von bei den bei dieser ArbeIt vemchteten 
Leistungen, daß die Leistungen bei der nic.ht" ~ls gleichwerti.g z~ be~ 
trachten seien, da diese Betonarbeit zwar em lVlaurer ohne ~Ilf~l81st~ng 
eines Hilfsarbeiters, aber keinesfalls ein Hilfsarbeiter ohne MIthilfe eI:les 
lVIaurers durchzufülll'en imstande ist, weil die Arbeit des Maurers cll~e 
größere Kenntnis, Umsicht, Ge"walldtheit sowie mehr Erfahrungen als dIe 
des Hilfsarbeiters erheischt. 

Waren die Leistungen beider nicht gleichwertig, danr: ist der. Lohn 
auch nicht gleichwertig zu teilen, sondern entfällt auf dIe ArbeIt des 
Maurers ein größerer Teil. ". 

Da nun zwischen dem KläO'er und dem Beklagten keme Verabredung 
getroffen wurde, wie unter sie d~r Akkordlohn zu teilen sei, ':?X der auf 
den KläO'er zu entfallende Teilbetrag unter Anwendung der Besnmmungen 
des § 273 Z. P. O. vom Gerichte zu bestimmen. 

Bei Feststellung dieses Teilbetrages nahm das. Gericht al§ Anhalts
punkt die Bestimmungen des nun gültigen KollektIvvertrages, der vom 
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Verbande der Baumeister mit den Bauarbeiterorganisationen vom 24. und 
26. April 1912 geschlossen wurde. Nach diesem Vertrage (I. 2. A, b) beträgt 
der Lohn eines Maurers 64 h, der Lohn eines Hilfsarbeiters (I., 2. A, a) 
36 11 für eine Arbeitsstunde und ist nach diesem I~faßstabe der zur Ve1'
teilung gelangende Betrag per 54 K 24 h im Verhältnisse 64 : 36 unter 
beide zu teilen. Demnach gebührt dem Kläger 19 K 52 h und dem Be
klagten 34 K 72 h. Da aber Kläger vom Beklagten 20 K ausbezahlt erhielt, 
,yöx die Klage, die noch die Bezahlung des Betrages von 18 K beansprucht, 
abzuweisen. 

NI'. 2150. 

Der Za.hlkellner haftet fU!' die Beträge, die er Gästen ohne Wissen 
und Zustimmung seines lJienstgebers kreditiert. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes 'Yien vom 28. November 1912, Cr. IU 
2465/12. 

Der Klage eines Zahlkellners auf Zahlung des Betrages von 65 K 71 h 
wurde nur in Ansehung des Teilbetrages von 4 K stattgegeben; bezüg
lich des I\fehrbetrages wurde die Klage auf Grund des nachstehenden 
Sachverhaltes kostenpflichtig abgewiesen. 

Der Kläger war bei dem Beklagten durch ungefähr 4 liIonate als 
Zahlkellner beschäftigt und am 12. November 1912 entlassen worden. 

Nach Allgabe des Klägers schuldeten ihm bis zum Entlassungstage 
die in dem der Klage beigeschlossenen Yerzeiclmisse angeführten Personen 
den Betrag yon 65 K 71 h, dessen Zahlung nunmehr Kläger, der durch die 
Entlassung an der Hereinbringung dieser Zechschulden gehindert ist, 
von dem Beklagten mit der Bemerkung verlangt, daß er über Auftrag 
und mit Zustimmung des Beklagten kreditiert habe. 

Der Beklagte brachte vor, daß er nur bezüglich des im Verzeichnisse 
mit 4 K angeführten Gastes K. dem Kläger eille Kreditermächtigung 
erteilt und in allen übrigen Fällen der Kläger eigenmächtig und ohne 
Zustimmung des Beklagten kreditiert habe. 

Der Beklagte erklärte sich bereit, den Betrag von 4 K sofort an den 
Kläger zu bezahlen und beantragte die kostenpflichtige Abweisung des 
Klagebegehrens von 61 K 71 h. 

Der Kläger verweigerte die Annahme des Betrages von 4 Kund gah 
zu, mit Ausnahme des K. in allen übrigen Fällen ohne Wissen und Zustim
mung des Beklagten kreditiert zu haben. 

Gründe: Die Verurteilung des Beklagten zur Zahlung des Schuld
betrages von 4 K erfolgte gemäß § 395 Z. P. O. auf Grund des Anerkennt
nisses. ::'vIit dem JVIehrbegehren bezüglich 61 K 71 h war jedoch der Kläger 
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abzuweisen. weil er selbst zugeben muß, daß er diesen ~e~rag_ d~n 'Gästen 
. ' . d 1 '7 st'mmuno· des Beklaoten kredItiert ha .. ohne WIssen un 0111e "-'u 1 , '" " . ' . r 

1\, hd ITla" O"er dl' A A.nnahme der vom Beklagten Ihm frelWÜ 19 
.l'I ac em '- b v " • Klao'e-

• f. und mit dem ganzen Reste seHler " 
angebotenen 4 K verw81ger,e 'h . "ß § Al Z P O. der Ersatz der 
forderung sachfällig wurde, war 1 m gema. ~ .' 
ganzen Prozeßkosten aufzuerlegen. 

Nr. 2151. 

Der Hilfsarbeitei' ist ni?ht berec~ti9t'.hsiChne~~:.~~~:~~ti~u~:r:g z~~ 
stimmung des Gewel'bemhabers en! m :::J 

nehmen. 
.. ~ N - b r 19P Cr. III Entscheidung des Gewerbegerichtes \\len yom I. L 0"10111 e -, 

2330/12. 

. . B" k r ehilfen auf Zahlung von 10 K 50 hals 
DIe Klage eIlles ac e,g ., ., . .~ "ß' e KündiO"ungsfrist 

Entschädigung ~ür ~ie vfereGil:~a~e d~:a~;~lS~~~~~~;~l~g Saclwerhaltes a b
wurde kostenpflichtig au I lm 

gewiesen. b 'tt - 't16 01Ttob~r1912beidemBeklagten 
Der Kläger hat un estn.ell seI . ü ,v_ - i 1 't t H'ld ist am 

als Gehilfe mit einem W ochtnloh:1 fV§0l~21~!;, og 1~~~~~De~~t~ass:n worden. 
28. Oktober 1912 unter Beru nug an ,. . .'. f 

n . TGärrer l'estreitet die begründete Entlassung Ull~ ~pIlcht au 
veI ",. 0 J •• ·f t.. . 1e Entscha<hgung von 

Grund der Bestimmungen des Tau ver mge.s en. . B hauntul1 
10 K 50 h für die ihm entgangene Kündlg.ung yn::t. d

b
81. . e "b \ di~ 

. h'h d dem Bek13ßten eme V Blelll anmg tL e an, daß Z\\'lSC en 1 111 un . " 
KüncliO"ung nicht getroffen wurde. . . . . 0 

ODer Bekla~te beantragte die kostenpflichtige AbweIsung deo 
- - '" 82 rt f Gew 0 und brachte vor: 

Klagebegel1rens nach § ,1.) .' b f t nicht zur 
Der Kläger sei am 20. und 27. Oktober 1912 un 'e ug 

Arbeit ~rslc~~n~~~tober 1912 habe er einen Aushelfer geschick.t und ~i~~ 
""-:: - .' . , R an diesem SOllntao'e als MUSIkant tatlg 

nachträgllcll entschuldIgt, da~, der S t) habe KläO"er weder einen ,\us-
war. Am 27 .. Oktober 19~; (~l~ e~, onn~~dernisse el;tschuldigt. Er habe 
helfer geschIckt noch 81.C 1 1111: el,~em er . o.esucht. ohne sich 
sich diesen Sonntag 8lgemnachtlg als Ruhetab aus" ' 

. mit dem Beklagten zu besprechen. . " . 
B 11 t . t dem Klärrer eme verem-Über die Kündigung habe e\: ag er m1 "', . l' f' 

barung auf eine 24stündige Frist mündlich getroffen, habe abcr 11e ur 

keine ZDeug~{nl'.. b zu daß er oh1'e Wissen des Beklagten den 27.0ktober 
er.t aO"er ga ,"' . R h t· 1 abt aber 

1912 als Ruhetag benützte. Er habe bisher kemen u e ag gen " 
auch keinen vom Beklagten verlangt. 
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/ gen. 1 r. 2151 2152. 

. Gründe: Auf Grund der "b . , 
1st festo'estellt do ß Kr u eremstImmenden Part' b 
klagten eden 27. Oktobe~g~~I~hn~, ~ishsel1 und ohne Bewilligu~~l~~!aB~~ 

W a ~ u etag benützte ' 
'\ enn nun auch a'enl TTlj'" • 

d Rh' - ,rvauer mlt R' , '''I ' 
,as ec, tauf emen RuhetaG' zu~t ' d UCKSlv It auf seme Dienstzeit 

d,es Gen~htes nicht berechtigt /~ , ~~ war d;ol:._Kläger nach Ansicllt 
emen belIebigen TaD' als Rh' IC 0 1,8 Zustmnllung des Bekla't 
V 0 ' e U etao' auszuwähl '1' gen 
R 19ange, zumal auch die allde: l' B ;On, wel bel einem solchen 
duhetage hatten, eine Störung de~l<BI~l . ! etnebe beschäftigten Arbeiter 

ie Einteilung der Ruhetao'e dem uu' te 
rJeJhes erfolgen konnte und d~her 

N h "LI erue mer überla" 
,,_ ac dem nun unbestritte " ~sel1 werden muß. 

Gewallrung eines Ruhetao'es un n de~ mager an den Beklagten weG'el1 
getreten ist, und daher ;'uch nf Be~tmllnung desselben gar nieht her~n-
~l~ , gesetzlichen Ruhetag vel"\v:~'e~teeha?te:~ ~anl1, daß Beklagter ihm 

811ge~S von der Arbeit 11m 27. Oktobe; 19~~lUn et das Ausbleiben des 
§ 2, ht. f, Ge,,'. 0., weshalb das Kla' b den Entlassungsgrund nacl1 

- ge egehren abzuweisen war. 

NI'. 2152. 
Die VereinbarunG . ' 

<I eme: Konventionalstrafe für dp .. 
<" " I)iensfausfrittes ist zu1äs . Al Fall des vorzeitigen 

En,sch81dnng des Gewe'"b ' 1 • 81g. 
, , , " egenclltes \\'ien vom 17 Oktnb " 
DIe Klao'e eines Hrt I t ' " '," el 19~2, Cl'. III 2061/12. 

K" d' " uoe S UIJ6'lma.Jch f 
d un 19ungsentscl1ädigung i'n Bet i u ens au Zahlung einer 14täo'io"en 

v:~'t!:~~t~giltig'keit des zwi~chen ~:~le ;~~it~~i~,,:~:e unter Feststell~ng 
" auf Grund des l1ach~teh d " '" "eschlossenen Dienst 
U b

eeIl en oachverhaIte b -
n ' nestritten blieb es d ß d; '" , s a gewieseiI: 
ZeIt vom 6 A • ,a"e I{laO'enn bei d B kl 
, S . üugust bIS einschließlich 19 t _' 8m e agten in der 
m telIung wal" und nach' . ~ . fiUgust 1912 als Stubenmäd h 
und A'l' emer Vorausgeg'an '" . c en ,< uszan Ul1O' des Loh1' b" . ' <genen el1ltaglgen Künd' , 
wurde. " _,es 1S emschheßlich 19. Augu~t 1912 19ung 

U entlassen 
Das von der Kr ' 

6. August 1912 enthält a:l:;m, unterscl:ri,ebene Übereinkommen vom 
nachstellende Bestimmung'en: emem veremoarten l\fonatslohne von 30 K 

1 • "Außer den im § 82 d 
Aroeltsverhältnisses enthalte es G~'er?egesetzes über die AuflösunO' d 
auch der g'eo'enseitl'g v ' : b

nen 
estJmmungen unterwerfe l'ch e . ehs , . e eIem arten It"Q'" , .. . mlC 

meme eIgenhändige Unterschrift be C
l1
t?lgel1 Kundlgung, was ich durch 

A h s alge. 
uc verpflichte ich mich d' , 

~n~elltarge~81~ständel1 vernrsachtenleS1~,,~esclJäfte durch Zerbrechen Von 
. . als Aroeltgeber berechtiut mir ~ ~ d~n f~'u, ersetzen, und ist Herr . 

(0 , e1. leB alhgen Betrag' al3z . h ' UZle en, 
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Sollte ich den Dienst ohne die vereinbarte 24stündige Kündigung 
oder vor Ablauf derselben verlassen, so ist mein Arbeitgeber berechtigt, 
mir vom Gehalte 10 K zuguflsten der Genossenschaftskral1kenkasse abzu
ziehen." 

Die Klägerin brachte vor: 

Sie sei bei der Unterfertigung des Übereinkommens durch den 
Beklagten irregeführt worden und bestreite daher die Giltigkeit. Be
klagter habe ihr erklärt, daß die Vertrags bestimmungen mit Einverständnis 
der Krankenkasse festgesetzt worden seien, und nur unter dieser V oraus
setzung habe die Klägerin unterschrieben. Nachträgliche Erkundigungen 
bei der Krankenkasse hätten jedoch ein negatives Resultat ergeben. 
Außerdem widerspreche die Bedingung zum Ersatze gebrochener Gegen
stände den Bestimmungen der §§ 78, 78 a und 78 b Gew. O. und sei daher 
ungiltig. Die Klägerin sehe daher die ganze Vereinbarung als ungiltig an 
und beanspruche daher auch die gesetzliche Kündigungsfrist von 14 Tagen, 
die Beklagter nicht eingehalten habe. 

Der Beklagte bestritt, der Klägerin die Mitteilung gemacht zu haben, 
daß er im Einverständnisse mit der Krankenkasse die Bedingungen dos Über
einkommens festgesetzt habe, bestritt die behauptete Ungiltigkeit und 
beantragte die kostenpflichtige Abweisung des Klagebegehrens zur Gänze. 

Gründe: Gemäß § 82 Gew. O. ist die Festsetzung der Verhält
llisse z\vischell den selbständigen Gewerbetreibenden und ihren Hilfs
arbeitern innerhalb der durch die Gesetze gezogenen Grenzen Gegenstand 
freier t'bereinkunft. 

Das gegenständliche Übereinkol1lmen enthält nur B estil1lmungen 
über die Kündigung, die Pflicht zum Ersatze gebrochener Inventarstücke 
und über eine von der Klägerin bei Nichteinhaltung der Kündigungs
bestimmungen zu leistende Koventionalstrafe. 

Alle diese Bestimmungen sind gesetzlich zulässig (§ 77 Gew. O. 
und 1295 und 1336 a. b. G. B.) und stehen insbesondere auch bezüglich 
der Inventarhaftung, die ja im Hotel- und Gastwirtgewerbe allgemein 
üblich ist, den Bestimmungen der §§ 78, 78 a und 78 b Gew. O. nicht ent
gegen. Es kann daher aus den getroffenen Bestimmungen allein auf eine 
Ungiltigkeit des Übereinkommens nicht geschlossen werden. Daß eine 
Irreführung der Klägerin bei Abschluß des Vertrages erfolgt sei, hat das 
Gericht für ausgeschlossen erklärt und kann ihren diesfälligen Angaben schon 
aus deren innerer Unglaubviürdigkeit keinen Glauben beimessen, denn 
zur Vereinbanmg der getroffenen Bestimmungen war überhaupt das Ein
verständnis der Krankenkasse gar nicht notwendig, am allerwenigsten 
aber bezüglich der Kündigung und des Illventarersatzes. 
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Das Gewerbegericht hat daher uemäß § 272 Z P ° d' Ü" 
gewol

1
11en daß d' Kr . d' t> • • • le uerzeU

U
Ul1O' ~ , ' le . agerm, le übrigens weder zu einem Inventarer~atz~ 

~och zur Zahlung emer KOllvel1tiomüstrafe herano'ezoO'eIl wurde 01' 
orbehalt und aus freiem Willen die Urkunde Ul1t~1'scl~ri~ben habe. 111e 

d I
T Die von der Kläge1'in nngebotenen Beweise. dnß die FU'1ktl'olla"r"e 

er iTankenkas T dA'" _i', 
•. • 0"' T se \ 01~ em 'bschlusse des Ubereinkommens nicht ve1'-

(s§ta~~~t>tz ,;ren, e~schlenen bei dieser Sachlage vollkommen überflüssiu 

G 
.. " " 0), weshalb ohne deren Aufmhme das Klaf):ebe;"ehren t> 

allze nbzuwelsen war. ~ D zur 

Nr. 2153. 

I)~S. bloße Schweigen eines Gehilfen zum Antrage seines Meisters 
" el mir ist von heute an sofortige Kümligung", enthält noch keine 

Armahme des Antrages. 
EntscheiclunO" des Ge,Fe -b ' 't P .. b ' . ! egerlcn es mg vom 10. Dezember 1912, Cr. 18G2/12 

. Klager trat am 20. Ji![ai 1912 beim beklagten Bäckermeister 'euen 
elllleGn \h~lfocI:enlohn ,von 21 K und ohne Vernbredung einer KündiryunggQf~ist 
ase I e m ArbeIt. b "c 

"0' :bcm 4 .. De~er~ber 1912 erklärte mch der Arbeit der Beklagte dem 
Klnber. "Bel nm 1st von heute an sofortiO'e Kündio'l'nO"" l~Tl" d' ~ f k' A • b· '0 '''0' u(tO"er gnb 

"r",u eme ""ntwort und gmg nus der Llrbeit. t) 

Am 5. Dezember 1912 wurde Kläo'er vom Beklno'tel1 01111e I{" d; , ' IV d h r 1 " 0 ~ . un iO'UJlg 
.~1 .0 11e ge~etz lC,:en. Grund. entlassen. Seiner nuf Lohnentschädi~~nu 

fur dIe gesetzlIche Kundlgungsfnst gerichteten KInge wurde s t 30 t tg e g e b e n~ 
. Gr~nde: ynch § 77 Gew. 0, kann die g'esetzliche Kündio'unO"s-

f~Ist nur uu:rch emen nbweiehenden Vertrag der Pnrteien öouso'eschloss':n 
"\\ ertlen. Zu Jedem VertraO"e gehört nnch § 861 a b G B "b : b. . v 

Wille beider Teile. b • • • • u ere1l1stImmender 

b ., rDurch Gestä:ldnis beider Teile ist festgestellt, daß ursprünglich 
ezug ICh der KündIgungsfrist eine Vereinbarung nicht bestand und dnß 

am 4. Dezemb.er 1912 der Beklagte zum Kläo'er saote: .. Bei mir ist von 
heut~ nn sofortige Kündigung" und dnß Kläger")hiera~f nidhts erwiderte IIJld 
weggmg. • 

A I 
Diesdes bloße Schweigen des Klägers lmnn jedoch nicht nis eine 

nnn 11ne es 1'0111 BeklaO'te'l g' 1 t " . ,. . .... a' emac 1 ·en Antrages angesehen werden 
weIl der KInger sem Elllverständnis durch gar keine Handlung bekundet hat: 

Es knm deshnlb 30m 4. Dezember 1912 ein Vertrao' Üb"l" delI I(u" d' 
gungsnu~s hl ß . 1 t " v - ~ n 1-
K" d' C c ~u .. ~IC 1 zustande und blieb die ursprüngliche gesetzliche 

,un IgUl1g~Ll"lst III Geltung; da, Kläger 30m 5. Dezember 1912 01"1e I{" 
dWllng und oh G J i C ü un-

o . ne :irunCl ent assen wurde, war der Klage stnttzugebel1. 
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Kr. 2154. 

Oie einem Mitarbeiter gegenüber abgegebene Erklärung, die Arbeit 
an einem bestimmten Tage zu verlassen, gibt dem Arbeitgeber noch 

kein Recht zur Entlassung an diesem Tage. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Prag vom 3, Dezember 1912, Cr. 1866/12. 

Beim beklagten Selcher war Klägerin als Kassierin und ihr Gatte 

als Selchergeselle beschäftigt. 
NIJ.chdem der Beklagte am 23. November 1912 die Entwendung 

1'011 Fleisch im Werte von 14 K in seiner Werkstätte konstatiert hntte, 
ohne jedoch den Täter eruieren zu können, erklärte er bei der Lohnaus
zahlung 30m 24. Noyember 1912 zu seinen in der Werkstätte beschäftigten 
5 Gehilfen, er gebe ihnen samt dem Buchhalter eine 3tägige Kündigung, 
wenn sie jedoch dnmit nicht einverstanden sein sollten, werde er die Straf-

anzeige ersta Hen. 
Nur der Buchhnlter protestierte gleieh gegen diese Kündigung, 

während die 5 Gehilfen schweigend weggingen. 
Die Klägeril1, deren Gntte zu den gekündigten 5 Gehilfen gehört, 

ging so dann in die Küche des Beklagten und sagte daselb,st zur Köchin: 
"Wenn die nnderen nicht hier sein werden, werde ich nuch nicht bleiben, 

sondern mit ihnen weggehen." 

Der Beklngte, der mwhträglich yon dieser Äußerung erfuhr, entließ 
deshalb am 27. November 1912 die Klägerin. 

Die Klägerin, welche illfolge der am 15. I\ovember 1912 selbst 
gegebenen Kündigung erst am 30. November 1912 nustreten sollte, bean
sprucht Entschädigung für die restliehe Kündigungsfrist vom 27. November 

bis Novemb2r 1912 per 10 K 92 h. 

Der Klage wurde stattgegeben, u. Z\Y. nus folgenden Gründen. 

,Der Beklagte kann sich nicht dnrauf berufen, dö.ß die Auflösung 
des Arbeitsverhältnisses am 27. Noyember 1912 im Einverständnisse mit 
der Klägerin erfolgt sei, weil die Klägerill, wie festgestellt wurde, ihm 30m 
24. November einen diesbezüglichen Antrag nicht gestellt lmt und er des~ 
hnlb ihn nicht mmehmell konnte und auch nicht angenommen hat. 

In der am 24. November zur Köchin des Beklagten gemnchtfm 
Außerung der Klägerin knnn nur eine Androhung, die Arbeit 30m 27. No
vember zu verlnssen, erblickt werden, und dn diese Androhung nnch § 82 
Gew.O. noch keinen Entlassungsgrulld bildet, war es Pflicht des Beklagten, 
die Klägerin, die am 27. November von einBl11 Austritte nus der Arbeit nichts 
wissen wollte und bis zum 30. November zu nrbeiten bereit wnr, in Arbeit 

zu belassen. 
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NI'. 2155. 

Der Arbeiter ~ann. die Eintragung in das Arbeitsnuch, daß der Arbeit
geber mit semen Leistungen zufrieden war, nicht verlangen. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes 'Vien vom 14. Dezember 1912 C II 
1288/12. ' r. 

.. '. Die .Klag~ ~ines Tischlergehilfen auf Ausstellung eines ordnungs
maß.lgen, d.le ErKlarung, daß Bekl~gter mit den Leistungen des Klägers 
~ufneden war: enthaltenden Zeugmsses wurde aus nachstehenden Grün
aen abgewIesen. 

Na~!l § 8~_ d, Ge-:-. O. hat der Gewerbeinhaber nach ordnungsmäßi
gen~ Austntte dIe R~bnken des Arbeitsbuches auszufüllen und zu Uliter
fe:-tIgen .. Das Zeugms darf er nur insofern aufnehmen als es für den 
HIlfsa:'beIter günstig lautet. Nach § 81, Gew. 0., ist der' Gewerbeinhaber 
v~rpfhchtet, dem Hilfsarbeiter auf Verlangen über die Art und D . 
selller Bes h"ff . Z auel . . c a 19ung eIll eugnis auszustellen, welches auf Verlangen des 
Hl~sarbelters auch auf sein sittliches Verhalten rind den Wert seiner 
LeIstungen. al;szudehll~n ist, u~d ist der Inhalt dieses Zeugnisses über 
Ansuchen m aas ArbeItsbuch emzutragen. . 

.. Zus~mme:lgefaßt. ergibt sich daraus, daß der Hilfsarbeiter die 
~.uah~lkatIOn semer Lerstungen im Arbeitszeugnisse und, im Falle diese 
~Ullstrg lautet; deren ~ufnahme ins Arbeitsbuch verlangen kann daß 
~berH~er Ar~81tgeber eme ungünstige Qualifikation selbst auf Verl~'}O"en 

es Ilfsarb81ters ins Arbeitsbuch nicht aufnehmen darf. l 0 

• 0 I~l v~rliege~ld~n Falle hat. nun Kläger vom Beklagten verlangt, 
eI uolle Ihm lllS ~beItsbuch schreIben, daß Kläger zur Zufriedenheit des 
Beklagten gearbeItet hat. 

.. .Darü?er, ob Beklagter mit dem Kläger zufrieden war, kann als 
u,ber eI~en llll1eren Vorgang im ~eklagten naturgemäß nur dieser selbst 
e~1tscheIde.~. Ursachen zur UI:~ufnedenheit fand das Gericht ohne weiteres 
s~~lOn darw gegeben, .daß Klager ungemein schlecht' - fast gar nicht _ 
lI,ort .~nd da~.urc? dIe zu~' Ausführung der übertragenen Arbeiten not
wendIge Verstandlgung zinschen Kläger und Beklaoten außerordentli 1 
erschwert war. 0 Cl 

. .. ~a nun ~.ekl~gter mit dem Kläger nicht zufrieden war, daher die 
dI~sfalllge QualIfIkatIOn der Leistungen des. Klägers ungünstig hätte lauten 
musse~l, ha? Bekla~ter mit Recht die Aufnahme dieses Teiles des Arbeits
zeugmsses InS ArbeItsbuch verweigert. 

Es liegt daher dem Beklao·tell el'll S" " S' aumms 111l lllne des § 80 g 
Absatz 2 Gew. O. nicht zur L:st. 
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NI'. 2156. 

Ein ursprünglich auf einen Monat eingegangenes und auf einen 
weiteren Monat verlängertes Probedienstverhältnis kann während des 
zweiten Probemonates nicht jederzeit, sondern erst mit dessen 

Ahlauf gelöst werden. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 2. September 1912, Cr. VI 

,1498/12. 

Die Klage eines Handlungsgehilfen auf Zahlung der 6wöchentlichen 
Quartalskündigungsentschädigung im Betrage von 520 K wurde auf 
Gnmd des nachstehenden Sachverhaltes abgewiesen. 

Der Kläger ist von der beklagten Firma am 18. Jänner 1912 als 
Beamter mit 130 K nlonatsgehalt auf einen mit 1. Juli 1912 beginnenden 
Probe,lnonat aufgenommen worden. Dabei handelte für die beklagte Firma 
deren öffentlicher Gesellschafter A. G. Der Kläger trat am 1. Juli 1912 
seinen Dienst an. Am letzten Tage des Probemonats (31. Juli 1912) war 
A. G. auf Urlaub und wurde von seinem Cousin O. G. vertreten, der 
gleichfalls öffentlicher Gesellschafter der beklagten Firma ist. O. G. zahlte 
dem Kläger den Gehalt aus und sagte dem Kläger, er könne ihm, da der 
Chef abwesend sei, nicht sagen, ob er definitiv angestellt werde, er möge 
das Probeverhältllis noch auf einen weiteren :l'\1onat fortsetzen. Der Kläger 
war damit einverstanden. Am 10. August 1912 kam A. G. vom Urlaube 
zurück und entließ den Kläger am 19. August 1912, wobei er ihm den vollen 
Augustgehalt bezahlte. 

Der Kläger begehrt die Bezahlung des Gehaltes für die Monate 
September, Oktober, November, Dezember, denn er habe in die Verlän
gerung des Probeverhältnisses nur gewilligt, weil ihm sonst die Entlassung 
bevorgestanden ,väre. 

Die Beklagte beantragt die Abweisung der Klage. 

Gründe: Zunächst übersieht der Kläger, daß am 19. August 1912 
noch die 6wöchentIiche Kündigung zum 30. September 1912 im Sinne des 
§ 20 H. G. G. offen stand, daß er also keinesfalls den Gehalt für das vierte 
Quartal des Jahres begehren kann. 

Im § 19 H. G. G. ist bestimmt, daß jedes Dienstverhältnis, also 
auch ein probeweises, für eine bestimmte Zeit eingegangen werden kann 
und daß dann das Dienstverhältnis ohne Kündigung mit Ablauf dieser 
bestimmten Zeit endet. Für das probeweise Dienstverhältnis setzt § 19 
H. G. G. in seinem 2. Absatze die Ausnahme, daß ein solches Verhältnis 
während des ersten Monates jederzeit gelöst werden kann. Es ist demnach 
klar, daß bei einem 2monatlichen Probedienstverhältnisse, wie es im gegen
wärtigen Falle eintrifft, dcr Dienstnehmer höchstens den 2monatlichen 
Gehalt verlangen kann, und diesen hat Kläger auch bezogerl. Daß O. G., 

IX 
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we~:n er auch seine~ Cousin als Chef bezeichnete, berechtigt war, den 
Klager ~u entlass~n, Ihn ab~r auch für einen zweiten Monat aufzudingen, 
kann kemem ZweIfel unterIlegen, weil O. G. unoestrittenermaßen öffent
licher Gesellschafter der beklagten Firma ist und dazu mit der Vertretung 
des abwesenden A. G. betraut war. 

.. ~ enn aber der Kläger vermeint, daß er zur Verlängerung des Probe
ver.haltmsses gezwungen war, weil ihm sonst die Entlassung bevorstand, 
so Ist darauf zu erwidern, daß die Beklagte nach § 19 H. G. G. berechtigt 
\,:ar, den Kläger sofort zu entlassen und daß in der Ausübung dieses Rechtes 
em Zwang durch ungerechte Furcht im Sinne des § 870 a. b. G. B. niemals 
gelegen sein kann. Das Klagebegehren war daher abzuweisen. 

NI'.2157', 

Beiderseitiges Verschulden an der Auflösung des nach der Gewerbe
ordnung zu behandelnden Dienstverhältnisses. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Prag yom 27. Dezember 1912, Cr. I 935/12. 

Klägerin war bei der beklagten Firma in deren Kaffeehause als 
Köchin m~~ ~em Mon~tslohne von 42 K zur freien Kost und Wohnung und 
gegen 14taglge KündIglU1g beschäftigt. 

Am 17. Dezember 1912 bestellte der öffentliche Gesellschafter der 
Beklagten S. telephonisch in der Küche bei der Kassierin zum eiO'enen 
.Geb:·auc~e einen gespritzten Wein, erhielt ihn jedoch nicht, ging d:Shalb 
III dIe Kucheund, als er dort von der Kassierin erfuhr, daß von den in der 
Küche beschäftigten 9 Dienstmädchen keine den Wein zubereiten wollte 
erklärte er: "So ein Gesindel war hier noch nicht beisammen." ' 

Nach dem Weggehen des S. sagte die Klägerin: "Wer selbst keine 
Ehre hat, kann sie einem anderen nicht geben." 

Als dies S. am nächsten Tage erfuhr, ließ er die Kläo'erin rufen und 
beschimpfte sie gröblich.' '" 

Die Klägerin behauptet, S. habe sie hiebei sofort aus der Arbeit· 
entlassen, während S. behauptet, er habe der KläO'erin zum 1. Jänner 
gekündigt, sie habe jedoch die Arbeit sofort verlas;en. 

Der auf Entschädigung für die 14tägige Kündigungsfrist erhobenen 
Klage wurde bloß bezüglich der Hälfte stattgegeben. 

. .~r~nde: Durch Geständnis beider Teile wurde festgestellt, daß 
?le Klagerm ~m 17. Dezember 1912 sich einer groben Ehrenbeleidigung 
Ihres Gewerbemhabers schuldig gemacht hat und daß auch S. als Gewerbe
inhaber am 18. Dezember 1912 die Klägerin gröblich beleidigt hat. 

. Hieraus folgt, daß die Beklagte zwar nach § 82 lit. g. Gew. O. zur 
sofortIgen Entlassung der Klägerin berechtigt war, jedoch kein Recht hatte, 
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die Klägerin auch gröblich zu beleidigen, was für sie einen Austrittsgrund 
schaffte; ES tragen sonach beide Teile an der Auflösung des Arbeitsverhält
nisses ein gleiches Verschulden. Es wurde deshalb gemäß § 1304 a. b. G. B. 
und nach Analogie des § 32 H. G. G. der Klägerin nur die Hälfte der ihr 
nach § 84 Gew. O. gebührenden Entschädigungssumme zuerkannt . 

Nr.2158. 

Auch durch stillschweigende Vereinbarung kann von den Bestimmungen 
eines Kollektivvertrages abgewichen werden. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Frag vom 15. Oktober 1912, Cr. I 744/ J 2 
und des Landes- als Berufungsgerichtes Prag yom 30. November 1912, 

Cg. II 26/12. 

Klägerin trat am 28. Mai 1912 in das Gast- und Schankgeschäft 
des Beklagten als Kellnerin mit der Vereinbarung ein, daß Klägerin nur 
die Kost aber keinen Lohn beziehen werde und daß Kündigungsausschluß 
zu gelten habe. 

Am 3. Oktober 1912 wurde Klägerin vom Beklagten ohne Kündigung 
entlassen. Unter Berufung auf den nachträglich zwischen der Genossen
schaft und der Gehilfenversammlung zustande gekommenen und am 
24. Juni 1912 genehmigten Kollektivvertrag, in dem der Lohn einer Kellnerin 
mit 20 K monatlich und der Wohnungsbeitrag mit 10 K monatlich fest
gesetzt vmrde, beansprucht sie für die ganze Arbeitszeit vom 28. :Mai 
bis 3. Oktober 1912 Ersatz dieser Beträge per 20 Kund 10 K monatlich, 
so nach im g,wzen 126 K. 

Das Gewerbegericht hat di~ Klage aus folgenden Gründen ab
gewiesen: 

Es ist allerdings richtig, daß durch den in ordnungsmäßiger Weise 
zustande gekommenen und von der politischen Landesbehörde genehmigten 
Kollektivvertrag die abweichenden Bestimmungen des am 28. Mai 1912 
zwischen den Parteien abgeschlossenen Arbeitsvertrages aufgehoben wurden 
und daß Klägerin nach dem Kollektivvertrage vom Beklagten einen Lohn 
von 20 K und einen Wohnungsbeitrag von 10 K monatlich zu bekommen 
hatte. 

Allein durch Zeugenaussagen wurde festgestellt, daß, als im Juni 
1912 eine Ausfertigung des obigen Kollektivvertrages in dem Schanklokal 
des Beklagten einlangte und ein Zeuge diesen Vertrag laut vorlas, die 
Klägerin in Gegenwart des Beklagten erklärt hat: "Ich möchte gerne wissen, 
welcher Gastwirt nach diesem Vertrage zahlen kann." Weiters. vmrde 
durch Geständnis bei der Teile festgestellt, daß Klägerin nie vom Beklagten 
einen Lohn oder Wohnungsbeitrag verlangt und erhalten hat. 
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Durch diese festgestellten Handlungen haben die Parteien O'emäß 
§.863 a. ~. G. B: ihren Wi~en deutlich zu erkennen gegeben dahi;, daß 
SIe den I,,-ollektJvvertrag lllcht halten, sondern das Arbeitsverhältnis nach 
dem früheren Vertrage vom 28. :lYIai 1912 fortsetzen werden. Die Parteien 
haben sona~h stillsch'weigeud einen ueuen Vertrag abgeschlossen, dessen 
Inhalt dem ursprünglichen Arbeitsyertrage gleichkommt. 

r :;:ac11 § 114 b Absatz 4 Gel'\". O. haben die Bestimmungen eines 
I,,-ollektIvvertrages für die Parteien nur in dem Falle rechtsverbindliche 
Geltung, wenn diese nicht im Wege des Vertrages oder derArbeitsordnul1o
a?weichel1~e V ereinb~rungel1 geü:offen ~aben. Da für die Abschließun~' 
~mes ArbeItsvertrages lln Gesetze eme bestImmte Form nicht vorgeschrieben 
1st, kann dem obigen stillschyreigend abgeschlossenen VertraO'e nach § 883 
a. b. G. B. Giltigkeit nicht abgesprochen werden woraus folO't daßKläO'erin 

• 1 f d' '" , ." SIcn au en KollektIvvertrag nicht berufen kann. 

. Da~ Landes- als Berufungsgericht in Prag hat das gewerbegericht-
hche UrteIl bestätigt. 

NI'. 2159. 

Ein Arbeiter, der während des Aussetzens bei einem anderen 
gewerblichen Unternehmer Arbeit verrichtet, steht zu diesem nicht 

im Verhältnisse eines gewerblichen Hilfsarbeiters. 

Entscheidu!lg des Gewerbe?erichtes Prag vom 26. Februar 1913, Cr. III 187/13 
une! des Landesgenchtes Prag yom 19. März 1913, R. II 64/13. 

Die Näherin R. P. war bei der Schneidermeisterin T. F. in reO'e1-
mäßiger Beschäftigung. In der Zeit vom 10. Dezember bis 22. Dezember 
1912 wurde wegen Arbeitsmangel ausgesetzt. 

In eben dieser Zeit, vom 10. Dezember bis 22. Dezember 1912 hat 
R. P. Arbeit von der Schneiderin liL G. angenommen und beansprucht 
von letzterer für diese Zeit Arbeitslohn per 17 K. 

. Die Klage wurde wegen sachlich81: Unzuständig'keit des Gewerbe
genchtes zurückgewiesen. 

Gründe: Klägerin R. P., die bei der Schneidermeisterin T. F. in 
regelmäßiger Beschäftigung stand, bleibt in dieser Beschäftio'ung auch 
durc~ die J?aue,r des Aussetzens mit der Arbeit, u. zw. so lan;e, bis das 
ArbeItsverhaltms ordnungsmäßig gelöst ist. 

Hat nun Iüägeril1 während der Dauer des Allssetzens Arbeit von 
einer anderen gewerblichen Unternehmerill angenommen, kann sie im 
Verhältnisse zu dieser weder Il,ls Hilfsarbeiterin im Sinne des § 73 Gew. O. 
noch als Arbeiterin~ im Sinne des § 5 lit. b des Gewerbegerichtsg'esetzes 
angesehen werden. Es handelt sich demnach um keine gewerbliche Rechts-
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streitigkeit im Sinne des § 1 des zitierten Gesetzes, weshalb die Klage 
nach § 23 desselben Gesetzes wegen sachlicher Unzuständigkeit des Ge
werbegerichtes zurückzuweisen war. 

Dieser Beschluß wurde durch den Beschluß des Landesgerichtes Prag 
vom 19 . .l'vIärz 1913, R II 64/13 aus denselben Gründen bestätigt. 

Nr.2160. 
Der Handlungsgehilfe kann sich nicht damit entschuldigen, daß er 
den ihm vorgelegten schriftlichen Dienstvertrag nicht gelesen habe. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 5. November 1912, Cr. VII 
1621/12. 

Die Klage eines Handlungsgehilfen (Kontrollors bei einer Brot
fa,brik) auf Zahlung der Entschädigung für die 6wöchentHche Quartals
kündigung im Betrage von 426 K 25 h wurde auf Grund des nachstehenden 
Sachverhaltes abgewiesen. 

Kho'er ist nach Inhalt der Klage bei der Beklagten am 14. Oktober 
1912 als Kontrollor mit einem Monatsgehalte von 180 Keingetreten 
und hat am selben Tage nachmittags eine:! vom Buchhalter IVL vorgelegten 
Vertrao' unterschrieben, ohne ihn gelesen zu haben. Am 17. Oktober 1912 
sei er ~hne Grund entlassen worden; er habe sich, da über die Kündigung 
nichts vereinbart war, auf die Quartalskündigung berufen und erst in 
diesem Momente erfahren, daß nach dem von ihm unterschriebenen Ver
traO'e eine Imonatliche Probezeit vereinbart war. Der Buchhalter M. 
habe ihn auf die Vel'tragsbestimmung einer Imonatlichen Probezeit nicht 
aufmerksam gemacht. 

Kläger verlangt Entschädigung an Gehalt für die Zeit vom 18. Ok
tober bis 31. Dezember 1912 entsprechend dem vereinbarten Monatsgehalte 
p:1' 180 K mit dem Betrage von 426 K 25 h. 

Die BeldaO'te führt an. sie habe den Kläger nach Inhalt des schrift
lichen VertraO'es "vom 14. Oktober 1912 nicht als Kontrollor, sondern als 
3Iitfahrer aufgenommen und ist nach Absatz 5 dieses Ve:trages. eine 
Imonatliche Probezeit vereinbart worden. Kläger habe selllen DIenst 
um 3 Uhr früh angetreten,. und als er zirka 2 Uhr nachmitta!?s von s,einer 
Dienstfahrt zurückkam, wurde ihm der schriftliche Vertrag WIe allen Ihren 
Angestellten zur Unterfertigung vorgelegt und hat Kläger den Vertrag zu 
sich genommen. ,. 

Gründe: Im vorliegenden Streitfalle wurde ein schriftlicher 
Dienstvertrao' errichtet und ist auf etwaige diesem Dienstvertrage voraus
gegangene mÜndliche Besprechungen gemäß § 887 a. b. G. B. und gemäß 
§ 42 H. G. G. kein Bedacht zu nehmen. 
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Wenn Kläger den Dienstvertrag unterschrieben hat ohne diesen 
ge.lesen zu haben, so hat er durch seine Unterschrift sein Einverständnis 
mIt den .~on de.r Beklagten vorgelegten Vertrags bestimmungen , ohne in 
d.eren Prufung em~ugehen, bekundet und kann sich nachträglich nicht auf 
eme Unachtsamke:t berufen,. ~nterschrieben zu haben, ohne gelesen zu 
h~ben. Da nach dIesem als gütIg befundenen Dienstvertrage die Beklaote 
Hut ~er Entlassung am 17. Oktober von dem ihr vertragsmäßig und ~e
setzlIch eingeräumten Rechte Gebrauch gemacht hat, wurde das Kla~e-
begehren abgewiesen. " 

NI'. 2161. 

Stillschweigende Annahme einer Kündigung des Arbeitsverhältnisses. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes in Prag vom 3. Dezember 1912, Cr. 1869/12. 

• 1 Der beklagte Sel?herrneister konstatierte arn 23. November 1912 
dIe Entwendung von FleIsch und Selchware im Werte von 14 K . 
W k t

"tt h . aus sell1er 
er sa e, 0 ne Jedoch den Täter eruieren zu können. 

De~h~lb e:klärte er bei der Loh.nauszahlung am 24. November 1912 
zu .. de~ ber Ihm 111 der Werkstätte gegen festen Lohn und geO'en 11tag" 0" 

Kundigung beschäftigten 5 Gehilfen: "Ige 

. ,.:I~r wis~et, .,yas geschehen ist, ich gebe Euch sowie dem Buchhalter 
el.ne 3taglge ~undlgUl:g,. wenn ihr damit nicht zufrieden seid, werde ich 
dIe Sache ber der PolizeI anzeigen." 
. Nur der anwesende Buchhalter protestierte gleich gegen diese Kündi-

gUl:g, we~?he vom .Be!dagt~n bezüglich seiner Person auch zurückgenommen 
wUlde, wahrend dIe b GehIlfen schweigend sich entfernten. 

. Nach Ablauf dieser Frist wurden am 27. November 1912 diese 
GehIlfen entlassen. . 

. E~ner v~.n i~ll1en b~ansprucht vom Beklagten Entschädigung für 
dIe restl~che Kundlgungsfnst von 11 Tagen im Betrage von 69 K 63 h. 

Dle.Klage :wurde jedoch mit folgender Begründung abgewiesen: 
Es 1st zwar richtig, daß der Klag" er nach § 77 Gew 0 a f . 14t'" K" . . . u eme 

0'. ~Ig~ undIg~ng Anspruch hatte. Es ist auch richtig, daß die Kündi-
:;ung e.mes Ar~erts."ertrages nur eine einseitige Erklärung einer Partei 
uber dIe beabsI?htIgte Auflösung des Arbeitsverhältnisses ist und daher 
der Annahme seitens der anderen Partei nicht bedarf. 

Allein, wir~. e~ne Kündigung von der Gegenpartei angenommen. 
d.ann entste~t bezughch der AuflöSUlJg des Dienstverhältnisses eine V er~ 
ell1barung, dIe nachträglich nicht einseitig abgeändert vi'erden kann. 

". Es entsteht daher im vorliegenden Falle nur die Frage, ob der 
Kl~er am 24. :No:'ember die 3tägige Kündigung angenommen hat. Da 
UeI Beklagte bel dIeser Kündigung seine Gehilfen, wie festgestellt wurde, 
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zu einer Äußerung darüber, ob sie mit der gekürzten Kündigungsfrist 
zufrieden sind, geradezu aufgefordert hat, war es ihre Pflicht, sich sofort 
zu äußern, wie es der Buchhalter tat. 

Ihr Schweigen muß demnach nach § 863 a. b. G; B. als eine still
schweigende Annahme der Kündigung angesehen werden. 

Nr.2162. 

Der Entlassungsgrund kann nicht mehr geltend g~mach~ werden, wen~ 
der Arbeitgeber trotz dessen Kenntnis dem Arbeiter eme neue Arbeit 

zuweist. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes in Prag vom 27. Dezember 1912, Cr. I 

941/12. 

Kläger A, der bei der beklagten Aktiengesellschaft B in deren 
Kunstmühle gegen einen Taglohn von 4 K und gegen 8tägige Kündigung 
beschäftigt war, erhielt bei der Lohnauszahlung am 20. Dezember 1912 

die Kündigung. 
Unmittelbar nach der Kündigung hat Kläger den Magazineur 

der Beklagten C gröblich beschimpft. C meldete dies am nächsten Tage früh 
dem zur Aufnahme und Entlassung berechtigten Beamten D, welcher den 
Kläger nicht entließ, sondern ihn aus dem Magazine in die Kohlenabteilung 

versetzte. 
In dieser Abteilung hat Kläger am 21. Dezember 1912 bis Abends 

und am Montag den 23. Dezember bis 9 Uhr vormittags gearbeitet, wo er 
über Andringen des C vom D wegen der am 20. Dezember 1912 verübten 
groben .,Ehrenbeleidigung des C entlassen wurde. 

Der auf Ersatz für die restliche Kündigungsfrist erhobenen Klag e 

des A Ivurde stattgegeben. 
Gründe: Nach dem ersten Absatze des § 82 Gew. O. muß die 

Entlassung sofort erfolgen, sobald der Entlassungsgrund zur Kenntnis 
des Arbeitgebers gelangt. 

Weil, wie festgestellt wurde, zur Aufnahme und Entlassung der 
Arbeiter bei der Beldagten deren Beamte D ermächtigt ist und dieser vom 
Entlassungsgrunde am 21. Dezember 1912 früh Kenntnis erlangt hat, 
war es dessen Recht, den Kläger gleich zu entlassen. D hat jedoch den 
Kläger nicht nur nicht entlassen, sondern ihn in eine andere .t:bteilung 
versetzt und hiedurch offenbar zu erkennen gegeben, daß er Ihm den 
Entlassungsgrund nachsehe und ihn bis zum Schlusse der Kündigungs
frist in Arbeit belassen werde. 

Die Beklagte WaJ: demnach nachträglich zu einer Entlassung wegen 
desselben Grundes nicht mehr berechtigt. 
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NI'. 2163. 

Wiederholte fruchtlose Beanständung eines in einem Nahrungs
gewerbe angestellten Hilfsarbeiters wegen Unreinlichkeit berechtigt 

zu dessen Entlassung. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes ,nen yom 8. Juli 1912, Cr. UI 1394/12. 

.?~e Kla~'e eines Zuckerbäc~ergehilfen auf Zahlung einer Kündigungs
entschadlgung Im Betrage von 40 K 80 h wurde auf Grund nachstehenden 
Sachverhalts abgewiesen. 

Der Kläger war bei der beklagten Firma durch 4 Woehen bis 
28. Juni 1912 mittags als Gehilfe mit einem Wochenlohn von 32 K in 
Arbeit gestanden und hatten beide Teile gegenseitig eine lwöehentliche. 
nur an einem Dienstage zulässige Kündigung schriftlieh vereinbart. ' 

Am 28. Juni 1912 mittags wurde der Kläger ohne vorherige Kündi
gung plötzlich entlassen. 

b 
Der Kl~ger bezeichnete die sofortige Entlassung als grundlos und 

ea~tragte n1lt Rücksic~lt auf die bestandene Vereinbarung die Ver
urteIlung der beklagtn Fmna zur Zahlung einer 101/

2 
tägigen Kündigungs

entschädigung von 45 K 80 h. 

. ..Die. ~eklagte Firl11~ beantragte die Abweisung des Klagebegehrens 
n1lt RuckslCllt auf § 82, ht. f Gew. O. und brachte vor: 

Der Kläger sei von der Gesellschafterin Frau A. Sch. wiederholt 
ermahnt worden, sich in seiner Person reinlicher zu halten, ohne dies zu 
befolg~n. Am 28. Juni 1912 erhielt Kläger von Frau A. Sch. den Auftrag' 
verschIedene Strudel zu machen, was er mit den IIV orten: "Ich mache was 
ich will, Sie gnädiges Frauenzimmer!" verweigerte. Hierauf erfolgte dessen 
En tlassung. 

Kläger gab l1ur zu, wegen seiner L'nreinlichkeit beanständet worden 
zu sein und bestritt die Arbeitsverweigerung. Im Be~\Yeisverfahren be
st.ätigte aber die Zeugin A. H. vollinhaltlich die Angaben der beklagten 
FIrma. 

. Gründe: Schon der von dem Kläger zugegebene Umstand, daß er 
w~eder~olt .weg·en seü:er Un~'einlichkeit fruchtlos verwarnt wurde, begründet 
mIt RucksICht auf dIe geWIß notwendige Reinlichkeit bei Erzeug'ung von 
Lebens- ~nd Genußmitteln den Entlassungsgrund nach § 82 lit. f Gew. O. 
Das Gel'lcht mußte aber außerdem auf Grund der Zeugenaussage gemäß 
§ 272 Z. P. O. als festgestellt annehmen, daß Kläger am El1tlassun<Ysta

a
e 

grundlos ~ie Ausführu:lg einer ihm aufgetragenen Arbeit verweigert~, 
wodurch dIe beklagte FIrma abermals nach §82, Iit. f. Gew. O. berechtigt 
war, den Kläger sofort zu entlassen. 

Es war demnach das unbegründete Klagebegelll'en abzuweisen. 
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NI'. 2164. 

Die Weigel'l.mg, behu~~ Fertigstellung dringlicher ~rbeiten. währen~ 
der Kündigungszeit Uberstunden zu machen, b!ldet. emen Ent 

lassungsgrund. 
Entscheidnng des Gewerbegerichtes Wien Yüm 6. September 1912, Cr. II 905/1:2. 

Die Klage einer Hilfsarbeiterin auf Zahlung der ~4tägigen Kündi
gungsentschädigung im Betrage von 24 K wurde abgeWIesen. 

Unbestritten ist, daß die Klägerin am 19. Juni 1912 bei der beklagten 
Unternehmung als Hilfsarbeiterin l1:it einem IY ochenlohne von 16 K Ull~ 
14tägiger Kündigung in die Arbeit emgetreten Ist und am 21. August 1912 
entlassen wurde. 

Die Klägerin behauptet, daß sie, obwohl ihr am 17. August 1912 
gekündigt wurde, schon am 21. August 1912 grundlos entlassen 
worden sei. 

Die beklagte Unternehmung führte ~n, daß di~ Kläg.eril1. ve:
pflichtet war, an einem l\fittwoch .. an der Fertigstellung emer .~~Itung, ~Ie 
b· "t stel18 7 Uhr abends zur Ubergabe zu gelangen hat, tatIg zu sem, IS spa e ., . .. b . RIf b' 
und daß sie diese ihr obliegende ArbeIt eb~uso WIe dIe u ngen I sar eI-
teriunen bisher stets ohne Widerspruch geleIstet habe. 

Am 21. August 1912 nachmittags verweig.erte Kl.äge~in diese Arbeit 
und entfernte sich in Begleitung mehrerer IiIlfsarbeItenl1l1el1 aus dem 
G Schäfte obwohl ihr unter Androhung der Entlassung der Auftrag gegeben 

e , . t II 
worden wal'. die Zeitung wie gewöhnlich fertIgzus e en. 

Die Klägerin gibt diese Behauptung der Bekla?teI~ als tat~äch~ich 
richtig zu, behau~~et jedoch, daß sie während der KundlgungszeIt lUcht 
verpflichtet war, Uberstunden zu machen. 

Entscheidungsgründe : Das fachm~nnisch .be~etzte Ge~icht 
hat auf Grund des tatsächlichen Vorbringens belder S~reItte:le ~ls enVlese.n 

daß die Kläirerin am 21 Auo'ust 1912 eme dnnghche ArbeIt angenommen, ~ " .." .. Uhr b d 
nämlich das FertigstelIen einer Zeitung, welch~ spatestens 7 a en s 
übergeben werden sollte, eine Arbeit, die sie bIsher stets anstandslos ge
macht hat, verweigert und das Geschäft der belda~ten Unternehmung 
verlassen hat, obwohl ihr die Fertigstellung der ArbeIt unter Androhung 
der Entlassung aufgetragen worden wal'. 

Das Gericht erblickt in diesem Verhalten der Klägerin .,ßin unbe
fuotes Verlassen der Arbeit im Sinne des § 82 lit. f., Gew. 0 ... un~ hat de.n 
St~ndpullkt der Klägerin, welche m.eint, währe~d d~r KundIgungsz~Jt 
Überstunden zu machen nicht verpflIchtet zu sem, mcht als berechtIgt 
anerkannt. 
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NI'. 2165. 

Die wiederholte Weigerung, Überstunden, die im Kollektivvertrage 
vorgesehen sind, zu machen, begründet die Entlassung. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes 'Vien vom 26. Oktober 1912, Cr. TI 1106/12. 

Die Klage einer Hilfsarbeiterin auf Zahlung einer 14tägigen Kündi
gungsentschädigung v\'urde abgewiesen. 

~s ist beiderseits .unbestritten, daß die Klägerin am 20. August 
1912 beI der beklagten FITma als Hilfsarbeiterin mit einem Wochenlohne 
von 17 Kund 14tägiger Kündigung in die Arbeit eingetreten, bis 18. Ok
tobe:; 1912 im Betriebe der beklagten Firma beschäftigt gewesen ist und 
an diesem Tage von der beklagten Firma entlassen wurde. 

Die Klägerin behauptet, daß ihre Entlassung eine grundlose war 
~nd verlangt daher von der beklagten Firma als Entschädigung für die 
Ihr gebührende Kündigung den Betrag von 36 K 83 h. 

Die beklagte Firma bestreitet die Berechtigung der KlaO'e indem 
. h " , sIe nac stehende Einwendungen vorbringt: 

Die Entlassung der Klägerin war gerechtfertigt. Die Klägerin hat 
schon 2 ~age vor ihrer Entlassung sich geweigert, Überstunden zu machen, 
obwohl SIe laut Kollektivvertrag hiezu verpflichtet war. 

Am 18. Oktober hat sich Klägerin abermals geweigert, lJberstunden 
zu machen. Als sie vom öffentlichen Gesellschafter der beklao·ten Firma 
aufgefordert wurde, Uberstunden zu machen, erklärte sie. sie "habe keine 
Zeit dazu. Hierauf "wurde sie entlassen. . 

Klägerin gibt dies mit dem Bemerken zu, daß damals von ihr ver-
langt wurde, bis 10 Uhr abends Uberstunden zu machen. " 

Bei der Streitverhandlung behauptet die Klägerin, daß sie sich 
~amals aus dem Grunde geweigert hat, Überstunden zu machen, weil 
Ihre l\iutter kr~nk" war und sie zu ihr nach Hause gehen mußte. Klägerin 
bemerkt, daß . Ihre. Mutter schon längere Zeit leidend sei, und gibt zu, 
dem GewerbeInhaber von der Krankheit ihrer Mutter nichts gesagt zu 
haben. 

. I?ie Beklagte b~mer~t noch, sie hätte von der Klägerin nur verlangt, 
daß SIe Uberstunden bIS 8 Uhr abeuds m3-che, wozu sie laut Kollektivvertrag 
verpflichtet war. 

Entscheidungsgründe: Das Gericht hat mit Rücksicht auf 
d!e in~lerhalb 3 .. Tagen zweimal erfolgte Weigerung der Klägerin, ihrer 
\ erpfhchtung, Uberstunden zu machen, nachzukommen und in der Er
wägung, daß die Klägerin dem Gewerbeinhaber gegenüber am 18. Oktober 
1912 den Grund i~rer Weig'erung, Überstunden zu machen, nicht ange
geben, sondern emfach erklärt hat, sie habe keine Zeit dazubleiben , 
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endlich in Betracht des ümstandes, daß die von der Klägerin bei der Ver
handlung behauptete Krankheit ihrer Mutter, die ihr Weggehen von der 
Arbeit rechtfertigen soll, in keiner Weise nachgewiesen erscheint, den 
gesetzlichen Entlassungsgrund de" § 82, lit. f), Gew. O. als gegeben angesehen. 

NI'. 2166. 

Zur Frage der Entlohnung eines Baupoliers für Überstunden. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 29. Oktober 1912, Cr. V 1356/12. 

Die Klage eines Baupoliers auf Bezahlung des Betrages von 49 K 72 h 
für geleistete Uberstul1den wurde abgewiesen. 

Kläger stand vom 10. Juni bis 3. August 1912 beim Beklagten als 
Polier mit 50 K Wochenlohn in Arbeit. Eine bestimmte tägliche Arbeitszeit 
wurde nicht vereinbart. In dieser Zeit kam es öfter vor, daß Kläger von 
6 Uhr früh bis 1/e8 Uhr abends arbeitete. Die Arbeit über 1/28 Uhr abends 
hinaus wurde ihm separat bezahlt. 

Separate Zahlung der Zeit von 6 bis 7 Uhr früh und von 6 bis 1/28 Uhr 
abends hat Kläger bei den regelmäßigen Lohnauszahlungen nie verlangt. 

Kläger behauptet nun, daß die im Wochenlohne bezahlte Arbeits
zeit nur von 7 Uhr früh bis 6 Uhr abends dauere, daß er im ganzen 21mal 
yon 6 Uhr früh bis 1/e8 Uhr abends gearbeitet habe, daher fül' 21 Tage 
den Lohn für je 3 Überstunden von je 1 K zu fordern habe, zusammen 
63 K, daß er außerdem einmal von 1/28 Uhr bis 1/210 Uhr abends gearbeitet 
habe. wofür er nichts bezahlt erhielt und 5 K anspricht, und beantragt 
dahe~ Verurteilung des Beklagten zur Zahlung von 68 K, welchen Anspruch 
er bei der Verhandlung auf 521/ 2 Überstunden a 88 h mit 46 K 20 hund 
2 Nachtstunden a l"K 72 h = 3 K 52 h, in Summa auf 49 K 72 h restringiert. 

"Daß ihm die fragliche Nachtarbeit nicht aufgetragen wurde, gibt 
Kläger zu. 

Beklagter beantragt Abweisullg des Klagebegehrens, weil mit dem 
Kläger eine bestimmte Arbeitszeit nicht vereinbart war und er, als im 
'Wochenlohne stehend, da er auch für Feiertage und Regentage bezahlt 
wird, auf Überstundenentlohnung keinen Anspruch habe. Die Nacht
arbeit sei nicht dem Kläger, sondern anderen Personen aufgetragen worden, 
denen Kläger freiwillig Gesellschaft geleistet habe. 

Zeuge F. H. gab an, es sei öfter vorgekommen, daß Kläger bis 
\'210 Uhr gearbeitet habe, er sei dafür auch bezahlt worden. Nur einmal 
habe er dafür keine Bezahlung bekommen, "weil ihm diese A.rbeit nicht 
angeschafft wurde. 
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Entscheidungsgründe : Das sachverständig besetzte Gericht 
v,ar der Ansicht, daß ein Polier schon seiner Stellung nach Anord
nungen zu treffen hat, die ein längeres Verweilen auf dem Arbeitsplatze 
über die für die gewerblichen Hilfsarbeiter bestimmte Zeit hinaus er
fordern. 

Die hierauf verwendete Zeit kann deshalb, wenn es sich nicht mn 
ganz ungewöhnliche Leistungen handelt, nicht als Dllerstundenarbeit 
<1ngesprochen werden, sondern muß als 1m vVochenlohne mitbezahlt ange
sehen werden. 

Dies gilt nach Ansicht des Gerichtes für die Zeit vor 7 Uhr früh 
w:d bis. 1/,8 Uhr abends und zeigt auch der Umstand, daß Kläger nach 
semer eIgenen Angabe für diese Zeit eine Entlohnung bei den regelmäßigen 
Lohnauszahlullgen nie angesprochen hat. 

Was die einmalige Arbeit bis 1/210 Uhr abends betrifft, ~\Yäre diese 
Arbeitsleistung nach der Überzeuguno' des Gerichtes dem KläO'er in Hin-. b b 

blick auf § 1152 a. b. G. B. als eine ungewöhnliche ;'\.rbeitsleistung aller-
dings separat zu entlohnen, wenn Kläger hiezu Auftrag erhalten hätte. 

Auf Grund der beeidetell Zeugenaussage des F. H. und der Angaben 
des Klägers mußte jedoch das Gericht als erwiesen annehmen, daß ein 
solcher Auftrag nicht erfolgt ist. Das Klagebegehren war daher zur Gänze 
rus unbegründet a,bzuweisen. 

NI'. 2161. 

Es liegt kein Entlassungsgrund vor, wenn ein gewerblicher Dienst
bote in einer dienstfreien Zeit einmal ohne Erlaubnis des Dienstherrn 
über die Nacht ausbleibt. Dienstbote oder gewerblicher Hilfsarbeiter? 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Prag vom 12. lIlärz 1913, Cr. I 177/l3. 

Klägerin, die seit dem 1. Dezember 1912 im Kaffeehause des Be
klagten als Köchin gegen einen MOllatslohl1 von 30 K zur freien Kost und 
Wohnung und gegen 14tägige Kündigung beschäftigt war, hatte am Sonn
tag den 2. Jlrlärz 1913 von 6 Uhr abends bis 6 Uhr früh dienstfrei, blieb 
damals ohne Erlaubnis des Dienstherrn über die Nacht aus, meldete sich 
am 3. März 1913 früh krank und wurde, wiewohl sie vom Krankenkassa
arzte als arbeitsunfähig erkannt wurde, vom Beklagten am 4. März 1913 
auf Grund der Bestimmung des § 27, ad 9, der Dienstbotenordllung für 
Böhmen deshalb ohne Kündigung entlassen, ~weil sie olme seine Erlaubnis 
über Nacht ausgeblieben ist. 

Ihrer auf Ersatz für die Kündigungsfrist erhobene Klage hat das 
Gewerbegericht mit folgender Begrün dung sta ttgege b 8n: 

Aus dem Umstande, daß Klägerill als Köchin für das Kaffeehaus 
des Beklagten aufgenommen wurde und auch während der ganzen Dienst-
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zeit fast ausschließlich Arbeiten für die Kaffeehausküche, so nach gewerb
liche Arbeiten verrichtet hat und daß sie vom Beklagten auch bei der 
besonderen Krankenkasse für das gewerbliche Personal der Gast- und 
Schankwirte angemeldet wurde, ergibt sich, daß Klägerin ~ beim Beklagtem 
nicht als Dienstbote zur Leistung von häuslichen Arbeiten, sondern als 
gewerbliche L!\ubeiterin im Sinne des § 73 Gew. O. beschäftigt war und 
daß bezüglich des Dienstverhältnisses z~\Yischen Klägerin und Beklagtem 
nicht die Dienstbotel1ordnung, sondern nur die Ge\',erbeordnung gilt. 
Die Auflösung des Dienstverhältnisses ist daher nur nach § 82 Gew. O. 
zu beurteilen. 

Da Klägerin laut Arbeitsvertrages beim Beklagten gewohnt hat, 
war sie allerdings dessen Hausordnung unterworfen und hätte laut dieser 
Hausordnung ohne Erlaubnis des Dienstherrn nicht über die Nacht aus
bleiben sollen. 

Allein dieser Umstand kann als Entlassungsgrund nicht angenommen 
werden, weil § 82 Gew. O. ihn als solchen nicht anführt. In dieser Tat
sache kann man nur eine Pflichtenvernachlässigung erblicken, die jedoch, 
da es zum erstenmale geschah, nicht als beharrlich im Sinne des §82, lit. f, 

Gew. O. bezeichnet werden kann. 

NI'. 2168. 

Der bei einem Bauunternehmer bedienstete "Gerüster" ist ver
pflichtet, sich auch als Arbeiter beim Kanalgr:aben verwenden 1lI 

lassen. 

Entscheidung del Gewerbegcriehtes Wien vom 19. Dezember 1912, Cr. Y 
1509/12. 

Die Klage eines Hilfsarbeiters auf Zahlung einer 14tägigen Kündi
gungsentschädigung im Betrage von 68 K 16 h wurde auf Grund des 
nachstehenden Sachverhaltes ab g e wi e sen. 

Kläger stand beim Beklagten als Gerüster mit 48 h Stundenlohn 
und 71 wöchentlichen Arbeitsstunden ohne Vereinbarung über die Kündi
gung in Arbeit. 

Am 20. November 1912 wurde dem Kläger vom Hauptgerüster 
aufgetragen, an einem unter der Straßenbahntrasse anzulegenden Kanal 
zu graben, welche Arbeit Kläger mit der Begründung verweigerte, daß das 
nicht Gerüsterarbeit sei. 

Kläger hatte früher an demselben Kanal gegraben. Er behauptet, 
daß er durch die Äußerung "Wenn Sie nicht graben, habe ich für Sie 
keine Arbeit" und durch Ausfolgung des Buches entlassen worden 
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sei und beantragt wegen der grundlosen Entlassung Verurteilung des 
Beklagten zur Zahlung der 14tägigen Kündigungsentschädigung mit 
68 K 16 h. 

. Beklagter beantragt. Abweisung des Klagebegehrens, weil Kläger 
mcht entlassen worden seI, sondern selbst austrat, indem er erklärte. 
die Grabarbeit mache er nicht, da solle man ihm lieber Buch und Geld 
geben. 

Da es sich um das Graben eines 5 1n tiefen Kanals unter der Straßen
bahnstrecke handelte, wo fortwährend gepölzt ~werden mußte, hätten 
zu dieser Arbeit nur Gerüster verwendet werden können. 

Zeuge A. W. gab an, er als Hauptgerüster habe Samstag den Leuten 
gesagt, daß nun alles gearbeitet werde, auch Kanal gegraben. Kläger 
habe darauf kein Wort erwidert. Montag und Dienstag seien S andere 
Gerüster zum Graben verwendet vi·orden. Kläger und sein Bruder haben 
diese Leute deshalb ausgelacht, worauf sich diese beschwerten und 
Ablösung von dieser Arbeit verlangten. Zeuge habe darauf dem 
Kläger und seinem Bruder aufgetragen zu graben, worauf diese sagten: 
"Zum Kanalgraben gehen wir nicht, da nehmen wir uns lieber 
die Bücher." 

Entscheidungsgründe : Das bei der Streitverhandlung am 
19. Dezember 1912 in bezug auf die Beisitzer vollkonuneri fachmännisch 
b.esetzte. Gew~rbegericht fand unter Umgangnahme von der Durchführung 
emes dlesfälhgen Sachverständigenbeweises als gerichtsbekannt anzu
nehmen, daß das Kanalgraben, insbesondere wenn es sich um die Unter
fahrung der Straßenbahnstrecke handelt, ~wo eine häufige Pölzung und 
Verschalung erforderlich wird, eine Arbeit ist, deren VerrichtunO' den 
Gerüstem zusteht, weil die Gerüster keinen bestimmten umschriebenen 
Pflichtenkreis haben, sondern Bautaglöhner wie alle anderen sind, die 
also auch alle ihnen aufgetragenen Handlangerarbeiten verrichten müssen 
l:nd der Unterschied zwischen diesen beiden Arbeiterkategorien nur darin 
hegt, daß unter den Handlangern kräftigere und geschicktere Leute aus
gewählt werden, die auch zu schwereren und gefährlicheren Arbeiten sich 
verwenden lassen müssen und hiefür höher als die übrigen Taglöhner 
entlohnt werden. 

Demnach konnte dem Kläger mit _ Recht die Arbeit des Kanal
grabens .aufgetr~gen werden u~d stellt sich seine diesfällige Weigerung 
als Ar~~lts:erwergerung dar, die den Beklagten berechtigte, den Kläger 
ohne Kundlgung sofort zu entlassen. -

Kläger hatte daher auch im Falle einer Entlassung keinen Anspruch 
auf Kündigungsentschädigung und war daher das Klagebegehren als 
unbegründet abzuweisen. 

Gewerbegerichtliche Entscheidungen. Nr. 2169. 143 

NI'. 2169. 

Beim Gewerbe der lohnweisen Vermietung von DampfpfHigen gm als 
Betriebsstätte der Ort, wo die Ackerung vorgenommen wird. 

Entscheidungen des Gewerbegerichtes Prag vom 22. November 1912, Cl'. I 
840/12, vom 13. Jänner 1913, Cl'. 19/13 und vom 16. Februar 1913, Cr. 1135/13 
und bestätigende Entscheidung des Landesgerichtes Prag vom 17. März 1913, 

R. II 73/13. 

Die beklagten Firmen J. E. und. J. K., 'welche ihren Standort 
im Sprengel des Gewerbegerichtes Prag und das freie Gewerbe der 10hn
weisen Vermietung von Dampfpflügen in Böhmen, Mähren und Galiziell 
angemeldet haben, betreiben dieses Gewerbe in der Weise, daß sie mit 
ihren kompletten Dampfpflügen, bei denen sie ihr eigenes Personal be
schäftigen, gegen Entgelt für Landwirte Ackerungen von Grundstücken 
vOTIlehmen. 

Die beim Gewerbegerichte in Prag gegen sie überreichten Klagen 
einiger bei diesen Ackerungen außerhalb des Sprengels dieses Gerichtes 
beschäftigter Arbeiter auf Zahlung von Lohnforderungen und Entschädi
gung für die Kündigungsfrist wurden wegen örtlicher Unzuständigkeit 
dieses Gewerbegerichtes abgewiesen. 

Gründe: § 23 des Gewerbegericht.sgesetzes, welcher für die örtliche 
Zuständigkeit der Gewerbegerichte einzig und allein maßgebendist, bestimmt: 

"Zur Verhandlung und Entscheidung der im § 4 bezeichneten 
Streitigkeiten, ist mit Ausschluß aller anderen Gerichtsstände dasjenige 
Gewerbegericht zuständig, in dessen Sprengel sich die Betriebsstätte 
befindet oder, wenn im § 5 lit. c bezeichnete Personen in Frage kommen, 
das Gewerbegericht, in dessen Sprengel die Arbeit zu leisten oder die Aus
zahlung des Lohnes zu geschehen hat." 

Zu den im §5, lit. C" bezeichneten Personen gehören die Kläger nicht, 
weil sie mit der Bearbeitung oder Verarbeitung von Rohstoffen oder 
Halbfabrikaten für Unternehmer gewiß nicht beschäftigt waren. 

Die örtliche Zuständigkeit richtet sich daher in diesem Falle nur 
nach der Betriebsstätte. 

Wie schon aus den Bestimmungen der §§ 39 und 44 Gew. O. sich 
ergibt, deckt sich die Betriebsstätte eines Gewerbes mit dem Standorte 
nicht immer. Da, wie festgestellt wurde, die beklagten Firmen an ihrem 
Standorte für das Gewerbe der lohnweisen Vermietul1g der Dampfpflüge 
nur eine Verwaltungskanzlei haben, von dort aus nur disponieren, die 
eigentlichen gedungenen Arbeiten der Ackerung mit ihren Garnituren, 
bestehend aus 2 Lokomotiven, 2 Pflügen etc. auf dem Lande verrichten, bei 
jeder Garnitur nebst einem verantwortlichen Maschinisten als Aufseher 
2 geprüfte Heizer und 2 Arbeiter, die auf den Pflügen sitzen, beschäftigen, 
die Garnituren, insoweit sie nicht reparatursbedürftig sind, bei Eintritt 
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des Winters gar nicht nach Hause nehmen, sondern über den Winter in 
einem Meierhofe belassen und überdies den Arbeitern den Lohn am Orte' 
der Ackerung auszahlen, kann es keinen Zweifel unterliegen, daß als Betriebs
stätte der Ort anzusehen ist, wO die Dampfackerung vorgenommen wird. 

Da, wie weiter festgestellt wurde, die Kläger nur bei Ackerungen 
außerhalb des Sprengels dieses Gerichtes zumeist in iVIähren und 
Galizien beschäftigt waren, ist dieses Gericht örtlich unzuständig. 

Der gegen den Beschluß vom 16. Februar 1913, Cl'. I 135/13, vom 
Kläger ergriffene Rekurs wurde mit dem Beschlusse des Landesgerichtes 
Prag vom 17. März 1913, R II 73/13, abgewiesen. 

NI'. 2170. 

Die Worte "Gehen Sie nach Hause sich ausschlafen" enthalten keine 
Dienstesentlassl.lng. 

Entscheidung des Gewer~egerichtes Prag vom 10. Dezember 1912, Cr. I 868/12 
nnd des Landesgenchtes Prag vom 11. Jänner 1913, eg. II 37/12. 

Kläger, der seit dem 9. November 1912 beim beldaG'ten Gastwirte 
als Zahlkellner für alle S01111- und Feiertage und für alle Kon:erte und Tanz
unterhaltungen an Wochentagen gegen Zahlung einer 5%igen Provision 
von der Tageslosung beschäftigt war, behauptet, der Beklagte habe ihn 
am 24. November 1912 ohne Kündigung und ohne Grund entlassen, und 
beansprucht deshalb Entschädigung für die Kündigungsfrist im Betrage 
von 280 K. 

Die Klage wurde abgewiesen. 

Gründe: Durch die eidliche Aussage von drei Zeugen wurde fest
gestellt, daß Kläger, welcher im Gasthause des Beklagten in der Nacht 
vom 23. November zum 24. November 1912 bis 6 Uhr früh und dann am 
Sonntag d~n 24. No.vember von 8 Uhr früh gearbeitet hat, an jenem Tage 
e:ltweder mf?lge NIchtausschlafens oder infolge Alkoholgenusses sich in 
elllem derartIgen Zustande befand, daß er llU einer weiteren ordentlichen 
Arbeit nicht fähig war, und daß der Beklagte um 10 Uhr vormittags ihm 
gesagt hat: "Kassieren Sie von den Gästen ein, machen Sie RechnunG' 
und gehen Sie nach Hause sich ausschlafen, denn in dem Zustande könne~ 
Sie nicht bedienen". 

Diese Worte enthalten noch keine Entlassung; es war sonach 
<Pflicht des Klägers, nach dem Ausschlafen abends in der Arbeit zu er
scheinen. Der Kläger hat jedoch die Arbeit nicht mehr angetreten und des
halb selbst die Arbeit ohne gesetzlichen Grund verlassen. Es war daher 
die Klage als unbegründet abzuweisen. 

Das Landesgericht in Prag hat über Berufung des Klägers das 
gewerbegerichtliche Urteil aus dessen richtiger Begründung bestätigt. 

. Gewerbegerichtliehe Entscheidungen. Nr. 2171. 145 

NI'. 2171. 
Ein Schuhmachergehiife ist verpflichtet, die nötigen Werkzeuge selbst 

mitzubringen; unterläßt er dies, so kann er entlassen werden. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 29. Juli 1912, Cr. IV 1182/12. 

Die Klage eines Schuhmachergehilfen gegen seinen Meister auf 
Zahlung einer 14tägigen Kündigungsentschädigung im Betrage von 38 K 
wurde auf Grund des nachstehenden Sachverhaltes abgewiesen. 

Kläger trat am 13. Juli 1912 bei dem Beklagten als Schuhmacher
gehilfe in Arbeit mit 10 K Wochenlohn, Kost und Bett, ohne Kündigungs
vereinbarung. 

Am 22. Juli 1912. ymrde er entlassen. Kläger beantragt deshalb 
Verurteilung des Beklagten zur Zahlung der 14tägigen Kündigungsent
schädigung. 

Beklagter beantngt Abweisung des Klagebegehrens. Kläger sei 
ohne eigene Werkzeuge eingetreten, obwohl es im Schuhmachergewerbe 
als selbstverständlich gilt, daß der Gehilfe mit eigenen Werk zeugen arbeitet. 

Er habe die Werkzeuge des ::.V1eisters mitbenützt, wodurch beide 
in der ATbeit aufgehalten -wurden. Beklagter habe den Kläger mehrmals 
aufgefordert, eigene Werkzeuge zu bringen. Kläger habe verschiedene 
Ausreden gebraucht; Beklagter habe gehofft, daß Kläger von dem 
Wochenlohn sich Werkzeug anschaffen werde, als aber Kläger Montag 
wieder ohne Werkzeug erschien, habe Beklagter dem Kläger gesagt, ohne 
Werkzeug könne er ihn nicht behalten. 

Darauf habe Kläger nach seinem Buche gefragt, das ihm Beklagter 
ausfolgte. Kläger habe nur 4 Stück selten zur Verwendung gelangende Werk
~eugstücke gehabt, dagegen die fast ununterbrochen benötigten, als Hammer, 
Ortel, Bohrer ete., nicht. 

Kläger gibt als richtig zu, daß er die ,Werkzeuge des Beklagten 
mitverwendete. Als ihm Beklagter darüber Vorhaltungen machte, habe er 
ihm gesagt, daß er sich die Werkzeuge von seinem früheren Arbeitsorte 
erst nachschicken lasse. Montag früh sei er wieder ohne Werkzeuge er
schienen, ,,,eil diese erst Montag nachmittags eintrafen. Die Meisterin 
habe ihin bei seinem Erscheinen gesö~gt: "Wir brauchen Sie nicht mehr, 
der Herr hat Ihnen das Buch dagelö,ssen". 

Gründe: Auf Grund der Zeugenaussage der M. S. nahm das Gericht 
als erwiesen an, daß Kläger eine ganze Woche ohne eigene Werkzeuge 
gearbeitet hat, daß er zur Beibringung öfter aufgefordert wurde und 
trotzdem Montag wieder ohne Werkzeuge erschien. 

Das sachverständig besetzte Gericht war der Überzeugung, daß im 
Schuhmachergewerbe die Verwendung eigener Werkzeuge selbstverständ
liche Voraussetzung ist und daß die Nichtbeibringung trotz wiederholter 

x 
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Aufforderung sich als eine beharrliche Pflichten vernachlässigung im Sinne 
des § 82 .. lit. f, Gew. O. darstellt, sowie daß ein Schuhmachergehilfe, der keine 
eigenen Werkzeuge mitbringt, zu der vereinbarten Arbeit im Sinne des 
§ 82, lit. b, Gew. O. unfähig erscheint. 

Beklagter war daher im Sinne der vorzitierten Gesetzesstellen 
berechtigt, den Kläger ohne Kündigung zu entlassen. 

NI'. 2172. 

Entschädigungsanspruch des Akkordarbeiters, der durch Verschulden 
des Arbeitgebers an der Fertigstellung der Akkordarbeit gehindert wird. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes \Yien yom 14. Dezember 1912, Cr. II 

1267/12. 

Der Klage eines Tischlergehilfen auf Zahlung eines Betrages YOll 

15 K Lohnentschädigung wurde stattgegeben. 
Der Kläger trat am 14. November 1912 beim Beklagten als Tischler

gehilfe in Arbeit und wurde Akkordentlohnung vereinbart; Kläger 
sollte Walzenbetten machen, zu 'welchen Beklagter erst das Holz beischaffen 
wollte. 

Kläger verrichtete am 14 .. November 1912 eillige Vorarbeiten ulld 
wartete dann auf das vom Meister beizubringende Holz, wobei er Freitag, 
den 15. November 1912 und Samstag, den 16. November 1912 vergeblich 
in die Werkstätte kam, ohne den Beklagten zu treffen oder das Holz vor
zufinden. 

Am Montag, den 18. November 1912 traf Kläger den Beklagten an 
und dieser teilt~ ihm mit, daß er Holz nicht beschaffen könne, weil er kein 
Geld habe. Darauf wurde dem Kläger sein Arbeitsbuch vom Beklagten 
ausgefolgt. 

Kläger begehrt für die Zeit der Arbeit und des Zuwartens am 14., 
1:3., 16. und 18. November 1912 Zahlung eines Lohnes von 15 K. 

Beklagter beantragt Abweisung des Klagebegehrens, weil Kläger 
nur einen Tag gearbeitet und sich geweigert habe, mit dem anderen Ge
hilfen die von diesem bereits begonnene Arbeit fortzusetzen, weil er weiters 
ablehnte, im Wochenlohn zu arbeiten und sein Buch selbst verlangt habe. 

Daß Kläger sich weigerte, eine von anderen bereits begonnene 
Arbeit fortzusetzen und im Wochenlohn zu arbeiten, gibt Kläger mit der 
Begründung zu, er sei ausdrücklich für Akkordarbeit aufgenommen 
worden. 

Zeugin B. H. gab beeidet an, Kläger sei am 14. November 1912 zu 
ihnen gekommen und Zeugin habe ihm gesagt, er solle warten bis ihr lYIann 
kommt, er werde bis 9 Uhr kommen. Kläger habe einstweilen angefangen 
zu arbeiten, dann sei nichts mehr zu tun gewesen, weil kein Holz mehr da 
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"war. Zeugin habe dem Kläger dann gesagt, er solle die zugeschnittenen 
Betten fertig machen, vms Kläger ablehnte, dann habe sie ihm gesagt, 
'BI' solle dem Wochengesellen helfen, Kläger habe aber gesagt, das tue er 
nicht, mit so einem I\fistholz könne er nicht arbeiten. Freitag und Samstag 
sei Kläger wieder in die Werkstätte gekommen, aber bald wieder fort
gegangen. :ß'Iontag habe Beklagter dem Kläger gesagt, er solle im Zeit
lohn arbeiten, Kläger sei aber darauf nicht eingegangen, worauf ihm Be
klagter unaufgefordert das Buch ausfolgte. 

Gründe: Da Kläger ausdrücklich für bestimmte Akkordarbeiten 
aufgenommen war, bestand nach der Überzeugung des Gerichtes für ihn 
keine Verpflichtung, anderweitige Arbeiten zu verrichten oder im Zeitlohn 
zu arbeiten, sondern er hatte Anspruch darauf, die ihm vom Beklagten 
übertragene Akkordarbeit verrichten zu können. Da ihn1 diese Arbeit 
dadurch unmöglich gemacht wurde, daß ihm Beklagter aus eigenem Ver
schulden das dazu erforderliche Holz nicht beistellte, hatte er Anspruch 
darauf, für den Lohnentgang bezüglich der verrichteten Arbeiten und des 
fruchtlosen Zuwartens vom 14. bis 18. November 1912 entschädigt zu 
werden. 

Mangels diesfälliger Vereil1barung nahm das Gericht gemäß § 273 
Z. P. O. für diese Zeit einen Lohl1betrag von 15 K nach freiem Ermessen 
als entsprechend an und war daher Beklagter zur Zahlung dieses Betrages 
zu verurteilen. 

NI'. 2173. 

Im Gruppenakkord kann vom Arbeitgeber vorläufig nur Abrechnung 
d~s Akkordlohnes und allenfalls Zahlung an die Gesamtheit der 

GruppenakkOl'danten verlangt wel'den. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 24. September 1912, Cr. V 
1117/12. 

Die Klage eines im Gruppenakkord beschäftigt gewesenen Hilfs
arbeiters gegen den Arbeitgeber auf Zahlung des auf ihn entfallenden 
Akkordanteiles im Betrage von 100 K wurde dermalen abgewiesen. 

Kläger hat mit 3 anderen Zimmerleuten zusammen die Zimmer
arbeiten für einen Betonbau des Beklagten übernommen. Als Lohn wurde 
ein einheitlicher Akkordpreis für alle Stockwerke vereinbart und sollten 
die Arbeiter vorläufig nur Vorauszahlungen nach der Zahl der Arbeits
stunden erhalten. 

Kläger hat nur eine Zeitlang mitgearbeitet, dafür die vereinbarten 
Vorauszahlungen erhalten; die Arbeit wurde dann von den übrit!'en 3 Zim
merern fortgesetzt und ist derzeit noch nicht beendet. 
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Kläger behauptet, es sei über den Zeitpunkt der Zahlung des Akkord
überschusses nichts vereinbart worden, zur Zeit seiner Entlassung habe der 
Akkordüberschuß für jeden Zimmerer nach J\fitteilung des Ingenieurs 
100 K betragen, und begehrt deshalb Verurteilung des Beklagten zur 
Zahlung von 100 K 

Beklagter beantragt Abweisung des Klagebegehrens. Kläger habe 
mit den anderen 3 Arbeitern zusammen eine Akkordgruppe gebildet und 
es sei ausdrücklich vereinbart worden, daß der Akkordüberschuß nach 
Fertigstellung der Arbeit ausgezahlt werde. Da für alle Stockwerke ein 
gleicher Einheitspreis vereinbart wurde und die Arbeit in den verschiedenen 
Geschoßen keine gleichwertige sei, könne derzeit vor Fertigstellung der 
Arbeit keine Abrechnung gepflogen werden, da noch nicht bekannt sei, 
wie lange Zeit die Fertigstellung noch in Anspruch nehme. Beklagter 
habe lediglich die Pflicht, nach Fertigstellung des Baues die gesamte 
Akkordarbeit abzurechnen und den nach Abzug der Vorauszahlungen 
sich ergebenden Überschuß an die ganze Akkordgruppe auszuzahlen. 
Die Verteilung dieses Überschusses an die einzelnen Akkordarbeiter sei 
nicht seine Sache und habe sich Kläger diesfaJls mit den anderen Arbeitern 
auseinander zu setzen. 

Kläger könne daher vom Beklagten Zahlung seines Anteiles vor 
erfolgter Teilung unter der Gruppe überhaupt nicht, noch auch derzeit 
vor Fertigstellung der Abrechnung verlangen. Er sei auch nicht entlassen 
worden, sondern selbst ausgetreten. 

Zeuge L. B. gab an, der Kläger habe selbst sein Buch von ihm und 
vom Polier verlangt und sei nicht entlassen worden. Kläger habe auch seine 
Abrechnung' verlangt, P. habe ihm aber erklärt, daß er ihm die Abrechnung 
derzeit nicht geben könne. 

Zeuge G. P. gab an, Kläger habe sein Buch selbst vom Polier ver
langt und sei nicht entlassen worden. Es sei unter ihnen allen ausgemacht 
gewesen, daß erst abgerechnet werde, wenn der Bau fertig ist. 

Gründe: Es liegt schon im Wesen des Gruppenakkordes, daß hier 
der Arbeitgeber nur verpflichtet ist, der gesamten Akkordgruppe den 

. ganzen Akkordpreis, nicht aber dem einzelnen Akkordteilnehmer seinen 
Anteil auszuzahlen, insolange nicht der Akkordanspruch innerhalb der 
ganzen Akkordgruppe an die einzelnen Teilnehmer verteilt und so einzelne 
Teilbeträge des Akkordlohnes von der forderungsberechtigten Gruppe 
an die .einzelnen Teilnehmer im Zessionswege übergegangen sind. 

Insolange diese Zuweisung nicht erfolgt ist, kann der einzelne 
Akkordteilnehmer vom Arbeitgeber nur Abrechnung des Akkordlohnes 
und eventuell Zahlung an die Gesamtheit, oder gerichtlichen Erlag 
fordern. 
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. Da nun im vorliegenden Falle die Zuweisung eines Akkordpreis
antelles an den Kläger von diesem· selbst nicht behauptet wird, war die 
Klage als verfrüht derzeit abzuweisen. 

Die Abweisung mußte auch schon deswegen erfolgen, weil das 
Gericht auf Grund der Zeugenaussage des G. P. als erwiesen annehmen 
mußte, daß ausdrücklich vereinbart wurde, die Abrechnung habe erst 
nach Vollendung des Baues zu erfolgen und somit die Fälligkeit der For
derung noch nicht eingetreten ist. 

Es wird so nach Kläger die Fertigstellung der Arbeit abzuwarten haben. 

NI'. 2174. 

Auflösung des lehrverhältnisses wegen Untauglichkeit des Lehrlings. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes \Vien vom 27. Dezember 1912. Cr. 1\-

1922/12. . 

Die Klage eines Schneiderlehrlings auf Fortsetzung des Lehrver
hältnisses wurde auf Grund nachstehenden Sachverhaltes abgewiesen: 

Der Kläger beruft sich darauf, daß der Beklagte, bei dem er zur 
Fortsetzung seiner gewerblichen Ausbildung am 15. Oktober 1912 unter 
Vereinbarung einer bis 26. Dezember 1913 währenden Lehrzeit und gegen 
Gewährung der freien Kost in die Lehre getreten sei, ihn am 19. Dezember 
1912 entlassen habe. Der Beklagte beantragt die Abweisung dieses Be
gehrens; er behauptet, den Kläger mit Grund aus der Lehre entlassen zu 
haben, denn es habe sich zweifellos herausgestellt, daß er zur Erlernung 
des Schneidergewerbes untauglich sei; alle Bemühungen, dem Klärrer 
€twas beizubringen, seien ohne Erfolg geblieben. 0 

Die Schneidermeister B. D. und J. K, die früheren Lehrherren des 
Klägers, wurden als Zeugen vernommen. 

Ersterer gab an, er habe an dem Kläger, welcher vom 26. April 
bis ungefähr September 1911 und dann wieder vom März bis Oktober 1912 
bei ihm in der Lehre geweseIi sei, die Beobachtung gemacht, daß er, wenn 
€I' gerade willig sei, das Entsprechende lernen könne, um ein guter Schneider 
zu werden; er sei sehr unverträglich, ferner sei er nachlässig und es 
fehle ihm vielfach an gutem Willen, er sei vergeßlich und habe den Kopf 
Bft bei anderen Dingen als bei der Arbeit. J. K bekundete, der Kläger, 
der vom 10. November 1911 bis 18. März 1912 bei ihm in der Lehre gewesen 
sei, habe Lust zur Al:beit gezeigt und er hätte ihm gewiß die zur Ausführung 
des Probestückes erforderliche Ausbildung' beibringen können, wenn er 
ihn streng unter seiner Führung hätte halten können; doch sei es übel ge
wesen, daß er, wenn man ihm wegen einer schlecht ausgeführten Arbeit 
Vorwürfe machte, gleich zu seinem Vater klagen ging und dann der Vater 
in die Werkstatt kam und sich erkundigte. Auf die wiederholten Nachfragen 
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habe er immer nur zur Antwort geben können, daß in~olge ~er I~ürze der 
b~i ihm zurückgelegten Lehrzeit er über die FähigkCltel~. sI~h m~h~. aus
sprechen könne, worauf der Vater schließlich das Lehrverhaltms ZUl Losung 

gebracht habe. .. " ' 
Gründe: Nach den vollkommen giaubwurdigen .. Aussagen .. ,d~: 

beiden Zeugen nimmt das Gericht als erwi:sen a:l, daß K.lager na~hlaosI". 
d ergeßlich ist und daß es ihm anschelllend lllfolg? lllcht gel:l<gendeI 

~zie~1Ung zu ernster Pflichterfüllung an der Fähigk~It fehlt, s~,llle Au:-

k ,1~ 't dauerlid der Arbeit zuzuwenden. Unter dIesen Umstanden er-
mer Sanlli.Cl . G 'ht 'f 11 
scheint es dem mit sachverständigen Beisitzern b~~etzten . enc '3 z,:el ': os, 
daß weitere Versuche eines Lehrherrn, den Klager dUl ch BeschaftI~ ~n~ 
in seinem Unternehmen das Schneidergewerbe erlernen, zu lassen, "\ er-

aeblich sein würden. , 
tl Der Beklagte war demnach im Sinne des § 101, Z. 1, ht. a. Gew. O. 
berechtigt, das Lehrverhältnis aufzulösen. 

~r, 2175. 

Ein Hilfsarbeiter, der außer der Arbeitszeit für D:.itte Arbeiten ~erb 
richtet die seinem Arbeitgeber nicht zugekommen waren, kann des a 

, nicht entlassen werden. 
18 Dezember 1912, Cr. IV Entscheidung des Gewerbegerichtes '\Vien vom . 

1880/12, 

Der Klage eines Hilfsarbeiters (Sattlergehilfen) auf Zahlung der 
. h"d" Betraae von 68 K vrurde auf 14tägio'en Kündigul1gsentsc a Igung Im tl 

Grund" nachstehenden Sachverhaltes s ta t tg eg eben. .. 
N ach übereinstimmendem Vorbringen bei der Teile tr~t ~er Klager 

am 6. Mai 1912 als Sattlergehilfe gegen ei.nen ~ohn von 64~ fur dIe rStulld:, 
b T bei wöchentlich 53 Stunden A.rbeItszeJt von. 34 K 111 der ." oche ll1 

d:::'Dienst; am 7. Dezember wurde er olme Kündlgung.entla.~s~n. ,. . 
Der Kläger beansprucht die Vergütung des auf dIe 14taglge KundI

o'uno'szeit entfallenden Lohnes mit 68 K. . .' '1 .' 
" " Der Beklagte beantragt die Abweisung ~leses Begehrens, ,\ el er. 

b htl' t 'ewesen sei den Kläaer ohne KündIgung zu entlassen, da er 
erec g g. , 0 F' 1 . t.. ers R her 
f '. Rechllullg die bei den IN agen des la rerelgen um .' -au eIgene ' .. r 1 N b 

gerichtet, demnach ein der Verwendung beim Gewerbe abtrag IC les ~ e en-

geschäft betrieben habe. "h Alb't d 
Der Kläo'er stellt in Abrede, daß die für R. ausgefu rte" . el em 

G werbe des Beklagten abträglich ge,vesen sei. R. gab, als Zeuge vernommen: 
al~ er sei Kunde bei dem Geschäftsvorgänger des Bekl~gten gewesen, 
s~itdem deI' Beklagte das Geschäft inne habe, lasse er lllcht mehr d?rt 
arbeiten; er mach~ jetzt die ~-\usbesserungen selbst, denn das Geschaft 
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nage es nicht mehr, daß man dies durch einen Wagenlackierer machen 
lasse. Da er mit dem Firnissen nicht zurecht kam, habe er den Kläger 
ersucht, ihm seine beiden Wagen zu firnissen und die Speichen zu be~ 
sclmeiden; dies habe Kläger auch getan; Firniß und Farben sowie Pinsel 
habe der Zeuge dazu gekauft. Der Kläger habe diese Arbeiten immer 
abends oder an Sonntagen gemacht. Er habe dem Kläger für den einen 
Wagen 14 K, für den anderen 10 K bezahlt. 

Gründe: Da nach dem Sachverhalte, wie ihn das Gericht nach der 
Zeugenaussage des R. als erwiesen annahm, die übrigens vereinzelt geblie
benen Arbeiten bei R. ohnehin dem Beklagten nicht zugefallen wären, R. 
infolge des schlechten Geschäftes diese ihm nicht übertragen hätte können, 
da andrerseits diese Arbeiten nicht während der von dem Kläger bei seinem 
Dienstgeber einzuhaltenden Arbeitszeit ausgeführt wurden, stellt sich deren 
Ausführung nicht als ein der Verwendung beim Gewerbe abträgliches 
Nebengeschäft dar, welches dem Beklagten gemäß § 82, lit. P, Gew. O. 
zur vorzeitigen Entlassung' des Klägers berechtigten Anlaß gegeben hätte; 
das Klagebegehren erscheint somit im Sinne des § 84 Gew. O. gerechtfertigt. 

NI'. 2176. 

Ein Hilfsarbeiter) der die rechtzeitige Anzeige von seiner Erkrankung 
unterfäßt, kann wegen seines Ausbleibens entlassen werden. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 12. Dezember 1912, Cr. IV 
1853/12, 

Die Klage eines Hilfsarbeiters (Geschäftsdieners) auf Zahlung 
der 14tägigen Kündigungsentschädigung im Betrage von 52 K wurde auf 
Grund nachstehenden Sachverhaltes abgewiesen: 

Der Kläger beruft sich darauf, daß der Beklagte, bei welchem er 
seit 1. Mai 1910 als Geschäftsdiener gegen einen Wochenlohn von 26 K 
bedionstet war, ihn am 2. November 1912 ohne Grund entlassen habe, 
weshalb er die Vergütung des auf die 14tägige Kündigungsfrist entfallenden 
Lohnes mit 52 K beansprucht. 

Der Beklagte beantragt die Abweisung dieses Begehrens; er be
hauptet, der Kläger sei am 2. November 1912 nicht ins Geschäft gekommen 
und habe sich nicht entschuldigt, er sei daher berechtigt gewesen, dem Kläger 
am Abend dieses Tages das Arbeitsbuch zurückzuschicken. Übrigens 
sei mit dem Kläger bei der Aufnahme Ausschluß der Kündigung ausge
macht worden. 

Der Kläger gibt an, er könne sich nicht erinnern, daß dies ausge
macht worden sei. Daß er am 2. November nicht ins Geschäft gekommen 
sei, gibt er zu; er gibt an, er sei durch einen häuslichen Z"ist veranlaßt 
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worden, die Nacht vom 1. zum 2. l\ovember außer Haus zuzubringen; 
sei erst am 2. November um 1/26 Uhr früh nach Hf1use gekommen und Sei 
dann den ganzen Tag über arbt)itsunfähig gewesen. .' . . 

Er habe vorgehabt, sich am nächsten Tage bei seHlem Dlen~tgeb~I 
zu entschuldiO"en. Da er übrio'ens im Hause des Beklagten zugleich dIe 
Stelle des H~usbesorgers ein~enomll1en habe, meint er, es wäre Sache 
seines Dienstgebers gewesen, in seiner Ha~sbesorg~rwo11l1ung nachsehen 
zu lassen, warum er nicht im Geschäfte ersclllenen Sei. 

Gründe: Zur Aufrechthaltung der Ordnung in einem gewerb~ichen 
Betriebe ist es unerläßlich, daß die Erkrankung eines Gesch~ftsdleners 
unverzüglich angezeigt und hiedurch sein Ausbleiben en~schuldlg~. werde, 
da sonst dem Gewerbeinhaber die Möglichkeit der notwendlgen Verfugungen 
wegen anderer Arbeitseinteilung oder Beschaffung eines Ersatze~ ent
zogen wird. Es war daher das Ausbleiben des Klägers, m~g e~ auch mfol1f

e 

Übernächtigkeit in der Tat arbeitsunfähig gewesen sell~, mso~~n?e em 
unbefugtes, als er nicht, was ihm nach Lage der Dinge leicht ~oglIch ge
wesen wäre. sein Ausbleiben bei seinem Dienstgeber entschuldIgte. Dem 
letzteren k~l1nte nicht zugemutet werden, über die Ursachen qes A~s
bleibens seines Dieners selbst Nachforschungen zu pflegen. Da. nun eme 
Entschuldigung bis zum Abend nicht eingelangt war, h~tte der Dwnstg.eber 
im Sinne des § 82, lit. f, Gew.O. das Recht z~r sofortlgen Entl~:s~ng de~ 
Dieners und war daher, ohne daß erst über dw Behauptung bezugllch der 
Vereinbaruno' des Kündigungsausschlusses Beweise aufzunehmen gewesen 
,yären, wege~ Mangels an den Voraussetzungen des § 84 Gev\'. O. das Klage-

begehren abzuweisen. 

NI'. 2177," 

Ist vereinbart worden daß ein Schadensbetrag in Raten, die vom 
Wochenlohn allZuziehe~ sind, zu bezahlen ist, so ist ?er u~ternehmer, 
der dem Arbeiter vor Abstattung seiner Schuld klinlhgt, nicht berech-

tigt, die noch nicht fälligen Raten auf einmal abzuziehen. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 19. August 1912, Cr. IV 1271/12. 

Der Klage eines Gewerbegehilfen auf Zahlung des Lohnbetrages 
VOll 17 K wurde auf Grund nachstehenden Sachverhaltes sta ttgege ben: 

Kläo'er war bei der Beklagten als Gehilfe seit 30. August ~911 n:it 
einem Wo~henlohne von 23 K und vereinbarter 8tägiger Kün~lgung 111 

Arbeit. Bei Auflösung des ATbeitsverhähnisses infolge KündIgung der 
Beklagten wurde dem Kläger ein Betrag von 17 K in Abzug gebracht. 

Kläo'er hält diesen Abzug für unberechtigt und verlangt dessen Be
zahlung. Er habe der Beklagten durch Verpresse:l von Tüchern Schaden 
zugefügt und habe sich verpflichtet, den verembarten Schadenersatz-
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betrag von 17 K in wöchentlichen Raten a 2 K zu ersetzen. Die Beklagte 
habe ihm aber die Arbeit gekündigt und ihm den Betrag von 17 K auf ein
mal abgezogen. 

Die Beklagte beantragt Abweisung des Klagebegehrens ; der ver
einbarte Schadenersatzbetrag per 17 K sei mit dem Austritte des Kläo-ers 
aUG der Arbeit fällig geworden, da mit der Auflösung des Arbeitsverhält
nisses die Möglichkeit benommen wurde, von dem jeweiligen Wochenlohne 
des Klägers einen Betrag von 2 K wöchentlich in Abzug zu bri~lgen. Bei 
der bereits eingetretenen Fälligkeit zweier Wochenraten a 2 K schränkte 
Kläger sein Klagebegehren auf Bezahlung von 13 Kein. 

.~ründe: Der vereinbarte Schadenersatzbetrag von 17 K war 
nach cbereinkunft bei der Streitteile von dem Kläger durch Abzug von 
2 K wöchentlich vom jeweiligen W ochenlolm8 zu tilgen. Beklagter hat 
durch die Auflösung des Arbeitsverhältnisses den Kläger um die Möglich
keit gebracht, seine Schuld durch wöchentlichen Abzug von 2 K zu berichti
gen. Es muß daher die Beklagte an die Vereinbarung der wöchentlichen 
Abzahlung VOll 2 K gebunden erachtet werden und war Beklagte bei der 
von ihr ausgegangenen Auflösung des Arbeitsverhältnisses nicht berechtigt, 
den Betrag von 17 K auf einmal in Abzug zu bringen. 

NI'. 2178. 

Der sofortige Widerl'l.!f der unter der irrigen Armahme des Kündigungs
ausschlusses vom Dienstgeber ausgesprochenen Entlassung ist 
zulässig; der Hilfsal'beiter kann die Ableishmg der gesetzlichen 

14 tägigen Kündigungsfrist nicht verweigern. 

Entscheiclung des Gewerbegerichtes Wien yom 8. Juli 1912, Cr. IV 1077/12. 

.?~e Klag.e eines Hilfsarbeiters auf Zahlung der 14tägigen KÜlldigungs
entschadlgung Im Betrage von 44 K wurde auf Grund des nachstehenden 
Sachverhaltes abgewiesen: 

Kläger stand beim Beklagten als Geschäftsdiener in Arbeit. Am 
~8. Juni 1912 blieb er nö"chmittags aus. Am 1. Juli 1912 trug Beklagter 
111 Gegenwart des Klägers einem Angestellten auf, dem Kläger Buch und 
Geld zu geben. 

Kläger berief sich darauf, daß er keine Kündigungsvereinbaruno' 
unterschrieben habe, daher nicht ohne Kündigung entlassen werden könne~ 

. Beklagter überzeugte sich, daß die bei ihm übliche Kündigungs
verembarung vom Kläger nicht unterschrieben sei und sagte dem Kläger: 
"So machen Sie Ihre 14 Tage". Kläger weigerte sich, dies zu tun und ging 
weg. Er beantragt, da er grundlos entlassen worden sei, Verurteilullg des 
Beklagten zur Zahlung der 14tägigell KÜlldigungsentschädigung mit 44 K. 
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Beklagter beantragt Abweisung des Klagebegehrells, da er die 
ungesetzliche Entlassung, noch bevor für den Kläger ein Schaden ent
standen war, sofort widerrufen habe und Kläger durch seine Weigerung, 
die 14 Tage zu machen, seinen Schaden selbst verschuldet hat. 

Gründe: Das Gericht gewann auf Grund des übereinstimmenden 
Parteienvorbringens die Überzeugung, daß die Entlassung des Klägers 
seitens des Beklagten in der irrigen Annahme erfolgte, es liege eine Ver
einbarung auf Kündigungsausschluß vor. Der Beklagte hatte gar nicht die 
Absicht, das Arbeitsverhältnis vertragswidrig zu lösen, sondern wollte es 
vielmehr vertragsmäßig lösen. Sobald er vom Kläger auf seinen Irrtum 
aufmerksam gemacht worden war, zog er die Entlassung zurück und spnwh 

nur die gesetzliche Kündigung aus. 
Die Bestimmungen des § 84 Gew. 0., daß der Gewerbeinhaber 

die Bezüge für die ganze Kündigungsfrist zu vergüten habe, wenn er einen 
Arbeiter vertragswidrig vorzeitig entläßt, hat die Bedeutung einer Strafe, 
\relche den Unternehmer dafür trifft, daß er den Arbeitsvertrag bricht. 

Im vorliegenden Falle hatte Beklagter nicht die Absicht, den Ver
trag zu brechen, und hat seinen Irrtum, bevor dieser noch für den Kläger 
Folgen hatte, eingesehen und die Entlassung widerrufen, so daß 
dem Kläger ein Schaden nicht ervvachsen konnte. Da Kläger die weitere 
Arbeit verweigerte, obwohl er dazu aufgefordert wurde, ist er als der die 
Arbeit verweigernde Teil anzusehen und kann Ansprüche aus dem Titel 

des § 84 Gew. O. nicht geltend machen. 

NI', 217!" 

Nicht pünktliche Ablieferung der losung durch den Zahlkellner 
bildet einen Entlassungsgrund. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes :Wien vom 7. Jänner 1912, Cr. In 2750/12 

Die Klage eines Zahlkellners auf Zahlung der Kündigungsentschädi
gung für 3 Tage im Betrage von 24 K wurde abgewiesen. 

Der Kläger war bei dem Beklagten seit 17. Dezember 1912 als Zahl
kellner bedienstet ge~wesen und hatte mit diesem einen Monatslohn von 
30 K nebst Kost und eine 3tägige Kündigung vereinbart. 

Am 23. Dezember 1912 wurde der Kläger entlassen, weil die 
von ihm seit seinem Dienstantritte nicht abgeführten Losungsreste 

die Summe von 12 K erreicht hatten. 
Der Kläger gibt zu, dem Beklagten an verrechneter Losung den 

Betrag von 12 K schuldig zu sein. Er weiß sich nicht zu erklären, wohin 
das Geld gekommen sei, er habe sich nichts zurückbehalten und könne daher 

~ nur im allgemeinen und ohne Nennung von Personen und Namen yer
muten, daß ihm Gäste bei der Rechnung weniger ansagten. 
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Der Kläger bezeichnet daher die sofortige El1tlassun 'als unb . ," 
und verlangte für den Entgang der 3tägigen Kündigungszei~ Entsch~g~i~~~~t 

. . Der Beklagte beantragte die Ahweisung des KlacrebeO'ehr ~. 
e: helllben Zahlkel~.ner, der mit der Losungsabfuhr im Rückstand:n~l ~\berl 
mc t. ehalten konne. eI e, 

sch .. Gründe: Das Gericht hat als Pflicht eines Zahlkellners die un 'e-

b 
n:alerte Losungsabfuhr angenommen, von welcher nur auf Gr g cl 

estllumter vom Ve fli 1 t t un , . rp c 1 e en nachzUlyeisel1der Ereig'nisse t\b t d 
genommen werden könnte. ~ s an 

Im konkreten Falle gibt Kl"o" d· ß .. . 't d L _ . a"el zu, a er SeIt semem DIenstalltritte 
n11 er osungsabfuhr 1m Rückstande blieb und dieser bis 93 D b 
1912 die Summe von 12 K erreicht hatte. ~. ezem er 

.. .Nachdem es dem Kläger nicht gelungen ist, den Abo'an ' des Geldes 
~.ro~.i~rhcl~ zu machen, mußte eine beharrliche Plichtenvern~chfässigun g als 

eg~.l1 al1gel1om:nen und daher die Klage gemäß § 82 lit. f. GOI 
unbegrulldet abgewIesen werden. ' ." a s 

NI'. 2180. 

Abkürzung der Kündigungsfrist anstalt sofortiger Entlassung. 

Entseheidung des Gewerbegerichtes ~\Yiell yon1 19. Dezember 1912, Cr. ur 
:2GG8/12. 

Die Klage eines Kellners auf ZahlUl1O' der Entsch"d', ." , 
gangene restliche lltägige Kündigung im Betrao'e von ~ö I'k

ng
, fn; ent; 

Grund nachstehenden Sachverhaltes abgewiese~: "ur e au 

.. Der Kläger war bei dem Beklagten seit 26. Oktobel' 1912 In' 
traO'er b I äff d u a s "peJsen 

" esc 1 I.gt U~l bezog als solcher nebst Kost einen fixen Monatslolll~ 
von 40 Kund eme fIxe monatliche Zulao'e von 20 K für d' B d' . 
Studenter f h d ß b Ie e IellUng emes 

., 1 18C. es, so a er monatlich fixe Bezüge von 60 K hatte. 
TIber dIe Kündigung bestand keine Vereinbarun ' weilmar e" . 

sehe:1 hatte, den Kläger die sonst übliche, auf 3 Tage la~tende I{"' 1 d'
S ub~~

verembarung unterschreiben zu lassen. un Igung -

0' 0' Am. Ab.~I:d des .~1. .Dezembers 1912 wurde der Kläger nach vorher
~e,ßn"en~r 3taglger Kundlgung entlassen, und spricht Kläger für den ReBt 
. er VOll Ihm geltcndgema()hten 14tägigen KündicrurO'sfrist (1~1 T d' 
ll1 der Klage 'f" t B "1,, ' acre) Ie speZI IZler en eträge von zusammen 55 K alsEntsch"d' " a Igung an. 

Der Beklagte brachte vor: 

Er habe dem Kläger freiwillig eine 3täcrige KündiO'un . " 

l
ol?wohl er ihn ~wegen beharrlicher Pflichten verletzung' sof~rt ~~t~I: ;:;~:slslretn' 
munen. ' 
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Kläger hatte an gei,vöhnlichen Tagen seinen Dienst um 11 Yhr. und 
an Inspektionstagen um 9 Uhr anzutreten. Kläger kam a?er an gewohnlichen 
Tagen zumeist erst gegen 12 Uhr mittags und an InspektlOnstagen erst gegen 

11 Uhr vormittags. 
. Am Kündigungstage hatte Kläger Inspektion und ist statt um 9 "Chr 

erst um 12 Uhr erschienen. 
Die Entschuldigung des Klägers war stets dieselbe, daß er sich yer-

schlafen habe. 
Im Beweisverfahren bestätigten die Zeugen diese Angab81l. 

Gründe: Das Gewerbegericht hat ö:~ Grund der vorliegenden 
Zeugenaussagen gemäß § 272 Z. P. O. die Uberzeugung gewonnen, daß 
KläO'er am 9. Dezember 1912 ( dem Kündigungstage) auf Grund des § 82, 
lit. f G. O. sofort hätte entlassen werden können. Wenn nun de~ Beklagte 
den Iuäger in einer milderenFonn, nämlich durch 3tägi~e KündIgung .~nt
lassen hat so ist hiedurch nach Ansicht des Gewerbegenchtes dem Klager 
kein Recht auf Verlängerung dieser Kündigung erwachsen, weshalb das 

Klagebegehren abzuweisen war. 

NI'. 2181. 

Die Entlassung wird erst mit der Ausfolgung d?s Arbeits.buches an 
den Arbeiter vollzogen. Vor diesem Zeitpunkte Ist der Widerruf der 

ausgesprochenen Entlassung zulässig. 
Ur' 98 N b 1912, Cr. III Entscheidung des Gewerbegerichtes v,len vom ~ . 1 oyem er -

2482/12. 

Die Klage eines Chauffeurs gegen eine Autotaxiunternehmung auf 
Zahlung der 14tägigen Kündigungsentschädig·ung im B.etrage von 84 K 
wurde auf Grund nachstehenden Sachverhaltes abgevnesen. 

Unbestritten ist es. daß der Kläger bei dem Beklagten als Taxi
chauffeur mit einem fixen' Taglohn von 4 K und einem Al:teile von. 10% 
an der Taxametereinnahme (täglich durchschnittlich 2 K) seIt 28. JulI 1.912 
beschäftigt war und am 14. November 1~12, weil Kläger :vähr~:~d ~eme~ 
Dienstzeit viele Leerkilometer gefahren 1st, ohne vorhenge K~ndlg~ng 
entlassen ,vurde. Über die Kündigung bestand zwischen den ParteIen kem" 
Vereinbarung, denn die Kündigungsauss~hl~ß ~lleräin?8 ~nthal~ende und 
affigierte Hausordnung war dem Kläger DeI semem Emtntte mcht kund-

gemacht worden. 
Als die Parteien abgerechnet hatten, erklärte Kläger, daß er ':regen 

der nichteingehaltenen Kündigungsfrist gerichtlich klagen werde. HIerauf 
forderte ihn Beklagter auf, seine 14 Tage zu machen. 
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Der Kläger lehnte dies aber mit der Begründung ab, daß er schon 
elltlassen worden sei, entfel'nte sich und holte sich nach 2 Tagen sein Ar
beitsbuch ab. 

Der Kläger brachte vor, daß er nach seiner iVleinung nicht mehl' 
gehalten war, die ihm erst nach der Entlassung angebotene 14tägige Küne 

digungsfrist anzunehmen, und beantragte die Verurteilung des Beklagten 
zur Zahlung von 84 K. 

Der Beklagte beantragt Abweisung der Klage, weil Kläger die ihm 
noch rechtzeitig angebotene Kündigungsfrist abgelehnt hat. 

Gründe: Die rechtliche Begründung des Klagebegehrens hängt nur 
von der Beurteilung der Frage ab, ob Kläger bemüssigt war, die ihm nach 
ausgesprochener Entlassung angebotene 14tägige Kündigungsfrist ein
zuhalten. 

Diese Frage muß aber nach Ansicht des Gerichtes bejaht werden. 

Bei der Entlassung hat der Unternehmer dem Hilfsarbeiter sein 
Arbeitsbuch auszufolgen und ist daher die Entlassung erst nach Ausfolgung 
des Arbeitsbuches als vollzogen anzusehen. 

Im gegenwärtigen Falle war jedoch der Kläger noch nicht im Besitze 
des Arbeitsbuches und war daher zu dem Zeitpunkte, als Kläger sich 
weigerte, die 14tägige Kündigungszeit einzuhalten, noclJ nicht die Entlas
sung vollzogen. 

Hiebei muß auch der Umstand berücksichtigt werden, daß Kläger 
selbst es war, der 'wegen der unterbliebenen Kündigung sich beschwerte, 
daß er daher nach der .Meinung des Gerichtes in dem Zeitpunkte, als 
das Arbeitsbuch noch nicht ausgehändigt war, verpflichtet war, das infolge 
dieser Reklamation gestellte und dieser Rechnung tragende Anbot auch 
anzunehmen. 

NI'. 2182. 

Haftung des Arbeitgebers für Sachen des Arbeiters, die aus der 
Bauhütte abhanden gekommen sind. 

Entscheidung des Ge,yerbegerichtes Wien vom 5. September 1912, Cr. V 
1025/12. 

:Qer Klag'e eines Maurergehilfell gegen seinen Dienstgeber auf Zahlung 
eines Entschädigungsbetrages von 12 K für ein Paar Schuhe, die aus der 
von letzterem beigestellten Bauhütte abhanden gekommen waren, wurde 
auf Grund des nachstehenden Sachverhaltes sta ttgege ben. 

Kläger war bei dem Beklagten als TI1aurergehilfe beschäftigt und sind 
ihm aus der Bauhütte ein Paar Schuhe im Werte von 16 K am 12. August 
1912 abhanden gekommen. , 
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Der Beklagte behauptet, daß ihn an dem Abhandenkolllmen der 
Schuhe keinerlei Verschulden treffe; die Bauhütte sei versperrt gewesen 
und habe er damit entsprechende Fürsorge getragen. 

Der nach Antrag des Beklagten vernommene Zeuge K., Bauwächter 
des Beklagten, gab an, er sperre die Bauhütte, in welcher die Arbeiter ihre 
Kleider aufzubewahren pflegen, um 1/ 2 7 Uhr früh auf und lasse den Schlüssel 
im Schlosse stecken; den r\rbeitern werde gesagt, der letzte von ihnen solle 
die Hütte versperren und den Schlüssel in der Baukanzlei abgeben. Er gehe 
um 1/27 Uhr früh vom Platze weg und habe Ruhezeit bis 1/210 Uhr mittags; 
am 12;.August mittags habe er das Schloß unversehrt gefunden, der Schlüssel 
steckte im Schlosse. 

Entscheidungsgründe : Der Beklagte hat dem Kläger zur Auf
bewahrung seiner Kleidungsstücke, die er zur Arbeit ablegt, die Bauhütte 
eingeräumt und diese durch seinen Wächter versperrt gehalten, sonach die 
abgelegten Kleidungsstücke des Arbeiters in Verwahrung genommen. 
Da aus der Aussage des Wächters die versperrte Bauhütte am 12. August 
1912 früh aufgesperrt wurde und der Schlüssel im Schloß stecken blieb 
so daß ein Zutritt in die Bauhütte auch einem Unbeteiligten leicht möglich 
war, ist rücksichtlich der von dem Beklagten übernommenen Verwahrung 
eine Nachlässigkeit unterlaufen, die der beklagte Dienstgeber zu verant
worten hat (§§ 957 u. ff., 12~5 a. b. G. B.). 

NI'. 2183. 

Die Eintragung: "und verließ auf meine Kündigung das Haus" im 
Arbeitsbuche ist unzulässig. 

Entseheidung des Gewerbegeriehtes Wien vom 18. Juli 1912, Cr. III 1471/12. 

Der Klage eines Hilfsarbeiters (Schankburschen) auf Zahlung einer 
6tägigen Entschädigung im Betrage von 27 K 96 h, wegen unzulässio'er 
Eintragung im Arbeitsbuche vmrde auf Grund nachstehenden Sachverhaltes 
stattgegeben. 

Der Kläger ist bei dem Beklagten am 6. Juli 1912 als Schankbursche 
mit einem Monatslühn von 50 K nebst Kost und Quartier in Arbeit getreten 
und am 10. Juli 1912 ordnungsmäßig entlassen worden. 

Der Beklagte hatte bei der Entlassung' in das klägerische Arbeits
buch ein Arbeitszeugnis eingetragen, das im allgemeinen zwar gut lautete, 
aber mit folgendem Satze endigte: "und verließ auf meine Kündigung das 
Haus". 

Der Kläger bezeichnete diese Eintragung als eine unzulässige, die 
ihm die Aufnahme eines neuen Postens ZJll11 mindesten erschwere und 
erklärte, daß er bei dem Umstande, als die Korrektur dieses Zeugniss~s erst 
am 17. Juli 1912 erfolgte, für 6 Tage eine EI).tschädigung anspreche. 

Gewerbegerichtliche Entscheidungen. Nr. 2183 - 2184. 159 

Der Beklagte beantragte die Abweisung des Klägers, denn er halte 
die gemachte Eintragung, welche, weil er den Kläger entlassen habe, der 
Wahrheit entspreche, nicht für unzulässig. 

Gründe: Das Gewerbegericht hat die beal1ständete Eintragung' 
des 1Beklaoten aus nachstehenden Gründen für unzulässig befunden: 

tl 

Die gesetzlichen Bestimmungen über die Ausstellung eines Arbeit.s
zeugrüsses nach § 81 Gew. O. enthalten keine Anordnung darüber, daß JIl 

clemZeugnisse ersichtlich zu machen sei, ob das Arbeitsverhältnis von seiten 
des Arbeitgebers oder von seiten des Arbeitnehmers gelöst worden sei. 

Weiters bestimmt § 80, lit. g, Ge,y.O., daß ein Gewerbeinhaber, der 
in dem Arbeitsbuche unzulässige Eintragungen gemacht hat, dem Buch
inhaber entschädigungspflichtig sei. Wenn nun das eingetragene Zeugnis 
mit den Worten schließt: "und verließ auf meine Kündigung mein Haus", 
so muß jedermann beim Lesen des Zeugnisses stutzen und die Empfindung 
haben, daß zwischen dem Gewerbeinhaber und dem Arbeiter etwas vor
gefallen sein müsse, was schon nach so kurzer Arbeitszeit die Entlassung 
des Arbeiters herbeigeführt habe und worauf der Gewerbeinhaber besonders 
aufmerksam machen wolle. 

Daß nun eine solche Eintragung den Buehinhaber nicht empfehlen 
und daher bei seinem Bestreben, einen neuen Arbeitsplatz zu erhalten, 
gewiß hindern kann, ist selbstverständlich und bedarf keiner besonderen 
Begründung. Die mehrerwähnte Eintragung war daher nicht nur über
flüssig, sondern unzulässig und ist daher Beklagter dem Kläger gemäß 
§ 80, lit. g, Gew. O. el1tschädigungspflichtig. Der von dem Kläger als Ent
schädigung für Kost und Quartier täg'lich angesproehene Betrag von 3 K 
wurde vom Gerichte gemäß § 273 Z. P. O. für entsprechend befunden, 
weshalb sich für 6 Tage reehnungsmäßig ein Betrag von 27 K 96 hergibt, 
der somit dem Kläger zuzusprechen war. 

NI'. 2184. 

Durch die Anmeldung des Gewerbeinhabets bei der Stellenvermittlung, 
daß er einen Arbeiter sllche, und durch die Zusendung eines solchen 

entsteht noch kein Dienstvertrag. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes 'Vien vom 18. Juli 1912, Cr. III 1462/12. 

Unbestritten ist .es, daß sich Beklagt~r am 4. Juli Ü112 bei der 
Stellenvermittlung der Genossenschaft der Friseure für 6. und 7. Juli 1912 
eine Aushilfe für einen Lohn von 7 K und Bezahlung des Krankengeldes 
bestellte. 
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Der Kläger brachte vor: 

Er sei am Nachmittag des 4. Juli 1012 zu dem Beklagten gefahren, 
um sich als Aushelfer vorzustellen. Der Beklagte sei nicht anwesend ge
wesen, doch habe ihm der im Geschäfte anwesende Bruder des Beklao-ten . . -/:) 

l1utgeteIlt, daß er nicht eintreten könne, weil schon ein anderer Helfer 
bestellt sei. Dieselbe Auskunft habe er auch von der herbeigeholten Gattin 
des Beklagten erhalten. 

Kläger verlange daher vom Beklagten wegen Vertragsbruches eine 
Entschädigung, u. Z,y.: 

an 2tägigem Lohn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 7 K - 11 
" 2tägigem Verdienstentgang ................ 3" _" 
" Krankengeld ............................ -" 50 " 

zusammen ........ 10 K 50 h 

Der Beklagte brachte vor: 

Die Anmeldung bei der vermittlungsstelle wegen eines Helfers 
begründe noch nicht dessen definitive Aufnahme, es muß sich der Helfer 
zur Aufnahme vorstellen. Außerdem sei die Darstellung des Klägers über 
die Vorgänge bei seiner Vorstellung eine unrichtige. Seine, des Beklagten 
Fran, habe zu dem Kläger gesagt, ihr Mann sei nicht anwesend und 
Kläger solle entweder warten oder später kommen. Hierauf habe aber 
der Kläger erklärt, er könne nicht warten und werde zum Gewerbe
gericht gehen. 

Im Beweisverfahren bestätigte die Zeugin E. D. vollinhaltlich die 
Angaben des' Beklagten. 

Die Klage wurde abgewiesen. 

Gründe: Auch das Gewerbegericht ist der Ansicht, daß die Anmel
dung eines Bedarfes bei der Stellenvermittlung' an und für sich den Unter
nehmer nicht zur Aufnahme des von der Stellenvermittlung ausgewählten 
Arbeiters verpflichtet und es hiezu noch der Vorstellung des Arbeiters und 
Zustimmung des Unternehmers bedarf. 

Dieser Ansich( war übrigens auch der Kläger, der es sonst im ent
gegengesetzten Falle 'wohl nicht für notwendig befunden hätte, am 24. Juli 
sich vorzustellen, sondern seinen Dienst _einfach am bestellten Tage antreten 
konnte. 

Aus den Angaben der Parteien ist ö,ber zu entnehmen, daß Kläger 
mit dem B:klagten behufs seiner Auf~l.ahme gar nicht gesprochen hat, 
weshalb ZWIschen den Parteien ein Ubereinkommen überhaupt nicht 
zustande gekommen ist. 
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Nr.2185. 

Ein Verzicht auf die weitere Dienstleistung während der Kündigungs
frist mit dem Vorbehalte, daß der gekündigte Dienstnehmer während 
der Kündigul1gszeit einen neuen Posten nicht antreten darf, ist zulässig. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 22. August 1912, Cr. VI 1465/12. 

Die Klage eines Handlungsgehilfen auf Zahlung des Gehaltes für 
die restliche Kündigungszeit im Betrage von 65 K wurde. auf Grund des 
nachstehenden Sachverhaltes ab g e wi e sen: 

Der Kläger war bei der beklagten Firma vom 2. September 1911 
an als Kontorist mit einem Monatsgehalte von 130 K angestellt. Der Gehalt 
vmrde halbmonatlich am 15. und Letzten im nachhinein bezahlt. Am 
13. Juli 1912 tra.t Kläger einen ihm bewilligten 10tägigen Urlaub an und 
bat hiebei um Ausbezahlung des am 15. Juli fällig werdenden Halbmonats
gehaltes, sowie um einen Vorschuß von 100 K. Die beklagte Firma bezahlte 
ihm daraufhin am 13. Juli den vollen Juligehalt aus, lehnte aber die Er
teilung eines weiteren Vorschusses ab. 

Während seines Urlaubes, u. zw. am 18. Juli kam Kläger zum Be
klao-ten und bat nochmals um einen Vorschuß von 100 K. Seine Bitte wurde 
abg"eschlagen, worauf der Kläger der Beklagten zum 15. August kündigte. 
Damit war die beklagte Firma einverstanden und gab dem erst 18jährigen 
Kläger ein Schreiben an seinen Vater mit, worin die Kündigung zum' 
15. August angenommen wird; der Kläger brauche nicht mehr in die Arbeit 
zu kommen, der Gehalt für die erste Hälfte August werde ihm zur Fälligkeit 
ausgezahlt werden, er dürfe aber vor dem 15. August keinen anderen Dienst 
antreten, widrigens der Gehaltsanspruch erlischt. Vater und Sohn waren 
damit einverstanden. Der Kläger trat am 1. August bei der Firma Brüder D. 
in Stellung. 

Der Kläger begehrt die Bezahlung des Gehaltes für die Zeit vom 
1. bis 15. August 1912 per 65 K, indem er auf dem Standpunkte steht, daß 
die Beklagte, nachdem sie auf seine Dienstleistungen verzichtet habe, 
ihn nicht behindern könne, einen anderen Posten anzutreten. 

Die beklagte Firma beantragt Abweisung der Klage. 

Gründe: Wenn die beklagte Firma am 18. Juli dem Kläger die 
weitere Dienstleistung erlassen hat, so hat sie deswegen den Kläger nicht 
aus dem Dienste entlassen; denn sie nahm zu gleicher Zeit die Kundigung 
des Klägers zum 15. August an, versprach die Bezahlung des Gehaltes 
bis zu diesem Tage und verbot dem Kläger, vor diesem Tage einen anderen 
Posten anzutreten, woraus klar hervorgeht, daß sie das Dienstverhältnis 
bis zum 15. August fortgesetzt wissen wollte. 
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Die Auffassung des Klägers, daß das Verbot, einen anderen Dienst
platz anzutreten, mit Rücksicht auf den Verzicht auf die Dienstleistung 
gegen die guten Sitten sei, ist offenbar falsch. Im Gegenteile scheint es 
gegen die gllten Sitten zu verstoßen, daß der noch im Genusse des Gehaltes 
stehende Angestellte vor Ablauf der Dienstzeit bei einem anderen Dienst
geber in Stellung tritt, wenn ein solches Vorgehen nicht sogar gegen die 
Bestimmung des § 7 H. G. G. verstößt. Jedenfalls steht es fest, daß die Be
klagte dem Kläger den Gehalt bis 15. August nur für den Fall versprochen 
hat, daß Kläger in ihren Diensten bleibe. Durch die Annahme eines 
anderen Postens am 1. August 1912 gegen den Willen der Beklagten, hat 
Kläger selbst den Dienst bei der beklagten Firma aufgegeben und dadurch 
naturgemäß auch den Anspruch auf den Gehalt verloren. Das Klagebegehren 
war daher abzuweisen. 

Nr.2186. 

Unbefugtes Überschreiten der Urlaubszeit um einen vollen Arbeitstag 
- bildet einen EntiassungsgrulHl. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Wren vom 1. August 1912, Cr. VI 1344/12, 
bestätigt mit Urteil des Landesgerichtes Wien als Berufungsgerichtes vom 

20. September 1912, Cg. V 639/12. 

Die Klage eines Handlungsgehilfen (Lageristen) auf Zahlung der 
~ quartalsmäßigen Kündigungsentschädigung im restlichen Betrage yon 
260 K wurde auf Grund des nachstehenden Sachverhaltes abgewtesen: 

Der Kläger, welcher seit August 1910 als Lagerist gegen 130 K 
Monatsgehalt bei der Beklagten bedienstet war, stellte eines Tages im Monate 
Juni 1912 an seinen Dienstgeber die Bitte, ihm einen 3wöchentlichen, mit 
dem 1. Juli beginnenden Urlaub zu gewähren; es \vurde ihm aber erwidert, 
daß ihm nur ein 14tägiger Urlaub, beginnend mit 1. Juli, bewilligt werde. 

Als er dann unter Hinweis darauf, daß er eine sehr weite Reise in 
seine Heimat nach Dorna-Watra zu machen habe, um die Erlaubnis bat, 
anstatt am 1. Juli schon am 26. Juni abreisen zu dürfen, wurde ihm das 
zugestanden .. Der weiteren Bitte, mit Rücksicht darauf, daß seine Ange
hörigen sehr strenggläubig seien und er daher nicht gut am Samstag, 
13. Juli, die Heimreise antreten könne, ihm zu gestatten, daß er einen Tag 
später zurückkomme, - wurde nicht Folge gegeben. Er trat den Urlaub 
an dem verabredeten Tage an, fand sich aber dann nicht am 15. Juli wieder 
in Wien ein, sondern am 16. Juli, und kam demnach erst an diesem Tage, 
u. zw. im Laufe des Vormittags ins Geschäft, nachdem er vorher telephonisch 
vom Römerbad aus gemeldet hatte, daß er angekommen sei und nach dem 
Bade sich ins Geschäft begeben werde. Als er im Geschäfte erschien, wurde 
er von seinen Dienstgebern entlassen. 

Gewerbegerichtliche Entscheidungen. Nr.2186-2187. 16 

Der Kläger bezeichnet diese Entlassung als ungerechtfertigt; er 
hätte, um am 15. Juli in Wien einzutreffen, am Samstag, 13. Juli, von 
Dorna-W atra abreisen müssen, dies sei ihm aber nicht möglich gewesen, 
da er, ohne die religiösen Gefühle seiner Angehörigen zu verletzen, nicht 
am Samstag die Heimreise antreten konnte, auch habe er am Samstag 
Kopfweh gehabt; er sei erst am Sonntag früh abgereist und infolgedessen 
~rst am 16. Juli nach Wien gekommen. Er beansprucht den auf die Zeit 
vom 1. Juli bis zum Ablaufen der gesetzlichen Kündigungsfrist, also bis 
30. September entfallenden Gehalt mit 390 K, abzüglich eines von ihm 
erhaltenen Vorschusses von 130 K, mithin 260 K. 

Die Beklagte beantragt die Abweisung dieses Begehrens, indem sie 
den Standpunkt vertritt, der Kläger sei angesichts der Überschreitung 
des Urlaubes mit Recht entlassen worden, könne daher, da er vorschuß
weise schon mehr erhalten habe als der Lohn für die Zeit bis zur Entlassung 
<Lusmacht, gegen sie keinerlei Anspruch stellen. 

Entscheidungsgründe : Indem der Kläger den Urlaub um einen 
vollen Arbeitstag überschritt, hat er die Dienstleistung während einer 
-erheblichen Zeit unterlassen. Ein rechtmäßiger Hinderungsgrund am recht
zeitigen Wiedereintreffen im Geschäfte lag nicht vor, denn, wenn der Kläger 
-die religiösen Gefühle seiner Angehörigen schonen und nicht an einem 
Samstag reisen wollte, mußte er eben schon früher von ihnen Abschied 
nehmen und abreisen; ein so geringfügiges Unwohlsein wie Kopfweh bildet 
bei einem erwachsenen Menschen kein Hindernis, eine Eisenbahnfahrt zu 
machen. 

Unter diesen Umständen war dem Standpunkte der Beklagten 
beizupflichten und das Klagebegehren abzuweisen. 

Na',2187. 

Eine Remuneration gebührt auch dann, wenn sie mit solcher Regel
mäßigkeit gewährt wird, daß der Angestellte mit diesem Bezuge 

rechnet. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 10. Juli 1912, Cr. VI 1265/12. 

Der Klage eines Handlungsgehilfen auf Zahlung einer Remuneration 
-im Betrage von 50 K wurde stattgegeben. 

Wie unbestritten, war Kläger bei der beklagten Firma vom 1. März 
1910 bis 30. Juni 1912 als Kommis bedienstet. Sein Monatsgehalt war 
ursprünglich 80 K, zuletzt 120 K. Ende 1910 hat Kläger an Remuneration 
f>O K, Ende 1911 100 K erhalten. Bei der beklagten Firma besteht der 
Brauch, daß alle Angestellten zu Neujahr Remunerationen erhalten, die 
.nach dem Dienstalter der Angestellten erhöht werden. Es kommt aber in 
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der Regel nicht vor, daß eine Neujahrsremuneration ausbezahlt wird, die 
hinter der im Vorjahre bezahlten zurückbleibt. 

Der Kläger begehrt Bezahlung einer Remuneration von 50 K, ent
sprechend der Dienstzeit vom 1. Jänner bis 30. Juni 1912, da er Ende 1911 
100 K Remuneration erhalten habe. ' 

Die beklagte Firma beantragt Abweisung der Klage, da Kläger 
auf Remuneration keinen Anspruch habe. Die erwähnte Regelmäßigkeit 
bei Auszahlung der Remunerationen wird zugegeben, doch kommen Aus
nahmen vor; so wurde einmal einem Bediensteten, gegen welchen Klagen 
vorgekommen waren, die Remuneration auf die Hälfte herabgesetzt. 
Gegen den Kläger wird nichts Nachteiliges vorgebracht. 

Gründe: Ein Anspruch auf Remuneration im Sinne des § 16 H. G.G. 
besteht nicht nur, wenn eine Remuneration ausdrücklich vereinbart worden 
ist. Ein solcher Anspruch muß auch dann anerkannt werden, wenn die 
Remuneration mit einer solchen Regelmäßigkeit gewährt wird, daß anzu
nehmen ist, daß der Angestellte mit diesem Bezuge rechnet. Nach den 
übereinstimmenden Angaben bei der Parteien hat vorliegendenfalls die 
beklagte Firma ihren Angestellten alljährlich Remuneration gewährt, 
u. zw. mindestens in derselben Höhe, wie im Vorjahre. Eine Ausnahme hat 
sie nur gemacht, wenn gegen einen Bediensteten Klagen vorgebracht 
worden waren, was bei diesem Kläger nicht zutrifft. 

Der Klagsanspruch ist demnach gerechtfertigt. 

NI'. 2188. 

Ein Hauptpolier ist als höherer Angestellter anzusehen. 
Entscheidung des GewerbegerichtesWien vom 19. Dezember 1912, Cr. V 1606/12, 
abgeändert mit Entscheidung des Landesgerichtes Wien als Berufungsgerichtes 

vom 24. Jänner 1913, Cg. V 9/13. 

Die Klage eines bei einer Bauunternehmung bedienstet gewesenen 
Hauptpoliers auf Zahlung einer 1monatlichen Kuildigungsentschädigung 
im Betrage VOI! 210 K wurde vom Gewerbegerichte Wien abgewiesen. 
Über Berufung des Klägers hat das Landesgericht Wien als Berufungs
gericht dem Kläger den eingeklagten Betrag mit nachstehender Begrün
dung zugesprochen. 

Die Entscheidung des vorliegenden Rechtsstreites hängt nur von 
der Frage ab, ob Kläger als einfacher Vorarbeiter oder als höherer Ange
stellter im Sinne des § 73, Ab~. 3, Gew. O. anzusehen ist. 

Bei Lösung dieser Frage hat das Gericht sich von der Erwägung 
leiten lassen, daß es bei der Beurteilung der Verwendung zu höheren Dienst
leistungen vorwiegend darauf ankommt, ob der Angestellte Dienste leistet, 
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die sich nach dem Gewerbe des Geschäftsinhabers nicht als gewöhnliche, 
von der :Mehrheit der Bediensteten zu verrichtende darstellen, sondern 
eine gewisse höhere Qualifikation erfordern. 

Letzteres trifft nach Ansicht des Berufungsgerichte~ zu. 
In § 73, Abs. 3, werd~n als höhere Angestellte unter anderem Werk-

führer angeführt. , 
Der Kläger, der laut des beim Akte ?efindlichen Zeug~isses schon 

seit 1907 als Bauleiter gedient hat und bei der be~lagten Firma unbe
stritten ermaßen als Hauptpolier keinen anderen Polie~ als Vorgesetzten 
über sich hatte, kann mit Grund einem Werkführer gleIchgestellt werden. 
Daß er, y,je das angefochtene Urteil anführt, kein neues Werk s?haffel1, 
sondern nur ein von einem anderen erdachtes Werk nach bestlm~tell 
Plänen. von denen abzuweichen ihm verboten ist, zur Ausführung brI~gt, 
scheint' nicht ins Gewicht zu fallen. Denn auch die Ausführung eI:les 
Baues nach einem Plane ist eine Leistung, die unleugbar Kenntmsse 
voraussetzt, die von den gewöhnlichen Arbeitern nicht gefordert werden 
können. _ 

Auch hatte der Kläger die Aufsicht über die am Baue beschäfti?ten 
Arbeiter, die er selbständig aufnehmen und entla~sen durfte, und fungierte 
den Arbeitern gegenüber als Stellvertreter der Fmna. 

Aus allem dem erO'ibt sich, daß ihm die Qualifikation als hö~erer 
Angestellter nicht abges;rochen werden kann; ~aß alltäglich. oder jeden 
zweiten Tag seine Tätigkeit von dem Baumeister kont~olllert wurde, 
beweist noch nicht, daß Kläger als höherer Ange.ste~ter mcht anz~sehen 
ist, da auch die höheren Angestellten der BeaufSiChtigung durch dIe Ge
schäftsinhaber unterworfen sind. 

Es war daher aus diesen Erwägungen der Berufung des :rclägers 
Folge zu geben und unter Abänderung des angefochtenen UrteIles auf 
Stattgebung des eingeschränkten Klagebegehrens zu erkennen. 

Nr.2189. 

Ein aushilfsweises Dienstverhältnis kann für bestimmte Zeit einge
gangen werden, wenn der Grund des vorü~ergehenden Bedarfes 

näher bezeichnet worden 1St. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 2. Jänner 1913, Cr. VI 2098/12. 

Der Klage eines Handlungsgehilfen auf Zahlung einer lmonat
lichen Kündigungsentschädigung wurde auf Grund des nachstehenden 
Sachverhaltes stattgegeben: 

'Wie unbestritten, war Kläger bei der beklagten Firma vom ~4. Ok
tober bis 24. Dezember 1912 als Kontorist mit 80 K Monatsgehalt bedIenstet. 
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Bei der Aufnahme war Ausschluß der Kündigung vereinbart worden. 
Kläger wurde von der Beklagten am 24. Dezember ohne Kündigung 
entlassen. 

Der Kläger begehrt die Bezahlung des Gehaltes für die Monate 
Dezember 1912 und Jänner 1913 von 160 K. Die Beklagte anerkennt den 
Gehalt für die Zeit vom 1. bis 24. Dezember 1912 von 64 K zu schulden, 
beantragt aber Abweisung des Klagebegehrens ; denn Kläger sei, nachdem 
ein Beamter in der Registratur erkrankte, als Aushilfe aufgenommen 
worden. Der Kläger habe Grund zur sofortigen Entlassung gegeben, da 
er am 24, Dezember 1912 ohne Entschuldigung um 1/22 Uhr nachmittags 
das Bureau verließ, obwohl sein Vorgesetzter an diesem Tage dem Personal 
verlautbart hatte, daß die Mittagspause entfalle, dafür aber statt um 7 Uhr 
schon um 5 Uhr abends geschlossen werde. 

Der Kläger bestreitet, als Aushilfe aufgenommen worden zu sein; 
am 24. Dezember habe er sich um 2 Uhr nachmittags aus dem Bureau 
entfernt, um etwas zu essen. Auf der Straße traf er seine Schwester, die 
ihm mitteilte, daß die 1\futtef schwer krank sei, er möge nach Hause kommen. 
Abends um 7 Uhr erschien er im Bureau, um sich zu entschuldigen, ebenso 
am Weihnachtstage morgens, wurde aber nicht mehr vorgelassen. 

Gründe: Ein aushilfsweises Dienstverhältnis setzt eine durch den 
Anlaß der Aushilfe bedingte zeitliche Begrenzung voraus. Wenn also im 
Dienstvertrage bestimmt wurde, daß das Dienstverhältnis nur für die 
Dauer eines näher bezeichneten, vorübergehenden Bedarfes eingegangen 
wird, dann endet dieses Dienstverhältnis ohne Kündigung mit dem Weg
falle dieses Bedarfes, kann aber währcnd des ersten Monates jederzeit 
unter Einhaltul1g einer lwöchentlichen Kündigung g'elöst werden (§ 20 
H. G. G,). Ein solches aushilfsweises Dienstverhältnis liegt aber hier nicht 
vor, da die Beklagte nicht behaupten kann, daß dem Kläger gesagt wurde, 
er sei nur für die Dauer der Krankheit eines anderen Beamten aufgenommen, 
Kläger auch nicht darum entlassen wurde, weil der erkrankte Beamte 
wieder genesen war und die Beklagte den Namen des angeblich erkrankten 
Beitlnten nicht nennen kann. 

Die Vereinbarung des Kündigul1gsausschlusses ist nach § 20, Absatz 2, 
H. G. G. unwirksam; es muß in diesem Falle dem zweifellos auf Abkürzung 
der Kündig'ungsfrist gerichteten Parteienwillen in der Weise Rechnung ge
tragen werden, daß man die gesetzliche Monatskül1digung als vereinbart 
annimmt. 

Was aber die Beklagte als Begründung der sofortigen Entlassung 
anführt, kann selbst, abgesehen von der Verantwortung des Klägers, als 
hinreichender Entlassungsgrulld im Sinne der §§ 25 und 27 H. G. G. nicht 
anerkannt werden, da der Kläger nicht einer an ihn speziell gerichteten 
Aufforderung sieh widersetzt hat und den Dienst nur einige Stunden vor 
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. ß d el'nem Tage welcher G h"ftsschlusse verlie azu an , dem angesetzten esc a .' '. ' 
den Christen besonders heilig 1st. ., G d fIt und die 

' 't h e wlChtlgen run er 0 g 
Die Entlassung 1st soml 0 f~' ht t den Gehalt bis Ende Jänner, 

Beklagte nach § 2~ H. ? Gd' veDrp I~ :hältnis damals hätte gekündigt 
zu welchem Termlll allem as lens ve 
werden können. zu bezahlen. . h ld t 

Für die ~om Kläger bis zur Entlassung verrichteten DIenste sc u e 
d' B klaote dem Kläger die anerkannten 64 K. 

le eE " . d h dem Klagebegehren zur Gänze stattzugeben. s wal a er , 

NI'. 2190. 
. d H ndhmgsgehilfen die Inventur mitzuunterfertigen, Die Welgerllng es a , d 

bildet keinen Entlassungsgrun . 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 20, Juli 1912, Cr. VIII 396/12. 

Kl rr eines Handlungsgehilfen (Verkäufers) auf Zahlu?g ~er 
Der a"e". ., k tellun der restlichen Kautlon Im 

Kündigungsentschadlgullg und
f 
~uc ~ d s gnachstehenden Sachverhaltes 

Betrage von 189 K ,vurde au run e 
stattgegeben: , W 1 

.' 19 A Jrill912 als Verkäufer gegen emen oc len-
Der Klager trat am " I . 1 wöchentlichen Kündigung 

gehalt von 28 K und Verelllb~unf t~I~~mals ei' en Betrag von lOOK 
in den Dienst des Beklagten ~n er eg d 'h üb~rgebenen Warenlager. 
zur Sicherstellung gegen Abgange an em I m 

Im Laufe der Zeit stellte sich tat~ächl~ch einbAbgdan:. vo~ 8~ :e h]~~~: 
. h d Kl" r und sem Dlenstge er a m, a 

und es einigten SIC er ~ge h h b n Am 9. Juli wurde in 
"lft 1 43 Kauf slCh zu ne men a e '. f 

Ha e, a so " . G häfte abermals ellle Inventur au _ 
dem von dem Klager geleIteteKn

l
" esc 'ld Beklarrten unter Mitwirkung 

zw von dem arrer Ul 0 . , 

genomme~, u.. J li 1e te der Beklagte dem Kläger dIe m
eines gewIssen 1\1:. K. Am 13. u g t 9 Juli mit der Auf

UR' hrift der Inven ur vom . 
zwischen herges~e te emsc

f 
. . d Kläger verweigerte dies und wurde 

. forderung vor, dIese zu unter ertJgen, er 
vom Beklagten entlassen. f . t d 

D Klärrer bezeichnet diese Entlassung als ~ll1ger:cht ertlg 'd a 
er," . der Inventur für Ihn mcht bestan eu 

eine Verpfhchtung zur !ertIgun~ U t rschrift um so mehr berechtigt 
und er sich zur V er.welg:rung e~ VO~1 ~hm nicht nur die Fertigung der 
gehalten habe, als sem D~ens,tge?e '. Erkläruno' verlangt habe, nach 
Inventur, SOlIdem auch dIe FertIdgung, eI~e~ Inventur" angegebenen Waren
welcher er für jeden Abgang an em m e 

lager haften sollte. ., , 'r m 14 Juli 
Er beansprucht demnach den Gehalt fur dIe Zelt ~ 0 G G' sich 

bis 15. August, als dem Ablaufe der aus § 20, Absatz 2, . . . 
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ergebenden Kündigungszeit mit 132 K, außerdem die RückstellunO' des 
o 

nach Abzug von 43 K verbliebenen Restes der zur Sicherstellung erlegten 
100 K, also 57 K, im ganzen demnach 189 K. 

Der Beklagte erkennt den Anspruch bezüglich der 57 K an; dagegen 
beantragt er die Abweisung des Begehrens auf Bezahlung des GBhaltes 
für die Zeit nach der Entlassung, indem er in der Weigerung des Klägers, die 
In.ventur zu unterschreiben, einen Grund zur sofortigen Entlassung er
blickt, übrigens in Abrede stellt, daß er von dem Kläger gleichzeitig auch 
die Fertigung einer Haftungserklärung verlangt habe. 

Gründe: Der Kläger hätte sich zwar nichts vergeben, wenn er die 
Inventur, deren Richtigkeit er nicht bestreitet, mit seiner Unterschrift 
versehen hätte; das Gericht konnte aber darin, daß er offenbar in der 
Besorgnis, für weitere Abgänge abermals einstehen zu müssen, die Unter
schrift verweigerte, selbst dann, wenn ihm nicht g'leichzeitig eine Haftungs
erklärung zur Unterschrift vorgelegt worden sein sollte, einen zur vorzeitigen 
Entlassung hinlänglich wichtigen Grund deswegen nicht erblicken, weil 
de:- Beklagte angesichts des Umstandes, daß der Inventierung ein Zeuge 
beIgezogen worden war, den Warenbestand vom 19. Juli gegebenenfalls 
auch ohne die Unterschrift des Klägers leicht nachweisen konnte. Es war 
daher de~l KI~gebegehren nicht nur in Ansehung des anerkannten Betrages, 
sondern ml Smne des § 20 H. G. G. auch bezüglich der Kündigungsent
schädigung s ta tt zuge ben. 

Nr.2191. 
Di~ Erklärung eines Hilfsarbeiters, der stets bis 8 Uhr abends gear
beItet hatte, er .arbeite nur mehr bis 6 Uhr, berechtigt zu dessen 

Entlassung. 
Entscheidung des Gew<Jrbegerichtes Wien vom 17. August 1912, Cr. VIII 

432/12. 

Die Klage eines Hilfsarbeiters auf Zahlung einer 14täo'iO'en Kündi-
00 

gungsentschädigung im Betrage VOll 50 K wurde auf Grund des nach-
stehenden Sachverhaltes abgewiesen. 

:Unbestritten liegt vor, daß der Kläger beim Beklagten vom 15.August 
1908 bIS 3. August 1912 als Hilfsarbeiter, zuletzt mit 26 K Wochenlohn, 
beschäftigt war. Alle diese 4 Jahre hindurch hat Kläger anstandslos bis 
8 Uhr ~bends gearbeitet. Am 3. August hat Kläger gekündigt und erklärt, 
er arbeIte nun nur bis 6 Uhr abends. Darauf hat ihn der Beklagte entlassen. 

. Kläger begehrt Lohnentschädigung für die 14tägige Kündigungs-
fnst, d,er Beklagte die Abweisung der Klage. 

Gründe: Zweck der Kündigung ist, zu verhüten, daß die Vertrags
teile durch das plötzliche Endigen des Vertragsverhältnisses geschädigt 
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werden. Es liegt darum im Wesen der Kündigung, daß das Vertragsver
hältnis noch die Kündigungsfrist hindurch in derselben Weise fortgesetzt 
werde, wie bisher. Der Kläger, der 4 Jahre hindurch his 8 Uhr abends 
gearbeitet hat, durfte nicht nach der Kündigung die Arbeit zu einer frü
heren Stunde einstellen. Dieses sein Vorgehen ist ein Verlassen der Arbeit 
im Sinne des § 82, lit. f, Gew. O. und hat den Beklagten zu sofortiger Ent
lassung des Klägers berechtigt. Das Klagebegehren war darum ab z u w eis e n. 

NI'. 2192. 

Fernbleiben vom Geschäfte während der beiden jüdischen Feiertage 
(Neujahr) bildet einen Entlassungsgrund. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 23. September 1912, Cr. VI. 
160tl/12. 

Die Klage einer Kontoristin auf Zahlung der auf die Zeit vom 
12. September bis 31. Dezember 1912 entfallenden Kündigungsentschädi
gung im Betrage von 181 K wurde unter Zuspruch des Gehaltsrückstandes 
für die Zeit vom 1. bis 11. September 1912 abgewiesen. 

Wie unbestritten, war Klägerin seit 27. Juli 1912 beim Beklagten 
als Kontoristin mit 50 K Monatsgehalt angestellt. Die Klägerin und der 
Beklagte sind jüdischer Religion. Auf den 12. und 13. September fielen die 
jüdischen Neujahrstage. Am 11. September vormittags bat die Klägerin 
den Beklagten, ihr die beiden Festtage freizugeben, da ihr die Religion 
verbiete, an diesen beiden Tagen zu arbeiten. Der Beklagte wies diese 
Bitte der Klägerin mit Rücksicht auf die große Arbeit im Geschäfte ab, 
erklärte ihr aber, er gebe ihr täglich 1 bis 2 Stunden frei, damit sie dem 
Gottesdienste beiwohnen könne. Die Klägerin verrichtete am 11. Sep
tember ihre Arbeit wie gewöhnlich, schrieb aber, zu Hause angelangt, dem 
Beklagten, daß sie am 12. und 13. September vom Geschäfte fernbleiben 
werde, da ihr Vater (die Klägerin ist erst 151/ 2 Jahre alt) ihr an diesen 
Tagen jede Arbeit verbiete. 'Als sie am 14. September wieder im Geschäfte 
erschien, wurde sie vom Beklagten entlassen. 

Die Klägerill begehrt die Bezahlung des Gehaltes für die Zeit vom 
1. September bis 31. Dezember in der Höhe von 200 K. 

Der Beklagte anerkennt, der Klägerin als Gehalt für die Zeit vom 
1. bis 11. September 19 K zu schulden, begehrt aber Abweisung des Klage
begehrens, da er die Klägerin weg(m Dienstverweigerung zu entlassen be
rechtigt gewesen sei. 

Gründe: Die Klägerin muß zugeben, daß sie sich gegen den Willen 
ihres Dienstgebers durch 2 Tage, von der Arbeit ferngehalten habe; sie 
rechtfertigt ihr Vorgehen damit, daß es ihre Religion verbiete, an jenen 
2 Tagen zu arbeiten. Das Gericht konnte auf die Frage nicht eingehen, 
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ob die jüdische Religion wirklich an den beiden Neujahrstagen jede beruf
liche Arbeit verbiete, sondern mußte seiner Entscheidung die gesetzlichen 
Bestimmungen zugrunde legen, welche ergeben, in welchem Umfange 
Gewerbeinhaber verpflichtet sind, ihren Arbeitern zur Erfüllung ihrer 
religiösen Pflichten freizugeben. Den von den verschiedenen Religionen 
aufgestellten Verboten, an Feiertagen zu arbeiten, ist, u. zw. für alle 
Konfessionen gleichmäßig im Art. XIV des Gesetzes vom 16. Jänner 1895, 
R. G. BI. Nr. 21, dahin Rechnung getragen, daß es den Gewerbeinhabern 
zur Pflicht gemacht ist, an den Feiertagen den Arbeitern mit Berücksichti
gung ihrer Konfession die zum Besuche des Vormittagsgottesdienstes 
nötige Zeit einzuräumen. 

Dieser Pflicht hat der Beklagte Genüge geleistet, indem er der 
Klägerin an den bei den Neujahrstagen je 1 bis 2 Stunden zum Besuche des 
Gotteshauses freigab. 

Diese V erpflichtung auszude~men, stand dem Gerichte nicht zu, da 
richterliches Ermessen hier durch präzise Gesetzesvorschriften umschrieben 
ist. Die Klägerin hat also, indem sie die beiden Neujahrstage sich voll
ständig von der Arbeit fernhielt, olme gesetzlichen Hinderungsgrund ihren 
Dienst durch erhebliche Zeit unterlassen, so daß ihre sofortige Entlassung 
nach § 27, Z. 4, H. G. G. gerechtfertigt ist. Es konnte darum der Klägerin 
nur der vom Beklagten anerkannte Gehaltsanspruch für die Zeit ihrer 
effektiven Dienstleistung zugesprochen werden und mußte das Klage
begehren abgewiesen werden. 

Nr.2193. 

Die Bestimmung des § 81 Gew. 0., daß in das Zeugnis auf Ver
langen auch eine Äußerung über das sittliche Verhalten und über den 
Wert der leistungen aufzunehmen ist, findet auf die nach § 39 H. G. G. 

auszustellenden Zeugnisse keine Anwendung. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 29. Oktober 1912, Cr. VI 1791/12. 

Die von einem Handlungsgehilfen (Geschäftsführer) eilIgebrachte 
Klage auf Ausstellung eines auch über sein sittliches Verhalten sich aus
dehnenden Zeugnisses vnlrde abgewiesen. 

Es ist unbestritten, daß der Kläger bei der beklagten Gesellschaft 
vom 1. September 1908 bis 31. August 1911 als Geschäftsleiter mit 320 K 
Monatsgehalt und 10% Tantieme in Diensten gestanden ist und daß er 
bei seinem Austritte ein Zeugnis erhalten hat, das wörtlich lautet: "Herr 
M. J. war vom 1. Oktober 1908 bis 1. September 1911 als Kollektiv
geschäftsführer und Geschäftsleiter in unserer Firma tätig". 
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Der Kläger begehrt von der' Beklagten zu diesem Zeugnisse den 
Zusatz, daß die Beklagte mit seinen Leistungen zufrieden war, und verlangt 
darum im Klagepetite Ausstellung eines neuen, auch auf ~as sittliche Ver
halten sich ausdehnenden Zeugnisses. 

Die Beklagte beantragt Abweisung der Klage, nachdem sie ihrer 
gesetzlichen Verpflichtung schon durch die Ausstellung des oben zitierten 
Zeugnisses entsprochen habe. 

Gründe: Die Vergleichung des § 39 H. G. G. mit dem § 81 Gew. 
O. als des älteren Gesetzes ergibt, daß nach dem Hal1dlungsgehilfengesetze 
der Dienstgeber nur verpflichtet ist, im Zeugnisse Art und Dauer der 
Dienstleistung zu bestätigen. Dieser Verpflichtung hat die Beklagte genügt, 
indem sie dem Kläger bestätigte, daß er als Kollektivgeschäftsführer und 
Geschäftsleiter vom 1. Oktober 1908 bis 1. September 1911 bei ihr be
dienstet war. Eine Bestätigung' darüber, daß sie mit seiner Dienstleistung 
zufrieden war, oder über sein sittliches Verhalten würde die Schranken 
der dem Dienstgeber nach § 39 H. G. G. obliegenden Verpflichtung über
steigen. Die Gewerbeordnung hat in diesem Punkte nicht Am"1endung zu 
finden, da der Kläger als Handlungsgehilfe zweifellos dem Handlungs
gehilfengesetze (§ 1 H. G. G.) untersteht und dieses Gesetz offenbar mit 
Absicht die Bestimmung der Gewerbeordnung, daß das Zeugnis auf Ver
langen des Hilfsarbeiters auch auf sein sittliches Verhalten und den Wert 
seiner Leistung'en auszudehnen ist, nicht aufgenommen hat. 

Das Klagebegehren ist darum abzuweisen. 

Nr. 2194:. . 

Die Frage, ob eine Remuneration gebührt, ist nach allgemeinen Rechts
grundsätzen über Verträge zu beantworten. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 18. November 1912, Cr. VI 
1884/12. 

Der Klage eines Handlungsgehilfen (Einkäufers und Zeichners) 
auf Bezahlung des auf die tatsächlich zugebrachte Dienstzeit entfallenden 
Remunerationsbetrages von 163 K 63 h wurde auf Grund des nachstehenden 
Sachverhaltes sta ttgege ben. 

Wie unbestritten, war der Kläger bei der beklagten Firma vom 
.1. Dezember 1909 bis 9. November 1912 als Einkäufer und Zeichner be
schäftigt. Über eine Neujahrsremuneration wurde keine ausdrückliche 
Vereinbarung getroffen, doch hat Kläger als Neujahrsremuneration 
erhalten: pro 1909 (1 Monat Dienstzeit) 20 K, pro 1910 den damaligen 
Monatsgehalt 140 K, pro 1911 den damaligen Monatsgehalt 150 K. 
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Wie der Kläger haben auch die übrigen Angestellten der Beklagten 
alljährlich einen Monatsgehalt als Remuneration erhalten; eine Erklärung, 
daß auf Remuneration kein Anspruch bestehe, 'VUl'de nicht abgegeben 
und auch nicht verlangt. Der Kläger hat zuletzt 190 K an Monatsgehalt 
bezogen. 

Der Kläger begehrt den Anteil an der pro 1912 Z,u bezahlenden 
Neujahrsremuneration entsprechend der Dienstzeit vom 1. Jänner bis 
9. November 1912 = 163 K 63 h. 

Die Beklagte begehrt die Abweisung der Klage, da Kläger auf die 
Remuneration keinen Anspruch habe. 

Gründe: Ob der Dienstnehmer auf die Neujahrsremuneration 
"Anspruch" habe, ist nicht nach § 16 H. G. G., sondern nach den allge
meinen Bestimmungen über Verträge zu entscheiden. 

Auch mangels einer ausdrücklichen Vereinbarung kann aus der 
regelmäßigen Gewährung solcher Remunerationen auf eine stillschweigende 
Vereinbarung nach § 863 a. b. G. B. geschlossen werden. Ein solcher Fall 
liegt hier vor. Die Remunerationen wurden vorliegendenfalls jedes Jahr 
gewährt, nicht an den Kläger allein, sondern an alle Angestellte und nicht 
in willkürlicher Höhe, sondern immer in der Höhe des Monatsgehaltes. 
Dies muß zur Annahme führen, daß die Parteien durch Gewährung der 
Remuneration einerseits und durch das Fortsetzen des Dienstverhältnisses 
andrerseits ihren Willen deutlich erklärt haben, daß die Remuneration 
einen Teil des vertragsmäßigen Entgeltes' für die Dienstleistung zu bilden 
hat; damit ist aber dem Kläger ein "Anspruch" auf die Remuneration 
erwachsen, es hat daher § 16 H. G. G. zur Anwendung zu gelangen und ist 
der der Höhe nach unbestrittene Klageanspruch hierhit begründet. 

Nr.2195. 

Ein Handlungsgehilfe ist nicht verpflichtet, an einer anderen Betriebs
stätte Dienste zu leisten, als an der, für die er aufgenommen wurde. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 22. Oktober 1912, Cr. VII 
1553/12. 

Der Klage einer Filialleiterin auf Zahlung' der 6wöchelltlichell 
Kündigungsentschädigung im Betrage von 270 K wurde in Ansehung des 
Teilbetrages von 90 K stattgegeben, mit dem Mehrbetrage aber wurde 
die Klage abgewiesen. 

Klägerin ist bei der Beklagten am 1. Oktober 1909 als Leiterin der 
Filiale der Beklagten im 3. Bezirke eingetreten und bezog einen .Monats
lohn von 90 K; die Beklagte hat der Klägerin am 16. September 1912 
14tägig zum 30. September gekündigt. Klägerin ist an diesem Tage aus 
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dem Dienste der Beklagten getreten, war aber mit der Kündigungsfrist 
von 14 Tagen nicht einverstanden. 

Klägerin behauptet, daß eine Kündigungsfrist nicht vereinbart 
worden sei und verlangt wegen vorzeitiger Auflösung des Dienstverhält
nisses Entschädigung an Gehalt für die Zeit vom 1. Oktober bis 31. De
zember 1912 mit dem Betrage von 270 K. 

Die Beklagte beantragt Abweisung der Klage, indem sie behauptet, 
sie habe bei der Aufnahme mit der Klägerin im Jahre 1909, wie mit allen 
Filialleiterinnen eine 14tägige Kündigungsfrist ausgemacht; am 16. Sep
tember habe sie entsprechend dieser vereinbarten Kündigungsfrist der 
Klägerin gekündigt; als Klägerin erklärte, daß sie mit dieser 14tägigen 
Kündigung nicht einverstanden sei, habe sie ihr freigestellt, weiter bei ihr 
zu verbleiben, jedoch nicht mehr als Leiterin in der Filiale, sondern mit 
der dienstlichen Verwendung in ihrer Fabrik. 

Sie habe der Klägerin gekündigt, weil Klagen von Kunden über ein 
unfreundliches Verhalten der Klägerin eingelaufen waren. Auf ihren 
Vorschlag, in der Fabrik weiter zu arbeiten, sei Klägerinnicht eingegangen. 

Klägerin brachte dagegen vor, eine Kündigungsfrist sei nicht ver
einbart worden, sie sei als Leiterin der Filiale aufgenommen worden und 
hätte sie sich auch nicht geweigert, in der Fabrik der Beklagten weiter zu 
dienen, wenn die Beklagte die täglichen Straßenbahnspesen per 40 h ver
gütet haben würde; dieses Verlangen habe die Beklagte abgelehnt. Ihr 
Anspruch auf Vergütung der Fahrtspesen sei begründet gewesen, da sie 
ihre Wohnung in der Nähe der Filiale hat und bei Verwendung in der Fabrik 
täglich den weiten Weg von dort nach Hietzing hätte machen müssen. 

Beklagte erwiderte, daß Klägerin von dieser Vergütung der Fa,hrt
spesen nicht gesprochen hat.' 

Gründe: Dem Vorbringen der Beklagten, daß sie mit der Klägerin 
eine 14tägige Kündigungsfrist vereinbart habe, wurde bei dem am 1. Ok
tober 1909 erfolgten Dienstantritte der Klägerin und der zur damaligen 
Zeit allgemein üblichen 14tägigen Kündigungsfrist mit Angestellten, 
wie der Klägerin, Glaube beigemessen, ungeachtet der diesbezüglichen 
Bestreitung durch die Klägerin. Da seit dem 1. Juli 1910 nach § 20 H. G. G. 
die Kündigungsfrist nicht unter 1 Monat festgesetzt werden darf, hat 
Klägerin Anspruch auf Einhaltung einer mindestens 1monatlichen Kündi
gungsfrist. Klägerin konnte nicht als verpflichtet angesehen werden, in 
der weit VOll ihrer Wohnung entfernten Fabrik der Beklagten Dienste zu 
leisten, da sie von der Beklagten als Leiterin der Filiale im 3. Bezirke 
aufgenommen worden war und in dieser vereinbarungsgemäß Dienste zu 
leisten hatte und eine Dienstleistung in der Fabrik für die Klägerin mit Be
schwerlichkeiten verbunden gewesen wäre, die sie bei Eürgehung des Dienst
verhältnisses nicht auf sich genommen hat. 
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Als Entschädigung wegen der vorzeitigen Auflösung des Dienstver
trages wurde sonach der Klägerin der Gehaltsbetrag für 1 Monat per 90 K 
zugesprochen, das Melu:begehren dagegen als unbegründet abgewiesen. 

NI'. 2196. 

Der in einer Bijouteriewarenfabrik beschäftigte Mustermacher ist 
als Angestellter für höhere Dienste nicht anzusehen. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 19. November 1912, Cr. VII 
1673/12. 

Die Klage eines in einer Bijouteriewarenfabrik beschäftigten 
Musterzeichners auf Zahlung der Entschädigung für die 6wöchentliche 
Quartalskündigung' im Betrage von 380 K wurde auf Grund nachstehenden 
Sachverhaltes abgewiesen. 

Kläger ist bei der beklagten Firma am 30. r.1:ai 1912, wie er behauptet, 
als Zeichner und Mustermacher mit einem Wochenlohn von 40 K einge
treten und wurde von der Beklagten am 25. Oktober wegen Arbeitsmangels 
entlassen. 

Dar Kläger bringt vor, er habe nach den Bestimmungen des Hand
lungsgehilfengesetzes Anspruch ,wf eine quartalsmäßige Kündigung, 
was auch nach den Bestimmungen der Gewerbeordnung für ihn als Zeichner 
gelte und verlange deshalb wegen vorzeitigBr Entlassung Entschädigung 
für die gesetzliche Kündigungsfrist Vonl 26. Oktober bis 31. Dezember 
1912 mit dem Lohnbetrage von 380 K. 

Die Beklagte beantragt Abweisung des Klagebegehrens. Sie habe 
den Kläger auf Grund seines Arbeitsbuches als Mustermacher, der als 

~ solcher auch zeichnen können und ein dazu qualifizierter Arbeiter sein 
muß, mit einem Wochenlohn von 40 K aufgenommen und mit ihm schrift
lich am 30. Mai jederzeitige Lösung des Arbeitsverhältnisses vereinbart. 
Kläger war bereits am 17. April 1912 bei ihr eingetreten und hat nach 
17stündiger Arbeitszeit ohne Einhaltung irgendeiner Kündigungsfrist 
die Arbeit verlassen; es war auch damals jederzeitige Lösung des Arbeits
verhältnisses vereinbart. 

Sie habe dem Kläger auch ein Zeugnis als Mustermacher ausgestellt, 
gegen das er keinerlei Einwendung erhoben hat. 

Kläger anerkannte die Echtheit der Erklärung vom 30. Mai bezüg
lich der sofortigen Lösung des Arbeitsverhältnisses ohne vorherige Kündi-
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gung und daß er bezüglich des Zeugnisses keinerlei Einwendung erhoben hat. 
Aus dem vom Kläger vorgelegten Arbeitsbuche vom 30. Juli 1901 wurde 
festgestellt: Das Arbeitsbuch ist für den Kläger als Bronzearbeiter aus
gestellt und weist eine Reihe von Zeugnissen bis in das laufende Jahr 1912 
als Mustermacher, Bronzearbeiter, Zeichner, Gürtler, zuletzt als Jl/Iuster
macher aus. 

Gr ü nd e: Durch den Besitz eines Arbeitsbuches ist Kläger als 
Arbeiter im Sinne der Gewerbeordnung qualifiziert und nach den in 
diesem Arbeitsbuche eingetragenen Zeugnissen, wie nach der Tätigkeit des 
Klägers bei der Beklagten, ist Kläger als Arbeiter für einen bestimmten 
Gewerbszweig anzusehen und hat als solcher zum Entwerfen und Aus
führen der Muster auch zeichnerische Fertigkeiten notwendig, die eben 
seine Arbeitsberechtigung als Mustermacher mit sich bringt. :Mit seinen 
Arbeitsleistungen fällt Kläger nicht unter die Arbeitsgruppe der Zeichner, 
die zur Ausübung ihres Berufes einer entsprechenden Schulvorbildung 
bedürfen und deren vorwiegende Tätigkeit im Zeichnen besteht, eine 
Tätigkeit, die neben -den manuellen Erfordernissen die hiezu erlernte und 
ausgebildete geistige Fähigkeit erfordert. Auch andere gewerbliche Hilfs
arbeiter z. B. Schlosser, Tischler etc., brauchen zur Ausübung ihres Be
rufes ein gewisses zeichnerisches Können, ohne das sie nicht bestehen, 
bzw. entsprechende Beschäftigung finden können, das sie aber dabei 
nicht zum Zeichner in der ausschließlichen Bedeutung des Wortes und 
Begriffes macht. 

Kläger wurde sonach nicht als ein zur höheren Dienstleistung be
rufener Arbeiter im Sinne des § 2 H. G. G. mid § 73, Abs. 3 Gew. O. an
gesehen, und, da mit Hilfsarbeitern die Vereinbarung jederzeitiger Lösung 
des Arbeitsverhältnisses ohne vorherige Kündigung gesetzlich zulässig ist, 
wurde das Klagebegehren als unbegründet ab g e wi e sen. 

NI'. 2197. 

pie Weigerung des Handlungsgehilfen, der Anordnung des. D~rektors, 
sich stets um 6 Uhr abends bei Kontorschluß bel Ihm zu 
melden, "ob er noch etwas zu tun habe", Folge zu leisten, bildet 

einen Grund zur vorzeitigen Entlassung. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Teplitz vom 11. September 1912, Cr. 1265/12. 

Kläger war vom L Jänner 1912 bei der beklagten Fi ma als Kon
torist ohne Kündigungsvereinbarung beschäftigt. 

Am 21. August 1912 wurde Kläger entlassen und ihm der Gehalt 
bis Ende September 1912 ausbezahlt. 
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Die Entlassung erfolgte unter andefm deshalb weil Kläger sich 
b· harrlich weigerte, die vom Direktor an alle Beamten ergangene An
ordnung, sich stets um 6 Uhr abends beim Kontorschluß beim Direktor 
zu melden "ob er noch etwas zu tun-habe", zu befolgen. 

Die Klage des Dienstnehmers auf Zahlung der Entschädigung für 
die Kündigungsfrist in der Höhe von 370 K 20 h wurde abgewies en. 

Gründe: Durch die ausdrückliche WEigerung, sich allabendlich 
um 6 Uhr beim Direktor zu melden, ob er n:cht noch etwas zu tun habe, 
hat sich Kläger einer Anordnung nicht gefügt, welche mit Rücksicht auf 
den geregelten Betrieb eines Unternehmens und bei Bedachtnahme auf 
den Umstand, daß in der letzten Zeit eine gewisse Nachlä· sigkeit in der 
genauen Erfüllung der Pflichten des Klägers festgestellt wurde, als not
wendig und gerechtfertigt erscheinen mußte. 

Daß die Anordnung des Dienstgebers objektiv notwendig sein muß, 
ist im Gesetze nicht vorgeschrieben und ist es dem subjektiven Ermessen 
des Dienstgebers überlassen, Verfügungen zu treffen, welche er für richtig 
befindet, mögen diese auch hinsichtlich ihrer Zweckmäßigkeit nicht voll
kommen zutreffend sein. Es genügt, daß die Erfüllung der Anordnung des 
Dienstgebers in den Grenzen des Gegenstandes der Dienstleistung gelegen 
ist, was im vorliegenden Falle zutrifft. 

Kläger konnte im Zeitpunkte seiner Weigerung noch nicht wissen, 
ob die beklagte FirmlJ, von ihm tatsächlich um 6 Uhr abends eine über
mäßige Dienstleistung verlangen werde, da sich die Anordnung des Direktors, 
welche übrigens durch verschiedene Nachlässigkeiten in der rechtzeitigen 
Erledigung der dem Dienstnehmer obliegenden Arbeiten veranlaßt wurde, 
als bloße Vorsichtsmaßregel für besondere, außerordentliche Fälle dar
stellt, z. B. die sich in jedem Betriebe manchmal ergebende Notwendigkeit, 
trotz Schlusses der Bureaustunden einen dringenden Brief zu expe
dieren usw. 

Kläger hat übrigens auch die Übernahme der Arbeiten eines aus 
demselben Grunde entlassenen Beamten der Dienstgeberin verweigert und 
erblickte das Gericht in der ganzen Handlungsweise des Klägers, welcher 
gemäß der durch § 42 H. G. G. aufrechterhaltenen Vorschrift des § 76 
Gew. O. zur Treue, Folgsamkeit und Achtung gegen seinen Dienstgeber 
verpflichtet ist, einen wichtigen Grund zur Auflösung des Dienstverhält
nisses, da die Aufzählung der Entlassungsgründe im § 27 H. G. G. keine 
taxative, sondern mit Rücksicht auf das Wort "insbesondere" nur eine 
demonstrative ist. 

Die beklagte Firma war somit berechtigt, den Kläger vorzeitig 
zu entlassen. 
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NI'. 2198. 

I. Den Dienstgeber, der jegliche Überprüfung der Eintragung von Auf
trägen in das Orderbuch durch den Angestellten unterläßt, trifft ein 
Mitverschulden an dem durch unrichtige Eintragung entstandenen 

Schaden. 
11. Der Dienstnehmer hat für die Zeit, während welcher er auf Gl'und 
einer mit dem Dienstgeber getroffenen Vereinbarung zwar in dessen 
Diensten bleibt, aber nicht beschäftigt wird, keinen Anspruch auf den 

entsprechenden Teil det' Neujahrsremuneration. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Teplitz vom 29. ilIärz 1912, Cr. I 69 12. 

Kläger war bei der beklagten Firma, seit 1. September 1909 als 
Kontorist gegen einen Monatsgehalt von 250 K beschäftigt. Infolge eines 
Zwischenfalles wurde zwischen Kläger und der beklagten Firma im N 0-

vember 1911 eine Vereinbarung getroffen, inhaltlich welcher er bis 31. }\färz 
1912 in den Diensten der beklagten Firma verbleiben, jedoch nicht be
schäftigt werden sollte. 

Am 20. März 1912 wurde Kläger wegen erheblicher Verletzung der 
Ehre des Inhabers der beklagten Firma entlassen. 

Kläger verlangt nun den Lohn vom 1. bis 31. März 1912 im Betrag'e 
von 250 K, weil seine am 20. jllärz 1912 erfolgte vorzeitige Entlassung un
begründet war, und die Zahlung des entsprechenden Teiles der Neujahrs
remuneration 'Von 62 K 50 h. 

Die beklagte Firma bestreitet den Anspruch auf Zahlung des Ge
haltes vom 20. bis 31. März 1912, da Kläger sich gegen den Inhaber der 
beklagten Firma erhebliche Ehrverletzungen zuschulden kommen ließ 
und daher die vorzeitige Entlassung begründet war. 

Weiters bestreitet Beklagte den Anspruch auf Zahlung des der Zeit 
vom 1. Jänner 1912 bis 31. März 1912 entsprechenden Teiles der Neujahrs
remuneration, da Kläger während dieser Zeit gar nicht beschäftigt wurde, 
sondern bloß den Gehalt bezog. 

Der Lohnforderung für die Zeit vom 1. bill 20. I\Iärz 1912 im Be
trage von 166 K 67 h stellt die beklagte Firma eine Gegenforderung von 
ungefähr 160 K entgegen. Kläger war nämlich bei der Beklagten damit 
betraut, unter anderem die einlangenden Aufträge ins Orderbuch ein
zutragen. Im September 1911 übertrug eine Kunstanstalt der Beklagten die 
Lieferung von 3000 Stück Reklameplakaten in den Dimensionen 30/45 em 
mit Öse und Schnur, wozu bemerkt wird, daß schon früher BeklaO'te' dieser 
Firma Plakate mit Ösen und Schnur geliefert hatte. Kläger trug "den Auf
trag in das Kommissionsbuch ein. Am 8. November 1911 langte von der 
KUl1stanstalt eine Karte ein, inhaltlich welcher um recht genaue E{n
haltung der Dimensionen der Plakate sowie Anfertigung ohne Öse und 

XII 
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ohne Schnur ersucht wird, da die Plakate diesmal in bereits her
gestellte Rahmen kommen werden. 

Diese Änderung in dem ursprünglichen Auftrage unterließ Kläger 
im Kommissionsbuche anzumerken, was zur Folge hatte, daß die Plakate 
ebenso wie bei der vora.ngegangellen Lieferung ohne Einhaltnng der ge
nauen Maße, sowie mit üse und Schnur hergestellt wurden. 

Die Kunstans~~lt machte die beklagte Firma für die infolge not
\,,'endig gewordener Anderung der bereits fertiggestellten Rahmen ent
standenen Kosten verantwortlich. Nach längeren Verhandlungen einigte 
sich die Beklagte mit der Kunstanstalt auf Zahlung des Betrages von 
158 K 82 h, welchen Betrag sie nun compensalldo gegen die Forderung des 
Klägers von 166 K 67 h geltend machte. Kläger anerkannte die Ange
messenheit des Betrages von 158 K 82 h, bestritt jedoch sein Verschulden, 
da es Pflicht der Beklagten gewesen sei, von der ihr bei Durchsicllt des 
Posteneinlaufes bekannt gewordenen Abänderung des ursprünglichen 
Auftrages Kenntnis zu nehmen und die Eintragung der Abänderung zu 
überwachen. 

Die Gegenforderung der Beklagten wurde als mit der Hälfte des 
Betrages yon 158 K 82 h, somit mit 79 K 41 h als zu Recht bestehend fest
gestellt. Die beklagte Firma wurde verurteilt, dem Kläger den nach 
Abzug dieser Forderung erübrigenden Rest seines Gehaltes für die Zeit 
vom 1. bis 20. März 1912 im Betrage VOll 87 K 26 h zu bezahlen, während 
das restliche Klagebegehren abgewiesen wurde. 

Gründe. Da die von der Beklagten behauptete erhebliche Ehr
verletzung seitens des Klägers gegenüber dem Inhaber der beklagten 
Firma erwiesen war, erschien die vorzeitige gerechtfertigt 
und der Anspruch des Klägers auf Zahlung des Gehaltes für die Zeit vom 
20. bis 31. .?Iiärz 1912 hiedurch yerwirkt. 

Was nUll die yom Kläger geltend gemachte, der Zeit vom 1. Jänner 
1912 bis 31. März 1912 bzw. bis 20. März 1912 entsprechende Forderung 
der Neujahrsremuneratioll anbelangt, so hat das Gericht die Überzeugung 
g8\yonnen, daß dem Kläger mit Rücksicht auf den unbestrittenen Umst8,l1d, 
daß er während die'ser Zeit zwar in den Diensten der Beklagten stand, je
doch nicht beschäftigt 'wurde, ein Anspruch im Sinne des § 16 H. G. G, 
nicht zusteht. 

Die N eujahxsremuneratiol1 wird, wie schon der Wortlaut sagt, zur 
Jahreswende in Anerkennung der während des verflossenen Jahres oder 
eines Teiles dem Dienstgeber geleisteten treuen Dienste gegeben. 

Der zitiertfl § 16 des H. G. G. gibt lediglich eine Auslegungsregel 
fürdellFall, daß, falls ein Anspruch auf die Jallrfsremuneration besteht, das 
Dienstverhältnis vor Fälligkeit dieBes Anspruches gelöst wird, und über
läßt eben die Lösung der Frage, ob ein Anspruch im einzelnen Falle besteht, 
der richterlichen Prüfung. 
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Die Berechtigung des Anspruches aus den Bestimmungen des 
§ 16 des zitierten Gesetzes abzuleiten, geht daher nicht an. 

Was schließlich die VOll der beklagten Firma im Wege der Auf
rechnung geltend gemachte Schadenersatzforderung '{on 158 K 82 h an
belangt, so hat das Gericht den yon der Beklagten vorgebrachten Tat
bestand hinsichtlich der Unterlassung der durch das Schreiben vom 8. No
vember 1911 erforderlich gewesenen Richtigstellung der ursprünglichen 
Bestellung seitens des Kläger3 als erwiesen angenommen. Der Klager 
llat sowohl die Angemessenheit des Betrages von 158 K 82 h als auch die 
erfolgte Bezahlung an die KUl1stanstalt zugegeben. 

Mit Rücksicht auf diese Sach- und Rechtslage unterliegt es keinem 
Zweifel, daß die beklagte Firma den Ersatz des Schadens, welchen ihr der 
Kläger aus Verschulden zugefügt hat, fordern kann (§ 1295 a. b. G. B.). Das 
Gericht kOllnte jedoch der Einwendung des Klägers, daß im vorliegenden 
Falle die Beklagte ein JI.'[jtverschulden im Sinne des § 1304 a. b. G. B. 
treffe, die Berechtigung nicht absprechen. 

Dieses Versehulden erblickte das Gericht darin, daß die Beklagte 
die Tätigkeit des Klägers bei der Eintragung der einlaufenden Aufträge, 
bzw. die Eintragung eventueller Abänderungen eines Auftrages gar nieht 
kontrollierte, sondern dies gänzlich dem Kläger überließ. 

Ein Versehen der beklagten Firma wurde auch in dem Umstande 
gefunden, daß es dem Firmeninhaber, bzw. Disponenten bei Unterfertigung 
der seitens der Firma hinauszugebenden Schriftstücke hätte auffallen 
müssen, daß sich darunter keine Bestätigung über den Empfang der in der 
Karte vom 8. November 1911 enthaltenen abgeänderten Ordre befunden 
.hat, nachdem vorerwähnte Persoilen bei Zuteilung des Posteinlaufes von 
dem Inhalte der Karte Kenntnis erhalten mußten, wodurch diese wieder 
in Evidenz gekommen wäre. 

Bei derart wichtigen Eintragungen, wie es die einzelnen, zahh'eichen 
indiYiduellen Details einer bestellten Lieferung sind, ist es nach Anschauung 
des Gerichtes erforderlich, daß die Eintragungen, welche nach dem Bestell
briefe in das Kommissionsbuch gemacht werden, nachkontrolliert werden 
~nd ebenso aUe die ursprünglichen Angaben modifizierenden späteren 
Anderungen. 

Besonders in der Kartonnagebranche, wo die meisten Waren einem 
bestimmten individuellen Zwecke dienen und daher, ,,,as die Längen
und Breitenmaße, Ausstattung, Farbe usw. der Ware anbelangt, eine 
besondere Herstellung in jedem einzelnen Falle erfordern, ist die gellaue 
Eintragung der Angaben der Bestellung ins Kommissionsbuch, nach 
welchem die Herstellung der Ware erfolgt, VOll grundlegender Bedeutung. 
Dies beweist eben der vorliegende Fall. 

In der Unterlassung der Kontrolle dieser Eintragungen erblickte 
das Gericht ein Mitverschulden der beklagten Firma, dies um so mehr, als 
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ihr, wie bereits erwähnt, beim Lesen der Karte vom 8. November 1911 
die Änderung der Bestellung auffallen mußte. 

Da sich der Grad des Verschuldens beider Teile nicht feststellen 
ließ, hat das Gericht gemäß § 1304 a. b. G. B. den Schaden gleichmäßig 
aufgeteilt, so daß von der Gegenforderung von lö8 K 81 h auf den Kläger 
lediglich der Betrag von 79 K 41 h entfällt. 

Der Gehalt des Klägers bis 20. :M:ärz 1912 beträgt 166 K 67 h, 
wesh3lb die b'klagte Firma einen Betrag von 87 K 26 h zu bezahlen hat. 

NI'. 2199. 

I, Auch wenn nach dem Ortsgebrallche eine Nelljahrsremuneration 
üblich ist, hat der Handlungsgehilfe auf eine solche keinen Anspruch, 
wenn aus irgendwelchen Umständen hervorgeht, dall der Dienstgeber 

eine Neujah!'sremuneration nicht gewähren wollte. 
11. Im Berufungsverfahren gegen ein Urteil des Gewerbegerichtes 
kann die Einhaltung der im § 467 Z. P. 0, vorgeschriebenen Für •.• 
lichkeiten (bestimmte Anführung der Beruftmgsllriinde und Stellung 

eines bestimmten Beruhmgsantrages) nicht gefordert werden. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Teplitz vom 9. Jänner 1911, Cr. I 5 11, 
bestätigt mit Urteil des Kreis- als Berufungsgerichtes Leitmeritz vom 8. Februar 

1911 Cg. VIII 111. 

Kläger ist nach den übereinstimmenden Angaben bei der Teile 
am 15. April 1910 bei dem Beklagten als Buchhalter gegen einen l\Ionats
gehalt von 240 K eingetreten. Bei der seincrzeitigen Aufnahme wurde 
Kläger vom Beklagten gefragt, was für einen Gehalt er in seiner 
früheren Stellung hatte; die Frage beantwortete Kläger dahin, daß er 200 K 
Monatsgehalt und eine Neujahrsremuneration in der Höhe des einmona
tigen Gehaltes hatte, worauf der Beklagte erklärte, er werde dem Kläger 
240 K monatlich zahlen. Von einer Neujahrsremuneration wurde während 
der 3stündigen Verhandlung nieht gesprochen. 

Kläger trat am 31. Dezember 1910 ordnungsgemäß aus den Diensten 
des Beklagten und beansprucht den seiner Tätigkeit vom 15. April 1910 bis 
31. Dezember 1910 elltspreehelldell Teil der Neujahrsremuneration im 
Betrage von 170 K. 

Er begründet seinen Anspruch damit, daß er aus dem Gespräehe mit 
dem Beklagten angenommen habe, daß ihm eine Neujahrsremuneration 
gezahlt werde, und überdies gebühre; ihm eine sDlehe aus dem Grunde, 
weil die Zahlung einer Neujahrsremul1eration in Teplitz ortsüblich sei. 

Der Beklagte behauptet, daß die Zahlung einer Neujahrsremu
neratiol1 in Teplitz nicht ortsüblich sei. Er habe dem Kläger gleichsam als 
Entschädigung für diese Nebeneinnahme den Gehalt um 40 K monatlich 
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gegen die Bezahlung in den früheren Posten erhöht. Endlich sei in seiLem 
Geschäftsbetriebe die Zahlung einer Remuneration an seine Angestellten 
seit dem Jahre 1908 abgeschafft, was Kläger als Buchhalter aU3 den Handelj3-
büchern ersehen konnte. 

Das Klagebegehren auf Zahlung der Remuneration wurde a b
gewiesen. 

Gründe: Auf Grund des beiderseitigen Vorbringens hat das Gericht 
festgestellt, daß eine ausdrückliche Vereinbarung über die Zahlung einer 
Neujahrsremuneration nicht getroffen wurde. 

Dadurch, daß der Beklagte, nachdem er vom Kläger anläßlich seiner 
Aufnahme erfuhr, daß er in seiner früheren Stellung 200 K Monatsgehalt 
und eine Neujahrsremuneration in gleicher Höhe erhielt, dem Kläger 
einen Gehalt von 240 K monatlich, daher um 40 K mehr zubilligte, hat 
er zu erkennen gegeben, daß er eine Neujahrsremuneration nicht 
zahlen wolle. 

Wenn Kläger den Anspruch auf die Neujahrsremuneration im 
Sinne hatte, wäre es seine Saehe gewesen, aonläßlich der Aufnahme, als 
ihm der Beklagte den Gehalt von 240 K verspraeh, naeh der Neujahrs
remuneration zu fragen. Hiezu kommt, daß Kläger als Buchhalter aus 
den Handelsbüchern des Beklagten sieh informieren konnte, ob vom Be
klagten an seine Handelsangestellten seit dem Jahre 1909 eine Remune
ration gezahlt ,v1.ll"de, und konnte er übrigens die anderen Angestellten 
kurzerhand darüber befragen. 

Aus diesen Vorgängen geht hervor, daß Beklagter die Zahlung der 
Neujahrsremuneratiollnieht beabsiehtigte und auch der Kläger bei Eintritt 
in die Dienste des Beklagten mit einer solehen nieht rechnete. 

Die Berufung des Klägers wurde abgewiesen. 
In der Berufungsschrift unterließ der Kläger die Anführung der 

Berufungsgründe und stellte den Antrag: den Beklagten zur Zahlung von 
170 K zu verurteilen und ihm den Kostellersatz der 1. und H. Instanz 
aufzuerlegen. 

Beklagter rügte in der mündliehen Berufullgsverhandlung diesen 
Mangel, indem er einwendete, daß entgegen der Vorsehrift des § 467, Abs.3, 
Z. P. O. weder die Berufullgsgründe bestimmt bezeichnet noch ein Be
ruful1gsantrag gestellt wurde. 

Begründung: Was die vom Beklagten gerügten formalen Mängel 
anbelangt, daß in der Berufungssehrift entgegen der Vorschrift des § 467, 
Abs. 3 Z. P. O. weder ein bestimmter Berufungsantraggestellt wurde, 
noeh die Berufungsgründe bestimmt bezeichnet sind, so sind diese belanglos, 
da gemäß § 31 des Gesetzes vom 27. November 1896, R. G. BI. Nr. 218, 
im gewerbegerichtlichen Verfahren kein Advokatenzwang besteht, daher 
die Einhaltung der im § 467 Z. P. O. vorgesehriebenen Förmliehkeiten 
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nicht gefordert werden kann. Es muß daher genügen, wenn aus der Beru
~ng ersichtli~h ist, aus welchen sachlichen Gründen das Urteil angefochten 
WIrd, und III welcher Weise der Berufungswerber das Urteil re
formiert haben will. Aus dem Inhalte der Berufung geht nun unzweifel
haft hervor, daß der Kläger die Abänderung des Urteiles aus den Gründen 
der unrichtigen Beweiswürdigung und unrichtigen rechtlichen Beurteilung 
beantragt. 

Was die Sache selbst betrifft, so ist als erwiesen anzunehmen. daß 
?er ~eklagte den Kläger bei seiner Aufnahme fragte, welchen Geh~lt er 
III selller früheren Stellung bezogen habe, daß Kläger darauf enviderte, 
er habe einen Monatsgehalt von 200 K und eine Jahresremuneration in 
der Höhe eines Monatsgehaltes gehabt, ferner daß Beklaoter bei dieser 
Unterredung VOll einer Remuneration nicht gesprochen hat Kläo'er aber 
in dieser Beziehung auch keine Aufklänmg verlangte und endrich "daß Be
klagter in seinem Unternehmen in den Jahren 1909 und 1910 an ~eine An
gestellten keine Remuneration auszahlte und daß dies aus seinen Geschäfts
büchern zu ersehen ist. 

Aus d~~11 Um~tande, daß Beklagter nicht ausdrücklich angab, er 
z~hle dem. Klager keme Remuneration, sowie daß in Teplitz die Zahlung 
elller Neu]ahrsremuneration ortsüblich ist, kanu nach § 863 a. b. G. B. 
- denn nur diese Bestimmung käme hier in Betr<1cht _.~ eine stillschwei
gende Festsetzung der Neujahrsremuneration nicht gefolgert werden. 

Nach § 863 a. b. G. B. ist Stillschweigen nur dann als eine Willens
erkläTUng anzusehen, wenn mit Überlegung aller Umstände kein vernünf
tiger Grund, darall zu zweifeln, übrig bleibt. In diesem Falle kann es keinem 
Zweifel unterliegen, daß Beklagter dem Kläger eine Jahresremuneration 
nicht gewähren wollte, weil er eine solche in seinem Geschäfte auch den 
übrigen Angestellten nicht zahlte, woraus mit Bestimmtheit hervorgeht, 
d~ß er au.ch dem neueingetretenen Bediensteten eine solche gleichfalls 
mcht gewahren wollte und wohl mit Rücksicht auf die anderen Ange
stellten auch nicht gewähren konnte. 

. . Aus dem ganzen Verhalten des Klägers geht jedoch hervor, daß er 
b.el seme~ Eintritte in den Dienst des Beklagten nicht auf die Gewährung 
emes ~eu]~hrsgelde~ Anspruch erhob. Denn wie unbestrittenist, hat Kläger 
auf eme diesbezügliche Frage des Beklagten erklärt, er habe in seiner 
früheren Stellung einen Monatsgehalt von 200 K und eine Jahresremu
ner~~ion in der .Höhe eines Monatsgehaltes gehabt, worauf Beklagter 
?rklarte, er gebe Ihm monatlich 40 K mehr, ohne jedoch von einem Neu
]ahrsgelde zu sprechen, obwohl die Unterredung etwa drei Stunden dauerte. 

Es liegt gar kein vernünftiger Grund vor, daran zu zweifeln. daß 
~äger sich mit dem um 40 K höheren Gehö,lt begnügte und zugleicil auf 
die Jahresremuneration verzichtete, wodurch sein Jahreseinkommen um 
280 K erhöht wurde. Denn da er es für notwendig fand, zu erwähnen, daß 
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er in seiner früheren Stellung eine Jahresremuneration bekam, während 
der Beklagte nichts von einer solchen enyähllte, wäre es, wenn er auf eine 
solche Anspruch erheben wollte, seine Sache gewesen, sich beim Beklagten 
zu erkundigen, ob und in welcher Höhe er eine Remuneration erhalten 
werde. vVenl1 er das unterließ, so beweist dies nur, daß er sich mit dem, vms 
ihm Beklagter ausdrücklich anbot, zufrieden stellte. 

Auch aus dem Umstande, daß es dem Kläger infolge des Yerkehres 
mit den anderen Angestellten und der Einsicht in die Bücher des Beklagten 
nicht unbekannt bleiben konnte, daß im Geschäfte des Beklagten kei'le 
Neujahrsremuneration gezahlt wird, geht hervor, daß er sich dessen bevmßt 
war, daß ihm eine Neujahrsremuneratioll nicht gebühre. 

Aus diesen Erwägungen erhellt, daß Kläger keinen Anspruch auf 
eine Neujahrsremuneratioll hat, 'weil eine solche bei der Aufnahme nicht 
vereinbart war, daß im Gegenteil KlägEr anf die Gewährung eines Neu
jahrgeldes verzichtet hat. 

l\fit Rücksicht darauf erscheint es gleichgiltig, ob in Teplitz der Or~s-
gebrauch besteht, Neujahrsgelder zu ge\Yähren, und in welcher Höh.~, da 
ein solcher Ortsgebrauch nur dann zu berücksichtigen wäre, wenn eine Uber
einkunft bezüglich der Zahlung dieser Renumeration nicht bestände. 

NI'. 2200. 

I. In der erst am 11. August geschehenen Ausfo!gung der Duplikate der 
beim Fabriksbrande am 7. August vernichteten Arbeitsbücher ist ein 

Verschulden nicht gelegen. 
11. Der Dienstgeber ist verpflichtet, die in der Fabrik verwahrten 
Adleitskleider der Arbeiter gegen Brandschaden entsprechend zu 

sichern. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Teplitz yom16. September 1911 Cr. I 21111. 

In der Nacht vom 7. zum 8. August 1911 brannte die Fabrik der 
Dienstgeberin zur Gänze ab, wobei die Arbeitsbücher der Kläger sowie 
deren in der Fabrik im Einverständnisse des Dienstgebels vencyahrten 
Arbeitskleider verbrannten. 

Kläger beanspruchen für die Zeit vom 8. bis 11. August, an welchem 
Tage sie die Duplikate der Arbeitsbücher ausgefolgt erhielten, eine Lohn
entschädigung sowie den Ersatz der verbrannten Kleider. 

Der Klage wurde hinsichtlich des Anspruches auf Ersatz der ver
brannten Kleider teilweise stattgegeben, hingegen wurde hinsichtlich der 
Entschädigung für verspätete Ausfolgung der Duplikate der Arbeitsbücher 
das Klagebegehren abgewiesen. 

Gründe: Wird erwogen, daß der § 74 Gew. 0., welcher von der Vor-
sorge für die Hilfsarbeiter handelt, dem Gewerbsinhaber eine Reihe von 
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Verpflichtungen im Interesse der körperlichen Sicherheit und Gesundheit 
der Arbeiterschaft auferlegt, so hat das Gewerbegericht die Überzeugung 
geY\'Olll18n, daß die beklagte Firma als Inhaberin eines großen Fabriks
betriebes im Sinne obiger Vorschrift wohl auch verbunden ist, eine gewisse 
Obsorge für das Eigentum der Arbeiterschaft obwalten zu lassen. Es ,val' 
daher Pflicht der beklagten Firma, entweder Einrichtungen zu treffen, in 
,,,elchen die Kleider der Arbeiter vor einem Brandschaden gesichert sind, 
oder die Kleider gegen Brandschaden versichern zu lassen. 

Den Wert der verbrannten Kleidungsstücke hat das Gericht mit 
Rücksicht darauf, als der Beweis des Wertes entweder gar nicht oder nur 
lTiit unverhältnismäßigen Schwierigkeiten zu erbringen war, in Gemäßheit 
des § 273, Z. P. O. auf Grund der Fachkunde seiner Beisitzer nach freiem 
Ermessen bestimmt (§ 364, Z. P. 0.). 

Hingegen hat das Gericht in der am 11. August erfolgten Ausfolgung 
der Duplikate der Arbeitsbücher an die Kläger ein Verschulden der Beklag
tenuicht erblickt und zwar aus folgenden Gründen: 

Durch die übereinstimmenden Angaben beider Streitteile und die 
der Vorschrift des § 83, Gew. 0 .. entsprechende Bestimmung des § 12 der 
Arbeitsordnung der beklagten Firma ist erwiesen, daß durch die Vernichc 
tung des Gewerbebetliebes, bei v"elcher auch die Arbeitsbücher der Kläger 
verbrannt sind, dasi\rbeitsverhältnis von selbst erloschen ist. Das Gericht 
ist nun zur Überzeugung gelangt, daß die beklagte Firma für die erst am 
11. August 1911 erfolgte Ausfolgung der Duplikate der Arbeitshücher nicht 
haftbar gemacht werden kann, da sich die Firma selbst an die Gemeinde
behörde gewendet hat, woselbst sich die Ausfertigung von einer so 
großen Anzahl (62) von Arbeitsbüchern naturgemäß aus manipulativen 
Gründen bis zum 11. August 1911 verzögert hat. 

Hiezu wird bemerkt, daß der Gewerbsinhaber bei Vernichtung des 
Arbeitsbuches in Gemäßheit des § 80 g., Abs. 1, Gew. O. lediglich ver
pflichtet ist, die Kosten der Ausstellung des neuen Arbeitsbuches zu be
streiten, und daß es dann ca;)he des Arbeiters ist, die Ausstellung selbst 
zu erwirken.· Abgesehen davon nun, .daß das Gericht eine Entschädigungs
pflicht als nicht gegeben erachtet hat, ist weiters folgender Umstand zu 
berücksichtigen. Nach der Bestimmung des § 80 g., Abs. 2 und 3, Gew. O. 
ist der Arbeitgeber, falls er sich ein Versäumnis bezüglich der V 01'

schriften über das Arbeitsbuch zuschulden kommen ließ, entschädigungs
pflichtig. Der Entschädigungsanspruch setzt den Nachweis eines tatc 
sächlich erlittenen Schadens voraus, wesh8Jb die Kläger den Beweis des 
Schadens· zu liefern hätten, da er hier den Klagsgrund bildet, welchen Be
weis dieKläger schuldig geblieben sind, da sie einfach ihren früheren Lohn 
,?cIs Grundlage des Verdienstentganges angenommen haben. 

Die angeführte Vorschrift des § 80 g., Gew. O. darf nicht mit den 
Bestimmungen des § 84 Gew. O. verwechselt werden, \yelche den Arbeit-
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geber zur Zahllmg von Lohn und sonstigen Genüssen durch die Kündi
gungsfrist verpflichtet, ohne daß ein wirklicher Schaden auf Seite des 
Arbeiters gegeben sein muß. 

NI'. 2201. 

Die Streitigkeiten wegen der dem Arbeiter unentgeltlich überlassenen 
Naturalwohnung sind nicht Streitigkeiten aus dem Bestandvertrage, 
sondern aus dem Arbeits- und lohnverhältnisse, weshalb die allge-

meinen Bestimmungen der Z. P. O. Anwendung zu finden haben. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Teplitz vom 21. J n:,i 1912, ~r. I. 56612, 
bestätigt mit ,Entscheidung· des Kreis- als Berufungsgenchtes L81tmentz yom 

10. Juli 1912, Be. 13212. 

Nach den übereinstimmenden Angaben beider Streitteile war der 
Beklagte bei dem Kläger als Glasmachermeister mit 14tägiger Kündigung 
angestellt und erhielt als solcher außer seinem Lohne noch eine Natural
wohnung. Pro Woche ha,tte der Beklagte für Kohle und Wohnung 1 K 40 h 
zu entrichten. Am 30. J'vIai 1912 wurde das Arbeitsverhältnis gelöst. 

Der am 15. Juni'1912 auf sofortige Räumung und Übergabe der von 
dem Beklagten benützten Natumlwohnung gerichteten Klage, deren Streit
gegenstand mit 50 K bewertet wurde, wurde stattgegeben. 

Gründe: Das Gericht hat die Überzeugung gewonnen, daß in dem 
vorlieo'enden Falle wohl von einer unentgeltlichen Gewährung der Woh
nung ~esprochen werden muß, weil der Betrag von 1 K 40 h nicht zur 
Bezahlung der Kohle, welche von dem Beklagten in einer Woche verbraucht 
wird, hinreicht und somit der ganze Betrag auf die Kohle aufgerechnet 
werden muß. Es handelt sich daher mit Rücksicht darauf, daß die Wohnung 
dem Arbeiter unentgeltlich und bloß für die Dauer des Arbeitsverhältnisses 
o'ewährt wird, um einen Lohn- und nicht um einen Bestandstreit. Da das 
Arbeitsverhältnis am 30. Mai 1912 gelöst wurde und seit diesem Zeit
punkte ein Zeitraum von mehr als 14 Tagen verstrichen ist, war der Be
klaote verpflichtet, die Wohnung sofort zu räumen, nachdem die Auf
lös~ng des Arbeitsverhältnisses die Übergabe der Wohnung olme jegliche 
Kündigung nach sich ziehen mußte. 

Die· Berufung des Beklagten wurde verworfen. 

Gründe: Nach den Feststellungen der ersten Instanz wurde mit 
Recht gefolgert, daß es sich hier um die unentgeltliche Überlassung der 
Wohnung handelt, weshalb diese dem Beklagten nicht auf Grund eines 
besonders abgeschlossenen Bestandvertrages, sondern in untrennbarem 
Zusammenhange mit dem .A.rbeitsverhältnisse gebührt. Die Streitigkeiten 
aus diesem Wohnungsverhältnisse sind daher nicht Streitigkeiten am dem 
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Bestandvertrage (§§ 560 ff. Z. P. 0.), sondern aus dem Arbeits- und Lohn
verhältnisse (E. d. JYL I. vom 16. April 1896, Z. 9280, N. S. 286), weshalb 
die allgemeinen BEstimmungen der Z. P. O. in diesem Stritte Anwendung 
zu finden haben. Da nun Kläger den Streitgegenstand mit 50 K bewertet, 
war die Berufung, insoweit diese das Urteil in der Sache selbst qnficht, 
nach § 56 J. N. und § 448 Z. P. O. und in Gemäßheit des § 30 des Gesetzes 
vom 27. November 1896, R. G. BI. NI. 218, unzulässig und nach § 471, 
Z. 2 und§ 474, Z. 2, Z. P. O. zu verwerfen .. 

Die Berufung wäre daher nur wegen der Nichtigkeitsgründe des 
§ 477, Z. 1-7, Z. P. O. zulässig. 

NI'. 2202. 

Die Äußerung des Dienstgebers: "Wollen Sie mich dumm machen, 
oder steHen Sie sich so dumm, und wenn Sie sich so stellen, so muß 
ich Sie auch dafür halten", bildet keinen Grund zum sofortigen 

Austritte wegen et'heb!ichet' Ehrverletzung. 
, 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Teplitz vom 24. April 1911, Cr. I 9111 
abgeändert mit Entscheidung des Kreis- als Berufungsgerichtes Leitmeritz vom 

17. ]\Iai 1911, Cg. VIII 6)1. 

Kläger stand beim Beklagten als Magazineur gegen einen Monats
gehalt von 90 K olme Vereinbarung einer Kündigung im Dienste. 

.ldll 20. April 1911 verließ Kläger seinen Posten vorzeitig mit der 
Begründung, Beklagter habe ihn erheblich an seiner Ehre verletzt, indem 
er ihm anläßlich einer Auseinandersetzung die Worte: "Entweder Sie 
stellen sich so dumm oder ich muß Sie für so dumm halten" zugerufen habe. 
Kläger beansprucht daher eine Gehaltsentschädigung für 1'/2 Monate im 
Betrage von 135 K. 

Beklagter gibt zu, daß er annähernd diese Worte gebraucht habe, 
doch sei er hiezu berechtigt gewesen, da Kläger den Beklagten in einer 
geschäftlichen Angelegenheit absichtlich nicht verstehen wollte. 

Dem Klagebegehrel1 wurde Folge gegeben. 

Gründe: Gemäß § 26, Zahl 4 H. G. G. genügt zum vorzeitigen Aus
tritte eine bloß erhebliche Ehrverletzung. 

Ob Kläger anläßlich der Auseinandersetzung mit dem Beklagten 
diesen nicht verstanden hat oder ab8ichtlich nicht verstehen wollte, ist hier 
gleichgiltig, da dem Dienstgeber andere Mittel zu Gebote stehen, den 
Dienstnehmer zu maßregeln, als dies durch die zugestandenen, eine erheb
liche Ehrverletzung beinhaltenden Ausdrücke geschehen ist. 

Da eine Kündigung nicht vereinbart wurde, gebührte dem Kläger 
mindestens der eingeklagte Entschädigungsbetrag für 1'/2 Monate. 
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Der Berufung des Beklagten gegen das Urteil wurde sta ttgegeben 
und das erstillstanzliche Urteil dahin abgeändert, daß das Klagehegehrell 
abgewiesen Vvcurde. 

Gründe: Um beurteilen zu können, ob im vorliegenden Falle eine 
erhebliche Ehrverletzung vorliegt, genügt es nicht, mit Rücksicht auf die 
Art der Verletzung den Wortlaut der angeblichen Beleidigung festzu
stellen, sondern es war auch notwendig, die Umstände, unter welchen vom 
Beklagten die inkriminierten Worte gebraucht wurden, zu erheben und des 
näheren zu erörtern. Das Berufungsgericht hat daher auf Grund der Aus
sage des Zeugen W. und der unbeeideten Einvernahme der Parteien nach
stehendes festgestellt: 

Der Kläuer wurde vor beiläufig einem halben Jahre in der Fabrik des 
Beklagten als ~1:agazineur angestellt und hat als solcher die Aufgabe, bei 
jedem im Magazin befindlichen Artikel den jeweiligen Bestand desselben 
auf Karten aufzunehmen und auch die aus dem Magazine gelieferten Waren 
zu verzeichnen. 

Am 20. April 1911 benötigte der Beklagte den Ausweis darüber, 
wieviel von einem bestimmten Artikel noch am Lager sei; der Kläger er
widerte ihm damals darauf, er habe das Verzeichnis noch im Rückstande, 
tatsächlich hatte er aber dieses Verzeichnis noch nicht angefertigt, weil er, 
wie durch die Aussage des Zeugen W. festgestellt wurde, die hierzu nötige 
Umrechnung der Kilogramme in Meter nicht recht traf. Anstatt nun dies 
dem Beklagten unumwunden zuzugeben, legte er. ihm das Abgangsve:'
zeichnis, aus welchem der Vorrat an dieser Ware nicht zu ersehen \Vax, 1111t 

den Worten vor: "Das ist das, was Sie von mir verlangt haben." Der Be
klagte erwiderte darauf: "Was soll das sein ?"woraul ihm Kläger zur 
Antwort gab: "Das ist das, was Sie von mir verlangt haben;" daraufhin 
saute Beklagter zum Kläger: "Wollen Sie mich dumm machen oder stellen 
Si~ sich so dumlll, und wenn Sie sich so stellen, so muß ich Sie auch dafür 
halten", auf welche Äußerung hin sich der Kläger entfernt hat. 

Mit Rücksicht auf diese Feststellungen hat der Gerichtshof nicht 
als erwiesen angenommen, daß sich der Beklagte dem Kläger gegenüber 
einer erheblichen Ehrverletzung im Sinne des § 26 H. G. G. schuldig ge
macht hat. Der Kläger hat hiedurch, daß er die ihm obliegenden Lager
yerzeichnisse "Karten" nicht anfertigte, und daß er dem Beklagten nicht 
eingestand, daß er sie anzufertigen nicht illlstande war, sich einer Pflicht
verletzung schuldig gemacht. Wenn er nun, anstatt den Umstand, daß er 
das Verzeichnis über die betreffende Ware gar nicht angefertigt hat und 
daß er es auch anzufertigen nicht imstande war, dem Beklagten offen ein
zugestehen, dies verschwiegen und ein gar nicht zur Sache gehöriges ~ er
zeichnis vorgelegt hat, so hat er dadurch dem Beklagten Grund zu emer 
Kritik seines V orge11ens ~egeben. 
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Wenn er daher dem Kläger obige Worte sagte, so hat er nichts 
anderes getan, als ihm damit vorgeworfen, er soll ihn nicht fÜl; dumm 
halten. oder sich nicht verstellen, weil er ihn sonst auch für dumm halten 
müsse,' Diese Entgegnung des Beklagten war daher durch die Sachlage 
begründet und kann lediglich als eine, wenn auch scharfe, aber dem Ver
halten. des Klägers entsprechende Kritik des klägerischen Vorgehens 
angesehen werden. Wenn diese Kritik in schärferer Art gehalten war, 
so hat sich dies der Kläger selbst zuzuschreiben infolge seines eigenen un
korrekten Benehmens. 

Jedenfalls aber kann in obigen Äußerungen des Beklagten zumal 
mit Rücksicht darauf, daß diese in ganz ruhigem Tone gehalten waren, eine 
erhebliche Ehrverletzung im Sinne des § 26 H. G. G. nicht gefunden 
werden. Der Kläger hatte keine Veranlassung, den Dienst deshalb sofort zu 
verlassen, und hat daher auch kein Recht, eine Entschädigung zu verlangen. 

NI'. 2203. 

Der Handlungsgehilfe hat auf die Jahresremuneration auch ohne aus
drückliche Zusicherung Anspruch, wenn sie vom Dienstgeber während 
eines längeren Zeitraumes regelmäßig dem Angestellten gegeben 

wurde. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Teplitz vom 3. Jänner 1912, Cr. I 112. 

Der Kläger war seit 1. September 1909 bei der beklagten Firma als 
Kontorist gegen einen Monatsgehalt von 250 K angestellt. Nachdem er 
bereits zweimal olme ausdrückliche Vereinbarung von der Dienstgeberin 
eine Neujahrsremuneration in der Höhe des Monatsgehaltes erhalten hatte, 
verweigerte die Beklagte die Zahlung der Neujahrsremuneration mit der Be
gründung, daß eine solche nicht vereinbart worden sei und habe Kläger auf 
eine Remuneration, als auf ein Geschenk, keinen Anspruch. 

Dem Klagebegehrell auf Zahlung der Remuneration wurde statt
gegeben. 

Gründe: Das Gericht hat auf Grund übereinstimmenden Parteien
vorbringens festgestellt, daß zVvischen dem Kläger und der beklagten 
Firma eine Vereinbarung über die Zahlung einer Neujahrsremuneration 
nicht getroffen wurde, daß aber die Beklagte eine solche bereits zweimal 
freiwillig dem Kläger gegeben hat. Weiters ist unbestritten, daß bei der 
Beklagten seit einer längeren Reihe von Jahren die Zahlung einer Neujahrs
remuneration in der Höhe des Monatsgehaltes an die Handlungsgehilfen 
üblich ist. 

Das Gericht ist auf Grund dieser Sachlage zu der Überzeugung ge
langt, daß die Gewährung einer Neujahrsremuneratiol1, d.eren Höhe sich 
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im einzelnen Falle nach der Höhe des J1'Eonatsgehaltes richtete, bei der 
beldao-ten Firma zu einer ständigen Einrichtung geworden ist, mit welcher 
der Kläger gewiß gerechnet hat, dies umsomehr, al~ Kläge~ zweimal. e!ne 
Neuiahrsremuneration in der erwähnten Höhe erl1Jelt. DIe regelmaßIge 
Zu';endung der Neuj;..hrsremul1eration an die Angestellten seitens der 
beklagten Firma begründet einen Anspruc~ des Kläger~ auf Zahlu.ng der, 
wenn auch nicht zugesicherten RemuneratIOn, welche SICh daher mcht als 
eine vereinzelte Zuwendung oder Begünstigung darstellt. 

Das Gleiche gilt auch b;'lsichtlich der Höhe der Remuneration, da 
auch die übrigen Angestellten seit jeher eine solche in der Höhe des Monats
gehaltes erhalten haben. 

J}![jt Rücksicht auf diese Erwägungen konnte dem Klagebegehren 
eine Berechtigung nicht aberkannt werden. 

NI'. 2204-. 

Zur Entscheidung über die Klage einer Firma gegen ihren frii~eren 
Reisenden auf Rückzahlung der für ihn nach Auflösung des Dienst
verhältnisses beglichenen Personaleinkommensteuer ist das Gewerbe-

gericht nicht zuständig. 
Beschluß des Gewerbegerichtes Teplitz vom .3. Jä,nner 1912", C1\ I 40111, 
bestatigt lllit Beschluß des Kreisgerichtes Lmtmentz vom 20. Janner 1912, 

R YIH 1612. 

Der Beklagte G. W. war bei der klägerischen Firma in der Zeit :om 
1. August 1910 bis 6. :Mai 1911 als Reisender tätig, ohne daß Üm 
seitens der klägerischen Firm'), die Persollaleinkommensteuer in Abzug 
gebracht worden wäre. Im August 1911 hat die klägerische Firm~ über Auf
forderung der Steuerbehörde für den Beklagten als Personalemkommen-. 
steuer für die Zeit vom 1. August 1910 bis 6. Mai 1911 den Betrag von 
25 K 93 h bezahlt und daher die Rückzahlung dieses Betrages begehrt, da 
der Beklagte ungebührlich bereichert vmrde. 

Die Klage wurde wegen Unzuständigkeit des Gewerbegerichtes zu
rückge wiesen. 

Gründe: Das Dienstverhältnis, durch welches die gewerbegericht
liche Zuständigkeit begründet werden soll, hat zur Zeit der B~zahlung der 
Persollaleillkommensteuer nicht mehr bestanden, so daß dIe Tatsache, 
aus welcher die Klägerin ihren Ersatzanspruch ableitet, bereits außerhalb 
des Ral1m311s des Dienstverhältnisses fällt (§ 41 des Gesetzes vom 16. Jänner 
1910, R. G. BI. Nr. 20 und § 4 des Gesetzes vom 27. November 1896, 
R. G. BI. Nr. 218). 

Es war daher gemäß § 23, Abs.2 Gew. G. G. die eingebrachte Klage 
von Amts wegen zurückzuweisen. 
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Der erstrichterliche Beschluß wurde von dEm Rekursgerichte 
bestätigt. 

Gründe: Der Ansicht des ersten Richters muß beigepflichtet 
werden, da aus den tatsächlichen Anführungen der Klägerin hervorgeht, 
daß der Beklagte bei ihr nur bis zum 6. Mai 1911 als Reisender bedienstet 
war, sie aber die Persollaleillkcmmensteuer vom 1. August 1910 bis 6. Mai 
1911 erst im August 1911 infolge Aufforderung der Steuerbehörde bezahlte, 
somit das Dienstverhältnis im Zeitpunkte der Steuerzahlung, durch welche 
erst der Rückersatzanspruch existent wurde, nicht mehr bestand. Ein Ent-

. schädigungsö,nspruch aus dem Dienstverhältnisse, für welchen gemäß § 41 
des Gesetzes vom 16. Jänner 1910, R. G. BI. NI'. 20 und § 4 des Gesetzes 
vcm 27. NovEmber 1896, R. G. BI. Nr. 218 das Gewerbegericht zuständig 
wäre, würde nur dann vorliegen, wenn auch die rechts erzeugende Tatsache, 
nämlich die tatsächliche Zahlung der Personaleinkommensteuer während 
des Dienstverhältnisses eingetreten wäre, was hier nicht der Fall ist. 

DEmgemäß war der angefochtene Beschluß unter Abweisung des 
Rekurses zu bestätigen. 

NI'. 2205. 

Der AngesteUte, der die ihm angeblich rechtswidrig abgezogenen Ver
sicherungsbeiträge von der Pensionsanstalt zurückerhalten hat, kann 

deren Rückzahlung nicht auch vom Dienstgeber verlangen. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 12. November 1912, Cr. VII 
1660'12. 

Die Klage eines Handlungsgehilfen gegen seinen Dienstgeber auf 
Rückzahlung der ihm angeblich ungesetzlich abgezogenen Versicherungs
beiträge im Betrage von 600 K I'Illrde auf Grund des nachstehenden Sach
verhaltes abgewiesen. 

Kläger stand bei der beklll,gten Firma vom Mai 1908 bis 31. Mai 1912 
als Disponent in' Stellung und unterlag als solcher dem Gesetze über die 
Versicherungspflicht vom 16. März 1906, R. G. BI. NI'. 1 ex 1907; Kläger 
war bei der Lalldesstelle der allgemeinen Pensionsanstalt für Angestellte 
in Wien angemeldet. Mit Schreiben vom 2. November 1912 hat die Be
klagte dem Kläger mitgeteilt, daß sie nunmehr die Vorschreibung der 
Prämien für ihn erhalten habe und daher seine Provisionsrechnung für die 
Zeit vom 1. Jänner bis 30. November 1910 an Prämienbeiträgen mit 690 K 
belaste. Gegen diese Mitteilung hat Kläger keine Einwendung erhoben. lVIit 
Brief vom 17. Mai 1912 hat der Kläger ausdrücklich erklärt, daß ihm irgend, 
ein Anspruch aus dem Titel der Pensionsversicherung, respektive Prämien
zahlungen nicht zusteht. 
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Die Beklagte hat die Prämienzahlungen per 690 K an die allgemeine 
PensionsanstöJt für Angestellte geleistet. 

Dieser Sachverhalt ist unbestritten geblieben. 
Kläger füln't in seiner Klage aus, daß ihm die beklagte Firma bei 

seinem Austritte den Betrag von 690 K, d. i. für 23 lVIol1cüe je 30 K, auf 
einmal in Abzug gebracht habe. Gemäß § 36 P. V. G. sei die beklagte Firma 
nur berechtigt gewesen, ihm den Abzug für 3 :ll1onate mit dem Betrage 
von 90 K zu machen und sei daher verpflichtet. ihm den lviderrechtlich 
abgezogenen Prämienbetrag von 600 K auszufolgen, an welcher Ver
pflichtung gemäß § 79, P. V. G., keine wie immer geartete, der Ver
sicherung zuvviderlaufende Vereinbc,rung etwas ändern könne. 

Die Beklagte beantragt kostenpflichtige Abweisung des Klage
begehrens unter Berufung auf ihre briefliche Mitteilung vom 2. November 
1910 und die schriftliche Erklärung des Klägers vom 17. :Mai 1912. Den von 
ihr eingezahlten Betrag pro 600 K habe Kläger von der allgemeinen 
Pensionsanstalt nach seinem Austritte voll zurückbezahlt erhalten. Kläger 
gab zu, daß er von der Pensionsanstalt den von der Beklagten eingezahlten 
Betrag per 690 K voll zurückerhalten habe. 

Entscheidungsgründe:Das Vorbringen des Klägers in der Klage 
deckt sich mit dem wahren Sachverhalte, der sich bei der Streitverhandlung 
als unbestrittenherallsgostellt hat. Nicht beim Dienstaustritte des Klägers 
war der Abzug der Versicherungsprämien pro 690 K erfolgt, sondern bereits 
im November 1910 hat die Beklagte die Belastung des Klägers mit diesem 
Betrage vorgenommen. Gemäß § 36 P. V. G. wäre die Beklagte im No
vember 1910 nur berechtigt gewesen, dem Kläger einen rückständigen 
Prämienbeitrag von 90 K für 3 Monate in Abzug zu bringen. Nicht im 
voraus (§ 79 P. V. G.), sondern nachträglich hat Kläger am 17. li'fai 1912 
ausdrücklich erklärt, daß er an die Beklagte aus dem Titel der Pensions
versicherung keinerlei Anspruch habe. Diese vom Kläger anerkannte Er
klärung fällt somit nicht unter die Bestimmungen der angeführten Gesetzes
stelle. Kläger hat aber auch im vorliegenden Falle den von der Beklagten 
an Prämienzahlungen geleisteten Betrag von 690 K VOll der Pensions
anstalt voll zurückerhalten. Es kanu nicht im Sinne des Pensions-Ver
sicherungsgesetzes gelegen sein, aus der Bestimmung de3 § 36 des Gesetzes 
eine Bereicherung des Ang'estellten und Versicherungspflichtigen auf 
Kosten des Dienstgebers herbeizuführen. 

Kläger hat den von der Beklagten eingez'1hlten Betrag voll zurück
erhalten und es kann die Beklagte nicht noch einnni verhalteIl werden, 
dem Kläger außer den von ihr gezahlten Prämienbeiträgen VOll 690 K 
noch einen Betrag von 600 K zu leisten, der sich als eine B 3reicherung auf 
Kosten der Beklagten herausstellen würde. 

Das Klagebegehren wurde daher abgewiesen. 
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In den Worten des Arbeitgebers: "Hinaus! schaut, daß Ihr hinaus
kommt, laßt mich in Ruhe", die den Arbeitern in der Kanzlei des 
Ai'beitgebers von diesem zugerufen wurden, ist eine Entlassung nicht 

gelegen. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Teplitz vom 1. Juli 1912, Cr. I 20912, be
stätigt mit Entscheidung des Kreis- als Berufungsgerichtes Leitmeritz vom 

~2. Juli 1912, Cg. YIII 512. 

Die Kläger, welche gegen einen Akkordlohn von durchschnittlich 
80 bis 90 K pro Woche bei vierwöchentlicher Kündigung in der Fabrik der 
beklagten Firma als Glasmachermeister beschäftigt waren, haben von 
dem Chef der Firm'1 zur Verfertigung kleiner Ringe bessere Formen oder 
einen Taglohn von 15 K verlangt. Bei dieser Gelegenheit habe der Chef 
der beklagten Firma in seiner Kanzlei die Arbeiter aufgefordert, weiter 
zu arbeiten und ihnell zugerufen: "Hinaus, schaut, daß ihr hinauskommt, 
laßt mich in Ruhe." 

In diesen Worten erblicken die Kläger eine grundlose Entlassung 
und begehren die kostenpflichtige Verurteilung der beklagten Firma zur 
Zahlung einer Lohnvergütung für die vierwöchentliche Kündigungsfrist. 

Das Klagebegehren wurde abgewiesen. 

Gründe: In den Worten des Chefs der beklagten Firma: "Hinaus, 
schaut, daß ihr hinauskommt, laßt mich in Ruhe" ist mit Rücksicht auf 
den Umstand, daß diese in der Kanzlei gebraucht wurden und aus deren 
Inhalte selbst eine Entlassung noch nicht hervorgeht, die Aufforderung zu 
ei'blicken, die Kanzlei sofort zu verlassen. 

Das Berufungsgei'j eh t in Leitmeritz b es tä tigte das Urteil aus 
nachstehenden Gründen. 

In der vom Erstgericht festgestellten und VOll den Klägern nicht 
bekämpften Äußerung des Chefs der beklagten Firma kann eine Ent
lassung der Kläger nicht erblickt werden; diese sind vielmehr lediglich 
als eine Anweisung des Chefs der Beklagten an die Kläger aufzufassen, sich 
unverzüglich an ihre Arbeitsstätte zu begeben. Mit den Worten: "Hinaus, 
schaut, daß ihr rJ.nauskommt" wollte sich der über das Benehmen der Kläger 
offenbar verärgerte Chef der Beklagten nur Ruhe verschaffen und die Ent
fernung der Kläger aus dem Bureau, keineswegs aber deren Entlassung 
:lUS dem Betriebe bezwecken. 




